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1130 der Beilagenzuden stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

14. 5. 1974 

,Regierungsyorlage 

Bundesgesetz vorn XXXXXXXXXX, 
mit dem das Finanzstrafgesetz und im Zu
sammenhang damit das Mineralölsteuerge
setz 1959, das Gasöl-Steuerbegünstigungsge
setz, das Tabaksteuergesetz 1962, das Tabak
monopolgesetz 1968 und das Einkommen
steuergesetz 1972 geändert werden (Finanz-

strafgesetznovelle 1974) 
Der Nation~lrat hat beschlossen: 

Artikel I 

ÄNDERUNG DES FINANZSTRAFGESETZES 
Das Fina~zstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, in 

der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 21/ 
1959, der BundesgesetzeBGBl. Nr. 92/1959,111/ 
1960, 194/1961, 145/1969 und 224/1972 und der 
Kundmachung BGBl. Nr. 223/1974 wird) wie 
folgt geändert: 

1. a) Die überschriften vor § 1 

"ERSTER ABSCHNITT. 

A 11 g e m ein e Beg d ff s
best i m m u n gen." 

und die überschriften vor § 3 -

"ZWEITER ABSCHNITT. 

Fin~nzstr~frech~ 
I. Hauptstück. 

Allgemeiner Teil." 

haben zu entfallen. 

b) Die überschriften vor § 1 haben zu lauten: 

"ERSTER ABSCHNITT. 

Finanzstrafrech~ 

I. Hauptstück. 

Allgemeiner Teil." 

c) Der dritte Abschnitt des Artikels I erhält 
die Bezeichnung "ZWEITER ABSCHNITT." 

2. Die §§ 1 bis 32 und ihre überschriften 
haben zu lauten: . 

"A 11 g e m ein e B e s tim m u n gen. 

§ 1. Finanzvergehen' sind die in den §§ 33 bis 
52 mit Strafe bedrohten Taten (Handlungen oder 
Unterlassungen) natürlicher Personen. Finanz
vergehen sind auch andere ausdrücklich mit 
Strafe bedrohte Taten, wenn sie in einem 
Bundesgesetz als Finanzvergehenoder als Finanz
ordnungswidrigkei tenbezeichnet sind. 

§ 2. (1) Abgaben im Sinne dieses Artikels sind: 

a) die bundesrechtlich geregelten öffentlichen 
Abgaben sowie die bundesrechtlich geregel
ten Beiträge an öffentliche Fonds und an 
Körperschaften des öffentlichen R,echts, die 
nicht Gebietskörperschaften sind, soweit 
diese Abgaben und Beiträge von Abgaben
behörden des Bundes zu .erheben sind; 

b) die Grundste~er und die Lohnsummen
steuer. 

(2) Nicht unter Abgaben im Sinne des Abs. 1 
fallen: 

a) die Gebühren für Schriften und Rechts
geschäfte, die Konsulargebühren und die 
Kraftfahrzeugsteuer; 

b) die Importausgleiche nach dem Markt
ordnungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/1968, 
und nach dem Bundesgesetz vom 27. März 
1969, BGBl. Nr. 135. 

(3) Monopole im Sinne dieses Artikels sind 
qas Branntweinmonopol, das Salzmonopol und 
das Tabakmonopol. 

§ 3. Die Bestimmungen dieses Hauptstückes 
sind, soweit sich aus ihnen nicht anderes ergibt, 
unabhängig davon anzuwenden, ob das Finanz
vergehen vom Gericht oder von der Finanzstraf
behörde zu .ahnden ist. 
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2 1130 der Beilagen 

Allgemeine Voraussetzungen der 
Strafharkeit. 

§ 4. (1) Eine Strafe wegen eines Finanzver
gehens darf nur verhängt werden, wenn die Tat 
schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht 

,war. 

(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit 
der Tat geltenden Recht, es sei denn, daß das 
zur Zeit der Entscheidung erster Instanz gel
tende Recht in seiner Gesamtauswirkung für den 
Täter günstiger wäre. 

§ 5. (1) Ein Finanzvergehen ist nur strafbar, 
wenn es im Inland begangen worden ist. 

(2) Ein Finanzvergehen ist im Inland begangen, 
wenn der Täter im Inland gehandelt hat oder 
hätte handeln sollen oder wenn der dem Tatbild 
entsprechende Erfolg im Inland eingetreten ist 
oder nach der Vorstellung des Täters hätte ein
treten sollen. Wird das Finanzvergehen bei einem 
vorgeschobenen Zollamt (§ 21 Abs. 3 Zollgesetz 
1955) begangen, so gilt es als im Inland begangen. 

(3) Niemand darf wegen eines Finanzvergehens 
an einen fremden Staat ausgeliefert werden, und 
eine von einer ausländischen Behörde wegen eines 
solchen Vergehens verhängte Strafe darf im In
land nicht vollstreckt werden, es sei denn, daß 
in zwischenstaatlichen Verträgen ausdrücklich 
anderes vorgesehen ist. 

Keine Strafe ohne Schuld. 

§ 6. Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt. 

Zur e c h nun g s u n f äh i g k e i t. 

§ 7. (1) Wer zur Zeit der Tat wegen einer 
Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen 
einer tiefgreifenden. Bewußtseinsstörung oder 
wegen einer anderen schweren, einem dieser Zu
stände gleichwertigen seelischen Störung unfähig 
ist, das Unrecht seiner Tat einzusehen oder nach 
dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuld
haft. 

(2) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat 
das 14. Lebensjahr ~och nicht vollendet hat. 

(3) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 
14, aber noch nicht 18 Jahre alt, so ist er nicht 
strafbar, wenn er aus besonderen Gründen noch 
nicht reif genug war, das Unrecht der Tat ein
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

Vor s atz, F a h rl ä s s i g k e i t. 

§ 8. (1) Vorsätzlich handelt, wer einen Sach
verhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen 
Tatbild entspricht; dazu genügt es, daß der;Täter 
diese Verwirklichung ernstlich für möglich hält 
und sich mit ihr abfindet. 

(2) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer 
acht läßt, zu der er nach den Umständen ver
pflichtet und nach seinen geistigen und körper-

lichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm 
zuzumuten ist, und deshalb niCht erkennt, daß 
er einen Sachverhalt' verwirklichen könne, der 
einem gesetzlichen Tatbild entspricht. Fahrlässig 
handelt auch, wer es für möglich hält, daß er 
einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ihn aber 
nicht herbeiführen will. 

Schuldausschließungsgründe und 
R e c h t f ,e r t i gun g s g r ü n d e. 

§ 9. Dem Täter wird weder Vorsatz noch 
Fahrlässigkeit zugerechnet, wenn ihm bei einer 
Tat ein entschuldbarer Irrtum unterlief, der ihn 
das Vergehen oder das darin liegende Unrecht 
nicht erkennen ließ; ist der Irrtum unentschuld
bar, so ist dem Täter Fahrlässigkeit zuzurechnen, 
wenn die fahrlässige Begehung mit Strafe be
droht ist. 

§ 10. Eine Tat ist nicht strafbar, wenn sie 
durch Notstand entschuldigt oder, pbgleich sie 
dem Tatbild eines Finanzvergehens entspricht, 
vom Gesetz geboten oder erlaubt ist. 

Behandlung aller Beteiligten als 
T ä t e r. 

§ 11. Nicht nur der unmittelbare Täter begeht 
das Finanzvergehen, sondern auch jeder, der 
einen anderen dazu bestimmt, es auszuführen, 
oder der sonst zu seiner Ausführung beiträgt. 

§ 12. Waren an der Tat mehrere beteiligt, so 
ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu be
strafen. 

S t r a f bar k e i t des Ver s u c h e s. 

§ 13. (1) Die Strafdrohungen für vorsätzliche 
Finanzvergehen gelten nicht nur für die voll
endete Tat, sondern auch für den Versuch und 
für jede Beteiligung an einem Versuch. 

(2) Die Tat ist versucht, sobald der Täter 
seinen Entschluß, sie auszuführen oder einen 
anderen dazu zu bestimmen (§ 11), durch eine 
der Ausführung unmittelbar vorangehende 
Handlung betätigt. 

(3) Der Versuch und die Beteiligung daran 
sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat 
nach der Art der' Handlung oder des Gegen
stands, an dem die Tat begangen wurde, unter 
keinen Umständen möglich war. 

Rücktritt vom Versuch. 

§ 14. (1) Der Täter wird wegen des Versuches 
oder der Beteiligung daran nicht bestraft, wenn 
er die Ausführung aufgibt oder, falls mehrere 
daran beteiligt sind, verhindert oder wenn er 
den Erfolg abwendet. Ein Rücktritt vom Versuch 
ist bei Betretung auf frischer Tat ausgeschlossen. 

(2) Straffreiheit tritt nicht ein, wenn zum Zeit
punkt des Rücktritts vom Versuch Verfolgungs-

, 
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1130 der Beilagen 3 

handlungen (Abs. 3) gesetzt waren und dies dem 
Täter, einem anderen an der Tat Beteiligten 
oder einem Hehler bekannt war. 

(3) Verfolgungshandlung ist jede nam außen 
erkennbare Amtshandlung eines Gerimtes, einer 
Finanzstrafbehörde oder eines im § 89 Abs. 2 
genannten Organs, die sim gegen eine bestimmte 
Person als den eines Finanzvergehens Verdäm
tigen, Besmuldigten oder Angeklagten rimtet, 
und zwar aum dann, wenn das Gerimt, die 
Finanzstrafbehörde oder das Organ zu dieser 
Amtshandlung nimt zuständig war, die Amts
handlung ihr Ziel ni mt erreimt oder die Person, 
gegen die sie gerimtet war, davon keine Kenntnis 
erlangt hat. 

F r e i h e i t s s t r a f e n. 

§ 15. (1) Die Freiheitsstrafe beträgt mindestens 
einen Tag. Bei Jugendlimen (§ 7 Abs. 3) darf das 
Hömstmaß der Freiheitsstrafe die Hälfte I der in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Strafsätze 
nimt übersmreiten. 

(2) Auf eine Freiheitsstrafe ist nur zu erkennen, 
wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren 
Finanzvergehen abzuhalten oder der Begehung 
von Finanzvergehen durm andere entgegenzu
wirken. 

(3) Bei Finanzvergehen, deren Ahndung nimt 
dem Gerimt vorbehalten ist, darf die Freiheits
strafe das Hömstmaß von drei Monaten ni mt 
übersteigen. 

Gel d s t r a f e n. 

§ 16. Die Mindestgeldstrafe beträgt 40 S. Die 
Geldstrafen fließen dem Bund zu. , 

S t r a f e des Ver fall s. 

§ 17. (1) Auf die Strafe des Verfalls darf nur 
in den im II. Hauptstück dieses Absmnittes 
vorgesehenen Fällen erkannt werden. 

(2) Dem Verfall unterliegen: 

a) die Samen, hinsimtlim derer das Finanz
veq~ehen begangen wurde, samt Umschlie
ßungen; 

b) die zur Begehung des Finanzvergehens be
nützten Beförderungsmittel und Behältnisse, 
wie Koffer, Tasmen u. dgl., wenn diese 
Gegenstände mit besonderen Vorrimtungen 
versehen waren, welme die Begehung des 
Finanzvergehens erleimtert haben; 

c) soweit dies im II. Hauptstück.dieses Ab
smnittes besonders vorgesehen ist, 
1. die Geräte und Vorrichtungen, die zur 

Erzeugung der in lit. a erwähnten Samen 
bestimmt gewesen oder benützt worden 
sind, 

2. die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halb
fabrikate, die zur Erzeugung der in lit. a 
erwähnten Sachen bestimmt gewesen 
sind, samt Umsmließungen, 

3 .. die im Inland hergestellten Erzeugnisse 
aus Branntwein (Branntweinerzeugnisse), 
hinsimtlich dessen das Finanzvergehen 
begangen wurde, samt Umsmließungen, 

4. die zur Begehung des Finanzvergehens 
benützten Beförderungsmittel, wenn in 
ihnen Gegenstände des Finanzvergehens 
an Stellen verborgen waren, die für die 
Verwahrung üblicherweise nicht be
stimmt sind, oder wenn das betreffende 
Finanzvergehen wegen der Besmaffenheit 
der beförderten Samen ohne Benützung 
von Beförderungsmitteln nicht hätte be
gangen werden können. 

Beförderungsmittel, die dem allgemeinen Verkehr 
dienen und unabhängig von den Weisungen des 
Fahrgastes oder Benützers verkehren, unterliegen 
nimt dem Verfall. 

(3) Die im Abs. 2 genannten Gegenstände sind 
für verfallen zu erklären, wenn sie zur Zeit der 
Entsmeidung im Eigentum oder Miteigentum des 
Täters oder eines anderen an der Tat Beteiligten 
stehen. Weisen andere Personen ihr Eigentum 
an den Gegenständen nam, sO ist auf Verfall 
nur dann zu erkennen, wenn diesen Personen 
vorzuwerfen ist, daß sie 

a) zumindest in auffallender Sorglosigkeit, 
dazu beigetragen haben, daß mit diesen 
Gegenständen das Finanzvergehen began
gen wurde, oder 

b) beim Erwerb der Gegenstände die deren 
Verfall begründenden Umstände kannten 
oder aus auffallender Sorglosigkeit nimt 
kannten. 

Hiebei genügt es, wenn der Vorwurf .zwar ni mt 
den Eigentümer des Gegenstands, aber eine Per
son trifft, die für den Eigentümer über den 
Gegenstand verfügen kann. 

(4) Monopolgegenstände (Brarintwein, Salz, 
Gegenstände des Tabakmonopols) und die zur 
Wiederverwendung bestimmten Wertzeimen 
(§ 39 Abs. 2) unterliegen dem Verfall ohne 
Rück.simt darauf, wem sie gehören. Dies gilt aum 
für Behältnisse und Beförderungsmittel deJ," im 
Abs. 2 lit. b bezeimneten Art, es sei denn, daß 
deren Eigentümer nimtan der Tat beteiligt 
war, ihn aum sonst kein Vorwurf im· Sinne 
des Abs. 3 trifft und die besonderen Vorrim
tungen vor der Entsmeidung entfernt werden 
können; die, Kosten haben der Täter und die 
anderen an der Tat Beteiligten zu ersetzen. 

(5) Wird auf Verfall erkannt, so sind nach
gewiesene Pfandremte oder Zurück.behaltungs
remte dritter Personen an den für verfallen er-
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4 1130 der Beilagen 

klärten Gegenständen anzuerkennen, wenn diese 
Personen kein Vorwurf im Sinne des Abs. 3 
trifft. 

(6) Das Eigentum an den für verfallen er
klärten Gegenständen geht mit der Rechtskraft 
der Entscheidung auf den Bund über; Rechte. 
dritter Personen erlöschen, sofern sie nicht gemäß 
Abs. 5 anerkannt wurden. 

§ 18. Ist der Verfall angedroht, so ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 17 im selb
stän:digen Verfahren (§§ 148, 243) auf Verfall 
zu er kennen, . 

Gegenstände begangen haben, unter Bedacht
nahme auf die Grundsätze der Strafbemessung 
(§ 23) anteilsmäßig aufzuerlegen. 

(5) Der Wert ersatz fließt dem Bund zu. 

E r 's atz f r e i h e i t s s t r a fe n. 

§ 20. (1) Wird auf eine Geldstrafe oder. auf 
Wertersatz erkannt, so ist zugleish die für den 
Fall der Uneinbringlichkeit an deren Stelle tre
tende Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen. 

(2) Die gemäß Abs. 1 an Stelle einer Geld
strafe und eines Wertersatzes festzusetzenden 
Ersatzfreiheitsstrafen dürfen das Höchstmaß von 

a) wenn sowohl der Täter als auch andere je ~inem Jahr nicht übersteigen. Bei Finanz-
an der Tat Beteiligte unbekannt sind, vergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht vor-

b) wenn der Täter oder andere an der Tat behalten ist, dürfen die Ersatzfreiheitsstrafen das 
Beteiligte Zwar bekannt, aber unbekannten /Höchstmaß von je drei Monaten nicht über
Aufenthalts sind und im übrigen die Vor- steigen. 
aussetzungen des § 147 für die Durchfüh~ Zu sam me n t r e f f e n s t r a f bar e r 
rung einer mündlichen Verhandlung oder Ha n 'd I u n g e.n. 
des § 427 StPO für. die Durchführung 
emer Haup~verhandlung nicht gegeben § 21. (1) Hat jemand durch eine Tat oder 
sind. durch mehrere selbständige Taten mehrere 

S t r a f e des Wer t e r s 'a t z e s. 

§ 19. (1) Statt auf Verfall ist auf die Strafe 
<les Wertersatzes zu erkennen, .wenn 

a) im Zeitpunkt der Entscheidung feststeht, 
daß der Verfall unvollziehbar wäre, 

b) auf< Verfall nur deshalb nicht erkannt wird, 
weil das Eigentumsrecht einer anderen 
Person berücksichtigt wird. 

(2) Neben dem Verfall ist auf Wertersatz zu 
erkennen, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht feststeht, ob der Verfall vollziehbar 
sein wird, oder wenn Rechte dritter Personen 
(§ 17 Abs. 5) anerkannt werden. . 

(3) Die Höhe des Wertersatzes entspricht dem 
gemeinen Wert, den die dem Verfall unterliegen
den Gegenstände im Zeitpunkt der Begehung 
<les Finanzvergehens hatten; ist dieser Zeitpunkt 
nicht feststellbar, so ist der Zeitpunkt der AufJ 
deckung des Finanzvergehens maßgebend. Soweit 
der Wert nicht ermittelt werden kann, ist auf 
Zahlung· ~ines dem vermutlichen Wert eri.tspre
menden Wertersatzes zu erkennen. Werden 
Rechte dritter Personen im Sinne des § 17 Abs. 5 
anerkannt, so ist der Wertersatz in der Höhe 
der anerkannten Forderung auszusprechen; er 
darf aber nur mit dem Betrag eingefordert wer
den, der zur Befriedigung der anerkannten For
derung aus, dem Verwertungserlös aufgewendet 
wird. 

(4) Der Wertersatz ist allen Personen, die als 
Täter, andere an der Tat Beteiligte oder Hehler 
(§ 37 Abs. 1 und § 46 Abs. 1) Finanzvergehen 
hinsimtlich der dem Verfall unterliegenden 

Finanzvergehen derselben oder verschiedener Art 
begangen und wird über diese Finanzvergehen 
gleichzeitig erkannt, so ist auf eine einzige Geld
strafe zu erkennen. Sehen die zusammentreffen-. 
den Strafdrohungen auch Freiheitsstrafen vor 
und wird auf diese erkannt (§ 15 Abs. 2), so .ist 
auch eine einzige Freiheitsstrafe zu verhängen. 
Neben der Geldstrafe oder Freiheitsstrafe ist auf 
Verfall oder Wertersatz zu erkennen, wenn eine 
~olche Strafe auch nur für eines der zusammen
treffenden Finanzvergeher;t angedroht ist. 

(2) Die einheitliche Geldstrafe oder Freiheits
strafe ist jeweils nach der Strafdrohung zu be
stimmen, welche die höchste Strafe androht. 
Hängen die zusammentreffenden Strafdrohungen 
von Wertbeträgen ab, so ist für die einheitliche 
Geldstrafe die Summe dieser Strafdrohungen 
maßgebend. 

(3) Wird jemand, der bereits wegen eines 
Finanzvergehens bestraft worden ist, wegen eines 
anderen Finanzvergehens bestraft, für das er nach 
der Zeit der Begehung schon in dem früheren 
Verfahren hätte bestraft werden können, so ist 
eine Zusatzstrafe zu verhängen. Diese darf das 
Höchstmaß der Strafe nicht übersteigen, die für 
die nun zu bestrafende Tat angedroht ist. Die 
Summe der Strafen darf jeweils die Strafen nicht 
übersteigen, die nach den Abs. 1 und 2 zulässig 
und bei gemeinsamer Bestrafung zu verhängen 
wären. 

(4) Ist die Zusatzstrafe (Abs. 3) im verwal
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahren zu ver
hängen, so ist es ohne Einfluß, ob die voran
gegangene Bestrafung. durcfi eine Finanzstraf
behörde anderer sachlicher oder örtlicher Zu
ständigkeit oder durch das Gericht erfolgt ist. 
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Wird die Zusatzstrafe durch ein Gericht verhängt, 
so hat dieses auch die vorangegangene Bestrafung 
durch eine Finanzstrafbehörde zu berücksichtigen. 

§ 22. (1) Hat jemand durch eine Tat oder 
durch mehrere selbständige Taten Finanzver
gehen und strafbare Handlupgen anderer Art 
begangen und wird über diese vom' Gericht 
gleichzeitig erkannt, so sind die Strafen für die 
Finanzvergehen nach Maßgabe des § 21 gesondert 
und unabhängig von den Strafen für die anderen 
strafbaren Handlungen: zu verhängen. 

(2) Ist ein Finanzvergehen auf betrügerische 
Weise oder durch Täuschung begangen worden, 
so ist die Tat ausschließlich als Finanzvergehen 
zu ahnden. 

straftat (§ 1 Z. 3. des Jugendgerichtsgesetzes 1961) 
von einem Gericht oder von einer Finanzstraf
behörde zu verhängenden Geldstrafe (Wertersatz) 
oder Freiheitsstrafe ohne Nachteil für die Rechts- . 
ordnung und fiir ihn selbst unterbleiben können, 
so ist der Ausspruch über die Geldstrafe (Wert
ersatz) oder Freiheitsstrafe vorläufig für eine 
Probezeit von einem bis zu drei Jahren aufzu
schieben. Die Probezeit beginnt mit der Rechts
kraft der Entscheidung. 

(2) Zeigt sich innerhalb der Probezeit, daß die 
Besserung sonst nicht erzielt werden kann, so 
ist die Strafe auszusprechen und zu vollziehen. 
Wird die Strafe nicht spätestens sechs Monate 
nach Ablauf der Probezeit oder nach rechts
kräftiger Beendigung eines bei Ablauf der Probe

S t r a f b em es s u n g; A n r e c h nun g der zeit gegen den sChuldig Erkannten anhängigen 
Vor h a f t. Strafverfahrens wegen eines Finanzvergehens aus-

§ 23. (1) Grundlage für die Bemessung der gesprochen, so darf sie nicht mehr verhängt wer-
Strafe ist die Schuld des Täters. den. 

(2) Bei Bemessung der Strafe sind die Erschwe- (3) Die §§ 14 und 15, die Bestimmungen des 
rungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht IV. Hauptstückes und § 46 des Jugendgerichts
schon die Strafdrohung bestimmen, gegenein- gesetzes 1961 sind sinngemäß anzuwenden. 

ander abzuwägen. Im übrigen gelten die §§ 32 Ab se h ,e n von der S t ra f e; Ver w a r-
bis 35 StGB sinngemäß. nun g; man gel nd e S t r a f w ü r cl i g k e i ~ 

(3) Bei Bemessung der Geldstrafe sind auch der Tat. 
di~ persönlichen Verhältnisse und die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit des Täters zu berück
sichtigen. 

(4) Die verwaltungsbehördliche und die ge
richtliche Verwahrung sowie die verwaltungs
behördliche und die gerichtliche Untersuchungs
haft sind auf die Strafe anzurechnen, wenn der 
Täter die Haft 

a) in dem Verfahren wegen des Finanzver
gehens, für das er bestraft wird, oder 

b) sonst nach de~ Begehung dieser Tat wegen 
des Verdachts eines Finanzvergehens oder, 
bei Anrechnung durch das Gericht, wegen 
des Verdachts einer anderen mit Strafe 
bedrohten Handlung 

erlitten hat, jedoch in beiden Fällen nur, soweit 
die Haft nicht bereits auf eine andere Strafe 
angerechnet oder der Verhaftete dafür entschä
digt worden ist. Wird auf mehrere Strafen er
kannt, so hat die Anrechnung zunächst auf die
jenigen Strafen zu erfolgen, die nicht bedingt 
nachgesehen werden, im übrigen zunächst auf die 
Freiheitsstrafe, sodann auf die Geldstrafe und 
schließlich auf den Wertersatz. . 

(5) Für die Anrechnung der Vorhaft auf die 
Geldstrafe und den Wertersatz sind die an deren 
Stelle tretenden Ersatzfreiheitsstrafen maß
gebend. 

S 0 n der b es tim m u n gen fü r J u gen d
s t r a f tat e n. 

§ 24. (1) Ist anzunehmen, daß der Ausspruch 
und die Vollstreckung der wegen einer Jugend-

§ 25. (1) Die ~inanzstrafbehörde hat von der 
Einleitung oder von der weiteren Durchführung 
eines Finanzstrafverfahrens und von der Ver
hängungeiner Strafe abzusehen, wenn das Ver
schulden ·des Täters geringfügig ist und die Tat 
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich 
gezogen hat. Sie hat jedoch dem Täter mit 
Bescheid eine Verwarnung zu erteilen, wenn dies 
geboten ist, um ihn von weiteren Finanzver
gehen abzuhalten. 

(2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraus
setzungen können die Behörden und Kmter der 
Bundesfinanzverwaltung von der Erstattung einer 
Anzeige (§ 80) absehen. 

(3) Für Finanzvergehen, die vom Gericht zu 
ahnden sind, gilt § 42 StGB. 

Bedingte Strafnachsicht; bedingte 
Entlassung. 

§ 26. (1) Für die bedingte Nachsicht der durch 
die Gerichte für Finanzvergehen verhängten 
Geldstrafen und Freiheitsstrafen sowie für die 
bedingte Entlassung aus einer solchen Freiheits
strafe gelten die §§ 43, 44 Abs. 1, 46, 48 bis 53, 
55 und 56 StGB dem Sinne nach. Die Strafen 
des Verfalls und des Wertersatzes dürfen nicht 
bedingt nachgesehen werden. 

(2) War mit dem .Finanzvergehen elOe 
Abgabenverkürzung oder ein sonstiger Ein
nahmenausfall verbunden, ~o hat das Gericht dem 
Verurteilten die Weisung zu erteilen, den Betrag, 
den er schuldet oder für den er zur Haftung 
herangezogen werden kann, zu entrichten. Wäre 

, 
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die unverzügliche Entrichtung für den Verur
teilten unmöglich oder mit besonderen Härten 
verbunden, so ist ihm hiefür eine angemessene 
Frist zu setzen, die sechs Monate nicht über
steigen darf. 

E n t zug von B e r e c h t i gun gen. 

§ 27. Wird wegen eines Finanzvergehens eine 
Freiheitsstrafe verhängt, so kann dem Bestraften 
eine auf Grund eines Bundesgesetzes erlangte 
Berechtigung zur Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit von der auch sonst für die Entziehung 
einer solchen Berechtigung zuständigen Behörde 
für eine bestimmte Zeit oder auf Dauer entzogen 
werden, wenn die Berechtigung zur Begehung 
der Tat mißbraucht worden ist. 

H af tun g. 

§ 28. (1) Juristische Personen und Vermögens
massen, die keine eigene Rechtspersönlichkeit be
sitzen, aber abgabepflichtig sind, haften für Geld
strafen und Wertersätze, die über Mitglieder 
ihrer Organe wegen eines Finanzvergehens ver
hängt worden sind, zur ungeteilten Hand mit 
dem Bestraften, wenn dieser das Vergehen in 
Ausübung seiner Organfunktion hinsichtlich der 
Abgabepflicht, 4bgabenabfuhrpflicht oder mono
polrechtlichen Verpflichtungen der vorgenannten 
Rechtsgebilde begangen hat. Das gleiche gilt für 
Personenvereinigungen, die keine Rechtspersön~ 
lichkeit besitzen, aber abgabepflichtig sind, wenn 
ein zur Geschäftsführung berufenes Mitglied der 
Personen vereinigung in Ausübung der Geschäfts
führungsbefugnis ein Finanzvergehen begangen 
hat. 

(2) Wurde in Vertretungsfällen von einem 
gesetzlichen oder von einem behördlich oder 
rechtsgeschäftlich bestellten Vertreter im Rahmen 
seiner Tätigkeit für den Vertretenen ein Finanz
vergehen begangen, so haftet der Vertretene für 
die über den Vertreter verhängte Geldstrafe 
und den ihm auferlegten Wert ersatz nur dann, 
wenn ihn ein Verschulden im Sinne des Abs. 4 
trifft .. 

(3) Dienstgeber haften für Geldstrafen und 
Wertersätze, die einem ihrer Dienstnehmer wegen 
eines Finanzvergehens auferlegt werden, wenn 
der Dienstnehmer das Vergehen im Rahmen 
seiner dienstlichen Obliegenheiten begangen hat 
und den Dienstgeber hieran ein Verschulden 
(Abs. 4) trifft .. 

(4) Ein Verschulden nach Abs. 2 und 3 liegt 
vor, wenn der Vertretene oder der Dienstgeber 

a) sich bei der Auswahl oder Beaufsichtigung 
des Vertreters oder Dienstnehmers auffal
lender Sorglosigkeit schuldig machte, 

b) vom Finanzvergehen des Vertreters oder 
Dienstnehmers wußte und es nicht ver-

hinderte, obwohl ihm die Verhinderung 
zuzumuten war, oder 

c) vom Finanzvergehen, dessen Verhinderung 
ihm zuzumuten gewesen wäre, aus auffal
lender Sorglosigkeit nicht wußte. 

(5) Die Haftung gemäß Abs. 2 und 3 wird 
bei juristischen Personen und Vermögensmassen 
durch das Verschulden (Abs. 4) auch nur einer 
Person begründet, die einem mit der Geschäfts
führung oder mit der überwachung der 
Geschäftsführung betrauten Organ angehört; bei 
Personenvereinigungen genügt das Verschulden 
eines Mitglieds der Vereinigung, das durch 
Gesetz oder Vertrag zur Führung der Geschäfte 
berufen ist. Die Haftung tritt auch dann ein, 
wenn das Verschulden jemanden trifft, der nicht 
dem vorgenannten Personenkreis angehört, dem 
aber für den Gesamtbetrieb oder für das betref
fende Sachgebiet, die Verantwortung übertragen 
ist. 

(6) Die Personenvereinigung haftet gemäß 
Abs. 1 bis 3 mit ihrem Vermögen. Soweit Wert
ersätze in diesem Vermö~en nicht Deckung fin
den, haftet darüber hinaus jedes Mitglied der 
Personenvereinigung mit seinem privaten Ver
mögen für den Teil des Wertersatzes, der seiner 
Beteiligung an der Personenvereinigung anteils
mäßig entspricht. 

(7) Die Haftung nach den Abs. 2 und 3 darf 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die 
Geldstrafen oder Wertersätze aus dem beweg
lichen Vermögen des Bestraften nicht eingebracht 
werden können. Der Einbringungsversuch kann 
unterbleiben, wenn Einbringungsmaßnahmen 
offenkundig aussichtlos sind. Insoweit Einbrin
gungsmaßnahmen beim Haftenden erfolgt os blie
ben, sind die entsprechenden Ersatzfreiheits
strafen am Bestraften zu vollziehen. 

Seihstanzeige. 

§ 29. (1) Wer sich eines Finanzvergehens schul
dig gemacht hat, wird insoweit straffrei, als er 
seine Verfehlung der Finanzstrafbehörde, der die 
Durchführung des Finanzstrafverfahrens obliegen 
.würde, oder der zur Handhabung der verletzten 
Abgaben- oder Monopolvorschriften zuständi
gen Behörde darlegt (Selbstanzeige). Eine Selbst
anzeige ist bei Betretung auf frischer Tat aus
geschlossen. 

(2) War mit der Verfehlung eine Abgaben
verkürzung oder ein sonstiger Einnahmenausfall 
verbunden, so tritt die Straffreiheit nur insoweit 
ein, als der Behörde ohne Verzug die für die 
Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls 
bedeutsamen Umstände offengelegt und die sich 
daraus ergebenden Beträge, die der Anzeiger 
schuldet oder für die er zur Haftung herangezo
gen werden kann, den Abgaben- oder Monopol-
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vorschriften entsprechend entrimtet werden. 
Werden für die Entrichtung Zahlungserleimte
rungen gewährt, so darf der Zahlungsaufsmub 
sechs Monate ni mt überschreiten; diese Frist 
beginnt bei selbst zu berechnenden Abgaben 
(§§ 201 und 202 BAO) mit der Selbstanzeige, in 
allen übrigen Fällen mit der Bekanntgabe des 
Betrages an den Anzeiger zu laufen. 

(3) Straffreiheit tritt nicht ein, 

a) wenn zum Zeitpunkt der Selbstanzeige 
Verfolgungshandlungen (§ 14 Abs. 3) gegen 
den Anzeiger, gegen andere an der Tat 
Beteiligte oder gegen Hehler gesetzt waren, 

b) wenn zum Zeitpunkt der Selbstanzeige die 
Tat bereits ganz oder zum Teil entdeckt 
und dies dem Anzeiger bekannt oder doch 
für ihn leicht erkennbar war, oder 

c) wenn die Selbstanzeige anläßlich einer 
flnanzbehördlichen. Nachschau, Beschau, Ab
fertigung oder Prüfung von Büchern oder 
Aufzeichnungen nicht schon bei Beginn der 
Amtshandlung erstattet wird. 

(4) Ungeachtet der Straffreiheit ist auf Verfall 
von Monopolgegenständen (Branntwein, Salz, 
Gegenständen des Tabakmonopols) und der im 
§ 39 Abs. 2 genannten Gegenstände zu erkennen. 
Dies gilt auch für Behältnisse und Beförderungs
mittel der im § 17 Abs. 2 lit. b bezeimneten 
Art, es sei denn, daß die besonderen Vorrichtun
gen entfernt werden können; die Kosten hat 
der Anzeiger zu ersetzen. Ein Wertersatz ist nicht 
aufzuerlegen. 

(5) Die Selbstanzeige wirkt nur für die Perso
nen, für die sie erstattet wird. 

§ 30. (1) Zeigen .vom Täter oder von anderen 
an der Tat Beteiligten verschiedene Personen, 
denen das Eigentumsrecht oder ein Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht an einem verfalls bedroh
ten Gegenstand zusteht, die Straftat spätestens 
zu dem Zeitpunkt, bis zu dem auch noch eine 
Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung mög
lich wäre, bei der zuständigen Behörde an (§ 29), 
so ist ungeamtet des Umstandes, daß diese Per
sonen' ein Vorwurf im Sinne des § 17 Abs. 3 
trifft, ihr Eigentumsrecht zu berücksimtigen oder 
ihr Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht anzuer-

. kennen. § 29 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Eine Haftung nam § 28 tritt dann nicht 
ein, wenn die Straftat spätestens zu dem Zeit
punkt, bis zu dem auch nom eine Selbstanzeige 
mit strafbefreiender Wirkung möglich wäre (§ 29), 
vom Vertretenen oder Dienstgeber bei der zu
ständigen Behörde (§ 29 Abs. 1) angezeigt wird. 
Bei Personenvereinigungen genügt es, wenn diese 
Anzeige von einem Mitglied der Personenvereini
gung erstattet wird. 

(3) Wird die im § 15 BAO vorgesmriebene 
Anzeige innerhalb der dort vorgesmriebenen 
Frist ordnungsgemäß erstattet, so ist sie einer 
Selbstanzeige derjenigen, welche di'e im § 15 BAO 
bezeichnete Erklärung abzugeben unterlassen 
oder. unrichtig oder unvollständig abgegeben 
haben, gleichzuhalten; die Bestimmungen des 
§ 29 gelten sinngemäß. 

Verjährung der Strafbarkeit. 

§ 31. (1) Die Strafbarkeit eines Finanzverge
hens' erlismt durch Verjährung. Die Verjährungs
frist beginnt, sobald die mit S,trafe bedrohte 
Tätigkeit abgeschlossen ist oder 'das mit 
Strafe bedrohte Verhalten aufhört. Gehört zum 
Tatbestand ein Erfolg, so beginnt die Verjäh
rungsfrist erst mit dessen Eintritt zu laufen. Sie 
beginnt aber nie früher zu laufen als die Verjäh
rungsfrist für die Festsetzung der Abgabe, gegen 
die sim die Straftat richtet. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt für Finanz
ordnungswidrigkeiten nach § 49 drei Jahre, für 
andere Finanzordnungswidrigkeiten ein Jahr, für 
die übrigen Finanzvergehen fünf Jahre. 

(3) Begeht der Täter während der Verjährungs
frist neuerlim ein Finanzvergehen, so tritt die 
Verjährung nimt ein, bevor auch für diese Tat 
die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dies gilt nicht 
für Finanzvergehen, auf die § 25 anzuwenden 
ist. 

(4) In die Verjährungsfrist werden nicht ein
gerechnet: 

a) die Zeit, während der nam einer gesetz
lichen Vorschrift die Verfolgung nimt ein
geleitet oder fortgesetzt werden kann; 

b) die Zeit, während der wegen der Tat gegen 
den Täter ein Strafverfahren bei Gerimt 
oder bei einer Finanzstrafbehörde anhängig 
ist; 

c) die Zeit, während der bezüglim des Finanz
strafverfahrens oder der mit diesem im 
Zusammenhang stehenden Abgaben- oder 
Monopolverfahren ein Verfahren beim Ver
fassungs gerichtshof oder beim Verwaltungs
gerichtshof anhängig ist. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
dem Sinne nam auch für die Nebenbeteiligten 
(§ 76) und für das selbständige Verfahren (§§ 148 
und 243). 

Ver jäh run g der Voll s t r eck b a r
k e i t" 

§ 32. (1) Die Vollstreckbarkeit von Strafen 
wegen, Finanzvergehen erlischt durm Verjährung: 
Die Frist für die Verjährung beginnt mit der 
Rechtskraft der Entscheidung, in der auf die zu 
vollstreckende Strafe erkannt worden ist. Sie 
beträgt fünf Jahre. 
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(2) Wird gegen den Bestraften in der Verjäh
rungsfrist auf eine neue Strafe wegen eines 
Finanzvergehens erkannt, so tritt die Verjährung 
der Vollstreckbarkeit nicht ein, bevor nicht auch 
die Vollstreckbarkeit dieser Strafe erloschen ist. 

(3) In die Verjährungsfrist werden nicht ein
gerechnet: 

a) die Probezeit im Fall einer bedingten Nach
sicht der Strafe. oder im Fall einer ,beding
ten Entlassung; 

b) Zeiten, für die dem Bestraften ein Auf
schub des Vollzuges einer Freiheitsstrafe, 
es sei denn wegen Vollzugsuntauglichkeit, 
oder der Zahlung einer Geldstrafe oder 
eines Wertersatzes gewährt worden ist; 

c) Zeiten, in denen der Bestrafte auf behörd
liche Anordnung angehalten worden ist; 

d) Zeiten, in 'denen sich der Bestrafte im Aus
land aufgehalten hat. 

(4) Der Vollzug der Freiheitsstrafe unterbricht 
die Verjährung. Hört die Unterbrechung auf, 
ohne daß der Bestrafte endgültig entlassen wird, 
so beginnt die Verjährungsfrist unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 von neuem zu laufen. 

(5) Die Bestimmungen. der Abs. 1 und 3 gelten 
dem Sinne nach auch für den Haftungsbeteiligten 
(§ 76 lit. b)." 

3. a) . Die überschrift vor § 33 "A. V e r
let z u n gen von Ab gab e n- und Mon 0-

pol vor s ehr i f t e n." hat zu entfallen. 

b) § 33 hat zu laute~: 

,,§ 33. (1) Der Abgabenhinterziehung macht 
sich schuldig, wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs
oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkürzung 
bewirkt. 

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sich auch 
schuldig, wer vorsätzlich 

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur 
Abgabe von dem § 21 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 entsprechenden Voranmel
dungen eine Verkürzung von Vorauszah
lungen an Umsatzsteuer oder 

b) unter Verletzung der Verpflichtung zur 
Führung von dem § 76 des Einkommen
steuergesetzes 1972 entsprechenden Lohn
konten eine Verkürzung von Lohnsteuer 
oder Dienstgeberbeiträgen zum Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen 

b) wenn Abgaben, die selbst zu berechnen sind, 
ganz oder teilweise nicht entrichtet (abge
führt) wurden, 

c) wenn eine Abgabe zu Unrecht erstattet oder 
vergütet oder eine außergewöhnliche Be
lastung zu Unrecht abgegolten wurde, oder 

d) wenn auf einen Abgabenanspruch zuUn
recht ganz oder teilweise verzichtet oder 
eine Abgabenschuldigkeit zu Unrecht ganz 
oder teilweise nachgesehen wurde. 

(4) Das Bewirken einer ungerechtfertigten Ab
gabengutschrift ist dem Bewirken einer Abgaben
verkürzung gleichzuhalten. Eine ungerechtfertigte 
Abgabengutschrift ist bewirkt, 

a) wenn Gutschriften, die bescheidmäßig fest
zusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch 
festgesetzt wurden, 

b) wenn Gutschriften, die nicht bescheidmäßig 
festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoch 
geltend gemacht wurden. 

(5) Der Abgabenhinterziehung macht sich fer
ner schuldig, wer vorsätzlich eine Abgabenver
kürzung dadurch bewirkt, daß er Sachen, für die 
eine Abgabenbegünstigung gewährt wurde, zu 
einem anderen als jenem Zweck verwendet, der 
für die Abgabenbegünstigung zur Bedingung ge
macht war, und es unterläßt, dies dem Finanzamt 
vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(6) Die Abgabenhinterziehung wird mit einer 
Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungs
betrages (der ungerechtfertigten Abgabengut
schrift) geahndet. Neben der Geldstrafe ist nach 
Maßgabe des § 15 auf Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu erkennen. . 

(7) Betrifft die Abgabenhinterziehung eine Ver
brauchsteuer (Branntweinaufschlag), so ist auf 
Verfall nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. Der 
Verfall umfaßt auch die Rohstoffe, Hilfsstoffe, 
Halbfabrikate, Geräte und Vorrichtungen, bei 
Hinterziehung des Branntweinaufschlages auch 
die Branntweinerzeugnisse." 

c) § 33 a hat zu entfallen. 

4. § 34 hat zu lauten: 

,,§ 34. (1). Der fahrlässigen Abgabenverkür
zung macht sich sChuldig, wer die im § 33 Abs. 1 
bezeichnete Tat fahrlässig begeht; die Abs. 3 
und 4 des § 33 gelten entsprechend. 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern (2) Der fahrlässigen Abgabenverkürzung macht 
für gewiß hält. sich auch schuldig, wer die im § 33 Abs. 5. be

zeichnete Tat fahrlässig begeht, 
(3) EineAbgabenverkürzung ist bewirkt, 
a) wenn Abgaben, die bescheidmäßig festzu

setzen sind, nicht oder zu niedrig festgesetzt 
wurden, 

(3) Die fahrlässige. Abgabenverkürzung wird 
mit einer Geldstrafe bis zum Einfachen des Ver
kürzungsbetrages (der ungerechtf~rtigten Abga
bengutschrift) geahndet." 
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5. § 35 hat zu lauten: 

,S 35. (1) Des Schmuggels macht sich schuldig, 
wer eingangs- oder ausgangsabgabepflichtige 
Waren vorsätzlich unter Verletzung einer zoII
rechtlichen Stellun~spflicht dem Zollverfahren 
entzieht. 

(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer auf 
andere Weise als durch Schmuggel vorsätzlich 
unter Verletzung einer abgabenrechtlichen An
zeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine 
Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangsabga
benbewirktj die Abs. 3 und 4 des § 33 gelten 
entsprechend. 

(3) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich ferner schuldig, wer 
vorsätzlich eine Verkürz,mg einer solchen Abgabe 
dadurch bewirkt, daß er Waren, für die eine 
Abgabenbegünstigung gewährt wurde, zu einem 
anderen als jenem Zweck verwendet, der für die 
Abgabenbegünstigung zur Bedingung gemacht 
war, und es unterläßt, dies dem Zollamt vor 
der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(4) Der Schmuggel wird mit einer Geldstrafe 
bi5 zum Zweifachen des auf die Ware entfallenden 
Abgabenbetrages, die Hinterziehung von Ein
gangs- oder Ausgang'sabgaben mit einer Geld
strafe ,bis zum Zweifachen des Verkürzungsbe
trages geahndet. Der Geldstrafe ist an Stelle 
des allgemeinen Zollsatzes der auf zwischenstaat
liche Vereinbarungen sich gründende Vertrags
zollsatz oder der auf Gesetz beruhende Vorzugs
zollsatz zugrunde zu legen, wenn der Beschuldigte 
nachweist, daß die Voraussetzungen für dessen 
Inanspruchnahme gegeben waren. Neben der 
Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 auf Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen. Auf 
Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen~ 

(5) Wird im Reiseverkehr eine für nicht zum 
Handel bestimmte Waren bestehende zollrecht
liche Stellungspflicht anläßlich der Durchfuhr von 
Waren vorsätzlich verletzt und dies beim Grenz
austrittszollamt festgestellt, so ist der Täter nicht 
wegen Schmuggels strafbar; die Strafbarkeit 
wegen Verletzung der zollrechtlichen Stellungs
pflicht nach § 51 Abs. 1 lit. f wird hiedurch nicht 
berührt." 

6. § 36 und seine überschrift haben zu lauten: 

"F a h r I ä s s i g e Ver let z u n g der S t e l
I u n g s p f 1 ich tj f a h rl ä s s i g e Ver k ü r
z u n g von Ein g a n g s- 0 der Aus g a n g s-

ab gab e n. 

§ 36. (1) 'Der fahrlässigen Verletzung der zoll
rechtlichen Stellungspflicht macht sich schuldig, 
wer die im § 35 Abs. 1 bezeichnete Tat fahrlässig 
begeht. 

(2) Der fahrlässigen Verkürzung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer 
die im § 35 Abs. 2 und 3 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht. 

(3) Die fahrlässige Verletzung der Stellungs
pflicht wird mit einer Geldstrafe bis zum Ein
fachen des auf die Ware entfallenden Abgaben
betrages, die fahrlässige Verkürzung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben mit einer Geld
strafe bis zum Einfachen des Verkürzungsbetrages 
geahndet. § 35 Abs. 4 zweiter Satz ist anzuwen
den. 

(4) § 35 Abs. 5 gilt entsprechend." 

7. § 37 hat zu lauten: 

,,§ 37. (1) Der Abgabenhehlerei macht' sich 
schuldig, wer vorsätzlich 

a) eine Sache, hinsichtlich welcher ein Schmug
gel, eine fahrlässige Verletzung der Stel
lungspflicht, eine Verkürzung von Ver
brauchsteuern (Branntweinaufschlag) oder 
von Eingangs- oder Ausgangsabgaben be
gilngen wurde, oder Erzeugnisse aus Brannt
wein, hinsichtlich dessen ein solches Finanz- , 
vergehen begangen: worden ist, kauft, zum 
Pfand nimmt oder sonst an sich bringt, ver
heimlicht oder verhandeltj 

b) den Täter eines in lit. a bezeichneten Finanz
vergehens nach der Tat dabei unterstützt, 
eine Sache, hinsichtlich welcher das Finanz
vergehen begangen wurde, oder Erzeug
nisse aus Branntwein, hinsichtlich dessen 
das Finanzvergehen b"gangen worden ist, 
zu verheimlichen oder zu verhandeln. 

(2) Die Abgabenhehlerei wird mit einer Geld
strafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbe
trages an Verbrauchsteuern (Branntweinaufschlag) 
oder an Eingangs- oder Ausgangsabgaben geahn
det, die auf die verhehlten Sachen oder den 
Branntwein, der in den verhehlten inländischen 
Branntweinerzeugnissen enthalten ist, entfallen. 
Neben der Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 
auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen. 
Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu er
kennenj er umfaßt auch die Branntweinerzeug
nIsse. 

(3) Wer eine der im Abi>. 1 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht, ist nur mit Geldstrafe bis zum 
Einfachen des Verkürzungsbetrages ,(Abs. 2) zu 
bestrafen. 

(4) Auf die Geldstrafen nach den Abs. 2 und 
3 ist § 35 Abs. 4 zweiter Satz anzuwenden. 

-(5) Die Abgabenhehlerei ist auch dann strafbar, 
wenn die Person, die den Schmuggel, die fahr
lässige Verletzung der Stellungspflicht oder die 
Verkürzung von Verbrauchsteuern (Branntwein-
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aufschlag) oder von Eingangs- oder Ausgangs
. abgaben begangen hat, nicht bestraft werden 
kann." 

8. § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38. (1) Mit Geldstrafe bis zum Vierfachen 
des Betrages, nach dem sich sonst die Strafdro
hung richtet, ist zu bestrafen, 

a) wer einen Schmuggel, eine Hinterziehung 
von Verbrauchsteuern (Branntweinauf
schlag) oder von Eingangs- oder Ausgangs
abgaben oder eine Abgabenhehlerei nach 
§ 37 Abs. 1 begeht, wobei es ihm darauf 
ankommt, sich durch die wiederkehrende 
Begehung eine fortlaufende Einnahme zu 
verschaffen (gewerbsmäßige Begehung); 

b) wer den Schmuggel als Mitglied einer Bande 
von mindestens drei Personen, die sich 
zum Schmuggeln verbunden haben, unter 
Mitwirkung (§ 11) eines anderen Banden
mitglieds begeht; 

c) wer einen Schmuggel begeht, bei dem er 
oder mit seinem Wissen ein anderer an der 
Tat Beteiligter eine Waffe oder ein anderes 
Mittel bei sich führt, wobei es ihm darauf 
ankommt, damit den Widerstand einer Per
son zu uberwinden oder zu verhindern. 

Daneben ist nach Maßgabe des § 15. auf Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren zu erkennen. Außerdem 
sind die Bestimmungen der §§ 33, 35 und 37 über 
den Verfall anzuwenden; der Verfall umfaßt auch 
die Beförderungsmittel im Sinne des § 17 Abs. 2 
lit. c Z. 4. 

(2) Die Straf drohung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, deren Vorsatz die im Abs. 1 bezeich
neten erschwerenden Umstände umfaßt." 

9. § 39 hat zu lauten: 

,,§ 39. (1) Des Wertzeichenvergehens macht sich 
schuldig, wer verwendete inländische Stempel
wertzeichen vorsätzlich wiederverwendet oder 
mit dem Vorsatz, daß sie wiederverwendet wer
den, sich verschafft, feilhält oder einem anderen 
überläßt. ' 

(2) Das Wertzeichenvergehen wird mit einer 
Geldstrafe bis zu 200.000 S geahndet. Auf Ver
fall der zur Wiederverwendung bestimmten W ert~ 
zeichen ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; 
ein Wertersatz ist jedoch nicht aufzuerlegen." 

10. § 41 und seine überschrift haben zu lauten: 

"S t r a f s c h ä r fun g bei R ü c k fall. 

§ 41. (1) Ist der Täter schon zweimal wegen 
eines der in den §§ 33, 35 oder 37 Abs. 1 be
zeichneten Finanzvergehen bestraft worden und 
wurden die Strafen wenigstens zum Teil, wenn 

auch nur durch Anrechnung einer Vorhaft, voll
zogen, so kann, wenn er nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres neuerlich ein solches 
Finanzvergehen begeht, das Höchstmaß der an
gedrohten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die 
Hälfte überschritten werden. ' 

(2) Eine frühere' Strafe bleibt außer Betracht, 
wenn seit ihrem Vollzug bis zur folgenden Tat 
mehr als fünf Jahre vergangen sind. In diese 
Frist werden Zeiten, in denen der Bestrafte auf 
behördliche Anordnung angehalten worden ist, 
nicht eingerechnet. Ist Qie Strafe nur durch An
rechnung einer Vorhaft vollzogen worden, so 
beginnt die Frist erst mit Rechtskraft der Ent
scheidung. ' 

(3) Die Strafschärfung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 vorliegen." 

11. Im § 42 Abs. 2 hat ,der zweite Satz zu lau
ten: 

"Daneben ist nach Maßgabe, des § 15 auf Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen." 

12. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 haben die lit. bund c zu lauten:, 
"b) die in den Vorschriften über das Salz-

monopol oder das Tabakmonopol enthal
tenen Verbote der Erzeugung, Herstellung, 
Gewinnung, Bearbeitung, Verwendung, 
Verpfändung oder Veräußerung von Mono
polgegenständen oder des Handels mit 
Monopolgegenständen verletzt; hievon aus
genommen ist der Handel mit den von 
der Monopolverwaltung in den Verkehr 
gebrachten Tabakerzeugnissen; 

c) Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4) einem 
monopolrechtlichen Einfuhr-; Ausfuhr
oder Durchfuhrverbot zuwider ein-, aus
oder durchführt." 

b) Im Abs. 2 haben die lit. bund c zu lauten: 
"b) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Salz

monopol nach dem höchsten Inlandver
schleißpreis für Speisesalz, 

c) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Tabak
monopol für Mondpolgegenstände, für die 
ein Inlandverschleißpreis festgesetzt ist, 
nach diesem, für andere Monopolgegen
stände nach dem Inlandv,erschleißpreis der 
nach Beschaffenheit und Qualität am näch
sten kommenden Monopolgegenstände und, 
wenn ein solcher Vergleich nicht möglich, 
ist, nach dem Normalpreis (§ 2 des Wert
zollgesetzes 1955, BGB1. Nr. 60)." 

13. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. (1) Der Monopolhehlerei macht sich 
schuldig, wer vorsätzlich 
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a) Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4), hin
sichtlich welcher Monopoleinnahmen ver
kürzt wurden oder in Monopolrechte ein
gegriffen wurde, oder Erzeugnisse· aus 
Branntwein, der Gegenstand einerVerkür
zung von Monopoleinnahmen . oder. eines 
Monopoleingriffes war, kauft, zum Pfand 
nimmt oder. sonst an sich bringt, verheim
licht oder verhandelt, 

b) den Täter eines in lit. a bezeichneten Finanz
vergehens nach der Tat dabei unterstützt, 
eine Sache, hinsichtlich welcher das Finanz
vergehen begangen wurde, oder Erzeug
nisse aus Branntwein, hinsichtlich dessen das 
Finanzvergehen begangen worden ist, zu 
verheimlichen oder zu verhandeln. 

(2) Die Monopolhehlerei wird mit einer Geld
strafe geahndet, und zwar 

a) bei Verkürzung von Monopoleinnahmen 
bis zum Zweifachen des Einnahmenausfalles 
(§ 42 Abs. 2), 

b) bei einem Monopoleingriff bis zum Ein
fachen 'der Bemessungsgrundlage (§ 44 
Abs.2). 

Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu er
kennen; er umfaßt auch die Branntweinerzeug
msse. 

(3) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht, ist mit einer Geldstrafe bis 
zum Einfachen des Einnahmenausfalles (§ 42 
Abs. 2) oder bis zur Hälfte der Bemessungsgrund
lage (§ 44 Abs. 2) zu bestrafen. 

(4) Die Monopolhehlerei ist ohne Rücksicht 
darauf strafbar, ob die Verkürzung von Mono
poleinnahmen oder der Eingriff in Monopol
rechte geahndet werden kann." 

14. § 47 und seine überschrift haben zu lauten: 

"S t r a f s c h ä r fun g bei R ü c k fall. 

§ 47. (1) Ist der Täter schon zweimal wegen 
eines der in den §§ 42, 44 oder 46 Abs. 1 be
zeichneten Finanzvergehen bestraft worden und 
wurden die Strafen wenigstens zum Teil, wenn 
auch nur durch Anrechnung einer Vorhaft, voll
zogen, so kann, wenn er nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres neuerlich ein solches 
Finanzvergehen begeht, das Höchstmaß der an
gedrohten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die 
Hälfte' überschritten werden. 

(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, 
wenn seit ihrem Vollzug bis zur folgenden Tat 
mehr als fünf Jahre vergangen sind. In diese 
Frist werden Zeiten, in denen der Bestrafte auf 
behördliche Anordnung angehalten worden ist, 
nicht eingerechnet. Ist die Strafe nur durch An
rechnung einer Vorhaft vollzogen worden, so 
beginnt die Frist erst mit Rechtskraft der Ent-
scheidung. ' 

(3) Die Strafschärfung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 vorliegen." 

15. § 48 und seine überschrift haben zu lauten: 

"V e r let z u n g der Ver s chI u ß sie h e r
he i t. 

§ 48. (1) Der Verletzung der Verschlußsicher
heit macht sich schuldig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

a) Verschlußmittel oder Nämlichkeitszeichen, 
die in einem Abgaben- oder Monopolver
fahren oder in einem verwaltungsbehörd
lichen Finanzstrafverfahren angelegt oder 
anerkannt wurden, beschädigt, ablöst oder 
unwirksam macht; 

b) Räume, Anlagen, Umschließungen oder 
Vorrichtungen, die durch Verschlußmittel 
gesichert sind, die in einem Abgaben- oder 
Monopolverfahren oder in einem verwal
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahren an
gelegt oder anerkannt' wurden, so verän
dert, daß die Verschlußsicherheit nicht mehr 
gegeben ist; 

c) Beförderungsmittel, die nach den zollrecht
lichen Vorschriften zur Beförderung von 
Waren unter Zollverschluß zugelassen wur
den, so verändert, daß die Voraussetzungen 
für eine solche Zulassung nicht mehr gege
ben sind; 

d) Beförderungsmittel, die mit geheimen oder 
schwer zu entdeckenden, zur Aufnahme 
von Waren geeigneten Räumen oder mit 
geheimen oder schwer zu entdeckenden Zu
gängen versehen sind, entgegen den zoll
rechtlichen Vorschriften verwendet. 

(2) Die Tat wird mit einer Geldstrafe geahndet, 
deren Höchstmaß bei vorsätzlicher Begehung 
200.000 S, bei fahrlässiger Begehung 50.000 S be
trägt. Die Tat unterliegt nicht der gesonderten 
Verfolgung nach § 272 StGB." 

16. Die überschrift vor § 49 und § 49 haben 
zu lauten: 

"F i n a n z 0 r d n u ng s w i d r i g k e i t e n. 

§ 49. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit macht 
sich schuldig, wer vorsätzlich 

a) Abgaben, die selbst zu berechnen sind, Vor
auszahlungen an Umsatzsteuer oder Vor
auszahlungen an Abgabe von alkoholischen 
Getränken nicht spätestens am fünften Tag 
nach Fälligkeit entrichtet oder abführt, es 
sei denn, daß der zuständigen Abgaben
behörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe 
des geschuldeten Betrages bekanntgegeben 
wird; im übrigen ist die Versäumung eines 
Zahlungstermines für sich allein nicht straf
bar; 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 11 von 207

www.parlament.gv.at



12 1130 der Beilag~n 

b) durch Abgabe unrichtiger Voranmeldungen 
(§ 21 des Umsatzsteuergesetzes 1972) un
gerechtfertigte Abgabengutschriften geltend 
macht. 

(2) Die Finanzordnungswidrigk~it wird mit 
einer Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß die 
Hälfte des nicht oder verspätet entri'chteten oder 
abgeführten Abgabenbetrages oder der geltend 
gemachten Abgabengutschrift beträgt." 

17. § 50 hat zu lauten: 

,,§ 50. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit 
macht sich schuldig, wer vorsätzlich unter Ver
letzung der abgabentechtlichen Offenlegungs
oder Wahrheitspflicht für die Entrichtung von 
Abgabenschuldigkeiten ungerechtfertigt Zah
lungserleichterungen erwirkt. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit 
einer Geldstrafe bis zu 50.000 S geahndet." 

18. a) Die überschriften vor § 51 

"B. B e s 0 n der e B e s tim m u n gen. 

Beg ü n s t i gun g." 

haben zu entfallen. 

b) § 51 hat zu lauten: 

,,§ 51. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit 
macht sich schuldig, wer, ohne hiedurch den 
Tatbestand eines anderen Finanzvergehens zu er
fÜ,llen, vorsätzlich 

a) eine abgaben- oder monopolrechtliche An
zeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
verletzt, , 

b) eine abgaben- oder monopolrechtliche Ver
wendungspflicht verletzt, 

c) eine abgaben- oder monopolrechtliche 
Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung 
von, Büchern oder sonstigen Aufzeichnun
gen verletzt, 

d) eine abgaben- oder monopolrechtliche 
Pflicht zur Ausstellung oder Aufbewahrung 
von'Belegen verletzt, . 

e) Maßnahmen der in den' Abgaben- oder 
Monopolvorschriften vorgesehenen amt
lichen Aufsicht erschwert oder verhindert 
oder ,die Pflicht, an solchen Maßnahmen 
mitzuwirken, verletzt, 

f) eine zollrechtliche Stellungspflicht, eine zoll
rechtliche Beschränkung für den Zollgrenz
bezirk oder eine zollrechtliche Verkehrs
bes,chränkung verletzt. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit 
einer Geldstrafe bis zu 50.000 S geahndet." 

19. § 52 hat zu lauten: 

,,§ 52. (1) Der selbstverschuldeten Berauschung 
macht sich schuldig, wer sich vorsätzlich oder 
fahrlässig durch den Genuß von Alkohol oder 
den Gebrauch eines anderen berauschenden Mit
tels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschlie
ßenden Rausch versetzt und im Rausch eine 
Handlung begeht, die ihm außer diesem Zustand 
als Finanzvergehen zugerechnet würde. 

(2) Die selbstverschuldete Berauschung wird 
mit einer Geldstrafe bis zu 20.000 S geahndet; 
die Geldstrafe darf jedoch nicht höher bemessen 
werden, als sie das Gesetz für das im Rausch 
begangene Finanzvergehen androht. Daneben 'ist 
nach Maßgabe des § 17 auf Verfall zu erkennen; 
der Umfang des Verfalls richtet sich nach den 
Strafbestimmungen des Finanzvergehens, das dem 
Berauschten nicht zugerechnet werden kann." 

20. § 53 hat zu lauten: 

,,§ 53. (1) Das Gericht ist zur Ahndung von 
Finanzvergehen zuständig, 

a) wenn sich die Strafe wegen erschwerender 
Umstände nach § 38 oder wegen Rückfalls 
nach den §§ 41 oder 47 richtet, 

b} wenn der Wertbetrag, nach dem sich die 
Strafdrohung richtet (strafbestimmender 
Wertbetrag); 500.000 S übersteigt oder 
wenn die Summe der strafbestimmenden 
Wertbeträge aus mehreren zusammentref
fenden Vergehen 500.000 S übersteigt und 
alle diese Vergehen in die örtliche und 
sachliche Zuständigkeit derselben Finanz
strafbehörde fielen. 

(2) Im Abs. 1 lit. b tritt an die Stelle des 
Wertbetrages von 500.000 S der Wertbetrag von 
200.000 S in den Fällen 

a} des Schmuggels, der fahrlässigen Verletzung 
der Stellungspflicht, der Hinterziehung 
oder fahrlässigen Verkürzung ~on Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben (§§ 35 und 
36), 

b) der Hinterziehung oder fahrlässigen Ver
kürzung von Monopoleinnahmen (§§ 42 
und 43), 

c) der Abgabenhehlerei mit Sachen, hinsicht
lich derer' ein Schmuggel, eine fahrlässige, 
Verletzung der Stellungspflicht oder eine 
Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangs
abgaben begangen wurde (§ 37), 

d) der Monopolhehlerei mit Branntwein 
oder Salz, hinsichtlich derer Monopolein
nahmen verkürzt wurden, und ,der Mono
polhehlel1ei mit Erzeugnissen aus Brannt
wein, der GegenstJand einer Verkürzung 
von Monopoleinnahmen war (§ 46). 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 207

www.parlament.gv.at



1 i 30 der Beilagen 13 

(3) Kann eine Prüfung, ob das Gericht nach 
den vorstehenden Absätzen zur Ahndung des 
Finanzvergehens zuständig sei, noch nicht vor
genommen werden, so hat die Finanzstrafbe
hörde alle zur Sicherung der Beweise erforder
lichen Maßnahmen zu treffen. Solche Maßnahmen 
der Finanzstrafbehörde sind wegen Unzuständig
keit nicht anfechtbar, wenn sich später die ge
richtliche Zuständigkeit herausstellt. 

(4) Das Strafverfahren gegen den Täter, gegen 
andere an der Tat Beteiligte und gegen Hehler 
ist bei Gericht durchzuführen, wenn auch nur 
bei einer dieser Personen sich die gerichtliche 
Zuständigkeit aus den Abs.l und 2 ergibt. 

(5) Hat sich jemand durch dieselbe Tat ein~s 
Eingriffs in ein Monopolrecht (§§ 44 und 45) 
oder einer Monopolhehlerei (§ 46) und eines 
ar.deren Finanzvergehens schuldig gemacht, so 
obliegt die Ahndung beider Vergehen dem Ge
richt, wenn die Ahndung auch nur eines dieser 
Vergehen nach den vorstehenden Bestimmungen 
ir.. die Zuständigkeit des Gerichtes fällt. 

(6) Finanzordnungswidrigkeiten und die selbst
verschuldete Berauschung (§ 52) hat das Gericht 
niemals zu ahnden. 

(7) ,Finanzvergehen, deren. Ahndung nicht dem 
Gericht zukommt, sind von den. Finanzstraf
behörden zu ahnden. 

(8) Hat sich jemand durch dieselbe Tat einer 
strafbaren Handlung schuldig gemacht, die dem 
Gericht, und eines Finanzvergehens, das der 
Finanzstrafbehörde zufällt, so hat das Gericht die 
gerichtlich strafbare, Handlung, die Finanzstraf
behörde das Finanzvergehen gesondert zu ahnden; 
die Bestimmungen des Abs. 5 und des § 22 
Abs. 2 werden hievon nicht berührt." 

21. a) Die überschrift zu § 54 hat zu entfallen. 

b) § 54 hat zu lauten: 

,,§ 54. (1) Findet die Finanzstrafbehörde nach 
Einleitung des Strafverfahrens, daß für dessen 
Durchführung das Gericht zuständig ist, so hat 
sie in jeder Lage des Verfahrens ohne unnötigen 
Aufschub die Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
zu erstatten und hievon den Beschuldigten und 
die gemäß § 122 dem Verfahren zugezogenen 
Nebenbeteiligten zu verständigen; Personen, die 
sich in vorläufiger Verwahrung oder in Unter
suchungshaft der Finanzstrafbehörde befinden, 
sind dem Gericht zu übergeben. 

(2) über die Beschlagnahme von Gegenständen 
und über Sicherstellungsmaßnahmen ist in der 
Anzeige Mitteilung zu machen. Soweit nicht 
binnen sechs Wochen nach der Anzeige der 
Untersuchungsrichter die Beschlagnahme seiner
seits anordnet oder die Ratskammer eine einst-

weilige Verfügung erläßt (§ 207 a), hat die 
Finanzstrafbehördedie Beschlagnahme oder 
Sicherstellung unverzüglich aufzuheben. 

(3) Nach Erstattung der Anzeige hat die 
Finanzstrafbehörde eine weitere Tätigkeit nur 
so weit zu entfalten, als dies § 197 vorsieht. 

(4) Wird der Finanzstrafbehörde gemäß § 203 
die Einleitung der Voruntersuchung oder gemäß 
§ 209 Abs. 2 die Einleitung des Strafverfahrens 
wegen eines Finanzvergehens mitgeteilt, so hat sie 
ein wegen desselben Finanzvergehens anhängiges 
verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren 
vorläufig einzustellen; ist bereits der Strafvollzug 
eingeleitet, so ist er zu unterbrechen. 

(5) Wird das gerichtliche Verfahren rechts
kräftig durch eine Entscheidung, die' auf der 
Ablehnung der Zuständigkeit beruht (Unzustän
digkeitsentscheidung), beendet, so hat die Finanz
strafbehörde das Finanzstrafverfahren fortzu
setzen; einer Bestrafung darf aber kein höherer 
strafbestimmender Wertbetrag zugrunde gelegt 
werden, als er der finanzstrafbehördlichen Zu
ständigkeit entspricht. Der unterbrochene Straf
vollzug ist fortzusetzen. 

(6) Wird das gerichtliche Verfahren anders als 
durch Unzuständigkeitsentscheidung rechtskräftig 
beendet, so hat di~ Finanzstrafbehörde ihr Ver
fahren und den Strafvollzug endgültig einzu
stellen und eine bereits ergangene Entscheidung 
außer Kraft zu setzen. Eine bereits vollstreckte 
Strafe hat das Gericht auf die gerichtliche Strafe 
wegen des Finanzvergehens anzurechnen." 

22. a) Die überschrift zu § 55 hat zu entfallen. 

b) § 55 hat zu lauten: 

,,§ 55. War mit dem Finanzvergehen eine 
Abgabenverkürzung oder ein sonstiger Einnah
menausfall verbunden, so sind, soweit die be
troffenen Abgaben oder sonstigen Einnahmen im 
Abgaben- oder Monopolverfahren rechtskräftig 
endgültig festgesetzt sind, die Finanzstrafbehörde 
und das Gericht daran gebunden." 

23. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Inhalt erhält die Absatzbe
zeichnung ,,(1)". 

b) Als Abs. 2 und 3. werden angefügt: 

,,(2) Für Anbringen, Niederschriften,· Akten
vermerke, Vorladungen, Erledigungen, Zustellun
gen, Fristen sowie Zwangs~ und Ordnungsstrafen 
gelten, soweit' dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, die Best.immungen des 3. Abschnittes 
der Bundesabgabenordnung sinngemäß. 

(3) Zwangs- und Ordnungsstrafen fließen dem 
Bund zu." 
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24. § 57 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Finanzstrafbehörde hat Beschuldigten 
und Nebenbeteiligten, die rechtsunkundig und 
nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter ver
treten sind, auf Verlangen mündlich die zur 
Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen 
Anleitungen zu geben und sie über die mit ihren 
Handlungen oder Unterlassungen unmittelbar 
verbundenen Rechtsfolgen zu belehren." 

b) Abs. 4 hat zu entfallen. 

reich der diesen Finanzämtern übergeord
neten Finanzlandesdirektionen begangen 
oder entdeckt worden sind; 

f) bei allen übrigen Finanzvergehen die zur 
Erhebung der beeinträchtigten Abgaben 
oder zur Handhabung der verletzten Ab
gaben- oder Monopolvorschriften zuständi
gen Finanzämter; eine Knderung der Zu-, 
ständigkeit des Finanzamtes zur Erhebung 
der Abgaben bewirkt keine Knderung der 
Zuständigkeit zur Weiterführung des an
hängigen Finanzsi:rafv:erfahrens; 

g) für die unter lit. a und bangeführten 
Finanzvergehen im vereinfachten Verfahren 

25. § 58 hat zu lauten: gemäß § 146 außer den unter lit. a be-

,,§ 58. (1) Zur Durchführung des Finanzstraf- zeichneten Zollämtern auch alle anderen 
verfahrens sind als Finanzstrafbehörden erster Zollämter, wenn sie solche Finanzvergehen 
Instanz zuständig: entdecken oder auf andere Weise von ihnen 

zuerst Kenntnis erlangen. 
a) für Finanzvergehen, die bei oder im Zu-

sammenhang mit der Ein-, Aus- oder (2) Die Durchführung der mündlichen Ver
Durchfuhr von Waren begangen werden, handlung und die Fällung des Erkenntnisses ob
und für Finanzvergehen, durch welche sonst liegt, soweit nicht gerichtliche Zuständigkeit ge
Abgaben- oder Monopolvorschriften, deren. mäß § 53 gegeben ist, einem Spruchsenat (§ 65) 
Handhabung der Zollverwaltung oder ab Organ der Finanzstrafbehörde erster Instanz, 
ihren Organen obliegt, verletzt werden, a) wenn der strafbestimmende Wertbetrag bei 
die Zollämter Wien, Linz, Salzburg, Graz, den im § 53 Abs. 2 bezeichneten Finanz-
Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch, wenn vergehen 100.000'S, bei allen übrigen Fi-
diese Finanzvergehen im Bereich der diesen nanzvergehen 200.000 S übersteigt, 
Zollämtern übergeordneten Finanzlandes- b) wenn der Beschuldigte oder ein Neben-
direktionen begangen oder entdeckt wor- beteiligtet die Fällung des Erkenntnisses 
den sind; durch einen Spruchsenat beantragt. Im Fall 

b) für Abgabenhehlerei und Monopolhehlerei eines vorausgegangenen vereinfachten Ver-
mit Waren oder'Monopolgegenständen, mit fahrens (§ 143) ist ein solcher Antrag im 
denen ein Finanzvergehen bei der Einfuhr Einspruch gegen die Strafverfügung, in den 
begangen wurde, oder mit Erzeugnissen übrigen Fällen bis zu~ Beginn der münd-
aus" Branntwein, der Gegenstand eines bei lichen Verhandlung oder, wenn eine solche 
der Einfuhr begangenen Finanzvergehens gemäß § 125 Abs. 3 nicht stattfindet, bis 
war, die unter lit. a bezeichneten Zoll- zur Abgabe der Verzichtserklärung zu 
ämter, ·wenn die Abgabenhehlerei oder stellen." 
Monopolhehlerei im Bereich der diesen 
Zollämtern übergeordneten Finanzlandes
direktionen begangen oder entdeckt wor
den ist; 

c) in allen übrigen Fällen der Abgabenhehlerei 
oder Monopolhehlerei die zur Erhebung 
der beeinträchtigten Abgaben oder zur 
Handhabung der Monopolvorschriften zu
ständigen Finanzämter, in deren Bereich die 
Tat begangen oder entdeckt worden ist; 

d) in den Fällen des § 52 jenes Finanzamt oder 
Zollamt, das für die Verfolgung des dem 
Berauschten nicht zurechenbaren Finanz
vergehens zuständig wäre; 

e) in den Fällen der §§ 39 und 40 die Finanz
ämter für Gebühren und Verkehrsteuern 
in Wien, Linz, Salzburg', Graz, Klagenfurt 
und Innsbruck sowie das Finanzanit Feld
kirch, wenn diese Finanzvergehen im Be-

26. § 59 hat zu lauten: 

,,§ 59. (1) Hat jemand durch dieselbe Tat eine 
Zuwiderhandlung gegen Abgabenvorschriften 
und eine Zuwiderhandlung gegen Monopolvor
schriften oder eine Abgabenhehlerei und, eine 
Monopolhehlerei begangen, so ist das Strafver
fahren gemeinsam bei der nach § 58 für die Ver
folgung der Zuwiderhandlung gegen die Ab
gabenvorschriften oder für die Verfolgung der 
Abgabenhehlerei zuständigen Finanzstrafbehöt<de 
erster Instanz durchzuführen. 

(2) Die Zuständigkeit einer Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zur Durchführung des Finanzstraf
verfahrens gegen einen Täter begründet auch 
ihre Zuständigkeit gegenüber anderen an der Tat 
Beteiligten sowie gegenüber jenen Personen, 
welche sich einer Hehlerei mit Beziehung auf das 
Finanzvergehen schuldig gemacht haben. Zur 
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Durchführung der. mündlichen Verhandlung und 
zur Fällung des Erkenntnisses ist hinsichtlich 
aller dieser Personen, mit Ausnahme jener, die 
keinen Einspruch gegen die Strafverfügung er
hoben haben, ein Spruchsenat berufen, wenn die 
Voraussetzungen des § 58 Abs. 2 auch nur hin
sichtlich einer dieser Personen zutreffen. Die 
gemeinsame Oberbehörde kann jedoch, wenn 
dies zur Vermeidung von Verzögerungen oder 
Erschwerungen :des Verfahrens oder zur Ver
kürzung der Verwahrung oder der Unter
suchungshaft eines Beschuldigten dienlich scheint, 
die getrennte Durchführung des Strafverfahrens 
gegen eine oder mehrere der oben genannten 
Personen anordnen und eine Verfügung nach 
§ 60 treffen. 

(3) Eine Finanzstrafbehörde erster Instanz, die 
von einer strafbaren Tat Kenntnis erlangt, ist im 
Rahmen der Bestimmungen über die sachliche 
Zuständigkeit der Finanzstrafbehörden zur 
Durchführung des Finanzstrafverfahrens zustän
dig, solange nicht ein Umstand hervorgekommen 
ist, der die ausschließliche Zuständigkeit einer 
anderen Finanzstrafbehörde erster Instanz be
gründet." 

27. § 60 hat zu lauten: 

,,§ 60. (1) An Stelle der gemäß §58 zuständigen 
Finanzstrafbehörde erster Instanz kann aus Grün
den der Zweckmäßigkeit, insbesondere zur Ver
meidung von Verzögerungen oder Erschwerun
gen des Verfahrens oder zur Verkürzung der 
Verwahrung oder '- der Untersuchungshaft eines 
Beschuldigten, für die Durchführung des Finanz
strafverfahrens eine andere sachlich zuständige 
Finanzstrafbehörde bestimmt werden. 

(2) Die Verfügung gemäß Abs. 1 trifft die den 
beteiligten Finanzstrafbehörden gemeinsame 
Oberbehörde. " 

28. § 61 hat zu lauten: 

,,§ 61. (1) Liegen einem Täter mehrere Taten 
zur Last oder haben sich an derselben Tat meh
rere Personen beteiligt oder stehen die Taten 
mehrerer Personen sonst in einem engen Zu
sammenhang und ist in allen diesen Fällen· die
selbe Finanzstrafbehörde erster Instanz zur 
Durchführung des Strafverfahrens zuständig, so 
hat die Finanzstrafbehörde die Strafverfahren 
wegen aller Taten zu verbinden. 

(2) Von einer Verbindung nach Abs. 1 kann 
abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung 
von Verzögerungen oder Erschwerungen des Ver
fahrens oder zur Verkürzung der Verwahrung 
oder der Untersuchungshaft eines Beschuldigten 
dienlich scheint." 

29. Im § 62 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Durchführung der mündlichen Ver
handlung und die Entscheidung über das Rechts
mittel obliegt einem Berufungssenat als Organ 
der Finanzstrafbehörde zweiter Instanz, 

a) wenn das Rechtsmittel sich gegen ein Er
kenntnis oder einen sonstigen Bescheid 
eines Spruchsenates richtet, 

b) wenn die Berufung ein Erkenntnis betrifft, 
in dem eine Freiheitsstrafe verhängt wor
den ist." 

30. Im § 64 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Finanzstrafbehörden haben ihre Zu
ständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen. 
Sind zwei oder mehrere Finanzstrafbehörden zur 
Durchführung des Strafverfahrens zuständig, so 
hat jene Behörde das Verfahren durchzuführen, 
die zuerst vom Finanzvergehen Kenntnis erlangt 
hat. Untersuchungshandlungen sind nicht des
wegen anfechtbar, weil sie von einer unzuständi
gen Behörde vorgenommen wurden." 

31. Im § 65 Abs. 1 hat die lit. b zu lauten: 

"b) bei den im § 58 Abs. 1 lit. a genannten 
Zollämtern als deren Organe." 

32. (Verfassungsbestimmung)§ 66 hat zu lau
ten: 

,,§ 66. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Mit
glieder der Senate sind in Ausübung ihres Amtes· 
an keine Weisungen gebunden. 

(2) Die Senate bestehen aus vier Mitgliedern. 
Den Vorsitz führt ein Richter des Dienststandes, 
die weiteren Mitglieder sind ein Beamter des 
höheren Finanzdienstes und zwei Laienbeisitzer. " 

33. § 67 hat zu lauten: 

,,§ 67. (1) Die Personen, die als Senatsmitglie
der herangezogen werden können, sind vom 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundes
regierung zu bestellen; hiebei sind jene Finanz
strafbehörden zu bezeichnen, für deren Senate 
sie in Betracht kommen. 

(2) Die Personen, die gemäß Abs. 1 zur Be
stellung als Laienbeisitzer vorgeschlagen werden, 
sind den für das Rechtsmittelverfahren in Ab
gabensachen gebildeten Berufungskommissionen 
zu entnehmen. Sie dürfen nur den Listen der von 
den Berufsvertretungen in die Berufungskommis
sion entsendeten Mitglieder und Stellvertreter 
entnommen werden. 

(3) Die Bestellung gemäß Abs. 1 gilt jeweils 
für die Dauer von sechs. Jahren. Eine Wieder
bestellung ist zulässig. Die infolge Ablaufes der 

i 
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Amtsdauer ausscheidenden Senatsmitglieder ha
ben bis zur Wiederbesetzung der Stellen im Amt 
zu bleiben." 

34. § 68 hat zu lauten: 

,,§ 68. (1) Vor Ablauf jedes Jahres haben die 
Finanzlandesdirektionen für die Dauer des näch
sten Jahres unter Berücksichtigung des voraus
sichtlichen Bedarfes die Anzahl der Spruchsenate 
und der Berufungssenate, deren Vorsitzende und 
die übrigen Mitglieder sowie die Reihenfolge, in 
der diese im Falle der Verhinderung des zu
nächst berufenen Senatsmitglieds einzutreten 
haben, zu bestimmen. Sie haben für jedes Jahr im 
voraus die Geschäfte unter die Senate zu ver
teilen. Jedes Mitglied kann auch mehreren Sena-
ten angehören. . 

(2) Die Finanzlandesdirektionen können für 
den Rest des Jahres, soweit dies für den ordent
lichen Geschäftsgang erforderlich ist, die Zusam
mensetzung der Senate und deren Geschäftsver
teilung ändern, wenn Veränderungen im Stand 
der Senatsmitglieder eingetreten sind oder dies 
wegen überlastung eines Senates oder einzelner 
Mitglieder notwendig ist. 

(3) Die Zusammensetzung der Senate up.d deren 
Geschäftsverteilung sind durch Anschlag an der 
Amtstafel der Behörde, bei der der Senat einge
richtet ist (§ 65), zu veröffentlichen." 

35. § 69 hat zu lauten: 

,,§ 69. Bei der Einrichtung der Senate (§ 68 
Abs. 1) ist ein Laienbeisitzer einer gesetzlichen 
Berufsvertretung selbständiger Berufe und ein 
Laienbeisitzer einer gesetzlichen Berufsvertretung 
unselbständiger Berufe zu entnehmen." ' 

36. § 70 wird wie folgt geändert: 
a) Im Abs. 1 haben an die Stelle der Worte 

,,~Richtern des Dienststandes für ihre Tätig
keit als Mitglieder der Spruchsenate und 
der Berufungssenate" die Worte "Richtern 
für ihre Tätigkeit als Senatsmitglieder" zu 
treten. 

b) Abs. 2 hat zu entfallen; der bisherige Abs. 3 
erhält die Absatzbezeichnung ,,(2)". 

37. § 72 hat zu lauten: 

,,§ 72. (1) Die Organe der Finanzstrafbehörden 
haben sich der Ausübung ihres Amtes zu ent
halten und ihre Vertretung zu veranlassen: 

a) wenn eS sich um ihre eigene Finanzstraf
sache oder um jene eines ihrer Angehörigen 
(§ 25 BAO), ihres Mündels oder Pflege
befohlenen handelt; 

b) wenn sie als Vertreter des Beschuldigten 
oder eines Nebenbeteiligten bestellt sind 
oder innerhalb der letzten fünf Jahre be-

stellt waren, . als Zeugen oder Sachverstän
dige verriommen wurden oder vernommen 
werden sollen oder als Anzeiger aufgetreten 
sind; 

c) als Mitglieder eines Spruchsenates in jenen 
Strafsachen, in denen sie im Untersuchungs
verfahren oder in dem damit im Zusam
menhang stehenden Abgabenverfahren 
tätig waren;. 

d) bei der Entscheidung über Rechtsmittel in 
jenen Strafsachen, in denen sie im Unter
suchungsverfahren oder in dem damit im 
Zusammenhang stehenden Abgabenverfah
ren tätig waren oder an der Erlassung des 
angefochtenen Erkenntnisses (Bescheides) 
mitgewirkt haben; 

e) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, 
die geeignet sind, ihre volle Unbefan,gen
heit in Zweifel zu ziehen. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Ver
tretung durch ein anderes Organ nicht sogleich 
bewirkt werden kann, auch das befangene Organ. 
die unaufschiebbaren Amtshandlungen vorzu
nehmen; dies gilt nicht in den im Abs. 1 lit. a 
bezeichneten Fällen." 

38. § 73 hat zu lauten: 

,,§ 73. Dem Beschuldigten, den Nebenbeteilig
ten und dem Amtsbeauftragten steht in jeder 
Lage des Verfahrens das Recht zu, am Verfahren 
beteiligte Organe der Finanzstrafbehörde mit 
der Begründung abzulehnen, daß Umstände der 
im § 72 bezeichneten Art vorliegen." 

39. § 75 hat zu lauten: 

,,§ 75. Beschuldigter ist die im Verdacht eines 
Finanzvergehens stehende Person (Verdächtiger) 
vom Zeitpunkt der Verständigung über die Ein
leitung des Strafverfahrens (§ 83 Abs. 2) oder 
der ersten Vernehmung gemäß § 83 Abs. 3 bis 
zum rechtskräftigen Abschluß des Strafverfah
rens. Die für den Beschuldigten geltenden Be
stimmungen sind auch auf den Verdächtigen an
zuwenden, wenn gegen ihn schon vor der Ein
leitung .des Strafverfahrens eine Verfolgungs
handlung (§ 14 Abs. 3) gerichtet wurde." 

40. § 77 hat zu lauten: 

,,§ 77. (1) Soweit nicht ihr persönliches Er
scheinen ausdrücklich gefordert wird, können sich 
Beschuldigte durch Verteidiger, Nebenbeteiligte 
durch eigenberechtigte Personen (Bevollmäch
tigte) vertreten lassen. Als Verteidiger sind die 
gemäß § 39 StPO in die Verteidigerliste einge~ 
tragenen Personen sowie die Wirtschaftstr.eu
händer zugelassen. 

!~ 
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(2) Die Vorschriften der Bundesabgabenord
nung über die Bevollmächtigung gelten mit Aus
nahme von § 83 A~s. 4 sinn~emäß." 

41. Im § 78 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Im Untersuchungsverfahren darf die Fi
nanzstrafbehörde den Verteidiger von der Teil
nahme an Beweisaufnahmen, die eine spätere 
Wiederholung nicht zulassen, nicht, von der Teil
nahme an anderen Beweisaufnahmen nur dann 
ausschließen, wenn besondere Umstände befürch
ten lassen, daß durch die Beteiligung die weitere 
Untersuchung erschwert werden könnte. Gegen 
den Ausschluß des Verteidigers ist ein abgeson
dertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Der verhaftete Beschuldigte darf sich mit 
seinem Verteidiger ohne Beisein einer Amts
person besprechen; ist der Beschuldigte aber auch 
oder ausschließlich wegen Verdunkelungsgefahr 
in Haft, so hat bis zum Abschluß des Unter
suchungsverfahrens der BesprechuJ;lg eine Amts
person beizuwohnen. Der Briefverkehr des ver
hafteten Beschuldigten mit seinem Verteidiger 
unterliegt nur bis zum Abschluß des Unter
suchungsverfahrens und nur dann der über
wachung durch die Finanzstrafbehörde, wenn 
der Beschuldigte auch oder ausschließlich wegen 
Verdunkelungsgefahr in Haft ist." 

42. § 79 hat zu lauten: 

,,§ 79. (1) Die Finanzstrafbehörde hat dem 
Beschuldigten und den Nebenbeteiligten in jeder 
Lage des Verfahrens und auch nach dessen Ab
schluß die Einsicht, und Abschriftnahme der 
Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren Kennt
nis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer 
finanzstrafrechtlichen oder abgabenrechtlichen 
Interessen oder zur Erfüllung solcher Pflichten 
erforderlich ist; sie kann ihnen statt dessen auch 
Abschriften (Ablichtungen) ausfolgen. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind 
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungs
entwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilun
gen anderer Behörden, Meldungen, Berichte und 
dergleichen), deren Einsichtnahme eine Schädi
gung berechtigter' Interessen dritter Personen 
herbeiführen würde. 

(3) Im Untersuchungsvedahren können Akten
stücke vorläufig von der Einsichtnahme ausge
nommen werden, wenn besondere Umstände be
fürchten lassen, daß durch eine sofortige Kennt-. 
nisnahme die Untersuchung erschwert werden 
könnte; die Einsichtnahme ist jedoch noch vor 
Abschluß des Untersuchungsverfahrens zu ge
statten. 

(4) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht 
ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig." 

43. § 82 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 2 hat der Punkt zu entfallen und 
es wird angefügt: 
"und eine weitere Tätigkeit nur so weit zu ent
falten, als dies § 197 vorsieht." 

b) Im Abs. 3 haben die lit. c und d zu lauten: 

"c) wenn der Verdächtige die ihm zur Last 
gelegte Tat nicht begangen hat oder Um
stände vorliegen, welche die Tat recht
fertigen, die Schuld des Täters ausschließen, 
die Strafbarkeit ausschließen oder aufheben, 
oder 

d) wenn Umstände vorliegen, welche die Ver
folgung des Täters hindern." 

44. Im § 83 hat der Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Von .d~r Einleitung des Strafverfahrens 
ist der Verdächtige unter Bekanntgabe der zur 
Last gelegten Tat sowie der in Betracht kommen
den Strafbestimmung unverzüglich zu verständi-, 
gen. In den Fällen der §§ 85 und 93 kann die 
Verständigung auch anläßlich der ersten Ver
nehmung durch die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz erfolgen." 

45. § 84 hat zu lauten: 

,,§ 84. (1) Beschuldigte und Nebenbeteiligte 
sind bei Beginn ihrer ersten Vernehmung über 
Vor- und Zunamen, Tag und Ort der Geburt, 
Staatsbürgerschaft, Familienstand, Beschäftigung 
und Wohnort; die Beschuldigten überdies über 
Vermögens-, Einkommens- und Familienver
hältnisse sowie über allfällige' Vorstrafen wegen 
Finanzvergehen zu befragen. Sind die Angaben 
hierüber schon in den Akten enthalten, so sind 
sie zur Anerkennung oder Richtigstellung vorzu- ' 
halten. 

(2) Beschuldigte und Nebenbeteiligte dürfen 
zur Beantwortung der an sie gestellten' Fragen 
nicht gezwungen werden. Die Stellung von Fra
gen, in, welchen eine nicht zug~standene Tatsache 
als bereits zugestanden angenommen wird, ist zu 
vermeiden. Fragen, wodurch Umstände vorge
halten werden, die erst durch die Antwort fest
gestellt werden sollen, dürfen erst dann gestellt 
werden, wenn die Befragten nicht in anderer 
Weise zu einer Erklärung über dieselben geführt 
werden konnten; die Fragen sind in solchen 
Fällen wörtlich in die Niederschrift über die Ver
nehmung aufzunehmen. Beschuldigte und Neben
beteiligte dürfen nicht durch Zwangsstrafen zur 
Herausgabe von Tatgegenständen und Beweis
mitteln verhalten werden. 

(3) Der Vernehmung ist ein Dolmetscher bei
zuziehen wenn der Beschuldigte oder der Neben
beteiligt~ der Verhandlungssprache nicht hin
reichend kundig ist. Für die Ansprüche des Dol
metschers gilt § 112 sinngemäß." 

2 
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46. Die §§ 85 bis 88 und ihre überschrift haben 
zu lauten: 

"B. Festnahme, Vorführung, vor
I ä u f i g e Ver w a h run gun dUn t e r-

s u c h u n g s h a f t. 
§ 85. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 

kann zum Zweck der Vorführung und vor
läufigen Verwahrung die Festnahme des eines 
vorsätzlichen Finanzvergehens, mit Ausnahme 
einer Finanzordnungswidrigkeit, Verdächtigen 
anordnen: 

a) wenn der Verdächtige auf frischer Tat be
treten oder unmittelbar nach Begehung 
eines Finanzvergehens mit Gegenständen 
betreten wird, die vom Finanzvergehen 
herrühren oder sonst auf seine Beteiligung 
an. dem Finanzvergehen hin weisen; 

b) wenn er flüchtig ist oder sich verborgen 
hält oder wenn auf Grund bestimmter Tat
sachen die Gefahr besteht, er werde wegen 
der Größe der ihm mutmaßlich bevor
stehenden Strafe oder aus anderen Gründen 
flüchten'oder sich verborgen halten; 

c) wenn er andere an der T'l-t Beteiligte, 
Hehler, Zeugen oder Sachverständige zu 
beeinflussen, die Spuren der Tat zu be
seitigen oder sonst die Ermittlung der 
Wahrheit zu erschweren versucht hat oder 
wenn· auf Grund bestimmter Tatsachen die 
Gefahr besteht, er werde dies versuchen; 
oder 

d) wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
,anzunehmen ist, er werde die Tat wieder
holen oder die versuchte oder angedrohte 
Tat ausführen. 

(2) Die Anordnung der Festnahme obliegt dem 
Vorstand 'der Finanzstrafbehörde oder im Falle 
dessen Verhinderung einem ihr zugewiesenen 
rechtskundigen Beamten. Sie ist mit Gründen zu 
versehen und schriftlich auszufertigen. Auf Grund 
dieser Anordnung sind die hiefür vorn Präsiden
ten der Finanzlandesdirektion bestellten Organe 
der Finanzämter sowie die Organe der Zollämter, 
der Zollwache und des öffentlichen Sicherheits
dienstes zur Festnahme der verdächtigen Person 
befugt. Die Anordnung muß sogleich bei der 
Festnahme oder doch innerhalb der nächsten 
24 Stunden dem Festgenommenen zugestellt 
werden. 

(3) Ausnahmsweise kann die Festnahme durch 
die im Abs. 2 genannten Organe auch ohne 

,schriftliche Anordnung vorgenommen werden 

a) in de'n Fällen des Abs. 1 lit. asowie 
b) in den Fällen des Abs. 1 lit. b bis d, wenn 

die Einholung ,der schriftlichen Anordnung 
wegen Gefahr im Verzug nicht tunlich ist. 

(4) Jeder Festgenommene ist un,verzüglich der 
zuständigen Finanzstrafbehörde erster Instanz 
vorzuführen und von dieser sofort, spätestens 
aber binnen 24 Stunden nach der Übergabe, zur 
Sache und zu 'den Voraussetzungen der Verwah
rung zu vernehmen. Ergibt sich, daß kein Grund 
zu seiner weiteren Verwahrung vorhanden ist, 
oder ist der Zweck der Verwahrung durch 
die Anwendung eines oder mehrerer gelinderer 
Mittel (§ 88 Abs. 1) oder durch eipe Sicherheits
leistung (§ 88 Abs. 2) erreicht, so ist er sogleich 
freizulassen; sonst aber hat die Finanzstrafbe
hörde spätestens vor Ablauf von 48 Stunden 
nach der Festnahme, zu veranlassen, daß die 
Untersuchungshaft (§ 86) verhängt wird. 

(5) Bei der Festnahme, Vorführung und vor
läufigen Verwahrung ist mit inöglichster Scho
nung der Person und der Ehre des Festgenomme
nen vorzugehen. 

§ 86. (1) Die Untersuchungshaft ist vom Vor
sitzenden des Spruchsenates zu verhängen, dem 
gemäß § 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen 
Voraussetzungen die Durchführung der münd
lichen Verhandlung und die Fällung des Erkennt
nisses obliegen würde. Sie darf nur verhängt 
werden, wenn' der Verwahrte auch nach seiner 
Vernehmung dringend eines ~orsätzlichen Finanz
vergehens, mit Ausnahme einer Finanzordnungs
widrigkeit, verdächtig bleibt und auf Grund be
stimmter Tatsachen die Gefahr besteht, er werde 
auf freiem Fuße I 

a) wegen, der Größe der ihm mutmaßlich be
vorstehenden Strafe oder aus anderen 
Gründen flüchten oder sich verborgen 

. halten (Fluchtgefahr), 
b) andere an der Tat Beteiligte, Hehler, Zeugen 

oder Sachverständige zu be~influssen, die 
Spur der Tat zu beseitigen oder sonst die 
Ermittlung der Wahrheit zu erschweren 
versuchen (Verdu~kelungsgefahr) oder' 

c) die Tat wiederholen (Wiederholungsgefahr) 
oder die versuchte oder angedrohte Tat 
ausführen (Ausführungsgefahr). 

(2) Fluchtgefahr ist jedenfalls nicht anzuneh
men, wenn der Beschuldigte sich in geordneten 
Lebensverhälulissen befindet und einen festen 
Wohnsitz im Inland hat, es sei denn, daß er be
reits Anstalten zur Flucht getroffen hat. 

§ 87. (1) Die Verhängung der Untersuchungs
haft bedarf eines Bescheides. In der Begründung 
sind insbesondere auch die Tatsachen anzugeben, 
auf Grund derer die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz das Vorliegen eines oder mehrerer der im 
§ 86 Abs. 1 'angeführten Haftgründe angenommen 
hat. Dieser Bescheid samt Begründung ist dem 
Beschuldigten sofort' bekanntzugeben und ,binnen 
24 Stunden auch schriftlich zuzustellen. Die 
mündliche Bekanntgabe ist in einer Niederschrift 
festzuhalten. 

", 
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(2) . über Beschwerden . gegen Bescheide nach 
Abs. 1 -entscheidet der Vorsitzende des Beru
fungssenates, der über Rechtsmittel gegen Er
kenntnisse des im § 86 Abs.l genannten Spruch-
senates zu entscheiden hätte. . 

(3) Alle am Finanzstrafverfahren in amtlicher 
Eigenschaft teilnehmenden Personen sind ver
pflichtet, auf die möglichste Abkürzung der Haft 
hinzuwirken .. 

(4) Die Untersuchungshaft ist aufzuheben, so
bald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Die Untersuchungshaft ist auch aufzuheben, so
bald ihre Dauer im Verhältnis zu den zu er
wartenden Strafen offenbar unangemessen ist. 
Sie darf einen Monat, bei Fluchtgefahr zweI 
Monate nicht übersteigen. 

(5) über Enthaftungsanträge hat der Vor
sitzende des Spruchsenates (§ 86 Abs. 1) unver
züglich zu entscheiden. über die Beschwerde 
gegen den. abweisenden Bescheid entscheidet der 
Vorsitzende des im Abs. 2 bezeichneten Beru
fungssenates. Erachtet die Finanzstrafbehörde, 
daß dem Enthaftungsantrag zu entsprechen ist, 
so hat sie auch ohne Befassung des Vorsitzenden 
des Spruchsenates die Untersuchungshaft aufzu
heben. 

(6) Gegen die gemäß Abs. 2 und Abs. 5 er
gangenen Entscheidungen des Vorsitzenden des 
Berufungssenates ist ein weiteres ordentliches 
Rechtsmittel nicht gegeben. 

(7) Die vorläufige Verwahrung und die Unter
suchungshaft sind in dem der zuständigen Finanz
strafbehörde erster Instanz nächstgelegenen Haft
lokal der Sicherheitsbehörden oder im nächst
gelegenen gerichtlichen Gefangenenhaus, jedoch 
möglichst abgesondert von Häftlingen der polizei
lichen und gerichtlichen. Strafrechtspflege, zu voll
ziehen. Für die Behandlung der verwahrten oder 
verhafteten Personen in gerichtlichen Gefange
nenhäusern gelten die §§ 183, 184 und 186 bis 
189 StPO sinngemäß mit der Maßgabe, daß die 
dem Untersuchungsrichter übertragenen Auf
gaben der zuständigen Finanzstrafbehörde erster 
Instanz zukommen. Entscheidungen nach § 16 
Abs. 2 Z. 2, 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes 
(§ 188 Abs. 2 StPO) stehen dem im § 86 Abs. 1 
bezeichneten Spruchsenat zu. 

§ 88. (1) Die Untersuchungshaft darf nicht 
verhängt oder aufrechterhalten werden, wenn die 
Haftzwecke _ auch durch Anwendung eines oder 
mehrerer gelinderer Mittel erreicht werden kön
nen. Als gelindere Mittel sind anwendbar: 

a) das Gelöbnis des Beschuldigten, bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Finanzstraf
verfahrens weder zu flüchten noch sich ver
borgen zu halten noch sich ohne Genehmi-

- gung der Finanzstrafbehörde erster Instanz 
von seinem Aufenthaltsort zu entfernen; 

b) das Gelöbnis,' keinen Versuch zu unter
nehmen, die Untersuchung zu vereiteln; 

c) die Weisung, jedt;n Weclisel des Aufenthalts
ortes anzuzeigen oder sich in bestimmten 
Zeitabständen bei der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz oder bei einer anderen Stelle 
zu melden; 

d) die vorübergehende Abnahme der Reise
papIere; 

e) die vorübergehende Abnahme der zur 
Führung eines Fahrzeuges nötigen Papiere. 

Die Anwendung gelinderer Mittel ist aufzuheben, 
sobald ihre Voraussetzungen nicht mehr vor
liegen. 

(2) Eine vorläufige Verwahrung oder Unter
suchungshaft wegen Fluchtverdachtes (§ 85 Abs. 1 
lit. bund § 86 Abs. 1 lit. a) muß gegen Sicher
heitsleistung und gegen Ablegung der im Abs. 1 
lit. a und b erwähnten Gelöbnisse auf Verlangen 
unterbleiben oder aufgehoben werden. Die 
Sicherheitssumme ist mit Rücksicht auf die Fol
gen des Finanzvergehens, die Verhältnisse des 
Beschuldigten und das Vermögen des die Sicher
heit Leistenden festzusetzen. 

(3) Die Sicherheitssumme ist entweder in 
barem Geld oder in solchen Wertpapieren, die 
nach den bestehenden Gesetzen zur Anlage der 
Gelder von Minderjährigen oder Pflegebefohle
nen verwendet werden dürfen, nach dem Börsen. 
kurs des Erlagstages berechnet, bei der Finanz
strafbehörde erster Instanz zu hinterlegen oder 
durch Pfandbestellung auf unbewegliche Güter 
oder durch taugliche Bürgen (§ 1374 ABGB), die 
sich zugleich als Zahler verpflichten (§ 1357 
ABGB), sicherzustellen. Kann eine solche Sicher
heit nicht oder nur schwer beschafft werden, so 
kann auch eine andere im § 222 BAO im Ab
gabenverfahren vorgesehene Sicherheitsleis~ung 
zugelassen werden. 

(4) Wird die geleistete Sicherheit unzureichend, 
so ist sie zu ergänzen oder es ist eine ander
weitige Sicherheit zu leisten; die Abs. 2 und 3 
gelten sinnl?emäß. 

(5) Die Sicherheitssumme ist von der Finanz
strafbehörde erster Instanz mit Bescheid für 
verfallen zu erklären, wenn der Beschuldigte 
flüchtet oder sich verbirgt oder wenn er einer 
den Verfall der Sicherheit androhenden. Vor
ladung unentschuldigt keine Folge 'leistet. Die 
verfallene Sicherheitssumme ist nach den für 
Abgaben geltenden Vorschriften, einzubringen; 
sie fließt dem Bund zu. 

(6) Wenn der Beschuldigte Anstalten zur Flucht 
trifft oder wenn neue Umstände hervorkommen, 
die seine Festnahme erfordern, so ist ungeachtet' 
derSicherheitsleistung die gemäß Abs. 2 unter
bliebene vorläufige Verwahrung anzuordnen oder 
die Untersuchungshaft zu verhängen; eine auf-
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gehobene Verwahrung oder Untersuchungshaft 
ist fortzusetzen. 

(7) Die Sicherheitssumme wird, sofern sie nicht 
bereits nach Abs. 5 für verfallen erklärt wurde, 
frei, 

a) wenn die Voraussetzungen für die vorläufige 
Verwahrung oder für die U ntersuchungs
haft nicht mehr vorliegen, 

b) wenn der Beschuldigte gemäß Abs.6 fest
genommen wurde, 

c) wenn das Finanzstrafverfahren ohne Ver
hängung einer Freiheitsstrafe rechtskräftig 
beendet wurde oder 

d) wenn der Vollzug einer verhängten Frei
heitsstrafe begonnen hat." 

47. § 89 hat zu lauten: 

,,§ 89. (1) Die Finanzstrafbehörde hat die 
Beschlagnahme von verfallsbedrohten Gegenstän
den und von Gegenständen, die als Beweismittel 
in Betracht kommen können, anzuordnen, wenn 
dies zur Sicherung des Verfalls oder zur 'Beweis
sicherung geboten. ist. Diese Anordnung ist bei 
Durchführung der Beschlagnahme vorzuweisen. 

(2) Bei Gefahr im Verzug sind die Organe der 
Abgabenbehörden, der Zollwache und des öffent
lichen Sicherheitsdienstes berechtigt, die im Abs. 1 
bezeichneten ·Gegenstände auch dann in Be
schlag zu nehmen, wenn eine Anordnung der 
Finanzstrafbehörde nicht vorliegt. Die beschlag
nahmtim Gegenstände sind, falls nicht nach § 90 
Abs. 1 zweiter. Satz vorgegangen wird, der 
Finanzstrafbehörde abzuführen. 

(3) Von der Beschlagnahme verfallsbedrohter 
Gegenstände kann abgesehen und eine bereits 
erfolgte Beschlagnahme solcher Gegenstände kann 
aufgehoben werden, wenn ein Geldbetrag erlegt 
wird, der dem Wert dieser Gegenstände ent
spricht (Freigabe). Der Geldbetrag tritt an die 
Stelle dieser Gegenstände und unterliegt nach 
Maßgabe des § 17 dem Verfall. Eine Freigabe hat 
insbesondere zu unterbleiben, 

a) solange die Gegenstände auch für Beweis
zwecke benötigt werden, 

b) wenn es sich um Monopolgegenstände oder 
andere Gegenstände handelt, die gesetz
~ichen Verkehrsbeschränkungen unterliegen, 

c) wenn eine gesetzwidrige Verwendung der 
Gegenstände zu besorgen ist, 

d) wenn die Gegenstände auch in einem ande
ren Verfahren beschlagnahmt sind oder 
wenn die ihnen in einem anderen Ver
fahren· drohende Beschlagnahme akten
kundig ist. 

(4) Verschlossene Briefe oder andere ver
schlossene Schriftstücke dürfen nur in den Fällen 
einer Hausdurchsuchung oder Festnahme be
schlagnahmt und eröffnet werden. 

(5) Postsendungen, die im Gewahrsam der Post 
sind, dürfen nur beschlagnahmt werden, 

a) in den Fällen einer Hausdurchsuchung oder 
Festnahme, wenn es sich um Sendungen 
handelt, die der Beschuldigte abschickt oder 
die an ihn gerichtet werden, oder 

b) wenn bezüglich des Inhalts der Sendungen 
der Verdacht eines Schmuggels oder einer 
Hinterziehung von Eingangs- oder Aus
gangsabgaben besteht." 

48. § 90 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die beschlagnahmten Gegenstände sind 
amtlich zu verwahren. Bereitet die amtliche Ver
wahrung Schwierigkeiten, so sind die Gegen
stände einer dritten Person in Verwahrung zu 
geben; sie können aber auch dem bisherigen 
Inhaber belassen werden, wenn hiedurch der 
Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet wird. 
In solchen Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über 
die Gegenstände zu verfügen, wobei hinsichtlich 
der Benützung, Pflege und Wertsicherung der 
Gegenstände die erforderlichen Bedingungen und 
Auflagen festzulegen sind. Die Gegenstände kön
nen auch durch amtliche Verschlüsse gesichert 
we;den." 

b) Im Abs. 2 Satz 1 haben die Worte "und ist 
ihre Aufbewahrung nicht zur Sicherung des Be
weises erforderlich" zu entfallen. 

49. Im § 91 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) ,In allen Fällen, in denen beschlag
nahmte Gegenstände abgenommen werden, ist 
dem bisherigen Inhaber eine Bestätigung auszu
stellen, in der die Gegenstände nach ihrenwesent
lichen Merkmalen, wie Stückzahl, Gewicht, Maß 
und Gattung, genau zu verzeichnen sind." 

50. § 99 hat zu lauten: 

,,§ 99. (1) Die Finanzstrafbehörde ist berechtigt, 
von jedermann Auskunft für Zwecke des Finanz
strafverfahrens zu verlangen. Die Auskunft ist 
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Ge
wissen zu erteilen. Die Verpflichtung zur Aus
kunftserteilung schließt die Verbindlichkeit in 
sich, Urkunden und andere Unterlagen, die für 
das Finanzstrafverfahren von Bedeutung sind, 
vorzulegen oder die Einsichtnahme in diese zu 
gestatten. Im übrigen gelten die §§ 102 bis 106 
und § 108 sinngemäß. 

(2) Die Finanzstrafbehörde ist auch befugt, zur 
Klärung des Sachverhaltes Nachschauen und Prü
fungen im Sinne der Abgaben- oder Monopol
vorschriften vornehmen zu lassen. Die einschrän
kenden Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und 5 
BAO gelten für solche Prüfungen nicht." 
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51. § 102 hat zu lauten: 

,,§ 102. (1) Soweit sich aus diesem Bundes
gesetz nicht anderes ergibt, ist jedermann ver
pflichtet, als Zeuge über alle ihm bekannten, für 
ein Finanzstrafverfahren maßgebenden Tatsachen 
auszusagen. 

a) wenn er ein Angehöriger (§ 25 BAO) des 
Beschuldigten oder eines Nebenbeteiligten ! 

des Finanzstrafverfahrens ist; 

(2) Wenn die Finanzstrafbehörde das persön- ' 
licheErscheinen des Zeugen für erforderlich er
achtet, hat sie ihn vorzuladen. In der Vorladung 
ist anzugeben, was den Gegenstand der Ver
nehmung bildet und welChe Beweismittel und 
Gegenstände (Abs. 4) mitzubringen sind. Die 
Bekanntgabe des Gegenstandes der Vernehmung 
hat insoweit zu unterbleiben, als besondere Um
stände die Befürchtung rechtfertigen, daß hie
durch die Untersuchung erschwert werden 
könnte. 

b) über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen oder seinen Angehörigen, seinem 
Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen 
die Gefahr einer strafgerichtlichen oder 
finanzstrafbehördlichen Verfolgung zuzie
hen würde; 

c) über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen oder einer der in lit. b genannten 
Personen unmittelbar einen bedeutenden 
Vermögensnachteil bringen oder zur 
Schande gereichen würde, es sei denn, daß 
der Auskunft voraussichtlich für das Ver
fahren entscheidende Bedeutung zukommt 
und die Finanzstrafbehörde unter Hinweis 
darauf vom Zeugen die Auskunft verlangt; 

(3) Wenn die Finanzstrafbehörde das persön
liche Erscheinen des Zeugen nicht für erforderlich 
erachtet, kann die Aussage des Zeugen auch 
schriftlich eingeholt und abgegeben werden. 

(4) Soweit jemand als Zeuge zur Aussage ver
pflichtet ist, hat er auf Verlangen der Finanz
strafbehörde auch Schriftstücke, Urkunden und 

-die einschlägigen Stellen seiner Geschäftsbücher 
zur Einsicht vorzulegen, die sich auf bestimmt zu 
bezeichnende Tatsachen beziehen; er hat Gegen
stände, die er für den Beschuldigtep verwahrt, 
vorzulegen und Einsicht in verschlossene Behält
nisse zu gewähren, die er dem Beschuldigten 
überlassen hat." 

52. § 103 hat zu lauten: 

,,§ 103. Als Zeugen dürfen nicht vernommen 
werden: 

a) Personen, die zur Mitteilung ihrer Wahr
nehmungen unfähig sind oder die zur Zeit, 
auf die sich ihre Aussage beziehen. soll, 
zur Wahrnehmung der zu beweisenden 
Tatsache unfähig waren; 

b) Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte 
oder sonst unter dem Siegel geistlicher 
Amtsverschwiegenheit zur Kenntnis gelangt 
ist; 

c) Organe des Bundes und der übrigen 
Gebietskörperschaften, wenn sie durch ihre 
Aussage das ihnen obliegende Amtsgeheim
nis verletzen würden, insofern sie der 
Pflicht zur Geheimhaltung nicht entbunden 
sind; 

d) in jedem Finanzstrafverfahren die Neben
beteiligten des Verfahrens." 

53. § 104 hat zu lauten: 

,,§ 104. (1) Die Aussage darf von"einem Zeugen 
verweigert werden: 

d) über Fragen, die der Zeuge nicht beant
worten könnte, ohne eine ihm obliegende 
gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwie
genheit, von der er nicht gültig entbunden 
wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder 
technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren. 

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugten Personen und ihre Angestellten können 
die Zeugenaussage auch darüber verweigern, was' 
ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei 
über diese zur Kenntnis gelangt ist. 

(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, 
so hat er die Gründe seiner Weigerung gla~b
haft zu machen." 

54. § 105 hat zu lauten: 

,,§ 105~ Einem Zeugen, der einer Vorladung, 
ohne durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder ein 
sonstiges begründetes Hindernis entschuldigt zu 
sein, nicht Folge leistet oder die Auskunft ohne 
zutreffende Berufung auf einen gesetzlichen 
Weigerungsgrund verweigert oder seinen Ver
pflichtungen gemäß § 102 Abs. 4 nicht nach
kommt, kann die Finanzstrafbehörde, abgesehen 
von Zwangsstrafen, den Ersatz aller durch seine 
Säumnis oder Weigerung verursachten Baraus
lagen durch Bescheid auferlegen. Das gleiche gilt 
in den Fällen des § 104 Abs. 1 lit. c, wenn die 
Finanzstrafbehörde vom Zeugen die Auskunft 
verlangt, dieser sie aber verweigert. Wenn es die 
Finanzstrafbehörde zur Feststellung des maßgeb
lichen Sachverhaltes (§ 115) für geboten hält, 
kann der Zeuge auf Grund einer schriftlichen 
Anordnung der Finanzstrafbehörde ·durch die im 
§ 89 Abs. 2 genannten Organe zwangsweise vor
geführt werden, wenn dies in der Vorladung 
angedroht war. Die Sicherheitsdienststellen haben 
den Vorführungsersuchen der Finanzstrafbehör
den zu entsprechen." 
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55. § 106 wird wie folgt' geändert: 

a) Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Jeder Zeuge ist zu Beginn seiner Ver
nehmung über die für die Vernehmung maß
gebenden personlichen Verhältnisse zu befragen, 
erforderlichenfalls über die gesetzlichen Weige
rungsgründe zu belehren und zu ermahnen, daß 
er die Wahrheit anzugeben habe und nichts ver
schweigen dürfe; er ist auch auf die strafrecht
lichen Folgen einer falschen Aussage aufmerksam 
zu machen; Entsprechendes gilt bei Einholung 
einer Zeugen auskunft auf schriftlichem Weg." 

b) Im Abs. 2 hat der Punkt zu entfallen und 
es wird angefügt: "und, wenn sie gestellt werden 
müssen, in der Niederschrift über die Verneh
mung ersichtlich zu machen." 

c) Abs. 3 hat zu entfallen. 

56. Im § 107 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Hält die Finanzstrafbehörde die 
eidliche Einvernahme eines Zeugen über be
stimmte Tatsachen von besonderer Tragweite für 
unbedingt erforderlich, so kann der Zeuge unter 

I Beiziehung eines Schriftführers, außerhalb der 
mündlichen Verhandlung durch den Leiter der 
Finanzstrafbehörde oder durch einen ihr zuge
wies~nen rechtskundigen Bediensteten, in der 
mündlichen Verhandlung durch den Verhand
lungsleiter eidlich vernommen werden. Die Be
stimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1868, 
RGBI. Nr. 33, zur Regelung des Verfahrens bei 
den Eidesablegungen vor Gericht finden sinn
gemäß Anwendung." 

57. § 108 hat zu lauten: 

,,§ lOS: (1) Zeugen haben Anspruch auf Ersatz 
von Reise- und Aufenthaltskosten und auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 
Zeugen im gerichtlichen Verfahren. Der Ersatz
anspruch ist bei sonstigem Verlust binnen zwei 
Wochen nach der Vernehmung bei der Behörde 
geltend zu machen, welche die Einvernahme 
durchgeführt hat. Hierüber ist der Zeuge zu 
belehren. ' 

(2) Ober den Anspruch entscheidet die ver
nehmende Behörde, bei Einvernahmen durch, 
einen Senat die Finanzstrafbehörde, bei der der 
Senat gebildet ist." 

58. § 109 hat zu lauten: 

,,§ 109. (1) Wird die Aufnahme eines Beweises 
durch Sachverständige notwendig, so sind die 
für Gutachten der erforderlichen Art öffentlich 
bestellten Sachverständigen beizuziehen. 

(2) Die Finanzstrafbehörde kann aber aus
nahmsweise tauch andere geeignete Personen als 
Sachverständige heranziehen, wenn es mit Rück
sicht auf die Besonderheit des Falles geboten 
erscheint. 

(3) Der Bestellung zum Sachverständigen hat 
Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gut
achten der erforderlichen Art öffentlich bestellt 
ist oder wer .die Wissenschaft, diJe Kunst oder die 
Tätigkeit, deren Kenntnis die Voraussetzung der 
Begutachmmg ist, öffentlich als Erwerb ausübt 
oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt, oder 
ermächtigt ist. 

(4) Auf Antrag des' Beschuldigten oder eines 
Nebenbeteiligten ist aus zutreffenden wichtigen 
Gründen ein weiterer Sachverständiger beizu
ziehen." 

59. § 110 hat zu lauten: 

,,§ 110. (1) Aus den Gründen, welche einen 
Zeugen zur Verweigerung der Aussage berechti
gen (§ 104), kann die Enthebung von der Bestel
lung als Sachverständiger begehrt werden. 

(2) öffentlich Bedienstete sind überdies auch 
dann als Sachverständige zu entheben oder nicht 
beizuziehen, wenn ihnen die Tätigkeit als -Sach
verständige von ihren Vorgesetzten aus dienst
lichen Gründen untersagt wird oder wenn sie 
durch besondere Anordnungen der Pflicht, sich 
als Sachverständige verwenden zu lassen? ent
hoben sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 72 bis 74 gelten , 
sinngemäß; Beschuldigte und Nebenbeteiligte 
können Sachverständige auch ablehnen, wenn sie 
Umstände glaubhaft machen, die die Fachkunde 
des Sachverständigen in Zweifel stellen." 

60. § 111 hat zu lauten: 

,,§ 111. Ist der Sachverständige für die Er
stattung von Gutachten der erforderlichen Art 
im allgemeinen vereidigt, so genügt die Erinne
rung an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht 
vereidigt, so hat er, falls es die Finanzstraf
behörde wegen der besonderen Tragweite des 
Falles für erforderlich hält, vor Beginn der 
Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu lei
steno Bei der Vereidigung sind die Bestimmungen 
des § 107 Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden." 

61. § 112 hat zu lauten: 

,,§ 112. (1) Sachyerständige haben Anspruch auf 
Ersatz der Reise-und Aufenthaltskosten sowie 
der notwendigen Barauslagen, auf Entschädigung 
für Zeitversäumnis und auf Entlohnung ihrer 
Mühewaltung unter den gleichen Voraussetzun
gen und im gleichen Ausmaß wie Sachverständige 
im gerichtlichen Verfahren. ' 

'-, 

, , 
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. (2) Der Ersatzanspruch ist bei sonstigem Ver
lust binnen zwei Wochen ab Erstattung des Gut
achtens oder, wenn dieses entfällt, nach Entlas
sung. des. Sachverständigen mündlich oder. schrift
lich bei der Behörde geltend zu machen, bei der 
der Sachverständige vernommen· worden ist. 

. Hierüber ist der Sachverständige zu belehren. 

(3) '§ 108 Abs. 2 gilt sinngemäß." 

62. § 114 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Abs. 1 wird angefügt: "Erforderlichen
falls ist der Beweisaufnahme ein Dolmetscher 
beizuziehen. " 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten 

dürfen von der Anwesenheit und Mitwirkung 
bei Beweisaufnahmen, die eine spätere Wieder-

. (2) Ein Beschuldigter,· der ·.einer Vorladung, 
mit der sein persönliches Erscheinen ausdrücklich 
gefordert wurde, nicht entsprochen hat, ohne 
durch Krankheit,. Gebrechlichkeit oder ein son~ 
stiges begründetes Hindernis vom Erscheinen ab
gehalten zu sein, kann, wenn dies zur Fest
stellung . des maßgebenden Sachverhaltes (§ 115) 
geboten ist, auf Grund einer schriftlichen Anord
nung der Finanzstrafbehörde erster Instanz durch 
die im § 89 Abs. 2 genannten Organe ·zwangs
weise vorgeführt werden, wenn dies in der Vor
ladung angedroht war. Die Sicherheitsdienst
stellen haben den Vorführungsersuchen der 
Finanzstrafbehörde zu entsprechen." 

65. Im § 118 sind nach dem WOrt "Finanz
strafbehörde" . die Worte "erster Instanz" ein
zufügen. 

holung nicht zulassen, nicht ausgeschlossen wer- 66. § 121 hat zu lauten: 
den. Von anderen Beweisaufnahmen dürfen sie 
nur dann ausgeschlossen werden, wenn besondere ,;§121. Kommt der Beschuldigte 1m Verlauf 
Umstände gegen ihre Beteilig~ng sprechen. Dem des Untersuchungsverfahrens einer Vorladung 
Beschuldigten und den Nebenbeteiligten ist je- oder sonstigen amtlichen Aufforderung nicht 
doch auch in diesem Fall noch vor Abschluß nach, so hindert dies nicht den weiteren Ablauf 
des . Untersuchungsverfahrens Gelegenheit zu. des Untersuchungsverfahrens; § 115 wird Me
geben, von den durchgeführten Beweisen und durch nicht· berührt." 
vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu 
nehmen und sich dazu zu äußern. Gegen den 
Ausschluß des Beschuldigten oder der Neberi
beteiligten ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig:'~ 

c) Als Abs. 4 wird angefügt: 

,,(4) Das Ergebnis der Beweisaufnahmen (Abs. 1 
und 2) ist in einer Niederschrift festzuhalten, 
in der auch durchgeführte Vereidigungen ersicht
lich zu machen sind; für diese Niederschrift 
gelten § 87 Abs. 3 bis 6 und § 88 BAO sinn
gemäß. Der vernommenen Person ist auf ihr 
spätestens unmittelbar nach Beginn der Beweis-

. aufnahme gestelltes Verlangen eine Ausfertigung 
der Niederschrift auszufolgen, wenn nicht beson
dere Umstände befürchten lassen, daß durch die 
Ausfolgung die Untersuchung erschwert werden 
könnte." 

63. Im· § 116 Abs. 1 hat der letzte Satz zu 
entfallen. 

64. § 117 hat zu lauten: , 

,,§ 117. (1) In der Vorladung des Beschuldigten 
und in der Aufforderung zur . schriftlichen Recht
fertigung sind die zur Last gelegte Tat sowie die 
in Betracht kommende Strafbestimmung zu be
zeichnen. Der Beschuldigte ist auch aufzufordern, 
die seiner Verteidigung dienlichen Beweismittel 
mitzubririgenoder der Behörde so rechtzeitig 
anzuzeigen, daß sie. zur Vernehmung noch her
beigeschafft, werden können. 

67. § 122 hat zu lauten: 

,,§ 122. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz hat Verfallsbeteiligte sowie Haftungsbetei
ligte, deren Haftung in Anspruch genommen 
werden soll, dem Verfahren zuzuziehen, wenn 
ihr Aufenthalt bekannt ist. Ist ihr Aufenthalt 
unbekannt, so ist, wenn die Wichtigkeit der 
Sache es erfordert, für sie ein Kurator zu be
steilen; für die Bestellung gilt § 147 sinngemäß. 
Den zugezogenen Nebenbeteiligten ist die Person 
des Beschuldigten und die diesem zur Last ge
legte Tat bekanntzugeben; Verfallsbeteiligten 
auch der verfallsbedrohte Gegenstand. 

(2) Von der Zuziehung nach Abs. 1 kann 
abgesehen· wer~en, wenn dies zur Vermeidung 
von Verzögerurigen oder Erschwerungen des Ver
fahrens oder zur Verkürzung der Verwahrung 
oder der Untersuchungshaft des Beschuldigten 
dienlich scheint. In solchen Fällen ist die Ent
scheidung über den Verfall oder Wertersatz 
sowie über die Rechte des Verfallsbeteiligten 
oder über die Inanspruchnahme des Haftungs
beteilig~en einem abgesonderten Verfahren (§149) 
vorzubehalten. 

(3) § 121 gilt sinngemäß auch für Neben-
beteiligte. ,,' . 

68. Im § 123 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Finanzstrafbehörde erster .Instanz ist 
berechtigt, Vorfragen, die als Hauptfragen von 
allderen Verwaltungsbehörden oder von den Ge-
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richten zu entscheiden wären, nach der über die 
maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen 
Anschauung zu beurteilen und diese Beurteilung 
ihrer Entscheidung zugrunde zu legen." 

Beschuldigte durch einen Verteidiger vertreten, 
so ist diesem die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung bekanntzugeben. 

69. § 124 hat zu lauten: 

,,§ 124. (1) Wenn im Zuge des Untersuchungs
verfahrens festgestellt wird, daß die dem Be
schuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 
werden kann oder daß einer der im § 82 Abs. 3 
lit. b bis d genannten Gründe vorliegt, so hat 
die Finanzstrafbehörde erster Instanz das Straf
verfahren mit Bescheid einzustellen. Ausfertigun
gen des :aescheides sind dem Beschuldigten und 
den gemäß § 122 dem Verfahren zugezogenen 
Nebenbeteiligten zuzustellen. Gegen diesen Be
scheid ist ein Rechtsmittel unzulässig. 

(2) Obliegt die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
nicht einem Spruchsenat, so hat die Finanzstraf
behörde erster Instanz die mündliche Verhand
lung nach Maßgabe des Abs. 1 anzuberaumen. 
Das gleiche gilt, wenn der Spruchsenat festge
stellt hat, daß die Voraussetzungen für sein 
Tätigwerden nicht gegeben sind; in diesem Fall 
darf der Bestrafung bei den im § 53 Abs. 2 
bezeichneten Finanzvergehen kein 100.000 S, bei 
allen übrigen Finanzvergehen kein 200.000 S 
übersteigender strafbestimmender Wertbetrag 
(§ 58 Abs. 2 lit. a) zugrunde gelegt werden. 

(2) Ergibt das Untersuchungsverfahren, daß 
die Durchführung der mündlichen Verhandlung 
und die Fällung des Erkenntnisses einem Spruch
senat obliegt (§ 58 Abs. 2), so hat der Vorstand 
der Finanzstrafbehörde erster Instanz einen 
Amtsbeauftragten zu bestellen. Dieser hat die 
Akten dem Spruchsenat mit seiner schriftlichen 
Stellungnahme zu den Ergebnissen des Unter
suchungsverfahrens zuzuleiten. Die Stellung
nahme hat insbeso~dere die deutliche Beschrei
bung der dem Beschuldigten zur Last gelegten 
Tat unter Angabe der anzuwendenden Strafvor
schrift und des strafbestimmenden Wertbetrages 
zu enthalten und die Beweismittel zu bezeichnen. 
Ausfertigungen der Stellungnahme sind dem Be
schuldigten und den gemäß § 122 dem Ver
fahren zugezogenen Nebenbeteiligten zuzustel
len." 

70. Die überschrift vor § 125 und der § 125 
haben zu lauten: 

"B. Mündliche Verhandlung; 
'Beschlußfassung der 

S p r u c h sen a t e. 

§ 125. (1) Stellt der Spruchsenat, dem gemäß 
§ 124 Abs. 2 die Akten zugeleitet wurden, fest, 
daß die Voraussetzungen für sein Tätigwerden 
nicht gegeben sind, so hat er dies mit Bescheid 
auszusprechen; 'dieser Bescheid ist dem Beschul
digten, den gemäß§ 122 dem Verfahren zuge
zogenen Nebenbeteiligten und dem Amtsbeauf
tragten zuzustellen und kann' yon diesen mit 
Beschwerde angefochten werden. Andernfalls hat 
der Vorsitzende des Spruchsenates die mündliche 
Verhandlung so anzuberaumen, daß in der Regel 
zwischen der Zustellung der Vorladungen und 
dem Tag der mündlichen Verhandlung ein Zeit
raum von' wenigstens zwei Wochen liegt. Zur 
mündlichen Verhandlung sind unter Bekannt
gabe der Namen der Senatsmitglieder, des 
Schriftführers und des Amtsbeauftragten der Be
schuldigte und die gemäß § 122 dem Verfahren. 

, zugezogenen Nebenbeteiligten vorzuladen; Ist der' 

(3) Die mündliche Verhandlung unterbleibt, 
wenn der Beschuldigte und die gemäß § 122 
dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteiligten auf 
die Durchführung einer solchen verzichtet 
haben." 

71. § 126 hat zu lauten: 

,,§ 126. Kommt der Beschuldigte oder ein 
Nebenbeteiligter einer Vorladung zu einer gemäß 
§ 125 anberaumten mündlichen Verhandlung 
oder einer sonstigen amtlichen Aufforderung 
nicht nach, ohne durch Krankheit, Gebrechlich
keit oder ein sonstiges begründetes Hindernis 
abgehalten zu sein, so hindert dies nicht die 
Durchführung der mündlichen Verhandlung und 
die Fällung des Erkenntnisses auf Grund der 
Verfahrensergebnisse. Der Beschuldigte kann 
jedoch unter den Voraussetzungen des § 117 
Abs. 2 vorgeführt werden, wobei die Unter
stützung durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheits dienstes in Anspruch genommen wer
den kann." 

72. § 127 hat zu lauten: 

,,§ 127. (1) Die mündliche Verhandlung wird 
vom Vorsitzenden des Spruchsenates, in den 
Fällen des § 125 Abs. 2 von einem Einzel
beamten der Finanzstrafbehörde erster Instanz 
geleitet (Verhandlungsleiter). Der mündlichen 
Verhandlung ist ein Schriftführer und, wenn der 
Beschuldigte oder ein Nebenbeteiligter der Ver
handlungssprache nicht hinreichend kundig ist, 
ein Dolmetscher beizuziehen. Der Verhandlungs
leiter kann, wenn er es für notwendig erachtet, 
die mündliche Verhandlung vertagen. 

(2) Die mündliche Verhandlung vor dem 
Spruchsenat ist öffentlich. Die öffentlichkeit ist 
auszuschließen: / 

a) wenn der Beschuldigte und die gemäß § 122 
dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteilig
ten es übereinstimmend verlangen; 
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b) von Amts wegen oder auf Antrag des 
Amtsbeauftragten, des Beschuldigten, eines 
Nebenbeteiligten oder eines Zeugen, wenn 
und solange zur Aufklärung des Finanz
vergehens Verhältnisse oder Umstände des 
Beschuldigten, des Nebenbeteiligten oder 
des Zeugen erörtert werden müssen, die 
unter die Geheimhaltungspflicht nach § 251 
fallen. 

(3) Obliegt die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung einem Einzelbeamten, so ist sie 
nicht öffentlich. 

(4) Ist die mündliche Verhandlung nicht öffent
lich oder ist die öffentlichkeit ausgeschlossen, so 
haben der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten 
das Recht, zur Verhandlung zwei an der Sache 
nicht beteiligte Personen ihres Vertrauens bei
zuziehen. Personen, die im Verfahren als Zeugen 
oder Sachverständige in Betracht kommen, dür
fen als Vertrauenspersonen nicht beigezogen 
werden. 

(5) Sachverständige können, wenn es zur Er
forschung der Wahrheit zweckdienlich erscheint, 
der Verhandlung schon vor Erstattung ihres 
Gutachtens zugezogen werden. 

(6) Der Verhandlungsleiter hat dafür zu 
sorgen, daß Erörterungen, die das Verfahren 
ohne Nutzen für die Aufklärung der Sache ver
zögern würden, unterbleiben. Er erteilt das Wort 
und kann es bei Mißbrauch entziehen; ihm ob
liegt die Erhaltung der Ruhe und Ordnung im 
Verhandlungsraum. Dabei ist er befugt, den Be
schuldigten ausnahmsweise während der Verneh
mung eines Mitbeschuldigten oder eines Zeugen 
aus dem Verhandlungssaal zu entfernen. Er muß 
ihn aber, sobald er ihn nach seiner Wiederzulas
sung über den in seiner Abwesenheit verhan
delten Gegenstand vernommen hat, von allem 

'in Kenntnis setzen, was in seiner Abwesenheit 
vorgebracht wurde, insbesondere von den Aus
sagen, die inzwischen gemacht worden sind. Der 
Verhandlungsleiter kann die vorübergehende 
oder endgültige Entfernung eines Zeugen ge
statten oder anordnen. 

(7) Personen, die die mündliche Verhandlung 
stören oder durch ungeziemendes Benehmen den 
Anstand verletzen, sind vom Verhandlungsleiter 
zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, 
so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung 
das Wort entzogen, ihre Entfernung aus dem 
Verhandlungsraum verfügt und über sie eine 
Ordnungsstrafe bis zu 500 S verhängt werden. 
Gegen die Ordnungsstrafe ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. Die Ordnungsstrafe ist sofort 
fällig. Bei Entfernung eines Beschuldigten kann 
die Verhandlung in seiner Abwesenheit fortge
setzt werden. Bei Entfernung eines Verteidigers 
oder Bevollmächtigten ist dem Beschuldigten 

oder den Nebenbeteiligten auf Antrag eine an
gemessene Frist zur Bestellung eines anderen Ver
teidigers oder Bevollmächtigten einzuräumen. 

(8) Macht sich ein Parteienvertreter, der der 
Disziplinargewalt einer Standesbehörde unter
liegt, des im Abs. 7 umschriebenen Verhaltens 
schuldig, so ist keine Ordnungsstrafe zu ver
hängen, sondern die Anzeige an die zuständige 
Standesbehörde zu erstatten. Die sonstigen im 
Abs. 7 vorgesehenen Maßnahmen können auch 
in diesen Fällen vom Verhandlungsleiter getrof
fen werden." 

73. Im § ~28 hat der Abs. 4 zu lauten: 

,,(4) Wird in einer gemäß § 125 Abs. 2 durch
geführten mündlichen Verhandlung befunden, 
daß die Durchführung der Verhandlung und die 
Fällung des Erkenntnisses einem Spruchsenat ob
liege, so ist die Verhandlung abzubrechen; für 
das weitere Verfahren gilt § 124 Abs. 2 sinn
gemäß." 

74. § 129 hat zu lauten: 

,,§ 129. Der mündlichen Verhandlung vor dem 
Spruchsenat haben alle Mitglieder des Senates 
und der Amtsbeauftragte (§ 124 Abs. 2) bei
zuwohnen. Der Amtsbeauftragte nimmt an den 
Beratungen des Senates nicht teil." 

\ 

75. § 130 wird wie folgt geändert: 
a) Abs. 1 hat zu entfallen~ 
b) Die Abs. 2 bis 4 erhalten die Bezeich

nung (1) bis (3). 
c) Im neuen Abs. 1 treten an die Stelle der 

Worte "der §§ 128 und 129" die Worte 
"des § 128".' 

d) Dem neuen Abs. 3 ist anzufügen: "Sodann 
hat der Verhandlungsleiter den Schluß der 
mündlichen Verhandlung bekanntzuge
ben." 

76. Im § 131 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Die Laienbeisitzer geben ihre Stimme in 
alphabetischer Reihenfolge zuerst ab; ihnen folgt 
der Beamte des höheren Finanzdienstes. Der Vor
sitzende stimmt zuletzt. 

(3) Der Senat faßt seine Beschlüsse mit ein
facher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag." 

77. § 134 hat zu lauten: 

,,§ 134. Im Verfahren vor dem Spruchsenat 
hat der Vorsitzende nach Schluß der mündlichen 
Verhandlung auf Grund der Ergebnisse der Be
ratung und Abstimmung das Erkenntnis öffent
lich zu verkünden und hiebei die wesentlichen 
Entscheidungsgründe bekanntzugeben. War die 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 207

www.parlament.gv.at



26 1130 der Beilagen 

öffentlichkeit der mündlichen. Verhandlung 
ausgeschlossen, so ist sie auch bei der Bekanntgabe 
der Entscheidungsgründe . des Erkenntnisses aus
zuschließen, soweit dabei Verhältnisse oder Um
stände zur Sprache kommen, die unter die 
Geheimhaltungspflichtnach § 251 fallen. Im Ver
fahren vor dem Einzelbeamten ist die Verkün
dung des Erkenntnisses nicht öffentlich; das Er
kenntnis kann auch der schriftlichen Ausfertigung 
vorbehalten werden . ." . 

78. § 135 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 hat die lit. a zu lauten: 
"a) die Bezeichnung der Finanzstrafbehörde 

erster Instanz, den Namen des· Ve·rhand
lungsleiters, im Verfahren vor einem 
Spruchsenat die Namen der Mitglieder des 
Spruchsenates und ·des Amtsbeauftragten; 
den Namen des Schriftführers;" 

b) Im Abs. 3 wird angefügt: 

"Dem Beschuldigten und den Nebenbeteiligten 
ist auf ihr spätestens unmittelbar nach Beginn 
der mündlichen Verhandlung gestelltes Verlangen 
eine Ausfertigung dieser Niederschrift auszufol
gen." 

79. § 137 hat zu lauten: 

,,§ 137. Das Erkenntnis hat zu enthalten: 

a) Die Bezeichnung der Finanzstrafbehörde 
. erster Instanz; wenn eine mün<;lliche Ver
handlung stattgefunden hat, die Namen des 
Verhandlungsleiters und des Schriftführers; 
bei Erkenntnissen eines Spruchsenates auch 
die Namen der Senatsmitglieder und des 
Amtsbeauftragten; 

b) Vor- und Zunamen, Tag und Ort der 
Geburt sowie Beschäftigung und Wohnort 
des Beschuldigten; Vor- und Zunamen 
sowie Wohnort der Nebenbeteiligten; die 
Namen des Verteidigers und der· Bevoll
mächtigten; 

c) den Spruch; 
d) die Begründung; 
e) die Rechtsmittelbelehrung und die Zah

lungsaufforderung; 
f) im Verfahren vor einem Spruchsenat' die 

Unterschrift des Vorsitzenden; in den 
übrigen Fällen, wenn eine mündliche Ver
handlung stattgefunden hat, die Unter
schrift des Verhandlungsleiters, sonst die 
Unterschrift des Vorstandes der Finanz
strafbehörde oder des Amtsorgans, das 
durch diesen mit der Befugnis, Strafer
kenntnisse zu erlassen, betraut wurde; an 
die Stelle der Unterschrift kann die Be
glaubigung der Kanzlei treten, daß die Aus
fertigung mit der Erledigung des betref-

fenden Geschäftsstückes übereinstimmt und 
das Geschäftsstück die eigenhändig beige
setzte. Unterschrift aufweist; 

g) das· Datum der mündlichen Verkündung, 
sonst das Datum der Unterfertigung." 

80. § 138 hat zu lauten: 

,,§ 138. (1) Der Spruch hat, soweit er auf 
Einstellung lautet, die dem Beschuldigten zur 
Last gelegte Tat zu bezeichnen und die Ein

, stellung des Strafverfahrens anzuordnen. 

(2) Der Spruch hat, soweit er nicht auf Ein
stellung lautet; zu enthalten: 

a) Die Bezeichnung der Tat, die als erWiesen 
angenommen wird; 

b) die angewendete Strafvorschrift; 
c) den Ausspruch über die Strafe; in den 

Fällen des § 24 Abs. 1 den Ausspruch 
über den Aufschub der Strafe; 

d) die Anrechnung einer allfälligen vorläufi~ 
gen Verwahrung oder Untersuchungshaft 
(§ 23 Abs. 4); 

e) den Ausspruch über den Kostenersatz 
(§ 185); 

f) die allfällige Feststellung, daß bestimmte 
Personen den Verfall gegen sich gelten zu 
lassen haben; 

g) die allfällige Entscheidung darüber, welche 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte Drit
ter an für verfallen erklärten Gegenständen 
anerkannt oder nicht anerkannt werden, 
in welcher Höhe die gesicherten Forderun
genanerkannt werden und welcher Rang 
ihnen zukommt; werden sie anerkannt, so 
ist auch auszusprechen, daß der festgesetzte 
Wertersatz (§ 19 Abs. 3) nur mit dem 
Betrag einzufordern ist, der zur Befriedi
gung der anerkannten Forderungen aus 
dem Verwertungserlös aufgewendet wird; 

h) die allfällige Feststellung, daß eine Haf
tungspflicht für die verhängte Geldstrafe 
und den auferlegten Wertersatz gemäß § 28 
gegeben ist, und die Nennung der Haf-

. tungsbeteiligten; . 
i) in den Fällen des § 122 Abs. 2 den Vor

behalt der Entscheidung." 

81. § 139 hat zu lauten: 

,,§ 139. Die Begründung hat sich auf alle Teile 
des Spruches (§ 138) zu erstrecken; sie hat in 
gedrängter Darstellung, aber mit voller Be
stimmtheit anzugeben, welche. Tatsachen die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz als erwiesen 
oder als nicht erwiesen angenommen hat und 
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aus welchen Gründen dies geschehen ist, ferner, 
von welchen Erwägungen sie bei der Würdigung 
der vorgebrachten Einwendungen und bei der 
Entscheidung von Rechtsfragen geleitet wurde." 

82. Dem § 140 wird folgender Abs. 5 ange
fügt: 

,,(5) In der Zahlungsaufforderung ist der Be
schuldigte aufzufordern, die Geldstrafe, den 
Wertersatz und die Kosten bei Fälligkeit zu 
bezahlen; die Aufforderung hat den Hinweis 
zu enthalten, daß bei Nichtzahlung die Zwangs
vollstreckung durchgeführt und bei Uneinbring
lichkeit der Geldstrafe und des Wertersatzes die 
Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen werden muß." 

83. § 141 hat zu lauten': 

, ,,§ 141. (1) Das Erkenntnis ist schriftlich aus
zufertigen. Ausfertigungen des Erkenntnisses 
sind dem Beschuldigten, den gemäß § 122 dem 
Verfahren zugezogenen Nebenbeteiligten und 
dem Amtsbeauftragten zuzustellen. 

(2) Ist in einem Gesetz vorgesehen, daß die 
Bestrafung wegen eines Finanzvergehens den 
Verlust eines Rechtes nach sich zieht oder nach 
sich ziehen könnte, so hat die Finanzstrafbehörde 
erster Instanz die rechtskräftige Bestrafung der 
in Betracht kommenden Stelle bekanntzugeben. 
Sofern dieser Stelle nicht schon nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen eine Ausfertigung des 
Erkenntnisses zugestellt werden muß, ist ihr auf 
ihr Ersuchen eine Ausfertigung zu übersenden." 

84. § 142 wird wie folgt geändert: 

a) Iin Abs. 1 hat an die Stelle des Zitates 
,,§ 86 Abs. 2" das Zitat ,,§ 86 Abs. 1" zu treten. 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Die Bestimmungen der §§ 87 und 88 

gelten sinngemäß." 

85. § 143 hat zu lauten: 

,,§ 143. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz kann ein Strafverfahren ohne mündliche 
Verhandlung und ohne Fällung eines Erkennt
nisses durch Strafverfügung beenden, wenn der 
Sachverhalt nach Ansicht der Finanzstrafbehörde 
durch die Angaben des Beschuldigten oder durch 
das Untersuchungsergebnis, zu dem der Beschul
digte Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, aus
reichend geklärt ist; ist der Sachverhalt schon 
durch das Ermittlungsergebnis des Abgabenver
fahrens, zu welchem der Täter Stellung zu neh
men Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt, so 
kann das Finanzvergehen auch ohne Durchfüh
rung eines Untersuchungsverfahrens durch Straf
verfügung geahndet werden (vereinfachtes Ver
fahren). 

(2) Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten 
gilt § 122. 

(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen, 

a) wenn die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkennt
nisses gemäß § 58 Abs. 2 einem Spruch-
senat obliegt, . 

b) wenn die Voraussetzungen für ein Ver
fahren gegen Personen unbekannten Auf
enthaltes (§ 147) oder für ein selbständiges 
Verfahren (§ 148) gegeben sind." 

86. Im § 144 hat das Klammerzitat im ersten 
Satz zu lauten: ,,(§§ 137, 138 Abs. 2, 140 Abs. 2 
bis 5 und 141)". Der dritte Satz hat zu ent
fallen. 

87. § 145 hat zu lauten: 

,,§ 145. (1) Der Beschuldigte und die Neben
beteiligten können gegen die Strafverfügung 
binnen einem Monat nach der Zustellung' bei 
der Finanzstrafbehörde erster Instanz, die die 
Strafverfügung erlassen hat, Einspruch erheben; 
sie können zugleich die der Verteidigung Und 
der Wahrung ihrer Rechte dienlichen Beweis
~ittel vorbringen. 

(2) Durch die rechtzeitige Einbringung eines 
Einspruches tritt die Strafverfügung außer Kraft. 
Das Verfahren ist nach den Bestimmungen der 
§§ 115 bis 142 durchzuführen. In diesem Ver
fahren hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
auf den Inhalt der außer K.raft getretenen Straf
verfügung keine Rücksicht zu nehmen und kann 
auch eine andere Entscheidung fällen. Erheben 
nur Nebenbeteiligte rechtzeitig Einspruch, so ist 
in einem abgesonderten Verfahren (§ 149) über, 
ihre Rechte zu entscheiden. 

(3) Auf die Erhebung eines Einspruches kann 
schriftlich oder zur Niederschrift verzichtet wer
den. Vor Erlassung dei Strafverfügung kann ein 
Verzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, 
wenn aus der Verzichtserklärung hervorgeht, daß 
dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer Abgabe 
der Inhalt der zu erwartenden Strafverfügung 
bekannt war. 

(4) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz hat 
den Einspruch durch Bescheid zurückzuweisen, 
wenn er unzulässig ist oder nicht fristgerecht 
eingebracht wurde. 

(5) Mit Abgabe eines Einspruchsverzichtes .oder 
ungenutztem Ablauf der Einspruchsfrist erlangt 
-die Strafverfügung die Wirkung ,eines rechts
kräftigen Erkenntnisses." 

88. § 146 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 haben im ersten Satz die Worte 
"dort genannten" zu entfallen; an die Stelle der 
Zahl ,,48" hat die Zahl,,51" zu treten. 
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b) Dem Abs. 1 wird angefügt: ."Kosten des 
Strafverfahrens sind nicht zu ersetzen." 

e) Im Abs. 2 lit. b hat das Klammerzitat zu 
lauten: ,,(§ 53 Abs. 1 lit. b)". 

89. § 147 hat zu lauten: 

,,§ 147. Ist der Aufenthalt einer Person, die 
eines Finanzvergehens verdämtig ist, unbekannt, 
so hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz den
nom den für die Erledigung der Strafsame maß
geblichen Sachverhalt von Amts wegen festzu
stellen und den Verdächtigen auszuforschen. Eine 
mündliche Verhandlung darf aber nur durmge
führt werden, wenn feststeht, daß der Verdäm
tige von der Einleitung des Strafverfahrens oder 
einer anderen gegen ihn gerichteten Verfolgungs
handlung (§ 14 Abs. 3) persönlich Kenntnis er
langt hat. Wenn die Wimtigkeit der Sache es 
erfordert, so hat die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz durm ein in ihrem Amtsbereim gelegenes 
Bezirksgerimt einen Kurator bestellen zu lassen. 
Dieser Kurator hat im Verfahren die Rechte und 

ergehen hat. Der Bestrafte des vorangegangenen 
Verfahrens hat die Stellung eines Beschuldigten. 

(5) Nach Ablauf von drei Jahren, von der 
Rechtskraft der Entscheidung im vorangegange
nen Verfahren an gerechnet, ist ein Antrag auf 
Durchführung des abgesonderten Verfahrens 
nicht mehr zulässig." 

91. Im § 150 haben die Abs. 2 und 3 zu lauten: 

,,(2) Die Rechtsmittelfrist beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit der Zustellung des angefochtenen 
Erkenntnisses oder sonstigen Bescheides. 

(3) Das Rechtsmittel ist bei der Behörde ein
zubringen, die das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) erlassen hat. Die Einbringung bei einer 
anderen Stelle gilt, sofern nicht § 140 Abs. 4 
anzuwenden ist, nur dann als rechtzeitig, wenn 
das Remtsmittel noch vor Ablauf der Rechts
mittelfrist der Behörde, welche die angefochtene 
Entscheidung erlassen hat, zukommt." . 

92. § 151 wird wie folgt geändert: 
rechtlimen Interessen des Beschuldigten wahrzu- . . 
nehmen. Seine Kosten sind vom Beschuldigten a) Im Abs. 1 ht. e haben an die Stelle der 
zu tragen. In diesem Verfahren sind im übrigen' Worte "Ausspr~che der im. § 138 Abs. 3". die 
die Bestimmungen dieses Unterabschnittes anzu- Worte "Entscheldungen der 1m § 138 Abs. 2 11t. f 
wenden." bis i" zu treten. 

90. § 149 und seine überschrift haben zu lau-
ten: I 

"H. A b g e s 0 n der t e s Ver f a h ren. 

§ 149. (1) Ein abgesondertes Verfahren ist 
durchzuführen 

a) von Amts wegen oder auf Antrag eines 
Nebenbeteiligten, wenn dessen Zuziehung 
gemäß § 122 Abs. 2 unterblieben ist, 

b) auf Antrag eines Verfallsbeteiligten, wenn 
dieser dem Verfahren, in welchem auf Ver
fall erkannt wurde, ohne sein Verschulden 
nicht zugezogen war, 

e) von Amts wegen in den Fällen des § 145 
Abs. 2 letzter Satz. 

. (2) In den Fällen des Abs. 1 lit. a. ist die gemäß 
§ 122 Abs. 2 vorbehaltene EntsCheidung zu fällen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. bund eist 
über die Rechte des Verfallsbeteiligten und über 
die Inanspruchnahme des Haftungsbeteiligten zu 
entscheiden. Wird der Verfall aufgehoben oder 
ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht an
erkannt, so ist auf den vom Bestraften 
zu leistenden Wertersatz zu erkennen. Andern
falls ist auszusprechen, daß der verfallsbeteiligte 
Eigentümer den Verfall gegen sich gelten zu 
lassen habe oder daß die Pfand- oder Zurück
behaltungsrechte nicht anerkannt werden. 

(4) Für das abgesonderte Verfahren gelten die 
Bestimmungen dieses Unterabschnittes mit der 
Maßgabe, daß die Entsmeidung mit Bescheid zu 

b) Abs. 2 hat zu entfallen. 
e) Der bisherige Abs. 3 erhält die Absatz

bezeichnung ,,(2)". 

93. Im § 152 Abs. 2 hat an die Stelle des 
Wortes "kann" das Wort "hat" und an die 
Stelle des Wortes "zuerkennen" das Wort "zu
zuerkennen" zu treten. 

94. '§ 153 hat zu lauten: 

,,§ 153. (1) Das Rechtsmittel muß enthalten: 
a) die Bezeichnung des Erkenntnisses (Beschei

des), gegen das es sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten das 

Erkenntnis (der Bescheid) angefochten wird; 
e) die Erklärung, welche Anderungen bean

tragt werden; 
d) eine Begründung; 
e) wenn neue Tatsachen oder neue Beweis

mittel vorgebracht werden, deren Bezeich
nung. 

(2) Berufungen des Amtsbeauftragten sind in 
so vielen Ausfertigungen einzubringen, daß auch 
jedem Beschuldigten und Nebenheteiligten des 
Verfahrens eme Ausfertigung zugestellt werden 
kann." 

95. §' 156 hat zu lauten: 

,,§ 156. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz hat ein Rechtsmittel, das gegen ein von 
ihr erlassenes Erkenntnis (einen Bescheid) ein-
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gebracht worden ist, durch Bescheid zurückzu
weisen, wenn das Rechtsmittel nicht zulässig ist 
oder nicht fristgerecht eingebracht wurde. 

.(2) Wenn ein Rechtsmittel nicht den im § 153 
umschriebenen Erfordernissen entspricht oder 
wenn es ein Formgebrechen aufweist, so hat die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz dem Rechts
mittelwerber die Behebung der Mängel mit dem 
Hinweis aufzutragen, daß das Rechtsmittel nach 
fruchtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestim
menden angemessenen Frist als zurückgenommen 
gilt. . 

(3) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung nach 
Abs. 1 oder zur Erteilung eines Auftrages nach 
Abs. 2 nicht vor oder sind etwaige Formgebre
chen oder inhaltliche Mängel behoben, so ist 
das Rechtsmittel ungesäumt der Finanzstrafbe
hörde zweiter Instanz vorzulegen. Ausfertigun
gen der Berufung des Amtsbeauftragten (§ 153 
Abs. 2) sind dem Beschuldigten und den gemäß 
§ 122 dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteilig
ten zuzustellen. 

(4) Die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat 
zunächst zu prüfen, ob ein von der Finanzstraf
behörde erster Instanz nicht aufgegriffener Grund 
zur Zurückweisung oder für einen Auftrag zur 
Mängelbehebung vorliegt, und hat erforderlichen
falls selbst nach den Abs. 1 und 2 vorzugehen." 

96. § 157hat zu lauten: 

,,§ 157. Auf das Rechtsmittelverfahren sind die 
Bestimmungen der §§ it5, 117 Abs. 2, 119 bis 
123, 125 Abs. 1 und 2 und 126 bis 136 sinnge
mäß anzuwenden." 

97. § 159 hat zu lauten: 

,,§ 159. Der Amtsbeauftragte ist von der 
Finanzfandesdirektion, bei der der Berufungs
senat gebildet ist, zu bestellen. Ein nach § 124 
Abs. 2 bereits bestellter Amtsbeauftragter kann 
auch für das Verfahren vor dem Berufungs
senat herangezogen werden." 

98. § 160 hat zu lauten: 

,,§ 160. (1) über eine Berufung ist nach vor
angegangener mündlicher Verhandlung zu ent
scheiden 

a) im Verfahren vor dem Berufungssenat, 
b) in sonstigen Berufungsverfahren, wenn 

dies der Berufungswerber in der Berufung 
beantragt hat oder wenn es die Finanz
strafbehörde zweiter Instanz für erforder
lich hält, 

c) im Verfahren gegen Jugendliche. 

(2) über Beschwerden ist ohne mündliche Ver
handlung zu entscheiden." 

99. § 161 hat zu lauten: 

,,§ 161. (1) Die Finanzstrafbehörde zweiter 
Instanz hat, sofern das Rechtsmittel nicht gemäß 
§ 156 zurückzuweisen oder das angefochtene Er
kenntnis wegen Unzuständigkeit der Finanz
strafbehörde erster Instanz aufzuheben ist, 
grundsätzlich in der Sache selbst zu entscheiden. 
Sie ist berechtigt, sowohl· im Spruch als ·auch 
hinsichtlich der Begründung der Rechtsmittel
entscheidungihre Anschauung an die Stelle jener 
der Finanzstrafbehörde erster Instanz zu setzen 
und demgemäß das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) abzuändern oder das Rechtsmittel als 
unbegründet abzuweisen. 

(2) Anerkennt die Finanzstrafbehörde zweiter 
Instanz das Eigentumsrecht eines Verfallsbetei
ligten, so ist der Verfall aufzuheben und auf 
den vom Täter, von den anderen an der Tat 
Beteiligten und vom Hehler zu leistendenW ert
ersatz zu erkennen, wobei diesen Personen die 
Stellung eines Beschuldigten zukommt, auch 
wenn sie selbst kein Rechtsmittel erhoben haben; 
werden Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte an
erkannt, so ist gleichfalls auf Wertersatz zu er
kennen. 

(3) Eine Knderung des Erkenntnisses zum 
Nachteil des Beschuldigten oder der Neben-· 
beteiligten ist nur bei Anfechtung durch den 
Amtsbeauftragten zulässig. überzeugt sich die 
Finanzstrafbehörde zweiter Instanz aus Anlaß 
des Rechtsmittels, daß zum Nachteil eines aride
ren Beschuldigten oder Nebenbeteiligten, welcher 
kein Rechtsmittel eingebracht hat, das Gesetz 
unrichtig angewendet wurde, so hat sie so vor
zugehen, als wäre auch von diesen Personen ein 
Rechtsmittel eingebracht worden. 

(4) Die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz 
kann auch die Aufhebung des angefochtenen Er
kenntnisses (Bescheides) unter Zurückverweisung 
der Sache an die Finanzstrafbehörde erster In
stanz verfügen, wenn sie umfangreiche Ergän
zungen des Untersuchungsverfahrens . für erfor
derlich hält; die Finanzstrafbehörde erster In
stanz ist im weiteren Verfahren an die im Auf
hebungsbescheid niedergelegte Rechtsanschauung 
gebunden. Für das neue erstinstanzliche Erkennt
nis gelten die Abs. 2 und 3 sinngemäß." 

100. § 162 hat zu lauten: 

,,§ 162. (1) Die Rechtsmittelentscheidung hat 
zu enthalten: 

a) d;ie Bezeichnung der Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz; wenn eine mündliche Ver
Handlung stattgefunden hat, die Namen des 
Verhandlungsleiters und des Schriftführers; 
bei Entscheidungen eines Berufungssenates 
auch die Namen der Senatsmitglieder und 
des Amtsbeauftragten; 
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b) Vor-, und Zunamen des Rechtsmittelwer
bers; den Namen seines Verteidigers (Be
vollmächtigten) ; 

c) die Bezeichnung der angefochtenen Ent-
scheidung; 

d) den Spruch; 
e) die Begründung; 
f) die Rechtsmittelbelehrung und die Zah

lungsaufforderung; 
g) im Verfahren vor einem Berufungssenat 

die Unterschrift des Vorsitzenden; in den 
übrigen Fällen, wenn eine mündliche Ver
handlung stattgefunden hat, die Unter
schrift des Verhandlungsleiters, sonst die 
Unterschrift des Präsidenten der Finanz
strafbehörde zweiter Instanz oder des 
Amtsorgans, das durch diesen mit der Be
fugnis, Rechtsmittelentscheipungen zu er
lassen, betraut wurde; an die Stelle der 
Unterschrift kann die Beglaubigung der 
Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit 
der Erledigung des betreffenden. Geschäfts
stückes übereinstimmt und das Geschäfts
stück die eigenhändig beigesetzte Unter-
schrift aufweist; . 

h) das Datum der mündlichen Verkündung, 
sonst das Datum der Unterfertigung. 

(2) Der Spruch der Rechtsmittelentscheidung 
hat die Entscheidung in der Sache und die Ent
scheidung über die Kosten oder die Aufhebung 
des angefochtenen Erkenntnisses (Bescheides) 
unter Zurückverweisung der Sache an die erste 
Instanz oder die Aufhebung der Entscheidung 
wegen Unzuständigkeit der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zu enthalten. Im übrigen g~lten 
für den Spruch, die Begründung und die Zah
lungsaufforderung die §§ 138 und 139 sowie 
§ 140 Abs. 5 sinngemäß. Die Rechtsmittelbeleh
rung hat dahin zu lauten, daß ein weiteres 
ordentliches Rechtsmittel nicht gegeben ist; auf 
die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof und an den Ver
fassungsgerichtshof ist hinzuweisen." 

101. § 163 hat zu lauten: 

,,§ 163. (1) Die Rechtsmittelentscheidung ist 
schriftlich auszufertigen. Ausfertigungen sind 

. dem Amtsbeauftragten des Rechtsmittelverfah
rens, ferner im Wege der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz dem Beschuldigten und den gemäß 
§ 122 dem Verfahren zugezogenen Nebenbetei
ligten zuzustellen. 

(2) § 141 Abs. 2 gilt entsprechend." 

102. § 164 hat zu lauten: 

,,§ 164. Gegen Rechtsmittelentscheidungen und 
sonstige Bescheide der Finanzstrafbehörden zwei
ter Instanz ist ein weiteres ordentliches Rechts
mittel nicht gegeben." 

103. § 165 hat zu lauten: 

,,§ 165. (1) Die Wiederaufnahme eines durch 
Erkenntnis (Bescheid, Rechtsmittelentscheidung) 
abgeschlossenen Finanzstrafverfahrens ist auf An
trag oder von Amts wegen zu verfügen, wenn 
ein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entschei
dung. nicht oder nicht mehr zulässig ist und 

a) die Entscheidung durch Fälschung einer 
Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtlich strafbare Tat herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen wor'den ist oder 

b) Tatsachen oder Beweismittel neu hervor
kommen, die im abgeschlossenen Verfah
ren nicht geltend gemacht werden konnten, 
oder 

c) die Entscheidung von Vorfragen abhängig 
war und nachträglich über eine solche Vor
frage von der hiefür zuständigen Behörde 
(Gericht) in wesentlichen Punkten anders 
entschieden wurde oder 

d) der Abgabenbetrag, der der Ermittlung des 
strafbestimmenden Wertbetrages zugrunde 
gelegt wurde, nachträglich nach den Be
stimmungen des Abgabenverfahrens ge
ändert wurde 

und die Kenntnis dieser Umstände allein oder 
in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des 
Verfahrens voraussichtlich eine im Spruch anders 
lautende Entscheidung herbeigeführt hätte. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. b bis d darf 
die Wiederaufnahme des Verfahrens von Amts 
wegen nur verfügt werden, wenn das abgeschlos
sene Verfahren durch Einstellung beendet wor
den ist. 

(3) Antragsberechtigt sind die Beschuldigten 
und die Nebenbeteiligten des abgeschlossenen 
Finanzstrafverfahrens, die letzteren jedoch nur, 
wenn der Spruch der Entscheidung Feststellun
gen der im § 138 Abs. 2 lit. f bis h bezeichneten 
Art enthält. Einen Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens können auch Erben des Beschul
digten stellen, wenn die Verbindlichkeit zur Ent
richtung der dem Beschuldigten auferlegten 
Geldstrafe oder des Wertersatzes auf sie' über
gegangen ist (§ 173). 

(4) Der Antrag ·auf Wiederaufnahme ist bin
nen Monatsfrist von dem Zeitpunkt an, in dem 
,der Antragsteller nachweislich von dem Wieder
aufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei der 
Finanzstrafbehörde einzubringen, die im abge
schlossenen Verfahren die Entscheidung in erster 
Instanz erlassen hat; für Erben- beginnt diese 
Frist frühestens mit dem Zeitpunkt, in dem die 
Verbindlichkeit des Abs. 3 auf sie übergegangen 
ist. 

(5) Dem Antrag auf Wiederaufnahme kommt 
eine aufschiebende Wirkung kraft Gesetzes nicht 
zu. Di(! Behörde, die über den Antrag zu ent-
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scheiden hat, hat diesem jedoch die aufschie-, 
bende Wirkung zuzuerkennen, wenn durch die 
Vollziehung der im abgeschlossenen Verfahren 
'ergangenen Entscheidung ein nicht wiedergutzu~ 
machender Schaden eintreten würde und nicht 
öffentliche Rücksichten die sofortige Vollziehung 
gebieten. Gegen die Verweigerung der aufschie
benden Wirkung ist ein Rechtsmittel nicht zu
lässig. 

(6) Sind seit der Rechtskraft der Entscheidung 
im abgeschlossenen Verfahren die im § 31 Abs. 2 
genannten Fristen verstrichen, so ist die Ein
bringung eines Antrages auf Wiederaufnahme 
oder die Wiederaufnahme des Verfahrens von 
Amts wegen ausgeschlossen. Im übrigen steht 
ein Ablauf der Verjährungsfrist nach Rechtskraft 
der Entscheidung im abgeschlossenen Verfahren 
einer Bestrafung im wiederaufgenommenen Ver
fahren nicht entgegen." 

104. § 166 wird wie folgt geändert: 
a) Die Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 
,,(1) Die Entscheidung über die Wiederauf

nahme steht der Finanzstrafbehörde zu, die in 
letzter Instanz die Entscheidung im abgeschlos
senen Verfahren gefällt-hat; 

(2) In dem die Wiederaufnahme bewilligen
den oder anordnenden Bescheid ist auszuspre
chen, inwieweit das Verfahren wiederaufzuneh
men ist. Durch diesen Bescheid wird der weitere 
Rechtsbestand der Entscheidung des abgeschlos
senen Verfahrens nicht berührt. Die Behörde, die 
die Wiederaufnahme verfügt, hat jedoch die Voll
ziehung der im abgeschlossenen Verfahren er
gangenen Entscheidung auszusetzen, wenn durch 
sie ein nicht wiedergutzumachender Schaden 
eintreten würde und nicht öffentliche Rücksich~ 
ten die sofortige Vollziehung gebieten. Gegen 
die Verfügung der Wiederaufnahme ist ein abge~ 
sondertes Rechtsmittel nicht zulässig." 

b) Im Abs. 4 haben an die Stelle 'der Worte 
"des früheren Erkenntnisses oder der früheren 
Rechtsmittelentscheidung" die Worte "der frü
heren Entscheidung" zu treten. 

c) Der Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) Wird im wiedera~fgenommerien Verfah

ren das Eigentumsrecht eines Verfallsbeteiligten 
anerkannt, so ist der Verfall aufzuheben und 
auf den vom Täter, von den anderen an der 
Tat Beteiligten und vom Hehler zu leistenden 
Wertersatz zu erkennen; werden Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrechte anerkannt, so ist gleich
falls auf Wertersatz zu erkennen." 

d) Als Abs. 6 wird angefügt: 
,,(6) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens 

über Antrag bewilligt worden, so darf die Ent
scheidung im wiederaufgenommenen Verfahren 
riicht ungünstiger lauten als 'die Entscheidung 
des früheren Verfahrens." 

105. Im § 167 Abs. 2 haben an die Stelle 
der Worte "binnen zwei Wochen" die Worte 
"binnen Monatsfrist" zu treten. 

106. § 169 hat zu lauten: 

,,§ 169; (1) Gegen die Entscheidung eines Be
rufungssenates wird gemäß Artikel 133 Z. 4 des 
Bundes-Verfassungs gesetzes die Anrufung des 
Verwaltungsgerichtshofes für zulässig erklärt. 

(2) Auch dem Präsidenten der Finanzlandes
direktion wird das Recht eingeräumt, gegen 
eine Entscheidung eines Berufungssenates wegen 
Rechtswidrigkeit die Beschwerde gemäß Arti
kel 131 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Dies 
kann sowohl zugunsten als auch zum Nachteil 
der durch die Entscheidung Betroffenen gesche
hen. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zu
stellung der Entscheidung an den Rechtsmittel
werber zu laufen." 

107. § 170. hat zu lauten:. 

,,§ 170. (1) Die Behörde, welche die Entschei
dung erlassen hat, kann bis zum Eintritt der 
Verjährung der Strafbarkeit inder Entscheidung 
unterlaufene Schreib- und Rechenfehler oder 
andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen 
beruhende tat,sächliche Unrichtigkeiten berichti
gen. 

(2) FUr die Aufhebung von Entscheidungen 
in Ausübung des Aufsichtsrechtes durch die 
Oberbehörde gelten die Bestimmungen der Bun
desabgabenordnung sinngemäß; jedoch dürfen 
Entscheidungen der Spruchsenate und der Be~ 
rufungssenate in Ausübung des Aufsichtsrechtes 

. nicht aufgehoben werden." 

, 108. § 171 hat zu lauten: 

,,§ 171. (1) Geldstrafen und Wertersätze wer
den mit Ablauf eines Monats nach Rechtskraft 
der Entscheidung fällig. Tritt die Fälligkeit an 
einem Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag 
oder an einem Karfreitag ein, so gilt als Fällig
keitstag der nächste Werktag. 

(2) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz hat 
verfallene Gegenstände, die' sich nicht in ihrer 
Verwahrung befinden, dem, der sie in seinem 
Gewahrsam hat, erforderlichenfalls auch zwa.tlgs~ 
weise abzunehmen. Die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes . haben hiebei über Ersuchen 
Unterstützung zu gewähren. 

(3) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil im Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht feststand, ob der Verfall vollziehbar 
sein wird (§ 19 Abs. 2 erster Fall), so wird der 
Wertersatz fällig, wenn die verfallenen Gegen
stände nicht iri. den Gewahrsam der Finanzstraf-
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behörde gebracht werden können. Kann nur ein 
Teil der verfallenen Gegenstände in den Ge
wahrsam der. Finanzstrafbehörde gebracht wer
den, so hat diese durch Bescheid den Betrag zu 
bestimmen, der als Wertersatz für die nicht 
zustandegebrachten Gegenstände vom Bestraf
ten einzuheben ist; für die Fälligkeit dieses Wert
ersatzes gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil Pfand- oder Zurückbehaltungs
rechte dritter Personen anerkannt worden sind 
(§ 19 Abs. 2 zweiter Fall), so hat die Finanz
strafbehörde die verfallenen Gegenstände zu ver
werten und die gesicherten Forderungen aus dem 
Erlös zu befriedigen. Sind hiebei die Forderungen 
mehrerer Gläubiger zu befriedigen, so ist bei 
unzur~ichendem Verwertungserlös der Rang der 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte zu berück
sichtigen. Forderungen mit gleichem Rang, die im 
Erlös keine Deckung finden, sind im Verhältnis 
ihrer Höhe zu befriedigen. Der Betrag, der zur 
Befriedigung der gesicherten Forderungen auf
gewendet worden ist, ist mit Bescheid vom 
Bestraften als Wertersatz einzufordern; für die 
Fälligkeit dieses Wertersatzes gilt Abs. 1 sinn
gemäß." 

109. § 172 hat zu lauten: 

,,§ 172. (1) Die Einhebung, Sicherung und Ein
bringung der Geldstrafen und Wertersätze und 
die Geltendmachung der Haftung obliegt den 
Finanzstrafbehörden erster. Instanz. Hiebei gel
ten, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, der 6. Abschnitt der Bundesabgaben
ordnung und die Abgabenexekutionsordnung 
sinngemäß. 

(2) Ein Sicherstellungsauftrag darf erst nach 
Einleitung des Finanzstrafverfahrens (§ 82 Abs. 3 
und § 83 Abs. 3) erlassen werden. Die im § 58 
Abs. 1 lit. g genannten Zollämter dürfen Sicher
stellungsaufträge auch dann erlassen, wenn sie 
nicht selbst als Finanzstrafbehörden erster In
stanz zuständig sind." 

110. § 174 hat zu lauten: 

,,§ 174. (1) Verfallene Gegenstände sind unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
Abgabenexekutionsordnung über die Verwer
tung gepfändeter beweglicher Sachen zu verwer
ten. Sie können aber auch, wenn sie nicht nach 
§ 171 Abs. 4 zu verwerten sind, für die Deckung 
des Sachaufwandes des Bundes verwendet wer
den. Gegenstände, die weder verwertet noch ver
wendet werden können, sind zu vernichten. 

(2) Im Zollgrenzbezirk für verfallen erklärte 
Sachen, die raschem Verderben unterliegen, sind 
von Organen der Zollgrenzdienststellen auf kur
zem Weg bestmöglich zu verwerten." 

111. Das IX. Hauptstück hat zu lauten: 

"IX. Hauptstück. 

Vollzug der Freiheitsstrafen (Ersatz freiheits
strafen). 

§ 175. (1) Die Freiheitsstrafen sind in den ge
richtlichen Gefangenenhäusern zu vollziehen. So
weit dieses Bundesgesetz nicht besondere Be
stimmungen enthält, sind für den Vollzug die 
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes über den 
Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit ein 
Jahr nicht übersteigt, mit folgender Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden: 

a) Die dem Vollzugsgericht (§ 16 des Straf
vollzugsgesetzes) übertragenen Aufgaben 
stehen einem Einzelrichter zu; 

b) § 31 Abs. 2, § 45 Abs. 1, § 99 a, § 115, 
§ 132 Abs. 4 und § 149 Abs. 1 und 4 des 
Strafvollzugsgesetzes sind nicht anzuwen
den; 

c) soweit Häftlinge eine Arbeitsvergütung zu 
erhalten haben, ist sie ihnen zur Gänze 
als Hausgeld (§ 54 Abs; 2 des Str~fvollzugs
gesetzes) gutzuschreiben. 

(2) Ist eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so 
hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz den 
rechtskräftig Bestraften schriftlich aufzufordern, 
die Strafe binnen einem Monat nach der Zustel
lung der Aufforderung anzutreten. Die Aufforde
rung hat die Bezeichnung des zuständigen ge
richtlichen Gefangenenhauses (§ 9 des Strafvoll
zugsgesetzes) und die Androhung zu enthalten, 
daß der Bestrafte im Falle seines Ausbleibens 
vorgeführt wird, Kommt der Bestrafte dieser 
Aufforderung nicht nach, so hat ihn die Finanz
strafbehörde durch Anwendung unmittelbaren 
Zwanges zum Strafantritt vorführen zu lassen; 
sie ist berechtigt, hiebei die Unterstützung der 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in 
Anspruch zu nehmen. An Stelle der Aufforderung 
zum Strafantritt ist die sofortige Vorführung 
zu veranlassen, wenn Fluchtgefahr (§ 86 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2) besteht. 

(3) Die Finanzstrafbehörde hat zugleich das 
Gericht, bei dem das für den Strafvollzug zu
ständige Gefangenenhaus eingerichtet ist, um den 
Vollzug der Freiheitsstrafe zu ersuchen. Das Ge
richt hat den Vollzug anzuordnen und das Ge
fangenenhaushievon zu verständigen. Die An~ 
ordnung -des Strafvollzuges steht einem Einzel
richter zu. 

(4) Eine gemäß § 142 Abs. 1 verhängte Haft 
ist beim Strafvollzug zu berücksicl1tigen. 

(5) Personen, die eine Freiheitsstrafe verbüßen, 
dürfen sich angemessen beschäftigen. Mit ihrer 
Zustimmung dürfen sie zu einer ihren Fähigkei
ten und Kenntnissen entsprechenden I Tätigkeit 
herangezogen werden. 
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(6) Wird gegen die Verhängung einer Freiheits
strafe Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 
O'deran den VerwaltungsgerichtshO'f eingebracht, 
sO' ist mit dem VO'llzug dieser Strafe bis zur 
Entscheidung des GerichtshO'fes zuzuwarten, es 
sei denn, daß Fluthtgefahr (§ 86 Abs. 1 lit. a und 
Abs. 2) besteht. 

§ 176. (1) Ist ein dem Wesen der Freiheitsstrafe 
entsprechender StrafvO'llzug wegen einer Krank
heit O'der Verletzung, wegen Invalidität öder 
eines sO'nstigen körperlichen O'der geIStigen 
Schwächezustandes des Bestraften nicht durch
führbar, sO' hat die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz den StrafvO'llzug sO' lange aufzuschieben, 
bis dieser Zustand aufgehört hat. 

(2) Ist die bestrafte PersO'n schwanger oder 
hat sie entbunden, sO' hat die Finanistrafbehörde 
den StrafvO'llzug bis zum Ablauf der sechsten 
WO'che nach der Entbindung und darüber hinaus 
sO'lange aufzuschieben, als SIch das Kind in der 
Pflege der Bestraften befindet, höchstens aber 
bis zum Ablauf eines Jahres nach der Entbin
dung. Die Strafe ist jedO'ch zu vO'llziehen, sO'bald 
es die Bestrafte selbst verlangt, vO'm StrafvO'll
zug keine Gefährdung ihrer Gesundheit O'der 
des Kindes zu besO'rgen und ein dem Wesen der 
Freiheitsstrafe entsprechender VO'llzug durchführ
bar ist. 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, daß der 
StrafvO'llzug wegen eines der in den Abs. 1 und 2 
bezeichneten Umstände aufzuschieben gewesen 
wäre und bestehen die den Aufschub begründen-

I den Umstän'de fO'rt, sO' sind die Abs. 1 und 2 dem 
Sinne nach anzuwenden. 

(4) Auf Antrag des Standeskörpers darf aus 
militärdienstlichen Gründen eine Freiheitsstrafe 
nicht vO'llzogen werden 

a) an Wehrpflichtigen, die einen Präsenzdienst 
gemäß § 28 des'Wehrgesetzes leisten, 

b) an SO'ldaten, die dem Bundesheer auf Grund 
eines ,Dienstverhältnisses angehören, im 
Falle eines Einsatzes des 'Bundesheeres nach 
§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes O'der im Falle 
der unmittelbaren VO'rbereitung dieses Ein
satzes. 

§ 177. (1) Auf Antrag des Bestraften kann die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz bei VO'rliegen 
triftiger Gründe den StrafvO'llzug aufschieben. 
Triftige Gründe liegeninsbesO'ndere dann vO'r, 
wenn durch den unverzüglichen Strafantritt der 
Erwerb des Bestraften O'der der Unterhalt sei
ner schuldlO'sen Familie gefährdet würde O'der 
wenn der Aufschub zur Ordnung vO'n Familien
angelegenheiten 'dringend gebO'ten ist. Der Auf
schub darf das unbedingt nO'twendige Maß nicht 
überschreiten; er sO'll in der Regel nicht mehr als 
sechs MO'nate betragen. Die Bewilligung kann 
an die Leistung einer Sicherheit geknüpft wer-

den; § 88 Abs. 3 bis 5 und Abs. 7 lit. d gilt 
sinngemäß mit det Maßgabe, daß die Sicherheit 
auch für verfallen zu erklären ist, wenn der 
Bestrafte die Strafe aus seinem Verschulden nicht 
rechtzeitig antritt. 

(2) Anträgen, auf Aufschub des VO'llzuges 
kO'mmt eine aufschiebende Wirkung kraft Ge
setzes nicht zu. Die' Finanzstrafbehörde hat 
jedO'ch auf Antrag des Bestraften die aufschie
bende Wirkung zuzuerkennen, wenn durch den 
sO'fO'rtigen VO'llzug ein nicht wiedergutzumachen
der Schaden eintreten würde und nicht öffent
liche Rücksichten den VO'llzug gebieten. 

(3) Gegen Bescheide, mit denen ein Antrag 
auf Aufschub des StrafvO'llzuges abgewiesen wird, 
ist die Beschwerde ;m die Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz zulässig. 

§ 178. Der Aufschub des StrafvO'llzuges ist 
durch die Finanzstrafbehörde erster Instanz zu 
widerrufen, wenn sich herausstellt, daß die VO'r
aussetzungen für seine Bewilligung nicht zuge
troffen haben. Der Bestrafte ist aufzufO'rdern, 
die Strafe unverzüglich anzutreten; im übrigen 
gilt § 175 Abs. 2 zweiter und dritter Satz sinn
gemäß. Der Aufschub ist auch zu widerrufen, 
wenn der Bestrafte versucht, sich dem Straf
vO'llzug durch Flucht zu entziehen, O'der wenn 
begründete BesO'rgnis besteht, daß er dies ver
suchen werde; in diesen Fällen gilt § 175 Abs. 2 
letzter Satz sinngemäß. 

§ 179. (1) Die Bestimmungen für den VO'llzug 
vO'n Freiheitsstrafen gelten auch für den VO'll
zug vO'n Ersatzfreiheitsstrafen. 

(2) Die Ersatzfreiheitsstrafe darf nur in dem 
Umfang vO'llzO'gen werden, der dem nicht be
zahlten O'der nicht eingebrachten Teil der Geld
strafe O'der des Wertersatzes entspricht. Das 
gleiche gilt auch dann" wenn die Bezahlung O'der 
Einbringung der Geldstrafe O'der des Wertersat
zes erst nach Strafantritt erfO'lgt." 

112. Im § 180 Abs. 1 erster Satz hat das 
erste Klammerzitat zu lauten: ,,(§ 1 des Jugend
gerichtsgesetzes 1961)". 

113. § 182 wird wie folgt geändert: 

a) Im Abs. 1 hat an die Stelle des P1l.llktes 
ein Beistrich zu treten und es wird angefügt: 
"wenn die PersO'n des gesetzlichen Vertreters 
und ihr Aufenthalt bekannt und dieser im Inland 
gelegen ist." 

b) Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Ist die mündliche Verhandlung nicht 
öffentlich O'der ist die öffentlichkeit ausgeschlO's
sen, sO' können der Verhandlung auch der gesetz
liche Vertreter, die Erziehungsberechtigten, Ver:" 

3 
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treter der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugend
amt} und der Jugendgerichtshilfe sowie ein allen
falls bestellter Bewährungshelfer beiwohnen." 

c) Als Abs. 4 wird angefügt: 
,,(4) Der gesetzliche Vertreter eines jugend

lichen Beschuldigten hat das Recht, auch gegen 
den Willen des Beschuldigten zu dessen Gunsten 
Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem 
Beschuldigten offenstehenden Frist Einspruch 
gegen eine Strafverfügung zu erheben, Rechts
mittel einzulegen und Anträge auf Wiederein
setzung in den vorigen Stand oder auf Wieder
aufnahme des Verfahrens zu stellen. Ein Rechts
mittelverziCht oder ein Einspruchsverzicht des 
jugendlichen Beschuldigten bedarf der Mitunter
fertigung des gesetzlichen Vertreters oder des 
gemäß § 180 bestellten Verteidigers." 

114. Im § 183 haben der Abs.' 1 und die 
Absatzbezeichnung ,,(2)" zu entfallen. 

115. § 184 hat zu lauten: 

,,§ 184. Für Personen, die zum Zeitpunkt des 
Antrittes einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheits
strafe) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, gelten die Bestimmungen über den 
JugendstrafvoHzug im IX. Hauptstück des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961 sinngemäß." 

116. § 185 hat zu lauten: 

,,§ 185. (1) Die vom Bestraften zu ersetzenden 
Kosten umfassen: 

a) einen Pauschalbetrag als Beitrag zu den 
Kosten des Finanzstrafverfahrens (Pau
schalkostenbeitrag); dieser Beitrag ist mit 
10 v. H. der verhängten Geldstrafe zu 
bemessen; bei Freiheitsstrafen ist der Bei
trag für einen Tag Freiheitsstrafe mit 50 S 
zu bemessen; der Pauschalbetrag darf 
5000 S nicht übersteigen; 

Beiziehung eines Dolmetschers sind nicht zu be
rücksichtigen, ,wenn die BeiziehuJ;lg notwendig 
war, weil der Beschuldigte der Verhandlungs
sprache nicht hinreichend kundig war. 

(2) Nebenbeteiligte, die von Feststellungen der 
im § 138 Abs. 2 lit. f bis h bezeichneten Art 
betroffen werden, haben folgende durch sie ver
anlaßte Kosten zu ersetzen: 

a) die der Finanzstrafbehörde erwachsenen 
Barauslagen für Beweisaufnahmen und 
andere Verfahrensmaßnahmen, soweit sie 
nicht gemäß § 105 einem säumigen Zeugen 
aufzuerlegen sind; 

b) Barauslagen für die Beförderung und Auf
bewahrung von beschlagnahmten Gegen
ständen. 

(3) Die im Abs. 1 lit. abis c und im Abs. 2 
bezeichneten Kosten sind, wenn möglich, inder 
Strafentscheidung festzusetzen. Stehen Kosten 
nach Abs. 1 lit; bund c und nach Abs. 2 im 
Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht fest, 
so sind sie in einem gesonderten Bescheid vor
zuschreiben; in einer Beschwerde gegen 'diesen 
Bescheid kann nur die ziffernmäßige Höhe des 
auferlegten Kostenersatzes angefochten' werden. 

(4) Die in den Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Kosten, ausgenommen die Kosten des Vollzuges, 
einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheitsstrafe), wer
den mit Ablauf eines Monats nach Rechtskraft 
der Entscheidung, mit der die Kosten festgesetzt 
wurden, fällig; § 171 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre
chend. 

(5) Die Einhebung, Sicherung und Einbringung 
der Kosten, ausgenommen jener für den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheitsstrafe), ob
liegt den Finanzstrafbehörden erster, Instanz. 
Hiebei gelten, soweit dieses, Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt, der 6. Abschnitt der Bundes
abgabenordnung und die Abgabenexekutionsord
nung sinngemäß. § 172 Abs. 2 gilt entsprechend. 

b) die der Finanzstrafbehörde erwachsenen 
Barauslagen für Beweisaufnahmen und 
andere Verfahrensmaßnahmen, soweit sie 
nicht gemäß § 105 einem säumigen Zeugen (6) ~er~onen, an denen eine Fr~iheitsstrafe (E.~-
aufzuerlegen sind; bei einer Mehrheit von- ~atzfrelhelts~trafe) .vollzogen wlrd, haben fur 
Bestraften sind diese Barauslagen nach dem Jeden '!'ag em~n Beltrag zu den Kosten des Voll
Verhältnis der verhängten Geld t f f- zuges m der 1m § 32 Abs. 5 des Strafvollzugs-

s ra en au b' H"h 1 . f" S zuteilen' gesetzes estlmmten 0 e zu elsten, ur tun-

) d' B '1 f' d' B f' d d den den entsprechenden Teil. Die Verpflichtung 
c ;.e fb ara~s agen ur· le b o~lerunhg un zur Leistung eines Kostenbeitrages entfällt, so-

u ew~ rung v?n es agna mten weit diese Personen im Rahmen ihrer Heranzie-
Gegenstanden, für dle Beförderung und Be- h . T"t' k 't (§ 175 Ab, 5) . ch P .. ung zu emer a Ig el s. eme zu-
w
d 

a ung l.:ofin ersVonen showle dle K
d 

ost den friedensteIlende Arbeitsleistung erbracht haben. 
er vor au gen erwa rung un er D K b . h d V 11 'ch (§ 175 U ch h f en osten eltrag at as 0 zugs gen t 
ntersu ungs a t; Abs. 1 lit. a) nach Be'endigung des Strafvollzuges 

d) die Kosten des Strafvollzuges. zu bestimmen und seine Eintreibung nach den 
Die in lit. bund c bezeichneten Kosten sind für die Einbringung der Kosten des Vollzuges 
nur insoweit zu ersetzen, als sie den Pauschal- gerichtlicher Strafen geltenden gesetzlichen Vor
kosten beitrag übersteigen. Die Kosten für die schriften zu veranlassen; hievon ist abzusehen, 
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wenn die um den Vollzug ersuchende Finanz
strafbehörde mitteilt, daß der Bestrafte offenbar 
nicht in der Lage ist, einen Kostenbeitrag zu 
leisten, oder wenn das Gericht auf Grund der 
ihm bekannten Verhältnisse des Bestraften den 
Kostenbeitrag in sinngemäßer Anwendung des 
§ 391 StPO für uneinbringlich erklärt. 

(7) Für die Kosten des Strafverfahrens und 
des Strafvollzuges wegen einer Jugendstraftat 
(§ 1 Z. 3 des Jugendgerichtsgesetzes 1961) gelten 
die §§ 44 und 62 des Jugendgerichtsgesetzes 1961. 

(8) Wird einem Antrag auf 'Wiederaufnahme 
des Finanzstrafverfahrens nicht stattgegeben, so 
gelten hinsichtlich des Kostenersatzes die Abs. 1 
bis 5 und 7 sinngemäß." 

117. Das XII. Hauptstück hat zu lauten: 

"XII. Hauptstück. 

Tilgung. 

§ 186. (1) Bestrafungen durch Finanzstraf
behörden gelten mit Ablauf der im Abs. 3 ge
nannten Fristen als getilgt. Mit der Tilgung er
löschen, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt 
ist, die kraft Gesetzes mit der Bestrafung ver
bundenen Folgen. 

(2) Getilgte Bestrafungen dürfen bei der Straf
bemessung nicht berücksichtigt und in Auskünfte 
an Gerichte oder andere Behörden nicht aufge
nommen werden. Der Bestrafte ist nicht ver
pflichtet, getilgte Bestrafungen auf Befragen vor 
Gericht oder einer anderen Behörde anzugeben. 

(3) Die Tilgungsfrist beginnt, sobald die Stra
fen vollzogen oder nachgesehen worden sind oder 
die Vollstreckbarkeit verjährt ist. Sie beträgt 
drei Jahre bei Bestrafungen wegen Finanzord
nungswidrigkeiten und fünf Jahre bei Bestra
fungen wegen aller übrigen Finanzvergehen. 

(4) Wird jemand rechtskräftig wegen eiries. 
Finanzvergehens bestraft, bevor eine oder meh
rere frühere Bestrafungen wegen Finanzvergehen 
getilgt sind, so tritt die Tilgung aller Bes~rafun
gen nur gemeinsam und zwar erst mit dem 
Ablauf der Tilgungsfrist ein, die am spätesten 
endet." 

118. Das XIV. Hauptstück hat zu lauten: 

"XIV. Hauptstück. ' 

Entschädigung für vermögensrechtliche Nach
teile. 

§ 188. (1) Der Bund hat für vermögensrecht
liche Nachteile, die durch ein verwaltungsbehörd
liches Finanzstrafverfahren entstanden sind, dem 
Geschädigten auf dessen Verlangen nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen Entschädigung 
in Geld zu leisten. 

(2) Der Entschädigungsanspruch besteht, 
a) wenn der Geschädigte gesetzwidrig in vor

läufige Verwahrung oder in Untersuchupgs
haft genommen oder in einer solchen Haft 
gehalten worden ist; 

b) wenn der Geschädigte in vorläufige Ver
wahrung oder in Untersuchungshaft ge-: 
nommen worden ist und in der Folge das 
Strafverfahren eingestellt wurde. und der 
Verdacht, daß der Geschädigte das Finanz
vergehen begangen habe, . entkräftet ist; 

c) wenn an dem Geschädigten eine Freiheits
strafe oder eine Ersatzfreiheitsstrafe 'voll
zogen 'worden ist und nach Wiederauf
nahme des Strafverfahrens oder sonst nach 
Aufhebung der Entscheidung das Verfah
ren eingestellt oder über den Geschädigten 
eine kürzere Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheits
strafe) als die bereits verbüß~e verhängt 
wurde; 

d) wenn in der Entscheidung auf Verfall er
kannt worden ist und im abgesonderten 
Verfahren (§ 149) oder nach Wiederauf
nahme des Strafverfahrens' oder sonst nach 
Aufhebung der Entscheidung nicht mehr 
auf Verfall erkannt wurde und eine Rück
gabe des Verfallsgegenstandes nicht mehr 
möglich ist. 

(3) Der Entschädigungsanspruch ist ausgeschlos
sen, 

a) wenn der Geschädigte den Verdacht, der 
den Freiheitsentzug oder ,den Verfall be;
gründete, vorsätzlich herbeigeführt hat; 

b) in den Fällendes Abs. 2 lit. a und b, so
weit eine Anrechnung der Vorhaft (§ 23 
Abs. 4) auf eine Strafe erfolgt ist; 

c) in den Fällen des Abs. 2 lit. bund c, wenn 
die Verfolgung lediglich deshalb . ausge
schlossen war,' weil der Geschädigte die 
Tat im Zustand der Zurechnungsunfähig
keit begangen hat; 

d) in den Fällen des Abs. 2 lit. c un,d d, wenn 
an die Stelle der aufgehobenen Entschei
dung lediglich deshalb eine für den Ge
schädigten günstigere getreten ist, weil in
zwischen das Gesetz geändert worden ist. 

§ 189. Der Entschädigungsanspruch kann durch 
Exekutions- oder Sicherungsmaßnahmen nicht 
getroffen werden, außer zugunsten einer Forde
rung auf Leistung des gesetzlichen Unterhaltes 
oder auf Ersatz von Unterhaltsaufwendungen, 
die der Geschädigte nach dem Gesetz zu machen 
gehabt hätte (§ 1042 ABGB). Soweit Exekutions
und Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen sind, 
ist auch jede Verpflichtung und Verfügung des 
Geschädigten durch Abtretung, Anweisung, Ver
pfändung oder durch ein anderes Rechtsgeschäft 
unter Lebenden ohne rechtliche Wirkung. 
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§ 190..(1) Der Geschädigte hat zunächst den 
Bund zur Anerkennung der von ihm begehrten 
En,tschädigung schriftlich aufzufordern. Die Auf
forderung ist an die Finanzprokuratur zu richten. 

(2) Kommt dem Geschädigten die Erldärung 
der Finanzprokuratur nicht binnen sechs Mona
ten zu, nachdem diese die Aufforderung er
halten hat, oder wird innerhalb dieser Frist die 
Entschääigung zur Gänze oder zum Teil verwei
gert, so kann der Geschädigte den Entschädi
gungsanspruch durch Klage gegen den :Bund gel
tend machen. 

§ 191. Der Entschädigungsanspruch verjährt 
in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt nach 
Ablauf des Jahres, in dem sämtliche den Ent
schädigungsanspruch begründenden Vorausset
zungen (§ 188 Abs. 2) vorlagen. 

§ 192. (1) Zur Entscheidung über Rechtsstrei
tigkeiteri, die einen Entschädigungsanspruch be
treffen, ist das mit der Ausübung der Gerichts-' 
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen betraute 
Landesgericht jenes Bundeslandes ausschließlich 
zuständig, in dem der einen Entschädigungs
anspruch bewirkende Freiheitsentzug oder Ver
fallsausspruch erfolgt ist; ist der Freiheitsentzug 
oder Verfallsausspruch in Niederösterreich er
folgt, so ist das Landesgericht für Zivilrechts
sachen Wien zuständig. Ist die örtliche Zustän
digkeit im Inland nicht begründet, so ist gleich
falls das Landesgericht für Zivilrechtssachen 
Wien zuständig. 

(2) Die Gerichtsbarkeit wird unb~schadet des 
§ 7 ader Jurisdiktionsnorm ohne Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes durch Senate 
ausgeübt. 

§ 193. (1) Entschädigungen nach diesem Haupt
stück unterliegen keiner bundesgesetzlieh gere
gelten Abgabe. 

(2) Vergleiche, die zwischen dem Bund und 
dem Geschädigten über einen Entschädigungs
anspruch abgeschlossen werden, unterliegen kei
ner Stempel- und Rechtsgebühr. 

(3) Über den Entschädigungsanspruch nach die
sem Hauptstück hinausgehende Ansprüche auf 
Grund des Amtshaftungsgesetzes, BGBl. Nr. 20/ 
1949, bleiben unberührt. 

§ 194; (1) Wird zum Nachteil des Geschädigten 
Jas Finanzstrafverfahren wiederaufgenommen, 
so ist die Erklärung nach § 190 Abs. 2 oder die 
Zahlung der anerkannten Entschädigung bis Zur 
rechtskräftigen Beendigung des wiederaufgenom
menen Strafverfahrens aufzuschieben. Hievon hat 
die Finanzprokuratur den Geschädigten in 
Kenntnis zu setzen. Vor Eintritt der Rechtskraft 
der Entscheidung im wiederaufgenommenen 
Strafverfahren kann der Entschädigungsanspruch 
nicht durch Klage geltend geinacht werden. Ist 

ein solcher Rechtsstreit bereits anhängig, so hat 
das Gericht (§ 192) das Verfahren zu unterbre
chen. 

(2) Nach Rechtskraft der Entscheidung im wie
deraufgenommenen Strafverfahren sind die nach 
Abs. 1 aufgesChobenen Rechtshandlungen nach
zuholen, das unterbrochene Gerichtsverfahrep. 
aufzunehmen oder bereits geleistete Entschädi
gungsbeträge zurückzufordern, es sei denn, daß 
der Geschädigte diese Beträge gutgläubig ver
braucht hat." 

119. Im § 196 sind nach den Worten "die 
Behörde" die Worte "erster Instanz" einzufügen. 

120. Nach der Überschrift ,,2. Erg ä n z u n
gen ,J e r S t r a f pro z e ß 0 r cl nun g." wird 
eingefügt: 

"Zu den §§ 9 und .10. 

§ 196 a. Die Führung von Vorerhebungen und 
Vorun tersuchungen wegen Finanzvergehen, 
deren Ahndung dem Gericht zusteht, obliegt 
den Gerichtshöfen erster Instanz. Die Haupt
verhandlung und Urteilsfällung obliegt dem 
Schöff engerich t." 

121. Die Überschrift vor § 197 und der § 197 
haben zu lauten: 

"Zu den §§ 24 und 26. 

§ 197. (1) Die Gerichte und die Staatsanwalt
schaften können bei der Verfolgung der Finanz
vergehen die Hilfe der Finanzstrafbehörden, der 
Zollämter, der Zollwache und ihrer. Organe in 
Anspruch nehmen. Der Hilfe der Sicherheits
behörden und ihrer Organe dürfen I sich die 
Gerichte und Staatsanwaltschaften nur bediep.en, 
wenn die Finanzstrafbehörden, die Zollämter, 
die Zollwache oder ihre Organe nicht. rechtzeitig 
zu erreichen sind; sie können sich aber der 
Sicherheitsbehörden und ihrer Organe stets be
dienen, wenn das aufzuklärende Finanzvergehen 
zugleich auch den Tatbestand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung erfüllt, die kein Finanz
vergehen ist. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Behörden und 
Organe der Bundesfinanzverwaltung haben, 
soweit im Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, eine 
Tätigkeit zur Aufklärurig des Vergehens nur so 
weit zu entfalten, als das Gericht oder die Staats
anwaltschaft darum ersucht. 

(3) Unter den Voraussetzungen der §§ 85, 89, 
93, 99 Abs. 2 und 172 können die dort genann
ten Behörden und Organe Festnahmen, Beschlag
nahmen, Personendurchsuchungen, Prüfungen 
(Nachschauen) und Sicherstellungen vornehmen 
und auch sonstige Amtshandlungen setzen, wenn 
diese Maßnahmen keinen Aufschub gestatten und 
das unverzügliche Einschreiten des Unter-
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suchungsrichters nicht erwirkt werden kann; sie 
haben aber von ihrem Einschreiten und dessen 
Ergebnis dem zuständigen . Staatsanwalt oder 
Untersuchungsrichter sogleich Mitteihmg zu 
machen. Hausdurchsuchungen dürfen Organe der 
Finanzstrafbehörden nur auf richterlichen Befehl 
vornehmen. Wenn die Einholung des richter
lichen Befehles wegen Gefahr im Verzug untun
lich ist, so haben sie die Sicherheitsbehörden oder 
deren O;gane um die Vornahme der Hausdurch
suchung zu ersuchen. Die den Organen der Zoll
ämter und der Zoll wache in den Zollvorschriften 
eingeräumten Befugnisse' bleiben unberührt. 

(4) Personen, die nach Abs. 3 festgenommen 
wurden, sind durch die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz ungesäumt zu vernehmen' und, wenn 
sich dabei ergibt, daß kein Grund zu ihrer wei
teren Verwahrung vorhanden sei, sogleich frei
zulassen, sonst aber binnen 48 Stunden dem 
Untersuchungsrichter zu überantworten. Für die 
nach Abs. 3 erfolgten Beschlagnahmen und Sicher
stellungen gilt § 54 Abs. 2 sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß die Frist von sechs Wochen vom 
Zeitpunkt der Beschlagnahme oder der Sicher
steIlung an zu rechnen ist. 

(5) Für das Verfahren bei den Amtshandlun
gen der Finanzstrafbehörden, der Zollämter, der 
Zollwache und ihrer Organe gelten im übrigen 
die Bestimmung~n über das verwaltungsbehörd-
liche Finanzstrafverfahren." -

122. Im § 200 Abs. 2 haben die ·lit. c und d 
zu lauten: 

"c) Die Anordnung von Haftprüfungsverhand
lungen (§ 195 StPO) und von mündlichen 
Verhandlungen im Rechtsmittelverfahren 
ist ihr mitzuteilen. 

d) Ihre Vertreter können bei den Haftprü
fungsverhandlungen und bei den münd
lichen Verhandlungen im Rechtsmittelver
fahren das Wort ergreifen und Anträge 
stellen." 

123. § 203 hat zu lauten: 

,,§ 203. Die Einleitung der Voruntersuchung 
wegen eines Finanzvergehens ist der Finanzstraf
behörde mitzuteilen." 

124. § 206 hat zu lauten: 

,,§ 206. (1) Der Untersuchungsrichter kann von 
der Beschlagnahme verfallsbedrohter Gegen
stände absehen und eine bereits erfolgte Beschlag
nahme solcher Gegenstände aufheben, wenneiri 
Geldbetrag erlegt wird, der dem Wert dieser 
Gegenstände entspricht (Freiga1;>e). Der Geld
betrag' tritt an die Stelle dieser Gegenstände und 
unterliegt nach Maßgabe des § 17 dem Verfall. 

(2) Eine Freigabe gemäß Abs. 1 hat insbeson
dere zu unterbleiben, 

a) solange die Gegenstände auch für Beweis
zwecke benötigt werden, 

b) wenn es sich um MOhopolgegenstände oder 
andere Gegenstände handelt, die gesetz
lichen Verkehrs beschränkungen unterliegen, 

c) wenn eine gesetzwidrige Verwendung der 
Gegenstände zu besorgen ist, 

d) wenn die Gegenstände auch in einem ande
ren Verfahren beschlagnahmt sind oder 
wenn die ihnen in einem anderen Verfah
ren· drohende Beschlagnahme aktenkundig 
ist." . 

125. Im § 207 hat der Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Verfallsbedrohte Gegeristände, die von 
raschem Verderb oder erheblicher Wertminde
rung bedroht sind oder sich nur mit unverhält
nismäßigen Kosten aufbewahren lassen, kann der 
Untersuchungsrichter durch die Finanzstraf-. 
behörde erster Instanz verwerten lassen~ Die Ver
wertung wegen unverhältnismäßiger Aufbewah
rungskosten unterbleibt, wenn rechtzeitig ein zur 
Deckung dieser Kosten ausreichender Betrag er
legt wird. Für die Verwertung der Gegenstände 
durch die Finanzstrafbehörde erster Ins'tanz gilt 
§ 90 Abs. 2 sinngemäß." 

126. Nach § 207 wird eingefügt: 

,,§ 207 a. (1) Besteht hinreichend Verdacht, daß 
sich der Beschuldigte eines Finanzvergehens 
schuldig gemacht habe, so hat die Ratskammer 
auf Antrag des Staatsanwalts zur Sicherung der 
Geldstrafe, des Verfalls und des Wertersatzes eine 
einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn zu be
fürchten ist; daß -andernfalls die Einbringung 
gefährdet oder wesentlich erschwert würde. 

(2) Die einstweilige Verfügung kann zur Siche
rung der Geldstrafe und des Wertersatzes auch 
gegen den Haftungspflichtigen nach - § 28, zur 
Sicherung des Verfalls auch gegen den Eigen
tümer der verfalls bedrohten Gegenstände erlas
sen werden. 

(3) Für die von der Ratskammer zu erlassende 
einstweilige Verfügung gelten, sofern im folgen- \ 
den nicht anderes bestimmt ist, die Bestimmun
gen der Exekutionsordnung über einstweilige 
Verfügungen sinngemäß. 

(4) Sicherungsmittel, die die Ratskammer je 
nach Beschaffenheit des im einzelnen Fall zu 
erreichenden Zweckes anordnen kan!l, sind 

a) die Verwahrung und Verwaltung von 
beweglichen körperlichen Sachen (§§ 259 ff. 
der Exekutionsordnung) desjenigen, gegen 
den eine einstweilige Verfügung erlassen 
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wird, einschli~ßlich der Hinterlegung von 
Geld (§ 379 Abs. 3 Z. 1 der Exekutions
ordnung), 

b) das gerichtliche Verbot der Veräußerung 
oder Verpfändung beweglicher körperlicher 
Sachen (§ 379 Abs. 3 Z. 2 der Exekutions
ordnung), 

c) das gerichtliche Drittverbot, wenn der
jenige, gegen den die einstweilige Verfü
gung erlassen wird, an eine' dritte Person 
eine Geldforderung oder einen 'Anspruch 
auf Leistung oder Herausgabe von anderen 
Sachen zu stellen hat (§ 379 Abs. 3 Z. 3 und 
§ 382 Z. 7 der Exekutionsordnung), 

d) das gerichtliche Verbot der Veräußerung, 
Belastung oder Verpfändung von Liegen
schaften oder Rechten, die in einem öffent
lichen Buch eingetragen sind (§ 382 Z. 6 
der Exekutionsordnung). 

(5) Die einstweilige Verfügung kann auch er
lassen werden, wenn die Höhe der zu sichernden 
Forderungen nicht feststeht. 

(6) In der einstweiligen Verfügung ist ein Geld
betrag zu bestimmen, durch dessen Erlag die 
Vollziehung der Verfügung gehemmt wird. Nach 
dem Erlag ist die Verfügupg auf Antrag des 

,Betroffenen aufzuheben. Der Geldbetrag ist so 
zu bestimmen, daß darin die voraussichtliche 
Geldstrafe, der voraussichtliche Wertersatz oder 
der Wert eines verfallsbedrohten Gegenstandes 
Deckung finden. 

(7) Gegen den Beschluß, mit dem die einst
weilige Verfügung bewilligt oder abgelehnt wird, 
steht dem Staatsanwalt, der Finanzstrafbehörde 
und dem Betroffenen die Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz nach § 114 -StPO zu. 

(8) Die einstweilige Verfügung ist auch aufzu
heben, wenn der Verdacht nicht mehr hinreicht; 
daß der Beschuldigte ein Finanzvergehen began
gen habe. 

(9) Im Verfahren wegen der einstweiligen Ver
fügung und ihrer Vollziehung vertritt der Staats
anwalt den Bund." 

127. § 208 hat zu lauten: 

,,§ 208. Im Strafverfahren wegen eines Finanz
vergehens haben, 'zeugen und Sachverständige 
auch über Verhältnisse und Umstände auszusagen, 
die unter die Geheimhaltungspflicht nach § 251 
fallen." 

128. Im § 209 hat der Abs. 2 ZU, lauten: 

,,(2) Das Gericht hat die Finanzstrafbehörde 
von der Einleitung des Strafverfahrens zu ver
ständigen, sobald es eine Anklageschrift wegen 
Finanzvergehens, die ohne vorangegangene Vor
untersuchung eingebracht worden ist, dem Be
schuldigten mitgeteilt oder zugestellt hat." 

129. Im, § 210 haben die Abs. 1 und 2 zu lau
ten: 

,,(1) Erachtet der Gerichtshof zweiter Instanz 
bei der Entscheidung über den Einspruch gegen 
eine Anklage wegen Finanzvergehens, daß die 
Gerichte zur Ahndung nicht zuständig seien, so 
hat er der Anklage keine Folge zu geben und das 
Verfahren wegen Unzuständigkeit einzustellen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ist 
eine Unzuständigkeitsentscheidung ohne Rück
sicht darauf zu fällen, ob der Anklage auch aus 
anderen Gründen nicht Folge gegeben werden 
könnte." 

130. Im § 212 Abs. 1 hat an die Stelle des 
Zitates ,,§ 201" das Zitat,,§ 202" zu treten. 

131. § 213 hat zu lauten: 

,,§ 213. (1) Die Offentlichkeit der Hauptver
handlung über die Anklage wegen eines Finanz
vergehens ist auch auszuschließen, 

a) wenn der Angeklagte und die Nebenbetei
ligten es übereinstimmend verlangen, 

b) von Amts wegen oder auf Antrag des 
Staatsanwalts, der Finanzstrafbehörde, des 
Angeklagten, eines Nebenbeteiligten oder 
eines Zeugen, wenn und solange zur Auf
klärung des Finanzvergehens Verhältnisse 
oder Umstände des Angeklagten, eines 
Nebenbeteiligten oder eines Zeugen, die 
unter die Geheimhaltungspflicht nach § 251 
fallen, erörtert werden müssen. 

(2) War die Offentlichkeit der Haup,tverhand
lung nach Abs. 1 ausgeschlossen, so ist sie auch 
bei der Verkündung der Urteils entscheidungs
gründe auszuschließen, soweit dabei Verhältnisse 
oder Umstände im Sinne des Abs. 1 zur Sprache 
kommen." 

132. Im § 215 Abs. 2 haben an die Stelle der 
Klammerzitate ,,(§ 19 Abs. 2)" und ,,(§ 230 
Abs. 4)" die Klammerzitate ,,(§ 19 Abs. 3)" und 
,,(§ 229 Abs. 3)" zu treten. 

133. § 216 und seine überschrift haben zu ent
fallen. 

134. Im § 218 hat an die Stelle des Klammer
zitates ,,(§ 32)" das Klammerzitat ,,(§ 22)" zu 
treten. 

135.§ 219 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Inhalt erhält die Absatz
bezeichnung ,,(1)". 

b) Als Abs. 2 wird angefügt: 
,,(2) Die Beschwerdeschrift (§ 285 Abs. 1 StPO), 

die Anmeldung der Berufung, die die Berufungs
gründe enthält, und die rechtzeitig eingebrachte 
Ausführung (§ 294 Abs. 2 StPO) sind auCh der' 
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Finanzstrafbehörde mitzuteilen; dieser steht das 
Recht zu, binnen vierzehn Tagen ihre Gegenaus
führungen zu überreichen." 

136. Im§ 227 Abs. 2 hat an die Stelle der 
Anführung des ,,§381 Abs. 1 Z. 3, 5, 6 .oder 7 
StPO" die Anführung des ,,§ 381 Abs. 1 Z. 3, 4 
oder 5 StPO" zu treten. 

137. §229 hat zu lauten: 

,,§ 229. (1) Das Gericht hat verfallene Gegen
stände, die sich nicht in amtlicher Verwahrung 
befinden, dem, der sie in seinem Gewahrsam hat, 
erforderlichenfalls auch zwangsweise abzunehmen. 
Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz er
kannt, weil im Zeitpunkt der Entscheidung noch 
nicht feststand, ob der Verfall vollziehbar sein 
wird (§ 19 Abs. 2 erster Fall), ,und können die 
verfallenen Gegenstände ni~t in amtlichen Ge
wahrsam gebracht werden, s.o ist vom Verurteil
ten Wertersatz einzufordern. Kann nur ein Teil 
der verfallenen Gegenstände in amtlichen Ge
wahrsam gebracht werden, so hat das Gericht 
mit Beschluß den Betrag zu bestimmen, der als 
Wertersatz für die nicht zustande gebrachten 
Gegenstände einzuheben ist. Gegen diesen Be
schluß steht dem Staatsanwalt, der Finanzstraf
behörde und dem Verurteilten die Beschwerde 
an den Gerichtshof zweiter Instanz zu; die Be
schwerde ist binnen vierzehn Tagen einzubringen. 
Nach Rechtskraft des Beschlusses ist der festge
setzte Betrag als Wertersatz einzufordern. 

(2) Die Verwertung verfallener Gegenstände 
ist der Finanzstrafbehörde erster Instanz zu über
lassen. 

(3) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil Pfand- oder Zurückbehaltungs
rechte Dritter an den verfallenen Gegenständen 
anerkannt worden sind (§ 19 Abs. 2 zweiter Fall), 
so hat das Gericht die verfallenen Gegenstände 
zu verwerten, die gesicherten Forderungen aus 
dem Erlös zu befriedigen und den Betrag, der zur 
Befriedigung der Forderungen aufgewendet wor
den ist, als Wertersatz einzufordern. 

(4) Sind nach dem Abs. 3 die Forderungen 
mehrerer Gläubiger zu befriedigen, so ist bei 
unzureichendem Verwertungserlös der Rang der 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechte zu berück
sichtigen (§ 215 Abs. 1 lit. b). Forderungen mit 
gleichem Rang, die im Erlös keine Deckung fin
den, ,sind im Verhältnis ihrer Höhe zu befrie
digen. Gegen den Verteilungsbeschluß steht dem 
Betroffenen die Beschwerde an den Gerichts
hof zweiter Instanz .offen; die Beschwerde ist 
binnen vierzehn Tagen einzubringen. Personen, 
dIe ,am Verfahren nicht beteiligt waren, steht es 
frei, ihr besseres Recht im Zivilrechtsweg geltend 
zu machen." 

138. Im § 230 haben die Abs. 3 bis 5 zuent-, 
fallen. 

139. Die überschrift vor § 231 hat zu lauten: 

"Zum XXIV. Hauptstück." 

140. § 233 hat zu lauten: 

,,§ 233. (1) Besteht hinreichend Verdacht, daß 
sich ein Flüchtiger eines Finanzvergehens schuldig 
gemacht habe, so hat die Ratskammerauf Antrag 
des Staatsanwalts zur Sich~rung der Geldstrafe! 
des Verfalls und des Wertersatzes eine einstwei
lige Verfügung zu erlassen, ~enn zu befürdlten 
ist, daß andernfalls die Einbringung gefährdet 
oder wesentlich erschwert würde. 

(2) § 207 a Abs. 2 bis 9 gilt dem Sinne nach." 

141. § 234 hat zu entfallen. 

142. a) Die §§ 236 bis 246 und ihre über
schriften haben zu lauten: 

"Zu § 444. 

§ 236. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, gilt § 444 StPO dem Sinne 
nach auch für die Nebenbeteiligten (§ 76). 

§ 237. Hat eine Person, die als Nebenbeteiligter 
in Betracht kommt, ihren Wohnsitz im Ausland 
oder hält sie sich nicht nur vorübergehend im 
Ausland auf, so hat ihr das Gericht, .ohne daß 
dadurch der Fortgang des Verfahrens gehindert 
würde, anheim zu stellen, einen im Inland wohn
haften Bevollmächtigten zu nennen. Zugleich hat 
das Gericht sie zu belehren, daß in diesem Fall von 
der Nennung des Bevollmächtigten an nur dieser 
am Verfahren beteiligt' werde, daß es dem 
Nebenbeteiligten jedoch unbenommen sei, selbst 
bei Gericht zu erscheinen und seine Rechte zu 
vertreten. 

§ 238. Dem Staatsanwalt und allen anderen 
Verfahrensbeteiligten steht die Berufung zu: 

a) gegen die ausdrückliche oder stillschwei
gende Entscheidung darüber, ob ein Neben
beteiligter das Eigentum an den verfalls-, 
bedrohten Gegenständen verliere, ob ein 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht eines 
Nebenbeteiligten an einem verfallsbedroh
ten Gegenstand anerkannt wer:de oder ob 
ein Nebenbeteiligter für die Geldstrafe oder 
den Wertersatz hafte; 

b) gegen den Ausspruch über den Rang und 
die Höhe der gesicherten F.orderung. 

§ 239. Soweit dem Staatsanwalt, der Finanz
strafbehörde, dell betr.offenen ,Nebenbeteiligten 
und dem Angeklagten die Berufung nach § 238 
zusteht, könllen sie auch die Wiederaufnahme des 
Verfahrens' begehren. 
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§ 240. (1) Hat die Wiederaufnahme Erfolg. 
zugunsten eines Nebenbeteiligten, so ist er vom 
Bund für vermögensrechtliche Nachteile zu ent
schädigen, die ihm durch' aas vorangegangene 

. Verfahren und Urteil entstanden sind. Sein An
spruch gegen den Bund geht auf den Verurteilten, 
der ihm den Schaden ersetzt hat, oder dessen 
Rechtsnachfolger über. 

(2) Für die Auseinandersetzung zwischen dem 
Entschädigungswerber und dem Bund sind die 
Vorschriften der §§ 7 und 8 des StrafrechtliChen 
Entschädigungsgesetzes, BGBl. Nr.270/1969, dem 
Sinne nach anzuwenden. 

§ 241. Nebenbeteiligte können nur zum Ersatz 
der Strafverfahrenskosten verurteilt werden, die 
ohne ihr Einschreiten nicht entstanden wären. 

§ 242. (1) Hat das Gericht mit Urteil ausge
sprochen, daß eine vom Angeklagten verschie
dene Person durch den Verfall ihr Eigentum ver
liere, ist in dem Urteil die Anerkennung eines 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechtes u~terblie
ben oder die Haftung für die Geldstrafe oder 
den Wertersatz ausgesprochen worden, so ist auf 
Antrag des Betroffenen über den Verf~ll, das 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht oder die Haf
tung gleichfalls in mündlicher Verhandlung mit 
Ergänzungsurteil zum Haupturteil zu entschei
den. Antragsberechtigt ist der Betroffene, wenn 
er . ohne seine öder seines Bevollmächtigten 
Schuld durch· einen unabwendbaren Umstand 
daran gehindert war, am Verfahren teilzunehmen. 
Der Antrag kann nur binnen sechs Wochen nach 
Wegfall des Hindernisses und niemals später als 
drei Jahre nach Rechtskraft des Urteils gestellt 
werden. 

(2) Wird in dem Ergänzungsurteil der Verfall 
aufgehoben oder ein Pfand- oder ZurückbehaI
tungsrecht eines Dritten anerkannt, so hat das 
Gericht zugleich auf den vom Verurteilten zu 
leistenden entsprechenden Wertersatz zu erken
nen. 

(3) Wenn in dem nachträglichen Verfahren zu 
entscheiden ist, ob ein Nebenbeteiligter sein 
Eigentum an dem verfallen erklärten Gegenstand 
verloren habe; sind auch die Personen der Ver
handlung zuzuziehen, die im Haupturteil schul
dig gesprochen worden sind; sie haben auch in 
dem nachträglichen Verfahren die Stellung eines 
Beschuldigten (Angeklagten). 

(4) Weist das Gericht den Antrag zurück, das 
nachträgliche Verfahren einzuleiten, so kann der 
betroffene Nebenbeteiligte die Beschwerde an 
den Gerichtshof zweiter Instanz erheben; hiefür 
steht eine' Fr~st von vierzehn Tagen seit Zustel
lung des ablehnenden Beschlusses offen. 

(5) Die Zulässigkeit des nachträglichen Verfah
rens kann nur mit Berufung gegen das Ergän
zungsurteil angefochten werden. 

(6) Für das nachträgliche Verfahren gelten die 
Vorschriften über die Hauptverhandlung, das 
Urteil, dessen Anfechtung und Vollziehung, die 
Wiederaufnahme des Verfahrens und die Ent
schädigung für vermögensrechtliche Nachteile . 

Zu den §§44S und 446. 

§ 243. Die §§ 445 und 446 StPO gelten dem 
Sinne nach auch für den Verfall nach § 18 mit 
folgender Maßgabe: 

a) Im Falle des § 445 Abs. 2 StPO steht die 
Entscheidung dem Schöffengericht zu, des
sen Urteil in sinngemäßer Anwendung der 
§§ 280 bis 296 StPO zugunsten und zum 
Nachteil des Betroffenen mit Nichtigkeits
beschwerde und Berufung angefochten wer
den kann. 

b) Bei einem Freispruch wegen gerichtlicher 
Unzuständigkeit zur Ahndung des Finanz
vergehens ist eine Entscheidung des Ge
richtes über den Verfall nicht zulässig. 

§ 244. Die Bestimmungen über die Wieder
aufnahme des Strafverfahrens gelten dem Sinne 
nach auch für das selbständige Verfahren. 

§ 245. (1) Werden die Täter oder andere an 
der Tat Beteiligte später entdeckt, aber des 
Finanzvergehens nicht schuldig erkannt, so hat 
das Gericht über die Pflicht des Bundes zur Ent
schädigung der Personen zu entscheiden, die durch 
den Verfall vermögensrechtliche Nachteile erlit
t,en haben (Abs. 3). Die Vorschriften des Straf
rechtlichen Entschädigungsgesetzes, BGBl. 
Nr:. 270/1969, sind dem Sinne nach anzuwen
den. 

(2) Wird ein gerichtliches Verfahren gegen die 
Täter oder andere an der Tat Beteiligte nicht 
eingeleitet, so hat das Gericht über die Entschä
digungspflicht des Bundes nur auf Antrag zu 
entscheidet!.. Zuständig für die Entscheidung ist 
das Gericht, dem das Verfahren wegen des 
Finanzvergehens zukäme. 

(3) Antragsberechtigt sind die früheren Eigen
tümer der verfallenen Gegenstände und Perso
nen, deren Pfand- oder Zurückbehaltup.gsrechte 
an den verfallenen Gegenständen nicht. anerkannt 
worden sind. 

Zum XXVII. Hauptstück. 

§ 246. Die Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
Instanz sind auf Finanzvergehen nicht anzuwen
den." 

b) § 247 hat zu entfallen. 
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143. § 248 und seme überschrift haben zu 
lauten: 

"Begünstigung. 

§ 248. (1) Wer einen anderen, der ein Finanz
vergehen begangen hat, das von. der Finanzstraf
behörde zu ahnden ist, der Verfolgung oder der 
Vollstreckung der Strafe absichtlich ganz oder 
zum Teil entzieht, ist vom Gericht mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) § 299 Abs. 2 bis 4 StGB gilt dem Sinne 
nach." 

144. § 249 und seine'überschrift haben zu ent
fallen. 

145. § 250 und seme überschrift haben zu 
lauten: 

"F alsche Verdächtigung. 

§ 250. (1) Wer einen anderen dadurch der 
Gefahr einer behördlichen Verfolgung aussetzt; 
daß er ihn eines von der Finanzstrafbehörde zu 
verfolgenden Fil).anzvergehens mit Ausnahme der 
Finanzordnungswidrigkeiten falsch verdächtigt, 
ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3 StGB), daß die 
Verdächtigung falsch ist, vom Gericht mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) § 297 Abs. 2 StGB gilt dem Sinne nach." 

146. § 251 hat zu lauten: 

,,§ 251. (1) Wer als Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) 
oder als ehemaliger Beamter· 

a) der Öffentlichkeit unbekan~te Verhältnisse 
oder Umstände eines anderen, die ihm aus
schließlich kraft seines Amtes in einem Ab
gaben-, oder Monopolverfahren oder in 
einem Finanzstrafverfahren anvertraut oder 
zugänglich geworden sind, 

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- oder 
Monopolverfahrens oder. eines Finanzstraf
verfahrens oder 

gen den öffentlichen' Interesse gelegen ist 
oder 

c) wenn ein schutzwürdiges Interesse offen
sichtlich nicht vorliegt oder wenn der zu
stimmt, dessen Interesse an der Geheim
haltung verletzt werden könnte, 

Vor der Entscheidung, ob die Offenbarung oder 
Verwertung im zwingenden öffentlichen Interesse 
gelegen war, hat das Gericht das Bundesmini-
sterium für Finanzen zu hören. ' 

(3) Abgabenverfahren sind alle Verfahren, die 
Abgaben im Sinne des § 3 Abs. 1 BAO betreffen; 
Monopol verfahren sind alle Verfahren, die das 
Branntweinmonopol, das Salzmonopol oder das 
Tabakmonopol betreffen." 

147. § 252 hat zu lauten: 

,,§ 252. (l) Wer, ohne Beamter oder ehemaliger 
Beamter zu' sein, die im § 251 Abs. 1 lit. a 
bezeichneten Verhältnisse oder Umstände, die 
ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger 
oder als dessen Hilfskraft in einem Abga
ben- oder Monopolverfahren oder in einem 
Finanzstrafverfahren, 

b) aus Akten eines Abgaben- oder Monopol
verfahrens oder eines Finanzstrafverfahrens 
oder 

c) durch seine Mitwirkung bei der Personen-
stands- und Betriebsaufnahme 

anvertraut oder zugänglich geworden sind, unbe
fugt offenbart oder verwertet, ist vom Gericht 
nach § 121 Abs. 1 StGB zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem 
anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden 
oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, 
ist vom Gericht nach § 121 Abs. 2 StGB zu be~ 
strafen. 

(3) § 251 Abs. 2 und 3 ist anzuwenden. 

(4) Der Täter ist nur auf Verlangen des in 
seinem Interesse an der Geheimh~ltung Verletz
ten zu verfolgen." 

c) das Beratungs- und Abstimmungsgeheimnis 
der Senate im Abgabenverfahren oder im 148. § 253 und seine überschrift haben zu ent-
Finanzstrafverfahren fallen. 

unbefugt offenbart oder verwertet, ist, wenn die 
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht nach 
§ 310 StGB zu bestrafen. 

(2) Die Offenbarung oder Verwertung von 
Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 

a) wenn sie der Durchführung von Abgaben
oder Monopolverfahren oder von Finanz
strafverfahren dient, 

b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Ver
pflichtung erfolgt oder wenn sie im zwin-

149. Im § 265 hat der Abs. 5 zu lauten: 

,,(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes sind betraut: 

a) Hinsichtlich des § 67 Abs.·l die Bundes
regierung; 

b) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen mit 
Ausnahme . des Abs. 3 des vorliegenden 
Paragraphen nach Maßgabe des Bundes
.ministeriengesetzes 1973, BGBI. Nr. 389, 
alle Bundesminister." 
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Artikel II 

ÄNDERUNG DES MINERALöLSTEUER
GESETZES 1959 

Das Mineralölsteuergesetz 1959, BGBl. Nr. 2/ 
1960, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 248/1960 und 114/1969 wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 14 hat zu lauten: 
. ,,§ 14. (1) Personen, die von der Begünstigung, 

eine Freilagerbewilligung auszuüben, ausgeschlos
sen sind (§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3), darf eine 
solche Bewilligung nicht erteilt werden. 

(2) Juristischen PerSonen oder Personenvereini
gungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit darf 
eine Freilagerbewilligung nicht erteilt werden, 
wenn eine zu ihrer Vertretung bestellte oder 
ermächtigte Person von der Begünstigung, eine 
solche Bewilligung auszuüben, ausgeschlossen ist 
(§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3). 

(3) Betriebe oder Teile von Betrieben dürfen 
nicht zum Freilager erklärt werden, 

a) soweit sie sich nicht in der Gewahrsame 
des Antragstellers befinden, oder 

b) wenn Einrichtungen, die für die Ausübung 
der amtlichen Aufsicht notwendig sind, im 
Betrieb nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn im Betrieb Einrichtungen vorhanden 
sind, die die amtliche Aufsicht erschweren 
oder verhindern." 

2. § 17 hat zu lauten: 
,,§ 17. (1) Das Recht zur Führung eines Frei

lagers erlischt 
a) durch Widerruf der Freilagerbewilligung; 
b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 

zu amtlicher Niederschrift erklärt wird; 
c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
d) bei einem übergang des Betriebes im Erb

weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses 
oder mit der tatsächlichen übernahme des 
Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Beschlusses über die Be
sorgung uhd Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen Übergang des Betrie
bes mit dessen tatsächlicher übernahme 
durch eine andere Person oder Personen
vereinigung; 

e) durch den Ausschluß des Freilagerinhabers 
oder einer zu seiner Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person von der Be
günstigung, eine -Freilagerbewilligung aus
zuüben (Abs. 3 und § 28 Abs. 3). 

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen, 
a) wenn nachträglich Tatsachen eingetreten 

sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 

Erteilung der Freilagerbewilligung der 
gemäß § 15 Abs. 1 gestellte Antrag abzu
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des Freilagers nicht bereits kraft 
Gesetzes erloschen ist;, 

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer einge
stellt wird, aber während eines Zeitraumes 
von mehr als sechs Monaten kein Mineraiöl 
gelagert wurde; 

c) wenn eine vom Frei:lagerinhaber bestellte 
Sicherheit (§ 13 Abs. 2), die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom. 
Finanzamt gesetzten Frist ergänzt oder 
durch eine anderweitige Sicherheit ersetzt 
wurde; 

d) wenn Gründe vorliegen, aus denen der Ein
gang der Mineralölsteuer, für das gelagerte 
Mineralöl gefährdet erscheint. 

(3) Wenn nach der Erteilung der Freilager
bewilligung über den Freilagerinhaber, bei 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu 
ihrer Vertretung bestellte oder ermächtigte Per
son, wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme 
der Finanzordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe 
von· mehr als 50.000 S oder neben einer Geld
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die 
Bestrafung nicht- getilgt ist und nach der Eigen
art der strafbaren Handlung und der Persön
lichkeit des Bestraften zu befürchten ist, daß er 
im Zusammenhang mit der Ausübung einer Frei
lagerbewilligung oder des durch einen Freischein 
eingeräumten Rechtes ein Finanzvergehen mit 
Ausnahme der Finanzordnungswidrigkeiten be~ 
geht, ist die bestrafte Person vom Finanzamt 
(§ 15 Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte 
Zeit, 'längstens jedoch bis zur Tilgung der Be-' 
strafung, von den Begünstigungen, eine Frei,.. 
lager bewilligung auszuüben und Mineralöl auf 
Grund eines Freischeines zu beziehen und ein
zuführen, auszuschließen. 

(4) Wenn eine Freilagerbewilligung auf Grund 
anderer Abgabenvorschriften zurückgenommen 
oder aufgehoben wird, sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über den Widerruf der 
Freilagerbewilligung sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung einer Freilager
bewilligung darf nicht mit rückwirkender Kraft 
ausgesprochen werden." 

3. § 20 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Freischeine dürfen nicht ausgestellt wer
den, 

a) wenn die bestimmungsmäßige Verwendung 
des Mineralöls durch überwachungsmaß
nahmen des Finanzamtes nicht gesichert 
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werden kann oder nur durch umfangreiche 
oder zeitraubende Maßnahmen gesichert 
werden könnte, oder 

b) wenn der Betriebsinhaber, bei juristischen 
Personen oder Personenvereinigungen ohne 
eigene \' Rechtspersönlichkeit eine zu 
ihrer Vertretung bestellte oder ermächtigte 
Person, von der Begünstigung, Mineralöl 
auf Grund eines Freischeines zu beziehen 
und einzuführen, ausgeschlossen ist (§ 17 
Abs. 3 und § 28 Abs. 3)." 

4. § 28 hat zu lauten: 

,,§ 28 •. (1) Soweit .das Recht, Mineralöl auf 
Grund eines Freischeines zu beziehen und einzu
führen, nicht ausgeübt wurde, erlischt es 

a) durch Zeitablauf (§ 22 Abs. 1 lit. e); 

b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 
zu amtlicher Niederschrift erklärt wird; 

c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 

d) bei einern übergang des Betriebes im Erb
weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses 
oder mit der tatsächlichen übernahme des 
Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Beschlusses über die Be
sorgung und Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen übergang des Betriebes 
mit dessen tatsächlicher übernahme durch 
eine andere Person oder Personenvereini
gung; 

e) durch den Ausschluß des Freischeininhabers 
oder einer zu seiner Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person von der Begün
stigung, Mineralöl auf Grund eines Frei
scheines zu beziehen und einzuführen 
(Abs. 3 und § 17 Abs. 3); 

f) durch Widerruf des Freischeines. 

(2) Ein Freischein ist zu widerrufen, wenn 
nachträglich Tatsachen eingetreten sind, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt der Ausstellung der 
gemäß § 21 Abs. 1 gestellte Antrag abzuweisen 
gewesen wäre, und das Recht, Mineralöl auf 
Grund dieses Freischeines zu beziehen und ein
zuführen, nicht bereits kraft Gesetzes erloschen 
ist. 

(3) Wenn nach der Ausstellung eines Frei
scheines über den Freischeininhaber, bei juristi
schen Personen oder Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu ihrer 
Vertretung bestellte oder ermächtigte Person, 
wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme der 
Finanzordnungswidrigkeiten eine· Geldstrafe von 
mehr als 50.000 S oder neben einer Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die Bestra
fung nicht getilgt ist und nach der Eigenart der 

strafbaren Handlung und der Persönlichkeit des 
Bestraften zu befürchten ist, (laß er im Zqsam-, 
menhang mit der Ausübung des durch einen 
Freischein eingeräumten Rechtes oder einer Frei
lagerbewilligung ein Finanzvergehen mit Aus
nahme der Finanzordnungswidrigkeiten begeht, 
ist die bestrafte Person vom Finanzamt (§ 21 
Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte Zeit, 
längstens jedoch bis zur Tilgung der Bestrafung, 
von den Begünstigungen, Mineralöl auf Grund 
eines Fre:ischeines zu beziehen und einzuführen 
und eine Freilagerbewilligung auszuüben, auszu
schließen. 

(4) Wenn ein Freischein auf Grund anderer 
Abgabenvorschriften zurückgenommen oder auf
gehoben wird, sind die Bestimmunge~ dieses 
Bundesgesetzes über den Widerruf des Freischei
nes sinngemäß anzuwenden. Wird die Zurück
nahme oder Aufhebung mit rückwirkender Kraft 
ausgesprochen, dann gilt das Mineralöl, welches 
ab dem Zeitpunkt der Rückwirkung auf Grund 
dieses Freischeines bezogen oder eingeführt 
wurde, als im Zeitpunkt des Bezuges oder der 
Einfuhr bestimmungswidrig verwendet." 

5. § 29 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Auf Grund eines Freischeines bezo
genes oder eingeführtes Mineralöl, das sich im 
Verwendungsbetrieb befindet oder noch nicht in 
diesen aufgenommen wurde, gilt, soweit es nicht 
bestimmungswidrig verwendet oder zum Bestand
teil einer Ware wurde, die kein Mineralöl ist, 
als in dem Zeitpunkt aus dem Verwendungs
betrieb weggebracht (§ 27), 

a) in dem der Freischein widerrufen wird; 

b) in dem durch Bescheid festgestellt wird, daß 
ein im § 20 Abs. 2 lit. a bezeichneter Aus
schließungsgrund eingetreten ist; , . 

c) in dem der Freischeininhaber oder eine zu 
seiner Vertretung bestellte oder ermäch
tigte Person. von der Begünstigung, Mine
ralöl auf Grund eines Freischeines zu be
ziehen und einzuführen, ausgeschlossen 
wird (§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3); 

d) in dem der Betrieb auf Dauer eingestellt 
wird; 

e) in dem bei einem übergang des Betriebes 
im Erbweg auf den Erben die Rechtskraft 
des Einantwortungsbeschlusses eintritt oder 
der Erbe den Betrieb auf Grund eines vor
hergehenden Beschlusses über die Besorgung 
und Benützung der Verlassenschaft tatsäch
lich übernimmt oder in dem bei einem 
sonstigen übergang des Betriebes dessen 
tatsächliche übernahme durch eine andere 
Person oder Personenvereinigung stattfin
det." 
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Artikel III 

Ä.NDERUNG DES GASöL-STEUERBEGÜN
STIGUNGSGESETZES 

Das Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, BGBl. 
Nr. 259/1966, wird wie folgt geändert: 

§6 hat zu lauten: 

,,§ 6. (1) Wer steuerbegünstigtes Gasöl ver
botswidrig verwendet (§ 2) oder behandelt (§ 3 
Abs. 4), macht sich, wenn er vorsätzlich han
delt, einer Abgabenhinterziehung und, wenn er 
fahrlässig handelt, einer fahrlässigen Abgaben
verkürzung schuldig. Der Verkürzungsbetrag ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen der nicht er
mäßigten und der nach § 1 ermäßigten Bundes
mineralölsteuer für die verbotswidrig verwen
deten oder behandelten Gasölmengen. 

(2) Wer vorsätzlich den Bestimmungen des § 3 
Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt, macht sich einer 
Finanzordnungswidrigkeit schuldig. 

(3) Abgabenhinterziehungen, fahrlässige Ab
gabenverkürzungen und Finanzordnungswidrig
keiten der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten 
Art sind Finanzvergehen im Sinne des Finanz
strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, und nach die
sem zu ahnden. Eine Geldstrafe hat jedoch im 
Falle einer Abgabenhinterziehung mindestens 
10.000 S und im Falle einer fahrlässigen Abga
benverkürzung mindestens 5000 S zu betragen; 
§ 25 des Finanzstrafgesetzes ist nicht anzuwen
den. Wenn steuerbegünstigtes Gasöl in einen Be
hälter eingefüllt wurde, der mit der Antriebs
maschine eines Fahrzeuges, mit einer Maschine 
oder mit einem Motor in Verbindung steht, 
unterliegt auch dieses Fahrzeug, diese Maschine 
oder dieser Motor dem Verfall; für solche Fahr
zeuge, Maschinen und Motoren gilt § 17 des 
Finanzstrafgesetzes sinngemäß. § 41 des Finanz
strafgesetzes gilt auch für Abgabenhinterziehun
gen nach Abs. 1. Finanzordnungswidrigkeiten der 
im Abs. 2 bezeichneten Art sind nach § 51 Abs. 2 
des Finanzstrafgesetzes zu bestrafen." 

Artikel IV 

Ä.NDERUNG DES TABAKSTEUERGESETZES 
1962 

Das Tabaksteuergesetz 1962, BGBl. Nr/. 107, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 404/ 
1967, 44/1968, 302/1968 und 224/1972 wird wie 
folgt geändert: 

1.§ 13 hat zu lauten: 

,,§ 13. (1) Personen, die von der Begünstigung, 
eine. Freilagerbewilligung auszuüben, ausgeschlos
sen sind (§ 16 Abs. 3), darf eine solche Bewilligung 
nicht erteilt werden. 

(2) Juristischen Personen oder Personenver
elUlgungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
darf eine Freilagerbewilligung nicht erteilt wer
den, wenn eine zu ihrer Vertretung bestellte 
oder ermächtigte Person von der Begünstigung, 
eine solche Bewilligung auszuüben, ausgeschlossen 
ist (§16 Abs. 3). 

(3) Ein Raum darf nicht zum Freilagererklärt 
werden, 

a) wenn er sich nicht in der Gewahrsame des 
Antragstellers befindet, oder 

b) wenn Einrichtungen, die für die Ausübung 
der amtlichen Aufsicht notwendig sind, 
nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn Einrichtungen vorhanden' sind, die 
die amtliche' Aufsicht erschweren oder ver
hindern." 

2. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. (1) Das Recht zur Führung eines Frei
lagers erlischt 

a) durch Widerruf der Freilagerbewilligung; 

b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 
zu amtlicher Niederschrift erklärt wird; 

c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 

d) bei einem übergang des Betriebes im Erb
weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses 
oder mit der tatsächlichen übernahme des 
Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Beschlusses über die Be
sorgung und Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen übergang des Betriebes 
mit dessen tatsächlicher übernahme durch 
eine andere Person oder Personenvereini
gung; , 

e) durch den Ausschluß des Freilagerinhabers 
oder einer zu seiner Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person von der Begün
stigung, eine Freilagerbewilligung auszu
üben (Abs. 3). 

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen, 

a) wenn nachträglich Tatsachen eingetreten 
sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 
Erteilung der I'reilagerbewilligung der 
gemäß § 14 Abs. 1 gestellte Antrag abzu
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des ·Freilagers nicht' bereits kraft 
Gesetzes erloschen ist; 

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer einge
stellt wird, aber während eines Zeitraumes 
von mehr als sechs Monaten keine Tabak
waren gelagert wurden; 
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c) wenn eine vom Freilagerinhaber bestellte 
Sicherheit (§ 12 Abs. 1), die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom 
Finanzamt gesetzten Frist ergänzt oder 
durch eine anderweitige Sicherheit ersetzt 
wurde; 

d) wenn Gründe vorliegen, aus denen der Ein
gang der Tabaksteuer für die gelagerten 
Tabakwaren gefährdet erscheint. 

(3) Wenn nach der Erteilung der Freilager
bewilligung über den Freilagerinhaber, bei juri
stischen Personen oder Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu 
ihrer Vertretung bestellte oder ermächtigte Per
son, wegen eines Finanzvergehensmit Ausnahme 
der Finanzordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe 
von mehr als 50.000 S oder neben einer Geld
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die 
Bestrafung nicht getilgt ist und nach der Eigen
art der strafbaren Handlung und der Persönlich
keit des Bestraften zu befürchten ist, daß er im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer Frei-
1agerbewilligu~g ein Finanzvergehen mit Aus
nahme der Finanzordnungswidrigkeiten begeht, 
ist die bestrafte Person vom Finanzamt (§ 14 
Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte Zeit, 

. längstens jedoch bis zur Tilgung der Bestrafung, 
von der Begünstigung, eine Freilagerbewilligung 
auszuüben, auszuschließen. 

(4) Wenn eine Freilagerbewilligung auf Grund 
anderer Abgabenvorschriften zurückgenommen 
oder aufgehoben wird, sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über den Widerruf der 
Freilagerbewilligung sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung einer Freilager~ 
bewilligung darf nicht mit rückwirkender Kraft 
ausgesprochen werden." 

Artikel V 

ÄNDERUNG DES TABAKMONOPOL
GESETZES 1968 

Das Tabakmonopolgesetz 1968, BGBL 
Nr. 38, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBL 
Nr.261/1972 wird wie folgt geändert: 

1. § 24 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das Anbot eines Bewerbers um ein 
Tabakverschleißgeschäft ist nicht zu berücksich
tigen, 

a) wenn der Bewerber die österreichische 
Staatsbürgerschaft nicht besitzt und sich 
ein österreichischer Staatsbürger bewirbt, 
bei dem kein Ausschließungsgrund nach 
lit. b bis g vorliegt, oder 

b) wenn der Bewerber nicht voll geschäfts
fähig ist, oder 

c) wenn der Bewerber wegen einer vorsätz
lichen, mit mehr als einjähriger Freiheits
strafe bedrohten Handlung, wegen einer 
aus Gewinnsucht begangenen sonstigen 
strafbaren Handlung, wegen einer straf
baren Handlung nach den §§ 158 bis 161 
des Strafgesetzbuches, BGBL Nr. 60/1974, 
oder wegen eines Finanzvergehens vom Ge
richt verurteilt wurde, die Verurteilung 
nicht getilgt ist und nach der Eigenart der 
strafbaren Handlung und nach der Per
sönlichkeit des Verurteilten die Begehung 
der gleichen oder einer ähnlichen Straftat 
bei der Ausübung des Verschleißes von 
Tabakerzeugnissen zu befürchten ist, oder 

d) wenn der Bewerber von der Finanzstraf
behörde wegen Abgabenhinterziehung, 
Schmuggels, Hinterziehung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben, Abgabenhehlerei 
nach § 37 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes, 
BGBL Nr. 129/1958, Hinterziehung von 
Monopoleinnahmen, vorsätzlichen Eingriffs 
in ein staatliches Monopolrecht oder Mono
polhehlerei nach § 46 Abs. 1 des Finanz
strafgesetzes bestraft wurde, über ihn 
wegen eines solchen Finanzvergehens eine 
Geldstrafe von mehr als 10.000 S oder 
neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe 
verhängt wurde, die Bestrafung nicht getilgt 
ist und nach der Eigenart der strafbaren 
Handlung und nach der Persönlichkeit des 
Bestraften die Begehung der gleichen oder 
einer ähnlichen Straftat bei der Ausübung 
des Verschleißes von Tabakerzeugnissen zu 
befürchten ist, oder 

e) wenn der Bewerber ein Tabakverschleißer 
oder eine Person ist, die mit einem Tabak
verschleißer im gemeinsamen Haushalt lebt, 
und nicht die Erkiärung vorliegt, daß im 
Falle der Annahme des gestellten Anbotes 
der mit dem Tabakverschleißer abgeschlos
sene Bestellungsvertrag als gekündigt an
zusehen ist, oder 

f) wenn der Bewerber kein zum Betrieb des 
Tabakverlages oder der Tabaktrafik geeig
netes Lokal zur Verfügung hat, oder 

g) wenn der Bewerber eine befriedigende Be
sorgung des Tabakverschleißes nicht erwar
ten läßt." 

2. § 38 hat zu lauten: 

,,§ 38. Vorsätzliche Zuwiderhandlungen gegen 
die Bestimmungen des § 8, soweit sie nicht 
Finanzvergehen nach §§ 44 oder 46 des Finanz
strafgesetzes darstellen, und vorsätzliche Zuwider
handlungen gegen die Bestimmungen der §§ 19, 
20 und 37 Abs. 2 sind Finanzordnungswidrig
keiten und nach § 51 Abs. 2 des Finanzstraf
gesetzes zu bestrafen." 
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Artikel VI 

ÄNDERUNG DES EINKOMMENSTEUER
GESETZES 1972 

Das Einkommensteuergesetz 1972, BGBl. 
Nr. 440, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 493/1972 und 27/1974 wird wie folgt geän
dert: ' 

§ 119 hat zu entfallen. 

Artikel VII 

SCHLUSS- UND ÜBERGANGS
BESTIMMUNGEN 

§ 1. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 
1975 in Kraft. 

§ 2. (1) Die §§ 1 bis 52, 248 und 250 bis 252 
des Finanzstrafgesetzes, der § 6 des Gasöl-Steuer
begünstigungsgesetzes und der § 38 des Tabak
monopolgesetzes 1968 sind, soweit sie durch die
ses Bundesgesetz geändert werden, in der geän
derten Fassung auf Taten anzuwenden, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes began
gen worden sind. Auf früher begangene Taten 
sind sie dann anzuwenden, wenn die Bestimmun
gen, die zur Zeit der Tat gegolten haben, für 
den Täter in ihrer Gesamtauswirkung nicht gün
stiger waren. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Bestimmungen in 
der Fassung dieses Bundesgesetzes sind in Straf
sachen nicht anzuwenden, in denen vor ihrem 
Inkrafttreten die das Verfahren erster Instanz 
abschließende Entscheidung ergangen ist. Nach 
Aufhebung einer solchen Entscheidung infolge 
eines Rechtsmittels, eines Einspruches oder einer 
Wiederaufnahme des ·Strafverfahrens ist jedoch 
nach Abs. 1 vorzugehen. ' 

§ 3. (1) Die §§ 53 bis 246 FinStrG sind, soweit 
sie durch dieses Bundesgesetz geändert werden 
und im folgenden nicht anderes bestimmt wird, 
in der geänderten Fassung auf Verfahren anzu
wenden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes anhängig sind oder nach 
dem Zeitpunkt des Inkrafttretens anhängig wer
den. 

(2) Die Änderut;lgen der sachlichen Zuständig
keit der Gerichte und Finanzstrafbehörden durch 

dieses Bundesgesetz haben, soweit in den Abs. 3 
und 4 nicht anderes bestimmt wird, auf bereits 
anhängige Strafverfahren keinen Einfluß. 

(3) Wird nach § 53 FinStrG in der Fassung 
dieses Bundesgesetzes ein Gericht zur Ahndung 
eines Finanzvergehens zuständig und hat die 
Finanzstrafbehörde noch keine das Verfahren in 
erster Instanz abschließende Entscheidung gefällt, 
so hat sie das Finanzvergehen der Staatsanwalt
schaft anzuzeigen; § 54 FinStrG in der Fassung 
dieses Bundesgesetz gilt entsprechend. 

(4) Obliegt nach § 58 Abs. 2 FinStrG in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes die Durchführung 
der mündlichen Verhandlung und die Fällung 
des Erkenntnisses einem Spruchsenat und hat die 
Finanzstrafbehörde noch keine das Verfahren in 
erster Instanz abschließende Entscheidung durch 
einen Einzelbeamten gefällt, so hat sie die Akten 
entsprechend dem § 124 Abs. 2 FinStrG in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes dem Spruchsenat 
zuzuleiten. 

(5) Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes bestellten Mitglieder, der 
Spruchsenate und der Berufungssenate bedarf es 
vor Ablauf der Bestellungsdauer keiner neuer
lichen Bestellung nach § 67 FinStrG in der Fas
sung dieses Bundesgesetzes; ebenso bedarf es' für 
bestellte Amtsbeauftragte keiner neuerlichen Be
stellung nach den §§ 124 Abs. 2 und 159 FinStrG 
in der Fassung dieses Bundesgesetzes. ' 

§ 4. Soweit in anderen Bundesgesetzen auf Be
stimmungen verwiesen ist, die durch dieses Bun
desgesetz geändert oder aufgehoben werden, er
hält die Verweisung ihren Inhalt aus den ent
sprechenden Bestimmungen in der Fassung dieses 
Bundesgesetzes. 

Artikel VIII 

VOLLZUGSKLAUSEL 

Mit der Vollziehungdieses Bundesgesetzes sind 
betraut: 

1. Hinsichtlich des Artikels I Z. 33 die Bundes
regierung; 

2. hinsichtlich der übrigen Bestimmungen nach' 
Maßgabe des Bundesministeriengesetzes 
1973, BGBl. Nr. 389, alle Bundesminister. 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)46 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 47 

Erläuterungen 
zum Entwurf einer Finanzstrafgesetznovelle 1974 

Allgemeines 

Das Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958, das 
am 1. Jänner 1959 in Kraft getreten ist, hat im 
Laufe der Jahre die durch Veränderungen in 
anderen Rechtsbereichen bedingten Knderungen 
(geringeren Ausmaßes) erfahren. Die nunmehrige 
Reform des Strafrechtes macht eine umfassende 
Novellierung des Finanzstrafgesetzes erforderlich. 
Dies gilt insbesondere für den Allgemeinen Teil 
(§§ 1 bis 32), der dem neuen Strafgesetzbuch 
angepaßt werden soll, für zahlreiche Bestim
mungen der strafverfahrensrechtlichen Ab
schnitte (nämlich §§ 56 bis 194 für das finanz
strafbehördliche Verfahren und §§ 195 bis 247 
für das gerichtliche Verfahren wegen Finanzver
gehen), deren Bestimmungen vielfach der Straf
prozeßordnung nachgebildet oder überhaupt als 
Ergänzungsbescimmungen zur StPO gefaßt sind 
und nunmehr den bereits erfolgten oder noch 
in Aussicht genommenen Knderungen der StPO 
angepaßt werden sollen; es gilt ferner für die 
Bestimmungen für jugendliche Täter (§§ 24, 180 
bis 184), für die Bestimmungen über den Vollzug 
von verwaltungsbehördlich verhängten Freiheits
Strafen (§§ 175 bis 179) und für die Bestimmun
gen über die Entschädigung (§§ 190 bis 194), 
wo Anpassungen an das Jugendgerichtsgesetz 
1961, BGBl. Nr. 278, an das Strafvollzugsgesetz, 
BGBl. Nr. 144/1969, und an das Strafrechtliche 
Entschädigungsgesetz, BGBl."Nr. 270/1969, sowie 
an die zu den ersterwähnten zw:ei Gesetzen noch 
in Aussicht genommenen Knderungen" erforder
lich erscheinen. 

Außer den vorbezeichneten: notwendigen An
passungsbestimmungen umfaßt der Entwurf als 
weitere Hauptpunkte: 

1. Knderungen der Bestimmungen über Verfall 
und Wertersatz (§§ 17 bis 19): Derzeit unter
liegen zur Begehung des Finanzvergehens be
nützte Beförderungsmittel grundsätzlich bei allen 
Finanzvergehen, die den Verfall der Tatgegen
stände vorsehen, "dem Verfall, was insbesondere 
im Reisendenverkehr als zu schwere Rechtsfolge 
empfunden wurde. Nach dem Entwurf sollen 
Beförderungsmittel nur" mehr dann verfalls-

bedroht sein, wenn sie Geheimverstecke auf
weisen (§ 17 Abs. 2 lit. b) sowie in den Fällen 
des gewerbsmäßigen, des bandenmäßigen und des 
bewaffneten Schmuggels (§ 38 Abs. 1). 

Auch sollen verfallsbedrohte Gegenstände, die 
nicht im Eigentum des Täters oder eines anderen 
an der Tat Beteiligten stehen, nur dann dem 
Verfall unterliegen, wenn der Eigentümer zumin
dest in auffallender Sorglosigkeit dazu beige
tragen hat, daß mit diesen Gegenständen das 
Finanzvergehen begangen wurde, oder wenn er 
beim Erwerb der Gegenstände die deren Verfall 
begründenden Umstände kannte oder aus 
a u ff a 11 end e r S 0 r g los i g k e i t nicht 
kannte (nach der derzeitigen Rechtslage ist auf 
Verfall schon dann zu erkennen, wenn den Eigen
tümer an der Verwendung der Gegenstände 
zum Finanzvergehen ein ger i n g füg i g e s 
Verschulden trifft). Weiters 5011 es als Voraus
setzung der Anerkennung des Eigentums nicht 
mehr erforderlich sein, daß der Eigentümer ein 
nach § 367 ABGB geschütztes Eigentum an den 
Verfallsgegenständen nachzuweisen hat. 

2. Absehen von der Strafe (§ 25): Derzeit 
k an n die Finanzstrafbehörde von der Durch
führung eines Finanzstrafverfahrens und von der 
Verhängung einer Strafe absehen, wenn das Ver
schulden des Täters geringfügig ist und die Tat 
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich 
gezogen hat. Nach dem Entwurf soll der Täter 
einen R e eh t san s p ru c h auf die Anwen
dung des § 25 haben. 

\ 

3. Selbstanzeige (§ 29):, Durch die vor
geschlagenen Knderungen sollen die Vorschriften 
über die Selbstanzeige übersichtlicher und zweck
entsprechender gestaltet werden; eine Art Selbst
anzeige soll auch für Personen, in deren Eigentum 
eine verfallsbedrohte Sache steht (" Verfallsbetei
ligte"), möglich sein (§ 30). 

4. Knderungen bei den Tatbestandsparagraphen 
(§§ 33 bis 52): Von besonderer Bedeutung ist 
hier der vorgeschlagene Wegfall der Schuldform 
"Fahrlässigkeit" bei allen Finanzordnungswid
rigkeiten, sodaß diese Finanzvergehen geringeren 
Unrechtsgehaltes künftig nur bei vorsätzlicher 
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. Begehung strafbar sein werden. Weiters soll der 
geltende § 48 Abs. 1 lit. e, der schuldhafte Zu
widerhandlungen gegen Abgabengesetze, Verord
nungen oder im Einzelfall ergangene Verfügun
gen in Form einer "Blankettstrafnorm" unter 
Strafsanktion stellt, eine grundlegende Knderung 
erfahren: Zur deutlichen Darstellung, was straf
bar sein soll und was nicht, sollen im neuen § 51 
die in Betracht kommenden strafwürdigen 
Pflichtverletzungen taxa:tiv aufgezählt werden. 

5. Knderungen der Bestimmungen über die 
Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen den Ge-. 
richten und den Finanzstrafbehörden (§ 53), 
welche weitgehend vereinfacht 'und deren Wert
grenzen den gegenwärtigen Verhältnissen ange
paßt werden sollen~ 

6. Stärkung des gerichtsähnlichen Charakters 
der Spruch- und Berufungssenate. Erweiterung 
ihrer Zuständigkeit: Spruchsenate entscheiden 
derzeit, wenn der strafbestimmende Wertbetrag 
50.000 S übersteigt oder wenn er '10.000 S über
steigt und der Beschuldigte die Befassung des 

. Senates begehrt (§ 58 Abs. 2); nach dem Entwurf 
soll der Spruchsenat ohne Rücksicht auf Betrags
grenzen (also auch bei Ordnungswidrigkeiten) 
zu entscheiden haben, wenn dies der Beschuldigte 
begehrt. ' 

7. Ausbau des vereinfachten Verfahrens (§ 143): 
Derzeit kann eine Strafverfügung im vereinfach
ten Verfahren nur dann ergehen, wenn der Sach
verhalt durch das Untersuchungsergebnis im 
Finanzstrafverfahren ausreichend geklärt ist; nach 
dem Entwurf soll dies schon dann möglich sein, 
wenn der Sachverhalt durch das Ermittlungs
ergebnis des Abgabenverfahrens, zu welchem der 
Täter Stellung. zu nehmen Gelegenheit hatte, 
geklärt ist. Durch diese Neuregelung soll in Ver
bindung mit § 145 Abs. 3, nach welchem ein 
Einspruchsverzicht bereits dann abgegeben wer
den kann, wenn dem Verzichtenden der Inhalt 
der zu erwartenden Strafverfügung bekannt ist, 
gewährleistet werden, daß in einfach gelagerten 
Fällen Finanzvergehen unmittelbar nach einer 
Betriebsprüfung ohne weitwendiges Verfahren 
abschließend beurteilt werden können, womit 
einem insbesondere von den berufsmäßigen Par
teienvertretern 'geäußerten Wunsch entsprochen 
wird .. 

8. Einbau einer bisher fehlenden Bestimmung 
über die, Tilgung von verwaltungsbehördlich ver
hängten Strafen (§ 186). 

9. Zahlreiche Knderungen der Verfahrens
bestimmungen mit dem Ziel, die Rechtsstellung 
des Beschuldigten und der Nebenbeteiligten zu 
verbessern, sowie Knderungen, die sich bei der 
praktischen Handhabung des Gesetzes und auf 
Grund der Rechtsprechung der Höchstgerichte als 
zweckmäßig erwiesen haben. 

10. Herbeiführung einer übereinstimmung mit 
gleichartigen verfahrensrechtlichen Vorschriften 
der im Jahre 1962 in Kraft getretenen Bundes
abgabenordnung. 

Soweit der Entwurf im Artikel I Gesetzes
abschnitte neu faßt, soll an dem Grundgedanke.n 
festgehalten werden, zur Erleichterung der Arbeit 
der Verwaltungsb,eamten die Regelung ausführ
lich im Finanzstrafgesetz selbst zu treffen und die 
Zahl der Verweisungen auf andere Gesetze mög
lichst einzuschränken. 

Die vorgeschlagenen Knderungen des FinStrG 
bedingen auch Knderungen finanzstrafrechtlicher 
Bestimmungen in anderen Bundesgesetzen, näm
lich im Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, BGBL 
Nr. 259/1966, im Tabakmonopolgesetz 1968, BGBL 
Nr.38, und im Einkomm.ensteuergesetz 1972, 
BGBL Nr. 440. Diese Knderungen sollen in den 
Art. III, V und VI des Entwurfs vorgenommen 
werden. 

Weiters erscheint es geboten, erforderliche An
passungen an das Strafgesetzbuch und an das 
Finanzstrafgesetz, welche sich aus der Neuord
nung der Rechtsfolgen von Bestrafungen et:
geben, ebenfalls in diesem Entwurf vorzunehmen. 
Hiebei handelt es sich um einzelne Bestimmungen 
des Mineralölsteuergesetzes 1959, BGBL 
Nr. 2/1960, des Tabaksteuergesetzes 1962, BGBL 
Nr. 107, undt um den § 24 des Tabakmonopol
gesetzes 1968 (Hinweis auf Art. I1, IV und V). 

Dem Entwurf liegen - insbesondere soweit 
er anpassende Regelungen enthält - an noch 
nicht beschlossenen Gesetzen zugrunde: di~ 
Regierungsvorlagen eines Strafrechtsanpassungs
gesetzes, eines Strafprozeßanpassungsgesetzes, 
eines Strafvollzugs anpassungs gesetzes und eines 
Jugendstrafrech tsan passungsgesetzes. 

Da dure!} die Novelle zahlreiche Bestimmungen 
des FinStrG berührt werden, ist in Aussicht 
genommen, nach Kundmachung der Novelle im 
Bundesgesetzblatt das FinSttG im Sinne des Bun
desverfassungsgesetzes vom 12. Juni 1947, BGBL 
Nr"114, neu zu verlautbaren.· 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

ZuZ.l: 

D~r Artikel I des Finanzstrafgesetzes gliedert 
sich derzeit in den Ersten Abschnitt (Allgemeine 
Begriffsbestimmungen), in den Zweiten Abschnitt 
(Finanzstrafrecht) und in den Dritten Abschnitt 
(Finanzstrafveifahren). Durch die vorgeschlagene 
teilweise Neufassung der Vorschriften der §§ 1 
bis 32' (Hinweis auf Z. 2) entspräche deren 
Untergliederung in "Allgemeine Begriffsbestim
mungen" und "Finanzstrafrecht" nidJ.t mehr 
ihrem Inhalt und soll daher entfallen; dement
sprechend solIder bisherige Dritte Abschnitt die 
Bezeichnung "Zweiter Abschnitt" erhalten. 
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Zu Z. 2 (§§ 1 bis 32): 

Zur Ahndung von Finanzvergehen sind sowohl 
Verwaltungsbehörden als auch Gerichte berufen 
(§ 53). Schon derzeit gelten die Bestimmungen 
der §§ 1 bis 32, die im wesentlichen den all
gein1einen Teil des materiellen Finanzstrafrechts 
beinhalten, sowohl für die Gerichte als auch 
für die-Finanzstrafbehörden und nehmen ihren 
Inhalt vielfach aus den einschlägigen Bestimmun
gen des Strafgesetzes. Der Entwurf setzt sich zum 
Ziel, eine noch weitergehende übereinstimmung 
herbeizuführen; er übernimmt daher, soweit dies 
mit den besonderen Bedürfnissen des Finanz
strafrechts vereinbar ist, zum Teil wörtlich die 
bezüglichen V 6rschriften des neuen Strafgesetz
buches, welches mit 1. 1. 1975 - also zugleich 
mit der vorliegenden Novelle des Finanzstraf
gesetzes - in Kraft treten wird. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Zu § 1: 

Der vorgeschlagene Satz 1 entspricht dem bis
herigen § 1 unter Bedachtnahme darauf, daß der 
bisherige Erste Abschnitt (Allgemeine Begriffs
bestimmungen) zusammen mit dem bisherigen 
Zweiten Abschnitt (Finanzstrafrecht) im neuen 
Ersten Abschnitt (Finanzstrafrecht) aufgegangen 
ist. 

Der vorgeschlagene zweite Satz nimmt auf 
Tatbestände Bedacht, die (wie z. B. im § 6 des 
Gasöl-Steuerbegtnstigungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 259/1966, und im § 38 des Tabakmonopol
gesetzes 1968, BGBl. Nr. 38, sowie in den §§ 8 
Abs. 7 und 15 Abs. 2 des Finanzausgleichs
gesetzes 1973, BGBl. Nr. 445/1972) außerhalb 
des Finanzstrafgesetzes geschaffen und als Finanz
vergehen bzw. als Finanzordnungswidrigkeit be
zeichnet wurden. Mit der Forderung, daß diese 
Taten aus d r ü c k I ich mit Strafe bedroht 
sein müssen, folgt -der Entwurf der entsprechen
den Forderung im § 1 Abs. 1 StGB und stellt 
damit klar, daß auch auf dem Gebiet des Finanz
strafrechts die Schaffung neuer Tatbestände durch 
Analogie oder Gewohnheit nicht zulässig ist. 

Zu § 2: 

Der § 2 des Entwurfes entspricht dem gelten
den § 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 224/1972; Abs. 2 lit. b soll durch die Auf
nahme des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 135/1969 
über die Erhebung eines Importausgleichs bei der 
Einfuhr von Erzeugnissen der Geflügelwirtschaft 
ergänzt werden. 

Zu § 3: 

Hier soll zunächst klargestellt werden, daß 
grundsätzlich die Bestimmungen des Allgemeinen 
Teiles des Finanzstrafgesetzes sowohl für die 

Ahndung von Finanzvergehen durch ein Gericht 
als auch für deren Ahndung durch eine Ver
waltungsbehörde gelten. Daraus folgt, daß der 
Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches - von 
Sonderregelungen wie im § 26 des Entwurfes 
(bedingte Strafnachsicht) abgesehen - auch dann 
nicht anzuwenden ist, wenn die Ahndung des 
Finanzvergehens dem Gericht obliegt; die Gel
tung anderer strafrechtlicher Vorschriften - wie 
etwa des Jugendgerichtsgesetzes oder des Til
gungsgesetzes :....- wird hievon nicht berührt. 

Der bisherige Inhalt des § 3 wurde in den § 4 
übernommen. 

Zu § 4: 

Der Abs. 1 entspricht im wesentlichen dem' 
geltenden § 3 Abs. 1, wobei sein Wortlaut an den 
Wortlaut des § 1 Abs. 1 StGB angepaßt wurde. 

Der Abs. 2 entspricht dem geltenden § 3 
Abs. 2, wobei wie im § 61 StGB auf die Gesamt
auswirkung der Gesetze abgestellt werden soll. 

Der Inhalt des geltenden § 4 wurde in die 
Abs. 1 bis 3 des neuen § 5 übernommen. -

Zu § 5: 

Der Abs. 1 entspricht dem geltenden § 4 
Abs. 1. Abs. 2 folgt dem geltenden § 4 Abs. 2. 
Der geltende Abi 3 wird einerseits durch die in 
den Abs. 2 aufgenommene Fiktion, anderseits 
durch den Wegfall der schweren Wertzeichen
vergehen des § 39 entbehrlich und soll entfallen. 
Der neue Abs. 3 entspricht inhaltlich dem gel
tenden § 5, wobei durch die Ergä~zung auf 
anderslautende zwischenstaatliche Vereinbarun
gen Bedacht genommen werden soll. 

Zu § 6: 

Diese Bestimmung entspricht dem § 4StGB. 

Zu § 7: 

Hinsichtlich der Zurechnungsunfähigkeit sollen 
die geltenden Bestimmungen durch die einschlä
gigen Bestimmungen des § 11 StGB, welche wört
lich übernommen werden, ersetzt werden. Der 
geltende § 6 Abs. 2 enthält die ausdrückliche 
Anordnung, daß die verminderte Zurechnungs
fähigkeit, sofern sie nicht auf selbstverschuldeter 
Berauschung beruht, bei Bemessung der Strafe 
als mildernder Umstand zu berücksichtigen ist. 
Diese Anordnung wird im Hinblick darauf, daß 
der vorgeschlagene § 23 hinsichtlich der Mil
derungsgründe auf § 34 StGB (dessen Z. 1 und 11 
einschlägige Milderungsgründe vorsehen) und auf 
§ 35 StGB (der im besonderen regelt, unter 
welchen Bedingungen ein Rauschzustand als mil
dernd zu würdigen ist) hinweist, für entbe~rlich 
gehalten und soll daher entfallen. 

4 
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Die Abs. 2 und 3 entsprechen dem geltenden 
§ 7, wobei die Knderung, der letzten Worte im 
Abs. 3 in Anpassung an den Wortlaut des § 10 
JGG 1961, BGBl. Nr. 278, erfolgt. 

Zu § 8: 

Der Abs. 1, welcher den Vorsatz behandelt, 
entspricht wörtlich dem § 5 Abs. 1 StGB, der 
Abs. 2, welcher die Fahrlässigkeit behandelt, dem 
§ 6 Abs. 1 und 2 StGB. Die im § 5 Abs. 2 StGB 
als absichtliches Handeln und die im § 5 Abs. 3 
StGB als Wissentlichkeit um,schriebenen Formen 
des Vorsatzes sollen wegen ihrer untergeordneten 
Bedeutung im Finanzstrafrechtsbereich nicht all
gemein, sondern bei den in Betracht kommenden 

,Tatpeständen (§ 38 Abs. 1 lit. a und C; § 33 
Abs. 2) behandelt werden. 

Es wird daher vorgeschlagen, die geltende Irr
turnsregelung, die sich bewährt hat, beizubehal
ten. Der geltende Wortlaut bedarf aber im Hin
blick darauf, daß Finanzordnungswidrigkeiten 
nur mehr bei vorsätzlicher Begehung strafbar 
s~in sollen, einer Ergänzung dahin, daß bei unent
schuldbarem Irrtum .dem Täter nur dann Fahr~ 
lässigkeit zuzurechnen ist, wenn die fahrlässige 
Begehung der Tat mit Strafe bedroht ist. 

Zu § 10: 

§ 10 entspricht dem geltenden § 10. 

Zu den §§ 11 und 12: 

Der geltende § 11 unterscheidet wie das 
Verwaltungsstrafrecht und das gerichtliche Straf
recht bis zum Inkrafttreten des StGB - zwischen 

Zu § 9: (unmittelbarer) Täterschaft und Mitschuld (An
stiftung und Beihilfe). § 12 StGB trifft eine 

§ 9 soll grundsätzlich unverändert bleiben. Je- solche ausdrückliche Unterscheidung nicht mehr: 
der Irrtum, mag erden Täter einen Sachverhalt Nicht nur der unmittelbare, Täter begeht die 
(Tatirrtum) oder eine Norm (Rechtsirrtum) nicht strafbare Handlung, sondern auch jeder, der' 
erkennen lassen, mag dieser Irrtum die Tatbild- einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, 
mäßigkeit des Verhaltens (Tatbildirrtum) oder oJ.er der sonst zu ihrer Ausführung beiträgt. 
dessen Rechtswidrigkeit (Rechtswidrigkeitsirrtum) Der Entwurf schlägt vor, diese Regelung des 
betreffen, soll das Vorliegen von Vorsatz aus- StGB auch für das Finanzstrafgesetz zu üb~r
schließen. Das geltende Finanzstrafgesetz behan- nehmen (§ 11). 
delt alle diese Fälle gleich: Unterläuft dem Täter 
ein solcher Irrtum, so liegt kein Vorsatz vor, Daß - wie im StGB - zwar die "versuchte 
gleichgültig, ob der Irrtum (die Unkenntnis) das Anstiftung", nicht aber auch die "versuchte Bei
Tatbild oder die Rechtswidrigkeit betrifft, und hilfe" strafbar ist, ergibt sich aus § 13 Abs. 2 
gleichgültig, ob dieser Irrtum seine Wurzel in des Entwurfes, nach welchem eine Tat versucht 
der Verkennung des Sachverhalts oder in der ist, sobald der Täter seinen Entschluß, einen 
Verkennung der Rechtslage hat. anderen zur Ausführung zu bestimmen (und 

nicht auch, zu ihrer Ausführung beizutragen), 
Anders das StGB: Dieses behandelt ausdrück- betätigt hat. 

lich nur die irrtümliche Annahme eines recht-
fertigenden Sachverhalts (sogenannter Rechts- Der '§ 12 des Entwurfes entspricht dem § 13 
widrigkeits-Tatirrtum) im § 8 und _ unter der StGB. Daß jeder an der Tat Beteiligte unabhängig 
überschrift ,;Rechtsirrtum" - im § 9 den soge- vom Verschulden anderer für seine eigene Schuld 
nannten Rechtswidrigkeits-Rechtsirrtum. Daß ein einzustehen hat, ergibt sich folgerichtig aus § 6, 
Irrtum über den. Sachverhalt (und zwar gleich- nach welchem strafbar nur ist, wer schuldhaft 
gültig, ob er das gesetzliche Tatbild oder die handelt, und aus § 23, nach welchem Grundlage 
Rechtswidrigkeit betrifft) das Vorliegen von Vor- für die Bemessung der Strafe die Schuld des 
satz ausschließt, ergibt sich mittelbar aus § 5 Täters ist. Auch diesbezüglich wird eine Knde
StGB. Von all diesen Irrtumsformen behandelt rung des derzeitigen Rechtszustandes nicht ein
das StGB vor allem den Rechtsirrtum, der das treten. 
Unrecht betrifft (Rechtswidrigkeits-Rechtsirr- Eine generelle übernahme der Bestimmungen 
turn), eigenständig: Ein solcher Irrtum schließt des § 14 StGB~der den Einfluß der besonderen 
den Vorsatz nur aus, wenn er dem Täter nicht Eigenschaften und Verhältnisse des Täters auf die 
vorzuwerfen ist (§ 9 Abs. 1 StGB); ist er ihm Strafbarkeit aller Beteiligten behandelt, in das 
vorzuwerfen, so ist der Täter, wenn er vorsätz- Finanzstrafgesetz erscheint, entbehrlich. Soweit 
lieb gehandelt hat, nach der für die vorsätzliche solche Eigenschaften und Verhältnisse bei Finanz
Tat vorgesehenen Strafdrohung, wenn er fahr- vergehen überhaupt Bedeutung erlangen, soll 
lässig gehandelt hat, nach der für die fahrlässige - wie im § 38 Abs. 2 - im Anschluß an den 
Tat vorgesehenen Strafdrohung zu bestrafen. Tatbestand ausdrücklich und in Entsprechung mit 
Einer solchen Sonderregelung , bedarf es im der Anordnung des § 14 Abs. 2 StGB darauf 
Finanzstrafrecht schon deshalb nicht, weil Rechts- hingewiesen werden, daß die Strafdrohung nur 
irrtümer, die sich allein auf das Unrecht de~ Tat für diejenigen Beteiligten gilt, deren Vorsatz 
beziehen, auf diesem Gebiet kaum vorkommen. diese Eigenschaften oder Verhältnisse umfaßt. 
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Die im geltenden § 12 geregelte Beteiligungs
formder "Teilnahme" stellt sich in aller Regel 
als Beteiligung im Sinne des vorgeschlagenen § 11 
dar und wird durch diesen erfaßt. Daneben wird 
in Fällen des Einverständnisses über <len V<>rteil 
aus der Tat die neugefaßte Strafdrohung gegen 
Hehlerei in Betracht kommen. Die Begehungs
form der Teilnahme soll daher (wie auch im 
StGB) nicht beibehalten werden. 

Die' im geltenden § 13 enthaltene Regelung, 
daß Mitschuldige und Teilnehmer auch dann 
strafbar sind, weim der Täter selbst nicht bestraft 
werden kann, wird entbehrlich, weil sie sich in 
gleicher. Weise aus dem neuen § 12 ergibt. 

Zu § 13: 

Die geltenden Bestimmungen des Finanzstraf
gesetzes über den Versuch sind dem Verwaltungs
strafgesetz nachgebildet. Mit Rücksicht darauf, 
daß der Allgemeine Teil des Fin3;nzstrafgesetzes 
grundsätzlich sowohl für die Gerichte als auch 
für die Finanzstrafbehörden gilt (Hinweis auf 
§ 3 und die hiezu gegebenen Erläuterungen), 
,sollen auch die Vorschriften über den Versuch 
und über den Rückt~itt vom Versuch den ein
schlägigen Bestimmungen des neuen Strafgesetz
buches angepaßt werden. Abs. 1 entspricht dem
nach inhaltlich dem § 15 Abs. 1 StGB, Abs. 2 
dem § 15 Abs. 2 StGB. 

Abs. 3 soll dem § 15 Abs. 3 StGB nachgebildet 
werden, wobei jedoch aus der Aufzählung des 
StGB das Kriterium der "persönlichen Eigen
schaften oder Verhältnisse", das im FinStrG nicht 
von Bedeutung ist, ausgeschieden wird. 

Zu § 14: 
Die Vorschriften des § 16 StGB über den 

Rücktritt vom Versuch sollen unter Bedacht
nahme auf die besonderen Verhältnisse des Ab
gaben- und Monopolverfahrens mit der Maßgabe 
übernommen werden, daß es grundsätzlich nicht 
darauf ankommen soll, ob der Rücktritt "frei
willig" erfolgt. Schon der geltende § 29 Abs; 2 
Satz 2 sieht- allerdings an systematisch un
passender Stelle und beschränkt auf die Fälle 
der versuchten Abgabenhinterziehung gemäß § 33 
Abs. 1 lit. a - vor, daß der Abgabepflichtige den 

'Erfolg anläßlich der Durchführung der erst
instanzlichen Ermittlungen im Abgabenverfahren 
mit strafbefreiender Wirkung abwenden kann, 
und verlangt somit nicht "Freiwilligkeit" des 
Rücktritts. Wenn aber schon die Vornahme sol
cher Ermittlungen die strafbefreiende Wirkung des 
Rücktritts nicht aufheben soll (und somit Freiwil
ligkeit des Rücktritts in dieser Beziehung nicht ver
langt wird), so ist nicht ein'zusehen, warum andere 
Umstände - wie z. B. Hinderung durch dritte 
Personen -, welche die Freiwilligkeit aus
schließen oder beeinträchtigen könnten, die Straf
freiheit ausschließen sollen. Der - im übrigen 
hinsichtlich aller Finanzvergehen - vorgeschla-

gene Veriicht auf die Freiwilligkeit des Rücktritts 
vom Versuch' muß aber seine Grenzen dort 
haben, wo der Zurücktretende auf frischer Tat 
betreten wird, und dort, wo bereits Verfolgungs
handlungen (Abs. 3), die dem Zurücktretenden 
oder einem anderen an der Tat Beteiligten oder 
einem Hehler bekannt waren, gesetzt sind. Diese 
- und nur diese - Umstände sollen die Erlan
gung der Straffreiheit ausschließen (Abs. 1 letzter 
Satz und Abs. 2), weshalb es eines (im geltenden 
§ 29 Abs. 2 enthaltenen) besonderen Hinweises, 
daß abgabenbehärdliche Ermittlungen die Erlan
gung der Straffreiheit bei Finanzvergehen im 
Versuchsstadium nicht beeinträchtigen, nicht be
,darf. 'Es läge an sich nahe, die Straffreiheit des 
Rücktritts vom Versuch bei Zutreffen derselben 
Umstände nicht eintreten zu lassen, wie sie § 29 
Abs. 3 (neu) hinsichtlich der Selbstanzeige vor
sieht. Der Entwurf hält es jedoth für gerecht
fertigt, die Erlangung von Straffreiheit im Ver
suchsstadium an weniger strenge Bedingungen zu 
knüpfen, da schließlich ein Schaden noch nicht 
eingetr.eten ist. 

Im Abs. 3 soll der Begriff der Verfolgungs
handlung '- dessen Anwendungsbereich übler 
den § 14 hinausreicht - umschrieben werden. 
Diese Begriffsdefinition war bisher im § 55' 
Abs. 4 enthalten, doch kommt der Verfolgungs
handlung zufolge der Neufassung der Verjäh
rungsbestimmungen in diesem Zusammenhang 
keine Bedeutung mehr zu. Die neue Definition 
folgt im wesentlichen dem § 32 Abs. 2 VStG, 
berücksichtigt jedoch, daß in Finanzstrafsachen 
Verfolgungshandlungenauch von den Gerichten 
gesetzt werden können. Auch soll das bisherige 
Erfordernis, daß die Verfolgungs handlung akten
kundig gemacht sein muß, in übereinstimmung 
mit § 209 Abs. 1 BAO durch das Erfordernis, 
daß die Amtshandlung nach außen erkennbar 
sein muß, ersetzt werden. Die bisherige (nur 
demonstrative) Anführung der Verfolgungshand
lungen ist entbehrlich und soll daher entfallen. 

Zu § 15: 

Der § 15 sieht in der geltenden Fassung als 
Freiheitsstrafe neben dem Arrest auch noch den 
strengen Arrest vor. Eine solche Unterscheidung 
in den Strafarten wird im StGB nicht mehr vor
genommen; sie soll auch im Finanzstrafgesetz 
entfallen. Die Mindestdauer der Freiheitsstrafe 
wird dem § 18 StGB entsprechend, mit einem 
Tag festgesetzt. Die Jugendliche betreffende 
Regelung über die Dauer der Freiheitsstrafe wird 
unverändert beib~halten. 

Die iin geltenden Abs. 2 enthaltenen Bestim
mungen über die Berechnung der Strafzeit kön
nen entfallen, da entsprechende Bestimmungen 
im § 1 Z. 4 Strafvollzugsgesetz enthalten sind, 
welche auch für den Vollzug von Freiheitsstrafen 
nach dem Finanzstrafgesetz gelten. 
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Der neue Abs. 2 soll eine den Zielsetzungen 
des StGB, wonach kurze Freiheitsstrafen mög
lichst vermieden werden sollen, entsprechende 
Regelung enthalten. Da Freiheitsstrafen im Fi
nanzstrafgesetz nur bis zu drei Jahren und nur 
neben einer Geldstrafe angedroht werden, bedarf 
es nicht der eingehenden, auf eine Verschieden
-artigkeit von Strafdrohungen abgestellten Rege
lung des § 37 StGB. Freiheitsstrafen sollen dem
nach nur verhängt werden dürfen, wenn dies aus 
Gründen der General- oder Spezial prävention er
forderlich ist. Solche Gründe werden auch dann 
gegeben sein, wenn vorauszusehen ist, daß der 
Täter eine Geldstrafe nicht bezahlen und für die 
Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe nicht er
reichbar sein werde. 

Im neuen Abs. 3 soll mit Wirkung für alle 
Freiheitsstrafdrohungen bestimmt werden, daß 
im verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren 
nur Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten ver
hängt werden dürfen. Damit wird die Staffelung 
der Strafdrohungen bei den einzelnen Tatbestän
den entbehrlidl. 

Zu § 16: 

Die durch § 25 geschaffene Möglichkeit, bei 
geringfügigen Finanzvergehen von der Durch
führung eines Strafverfahrens überhaupt abzu
sehen, läßt für eine Mindestgeldstrafe in der 
Höhe von 10 Schilling keinen Anwendungs
bereich ; Finanzvergehen, für ,die eine solche 
Strafe in Betracht käme, sind nicht strafwürdig. 
Dieser überlegung Rechnung tragend, soll die 
Mindestgeldstrafe in übereinstimmung mit dem 
§ 19 StGB 40 Schilling betragen. 

die Voraussetzungen, unter welchen dritte Per
sonen den VerfaJI gegen sich gelten lassen müssen, 
bedeutend enger als im ' bisherigen Recht 
umschrieben werden. 

Diese als notwendig erachtete Änderung soll 
auch zum Anlaß genommen werden, den - nun
mehr eingeschränkten - Verfall der zur Be
gehung des Finanzvergehens verwendeten Beför
derungsmittel in gleicher Weise zu regeln wie den 
Verfall aller übrigen im Abs. 2 bezeidmeten, vom 
Verfall bedrohten Gegenstände. 

Im einzelnen ist zu bemerken: 

Der Abs. 1 entspricht dem geltenden Recht. 
Ausdrücklich soll jedoch gesagt werden, daß der 
Verfall- wie auch sonst im gerichtlichen und im 
Verwaltungs strafrecht - eine Strafe ist. Dies 
entspricht dem geltenden Recht, das den Verfall 
und den Wertersatz nach den Bestimmungen über 
die Freiheitsstrafen und über die Geldstrafen und 
vor den Bestimmungen über die Ersatzfreiheits
strafe und über die Strafbemessung einordnet. 
Auch die Erläuterungen zu den §§ 15 bis 22 
sprechen davon, daß es sich beim Wertersatz 
um eine Strafe (" Verfalls strafe") handelt. Schließ
lich sieht § 20 Abs. 1 vor, daß für den Fall 
der Uneinbringlichkeit des Wertersaties die an 
dessen Stelle tretende Ersatzfreiheitsstrafe fest
zusetzen ist; wenn aber die Ersatzfreiheitsstrafe 
- was wohl unbestritten ist - eine Strafe ist, 
dann muß auch der Wertersatz und der Verfall 
(an dessen Stelle auf Wertersatz zu erkennen 
ist) eine Strafe. sein. Eine diesbezügliche aus
drückliche Feststellung erscheint geboten, weil in 
jüngerer Zeit gefällte Entscheidungen des OGH 
im Verfall und ebenso im Wertersatz keine 

. Bezüglich der Nichtübernahme des Tagessatz- Strafen, sondern Rechtsfolgen sui generis er
systems für Geldstrafen (§ 19 StGB) wird auf die, blicken. 
Erläuterungen zu § 23 hingewiesen. 

Zu § 17: 

Die geltenden Bestimmungen des Finanzstraf
gesetzes über den Verfall wurden vielfach als zu 
streng empfunden. Dies einerseits deswegen, weil 
der Verfall als absolute Strafdrohung unabhängig 
von dem durch das Finanzvergehen bewirkten 
Schaden (Abgabenverkürzung, Ausfall von 
Monopoleinnahmen) auszusprechen ist, und 
-anderseits, weil die Rechte dritter, am Finanz
vergehen nicht beteiligter Personen nicht hin
reichend berücksichtigt würden. Der Entwurf 
trägt diesen Bedenken insoweit Rechnung, als die 
zur Begehung von Finanzvergehen verwendeten 
Beförderungsmittel nur mehr in sehr ein
geschränktem Umfang dem Verfall unterliegen 
- womit eine von den Betroffenen bisher immer 
als' besonders drakonisch empfundene Auswir
kung der Bestrafung weitgehend beseitigt 
wird -, und weiters dadurch, daß im Abs. 3 

Im Abs. 2 soll der Verfall der zur Begehung 
des Finanzvergehens verwendeten Beförderungs
mittel neu geregelt werden. Nur Beförderungs
mittel, die mit besonderen Vorrichtungen ver
sehen sind, welche die Begehung des Finanz
vergehens erleichtert haben, sollen gleich den 
Behältnissen dieser Art bei allen Finanzvergehen, 
bei denen der Verfall angedroht ist, immer dem 
Verfall unterliegen. Ansonsten sollen Be
förderungsmittel - ebenso wie die bisher im 
Abs. 2 lit. b genannten Geräte, Vorrichtungen, 
Rohstoffe usw. -' grundsätzlich nur mehr dann 
verfallen, wenn dies bei einzelnen Straftatbestän
den besonders vorgesehen ist; es soll dies bei 
gewerbsmäßigem, bandenmäßigem und bewaff:' 
netem Schmuggel der Fall sein (siehe diesbezüg
liche Änderung des§ 38). Die bisher im Abs. 5 
letzter Satz enthaltene Regelung, wonach Beför
derungsmittel, die dem allgemeinen Verkehr die
nen, nicht dem Verfall unterliegen, soll in den 
Abs. 2 aufgenommen werden. 

\ 
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Im Abs. 3 wird zunächst wie bisher fest
gestellt, . daß die Verfallsgegenstände jedenfalls 
dann für verfallen zu erklären sind, wenn sie dem 
Täter oder einem sonst an. der Tat Beteiligten 
gehören. Gehören die Gegenstände jedoch 
anderen Personen, die weder Täter noch sonst 
an der Tat Beteiligte sind, so soll der Verfall 
nach den näheren Vorschriften des Abs. 3 nur 
dann ausgesprochen werden können, wenn diesen 
Personen oder anderen, die über den Gegenstand 
verfügen können, ein besonderer Vorwurf daraus 
gemacht werden kann, daß sie entweder dazu 
beigetragen haben, daß die Verfallsgegenstände 
zur Begehung des Finanzvergehens verwendet 
wurden, oder daraus, daß sie die Verfallsgegen
stände nach der Tat erworben haben. Ein solcher 
Vorwurf wird stets dann zu erheben sein, wenn 
dem Eigentümer oder der verantwortlichen Per
son hinsichtlich der Verwendung oder des Er
werbes des Gegenstandes zumindest "auffallende 
Sorglosigkeit" zur Last fällt; ein Verschulden der 
dritten Person, das nicht als "auffallende Sorg
losigkeit" bezeichnet werden kann, reicht somit 
als Verfallsvoraussetzung nicht mehr aus. Der 
Begriff der auffallenden Sorglosigkeit wurde dem 
ABGB (§§ 1324, 1331) entnommen, weil es sich 
bei diesem Verschulden nach der Rechtsprechung 
um ein sogenanntes außerstrafrechtliches Ver
schulden handelt. Nicht mehr soll auch erforder
lich sein, daß die dritte Person das Eigentum 
an den Gegenständen im Sinne des § 367 ABGB 
entweder in einer öffentlichen Versteigerung, von 
einem befugten Gewerbsmann . oder gegen Ent
gelt von jemandem erworben hat, dem der Täter 
die Sache selbst anvertraut hat. Neu ist die in 
Abs. 3 Satz 3 aufgenommene Bestimmung, daß 
bei der Beurteilung der Verfallsvoraussetzungen 
nicht nur auf die Vorwerfbarkeit beim Eigen
tümer, sondern auch bei an!Ieren Personen, 
welChe über den Verfallsgegenstand verfügen 
können, abgestellt wird. Mit dieser Bestimmung 
soll auch in jenen Fällen, in denen der Verfalls
gegenstand . im Eigentum etwa einer juristischen 
Person oder einer Personenvereinigung ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit steht, eine entspre
chende Prüfung des Verschuldens an der Ver
wendung oder dem Erwerb des Gegenstandes 
möglich sein. 

Die bisherige eigenständige Regelung der Ver
fallsvoraussetzungen für Beförderungsinittel im 
Abs. 5 kann in Anbetracht der Neuregelung der 
Abs. 2 und 3 unbedenklich aufgegeben werden. 
Hinsichtlich . der Beförderungsmittel, die dem 
Täter oder einem sonst an der Tat Beteiligten 
gehören, tritt keine iX.nderung ein. Hinsichtlich 
dritter Personen, die das Beförderungsmittel dem 
Täter oder einem sonst an der Tat Betei
ligten überlassen haben, ergibt sich insofern eine 
Besserstellung, als auch bezüglich der Beför
derungsmittel künftig ein nur g~ringes Ver-

schulden an deren Verwendung zur Begehung 
des Finanzvergehens nicht ausreicht, sondern zur 
Erfüllung der Verfallsvoraussetzungen "auf
fallende Sorglosigkeit" vorliegen muß. Hat aber 
die dritte Person das Beförderungsmittel in 
Kenntnis der Verfallsvoraussetzungen erworben 
oder fällt ihr diesbezüglich auffallende Sorg
losigkeit zur Last, so ist nicht einzusehen, warum 
der Eigentümer des verfallsbedrohten Beför
derungsmittels anders behandelt werden soll als 
ein Eigentümer anderer Verfallsgegenstände. 

Im Begutachtungsverfahren wurde die Besorg
nis geäußert, daß nach der vorgeschlagenen Neu- . 
fassung gegenden Eigentümer eines gestohlenen 
Beförderungsmittels ein Vorwurf im Sinne des 
§ 17 Abs. 3 deswegen erhoben werden könnte, 
weil er das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß ver
sperrt habe; auch bei einem Mißbrauch eines im 
sogenannten· Gelegenheitsverkehr eingesetzten 
Fahrzeuges durch Fahrgäste werde sich vielfach 
ein solcher Vorwurf konstruieren lassen. Diese 
Befürchtung ist deshalb nicht gerechtfertigt, weil 
sich die auffallende Sorglosigkeit des Eigentümers 
nach § 17 Abs. 3 auf seinen Beitrag zur Begehung 
des Finanzvergehens zu erstrecken hat, was nicht 
schon dann der Fall ist, wenn er sein Fahrzeug nicht 
gehörig gegen Diebstahl absichert oder wenn er es 
im Gelegenheitsverkehr einsetzt. 

Der Abs. 4 soll hinsichtlich der Monopol
gegenstände und der im § 39 Abs. 2 genannten 
Gegenstände unverändert bleiben. Die gleiche 
Regelung soll aber auch für die zur Begehung 
des Finanzvergehens benützten Behältnisse und 
Beförderungsmittel gelten, wenn sie mit beson
deren Vorrichtungen versehen sind, welche die 
BegehU:ng des Finanzvergehens erleichtert haben. 
Eine solche Bestimmung ist erforderlich, weil es 
nicht vertretbar wäre, daß Gegenstände mit be
sonderen Vorrichtungen zur Begehung von 
Finanzvergehen weiter im Verkehr belassen wer
den. Solche Gegenstände sollen allerdings nur 
dann verfallen, wenn die besonderen Vorrich
tungen nicht entfernt werden können; die Kosten 
haben der Täter und die Beteiligten zu tragen. 

Der Abs. 5 soll die Anerkennung von Pfand
rechten und Zurückbehaltungsrechten dritter Per
sonen unter den gleidlen Voraussetzungen regeln, 
wie dies im .Abs. 3 hinsichtlich des Eigentums
rechts vorgesehen ist; daher soll das Recht audl 
dann geschützt sein, wenn es nach der Tat erwor
ben wurde. Nur auffallende Sorglosigkeit des 
Pfandgläubigers oder Retentiönsberechtigten hin
sichtlich der Verwendung der Gegenstände zu 
dem Finanzvergehen oder beim Rechtserwerb 
soll die Anerkennung seines Rechts ausschließen. 

Der Abs. 6 entspridlt dem geltenden Abs. 7. 
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Zu § 18: 

. Sind die Verfallsvoraussetzungen gegeben, so 
sieht der geltende § 18 einen Verfalls ausspruch 
auch und nur dann vor, wenn weder ein Täter 
noch ein Mitschuldiger noch ein Teilnehmer be
kannt ist. Ist eüie dieser Personen bekannt und 
nur ihr Aufenthalt unbekannt, so kann im Ver
fahren gegen Personen unbekamiten Aufenthaltes 
(§ 147) auf Verfall erkannt werden. 

Auf Grund der Neufassung des § 147 ist der 
Abschluß eines solchen Verfahrens nur mehr dann 
möglich, wenn der Beschuldigte von der Ein
leitung des Strafverfahrens oder sonst einer Straf
verfolgungshandlung persönlich Kenntnis erlangt 
hat; hat er dies nicht, könnte somit auch nicht auf 
Verfall erkannt werden. Sind verfallsbedrohte 
Gegenstände vorhanden, so erscheint eine solche 
Auswirkung nicht vertretbar. Es soll daher § 18 
die Möglichkeit bieten, nicht nur bei unbekann
ten· Personen, sondern auch dann, wenn sich eine 
bekannte Person der Durchführung eines Ver
fahrens nach § 147 (§ 427 StPO) entzieht, etwa 
dadurch, daß ihr Aufenthalt unbekannt oder im 
Ausland gelegen ist, im selbständigen Verfahren 
·auf Verfall zu erkennen. 

Zu § 19: 

Der Wertersatz soll das Äquivalent für deq 
nicht oder nicht zur Gänze realisierbaren Verfall 
sein (Hinweis auf die Erläuterungen zur Regie
rungsvorlage des geltenden § 19). Das geltende 
Recht regelt jedoch die Voraussetzungen des 
Wertersatzes und des Verfalles unabhängig von
einander und insbesondere dahin verschieden, 
daß als; Gegenstände, für die ein Wertersatz zu 

. leisten ist, nur diejenigen Sachen, hinsichtlich 
derer das Finanzvergehen begangen worden ist 
(§ 17 Abs. 2 lit. a), nicht auch (wie beim Verfall) 
Rohstoffe, Hilfsstoffe, Halbfabrikate, Geräte, 
Vorrichtungen und Branntweinerzeugnisse (§ 17 
Abs. 2 lit. b), Behältnisse (§ 17 Abs. 2 lit. c) 
und Beför~erungsmittel (§ 17 Abs. 2 lit. d) in 
Betracht kommen. Diese unterschiedliche Rege
lung ist deshalb unbefriedigend, weil dem Verfall 
nicht nur Sicherungscharakter, sondern vor allem 
Strafcharakter zukommt. Damit ist jedoch unver
einbar, daß den Täter eines mit Verfall bedrohten. 
Finanzvergehens in einem Fall eine schwere Un-' 
rechtsfolge (in Form des Verfalls) trifft, im 
anderen - hinsichtlich des Unrechtsgehaltes und 
des Verschuldensgrades gleichartigen - Fall 
jedoch nicht. Dazu kommt, daß eS insbesondere 
bei Beförderungsmitteln dem Täter des Finanz
vergehens leicht möglich ist, der Verfallsbedro
hung auszuweichen, indem er sich zur Begehung 
des Vergehens eines im fremden gutgläubigem 
Eigentum stehenden Beförderungsmittels bedient. 
Waren diese Fälle schon bisher unbefriedigend, 
so würde durch den vorgeschlagenen bedeutend 

weitergehenden Schutz des Eigentümers (§ 17 
Abs. 3 lii:. a und b) der unbefriedigende Z.ustand 
noch verschärft. Es soll daher· künftig· bei Zu
treffen der allgemeinen Verfallsvoraussetzungen 
stets . dann- also auch bei Beförderungs
mitteln - auf Wertersatz erkannt werden, wenn 
der Verfall aus tatsächlichen Gründen unvoll
ziehbar ist oder wenn auf Verfall wegen der 
Berücksichtigung des Eigentumsrechtes dritter 
Personen nicht erkannt wird. Die Auferlegung 
eines Wertersatzes bei Beförderungsmitteln wird 
jedoch in folge der durch den neugefaßten § 17 
eingeschränkten Vedallsdrohung nur ·bei Finanz
vergehen mit besonderem Unrechtsgehalt, näm
lich bei gewerbsmäßigem, bandenmäßigem und 
bewaffnetem Schmuggel und bei Benützung eines 
Beförderungsmittels mit besonderen Vorrichtun
gen zur Begehung eines Finanzvergehens, in Be
tracht kommen. - Hinsichtlich der ausdrück
lichen Bezeichnung des Wertersatzes als Strafe 
Hinweis auf die Erläuterungen zu § 17 (Abs. 1). 

Die Abs. 2 und 3 entsprechen inhaltlich den 
bisherigen Abs. 1 lit. bund Abs. 2. 

Die im geltenden Abs. 3 hinsichtlich der Auf
teilung· des Wertersatzes getroffene Regelung ist 
deshalb unbefriedigend, weil sie offenläßt, wie 
vorzugehen ist, wenn Freiheits- und Geldstrafen 
zusammentreffen, und weiters, wenn. nicht gegen 
alle am Finanzvergehen beteiligten Personen zu~ 
gleich das Verfahren durchgeführt wird. Mit der 
vorgeschlagenen Neufassung (Abs. 4) soll erreicht. 
werden, daß die' Finanzstrafbehörde (das Gericht) 
die Auferlegung des Wertersatzes ohne starre Bin
dung an verhängte oder zu verhängende Strafen 
vornehmen kann, wobei allerdings auf die für die 
Strafbemessung maßgebenden Grundsätze Be
dacht zu nehmen ist. Mit der ausdrücklichen 
Aufnahme des Hehlers soll die bestehende Un
sicherheit, ob der Wertersatz anteilsmäßig auch 
dem Hehler aufzuerlegen ist, beseitigt werden. 

Abs. 5 entspricht dem geltenden Abs. 4. 

Zu.§ 20: 

Die textliche Änderung trägt der Neufassung 
des § 15 Rechnung, der den Begriff Arrest nicht 
mehr vor~ieht. 

Zu § 21: 

Das Zusammentreffen von Finanzvergehen· s.ol1 
in Anlehnung an die §§ 28 f. StGB geregelt 
werden. Demnach bestimmt Abs. 1 zunächst, 
daß Ideal- und Realkonkurrenz gleich zu behan
deln sind. So dann wird der Normfall des Zu" 
sammentreffens 'von Geldstrafdrohungen behan
delt, für den nach Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 das 
Absorptionsprinzip gilt. Ebenso behandelt wer
den zusammentreffende Freiheitsstrafdrohungen. 
Die Geld- bzw. Freiheitsstrafe ist demnach inner~ 
halb des strengsten der für die zusammen-

I 
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treffenden' Taten vorgesehenen ,Strafrahmen zu 
bemessen. Für das Zusammentreffen verschieden
artiger Strafdrohungen, sei ,es Geldstrafen mit 
Freiheitsstrafen oder solcher Strafen mit Neben
strafen, gilt das Kumulationsprinzip; , solche 
Strafen sind daher nebeneinander zu verhängen. 
Den übrigen im § 28 StGB behandelten Fällen 
kommt im Bereich des Finanzstrafgesetzes keine 
Bedeutung zu. 

,Der Abs. 2 Satz 2 über die Auswirkung von 
,Wertbeträgen lehnt sich an § 29 StGB an; im 
Ergebnis wird hiedurch gegenüber der geltenden 
Regelung im § 31 Abs. 1 keine hnderung ein
treten. 

Der Abs. 3 enthält Bestimmungen über die 
Verhängung einer Zusatzstrafe in Fällen, in denen 
Finanzvergehen zusammengetroffen sind und 
Gegenstand eines einheitlichen Strafverfahrens 
hätten sein können, und -legt die Grenzen des 
Strafrahmens entsprechend den Abs. 1 und 2 
fest; er folgt hiebei dem § 31 Abs. 1 StGB. Der 
Abs. 4 trägt in diesem Zusammenhang den Be
sonderheiten des Finanzstrafgesetzes Rechnung; 
sowohl die Finanzstrafbehörden als auch die Ge
richte haben bei, Bemessung der Zusatzstrafen 
vorangegangene gerichtliche und verwaltungs-
behördliche Bestrafungen zu berücksi<htigen. ' 

Den Abs. 3 und 4 entsprechende Regelungen 
waren bisher im § 57 Abs. 3 und 4 sowie im 
§ 216 enthalten. 

Die im § 21 öisher vorgesehene, vom Gericht 
über Ausländer zu verhängende Nebenstrafe der 
Abschaffung aus dem Bundesgebiet soll infolge 
Wegfalls ähnlicher Nebenstrafen im StGB auch 

, hier entfallen. 

Zu_§ 22: 

Der § 22 behandelt Fälle der Ideal- und Real
konkurrenz ~on gerichtlich strafbaren Finanz
vergehen und anderen gerichtlich strafbaren 
Handlungen. In solchen Fällen des Zusammen
treffens soll es bei der bisherigen Regelung des 
§ 32 bleiben" wonach grundsätzlich getrennte 
Strafen für die Finanzvergehen und die anderen 
strafbaren Handlungen verhängt, werden sollen. 

Von diesem Grundsatz sieht Abs. 2 insoweit 
eine Ausnahme vor, als Finanzvergehen, die zu
gleich den Tatbestand des Betrugs (§ 146 StGB) 
oder der Täuschung (§ 108 StGB) erfüllen, aus
schließlich als Finanzvergehen 'zu ahnden sind. 
Der Abs. 2 trifft damit eine von den bisherigen 
Abs. 2 und 3 des § 32 abweichende Regelung. 
Bisher sind nämlich Finanzvergehen, die mit den 
Betrugs~atbeständen der § § 199 lit. a (Meineid, 
falsche Zeugenaussage vor Gericht), 199 lit. b 
(fälschliche Annahme des Charakters eines öffent
lichen Beamten)", 199 lit. d (Fälschung einer 
öffentlichen Urkunde) und 201 lit. a StG (Fäl-

schung einer Privaturkunde) verbunden waren, 
als Betrug und als Finanzvergehen geahndet wor
den. Nur bei nicht nach diesen Bestimmungen 
beschwerten, auf betrügerische Weise begangenen 
Finanzvergehen war die Tat ausschließlich als 
Finanzvergehen zu ahnden. Eine derartige Rege"; 
lung ist deshalb nicht mehr erforderlich, weil 
die in den §§ 199 lit. a und d und 201 lit. a StG 
geregelten qualifizierten Betrugstatbestände im 
neuen StGB als vom Betrug unabhängige Tat
bestände behandelt werden (§§ 223, 288 StGB) 
und mit der Regelung des neuen Abs. 1 das Aus
langen gefunden wird. Der im § 199 lit. b StG 
behandelte Tatbestand hat in der Praxis keine 
Bedeutung erlangt und bedarf daher keiner Son
derregelung. Alle auf betrügerische Weise oder 
durch Täuschung begangenen Finanzvergehen sol
len daher nur als Finanzvergehen geahndet 
werden. 

Die bisher im § 22 vorgesehene Nebenstrafe 
der Veröffentlichung ist mangels einer entspre
chenden Bestimmung im StGB auch im Finanz
strafgesetz entbehrlich. 

Zu § 23: 

Die im § 23 Abs. 1 und 2 enthaltenen Bestim
mungen über die Strafbemessung lehnen sich eng 
an die entsprechende Regelung der §§ 32 ff. 
StGB an; im übrigen verweist Abs. 2 auf die all
gemeinen Bestimmungen des § .32StGB über die 
Strafzumessungsgründe sowie auf die §§ 33 bis 
35 StGB über besondere Erschwerungs- und 
Milderungsgründe und die Berauschung. 

Das im § 19 StGB für die Bemessung der Geld
strafen vorgesehene Tagessatzsystem wird' vom 
Finanzstrafgesetz infolge der Abhängigkeit der 
Strafen von bestimmten Wertbeträgen nicht 
übernommen. Dies entspricht' auch dem Art. VII 
Abs. 1 der R V eines Strafrechtsanpassungsgesetzes 
(850 der Beilagen zu den Steno Prot. des NR 
XIII. GP). § 23 Abs. 3 sieht aber in überein
stimmung mit § 19 Abs. 2 StGB für die Be
messung der Geldstrafen auch die Berücksichti
gung der persönlichen Verhältnisse und der wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Täters vor. 

Die Abs. 4 und 5 enthalten Bestimmungen 
über die Anrechnung der Vorhaft und folgen 
hiebei weitgehend dem § 38 StGB. Die Regelung 
muß jedoch weiter gefaßt werden, um die wech
selseitige Anrechnung der Vorhaft auf gerichtliche 
und verwaltungsbehördliche Strafen zu ermög
lichen, und weiters, um eine Anrechnungsmög
lichkeit auf Wertersätze vorzusehen. Eine 'ähn
liche, aber engere Bestimmung über die Anrech
nung einer Untersuchungshaft war bisher im § 87 
Abs. 6 enthalten. 

Die bisher im § 23 Abs. 2 vorgesehene Rege
lung betreffend die "bedingte Verurteilung" kann 
im Hinblick auf § 26 des Entwurfs entfallen. 
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Zu § 24: 

Die bisher im wesentlichen dem § 13 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1949 entsprechenden Be
stimmungen sollen den einschlägigen Bestimmun
gen des Jugendgerichtsgesetzes 1961 angepaßt 
werden. 

Zu § 25: 

Die Abs. 1 und 2 des § 25 entsprechen dem 
geltenden § 25 in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBl. Nr. 224/1972 mit der Maßgabe, 
daß im Hinblick auf das Erkenntnis des Ver
waltungsgerichtshofes vom 1. Dezember 1972, 
Z1. 2072/71, die "Kann-Bestimmungen" des Abs.1 
in zwingende Vorschriften abgeändert werden 
sollen. Auch soll klargestellt werden, daß die 
Bestimmung auch für bereits eingeleitete Ver
fahren gilt. 

Im Hinblick darauf, daß insbesondere zufolge 
§ 53 Abs. 4 und § 224 Abs. 1 die Gerichte auch 
mit Fällen geringeren Unrechts- oder Schuld
gehalts befaßt sein können, soll im Abs. 3 der 
§ 42 StGB (mangelnde Strafwürdigkeit ~er Tat) 
auch für Finanzvergehen anwendbar erklärt 
werden. 

Zu § 26: 
§ 23 Abs. 2 bestimmt in der geltenden Fassung, 

daß das Gesetz über die bedingte Verurteilung 
1949 auch für Finanzvergehen gilt, soweit diese 
von den Gerichten zu ahnden sind. Mit Inkraft
treten des StGB wird das Gesetz über die be
dingte V ~rurteilung außer Kraft treten und es 
werden die bedingte Nachsicht von Geldstrafen 
und Freiheitsstrafen sowie die bedingte Ent
lassung aus einer Freiheitsstrafe im SiGB selbst 
geregelt sein. Dies erfordert eine Anderung der 
geltenden Bestimmungen, welche zweckmäßiger
weise nicht mehr gemeinsam mit den Vor
schriften über die Strafbemessung im § 23, son
dern selbständig im § 26 enthalten sein sollen. 

Der vorgeschlagene Abs. 1 entspricht inhaltlich 
dem geltenden § 23 Abs. 2, wobei der allgemeine 
Hinweis .auf das Gesetz über die bedingte Ver
urteilung 1949 durch die bestimmte Aufzählung 
der für die bedingte Nachsicht der verhängten 
Geldstrafen und Freiheitsstrafen sowie für die 
,bedingte Entlassung aus solchen Freiheitsstrafen 
in Betracht kommenden Stellen des StGB ersetzt 
werden soll. Die an die Stelle des Wertersatzes 
tretende Ersatzfreiheitsstrafe kann ebensowenig 
wie die an die Stelle einer Geldstrafe tretende 
Ersatzstrafe selbständig bedingt nachgesehen wer
den, weshalb es einer gesonderten Anführung 

. der Ersatzfreiheitsstrafe nicht bedarf. , 
Der Abs. 2 trägt dem Umstand Rechnung, daß 

nach dem StGB der bedingten Nachsicht und der 
bedingten Entlassung größere Bedeutung zu
kommen wird, und weiters, daß als Weisung 
im Sinne des § 51 StGB im Hinblick auf die 

Natur der Finanzvergehen und auf den in Be
tracht kommenden Täterkreis vornehmlich der 
Auftrag zur Schadensgutmachung in Betracht 
kommen wird. Der Entwurf schlägt daher vor, 
daß die bedingte Strafnachsicht und die bedingte 
Entlassung mit der Weisung zu verbinden sind, 
daß der Verurteilte den aus seinem Vergehen ent
standenen Schaden gutzumachen hat. Ist ihm 
dies nicht sofort möglich oder wäre die Sofort
zahlung mit besonderen Härten verbunden, so ist 
ihm für die Schadensgutmachung eine individuell 
zu bestimmende Frist zu setzen, welche sechs 
Monate nicht übersteigen darf. Eine solche Wei
sung ist schon deswegen erforderlich, um eine 
Bevorzugung solcher Täter gegenüber Personen, 
die eine Selbstanzeige erstatten, zu vermeiden. 
Auch der die Selbstanzeige behandelnde § 29 
FinStrG bestimmt nämlich in seiner derzeitigen 
Fassung, daß der Täter eines Finanzvergehens 
durch die Selbstanzeige Straffreiheit nur dann 
erlangt, wenn er die Beträge, die er schuldet oder 
für die er nach den Abgaben- und Monopol
vorschriften zur Haftung herangezogen wird, 
innerhalb der' von derc Finanzbehörde ange
messen festzusetzenden Frist entrichtet; eine ent
sprechende Bestimmung ist auch im vorliegenden 
Entwurf vorgesehen (§ 29 Abs. 2), wobei die 
Zahlungsfrist mit sechs Monaten limitiert sein 
soll. Würden nun Personen, für welche sonst die 
Voraussetzungen einer bedingten Strafnachsicht 
oder einer. bedingten Entlassung zutreffen, die 
Strafe nicht verbüßen müssen' und würde von 
ihnen auch nicht die Bezahlung der geschuldeten 
Beträge verlangt werden, so würde dies deren 
ungerechtfertigte Bevorzugung gegenüber solchen 
Personen bedeuten, welche eine Selbstanzeige er
stattet haben und welche nur dann in den Genuß 
der Straffreiheit kommen, wenn sie diese ge
schuldeten Beträge auch bezahlen. 

Der Inhalt des geltenden § 26 ist im Hinblick 
auf die Regelung des § 294 Abs. 2 BAOentbehr
lich und soll daher entfallen. § 294 Abs. 2 BAO 
ermöglicht nämlich unter im wesentlichen dem 
geltenden § 26 entsprechenden Voraussetzungen 
die Abänderung oder Zurücknahme von Be
scheiden, die Begünstigungen, Berechtigungen 
oder die Befreiung von Pflichten betreffen, mit 
ruckwirkender Kraft. Die Regelung des geltenden 
§ 26, wonach die Unrechtsfolge ex lege ein
tritt, steht auch mit der grundsätzlichen Regelung 
der gesetzlichen Wirkungen einer Bestrafung im 
neuen StGB, welcher die Vorstellung zugrunde 
liegt, daß der Eintritt von Rechtsfolgen nicht 
zwingend vorgesehen sein soll, sondern im Ein
zelfall festzulegen ist, nicht im Einklang. 

Zu § 27: 

Da der Entwurf zwingende Freiheitsstraf
qrohungen nicht mehr enthalten wird, soll .die 
tatsächliche Verhängung emer Freiheitsstrafe 
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Voraussetzung für- den Entzug der Berechtigung 
zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit 
sem. 

Zu § 28: 

Die Abs. 1 bis 6 sind unverändert. 

Die Beibehaltung des bisherigen Abs. 7, der 
den Haushaltsvorständen eine Haftung für 
Finanzvergehen ,der ihrer Aufsicht unterstehen
den Haushaltsangehörigen auferlegt, erscheint in 
Anbetracht der geänderten familienrechtlichen 
Verhältnisse nicht gerechtfertigt. 

Die Regelung des geltenden Abs. 8, welche 
dem Haftenden die Möglichkeit einräumt, in 
Form einer "Selbstanzeige" die Haftung von sich 
abzuwenden, soll aus systematischen Gründen 
in den § 30 übernommen werden. 

Die Än'derung im geltenden Abs. 9 (nun 
Abs. 7) trägt dem Wegfall des Abs. 7 Rechnung. 

Zu § 29: 

Wie im geltenden Recht soll die Selbstanzeige 
weiterhin bei jedem Finanzvergehen zulässig sein; 
die bisherige Ausnahme bezüglich der Finanz
vergehen nach § 39 Abs. 1 lit. a und b wird mit 
dem Wegfall der Regelung dieser Tatbestände 
im Finanzstrafgesetz (Hinweis auf den neuen 
§ 39 und die hiezu gegebenen Erläuterungen) 
hinfällig. 

Neu ist die Bestimmung, daß die Selbstanzeige 
auch bei der zuständigen Finanzstrafbehörde 
(erster Instanz) erstattet werden kann. 

Wie die· tätige Reue im gerichtlichen Straf
rechtsbereich soll auch die Selbstanzeige vornehm
lich auf die Schadensgutmachung abgestellt sein, 
wobei diese in erster Linie in der Beseitigung 
des durch das Finanzvergehen bewirkten Ein
nahmenausfalls bestehen wird. 

Im Hinbli~ auf die unterschiedlichen Anfor
derungen an die Selbstanzeige je nach Delikts
typus soll die bisher allgemein gehaltene For
mulierung im Abs. 1 betreffend die Nachholung, 
Berichtigung und Ergänzung von Angaben fallen
gelassen werden. Die nunmehr geforderte D a r
I e. gun g der Verfehlung wird allgemein eine so 
präzise Beschreibung dieser Verfehlung zu ent
halten haben, daß der Finanzbehörde eine rasche 
und richtige Entscheidung in der Sache selbst 
ermöglicht wird. Erfordert die Beseitigung des 
Einnahmenausfalls eine behördliche Festsetzung 
der entgangenen Einnahmen, so soll die Dar
legung der Verfehlung durch den Anzeiger auch 
eine entsprechende Offenlegung der für die Fest
setzung bedeutsamen Umstände umfassen. 

Die Darlegung der Verfehlung und die Offen
legung der für die Festsetzung der entgangenen 
Einnahmen maßgebenden Umstände allein stellen 

noch keU;:e Schadensgutmachung dar. Es soll 
daher einer Selbstanzeige nur dann und insoweit 
strafbefreiende Wirkung zukommen, als die von 
der Anzeige um faßten Beträge auch entrichtet 
werden, wobei diese Bedingung nur für die
jenigen Fälle vorgesehen ist, in welchen der An
zeiger entweder selbst Schuldner der beeinträch
tigten Abgabe (des Einnahmenausfalls) ist oder 
doch zur Haftung für die von anderen geschul
deten Beträge herangezogen werden kann. Dies 
entspricht bereits dem geltenden Recht. Der 
Wortlaut' des geltenden § 29 Abs. 4 FinStrG 
läßt allerdings eine Entrichtung dieser Beträge 
nur durch denjenigen, der die Selbstanzeige 
erstattet, zu. Da es für die Schadensgutmachung 
gleichgültig ist, ob sie durch den Anzeiger selbst, 
durch einen Mittäter, durch einen sonst an der 
Tat Beteiligten oder überhaupt durch eine dritte 
Person erfolgt, schlägt der Entwurf vor, auf diese 
Einschränkung hinsichtlich der Schadensgut
machung zu verzichten. Auch soll es einer beson
'deren Fristsetzung im Sinne des bisherigen Abs. 4 
nicht mehr bedürfen. Um Straffreiheit zu erwir
ken, sind die sich auf Grund der Selbstanzeige 
ergebenden Beträge nach den Abgaben- und 
Monopolvorschriften zu entrichten, also in der 
Regel bei ihrer Fälligkeit. Waren sie bereits vor 
der Selbstanzeige fällig, so hat ihre Entrichtung 
umgehend zu erfolgen; dies gilt insbesondere für 
die Entrichtung solcher Abgaben, die der Abgabe
pflichtige ohne abgabenbehördliche Festsetzung 
auf Grund einer Selbstberechnung (§§ 201 und 
202 BAO) zu entrichten hat (in dieser Regelung 
geht der Satz 3 des geltenden Abs. 2 auf). Die 
Möglichkeit der Gewährung von Zahlungserleich
terungen (§ 212 BAO) soll auch für die auf Grund 
einer Selbstanzeige zu entrichtenden Beträge vor
gesehen sein; der Entwurf schlägt diesbezüglich 
mit Rücksicht auf die zu erstrebende möglichst 
umgehende Schadensgutmachung vor, daß ein 
Zahlungsaufschub sechs Monate nicht übersteigen 
darf. Diese Frist beginnt bei selbst zu berech
nenden Abgaben mit der Selbstanzeige, bei den 
übrigen Beträgen mit deren Bekanntgabe an den 
Selbstanzeiger (in der Regel also mit Zustellung 
des die verkürzte Abgabe oder die beeinträch
tigte Einnahme nachfordernden. Bescheides) zu 
laufen. 

Die Bestimmungen über die Rechtzeitigkeit 
der Selbstanzeige erwiesen sich als unübersichtlich 
und sollen durch den neuen Abs. 3 ersetzt 
werden. Wurden bereits Verfolgungshandlungen 
im Sinne des § 14 Abs. 3 (neu) gegen an der Tat 
Beteiligte oder gegen Hehler gesetzt, so soll 
eine Selbstanzeige keine Straffreiheit mehr bewir
ken (1it. a); das gleiche gilt für eine nach Prji
fungsbeginn erstattete Selbstanzeige (1it. c). Inso
weit wird keine Änderung eintreten. Neu ist 
die Bestimmung des Abs. 3 lit. b, wonach eine 
Selbstanzeige' dann nicht Straffreiheit nach sich 
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zieht, . wenn die Tat bereits· entdeckt war (mag 
auch noch keine Verfolgungshandlung gesetzt 
worden sein) und die Entdeckung dem Anzeiger 
bekannt oder doch leicht erkennbar war. Einer 
Selbstanzeige bereits entdeckter Finanzvergehen 
strafbefreiende Wirkung zuzuerkennen, ist nicht 
sinnvoll; auch im gerichtlichen Strafrechtsbereici1 
(z. B. § 167 Abs. 2 StGB) ist in solchen Fällen 
tätige Reue ausgeschlossen. 

Der geltende § 29 Abs. 2 Satz 2 enthält Bestim
mungen über die Erlangung der Straffreiheit 
in den Fällen der versuchten Abgabenhinter
ziehung gemäß § 33 Abs. 1 lit. a. Inhaltlich han
delt es sich hiebei um Bestimmungen, die nicht im 
Zusammenhang mit der Selbstanzeige, sondern im 
Zusammenhang mit dem Rücktritt vom Versuch 
zu regeln sind; die einschlägige Regelung im 
§ 29 Abs.2 soll demnach entfallen. 

Wi~ im (neuen) § 17 Abs. 4, der den Verfall 
von Monopolgegenständen, Gegenständen des 
§ 39 Abs. 2 und von bestimmten Behältnissen und 
Beförderungsmitteln ohne Rücksicht auf die 
Eigentumsverhältnisse anordnet, soll auch im Fall 
der strafbefreienden Selbstanzeige auf Verfall 
solcher Gegenstände wegen der Notwendigkeit, 
sie aus dem Verkehr zu ziehen, erkannt werden 
können; dies mit der Einschränkung, daß dort, 
wo bei Behältniss.en und Beförderungsmitteln 
deren gefährliche Beschaffenheit durch Entfer
nung der besonderen Vorrichtungen, welche die 
Begehung des Finanzvergehens erleichtert haben, 
beseitigt werden kann, nicht auf Verfall zu er
kennen ist (Abs. 4). 

Zu § 30: 

Das FinStrG enthält derzeit im § 28 Abs. 8· 
eine Regelung, die es Personen, die für eine Haf
tung im Sinne des § 28 in Betracht kommen, 
unter im wesentlichen dem § 29 entsprechenden 
Voraussetzungen ermöglicht, die Haftung von 
sich abzuwenden. Diese Bestimmung soll aus 
systematischen Gründen in den § 30 übernommen 
werden (Abs. 2) .. 

Eine entsprechende Regelung, welche es Per
sonen, die nicht selbst Täter (Beteiligte) des 
Finanzvergehens sind, ermöglichen würde, in 
Form einer "Selbstanzeige" den Verfall von sich 
abzuwenden, enthält das Finanzstrafgesetz nicht; 
sie soll im Abs. 1 getroffen werden. 

Abs. 3 entspricht dem geltenden § 30 mit der 
erforderlichen Zitatänderung. 

Zu § 31: 

Die geltenden Verjährungsvorschriften des § 55 
sollen weitgehend den einschlägigen Vorschriften 
des StGB angepaßt werden. Da es sich bei der 
Verjährung um eine materiellrechtliche Bestim
mung handelt, soll sie im 1. Hauptstück (All
gemeiner Teil des Ersten Abschnittes) behandelt 
werden. 

Abs. 1 übernimmt im ersten und zweiten Satz 
wörtlich den§ 57 Abs. 2 StGB. Um den Beson
derheiten des Finanzstrafrechts, dessen wichtigste 
Tatbestände meist auf den Eintritt eines Erfolges 
abgestellt sind, Rechnung zu tragen, soll hinsicht
lich des Beginns der Verjährung die bewährte 
Regelung des geltenden § 55 Abs. 3, nach welcher 

Der geltende Abs. 6 stellt zunächst fest, daß bei Erfolgsdelikten die Verjährungsfrist erst mit 
die Selbstanzeige nur' für die Person wirkt, die die dem Eintritt des Erfolges zu laufen beginnt, bei-

. Selbstanzeige erstattet, und macht in der Folge behalten werden (Satz 3). Diese einfache Regelung 
von diesem Grundsatz eine Ausnahme für zu- ist insbesondere von den Verwaltungsbehörden 
sammenveranlagte Personen. Auch nach dem Ent- leichter wahrzunehmen als die einschlägige Rege
wurf soll an dem Grundsatz festgehalten werden, lung im § 58 Abs. 1 StGB, weshalb von deren 
daß einer Selbstanzeige nicht automatisch auch übernahme in das Finanzstrafges·etz abgesehen 
strafbefreiende Wirkung hinsichtlich Mittätern werden· soll. - Ebenso beibehalten werden soll 
oder sonst an der Tat Beteiligten, welche selbst die Vorschrift des geltenden § 55 Abs. 3 letzter 
keine Anzeige erstattet haben, zukommt; durch Satz, wonach die Verjährung der Strafbarkeit 
die Neufassung soll aber die Möglichkeit, daß nicht eher zu laufen beginnt als die Verjährung 
eine Selbstanzeige auch durch bevollmächtigte der Abgabenfestsetzung (Satz 4); ohne eine solche 
Dritte - etwa durch Wirtschaf~treuhänder, aber Vorschrift könnte die Verfolgung eines Finanz
auch durch andere Personen - erstattet werden . vergehens verjähren, ehe die Verjährungsfrist 

. kann, klar herausgestellt werden. Das Anwen- für die Festsetzung der Abgabe zu laufen beginnt, 
dungsgebiei des zweiten Halbsatzes des Abs. 6 was nicht befried,igen kann. 

~ar schon b.isher auf alle jene Fälle beschränkt, Abs. 2 regelt die Dauer der Verjährungsfristen 
in welch~n e~e zusammen:veranlagte Person ohne in übereinstimmung mit dem geltenden § 55 
Bevollmachtlgung durch die andere Person Selbst- Ab 3 
anzeige erstattete; durch den Wegfall der Zu- s.. 
sammenveranlagung bei der Einkommensteuer Abs. 3 entspricht dem § 58 Abs. 2 StGB; 
seit dem Einkommensteuergesetz 1972 ist es andere Straftaten als Finanzvergehen sollen 
auf die Fälle der Zusammenveranlagung bei der jedoch - mögen sie auch auf der gleichen "schäcl
Vermögensteuer eingeengt worden. Der zweite lichen Neigung" beruhen - auf die Verjährung 
Halbsatz soll daher ersatzlos entfallen. der Finanzvergehen ohne Einfluß sein. Finanz-
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vergehen, auf die zufolge ihres geringen Un
rechtsgehalts § 25 anzuwenden ist, sollen die Ver
jährungsfrist nicht verlängern. 

Abs. 4 übernimmt' den Inhalt des § 58 Abs: 3 
StGB, wobei allerdings der dort unter Z. 1 ge
machte Hinweis auf die abweichende Regelung 
im B-VG 1929 nicht übernommen werden soll, 
weil dieses Verfassungsgesetz der Regelung im 
FinStrG jedenfalls vorgeht, ohne daß es eines 
bezüglichen Hinweises bedarf.- Weiters soll im 
Hinblick darauf, daß die Führung eines Finanz
strafverfahrens vom Ergebnis eines Verfahrens 
beim Verwaltungsgerichtshof oder beim Ver
fassungsgerichtshof (mag es sich hiebei um ein 
Verfahren in 'der Finanzstrafsache selbst oder um 
das damit im Zusammenhang stehende abgaben
oder monopolrechtliche Verfahren handeln) ab
hängen kann, auch die Zeit, während der solche 
Verfahren anhängig sind, nicht in die Ver
jährungsfrist eingerechnet werden. 

Abs. 5 entspricht dem geltenden§ 55 Abs. 10. 

Die bisher in den §§ 31 und 32 enthaltenen 
Vorschriften über das Zusammentreffen von 
Finanzvergehen werden in die neuen §§ 21 und 22 
übernommen. 

Zu § 32: 

Auch die Vorschriften über die Vollstreckungs
verjährung sollen weitgehend an die einschlägigen 
Vorschriften der §§ 59 und 60 StGB angeglichen 
werden. 

Abs. 1 entspricht demnach dem § 59 Abs. 2 
StGB, die Abs. 2 bis 4 entsprechen dem § 60 
StGB. Unter Zeiten im Sinne des Abs. 3 lit. b 
sind auch solche zu verstehen, bei denen sich der 
Aufschub des Strafvollzugs aus der Zuerkennung 
der aufschiebenden Wirkung durch den Ver
fassungs- oder den Verwaltungsgerichtshof 
ergibt. 

Im Abs. 5 wird der geltende § 55 Abs. 10 
- abgestellt auf die Vollstreckungsverjährung -
übernommen. Da die Rechte der Verfallsbeteilig
ten mit dem Eintritt der Rechtskraft des Ver
fallsausspruches erlöschen (§ 17 Abs. 6), kommt 
diesen Personen gegenUber eine "Vollstreckung" 
und damit auch eine Vollstreckungsverjährung 
nicht in Betracht; daher soll die Neufassungauf 
die Haftungsbeteiligten beschränkt sein. 

Zu Z. 3 (§ 33): 

Der bisher im Abs. 1 enthaltene Tatbestand 
der Abgabenhinterziehung soll der besseren 
übersichtlichkeit wegen und im Hinblick auf 
den neuen Abs. 2 in den neuen Abs. 1, 3 und 4 
geregelt werden. Abs. 1 soll nur mehr die Tat
handlung, nämlich das Bewirken einer Abgaben
verkürzung u n t e r Verletzung einer abgaben
·rechtlichen Anzeige-, Offenlegungs~ oder Wahr-

heitspflicht, enthalten. Insoweit weicht die neue 
Fassung von der bisherigen ab, die das Bewirken 
einer Abgabenverkürzung dur eh eine der ge
nannten· Pflichtverletzungen vorsieht. Diese 
Knderung soll dem Umstand Rechnung tragen, 
daß bei Abgaben,. die auf Grund .einer . Selbst
berechnung zu entrichten oder abzuführen sind, 
die Verletzung einer Erklärungspflimt nicht in 
jedem Fall ursächlich für die Nichtzahlung ist, 
sondern diese mitunter nur begleitet; wesentlich 
ist aber in diesen Fällen die Erfüllung der Zah
lungs(Abfuhr)pflicht, welche aber nur überprüft 
werden kann, wenn auch die Offenlegungspflicht 
(Erklärungspflicht) erfüllt wird. 

, 
Eine weitere Knderung im Abs. 1 stellt der 

Wegfall der ausdrücklichen Bezeichnung der als 
Täter (im engeren Sinn) in Betracht kommenden 
Personen dar. Diese Bezeichnung ist entbehrlich, 
weil der Kreis dieser Personen durch die Be
zeichnung der Tathandlung hinreichend um
schrieben ist. Täter i. e. S. ist somit, wer die 
Tathandlung - das Bewirken einer Abgaben
verkürzung unter Verletzung einer abgaben
rechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahr
heitspflicht - ausfUhrt. Ob er dies als Abgabe
pflichtiger, zum Steuerabzug Verpflichteter oder 
in Wahrnehmung der Angelegenheiten solcher 
Personen tut, ist weder für den Unrechts- oder 
Schuldgehalt seines Verhaltens noch sonst von 
B·edeutung. Eine Knderung der bestehenden 
Rechtslage wird durch den Wegfall der ausdrück
lichen Bezeichnung der als Tatsubjekt iri Be
tracht kommenden Personen nicht eintreten. Es 
ist nämlich nicht denkbar, daß jemand, der eine 
der genannten Pflichten verletzt, nicht entweder 
als Abgabepflichtiger, zum Steuerabzug Ver
pflichteter oder aber in Wahrnehmung der An
gelegenheiten solcher Personen tätig wird. 

Weiters soll - wie auch bei anderen Verkür
zungstatbeständen ~ auf die gesonderte An
führung des Vorteilsmomentes als Tatbestands
voraussetzung verzichtet werden, da der Ab
gabenverkürzung auf der einen Seite immer ein 
entsprechender Vorteil auf der anderen Seite 
gegenübersteht. 

Der bisher im Abs. 1 lit. abis c geregelte 
Eintritt des Erfolgs der Abgabenverkürzung soll 
in den neuen Abs. 3 aufgenommen werden, um 
dadurch auch d~e im Abs. 2 besonders behandel
ten Fälle der Abgabenhinterziehung zu ,erfassen. 

Im Abs. 2 lit. a soll der bisher im § 33 a ent
haltene Tatbestand der Hinterziehung von Vor
auszahlungen an Umsatzsteuer im wesentlichen 
unverändert übernommen werden. Bezüglich der 
Umsatzsteuer ergibt sich demnach folgende 
Rechtslage: Wird eine Abgabenverkürzung unter 
Verletzung der Offenlegungs- und Wahrheits
pflicht im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer
Jahreserklärung bewirkt, so fällt ein solches Ver-
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halten bei Vorsatz unter den Tatbestand der 
Abgabenhinterziehung nach Abs. 1, bei Fahr
lässigkeit unter den Tatbestand der fahrlässigen 
Abgabenverkürzung nach § 34 Abs. 1. Wird 
jedoch die Abgabenverkürzung durch Verletzung 
der pflicht zur Abgabe richtiger Umsatzsteuer
voranmeldungen ,bewirkt, so stellt dieses Ver
halten nur dann eine Abgabenhinterziehung (und 
zwar nach Abs. 2 lit. a) dar, wenn der Täter 
"wissentlich" gehandelt hat. Handelt der Täter 
hingegen mit bedingtem Vorsatz, so kommt nur 
eine Bestrafung wegen Finanzordnungswidrigkeit 
in Betracht. Die fahrlässige Begehung, die bisher 
als Finanzordnungswidrigkeit strafbar war, soll 
künftig nicht mehr strafbar sein (Hinweis auf 
die Erläuterungen zu Z. 15 bis 18). Im Abs. 2 
lit. b sollen bestimmte Fälle der Hinterziehung 
yon Lohnsteuer oder Dienstgeberbeiträgen zum 
Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen, die im bis
herigen Abs. 1 lil:. b schwer zu erfassen waren, 
besonders geregelt werden. Beschäftigt etwa ein 
Arbeitgeber "schwarz" - also ohne Führung 
von Lohnaufzeichnungen - Gastarbeit~r oder 
werden Lohnkonten unrichtig geführt und auch 
Lohnsteuer und Dienstgeberbeiträge nicht abge
führt, so sollen diese Fälle zweifelsfrei als Ab
gabenhinterziehung erfaßt werden. § 76 EStG 
1972 gilt zufolge der verweisenden Bestimmung 
des § 43 Abs. 2 FLAG 1967 auch für die Dienst
geberbeiträge, sodaß auch hinsichtlich dieser Bei
träge eine Pflicht zur Führung von Lohnaufzeich
nungen besteht. Wie bei der Hinterziehung von 
Umsatzsteuervorauszahlungen soll auch für die 
Hinterziehung von Lohnsteuer und Dienstgeber
beiträgen als Schuldform Wissentlichkeit Vor
aussetzung sein, wobei dieser Begriff dem § 5 
Abs. 3 StGB folgend im Tatbestand selbst um
schrieben werden soll. Dieser Begriff tritt somit 
auch an die Stelle des bisher im § 33 a verwen
deten Begriffes "wider besseres Wissen", ohne 
daß sichhiedurch eine inhaltliche Knderung er
gibt. 

Abs. 3 entspricht in den lit. a, bund d den 
bisherigen lit. abis c im Abs. 1. Knderungen 
ergeben sich in lit. b, wo die Begriffsbestimmung 
"Abgaben, die nicht bescheidmäßig festzusetzen 
sind" in Anpassung an die §§ 201 und 202 BAO 
durch den abgabenrechtlich zutreffenden Begriff 
"Abgaben, die selbst zu berechnen sind" ersetzt 
werden soll. Auch kann in lit. b auf die Worte 
"den Abgabenvorschriften zuwider" verzichtet 
werden. In die lit. c soll der bisher im § 119 
EStG 1972 enthaltene Tatbestand einer Abgaben
verkürzung betreffend Abgeltungs-' und Erstat
tungsbeträge mit Geltung für alle in Betracht 
kommenden Abgaben übernommen werden. 
Schließlich werden in lit. d die Worte "zu Un
recht" eingefügt. 

Abs. 4 soll den letzten Satz des bisherigen 
Abs. 1 aufnehmen; damit soll zum Ausdruck 

gebracht werden, daß die Bestimmung für alle 
in den vorstehenden Absätzen angeführten Fälle 
von Abgabenhinterziehungen gelten soU. Außer
dem soll hier - wie im Abs. 3 hinsichtlich der 
Abgabenverkürzung - festgelegt werden, wann 
eine A b gab eng u t s ehr i f t bewirkt ist. 

Abs. 5 entspricht dem bisherigen Abs. 2, wobei 
aber wie im Abs. 1 auf die Nennung des Vor
teilsmomentes verzichtet werden soll .. 

Abs. 6 soll die bisher im Abs. 3 enthaltenen 
Strafdrohungen aufnehmen. Die Geldstrafdro
hung soll unverändert bleiben; hinsichtlich der 
Freiheitsstrafdrohung soll auf die bisherige Staf
felung verzichtet werden, da sie keine Bedeutung 
erlangt hat. Abs. 6 sieht nur mehr eine Freiheits
strafe bis zu einem Jahr vor, was auch der bis
herigen Höchstgrenze entspricht. Zufolge § 15 
Abs. 3 des Entwurfs, der vorsieht, daß bei ver
waltungsbehördlich zu ahndenden Finanzver
gehen die Freiheitsstrafe drei Monate nicht über
steigen darf, wird jedoch eine mehr als drei
monatige Freiheitsstrafe nur bei Verkürzungs
beträgen über 500.000 S in gerichtlicher Zustän
digkeit verhängt werden können. Ob überhaupt 
eine Freiheitsstrafe zu verhängen 'ist, soll sich 
im übrigen nach § 15 Abs. 2 richten. 

Abs. 7 entspricht dem geltenden Abs. 4; der 
geltende Abs. 5 ist entbehrlich, weil die Tat
bestände des § 35 als speziellere Tatbestände die 
Anwendung der Tatbestände des § 33 ausschlie
ßen, ohne daß hierauf' besonders hingewiesen 
werden muß. 

Zu Z. 4 (§ 34): 

Die Neufassung des § 34 trägt den Knderun
gen des § 33 Rechnung. 

Zu Z. 5 (§ 35): 

Der Tatbestand des Schmuggels soll neu gefaßt 
werden (Abs. 1). Der geltende Abs. 1 unterschei
det den Fall, daß eine Ware dem Zollamt nicht 
gestellt wird, von dem Fall, daß die Ware dem 
Zoliamt verheimlicht wird. Nach der Rechtspre
chung (OGH 14. 4. 1970, 9 Os 198/69, EvBl. 72/ 
71 u. a.) ist das "Nichtstellen" der Ware der 
allgemeinere Begriff, während das "Verheim~ 
lichen" eine weitere, über das bloße Nichtstellen 
hinausgehende Tätigkeit erfordert, wobei es 
rechtlich unerheblich ist, ob der Schuldspruch 
wegen "NichtsteIlung" oder wegen "Verheim
lichung" der Ware erfolgte. Der Entwurf schlägt 
daher vor, diese Unterscheidung fallenzulas
sen und den Tatbestand nur rioch auf das Nicht
stellen der Ware, welche das Verheimlichen ein
schließt, abzustellen. ,Das weitere Tatbestands
merkmal des Abs. 1, daß die Ware durch die 
NichtsteIlung der Ver z 0 11 u n g entzogen wer
den muß, bedeutet nach ständiger RechtspreChung 
(OGH 5. 7. 1967, 12 Os 26/67 u. v. a.) nichts 
anderes, als daß die Ware dem Zoll ver fa h-
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ren entzogen werden muß. Dies soll im Gesetz 
ausdrücklich gesagt werden, wobei durch die ge
änderte Stellung des Wortes "vorsätzlich" klar
gestellt werden soll, daß der Umstand, daß die 
Ware dem Zollverfahren entzogen wird, ebenso 
vom Verschulden des Täters umfaßt sein muß 
wie der Umstand, daß dies unter Verletzung 
einer zollrechtlichen Stellungspflicht geschieht. 

Die Änderung der Abs. 2 und 3 besteht - ab
gesehen .von dem Vorziehen der Worte "auf 
andere Weise als durch Schmuggel" im Abs. 2 
aus rein sprachlichen Gründen - zunächst im 
Wegfall der Worte "zu seinem oder eines anderen 
Vorteil" bzw. "zum eigenen Vort~il oder zum 
Vorteil eines anderen"; diesbezüglich Hinweis auf 
die Erläuterungen zu § 33 Abs. 1. überdies soll 
im Abs. 2 durch den Hinweis auf § 33 Abs. 3 
und 4 kIargestlellt werden, wann bei Eingangs
oder Ausgangsabgaben die Verkürzung bewirkt 
ist; damit wird der letzte Halbsatz des geltenden 
Abs. 2 entbehrlich. 

Im Abs. 4 soll die Staffelung der Freiheits
strafdrohung aus den in den Erläuterungen zu 
§ 33 Abs. 6 erörterten Gründen wegfallen. Die 
geltende Regelung für die Ermittlung des auf 
die Ware entfallendenZollbetrages, welche dar
auf abstellt, ob die Ware ein Erzeugnis eines 
Vertragsstaates ist oder nicht, soll grundsätzlich 
beibehalten und durch einen entsprechenden Hin
weis auf die Vorzugszollsätze nach dem Präfe
renzzollgesetz erweitert werden. Die. vertrags
mäßigen GATT-Zollsätze werden derzeit auf 
Grund des Bundesgesetzes vom 19. 12. 1970, 
BGBI. Nr. 419, weltweit angewendet, sodaß eine 
Unterscheidung zwischen GATT-Staaten und 
Nicht-GATT -Staaten in zollmäßiger Hinsicht für 
die Zwecke des § 35 Abs. 4 irrelevant ist. Im 
Warenverkehr mit den Staaten der EG und 
EFT A spielen jedoch die vertraglich vereinbar
ten Zollsenkungen und Zollbefreiungen, auf deren 
Anwendung der Abgabepflichtige einen Rechts
anspruch hat, sofern dies durch Vorlage ord
nungsgemäßer Ursprungsnachweise belegt wer
den kann, eine bedeutende Rolle. 

Neu ist der Inhalt des Abs. 5. Durch das BG 
vom 23. 6. 1971, BGBI. Nr. 230, wurde dem 
Zollgesetz 1955 als § 172 Abs. 11 eine Bestim
mung eingefügt, wonach dann, wenn im Reise
verkehr eine für nicht zum Handel bestimmte 
Waren bestehende Stellungspflicht anläßlich der 
Durchfuhr von Waren verletzt und dies beim 
Austrittszollamt festgestellt wird, der auf diese 
Waren entfallende Zoll nicht zu erheben ist. 
Eine ents'prechende Bestimmung soll auch für 
den Strafrechtsbereich geschaffen werden, um 

, auszuschließen, daß Reisende, für welche die Vor
aussetzungen des § 172 Abs. 11 Zollgesetz 1955 
zutreffen, zwar keinen Zoll zu bezahlen haben, 
aber wegen Schmuggels strafbar sind. Diese be-

günstigende Vorschrift soll aber - um zu ver
meiden, daß im Durchreiseverkehr überhaupt 
keine Strafsanktion für die Verletzung der auch . 
dort bestehenden Stellungspflicht gegeben 
wäre - eine Bestrafung wegen Finanzordnungs
widrigkeit nicht hindern. 

Zu Z. 6 (§ 36): 

Durch die Neufassung soll klargestellt werden, 
daß sich die Tatbestände des § 36 Abs. 1 und 2 
von den Tatbeständen des § 35. Abs. 1 bis 3 nur 
hinsichtlich der Schuldform unterscheiden. Wei
ters soll die derzeitige Bezeichnung der durch 
Abs. 1 erfaßten Tat ("Verzollungsumgehung"), 
welche eher auf eine vorsätzliche Begehung hin
weist, durch die treffendere Bezeichnung "fahr
lässige Verletzung der Stellungspflicht" ersetzt 
werden. 

Zu Z. 7 (§ 37): 

Die Neufassung nimmt sich weitgehend den 
§ 164 StGB (Hehlerei) und den § 165 StGB 
(fahrlässiges Ansichbringen, V~rheimlichen oder 
Verhandeln von Sachen) zum Vorbild. Abs. 1 
behandelt nur mehr die "vorsätzliche Abgaben
hehlerei" . 

Abs. 1 lit. a entspricht im wesentlichen dem 
geltenden Abs. 1 lit. a, wobei bezüglich der .Be
gehungsformen der Aufzählung im § 164 Abs. 1 
Z. 2 StGB gefolgt wird. Dabei tritt gegenüber 
der geltenden Rechtslage, daß nämlich die Vortat 
vom Vorsatz des Hehlers umfaßt sein muß, 
keine Änderung ein. In der neuen lit. b soll ent
sprechend dem § 164 Abs. 1 Z. 1 StGB die sach
liche Begünstigung des Vortäters erfaßt sein; 
damit wird die ungefähr gleichwertige Regelung 
im geltenden § 51 Abs. 1 lit. b FinStrG entbehr
lich. § 164 Abs. 1 Z. 3 StGB sieht eine Straf
sanktion auch für solche Personen vor, die aus 
der Straftat nur entfernt Nutzen ziehen. Die 
Aufnahme einer solchen Bestimmung in das 
Finanzstrafgesetz wird für entbehrlich gehalten. 

Die Strafdrohungen des Abs. 2 entsprechen 
dem geltenden § 37 Abs. 2; bezüglich des Weg
falls der Staffelung für die Freiheitsstrafe Hin
weis auf die Erläuterungen zu § 33 Abs. 6. 

Abs. 3 enthält die Strafdrohung für fahrlässig 
begangene Taten. Wie für die übrigen Fahrläs
sigkeitstatbestände des FinStrG soll das Höchst
maß der Geldstrafe das Einfache des Verkürzungs
betrages sein. 

Die Abs. 4 und 5 entsprechen den geltenden 
Abs. 4 und 5. 

Zu Z. 8 (§ 38): 

Als erschwerende Umstände sind die "gewerbs
mäßige Begehung" (Formulierung im Sinne des 
§ 70 StGB), die "bandenmäßige Begehung" und 
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die "bewaffnete Begehung". (auch in den beiden 
letzterwähnten Fällen fülgt die Fürmulierung 
weitgehend dem StGB) vürgesehen; eine 
"gewühnheitsmäßige Begehung" kennt das StGB 
nicht mehr. 

Eine zwingende Freiheitsstrafe Süll in diesen 
Fällen nicht mehr vürgesehen sein; üb eine Frei
heitsstrafe zu verhängen ist, Süll sich ausschließlich 
nach § 15 Abs. 2 richten. Um dem hühen 
Unrechtsgehalt sülcher Taten auCh dann Rech
nung tragen zu können, wenn keine Freiheits
strafe zu verhängen ist, Süll das Höchstmaß der 
Geldstrafe mit dem Vierfachen des strafbestim
menden Wertbetrages bestimmt sein. Die 
Schwere dieser Vergehen rechtfertigt auch, den 
Verfall vün Beförderungsmitteln nach § 17 Abs. 2 
lit. c Z. 4 besünders vürzusehen. Die Ahndung 
sülcher Fälle Süll weiterhin den Gerichten vürbe
halten bleiben (§ 53 Abs. 1 lit. a). 

Abs. 2 trägt für diese besünderen Fälle des § 38 
der Regelung im § 14 StGB Rechnung, der die 
Auswirkungen besünderer Verhältnisse und 
Eigenschaften beim Täter auf die Strafbarkeit 
aller an dem Vergehen Beteiligten behandelt. 

Zu Z. 9 (§ 39): 

Die schweren Wertzeichenvergehen, wie sie im 
geltenden § 39 Abs. 1 lit. a und b erfaßt sind, 
Süllen in den Tatbeständen "Wertzeichenfäl
schung" und "Vürbereitung einer ... Wert
zeichenfälschung" der §§ 238 und 239 StGB 
aufgehen. In der Strafzuständigkeit der Finanz
strafbehörden verbleiben die Wiederverwen
dungsfälle des geltenden § 39 Abs. 1 lit. c und 
des § 40. 

Zu Z. 10 (§ 41): 

Die Neufassung fülgt im wesentlichen der 
Regelung des § 39 StGB (Strafschärfung bei 
Rückfall), wübei der Kreis der rückfallsbegrün
denden Finanzvergehen grundsätzlich beibehalten 
werden süll; die Anführung des § 38 ist hiebei 
entbehrlich, weil es sich bei diesem nicht um ein 
eigenes Finanzvergehen, . sündern um ein~ Be
stimmung über die Strafbemessung handelt. Daß 
neben der erhöhten Geld- und Freiheitsstrafe 
in diesen Fällen bei Zutreffen der Vüraussetzun
gen auch auf Verfall (Wertersatz) zu erkennen ist, 
bedarf keiner ausdrücklichen Regelung, weshalb 
ein Hinweis, wie er im letzten Satz des geltenden 
§ 41 enthalten ist, entbehrlich ist. Die Ahndung 
sülcher Fälle Süll weiterhin den Gerichten vürbe
halten bleiben (§ 53 Abs. Ilit. a). 

Bezüglich Abs. 3 wird auf die Erläuterungen 
zu § 38 Abs. 2 hingewiesen. 

Zu Z. 11 (§ 42): 

Diese Änderung trägt der Neufassung des § 15 
Abs. 3 Redmung. 

Zu Z. 12 (§ 44): 

Die Anderungen im Abs. 1 lit. b und im Abs. 2 
lit. c tragen der durch das Tabakmonüpülgesetz 
1968 geschaffenen neuen Rechtslage auf dem Ge
biet des Tabakmünüpüls Rechnung. 

Im Abs. 1 lit. c' Süll durch die Einfügung des 
Würtes "münüpülrechtlich" klargestellt werden, 
daß nur die Zuwiderhandlung gegen ein münü
pülrechtliches Ein-, Aus- üder Durchfuhrverbüt 
einen Eingriff in Münüpülrechte darstellt. 

Die Bemessungsgrundlage der Geldstrafe für 
vürsätzliche Eingriffe in das Salzmünüpül im 
Abs. 2 lit. b süll im Hinblick auf das Bestehen 
verschiedener Inlandverschleißpreise für Speise
salz mit dem höchsten Inlandverschleißpreis be-' 
stimmt werden. 

Zu Z. 13 (§ 46): 

Der Tatbestand der Hehlerei bei Münüpülen 
süll jenem der Hehlerei bei Abgaben angeglichen 
werden; die zu § 37 gegebenen Erlä~terungen 
gelten daher für die Tatbestände des § 46 ent
sprechend. 

Die Strafdrühungen Süllen So' gestaltet werden, 
daß für die fahrlässige Begehungsfürm . entspre
chend dem sünst im Finanzstrafgesetz geltenden 
Grundsatz die Hälfte des für vürsätzliche Taten 
vürgesehenen Strafausmaßes nürmiert wird. 

Zu Z. 14 (§ 47): 

Auch die Strafschärfung bei Rückfall im Be
reich der Münüpoldelikte Süll der entsprechen
den Bestimmung im Abgabenbereich angeglichen 
werden. Auf die Erläuterungen zu § 41 wird hin-. . 
geWiesen. 

Zu den Z. 15 bis 18 (§§ 48 bis 51): 

Im geltenden § 48 Abs. 1 sind unter den 
Iit. abis e alle im Finanzstrafgesetz selbst mit 
Strafe bedrühten Finanzürdnungswidrigkeiten er
faßt. Vün diesen Finanzürdnungswidrigkeiten 
Süll der Tatbestand des § 48 Abs. 1 lit. d ("Ver
schlußverletzungen") aus dem Kreis der Finanz
ürdnungswidrigkeiten herausgelöst und - ge
meinsam mit verwandten Tatbeständen (Hinweis 
auf die Erläuterungen zu Z. 15) - im neuen 
§ 48 erfaßt werden. Die durch Inkrafttreten 
des Glücksspielgesetzes, BGBl. Nr. 169/1962, frei 
gewürdenen §§ 49 und 50 süllen die Finanz
ürdnungswidrigkeiten des geltenden § 48 Abs. 1 
lit. a, bund c aufnehmen. Der geltende § 51 
enthält den Tatbestand der Begünstigung, der 
im Artikel II des FinStrG als gerichtlich strafbare 
Handlung, die kein Finanzvergehen ist, erfaßt 
werden Süll (Hinweis auf den neuen § 2'l8 und 
die hiezu gegebenen Erläuterungen). An die hie
durch frei werdende Stelle Süll der neue § 51 
treten, der aus der Blankettstrafnürm des gel-
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tenden § 48 Abs. 1 lit. e jene Zuwiderhandlungen 
aufnimmt, die wegen ihrer Bedeutung weiterhin 
als Finanzordnungswidrigkeiten strafbar sein 
sollen. De.q1 Gedanken, Verfehlungen geringeren 
Unrechtsgehalts nicht zum Gegenstand von 
Strafverfahren werden zu lassen, soll weiters 
dadurch Rechnung getragen werden, daß Finanz
ordnungswidrigkeiten welcher Art immer nur 
mehr bei vorsätzlicher Begehung strafbar sein 
sollen. 

Zu Z. 15 (§ 48): 

Vor allem im Zollverfahren, aber auch in 
Verfahren nach den Branntweinmonopolvor~ 
schriften und 'im Finanzstrafverfahren werden 
Räumlichkeiten (z. B. Zollager), Beförderungs
mittel (z. B. Lastkraftwagen oder Anhänger) 
und Vorrichtungen (z. B. Brennereieinrichtungen) 
mit amtlichen Verschlüssen versehen, um den 
Zutritt durch Unbefugte zu verhindern; zu 
diesem Zweck können. nach den Zollvorschriften 
im sogenannten Anweisungsverfahren (Beförde
rung von Zollgut) auch in Ordnung befundene 
ausländische VersChlüsse anerkannt werden. Im 
Hinblick auf die Bedeutung solcher Verschlüsse 
ist deren Verletzung bereits im geltenden § 48 
Abs. 1 lit. d als Finanzordnungswidrigkeit unter 
Strafe gestellt. Nach den während der Geltungs
zeit des FinStrG gemachten Erfahrungen reicht 
die bisherige Strafdrohung nicht aus, um einer 
schuldhaften Verletzung solcher Verschlüsse 
wirksam zu begegnen. Es hat sich nämlich ge
zeigt, daß im erhöhten Ausmaß Waren, die im 
Anweisungsverfahren unter zollamtlichem Ver-

, .schluß von, einem Zollamt an ein anderes ange
wiesen wurden, unter Verletzung des Ver
schlusses entnommen oder ausgetauscht wurden, 
ein Vorgang, der nur sehr selten in seinem 
vollen Umfang aufgedeckt werden kann; nach
weisbar ist in' der Regel nur die Verletzung 
des Raumverschlusses. Solchen Manipulationen 
kann nur durch eine strenge Strafdrohung, die 
nicht auf den Nachweis eines Schmuggels oder 
einer Verkürzung von Eingangsabgaben abge
stellt ist, abgeholfen werden. Die Verschlußver
letzung soll damit aus dem Kreis der Finanz
ordnungswidrigkeiten herausgenommen und 
unter strengerer Strafdrohung im neuen § 48 
Abs. 1 lit. a erfaßt werden. Den' Verschluß
mitteln sollen die ~ämlichkeitszeichen gleichge
stellt werden, weil, bei Waren, die nicht unter 
Verschluß gelegt werden können, der sonst durch 
das Verschlußmittel v~rfolgte Zweck (Sicherung 
von Nämlichkeit und Unverändertheit von 
Waren) durch Anbringung von Nämlichkeits
zeichen erreicht wird. 

Der Tatbestand der lit. b dient dem gleichen 
Zweck wie der Tatbestand der lit. a, nämlich 
dem Schutz der durch amtliche VersChlüsse ge
sicherten Räume usw.; während aber durch lit. a 

im wesentlichen Manipuiationen an den Ver
schlußmitteln selbst unter Strafe gestellt werden 
sollen, soll die lit. b (wie im übrigen auch der 
geltende § 48 Abs. 1 lit. d) Manipulationen an 
den unter Verschluß befindlichen Räumen er
fassen. 

Nach § 114 Zollgesetz 1955 und nach zwischen
staatlichen Vereinbarungen können Beförderungs
mittel zur Beförderung von Waren unter Zoll
verschluß eigens zugelassen wer-den; als Nach
weis für eine solche Zulassung wird ein Ver
schlußanerkenntnis ausgestellt. Wird nach der 
Zulassung das Beförderungsmittel so verändert, 
daß es nicht mehr verschlußsicher ist, kann durch 
seine Verwendung unter Vorweis des Verschluß
anerkenntnisses die Zollbehörde über die Ver
schlußsicherheit des Beförderungsmittels ge
täuscht werden. Aus den zu 'lit. a und b ange
führten Gründen sollen auch solche Verände
rungen unter Strafdrohung gestellt werden 
(lit. c). ' 

. Die zollgesetzlichen Vorschriften untersagen 
unter bestimmten Voraussetzungen die Verwen
dung von Beförderungsmitteln, welche geheime 
oder schwer zu entdeckende Räume enthalten. 
Der mißbräuchlichen Verwendung derart ausge
statteter Beförderungsmittel kommt in der Zeit 
des zunehmenden Suchtgiftschmuggels erhöhte 
Bedeutung zu; das Vorhandensein solcher Räume 
(wie doppelte Böden oder Dächer von Fahr
zeugen) erschwert die Zoll aufsicht bedeutend. 
Strafbar soll jedoch nicht schon das bloße Vor
handensein solcher Räume sein; Strafbarkeit soll 
vielmehr erst vorliegen, wenn ein mit Geheim
verstecken versehenes Beförderungsmittel ent
gegen den zollrechtlichen Vorschriften verwendet 
wird, also dann, wenn das Beförderungsmittel 
zur Beförderung von Waren unter Raumver
schluß verwendet wird (lit. d). 

Als Strafdrohung wird bei vorsätzlicher Be
gehung Geldstrafe bis zu 200.000 S vorgeschlagen, 
bei fahrlässiger Begehung soll es bei der geltenden 
Strafdrohung (bis 50.000 S) bleiben. Wie nach 
dem geltenden § 48 Abs. 3 soll die Tat emer 
gesonderten Verfolgung nach dem StGB nicht 
unterliegen, 

Zu Z. 16 (§ 49): 

Der neue ,§ 49 soll die bisherigen Tatbestände 
des § 48 Abs. 1lit. a und benthalten. 

Abs. 1 lit. a und b folgen im wesentlichen 
dem bisherigen Gesetzestext. Knderungen er
geben sich zunächst insoweit, als zufolge Weg
falls des g~ltenden § 8 die Sehuldform besonders 
angeführt' werden muß. Wie schon in den Er
läuterungen zu den Z. 15 bis 18 dargelegt, soll 
nur mehr die vorsätzliche Begehung dieser 
Finanzordnungswidrigkeit strafbar sein. Weiters 
soll aus den zu § 33 Abs. 3 gegebenen Erläuterun-
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gen der Begriff "Abgaben, die nicht bescheid-I vermieden werden. Im neuen § 51 Abs. 1 werden 
mäßig festzusetzen sind" durch den Begriff "Ab- daher unter den lit. abis f die in Betracht kom
gaben, die selbst zu berechnen sind" ersetzt menden strafwürdigen Pflichtverletzungen tat
werden. Unter diesen Begriff fallen zwar auch die bestandsmäßig erfaßt;es wird somit keine 
Vorauszahlungen an Umsatzsteuer und die Vor- Blankettstrafnorm mehr vorliegen. Auf die Straf
auszahlungen an Abgabe von alkoholischen Ge- barkeit bloß fahrlässiger Begehung soll auch hier 
tränken, doch sollen diese Vorauszahlungen be- verzichtet werden. 
sonders genannt werden, um dadurch klarzu
stellen, daß deren Nichtentrichtung - abge
sehen vom Tatbestand des § 33 Abs. 2 lit. a 
hinsichtlich von Vorauszahlungen an Umsatz
steuer - immer nur als Finanzordnungswidrig
keit geahndet werden kann. Für die Erlangung 
der Straffreiheit soll es nicht darauf ankommen, 
wer (der Zahlungspflichtige oder eine andere 
Person) die Höhe des geschuldeten Betrages be
kanntgibt. 

Zu bemerken ist noch, daß § 51 die im gelten
den § 48 Abs. 1 lit. e enthaltene Bezeichnung 
des in Betracht kommenden Täterkreises ("als 
Abgabepflichtiger, zum Steuerabzug Verpflichte
ter, Monopolpflichtiger, abgaben- oder monopol
rechtlich Begünstigter bzw. in Wahrnehmung der 
Angelegenheiten solcher Person!!n") aus den in 
den Erläuterungen zu § 33 Abs. 1 angeführten 
Gründen nicht mehr enthalten soll. 

Hinsichtlich der geänderten Strafdrohung wird 
Die Strafdrohung des Abs. 2 soll in Abände- auf die Erläuterungen zu § 50 hingewiesen. 

rung der bisherigen Rechtslage, die ein Höchst-
maß der Geldstrafe von einem Viertel des nicht Zu Z. 19 (§ 52): 
entrichteten Abgabenbetrages erst bei Beträgen 
von über 200.000 S vorsieht und darunter nur 
eine absolute Strafdrohung von 50.000 S kennt, 

Abs. 1 folgt bei der Umschreibung des Tat
bestandes dem einschlägigen § 287 Abs. 1 StGB. 

so gestaltet werden, daß das Höchstmaß der Im Abs. 2 soll die Strafdrohung auf 20.000 S 
Geldstrafe immer vom nicht bezahlten Abgaben- _ angehoben werden. Wie im § 287 Abs. 1 letzter 
betrag bzw. von der geltend gemachten Ab- Satz StGB soll ausdrücklich gesagt werden, daß 
gabengutschrift abhängig ist. Die Geldstrafe soll die Strafe für dieses Finanzvergehen jedenfalls 
die Hälfte des nicht bezahlten Abgabenbetrages nicht strenger sein darf, als sie das FinStrG 
(der Abgabengutschrift) nicht übersteigen dürfen. für das Finanzvergelien vorsieht, das dem Täter 

Zu Z. 17 (§ 50): 

§ 50 soll den Tatbestand des geltenden § 48 
Abs. 1 lit. c aufnehmen mit der Maßgabe, daß 
nur die vorsätzliche Begehung strafbar sein soll. 
Eine weitere Anderung besteht darin, daß die 
Worte "durch unrichtige Angaben" in Anleh
nung an den Wortlaut des neuen § 33 Abs. 1 
durch die Worte "unter Verletzung der abgaben
rechtlichen Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht" 
ersetzt werden sollen; eine inhaltliche Anderung 
wird hiedurch nicht eintreten. 

Die bisher für vorsätzliche und fahrlässige 
Begehung gleiche Strafdrohung (Geldstrafe bis 
20.000 S) soll für die verbleibenden Fälle der 
vorsätzlichen Begehung auf 50.000 Sangehoben 
werden. 

Zu Z. 18 (§ 51): 

§ 51 soll an die Stelle des geltenden § 48 Abs. 1 
lit. e treten. 

Der geltende § 48 Abs. 1 lit. e ist eine soge
nannte Blankettstrafnorm, also eine Strafnorm, 
die selbst den eigentlichen Tatbestand nicht ent
hält, sondern bezüglich des Unrechts, das sie 
mit Strafe bedroht, auf andere Normen ver
weist. Solche Blankettstrafnormen sollen im 
-Interesse der Rechtsunterworfenen, die einen An
spruch darauf haben, klar vor Augen gestellt 
zu bekommen, was strafbar ist und was nicht, 

zuzurechnen wäre, wenn er nicht im Rausch 
gehandelt hätte. 

Zu Z. 20 (§ 53): 

Der - geltende Abs. 1 sieht eine Reihe von 
Umständen vor, welche die gerichtliche Zustän
digkeit zur Verfolgung von Finanzvergehen aus
lösen (lit. abis e). Nach dem Entwurf soll in 
jenen Fällen, wo für die Zuständigkeitsabgren
zung Wertbeträge maßgebend sind (geltender 
Abs. 1 lit. e in Verbindung mit den Abs. 3 bis 5) 
- abgesehen von der grundsätzlich beizubehal
tenden besonderen Regelung im Abs. 2 hinsicht
lich der dort genannten Finanzvergehen -, nur 
mehr ein einziger Wertbetrag maßgeblich sein; 
ohne Bedeutung soll es auch sein, in welchem 
Zeitraum dieser Wertbetrag erreicht bzw. über
schritten wird (im Entwurf Abs. 1 lit. b). Neben 
der Abgrenzung nach dem Wertbetrag soll als 
weiterer Abgrenzungsumstand nur mehr der 
Inhalt der geltenden lit. b übernommen werden; 
mit Rücksicht darauf, daß im Entwurf zwingende 
Freiheitsstrafdrohungen nicht mehr vorgesehen 
sind, muß dabei der Hinweis auf die zwingende 
Freiheitsstrafe entfallen (im Entwurf Abs. 1 
lit. a). Die bisherigen lit. a, c und d entfallen; 
die lit. a deshalb, weil der § 22 des Entwurfes 
(derzeit § 32) auf betrügerische Weise begangene 
und nach dem StG beschwerte Finanzvergehen 
nicht mehr kennt; die lit. c deshalb, weil die 
dort genannten schweren Wertzeichenvergehen 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)64 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 65 

künftig nicht mehr als Finanzvergehen, sondern 
nach dem StGB zu ahnden sein werden (Hin
weis auf § 39); die lit. d deshalb, weil auch die 
dort_ genannte Begünstigung nicht mehr ein 
Finanzvergehen, sondern eine gerichtlich straf
bare Handlung sein 5011 (Hinweis auf die Er
läuterungenzu de:m Z. 15 bis 18 und zu § 248). 
Um zu vermeiden, daß durch die neue Zuständig
keitsregelung -die Gerichte in größerem Umfang 
als bisher mit der Ahndung von Finanzvergehen 
belastet werden, sollen die geltenden Wert
betragsgrerizen des Abs. 1 lit. e (jetzt lit. b) und 
des Abs. 2 entsprechend angehoben werden. 
Damit soll zugleich die Anpassung an die seit 
dem Inkrafttreten des Finanzstrafgesetzes (1. Jän
ner 1959) eingetretene Geldwertänderung vor
genommen werden. 

Abs. 2 soll - abgesehen von der Erhöhung 
der Wertbetragsgrenze von 50.000 Sauf 
200.000 S - nur insoweit geändert werden, als 
nach den gemachten Erfahrungen keine Not
wendigkeit besteht, die Verkehrsteuerdelikte in 
den Kreis derjenigen Finanzvergehen einzube
ziehen, die schon bei einem niedrigeren straf
bestimmenden Wertbetrag vom Gericht zu 
ahnden sind; es wird daher vorgeschlagen, die 
geltende lit. e entfallen zu lassen, mit der Aus
wirkung, daß diese Finanzvergehen nur mehr 
unter den Voraussetzungen des neuen Abs. 1 
lit. b vom Gericht zu verfolgen sein werden. 

Die in -den geltenden Abs. 3 bis 5 enthaltene 
besondere Zuständigkeitsregelung für bestimmte 
Abgaben hat sich in der Praxis als schwer an
wendbar erwiesen und wurde auch wiederholt 
der Kritik unterzogen; es wird _ daher vorge
schlagen, sie- ersatzlos entfallen zu lassen. 

. Der Inhalt der geltenden Abs. 6 bis 11 soll 
(mit" entsprechenden Zitatänderungen) als Abs. 3 
bis 8 in die Neufassung des § 53 übernommen 
werden, wobei im Interesse der Verfahrens
ökonomie an der bisherigen Regelung festge
halten werden soll, daß das Strafverfahren gegen 
alle an einer Tat "Beteiligte" (dieser aus dem 
§ 11 zu entnehmende Begriff tritt an die Stelle 
der Begriffe "Mitschuldige" und "Teilnehmer") 
bei Gericht durchzuführen ist, .wenn dessen Zu
ständigkeit auch nur bei -einem Beteiligten ge
geben ist (nunmehr Abs. 4). 

Der Inhalt der geltenden Abs. 12 und 13 
soll in die Abs. 4 bis 6 des neuen § 54, der den 
übergang eines verwaltungsbehördlichen Finanz
strafverfahrens in ein gerichtliches Strafverfahren 
behandelt, übernommen werden. 

Zu Z. 21 (§ 54): 

Der Inhalt des geltenden § 54 soll in den 
neuen § 55 übernommen werden. Der neue § 54 
soll Bestimmungen enthalten, -die den übergang 
eines zunächst in verwaltungsbehördlicher Zu-

ständigkeit geführten Finanzstrafverfahren~ in 
ein gerichtliches Strafverfahren regeln. Für alle 
Verfahrensstadien soll angeordnet werden, daß 
die Finanzstrafbehörde immer dann, wenn sie 
glaubt, daß die Zuständigkeit des Gerichtes für 
die Ahndung des Finanzvergehens gegeben ist, 
ihr Verfahren vorläufig abzubrechen, Anzeige an 
die zuständige Staatsanwaltschaft zu erstatten 
und hievon die Beteiligten des Verfahrens zu 
verständigen hat (bisher unübersichtlich und un
einheitlich geregelt in den §§ 124 Abs. 2, 128 
Abs. 4, 134 Abs. 2). Ausdrücklich soll auch gesagt 
werden, daß Personen, die sich in Verwahrung 
oder Untersuchungshaft der Finanzstrafbehörde 

I -
befinden, dem Gericht zu übergeben sind (Abs. 1). 

Im Abs. 2 soll bestimmt werden, was mit 
von der Finanzstrafbehörde beschlagnahmten 
Gegenständen und vorgenommenen Sicherstellun
gen geschehen soll; eine bezügliche Regelung 
fehlte bisher. 

Nach Abs. 3 soll der Finanzstrafbehörde nach 
Erstattung der Anzeige eine weitere Tätigkeit 
zur Aufklärung des Finanzvergehens nur unter 
Beachtung der Grenzen, die § 197 den Finanz
strafbehördenim Dienste der Straf justiz allge
mein auferlegt, gestattet sein. 

In den Abs. 4 bis 6 soll schließlich der Inhalt 
der bisherigen Abs. 12 und 13 des § 53 über
nommen werden. Dabei soll auch ausdrücklich 
auf den Fall Bedacht genommen werden, daß 
vor der Entscheidung des Gerichtes eine Finanz
strafbehörde bereits entschieden hat; wird das 
gerichtliche Verfahren anders als durch Unzu
ständigkeitsentscheidung beendet, -so hat die 
Finanzstrafbehörde die verwaltungsbehördliche 
Entscheidung durch Bescheid außer Kraft zu 
setzen. Die vorgeschlagene Regelung folgt inhalt
lich dem § 30 Abs. 3 VStG. 

Zu Z. 22 (§ 55): 

Im Zuge des Begutachtungsverfahrens wurde 
vom OGH zutreffend darauf hingewiesen, daß 
der geltende § 54 durch den Kompetenztat
bestand des geltenden § 53 Abs. 3 lit. b bedingt 
ist und der vorgesehene Wegfall dieses Kompe
tenztatbestandes auch die Beseitigung des § 54 
verlangt. Der auf § 54 aufbauenden einheit
lichen Rechtsprechung des OGH folgend, 5011 

die Neufassung des § 55 sicherstellen, daß die 
abgabenrechtliche Beurteilung des Sachverhalts 
für das Strafverfahren bindend ist. 

Die bisher im § 55 enthaltenen Bestimmungen 
über die Verjährung werden in die neugefaßten 
§§ 31 und 32 aufgenommen. 

Zu Z. 23 (§ 56): 
Das Finanzstrafgesetz hat bisher im § 186 

hinsichtlich der Fristen, der Zustellungen und 
der Zwangs- und Ordnungsstrafen auf die etn-

5 
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schlägigen . Vorschriften der BAO hingewiesen. 
Ein solcher Hinweis soll nunmehr an systematisch 
richtiger Stelle an den Beginn der Bestimmungen 
über das verwaltungsbehördliche Finanzstrafver
fahren gestellt werden. Darüber hinaus sollen 
auch allgemeine Vorschriften über Anbringen, 
Niederschriften, Aktenvermer ke, Vorladungen 
und Erledigungen, die bisher im Finanzstraf
gesetz nicht enthalten waren, durch eine ent
sprechende Verweisung auf die diesbezüglichen 
Bestimmungen der BAO an dieser Stelle aufge
nommen werden. 

ZuZ. 24 (§ 57): 

Der Inhalt der bisherigen Abs. 3 und 4 soll 
an systematisch richtiger Stelle in den § 21 auf
genommen werden. An die freiwerdende Stelle 
sollen in Anlehnung an § 432 ZPO Bestimmun
gen über die Pflicht der Behörde zur Rechts
belehrung (bisher § 84 Abs. 3) treten; eine 
solche Belehrungspflicht soll der Behörde wäh
rend des gesamten Strafverfahrens obliegen. 

Zu Z. 25 (§ 58): 

Es ist beabsichtigt, das im geltenden Abs. 1 
mehrfach genannte Bundesgesetz vom 6. Juli 
1954, BGBL Nr. 149 (Abgabenorganisations
gesetz), durch ein neues Organisationsgesetz zu 
ersetzen, welches hinsichtlich der Zuständigkeit 
der Finanzämter, Zollämter und Finanzlandes
direktionen als Finanzstrafbehörden auf das 
Finanzstrafgesetz verweist. Dies wird zum Anlaß 
genommen, im Abs. 1 lit. a, e und g jeweils den 
Hinweis auf das Abgabenorganisationsgesetz 
durch die Bezeichnung der in Betracht kommen
den Finanzämter und Zollämter zu ersetzen. 

Entsprechend der Terminologie des Finanz
strafgesetzes und der Bundesabgabenordnung soll 
im Abs. 1 lit. f an die Stelle des Begriffes "Ver
waltung" der beeinträchtigten Abgaben der Be
griff "Erhebung" treten. Auch bedarf es hier 
mit Rücksicht auf die neugeschaffenen Tatbe
stände des § 48 Abs. 1 lit. a und b einer Er
gänzung der Zuständigkeitsregelung hinsichtlich 
der Verletzung von Abgabenvorschriften. Durch 
die Anfügung des zweiten Halbsatzes an lit. f 
soll zum Ausdruck gebracht werden, daß eine 
einmal begründete Zuständigkeit eines Finanz
amtes zur Durchführung des Strafverfahrens 
auch bei übergang der Zuständigkeit zur Ab
gabenerhebung nach den §§ 71 und 73 BAO bis 
zum Abschluß des Strafverfahrens bestehen blei
ben soll. 

§ 58 Abs. 2 sieht derzeit die Durchführung 
der mündlichen Verhandlung und die Fällung 
des Erkenntnisses durch einen Spruchsenat nur 
dann vor, wenn der Wertbetrag 50.000 S über
steigt oder wenn er 10.000 S übersteigt und der 
Beschuldigte die Befassung des Senates verlangt. 

Gemäß Artikel 6 Abs. 1 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 210/1958, hat 
jedermann Anspruch darauf, daß seine Sache von 
einem unabhängigen und unparteiischen auf Ge
setz beruhenden Gericht, das über die Stichhaltig
keit der gegen ihn erhobenen strafrechtlichen 
Anklage zu entscheiden hat, gehört wird. Die 
in den §§ 58 und 62 für die Durchführung des 
Finanzstrafverfahrens vorgesehenen Senate sind 
schon jetzt so konstruiert, daß sie nach den 
Maßstäben der Konvention als den Gerichten 
gleichwertig angesehen werden können; die im 
§ 67 Abs. 3 vorgenommene Verlängerung der 
Funktionsdauer der Senatsmitglieder, die im § 68 
Abs. 1 vorgesehene feste Geschäftsverteilung und 
die Einführung der öffentlichkeit für die münd
liche Verhandlung im § 127 Abs. 2 werden dies
bezüglich noch eine Festigung dieses Stand
punktes bringen. überdies soll in den Antrags
fällen durch die Beseitigung der Wertgrenze von 
10.000 S einerseits und durch den Wegfall der 
Beschränkung der Senatszuständigkeit lauf Fälle, 
bei welchen für die Strafdrohung ein Wertbetrag 
maßgebend ist, andererseits gewährleistet sein, daß 
das Recht des Beschuldigten, die Befassung des 
Senates zu verlangen, den erwähnten Grund
gedanken der Konvention folgend für alle von 
den Finanzstrafbehörden zu ahndenden Straffälle 
besteht. Dieses Recht soll mit. Rücksicht auf den 
im Verhältnis zum Nebenbeteiligten strafähn
lichen Charakter des Verfalls bzw. der Haftung 
für Geldstrafen und Wertersätze auch den 
Nebenbeteiligten eingeräumt werden. Weiters 
wird vorgeschlagen, die Wertgrenzen des Abs. 2 
aus den in den Erläuterungen zu § 53 wieder
gegebenen Erwägungen entsprechend anzuheben, 
wobei die für die Zuständigkeit der Spruch
senate maßgeblichen Wertbeträge annähernd mit 
der Hälfte der gemäß § 53 für die Abgrenzung 
der gerichtlichen von der verwaltungsbehörd
lichen Zuständigkeit maßgeblichen Wertbeträge 
festgelegt werden sollen. 

Zu Z. 26 (§ 59): 

Die Bestimmungen der §§ 59 und 60 sollen 
derart neu geordnet werden, daß im § 59 alle 
jene Vorschriften enthalten sind, welche die im 
§ 58 begründeten Zuständigkeiten unmittelbar 
abändern oder ergänzen, während im § 60 die 
übertragung der Zuständigkeit durch Willensakt 
der gemeinsamen Oberbehörde geregelt werden 
soll. 

Die vorgeschlagenen Abs. 1 und 3 entsprechen 
dem geltenden § 59 Abs. 2 und dem geltenden 
§ 60. 

Der Abs. 2 übernimmt den Inhalt des gelten
den § 59 Abs. :3 mit der Maßgabe, daß die 
Begriffe des Mitschuldigen und des Teilnehmers 
entsprechend der Terminologie des neuen Straf-
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gesetzbuches durch den Begriff des Beteiligten 
ersetzt werden und daß die Zuständigkeit der 
Finanzstrafbehörde für die Durchführung des 
Verfahrens gegen den Täter aus verfahrens
ökonomischen Gründen auch ihre Zuständigkeit 
für das Verfahren gegen den Hehler begründen 
soll. Da die Begünstigung kein Finanzvergehen 
mehr sein soll (Hinweis auf die Erläuterungen 
zu § 248), ist die Zuständigkeitsregelung bezüg
lich des Begünstigenden im geltenden Abs. 3 
nicht mehr beizubehalten. Schließlich sollen die 
Voraussetzungen, unter welchen von der gemein
samen Durchführung des Verfahrens gegen alle 
Beteiligten abgesehen werden kann, in Anleh
nung an den Wortlaut der einschlägigen Vor
schrift des § 57 Abs. 1 StPO unter besonderer 
Betonung der Verkürzung einer allfälligen Haft 
neu gefaßt werden. 

Zu Z. 27 (§ 60): 

Im § 60 sollen die Voraussetzungen der bisher 
in den Abs. 1, 4 und 5 des § 59 geregelten 
übertragung der Zuständigkeit zur Durch
führung eines Finanzstrafverfahrens zusammen
gefaßt und in Anlehnung an die einschlägigen 
Vorschriften des § 71 BAO neu geregelt werden. 
Den Bedürfnissen des Finanzstrafverfahrens ent
spreChend soll in übereinstimmung mit § 57 
Abs. 1 StPO be~onders hervorgehoben werden, 
daß die Verkürzung einer allfälligen Haft ein 
Grund zur Delegierung des Verfahrens ist. 

Die übertragung der Zuständigkeit im Finanz
strafverfahren soll mittels Verfügung der Ober
behörde, gegen welche ein Rechtsmittel nicht 
gegeben ist; erfolgen; der Inhalt des geltenden 
§ 59 Abs. 5 braucht daher nicht in den vor
geschlagenen § 60 übernommen werden. 

Zu Z. 28 (§ 61): 

§ 61 sah bisher eine Verbindung von Straf
verfahren nur dann vor, wenn einem Täter 
mehrere Taten zur Last liegen. Durch die Neu
fassung soll erreicht werden, daß aus Gründen 
der Verfahrensökonomie grundsätzlich auch dann 
ein einheitliches Verfahren· geführt wird, wenn 
an einem Finanzvergehen mehrere Personen 
(z. B. als Mittäter) beteiligt sind, oder wenn 
die strafbaren Handlungen mehrerer Personen 
(wie bei den Hehlern im Verhältnis zu den 
Vortätern) sonst in einem engen Zusammenhang 
stehen. Im Abs. 2 sollen Art und Umfang der 
Ermessensübung in Anlehnung an die einschlä
gige Vorschrift des § 57 Abs. 1 StPO näher 
umschrieben werden. 

Zu Z. 29 (§ 62): 
Durch die 1\nderung des § 58 Abs. 2 sollen 

der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten in 
jedem Verfahren wegen eines Finanzvergehens 
bereits in erster Instanz die Durchführung der 

mündlichen Verhandlung und die Fällung des 
Erkenntnisses durch einen Spruchsenat begehren 
können. Haben sie von diesem Recht Gebrauch 
gemacht, so entscheidet über eine Berufung gegen 
das Erkenntnis des Spruchsenates gemäß § 62 
Abs. 2 lit. a ein Berufungssenat. Auch auf Grund 
der 1\nderung des § 143 Abs. 3, der Finanzver
gehen mit strafbestimmenden Wertbeträgen von 
über 100.000 S bzw. 200.000 S vom vereinfachten 
Verfahren ausschließt, werden über solche Finanz
vergehen immer Senate zu entscheiden haben. 

Der erweiterte Tätigkeitsbereich der Senate 
läßt das bisher im Berufungsverfahren bei einer 
über 10.000 S verhängten Geldstrafe eingeräumte 
Antragsrecht auf Entscheidung durch einen 
Berufungssenat sowie die bei einer über 50.000 S 
verhängten Geldstrafe zwingend vorgesehene Be
fassung des Berufungssenates entbehrlich er
scheinen. 

Zu Z. 30 (§ 64): 

Welche von zwei oder mehreren zuständigen 
Behörden ein Strafverfahren durchzuführen hat, 
war bisher im Gesetz nicht geregelt. Es soll 
daher bestimmt werden, daß die Finanzstraf
behörde das Verfahren durchzuführen hat, die 
zuerst vom Finanzvergehen Kenntnis erlangt hat. 

Zu Z. 31 (§ 65): 

Die 1\nderung ergibt sich daraus, daß die im 
§ 11 des geltenden Abgabenorganisationsgesetzes 
genannten Zollämter nunmehr im § 58 Abs. 1 
lit. ades Finanzstrafgesetzes aufgezählt werden 
sollen. Außerdem soll wie im Abs. 1 lit. ades 
§ 65 hinsichtlich der Spruchsenate bei den 
Finanzämtern auch in lit. b ausdrücklich gesagt 
werden, daß die Senate Organe der jeweiligen 
Zollämter sind. 

Zu Z. 32 (§ 66): 

Aus den Erläuterungen zum geltenden § 66 ist 
zu entnehmen, daß nur die Weisungsungebunden
heit der Senatsmitglieder Gegenstand der Ver
fassungsbestimmung sein sollte. Dies soll dadurch 
klargestellt werden, &iß nur mehr Abs. 1 als 
Verfassungsbestimmung bezeichnet wird. Eine 
solche 1\nderung kann nur im Wege einer Ver
fassungsbestimmung erreicht werden. 

Durch . Wegfall der - in der Praxis wenig 
angewandten - Bestimmung im Abs. 2, daß 
als Senatsvorsitzender auch ein Richter des Ruhe
standes in Betracht kommt, soll eine Stärkung 
des gerichtsähnlichen Charakters der Senate er
reicht werden. Dem gleichen Zweck soll auch 
die Erhöhung der Zahl der Laienbeisitzer bei 
den Spruchsenaten dienen. Dadurch wird auch 
die Einrichtung der in den §§ 68 und 69 vorge-
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sehenen festen Geschäftsverteilung erleichtert; 
auf die, diesbezüglichen Erläuterungen wird hin
gewiesen. 

Zu Z. 33 (§ 67): 

Der neue § 67 folgt im wesentlichen dem 
Wortlaut des bisherigen § 68. Die Verlängerung 
der Amtsdauer der Senatsmitglieder auf sechs 
Jahre soll der Stärkung des gerichtsähnlichen 
Charakters der Senate dienen; dies entspricht 
im übrigen der einschlägigen Regelung im § 267 
BAO. 

Zu Z. 34 und 35 (§§ 68 und 69): 

Durch die Neufassung soll auch bei den 
Senaten des verwaltungsbehördlichen Finanz
strafverfahrens eine feste Geschäftsverteilung, wie 
sie auch für die Gerichte nach dem Muster der 
Gerichtsverfassung besteht, vorgesehen werden; 
dies aus der Erwägung, den Senaten den Charak
ter von Gerichten im Sinne des Art. 6 Abs. 1 
der Menschenrechtskonvention,BGBl. Nr. 210/ 
1958, zukommen zu lassen. Die feste Geschäfts
verteilung bringt es a,llerdings mit sich, daß 
eine wechselnde Beschickung der Senate mit 
Laienbeisitzern aus der jeweiligen Berufsgruppe 
des Beschuldigten, wie dies bisher § 69 Abs. Z 
vorgesehen hat, nicht mehr möglich ist. Um 
jedoch sicherzustellen, daß dem erkennenden 
Senat jedenfalls sowohl Vertreter der selbständi
gen als auch Vertreter der nichtselbständigen 
Erwerbstätigen angehören, soll dies, wie es auch 
im § 270 Abs. 3 BAO für die Besetzung der 
im Abgabenverfahren tätigen Berufungssenate 
vorgesehen ist, 'gesetzlich festgelegt werden. 

§ 68 Abs. 3 soll dem § 270 Abs. 2 BAO nach
gebildet werden. 

Zu Z. 36 (§ 70): 

Die i\nderungen sind durch die Neufassung 
des § 66, wonach nur mehr Richter des Dienst
standes als Senatsvorsitzende in Betracht kom
men, bedingt. 

Zu Z. 37 (§ 72): 

Die teilweise Neufassung des Abs. 1 folgt im 
lnteresse der Rechtsvereinheitlichung dem § 76 
Abs. 1 BAO. Von der bisher in lit. b enthaltenen 
Nennung des Vormundes und des Kurators 
wurde abgesehen, da dieser Befangenheitsgrund 
in der Praxis kaum Bedeutung erlangen wird; 
sollte in Einzelfällen dieser Befangenheitsgrund 
doch von Bedeutung sein, wird er jedenfalls als 
wichtiger Grund im Sinn der neuen lit;. e vom 
Organ zu beachten sein. i\hnliches gilt für die 
Gesellschafter, Dienstgeber und Dienstnehmer. 
In die Jit. c und d (bisher lit. e und f) soll aus
drücklich eine Mitwirkung an dem mit der 

Finanzstrafsache im Zusammenhang stehenden 
Abgabenverfahren als weiterer Befangenheits
grund aufgenommen werden. Der Befangenheits
grund des Abs. 1 lit. d (bisher lit. f) soll sidl 
nicht, auch auf die Amtsbeauftragten des Beru
fungsverfahrens erstrecken. 

Schließlich soll der subsidiäre Befangenheits
grund der bisherigen lit. d an den Schluß der 
Befangenheitsgründe gereiht werden. 

Der Abs. 2 entspricht im wesentlichen der 
einschlägigen Regelung des § 76 Abs. 2 BAO 
und des § 7 Abs. 2 AVG. Die Pflicht des Amts
organs, die unaufschiebbaren Amtshandlungen 
bei Gefahr im Verzug selbst vorzunehmen, soll 
aber dann entfallen, wenn gegen die im Abs. 1 
lit. a genannten Personen' einzuschreiten wäre. 
In diesem Punkt wird einer entsprechenden Rege
lung im § 71 StPO Rechnung getragen. 

Zu Z. 38 (§ 73): 

Das Ablehnungsrecht soll nicht nur dem Be
schuldigten und den Nebenbeteiligten, sondern 
auch dem Amtsbeauftragten zustehen. Weiters 
soll durch die i\nderung klargestellt werden, daß 
am Verfahren beteiligte Organe, zu welchen auch 
der Amtsbeauftragte und der Schriftführer ge
hören, stets dann abgelehnt werden können, 
wenn das betroffene Organ von sich aus nach 
§ 72 verpflichtet wäre, eine Betätigung un 
Finanzstrafverfahren zu unterlassen. 

Zu Z. 39 (§ 75): 

Der geltende Wortlaut des § 75 läßt die Frage 
offen, welche Rechtsstellung der im Verdacht 
eines Finanzvergehens stehenden Person nach 
Vornahme der ersten Strafverfolgungshandlung 
bis zum Zeitpunkt der förmlichen Einleitung 
des Finanzstrafverfahrens (§ 83) zukommt. Mit 
dem neuen 2. Satz soll erreicht werden, daß 
solche Personen unter bestimmten Voraussetzun
gen auch ohne formelle Einleitung des Verfahrens 
die Rechtsstellung eines Beschuldigten erlangen. 
Im übrigen dient die i\nderung lediglich der 
KlarsteIlung, daß der Begriff des Beschuldigten' 
und damit seine Rechtsstellung bis zum rechts
kräftigen Abschluß des Verfahrens gilt. 

Zu Z. 40 (§ 77): 

Die i\nderungen erfolgen in Angleichung an 
§ 83 BAO. Damit soll auch klargestellt werden, 
daß auch der Beschuldigte sich vertreten lassen 
kann, der Verteidiger also nicht nur neben dem 
Beschuldigten auftreten kann. Es sollen die Vor
schriften des § 83 BAO auch für die Bevoll
mächtigung des Verteidigers gelten, mit der be
sonderen Auswirkung, daß die Vollmacht auch 
mündlich zur Niederschrift erteilt werden kann. 
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Zu Z. 41 (§ 78): 

Die Beteiligung des Verteidigers an Beweis
aufnahmen soll im Abs. 2 entsprechend den im 
§ 115 umschriebenen bezüglichen Parteirechten 
geregelt werden. . 

Die Neufassung des Abs. 3 erfolgt in enger 
Anlehnung an den Wortlaut der Abs. 3 und 4 
des § 45 StPO in der Fassung des Strafrechts
änderungsgesetzes 1971. 

Zu Z. 42 (§ 79): 

Die neuen Abs. 1, 2 und 4 'bringen eine An
gleichung an § 90 BAO; sie dienen der Klar
stellung, daß Akteneinsicht auch nach Abschluß 
des Verfahrens (z. B. zum Zwecke der Stellung 
eines Wiederaufnahmeantrages, der Erhebung 
einer Verwaltungsgerichtshofbeschwerde usw.) 
möglich ist. Die bisherige ausdrückliche Nennung 
der Verteidiger und der Bevollmächtigten ist 
im Hinblick auf § 77 entbehrlich und kann 
daher entfallen. . 

Wie im geltenden Recht soll im Unter
suchungsverfahren Akteneinsicht nicht unein
geschränkt gewährt werden (Abs. 2 und 3). 
Die Voraussetzungen für eine Verweigerung der 
Akteneinsicht sollen jedoch so umschrieben wer
den, wie es § 45 Abs. 2 StPO in der Fassung 
des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971 für den 
Bereich des gerichtlichen Untersuchungsverfah
rens vorsieht. Auf jeden Fall soll gewährleistet 
sein, daß noch im Untersuchungsverfahren 
Akteneinsicht gewährt wird. 

An Stelle der Akteneinsicht soll auch die 
Ausfolgung von Abschriften möglich sein; die 
Einschränkungen in den Abs. 2 und 3 gelten 
hiefür sinngemäß. 

Zu Z. 43 (§ 82): 

Ist ein Strafverfahren bei einer Finanzstraf
behörde bereits anhängig, so bestimmt § 54 
Abs. 3, daß nach Erstattung der Anzeige an die 
Staatsanwaltschaft die Behörde eine weitere 
Tätigkeit nur so weit zu entfalten hat, als dies 
§ 197 vorsieht. Eine solche Regelung soll aus
drücklich auch für den im § 82 behandelten, 
noch vor dem Beginn des Finanzstrafverfahrens 
liegenden Zeitraum vorgesehen werden (Abs. 2). 

Die lit. c und d des Abs. 3 sollen eine moderne, 
strafrechtsdogmatisch klar gegliederte Fassung er
halten. 

Zu Z. 44 (§ 83): 

Die vorgeschlagene Neufassung soll klarstellen, 
daß sich die Verständigung -nicht darauf be
schränken darf, daß gegen eine bestimmte Person 
ein Strafverfahren eingeleitet wurde, sondern daß 
- wie dies § 117 Abs. 1 auch für die Vorladung 
des Beschuldigten und für die Aufforderung zur 

schriftlichen Rechtfertigung vorsieht - dem des 
Finanzvergehens Verdächtigen auch die zur Last 
gelegte Tat sowie die in Betracht kommende 
Strafbestimmung mitzuteilen ist. 

Zu Z',45 (§ 84): 

Personen; die an einem Finanzstrafverfahren 
als Haftungsbeteiligte oder als Verfallsbeteiligte 
teilnehmen, sind an dessen Ausgang insofern 
maßgeblich interessier.t, als sich für sie Rechts
folgen nur im Fall eines gegen den Beschuldigten 
gefällten Schuldspruches ergeben können. Es 
kommt ihnen demnach eine dem Beschuldigten 
ähnliche Stellung zu, weshalb die bisher ihrem 
Wortlaut nach nur den Beschuldigten betreffen
den Bestimmungen ausdrücklich auch auf die 
Nebenbeteiligten ausgedehnt werden sollen. 

Die Bestimmungen über die Belehrungspflicht 
der Behörde (bisher Abs. 3) sollen - ebenfalls 
unter Ausdehnung auf die Nebenbeteiligten -
nunmehr an systematisch richtiger Stelle in den 
§ 57 Abs. 3 aufgenommen werden. Der hiedurch 
freiwerdende Raum 5011 eine bisher im FinStrG 
fehlende Bestimmung über die Zuziehung eines 
Dolmetschers (Art. 6 Abs. 3 lit. e der Menschen
rechtskonvention) aufnehmen; daß die Zuziehung 
des Dolmetschers im Sinne der Konvention für 
den Beschuldigten unentgeltlich zu erfolgen hat, 
soll im § 185 Abs. 1 bestimmt werden. Die 
Ansprüche des Dolmetschers, die den Ansprüchen 
eines Sachverständigen vergleichbar sind, sollen 
sich wie letztere nach dem Gebührenanspruchs
gesetz richten, was durch die Verweisung auf 
§ 112 erreicht wird. 

Zu Z. 46 (§§ 85 bis 88): 

Zu § 85: 

Der geltende § 85 nennt die Zwecke der 
,,verhaftung" nicht ausdrücklich und verweist 
hinsichtlich der Gründe auf § 175 StPO. Eine 
derart wichtige Bestimmung, die sich vorwiegend 
an Organe der Finanzverwaltung wendet, sollte 
aber im Finanzstrafgesetz selbst erschöpfend ge
regelt sein. Der Entwurf schlägt daher vor, im 
§ 85 Abs. 1 die Zwecke der "Verhaftung" (Vor
führung vor die Finanzstrafbehörde und vor
läufige Verwahrung bis zur Verhängung der 
Untersuchungshaft durch den Vorsitzenden des 
Spruchsenates) und die Grunde, die zur "Ver
haftung" führen, in weitgehender Anlehnung an 
den Wortlaut des § 175 StPO (in der Fassung 
des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971) anzu
führen. Dabei soll der Kreis der Finanzver
gehen, bei denen eine Festnahme zulässig sein 
soll, auf vorsätzliche Vergehen, ausgenommen 
Finanzordnungswidrigkeiten, eingeschränkt wer
den. Weiters soll von dem Begriff der "Ver
haftung", welcher der Strafprozeßordnung ent
nommen ist und entsprechenden Verfügungen 
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des Untersuchungsrichters vorbehalten bleiben 
sollte, abgegangen werden .. Er soll durch den 
Begriff "Festnahme", den auch das Verwaltungs
strafgesetz verwendet, ersetzt werden; entspre
chend soll auch der Begriff "Haftbefehl" nicht 
mehr verwendet werden (Abs. 1). Schließlich soll 
der vorläufige Charakter der Verwahrung (Hin
weis auf Abs. 4, derzeit § 86 Abs. 1) durch Bei
fügung des Wortes "vorläufig" betont werden. 

notwendigen Abstimmung auf den neuen § 85 
Abs. 1 abgesehen - eine inhaltliche Knderung 
eintritt. 

Im neuen Abs. 2 wird in Anpassung an § 180 
Abs. 3 StPO bestimmt, wann Fluchtgefahr jeden
falls nicht anzunehmen ist. Damit wird die Haft 
wegen Fluchtgefahr auf verhältnismäßig wenige 
Fälle - meist im Zollstrafbereich - beschränkt 
sem. 

Der neue Abs. 2 übernimmt einen Teil der Zu § 87: 
bisher im Abs. 1 enthaltenen Regelungen; eme 
inhaltliche Knderung wird hiedurch nicht em-
treten. 

Der Abs. 3 übernimmt den Inhalt des gel
tenden Abs. 2 Satz 1 und paßt diesen dem Wort
laut des § 177 Abs. 1 StPO an. 

Abs. 4 entspricht dem geltenden § 86 Abs. 1, 
wobei die weiteren Verfügungen über einen Fest
genommenen klarer und in Anlehnung an § 177 
Abs. 2 StPO geregelt werden sollen. Während 
es nach § 177 Abs. 2 StPO genügt, daß der 
Verhaftete dem Gericht binnen 48 Stunden abge
liefert wird, und dem Untersuchungsrichter 
gemäß § 179 Abs. 1 StPO eine weitere Frist 
von 24 Stunden zur Vernehmung und; falls 
diese nicht möglich ist, eine Frist von längstens 
drei Tagen zur Einleitung der Vernehmung zur 
Verfügung steht, soll hier die bisherige Rege
lung, wonach der Festgenommene binnen 
48 Stunden nach seiner Festnahme entweder frei
zulassen oder die Verhängung der Unter
suchungshaft zu veranlassen ist, beibehalten wer
den. Damit ist ausreichend gewährleistet, daß 
dem Beschuldigten nur so lange als unumgäng
lich notwendig ohne Mitwirkung des Vorsitzen~ 
den des Spruchsenates, der Richter ist und dem 
auch im Finanzstrafverfahren richterliche Unab
hängigkeit zukommt, die Freiheit entzogen ist. 
Bereits in diesem Stadium soll auch gewährleistet 
sein, daß die Verwahrung unterbleibt, wenn mit 
gelinderen Mitteln oder (in den Fällen der 
Fluchtgefahr) mit Sicherheitsleisturig das Aus
langen gefunden werden kann. Der im geltenden 
Abs. 3 enthaltene Hinweis auf § 4 des Gesetzes 
zum Schutze der persönlichen Freiheit ist durch 
diese ausführliche Regelung entbehrlich gewor
den. 

Im Abs. 5 wurde der Inhalt des geltenden 
Abs. 2 Satz ..2 mit Geltung auch für die vor
läufige Verwahruilgübernommen. 

Zu § 86: 

. Der bisherige Inhalt des Abs. 1 soll als Abs. 4 
in den § 85 übernommen werden. 

Die Voraussetzungen der Verhängung der 
Untersuchungshaft im Abs. 1 (bisher Abs. 2) 
werden im Wortlaut an jen~ des § 180 Abs. 2 
StPO angepaßt, ohne daß hiedurch - von der 

Im Abs. 1 werden die Erfordernisse des 
Bescheides, mit dem die Untersuchungshaft ver
hängt wird, gegenüber der bisherigen Fassung 
näher umschrieben; die Neufassung folgt hiebei 
§ 180 Abs. 8 StPO. 

Abs. 2 enthält die bisher im Abs. 1 enthaltene 
Regelung betreffend Beschwerden gegen Bescheide 
über die Verhängung einer Untersuchungshaft. 

Die Abs. 3 und 4 übernehmen teilweise den 
Inhalt des bisherigen Abs. 3, schaffen aber inso
fern neues Recht, als auch die Dauer einer Unter
suchungshaft wegen Fluchtgefahr einer zeitlichen 
Begrenzung, nämlich von zwei Monaten, unter
liegt. Hinsichtlich der allgemeinen Bestimmungen 
betreffend die Dauer der Untersuchungshaft folgt 
Abs. 4 dem § 193 Abs. 2 StPO. 

Der Abs. 5 entspricht dem geltenden Abs. 3; 
der angefügte letzte Satz soll eine möglichst 
rasche Beendigung der Untersuchungshaft für 
jene Fälle gewährleisten, in denen die Voraus
setzungen für die Aufhebung der Haft klar zu
tage liegen. 

Die Abs. 6 und 7 erster Satz entsprechen den 
bisherigen Abs. 4 und 5. 

Das Finanzstrafgesetz enthält, abgesehen von 
der im geltenden § 87 Abs. 5 getroffenen Anord
nung, daß Häftlinge des verwaltungsbehördlichen 
Finanzstrafverfahrens möglichst abgesondert von 
Häftlingen der polizeilichen und gerichtlichen 
StrafrechtspfIege zu verwahren sind, keine aus
drückliche Regelung bezüglich der Behandlung 
dieser Personen:; diese Lücke soll für die in 
gerichtlichen Gefangenenhäusern einsitzenden 
Personen im Abs. 7 im Anschluß an den bis
herigen Wortlaut des § 87 Abs. 5 durch Ver
weisung auf die einschlägigen Bestimmungen der 
Strafprozeßordnung geschlossen werden. Die dort 
dem Untersuchungsrichter übertragenen Auf
gaben sollen im verwaltungs behördlichen Finanz
strafverfahren von der Finanzstrafbehörde wahr
genommen werden. Sofern Maßnahmen der im 
§ 16 Abs. 2 Z. 2, 4 und 5 des Strafvollzugs
gesetzes bezeichneten Art bei Häftlingen eines 
verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens 
überhaupt in Betracht kommen, soll deren An
ordnung dem unabhängigen Spruchsenat unter 
Vorsiti· eines Richters (§ 66 FinStrG) vorbe-
halten sein. . 
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Der bisherige Abs. 6 entfällt; die diesbezügliche 
Regelung ist im neuen § 23 Abs. 4 und 5 mit 
Geltung für das gerichtliche und verwaltungs
behördliche Verfahren enthalten. 

Zu §88: 

In Angleichung,an die durch das Strafrechts
änderungsgesetz 1971 geschaffene Rechtslage 
(§ 180 StPO) soll auch im verwaltungsbehörd
lichen Finanzstrafverfahren vorgesehen sein, daß 
eine Untersuchungshaft zu unterbleiben hat, 
wenn die Haftzwecke auch durch Anwendung 
gelinderer Mittel erreicht werden können. Die 
Aufzählung der Mittel ist eine taxative und ent
spricht im wesentlichen dem § 180 Abs. 5 StPO; 
eine dessen Ziffer 3 entsprechende Bestimmung 
erscheint für die Belange des Finanzstrafver
fahrens entbehrlich. Zugleich soll - wie dies 
auch dem § 7 des Gesetzes zum Schutze der 
persönlichen Freiheit entspricht - im Abs. 2 
als Voraussetzung des Unterbleibens einer 
Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen 
Sicherheitsleistung auch die Ablegung eines Ge
löbnisses vorgesehen sein; hiebei soll auch der 
Wortlaut an den des § 190 StPO angepaßt 
werden. 

In den Abs. 3 und 4 werden die Modalitäten, 
unter welchen die Sicherheit zu leisten ist, fest
gelegt. Dabei folgt Abs. 3 in seinem ersten Teil 
dem § 191 Abs. 1 StPO (§ 7 Abs. 2 des Gesetzes 
zum Schutze der persönlichen Freiheit); darüber 
hinaus sollen im Interesse des die Sicherheit 
Leistenden noch weitere Möglichkeiten der 
Sicherheitsleistung - wie sie § 222 BAO für die 
Zwecke des Abgabenverfahrens vorsieht - ge
geben sein. Abs. 4 entspricht der einschlägigen 
Regelung im Abgabenverfahren (§ 223 Abs. 2 
BAO). 

Abs. 5 entspricht dem geltenden § 88 Abs. 3. 
Er enthält im übrigen ,eine (bisher fehlende)· 
Bestimmung über die Einbringung der Sicher
heitssumme, die sich nach den Abgabenvorschrif
ten richten soll. 

Der Abs. 6 ist dem § 192 Abs. 1 StPO nach
gebildet. 

Im Abs .. 7 soll übersichtlich und teilweise in 
übereinstimmung mit § 192 StPO geregelt wer
den, unter welchen Umständen die Sicherheits
summe frei wird. 

Zu Z. 47 (§ 89): 

Die Vorschriften über die Vornahme einer 
Beschlagnahme, die derzeit als sogenannte "Kann
Bestimmungen" gefaßt sind, sollen in zwingende 
Vorschriften geändert werden, da bei Zutreffen 
der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen von 
einer Beschlagnahme ohnedies nIcht abgesehen 
werden kann (Abs. 1). 

In den Abs. 1 soll auch die derzeit im Abs. 4 
Satz 1 enthaltene Bestimmung, daß der Beschlag
nahme auch Gegenstände unterliegen; die für 
die Untersuchung als Beweismittel in Betracht 
kommen, aufgenommen werden. 

Im Abs. 2 s~ll der Kreis der zur Vornahme 
der Beschlagnahme berechtigten Organe um die 
Organe der Abgabenbehörden zweiter Instanz 
erweitert werden. Bei Gefahr im Verzug sollen 
somit (außer den Organen der zuständigen 
Finanzstrafbehörde) auch die Organe aller 
anderen Abgabenbehörden erster und zweiter 
Instanz zur· Beschlagnahme berechtigt sein. Der 
ergänzende Hinweis auf § 90 dient lediglich der 
Klarstellung. 

Der Abs. 3 soll durch die beispielsweise Auf
zählung von Fällen, in denen eine Freigabe zu 
unterbleiben hat, ergänzt werden. 

Die derzeit im Abs. 4 Satz 1 enthaltene Be
stimmung, daß der Beschlagnahme auch Gegen~ 
stände unterliegen, die für die Untersuchung als 
Beweismittel in Betracht kommen, gehört 
systematisch in den Abs. 1. Die im Abs. 4 Satz 2 
enthaltenen Vorschriften über die Beschlagnahme 
von bei Prüfungen aufgefundenen Beweismitteln 
bei Gefahr im Verzug können entfallen, weil 
eine umfassende Regelung der Beschlagnahme bei 
Gefahr im Verzug - welche auch Beweismittel 
umfaßt - im neuen Abs. 2 vorgenommen wird. 
Der geltende Abs. 4 ist daher entbehrlich. 

Im neuen Abs. 4 soll zufolge der in der Regie
rungsvorlage eines Strafrechtsanpassungsgesetzes . 
(850 der Beilagen zu den stenographischen Proto
kollen des Nationalrates, XIII. Gesetzesperiode) 
vorgesehenen Aufhebung des Gesetzes vom 
6. April 1870, RGBl. Nr. 42, zum Schutze des 
Brief- und Schriftengeheimnisses die bisher im 
§ 2 des genannten Gesetzes enthaltene Regelung 
übernommen werden. 

Der Abs. 5 soll den geltenden Abs. 6 er
setzen. Abgesehen vom Verdacht eines Schmug
gels oder einer Hinterziehung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben soll jedoch eine Beschlag
nahme von Postsendungen, die im Gewahrsam 
der Post sind, ebenso wie nach § 146 Abs. 1 
StPO nut insoweit erfolgen dürfen, als es sich 
um Sendungen handelt, die der Beschuldigte ab
schickt oder die an ihn gerichtet werden. 

Zu Z. 48 (§ 90): 

Die geltende Fassung des Abs. 1 läßt offen, 
wann die beschlagnahmten Gegenstände dem bis
herigen Inhaber zu belassen und wann sie anderen 
Personen zur Aufbewahrung zu übergeben sind. 
Auch nach der vorgeschlagenen Neufassung wird, 
dem Sicherungscharakter der Beschlagnahme ent
sprechend, der Verwahrung durch dritte, Per
sonen der Vorzug zu geben sein; ist aber die 
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Belassung der Gegenstände beim bisherigen In
haber mit dem Zweck der Beschlagnahme verein
bar, so soll auch diese Möglichkeit bestehen. In 
all diesen Fällen ist jedoch durch Bedingungen 
und Auflagen an den Verwahrer oder bisherigen 
Inhaber sicherzustellen, daß die Gegenstände 
während der Beschlagnahme ordentlich gepflegt 
werden und eine vermeidbare Wertminderung 
ausgeschlossen wird. Auch soll die Möglichkeit 
einer amtlichen Verschlußanlegung gegeben sein. 

Im Abs. 2 können die Worte "und ist ihre 
Aufbewahrung nicht zur Sicherung des Beweises 
erforderlich" entfallen, da die damit bestimmte 
Ausnahme im Abs. 3 besonders geregelt ist. 

Zu Z. 49 (§ 91): 

Der bisherige Wortlaut des Abs. 1 bezog sich 
lediglich auf die Fälle, in welchen die beschlag
nahmten Gegenstände in amtliche Verwahrung 
genommen wurden. Nach der vorgeschlagenen 
Neufassung ist eine Quittung auch auszustellen, 
wenn die beschlagnahmten Gegenstände einer 
anderen Person zur Aufbewahrung gegeben 
werden. 

Zu Z. 50 (§ 99): 
Die vorgeschlagene Neufassung des Abs. 1 folgt 

dem Wortlaut des § 143 BAO, wobei jedoch 
durch Verweisung auf § 108 die Vergütungs
regelung für Zeugen auch für Auskunftspersonen 
gelten soll. 

Die Neufassung des Abs. 2 soll eindeutig fest
legen, daß nur solche Bestimmungen der Bundes
abgabenordnung, welche die Vornahme von 
Nachschauen oder Prüfungen in zeitlicher Hin
sicht und hinsichtlich der Möglichkeit einer 
neuerlichen Prüfung einschränken, für Prüfungen 
nach§ 99 Abs. 2 nicht gelten. 

Zu Z. 51 (§ 102): 

Die Vorschriften über die Zeugenaussage wur
den in Angleichung an die einschlägigen Vor
schriften der Bundesabgabenordnung (§§ 169, 172 
und 173 Abs. 1) neu gefaßt. Den Besonder
heiten des Finanzstrafverfahrens Rechnung tra
gend, wurde abweichend von der Vorschrift des 
§ 91 Abs. 2 BAO, welche zufolge des neuge
faßten § 56 Abs. 2 FinStrG grundsätzlich auch 
für das Finanzstrafverfahren gilt, der Finanz
strafbehörde die Möglichkeit eröffnet, den 
Gegenstand der Vernehmung nicht in die Vor
ladung aufzunehmen, soweit besondere Umstände 
die Befürchtung rechtfertigen, daß durch die 
Bekanntgabe die Untersuchung erschwert werden 
könnte. 

beteiligten des Verfahrens nicht als Zeugen ver
nommen werden dürfen, wurde beibehalten. 

Zu Z. 53 (§ 104): 

Die Neufassung entspricht im wesentlichen 
dem § 171 BAO, w:obei als lit. c der geltende 
§ 104 Abs. 1 lit. c FinStrG beibehalten wurde 

Zu Z. 54 (§ 105): 

Die Neufassung des Satzes 1 erfolgt in An
lehnung an den Wortlaut des § 173 Abs. 2 BAO, 
wobei der unbestimmte Begriff "ohne genügende 
Entschuldigung" durch die demonstrative Auf
zählung von Entschuldigungsgründen ersetzt 
werden soll. Wie im § 117 Abs. 2 hinsichtlich 
des Beschuldigten angeordnet, soll auch bezüglich 
des Zeugen ausdrücklich festgelegt werden, daß 
eine zwangsweise Vorführung nur dann erfolgen 
'soll, wenn sie unumgänglich ist, und weiters, 
daß die Sicherheitsdienststellen den Vorführungs
ersuchen der Finanzstrafbehörden zu entsprechen 
haben. 

Zu Z. 55 (§ 10~): 

Der neue Abs. 1 entspricht dem Wortlaut 
des § 174 Abs. 1 BAO, wobei aber der bisherige 
Hinweis, daß Entsprechendes auch für die schrift
liche Zeugenauskunft gelten soll, beibehalten 
wird. 

Die dem Abs. 2 angefügte Bestimmung ent
spricht der einschlägigen Regelung des § 167 
letzter Satz StPO. 

Abs. 3 soll in Anpassung an die Knderung 
des § 453 StPO durch das Strafrechts änderungs
gesetz 1971 entfallen. 

Zu Z. 56 (§ 107): 

Der Wortlaut des Abs. 1 folgt im wesentlichen 
dem Wortlaut des § 175 BAO. 

Zu Z. 57 (§ 108): 

Der geänderte Abs. 1 entspricht dem § 176 
BAO, wobei wie für die Zeugen im gerichtlichen 
Verfahren eine Frist von zwei Wochen für die 
Geltendmachung des Ersatzanspruches einge
räumt werden soll. 

Abs. 2 entspricht dem bisherigen Abs. 3. 

Zu Z. 58 (§ 109): 

Die Abs. 1 bis 3 entsprechen dem § 177 BAO, 
der Abs. 4 entspricht dem geltenden Abs. 3. 

Zu Z. 59 (§ 110): 

Die Neufassung der Abs. 1 und 2 entspricht 
dem Wortlaut des § 178 BAO; der Abs. 3 ent-

Zu Z. 52 (§ 103): spricht inhaltlich dem § 179 BAO, wobei durch 
Die Neufassung folgt dem § 170 BAO; die die Verweisung auf den § 74 die Wiedergabe 

Bestimmung des geltenden § 103 lit. d FinStrG, des § 179 Abs. 2 Satz 2 und 3 BAO entbehrlich 
wonach im Finanzstrafverfahren auch die Neben- ist. 
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Zu Z. 60 (§ 111): finanzverwaltung durchführen lassen kann. Einer 
Die Änderung erfolgt in Angleichung an den besonderen Regelung für die Vernehmung des 

§ 180 Abs. 1 BAO. Beschuldigten bedarf es daher nicht. 

Zu Z. 61 (§ 112): 

Die geänderten Abs. 1 und 2 entsprechen dem 
§ 181 BAO; die Zitatänderung im Abs. 3 ergibt 
sich aus der Änderung des § 108. 

Zu Z. 62 (§ 114): 

Im Anschluß an den geltenden Abs. 1, welcher 
grundlegende Vorschriften über' die Aufnahme 
von Beweisen enthält, soll mit Wirkung für das 
gesamte Beweisverfahren ausdrücklich die Zu
ziehung; eines Dolmetschers angeordnet werden, 
wenn dies im Interesse der Behörde oder der 
Parteien des Verfahrens erforderlich ist. 

Die Beteiligung der Parteien an Beweisauf
nahmen war bisher nur aus den im § 78 Abs. 2 
umschriebenen einschlägigen Rechten des Ver
teidigers zu entnehmen. Da die Beteiligung an 
Beweisaufnahmen nicht davon abhängen kann, 
ob sich die Parteien eines Vertreters bedienen 
oder nicht, soll im neuen Abs. 3 die Beteiligung 
der Parteien selbst geregelt werden .. 

Im allgemeinen werden sich gegen eine Beteili
gung der Parteien keine Bedenken ergeben, doch 
soll für solche wiederholbaren Beweisaufnahmen, 
bei welchen sich die Anwesenheit der Parteien 
nachteilig auf die Verfahrensführung auswirkt, 
eine Ausnahme geschaffen werden. Auch in diesen 
Fällen soll jedoch den Parteien als Auswirkung 
des dargelegten Grundsatzes noch im Unter
suchungsverfahren Gelegenheit gegeben werden 
müssen, von den Ergebnissen der Beweisauf
nahmen Kenntnis zu nehmen und sich dazu zu 
äußern. 

Das Finanzstrafgesetz enthält derzeit keine 
näheren Vorschriften über Niederschriften be
treffend Beweisaufnahmen; dieser Mangel soll im 
neuen Abs. 4 durch den Hinweis auf § 87 Abs. 3 
bis 6 und § 88 BAO behoben werden. Ent
sprechend dem § 87 Abs. 7 BAO soll die ver
nommene Person einen Anspruch auf Ausfolgung 
einer Ausfertigung der Niederschrift haben, 
wobei sie aber ein diesbezügliches Verlangen zeit
lich nur begrenzt stellen können soll, um einen 
zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden. Die 
sofortige Ausfolgung einer Niederschrift kann 
unter Umständen für dieWahrheitsfindung nach
teilig sein, weshalb diesbezüglich entsprechend 
dem § 79 Abs. 3 eine Einschränkung vorgesehen 
.wird. 

Zu Z. 63 (§ 116): 

§ 119 sieht vor, daß die Finanzstrafbehörde 

Zu Z. 64 (§ 117): 

An den geltenden Abs. 1 soll die auch im § 41 
Abs. 2 VStG entnaltene Regelung angefügt wer
den, daß der Beschuldigte aufzufordern ist, zur 
Vernehmung die seiner Verteidigung dienlichen 
Beweismittel mitzubringen oder. sie der Behörde 
rechtzeitig anzuzeigen. 

Die bisher im Abs. 2 vorgesehene Regelung, 
daß die Nichtbefolgung der Vorladung des Be
schuldigten oder der Aufforderung zur schrift
lichen Rechtfertigung nicht den weiteren Ablauf 
des Verfahrens hindert, ist in der umfassenderen 
Regelung des neuen § 121 enthalten und daher 
entbehrlich. An die somit freigewordene Stelle 
soll der Inhalt des geltenden § 121 Abs. 2 treten, 
wobei deutlich zum Ausdruck gebracht werden 
soll, daß eine zwangsweise Vorführung nur dann 
erfolgen darf, wenn sonst die Sachverhaltsermitt
lung unmöglich oder wesentlich erschwert wäre; 
weiters soll der unbestimmte Begriff. "ohne 
zwingenden Grund" näher umschrieben werden. 

Zu Z. 65 (§ 118): 

Die Anfügung der Instanzenbezeichnung dient 
der Vereinheitlichung des Gesetzestextes in den 
Bestimmungen über das Untersuchungsverfahren. 

Zu Z. 66 (§ 121): 

Nach dem Wortlaut des geltenden Abs. 1 
würde es den weiteren Ablauf des Untersuchungs
verfahrens hindern, wenn der Beschuldigte für 
die Nichtbefolgung der Vorladung oder einer 
sonstigen Aufforderung triftige Gründe hat; Zeu
genvernehmungen, Sachverständigenbeweise, 
Augenscheine usw. könnten auch dann nicht 
durchgeführt werden, wenn sie mit der an den 
Beschuldigten ergangenen Vorladung oder sonsti
gen Aufforderung in keinem Zusammenhang ste
hen. Dies kann nicht der Sinn dieser Bestimmung 
sein. Die vorgeschlagene Neufassung verzichtet 
daher auf die Zl.llassung von Entschuldigungsum
ständen, stellt aber zugleich durch den Hin
weis auf § 115 sicher. daß dem Beschuldigten 
noch im Untersuchungsverfahren Gelegenheit zu 
geben ist, seine Rechte und rechtlichen Interessen 
geltend zu machen. überdies gewährleistet der 
§ 126, daß eine mündliche Verhandlung und 
damit eine abschließende Entscheidung dann nicht 
erfolgen darf, wenn der Beschuldigte aus trifti
gem Grund an der Verhandlung nicht teilnehmen 
kann. 

Ermittlungen und Beweisaufnahmen: jeder Art Der geltende Abs. 2 soll inhaltlich in den § 117 
auch durch andere Dienststellen der Bundes- Abs. 2 übernommen werden. 
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Zu Z. 67 (§ 122): 

Die bisherige Regelung ging davon aus, daß 
es den Personen, welchen ein Eigentumsrecht oder 
ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht an der 
verfallsbedrohten Sache zusteht oder die ein sol
ches Recht behaupten, grundsätzlich freigestellt 
sein sollte, ob sie dieses Recht im Finanzstraf
verfahren geltend machen wollen oder nicht. 
Hievon soll aus rechtsstaatlichen Erwägungen ab
gegangen werden. Wem ein Recht an der ver
fallsbedrohten Sache zusteht, dessen Recht soll 
auch im Finanzstrafverfahren von Amts wegen 
gewahrt bleiben, gleichgültig, ob er für eine 
entsprechende Rechtsverteidigung Sorge trägt 
oder nicht. Diesem Gedanken soll auch dadurch 
Rechnung getragen werden, daß bei unbekanntem 
Aufenthalt des Nebenbeteiligten - wie dies 
§ 147 für Verfahren gegen Beschuldigte mit un
bekanntem Aufenthalt vorsieht -, wenn es die 
Wichtigkeit der Sache erfordert, ein Kurator be
stellt wird (Abs. 1). 

Von der Zuziehung des Nebenbeteiligten zum 
Verfahren gegen die Täter und sonstigen Beteilig
ten des Finanzvergehens soll aus den Gründen, 
die aum eine Ausnahme von der grundsätzlich 
gemeinsamen Führung eines Strafverfahrens hin
sichtlich aller Beteiligten zulassen (§ 61), abge
sehen werden können (Abs. 2). Dies bedingt 
aber, daß es im Verfahren gegen die Täter usw. 
zu einem Verfalls ausspruch nicht kommen kann, 
da ein solcher voraussetzt, daß auch denjenigen 
Personen, denen das Eigentumsrecht oder ein 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht an der ver
fallsbedrohten Sache zusteht oder die ein solches 
Recht behaupten, im Sinne des § 115 Gelegenheit 
gegeben wird, ihre Rechte und rechtlichen Inter
essen geltend zu machen; dies ist aber nur dann 
möglich, wenn diese Personen dem Verfahren 
zugezogen wurden. Dazu kommt, daß gemäß 
§ 17 Abs. 6 das Eigentum an den für verfallen 
erklärten Gegenständen mit Rechtskraft des 
Strafausspruches auf den Bund übergeht und 
Rechte dritter Personen erlöschen, sofern sie 
nicht anerkannt werden. Ein solcher Eigentums
übergang bzw. ein solches Erlöschen von Rechten 
ohne Anhörung des bisherigen Eigentümers bzw. 
Berechtigten ist aber nach rechtsstaatlichen 
Grundsätzen nicht vertretbar. Schließlich ist noch 
zu bedenken, daß rechtskräftig verfallene Gegen
stände gemäß § 174 zu verwerten sind. Würde 
nun ohne Zuziehung der Verfallsbeteiligten auf 
Verfall erkannt und stellte sich im abgesonderten 
Verfahren heraus, daß der Verfallsbeteiligte den 
Verfall nicht gegen sich gelten zu lassen hat, so 
könnte der Eigentümer den Gegenstand nicht 
wieder erlangen, sondern müßte aus dem Ver
wertungserlös entschädigt werden, was nicht be
friedigen kann. Aus a11 diesen Erwägungen schlägt 
der Entwurf vor, nicht nur die Entscheidung 
über die Rechte der Verfallsbeteiligten, sondern 

die Entscheidung über den Verfall (den Wert
ersatz) schlechthin dem abgesonderten Verfahren 
vorzubehalten. Bei diesem Vorbehalt handelt es 
sich um eine verfahrensleitende Verfügung, gegen 
welche gemäß § 152 Abs. 1 kein abgesondertes 
Rechtsmittel gegeben ist. " .. . 

Die bisher im Abs. 3 hinsichtlich der Neben
beteiligten, die ihren Wohnsitz im Ausland haben 
oder sich dort nicht nur vorübergehend aufhal
ten, vorgesehene Aufforderung, einen inländi
schen Bevollmächtigten namhaft zu machen, ist 
im Hinblick auf die im § 100 BAO, welcher ge
mäß § 56 Abs. 2 FinStrG auch für das Finanz
strafverfahren gilt, der Behörde eröffnete Mög
lichkeit, solche Personen zur Namhaftmachung 
eines inländischen Zustellungsbevollmächcigten zu 
veranlassen, entbehrlich; die Sonderregelung des 
Finanzstrafgesetzes kann ohne Schaden für die 
Sache und ohne Beeinträchtigung der Interessen 
des Nebenbeteiligten aufgegeben werden. Führte 
bisher die Nichtbeachtung der Aufforderung ge
mäß § 122 Abs. 3 dazu, daß Vorladungen usw. 
an den Nebenbeteiligten solange nicht ergingen, 
als ein Bevollmächtigter nicht namhaft gemacht 
wurde, wird· künftig die Nichtbeachtung einer 
gemäß § 100 BAO in Verbindung mit § 56 
Abs. 2 FinStrG ergangenen Aufforderung die 
Hinterlegung des Schriftstückes bei der Finanz
strafbehörde zur Folge haben. 

Auch auf die im letzten Satz des bisherigen 
Abs. 3 in Verbindung mit § 121 Abs. 2 eröffnete, 
von der Praxis allerdings nicht wahrgenommene 
Möglichkeit, auch Nebenbeteiligte zwangsweise 
vorzuführen, 5011 verzichtet werden; dies insbe
sondere aus der Erwägung, daß Nebenbeteiligte 
zur Aussage nicht verhalten werden können (§ 84 
Abs. 2) und ihnen gegenüber - anders als bei 
den Beschuldigten - derart schwerwiegende Ein
griffe nicht gerechtfertigt sind. Hingegen 5611 die 
Regelung des geltenden § 121 Abs. 1 (neu § 121), 
daß die Nichtbefolgung einer Vorladung oder 
sonstigen amtlichen Aufforderung den weiteren 
Ablauf des Verfahrens nicht hindert, für Neben
beteiligte beibehalten werden. 

Zu Z. 68 (§ 123): 

Durch die Zitierung des § 123 im § 128 Abs. 1 
ist die selbständige Beurteilung von Vorfragen 
unter den im § 123 Abs. 1 angeführten Voraus
setzungen auch für die mündliche Verhandlung 
vorgesehen; die Worte "im Untersuchungsver
fahren auftauchende« sind irreführend und sollen 
daher entfallen. Der bisherige einschränkende 
Hinweis auf anderslautende Bestimmungen der 
Abgabenvorschriften ist entbehrlich. Im übrigen 
handelt es sich um eine Anpassung an § 116 
Abs. 1 BAO und § 38 Satz 1 A VG. 
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Zu Z. 69 (§ 124): 

Wie im neuen § 141 (bisher § 137 Abs. 1) 
hinsichtlich der Erkenntnisse vorgesehen ist, sol
len auch einstellende Bescheide nicht nur dem 
Beschuldigten, sondern auch den Nebenbeteiligten 
des Verfahrens zugestellt werden (Abs. 1). 

Die Bestellung des Amtsbeauftragten war bis
her im § 130 Abs. 1 im Zusammenhang mit der 
Durchführung der mündlichen Verhandlung ge
regelt. Um dem Amtsbeauftragten die Möglich
keit zur Prüfung von Entscheidungen des Senates, 
die außerhalb einer mündlichen Verhandlung ge~ 
troffen werden, und allenfalls zu deren Anfech
tung zu geben, soll seine Bestellung unabhängig 
von der mündlichen Verhandlung und zu einem 
früheren Zeitpunkt erfolgen. Außerdem soll dem 
Amtsbeauftragten die Abfassung einer schrift
lichenStellungnahme an den Spruchsenat oblie
gen (siehe nachfolgender Absatz). Dies setzt vor
aus, daß der Amtsbeauftragte niclit wie bisher 
vom Vorstand der Finanzstrafbehörde, bei wel
cher der Spruchsenat gebildet ist, sondern vom 
Vorstand der Behörde, die das Untersuchungs
verfahren geführt hat, bestellt wird. 

Es wurde schließlich als Mangel empfunden, 
daß die Beschuldigten und Nebenbeteiligten eines 
Verfahrens vielfach vor dem Eintritt in die 
mündliche Verhandlung nur ungenügende Kennt

. nis der Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens 
hätten, wodurch sie in ihrer Verteidigung beein:' 
trächtigt würden. Nun bestimmt § 115, daß die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz dem Beschul
digten sowie den Nebenbeteiligten Gelegenheit 
zu geben hat, ihre Rechte und rechtlichen Inter
essen geltend zu machen. Um diesem Gebot besser 
entsprechen zu können, sollen für diejenigen ge
wichtigen Finanzvergehen, deren Ahndung den 
Spruchsenaten zukommt, in dem neuen Abs. 2 
Bestimmungen enthalten sein, welche die Form 
und den Inhalt der abschließenden Bekanntgabe 
der Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens an 
Beschuldigte und Nebenbeteiligte umschreiben. 
Um einen damit verbundenen höheren Verwal
tungsaufwand der Behörde zu vermeiden, bietet 
sich hiefür die nach der Verwaltungspraxis schon 
derzeit mit der Aktenvorlage an den Senat ver
bundene schriftliche Darstellung der Verfahrens
ergebnisse durch die Finanzstrafbehörde an, wo
von künftig Ausfertigungen an Beschuldigte und 
Nebenbeteiligte zugestellt werden sollen. 

Die Vorgangsweise bei der Erstattung von An
zeigen an die Staatsanwaltschaft und die hiebei 
der Finanzstrafbehörde zukommenden Rechte 
und Pflichten sollen im neugefaßten § 54 aus
führlich geregelt werden; die bisher im § 124 
Abs. 2 enthaltene Vorschrift über die Anzeige
erstattung kann daher entfallen. 

Zu Z. 70 (§ 125): 

Der erste Satz des bisherigen Abs. 1 hat im 
Hinblick auf die nunmehr im § 124 Abs.· 2 
enthaltene einschlägige Regelung zu entfallen. 

Sah § 125 bisher für den Fall, daß der Spruch
senat die Voraussetzungen für sein Tätigwerden 
nicht für gegeben erachtete, eine bloße Zurück
leitung der Akten vor, so soll der Senat nun 
einen diesbezüglichen Bescheid erlassen, der dem 
Beschuldigten, den gemäß § 122 dem Verfahren 
zugezogenen Nebenbeteiligten und dem Amtsbe
auftragten zuzustellen ist. Als Ausnahme von 
dem im § 152 festgelegten Grundsatz, daß ver
fahrensregelnde Anordnungen erst mit der das 
Verfahren abschließenden Entscheidung angefoch
ten werden können, soll hier die Anfechtung 
ermöglicht sein. 

Neu aufgenommen soll die Bestimmung wer
den, daß zwischen dem Zeitpunkt der Zustellung 
der Vorladung an die am Verfahren beteiligten 
Personen und dem Tag der mündlichen Ver
handlung in der Regel. ein Zeitraum von zwei 
Wochen liegen soll, während welchem diese Per
sonen Gelegenheit haben, sich auf die Verhand
lung vorzubereiten. Neu ist auch die Vorschrift, 
daß die Vorladung an Beschuldigte und Neben
beteiligte außer der Bekanntgabe des Senates 
auch die Bekanntgabe des Amtsbeauftragten und 
des Schriftführers enthalten soll; dies zu dem 
Zweck, Beschuldigten und Nebenbeteiligten die 
zeitgerechte Geltendmachung der Befangenheit 
dieser Personen zu ermöglichen. Entsprechend 
der Bedeutung der mündlichen Verhandlung soll 
auch eine Verständigung des Verteidigers von der 
Anberaumung vorgesehen sein. 

Die auf den bisherigen § 122 Abs. 3 abgestellte 
Regelung hinsichtlich der ausländischen Neben
beteiligten soll im Hinblick auf den Wegfall der 
einschlägigen Regelung im § 122 Abs. 3 entfallen. 
Hat somit ein Nebenbeteiligter der an ihn - ge
stützt auf § 100 BAO in Verbindung mit § 56 
Abs. 2 FinStrG - ergangenen Aufforderung, 
einen inländischen Zustellungsbevollmächtigten 
namhaft zu machen, nicht entsprochen, so wird 
seine Vorladung zur mündlichen Verhandlung 
bei der Finanzstrafbehörde zu hinterlegen sein. 

Der Abs. 2 trägt der Anderung des Abs. 1 
Rechnung; überdies soll für den Fall, daß die 
Finanzstrafbehörde nach Rückverweisung durch 
den Spruchsenat die mündliche Verhandlung 
durchzuführen hat, vorgesehen werden, daß der 
Bestrafung kein 100.000 S bzw. 200.000 S über
steigender Wertbetrag zugrunde gelegt werden 
darf. Diese Bestimmung entspricht dem neuen 
§ 54 Abs. 5 (bisher § 5.3 Abs. 13), welcher gleiches 
im Verhältnis zwischen gerichtlichem und verwal
tungsbehördlichem Verfahren vorsieht. 
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Abs. 3 sieht in der geltenden Fassung vor, 
daß bei Finanzordnungswidrigkeiten da~ Erkennt
nis ohne mündlüne Verhandlung zu fällen ist. 
Der Zweck der mündlichen Verhandlung ist es 
vor allem, dem Beschuldigten Gelegenheit zu 
geben, zu den Ergebnissen des Untersuchungs
verfahrens und zu den Beweisaufnahmen noch
mals abschließend Stellung zu nehmen. Diese 
Möglichkeit soll künftig auch im Verfahren 
wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben sein. Ein 
besonderer Zeit- und· Arbeitsaufwand ist hie
durch nicht zu erwarten, da erfahrungsgemäß 
die überwiegende Zahl der Finanzstrafverfahren 
wegen Finanzordnungswidrigkeiten im verein
fachten Verfahren, (§ 143) abgeschlossen wird 
und auch in den verbleibenden Fällen dem Be
schuldigten jedenfalls gemäß § 115 Gelegenheit 
gegeben werden muß, seine Rechte und recht
lichen Interessen geltend zu machen. Der geltende 
Abs. 3 soll daher entfallen. 

Im neuen Abs. 3 soll die bisher im Abs. 2 
nur hinsichtlich des Verfahrens vor dem Einzel
beamten vorgesehene Möglichkeit eineJ Verzich
tes auf eine mündliche Ver handlung I allgemein 
- also auch mit Wirkung für Senatsfälle - er
öffnet werden. überdies soll im Int~resse der 
Nebenbeteiligten eine mündliche Vethandlung 
nur unterbleiben, wenn auch die Neb~nbeteilig
ten auf die Durchführung verzichten. 

Zu Z. 71 (§ 126): 

Die Folgen der Nichtbeachtung einer Vorla
dung zu einer mündlichen Verhandlhng oder 
einer sonstigen amtlichen Aufforderungi sind der
zeit in den §§ 126 und 129 - zum Tri! wider
sprüchlich - geregelt. Diese Folgen sollen im 
§ 126 zusammengefaßt für den Beschuldigten und 
die Nebenbeteiligten umschrieben werdJn, womit 
der bisherige § 129 entbehrlich wird. i

l 
Zugleich 

soll der unbestimmte Begriff "triftige Gründe" 
durch die Anführung von Beispielen ve~deutlicht 
werden. I 
Zu Z. 72 (§ 127): 

Im Abs. 1 soll der erste Satz, nachl welchem 
die mündliche Verhandlung - gleichgültig, ob 
sie vor einem Senat oder vor einem Ei~zelbeam
ten stattfindet - nicht öffentlich ist, 'lentfallen. 
Um das Verfahren vor den Senaten so weit wie 
möglich den Anforderungen anzupasseh, welche 
die Konvention zum Schutze der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten, BGBL Nr. 21011958, an 
ein gerichtliches Strafverfahren stellt, wird vor
geschlagen, daß diese Verfahren derrl Art. 6 
Abs. 1 der Konvention entsprechend g~undsätz
lich öffentlich sein sollen. Die Gründe, bei deren 
Vorliegen die öffentlichkeit auszuschließen ist, 
entsprechen den Gründen des § 2131 für den 
Ausschluß der öffentlichkeit der Hauptverhand
lung im gerichtlichen Strafverfahren w~gen eines 

I 

Finanzvergehens mit der Maßgabe, daß die Zu
stimmung des Amtsbeauftragten für den Aus
schluß nicht erforderlich sein soll (Abs. 2). Der 
Ausschluß der öffentlichkeit im Interesse eines 
Zeugen ist durch Art. 6 Abs. 1 der Menschen
rechtskonvention gedeckt. 

Ebenfalls im Sinne der Konvention soll der 
mündlichen Verhandlung ein Dolmetscher bei
gezogen werden, wenn der Beschuldigte (Neben
beteiligte ) die Verhandlungssprache nicht ver
steht oder sich nicht darin ausdrücken kann 
(Abs. 1); daß diese Beiziehung für den Beschul
digten unentgeltlich zu erfolgen hat, soll im 
§ 185 Abs. 1 bestimmt werden. 

Die mündliche Verhandlung vor dem Einzel
beamten soll weiterhin nicht öffentlich sein 
(Abs. 3). Eine Quasi-öffentlichkeit ist auch in 
den Fällen gegeben, in welchen die Verhandlung 
nicht öffentliCh oder die öffentlichkeit ausge
schlossen ist, weil es dem Beschuldigten und den 
Nebenbeteiligten weiterhin anheimgestellt bleibt, 
zur Verhandlung zwei an der Sache nicht betei
ligte Vertrauenspersonen beizuziehen (Abs. 4). 
Erachtet dies der Beschuldigte (Nebenbeteiligte) 
nicht für ausreichend, so hat er nachdem neuen 
§ 58 Abs. 2 lit. b nunmehr stets die Möglichkeit, 
die Durchfühmng der mündlichen Verhandlung· 
und die Fällung des Erkenntnisses durch einen 
Spruch senat, dessen Verfahren im Sinne der Kon
vention öffentlich ist, zu begehren. 

Abs. 5 entspricht dem geltenden Abs. 2 letz
ter Satz, Abs. 6 dem geltenden Abs. 3, wobei 
die Worte "eines Mitschuldigen" durch die 
Worte "eines Mitbeschuldigten" ersetzt werden 
sollen, weil es sich hiebei um die Bezeichnung 
der verfahrensrechtlichen Stellung handelt. 

Abs. 7 übernimmt den Inhalt des geltenden 
Abs. 4 mit der Maßgabe, daß das Höchstmaß 
der Ordnungsstrafe mit 500 S bestimmt werden 
soll. Die Bestimmung des letzten Satzes soll als 
zwingende Vorschrift gefaßt, allerdings von einer 
AntragsteIlung abhängig gemacht werden. 

Abs. 8 trägt den einschlägigen Regelungen 
im § 113 BAO und im § 236 a StPO (in der 
Fassung des Strafrechtsänderungsgesetzes 1971) 
Rechnung. 

Zu Z. 73 (§ 128): 

Aus den in den Erläuterungen zu § 54 dar
gelegten Gründen soll auch im § 128 der Abs. 4, 
welcher regelt, wie vorzugehen ist, wenn wäh
rend der mündliChen Verhandlung die Zustän
digkeit des Gerichtes hervorkommt, entfallen. 
An seine Stelle sollen bisher fehlende Bestimmun
gen darüber treten, was zu geschehen hat, wenn 
sich während der mündlichen Verhandlung vor 
dem Einzelbeamten die Zuständigkeit des Senates 
ergibt. . 
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Zu Z. 74 (§ 129): 

Da der bisherige § 129 im § 126 aufgegangen 
ist, wird die freigewordene Stelle dazu benützt, 
die bisher im § 130 Abs. 1 enthaltene Regelung 
im neuen § 129 gesondert zu behandeln. Die 
Bestellung des Amtsbeauftragten ist jetzt im 
§ 124 Abs. 2 geregelt. 

Zu Z. 75 (§ 130): 

Der bisherige Abs. 1 soll in den neum§ 129 
übernommen werden (Hinweis auf die diesbe
züglichen Erläuterungen); dementsprechend wer
den die übrigen Absätze neu bezeichnet. Die 
Zitatänderung im neuen Abs. 1 ist durch den 
Wegfall des bisherigen § 129 bedingt. Durch die 
Ergänzung des neuen Abs. 3 soll der prozessual 
bedeutsame Zeitpunkt des Verhandlungsschlusses 
festgelegt werden. 

Zu Z. 76 (§ 131): 

Im § 66 Abs. 2 ist etne Erhöhung der Zahl der 
Laienbeisitzer auf zwei vorgesehen. Dementspre
chend soll der Abstimmungsvorgang der neuen 
Rechtslage angepaßt werden, wobei die bisher 
im § 157 hinsichtlich der viergliedrigen Beru
fungssenate getroffene Sonderregelung übernom
men werden soll. 

ZU,Z.77 (§ 134): 

. Durch den neuen § 127 Abs. 2 ist die münd
liche Verhandlung vor den Spruchsenaten öffent
lich. Dies bedingt eine Änderung des § 134 dahin, 
daß im Verfahren vor diesen Senaten auch die 
Verkündung des Erkenntnisses öffentlich sein 
soll. Wie im § 213 Abs. 2 für das gerichtliche 
Finanzstrafverfahren vorgesehen, soll die öffent
lichkeit auch bei der Bekanntgabe der Entschei
dungsgründe des Erkenntnisses ausgeschlossen 
sein, soweit dabei Verhältnisse oder Umstände 
im Sinne des § 251 zur Sprache kommen. Im 
Verfahren vor dem Einzelbeamten soll es bei der 
geltenden Regelung bleiben. 

Aus den in den Erläuterungen zu § 124 dar
gelegten Gründen soll auch im § 134 der Abs. 2 
entfallen. 

Zu Z. 78 (§ 135): 

Entsprechend der für Niederschriften über Be
weisaufnahmen geltenden Regelung (§ 114 Aps. 4) 
soll auch die Niederschrift über die mündliche 
Verhandlung die Namen aller daran teilnehmen
den amtlichen Organe enthalten. Der Beschuldigte 
und die Nebenbeteiligten sollen Anspruch auf 
Ausfolgung einer Ausfertigung der Niederschrift 
haben; das diesbezügliche Verlangen sollen sie 
aber zeitlich nur begrenzt stellen können, um 
.einen zusätzlichen Arbeitsaufwand zu vermeiden. 

Zu Z. 79 (§ 137): 

Der bisherige Abs. 1 soll an systematisch rich
tiger Stelle am Schluß der. Bestimmungen über 
den Inhalt des Erkenntnisses in den neuen § 141 
aufgenommen werden. 

Die Änderung im bisherigen Abs. 2 lit. a 
Anführung des Verhandlungsleiters, des 

Schriftführers sowie des Amtsbeauftragten in Er
kenntnissen eines Spruch senates - sowie die 
Änderung in lit. b - Anführung der Geburts
daten des Beschuldigten und der Namen des 
Verteidigers und der Bevollmächtigten ,~ erfol
gen in Anpassung an § 288 Abs. 2, BAO, wobei 
den besonderen Erfordernissen des Finanzstraf
verfahrens Rechnung getragen wird. 

Neben der Rechtsmittelbelehrung sop das Er
'kenntnis auch eine Zahlungsaufforderung des im 
§ 140 Abs. 5 angeführten Inhaltes enthalten 
(lit. e). 

Lit. f verlangte bisher die Unterzeichnung des 
Erkenntnissesdurch den Vorstand der Finanz
strafbehörde, wenn eine mündliche Verhandlung 
nicht stattgefunden hat; durch die Neufassung 
soll die Möglichkeit ,eingeräumt werden, daß ein 
Amtsorgan, das vom Vorstand mit der Erlassung 
von Erkentnissen betraut wurde, diese auch 
unterzeichnet. 

Zu Z. 80 (§ 138): 

Der Abs. 1 ist unverändert . 

Der Inhalt eines Spruches, soweit er nicht auf 
Einstellung lautet, war bisher in den Abs. 2 und 3 
geregelt, wobei im Abs. 3 diejenigen Feststellun
gen und Entscheidungen enthalten sein sollten, 
die nicht in jedem Spruch aufscheinen müssen. 
Da aber auch nicht alle der im Abs. 2 enthaltenen 
Feststellungen und Entscheidungen notwendig 
Bestandteil eines Spruches sind, ist es zweckmäßi
ger, von diesem Unterscheidungsmer~mal abzu
gehen und den gesamten möglichen Inhalt eines 
Spruches in einem Absatz zu regeln. 

Die bisherige Formulierung des Abs. 2 lit. c 
erfaßt nicht alle in den §§ 15 bis 22 vorge
sehenen Strafen. Auch hinsichtlich des nach den 
Sondervorschtiften für Jugendliche zulässigen 
Ausspruches, daß die Strafe vorläufig für eine 
Probezeit aufgeschoben, werden kann (§ 24 
Abs. 1), fehlt es bisher im § 138 an einer ent
sprechenden Bestimmung. Durch die Neufassung 
der lit. c sollen diese Lücken geschlossen werden. 

Entsprechend dem § 23 Abs. 4 (neu) hat der 
Spruch nicht nur - wie bisher entsprechend 
dem § 87 Abs. 6 - die Anrechnung einer allfäl
ligen Untersuchungshaft, sondern auch die An
rechnung einer Verwahrung zu enthalten. 

Die bisher im Abs. 2 lit. e neben dem Aus
spruch über die Verpflichtung zum Kostenersatz 
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enthaltenen Bestimmungen gehören systematisch 
in den § 185 und sollen dort angeführt werden. 

Der im neuen § 122 Abs. 2 vorgesehene Vor
behalt der Entscheidung über den Verfall oder 
Wertersatz sowie über die Rechte des Verfalls
beteiligten oder die Inanspruchnahme des Haf
tungsbeteiligten bedingt, einen solchen Vorbehalt 
in den Spruch des Erkenntnisses aufzunehmen 
(lit. i). 

Zu Z.81 (§ 139): 

Die Neufassung soll deutlich zum Ausdruck 
bringen, daß sich die Begründung auf sämtliche 
Bestandteile des Spruches zu erstrecken hat, dies 
ohne Unterschied, ob es sich um eine auf Ein
stellung .oder. auf Bestrafung lautende Entschei
dung handelt. Damit wird die Auf teilung in 
zwei Absätze und die im geltenden Abs. 2 ent
haltene Anordnung, daß sich die Begründung 
auch mit den Erschwerungs- und Milderungsum
ständen, mit den Kosten und mit den Aussprü
chen betreffend die Nebenbeteiligten und die 
Haftungsbeteiligten zu befassen hat, entbehrlich. 

Zu Z. 82 (§ 140): 

Nähere Vorschriften über die Zahlungsauf
forderung, nämlich über die Aufforderung, die 
Geldstrafe, den Wertersatz und die Kosten bei 
Fälligkeit (§§ 171 und 185) zu entrichten, waren 
bisher im Gesetz nicht vorgesehen. Zur Vermei
dung von Rechtsnachteilen für den Beschuldigten 
soll das Erkenntnis diese Aufforderung mit dem 
Hinweis auf die Folgender Nichtzahlung, näm
lich die drohende Zwangsvollstreckung und den 
allfälligen Vollzug der Ersatzfreiheitsstrafe, ent
halten. 

Zu Z. 83 (§ 141): 

§ 97 Abs. 1 BAO macht das Wirksamwerden 
von Bescheiden von der Bekanntgabe (Zustellung) 
an die Bescheidadressaten abhängig. Das Wirk
samwerden hat unter anderem zur Folge, daß 
eine amtswegige 1\nderung oder Zurücknahme 
nur mehr unter Einhaltung bestimmter Verfah
rensvorschriften zulässig ist. Zufolge § 56 Abs. 2 
FinStrG gilt § 97 BAO auch im Finanzstrafver
fahren. Die diesbezügliche Regelung des § 141 
kann daher entfallen. Die für die Erkenntnisse 
vorgesehene Berichtigungsmöglichkeit von 
Schreib-, Rechen- und ähnlichen Fehlern soll für 
alle behördlichen Entscheidungen nach· dem 
FinStrG vorgesehen werden und daher in den 
§ 170 aufgenommen werden. Der geltende § 141 
kann daher zur Gänze entfallen. 

Der freigewordene Raum wird zur Aufnahme 
von Vorschriften über die Ausfertigung und Zu
stellung des Erkenntnisses, die bisher im § 137 
Abs. 1 enthalten waren, genützt; die im letzten 
Satz dieser Bestimmung bisher enthaltene Son-

derregelung über die Zustellung von Erkenntnis
sen an Nebenbeteiligte ergibt sich in gleicher 
Weise aus § 100 BAO, der gemäß § 56 Abs. 2 
FinStrG auch für Zustellungen im Finanzstraf
verfahren gilt, und kann daher entfallen. 

Eine Anzahl von Gesetzen (wie z. B. die §§ 85 
Z. 8 und 87 Abs. 1 Z. 1 der Gewerbeordnung 
1973, BGBl. Nr. 50/1974, § 51 Abs. 1 der Wirt
schaftstreuhänder-Berufsordnung, BGBl. Nr. 125/ 
1955, und § 2 Abs. 5 Z. 3 sowie § 3 a Abs. 2 
lit. ades Binnenschiffahrtsverwaltungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 550/1935, in der Fassung des BGBl. 
Nr. 230/1967) sehen unter anderem für den Fall 
einer Bestrafung wegen bestimmter Finanzver
gehen den Wegfall oder die Aberkennung von 
Rechten vor. Bisher fehlte es für den Bereich 
des verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfah
rens an einer dem § 402 StPO entsprechenden Be
stimmung, daß solche Bestrafungen der in Be
tracht kommenden Stelle mitzuteilen sind; der 
vorgeschlagene Abs. 2 soll diese Lücke schließen. 

Zu Z. 84 (§ 142): 

Die 1\nderungen sind durch die Neufassung 
der zitierten §§ 86 bis 88 bedingt. 

Zu Z. 85 (§ 143): 

Die geltende Regelung des vereinfachten Ver
fahrens erfordert es, das Finanzstrafverfahren 
grundsätzlich förmlich einzuleiten und ein Unter
suchungsverfahren durchzuführen. Dies erweist 
sich in den Fällen als unbefriedigend und wenig 
vereinfachend, in welchen der Sachverhalt schon 
im Abgabenverfahren (bei Betriebsprüfungen, 
Umsatzsteuerrevisionen oder auf Grund anderer 
abgabenbehördlicher Ermittlungen) geklärt wurde 
und die Partei die Möglichkeit hatte, Stellung 
zu nehmen. 

Die neue Regelung im Abs. 1 sieht vor, daß 
in Fällen eines bereits unter Wahrung des Par
teiengehörs durchgeführten Abgabenverfahrens 
das Strafverfahren nicht förmlich eingeleitet und 
auch ein Untersuchungsverfahren von der Finanz
strafbehörde nicht durchgeführt werden muß, 
sondern unmittelbar auf Grund der abgaben
behördlichen Feststellungen eine Strafverfügung 
erlassen werden kann. Eine solche Regelung liegt 
nicht nur im Interesse der Verwaltungsverein
fachung, sondern auch im Interesse der Partei, 
der eine zeitraubende, das Abgabenverfahren 
teilweise· wiederholende Vorgangsweise erspart 
bleibt. Es soll aber auch in diesen Fällen, wenn 
es für die Sachverhaltsfeststellung notwendig ist, 
die Behörde weiterhin verhalten sein, ein Unter
suchungsverfahren durchzuführen. 

Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten gilt 
aitch im vereinfachten Verfahren §. 122, sodaß 
im Abs. 2 nur auf diese Bestimmung hingewiesen 
zu werden braucht. Werden Nebenbeteiligte zu-
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gezogen, wird daher auch im vereinfachten Ver
fahren stets ein Untersuchungsverfahren durch
geführt werden müssen. 

Die Möglichkeit, eine Strafverfügung auch 
ohne vorangegangenes Untersuchungsverfahren 
zu erlassen, sowie der durch die Anhebung der 
Wertgrenzen im neuen § 53 Abs. 1 lit. bund 
Abs. 2 erweiterte Anwendungsbereich des ver
einfachten Verfahrens lassen es erforderlich er
scheinen, Finanzvergehen, bei denen zufolge des 
höheren strafbestimmenden Wertbetrages gemäß 
§ 58 Abs. 2 die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
einem Spruch senat obliegt, vom vereinfachten 
Verfahren auszuschließen. Abs. 3, der schon bisher 
Fälle betraf, in denen die Erlassung einer Straf
verfügung unzulässig war, soll daher entsprechend 
erweitert werden. 

Zu Z. 86 (§ 144): 

Die Änderung im ersten Satz erfolgt auf Grund 
der Einbeziehung des bisherigen § 138 Abs. 3 
in § 138.Abs. 2 sowie der übernahme des bis
herigen Inhaltes des § 137 Abs. 1 in den § 141; 
außerdem soll durch die Zitietung des § 140 
Abs. 2 bis 5 die sinngemäße Anwendung der Be
stimmungen über die Rechtsmittelbelehrung und 
die Zahlungsaufforderung herbeigeführt werden. 

Die bisher im dritten Satz enthaltene Regelung, 
daß bei Strafverfügungen an die Stelle der Unter
schrift des Amtsvorstandes auch die eines anderen 
befugten Amtsorganes treten kann, wurde auch 
für Erkenntnisse in den § 137 lit. f übernommen. 
Zufolge der im ersten Satz enthaltenen Verwei
sung auf § 137 kann daher der bisherige dritte 
Satz entfallen. . 

Zu Z. 87 (§ 145): 

Die bisherige zweiwöchige Einspruchsfrist soll 
in Angleichung an die Rechtsmittelfristen des 
Finanzstrafgesl;!tzes und der BAO auf einen Monat 
angehoben werden; dadurch soll der Partei auch 
eine gründliche Prüfung ermöglicht werden, ob 
sie gegen die Strafverfügung Einspruch erheben 
soll. In Angleichung an § 49 Abs. 1 VStG soll 
aus verfahrensökonomischen Gründen zugleich 
mit der Erhebung des Einspruches auch die Bei
bringung von Beweismitteln möglich sein. In 
welcher Form der Einspruch eingebracht werden 
muß, ergibt sich aus § 56 Abs. 2 FinStrG in Ver
bindung mit § 85 BAO. 

Durch den Wegfall des Satzteiles "sofern nicht 
noch eine Ergänzung der Untersuchung notwen
dig erscheint" im Abs. 2 erster Satz soll erreicht 
werden, daß nach Außerkrafttreten der Straf
verfügung das erstinstanzliche Strafverfahren nur 
mehr durch Fällung ein~s Erkentnisses abgeschlos
sen werden kann. Ein vor Erlassung der Straf
verfügung durchgeführtes Untersuchungsverfah-

ren braucht jedoch nicht mehr wiederholt zu 
werden, da zufolge Abs. 2 erster Satz nur die 
Strafverfügung außer Kraft tritt. 

Durch den dem Abs. 3 angefügten Satz soll in 
Anlehnung an § 255 Abs. 2 BAO die Möglichkeit 
geschaffen werden, 'einen Einspruchsverzicht schon 
vor Erlassung der Strafverfügung abzugeben. Da
durch soll auch den in den Erläuterungen zu 
§ 143 dargelegten Zwecken des vereinfachten 
Verfahrens in vermehrtem Umfang entsprochen 
werden. 

Im Abs. 4 sollen bisher fehlende Bestimmungen 
über die Zurückweisung des Einspruches geschaf
fen werden. Abs. 5 entspricht 1m wesentlichen 
dem geltenden Abs. 3 .. 

Zu Z. 88 (§ 146): 

Die Änderungen im ersten Satz des Abs. 1 
sind durch die Neufassung der· lit. g des § 58 
Abs. 1 und durch die Aufzählung der hier in 
Betracht kommenden Finanzordnungswidrigkei
ten im neuen § 51 bedingt. Der dem Abs. 1 
angefügte Satz berücksichtigt, daß in diesen Fäl
len Verfahrenskosten in der Regel nicht auflau
fen, weshalb ein Kostenersatz insbesondere in 
Form des Pauschalkostenbeitrages (§ 185 Abs. 1 
lit. a) unbillig wäre. 

Die Änderung in der lit. b des Abs. 2 ist 
durch die Neufassung des § 53 Abs. 1 bedingt. 

Zu Z. 89 (§ 147): 

Die· geltende Fassung des § 147 könnte so 
verstanden werden, daß es in das Ermessen der 
Finanzstrafbehörde gestellt ist, ob sie gegen eine 
Person; deren Aufenthalt unbekannt ist, ein Straf
verfahren durchführt oder nicht. Führt sie ein 
solches Strafverfahren, so liegt es im Ermessen 
der Behörde, ob sie zur Wahrung der Rechte 
und rechtlichen Interessen des Beschuldigten für 
diesen einen Kurator bestellen läßt. Hievon soll 
aus rechtsstaatlichen Erwägungen abgegangen 
werden. 

Der Umstand, daß der Aufenthalt einer Per
son, die eines Finanzvergehens verdächtig ist, 
unbekannt ist, soll die Durchführung des Unter
suchungsverfahrens -ebenso wie nach der Straf
prozeßordnung - nicht hindern. Voraussetzung 
für die Durchführung einer mündlichen Verhand-
1ung und damit für die Entscheidungsfällung soll 
jedoch sein, daß der Täter pers ö n I ich von 
der Einleitung eines Finanzstrafverfahrens oder 
einer anderen gegen ihn gerichteten Strafverfol
gungshandlung Kenntnis erlangt hat; die Zustel
lung der Einleitungsverfügung an Bevollmäch
tigte oder durch Hinterlegung reicht hiefür nicht 
aus. Wechselt der Beschuldigte im Zuge des Straf
verfahrens seinen Wohnort, so ist er gemäß § 56 
Abs. 2 des Entwurfes (dzt. § 186 Abs. 1) in 
Verbindung mit § 104 Abs. 2 BAO verpflichtet, 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 79 von 207

www.parlament.gv.at



80 1130 der Beilagen 

dies der Finanzstrafbehörde mitzuteilen. Tut er 
dies nicht, so erfolgen weitere Zustellungen am 
bisherigen Wohnort durch Hinterlegung (§ 104 
Abs. 2 Satz 2 BAO); die Weiterführung des Ver
fahrens ist nicht gehindert (§§ 121 und 126). 

Hat der Beschuldigte von der Einleitung des 
Verfahrens oder von einer gegen ihn gerichteten 
Strafverfolgungshandlung persönlich' Kenntnis, 
so hat die Behörde das Finanzstrafverfahren 
weiterzuführen; ein bezügliches Ermessen steht 
ihr nicht mehr zu. 

Wird gegen Personen unbekannten Aufent
haltes ein Strafverfahren geführt und erfordert 
es die Wichtigkeit der Sache, so hat die Finanz
strafbehörde einen Kurator bestellen zu lassen, 
weil sonst die Rechte dieser Personen nicht aus
reichend gewahrt sind. 

Zu Z. 90 (§ 149): 

§ 122 Abs. 2 in der Fassung des Entwurfes 
sieht vor, daß die Zuziehung von Nebenbeteilig
ten im Verfahren gegen den Täter usw. unter
bleiben und einem abgesonderten Verfahren 
vorbehalten werden kann. Entsprechend ist da
her im § 149 Abs. 1 Ht. a die Durchführung eines 
solchen vorbehaltenen Verfahrens vorgesehen, 
wobei dieses Verfahren nicht nur von Amts 
wegen, sondern auch auf .einen hierauf abzielen
den Antrag des Nehenbeteiligten durchzuführen 
ist; die Stellung dieses Antrages soll allerdings 
- wie dies schon derzeit im gerichtlichen (so
genannten nachträglichen) Verfahren gemäß § 242 
Abs. 2 (neu Abs. 1) bestimmt ist - mit drei 
Jahren befristet sein (Abs. 5). In diesen Fällen 
ist im abgesonderten Verfahren die gemäß § 122 
Abs.2 letzter Satz vorbehaltene Entscheidung zu 
fällen, also entweder auf Verfall (und über all
fällige Rechte des Verfallsbeteiligten) oder auf 
Wertersatz zu erkennen; ebenso ist in diesem 
Verfahren über die Inanspruchnahme von Haf
tungsbeteiligten abzusprechen. 

Weiters ist Vorsorge dafür zu treffen, daß über 
die Rechte von Verfallsbeteiligten, die einem 
Verfahren ohne Vorbehalt im Sinne des § 122 
Abs. 2 nicht zugezogen wurden, weil sie etwa 
der Behörde unbekannt blieben, entschieden wer
den kann. Auch dies soll im abgesonderten Ver
fahren möglich sein, allerdings nur' auf Antrag 
des Verfalls beteiligten und nur dann, wenn er 
das Unterbleiben seiner Zuziehung nicht verschul-' 
det hat (Abs. 1 li t. b); auch dieser Antrag ist 
befristet. 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen den geltenden 
Abs. 3 bis 5. 

Zu Z. 91 (§ 150): 

da sich an diese unterschiedliche Rechtsfolgen 
knüpfen; insbesondere kommt nur der Berufung 
aufschiebende Wirkung zu. 

Der Lauf der Rechtsmittelfrist soll einheitlich 
mit Zustellung des Erkenntnisses oder sonstigen 
Bescheides beginnen, um der Partei auch im Falle 
der mündlichen Verkündung eine genaue Prüfung 
an Hand der schriftlichen Ausfertigung der Ent
scheidung zu ermöglichen. 

Im Abs. 3 soll geregelt werden, was bei Ein
bringung des Rechtsmittels bei einer anderen 
Stelle als der Finanzstrafbehörde, die die Ent
scheidung erlassen hat, zu gelten hat. 

Zu Z. 92 (§ 151): 

Die Änderung im Abs. 1 ist durch die Ände
rung der zitierten Gesetzesstelle bedingt. 

Durch den Wegfall des Abs. 2 soll zum Aus
druck gebracht werden, daß - so wie im Ab
gabenverfahren - die Berufung keinen Beschrän
kungen unterliegt. Derzeit fehlt im Abs. 2 der 
Anfechtungsgrund der unrichtigen Beweiswürdi
gung, wobei aber die Verwaltungspraxisauch bei 
Vorliegen solcher Gründe eine Anfechtung des 
Erkenntnisses zuläßt. 

Zu Z. 93 (§ 152): 

Liegen die Voraussetzungen für die Zuerken
nungder aufschiebenden Wirkung vor, so soll 
es nicht mehr dem Ermessen der Behörde über
lassen sein, ob sie der Beschwerde aufschiebende 
Wirkung zuerkennt, sie soll vielmehr dazu ver
pflich tet sein. 

Zu Z. 94 (§ 153): 

Die Neufassung der Bestimmungen betreffend 
den Inhalt des Rechtsmittels im Abs. 1 folgt 
in lit. abis d der Regelung im § 250 Abs. 1 BAO. 
In lit. e wird außerdem, den Besonderheiten 
des Strafverfahrens Rechnung tragend, zur Straf
fung des Verfahrens eine Regelung des § 467 
StPO betreffend Rechtsmittel gegen Urteile der 
Bezirksgerichte übernommen. Ein Rechtsmittel 
soll ferner nicht nur - wie bisher - schriftlich, 
sondern auch telegraphisch oder durch Fernschrei
ben und, bei Vorliegen der besonderen Voraus
setzungen, auch mündlich eingebracht werden 
können; die diesbezügliche Regelung ergibt sich 
aus § 56 Abs. 2 FinStrG in Verbindung mit 
§85BAO. . 

Im Abs. 2 soll durch die Neuregelung vorge
sorgt werden, daß die Parteien von Berufungen 
des Amtsbeauftragten durch Zustellung emer 
Ausfertigung zeitgerecht Kenntnis erlangen. 

Zu Z. 95 (§ 156): 

Im Finanzstrafgesetz soll im Gegensatz zur Die Neugestaltung dieser Bestimmung erfolgt 
BAO die Unterscheidung der Rechtsmittel in in Anlehnung an die Bestimmungen der §§ 273 ff. 
Berufung und Beschwerde beibehalten werden, BAO. So soll auch die Finanzstrafbehörde erster 
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Instanz Formgebrechen und inhaltliche Mängel 
eines Rechtsmittels vorerst im Wege eines Män
gelbehebungsauftrages zu beseitigen trachten und 
erst nach fristgerechter Behebung dieser Mängel 
das Rechtsmittel der zweiten Instanz vorlegen. 
Auch der Finanzstrafbehörde zweiter Instanz 
sollen die Möglichkeiten hinsichtlich der Mängel
behebung zukommen. 

Neu ist auch die Bestimmung des Abs. 3 letzter 
Satz, daß Ausfertigungen der Berufung des Amts
beauftragten den Parteien zuzustellen sind; daß 
die Zustellung durch die Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zu veranlassen ist, ergibt sich aus 
dem Zusammenhang. 

Zu Z. 96 (§ 157): 

Die bisherige Aufzählung der auf das Rechts
mittelverfahren anzuwendenden Bestimmungen 
des erstinstanzlichen Verfahrens hat sich als nicht 
zweckmäßig erwiesen. Einerseits werden durch 
die Aufzählung nicht alle Bestimmungen erfaßt, 
die für das Rechtsmittelverfahren in Betracht 
kommen, anderseits ist die Aufzählung bei 
einzelnen Bestimmungen entbehrlich, da sich 
schon aus § 63 ergibt, welche Bestimmungen 
auch für die Finanzstrafbehö·rden zweiter Instanz 
zu gelten haben. 

den. Der dadurch freiwerdende Raum soll Be
stimmungen betreffend den Amtsbeauftragten 
aufnehmen. 

Der Amtsbeauftragte ist wie bisher von der 
Finanzlandesdirektion zu bestellen. Dabei soll es 
möglich sein, den im erstinstanzlichen Verfahren 
bestellten Amtsbeauftragten im. Hinblick auf seine 
Vertrautheit mit dem Straffall auch im Rechts
mittelverfahren in dieser Stellung zu belassen. 

Die Befugnisse des Amtsbeauftragten im 
Rechtsmittelverfahren ergeben sich aus § 130 in 
Verbindung mit § 157. 

Zu Z. 98 (§ 160): 

Zufolge der Neufassung des § 159, der nun
mehr Bestimmungen über den Amtsbeauftrag
ten enthält, sollen die bisher dort enthaltenen 
Bestimmungen betreffend die mündliche Ver
handlung im Rechtsmittelverfahren in den § 160 
aufgenommen werden. Zugleich soll der Anwen
dungsbereich der mündlichen Verhandlung da
durch erweitert werden, daß eine Verhandlung 
auch durchzuführen ist, wenn es die Finanzstraf
behörde für erforderlich hält. überdies soll auch 
im Berufungsverfahren wegen Finanzordnungs
widrigkeiten wie im erstinstanzlichen Verfahren 
(Hinweis auf den Wegfall des geltenden § 125 
Abs. 3) eine mündliche Verhandlung vorgesehen 
sein. Schließlich sollen die im geltenden § 159 
Abs. 2 enthaltenen Gründe für den Entfall einer 
mündlichen Verhandlung nicht mehr beibehalten 
werden. 

Die das verwaltungsbehördliche Finanzstraf
verfahren regelnden Bestimmungen gelten, soweit 
sie sich nicht ausdrücklich an Behörden einer 
bestimmten Instanz. richten, für die Finanzstraf
behörden erster und zweiter Instanz (siehe auch 
§ 63) und bedürfen daher keiner besonderen 
übernahme in das Rechtsmittelverfahren. Im neu- Zu Z. 99 (§ 161): 
gefaßten § 157 müssen daher nur jene Verf~hrens- Die Bestimmungen über die Rechtsmittelent
bestimmungen besonders angeführt werden, die scheidung sollen insoweit neugeordnet werden, als 
zufolge ihrer systematischen Stellung in dem das im § 161 an Stelle der Ausfertigung und Zu
Untersuchungsverfahren und die mündliche Ver- stellung der Rechtsmittelentscheidung der Um
handlung regelnden Hauptstück ansonsten nur fang der Entscheidungsbefugnis der Rechtsmittel
von Finanzstrafbehörden erster Instanz anzu- behörde geregelt werden soll. Die Finanzstrafbe
wenden wären. hörde zweiter Instanz soll - abgesehen von 

Da gemäß § 66 Abs. 2 nunmehr auch für' das einer notwendigen Zurückweisung des Rechts
Verfahren vor dem Spruchsenat zwei Laienbei- mittels oder einer Aufhebung der Entscheidung 
. h· d d· Ab· wegen Unzuständigkeit der ersten Instanz -

SItz er vorgese en smd un § 131 Ie stIm- d·· l·ch· d S ch Ib ch ·d 
1 d b· h· § 157 . S grun satz 1 m er a e se st ents el en. 

mungsrege ung es IS engen zweIter atz H· b· ll·h ch d d . § 289 Ab 2 
übernimmt, kann diese bisherige Sonderregelung BAIeOeIf~.o dl. r AenbtsPbre benh .. der Im. I s. 
f ·· d B f f h f 11 . ur Ie ga en e or e zweIter nstanz ur as eru ungssenatsver aren ent a en. . B ch· d R ch . .. 

Bestimmungen betreffend den Amtsbeauftrag
ten im Verfahren vor dem Berufungssenat sollen 
in den § 159 aufgenommen werden; die bisheri
gen Sätze 3 und 4 des § 157 haben daher zu ent
fallen. 

Zu Z. 97 (§ 159): 

Die Bestimm~ngen des bisherigen § 159 betref
fend die mündliche Verhandlung im Rechtsmittel
verfahren sollen in den § 160 aufgenommen wer-

normIerten ere tlgung as e t emgeraumt 
werden, jeden Mangel des erstinstanzlichen 
Verfahrens - auch einen nicht im Rechtsmittel 
gerügten - wahrzunehmen (Abs. 1). 

Wird in der Rechtsmittelentscheidung ein Ver
fallsausspruch aufgehoben oder ein Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht anerkannt und war nicht 
schon im erstinstanzlichen Verfahren neben dem 
Verfall auf Wertersatz erkannt worden (§ 19 
Abs. 2 neu), so soll - ähnlich wie im § 149 
Abs. 3 - die Auferlegung eines Wertersatzes 

6 
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durch die zweite Instanz vorgesehen werden; dies 
auch dann, wenn nur der Verfallsbeteiligte ein 
Rechtsmittel ergriffen hat (Abs. 2). 

Die bisher im § 163 enthaltene Bestimmung 
betreffend das Verschlimmerungsverbüt süll als 
Abs. 3 in den § 161 aufgenommen werden. Dar
über hinaus soll auch entsprechend den Möglich
keiten der StPO (§§ 290, 295 und 477) eine un
richtige Gesetzesanwendung zugunsten anderer 
an der Tat Beteiligter oder von Nebenbeteiligten 
von Amts wegen wahrgenommen und die Ent
scheidung aufgehoben werden können, auch wenn 
diese anderen Personen kein Rechtsmittel ergrif
fen haben (beneficium cohaesionis). 

Die bisher im § 162 Abs. 1 enthaltene Bestim: 
mung über die Zurückverweisung der Sache an 
die erste Instanz soll im neuen Abs. 4 geregelt 
werden. Darin soll auch klargestellt werden, daß 
die Regelungen der Abs. 2 und 3 auch in diesem 
Fall gelten. 

Der bisherige Inhalt des § 161 Abs. 1 soll in 
§ 163; der Inhalt des Abs. 3 in § 162 Abs. 1 
übernom,men werden; die bisher im Abs. 2 ent
haltene Sünderregelung über die Zustellung der 
Rechtsmittelentscheidung an Nebenbeteiligte er
gibt sich in gleicher Weise aus § 100 BAO, der 
gemäß § 56 Abs. 2 FinStrG auch für die Zustel
lung im Finanzstrafverfahren gilt, und kann da
her entfallen. 

Zu Z. 100 (§ 162): 

Entsprechend den Bestimmungen der §§ 137 ff. 
für Erkenntnisse sollen im § 162 die Bestimmun
gen über den Inhalt von Rechtsmittelentscheidun
gen ausführlicher gefaßt werden; der Abs. 1 
übernimmt im wesentlichen - der Rechtsmittel
entscheidung angepaßt - den Inhalt des § 137. 
Der Abs. 2 enthält den ersten Satz des bisheri
gen § 162 Abs. 1 und die bisher in den§§ 161 
Abs. 3 und 162 Abs. 2 enthaltene Verweisung 
auf die sonst auf Rechtsmittelentscheidungen an
zuwendenden Bestimmungen für Erkenntnisse; 
im Hinblick auf eine Verbesserung des Rechts
schutzes soll in die Rechtsmittelbelehrung auch 
ein Hinweis auf die Möglichkeit einer Verwal
tungs- und Verfassungsgerichtshüfbeschwerde auf
genommen werden. 

Zu Z. 101 (§ 163): 

Wie sich schon aus den Erläuterungen zu § 161 
ergibt, sollen die Bestimmungen des bisherigen 
§ 163 in den § 161 übernommen werden. Die 
Bestimmungen des bisherigen § 161 Abs. 1 sollen 
im neuen § 163 Abs. 1 Aufnahme finden. 

Durch den Hinweis auf den § 141 Abs. 2 wird 
die dün für das erstinstanzliche Verfahren vor
gesehene Mitteilung der Bestrafung an die in 
Betracht kommenden Stellen für das Rechtsmit
telverfahren übernommen (Abs. 2). 

Zu Z. 102 (§164): 

Das Finanzstrafgesetz enthält keine Bestim
mung, die gegen Rechtsmittelentscheidungen und 
sonstige Bescheide der Finanzstrafbehörden zwei
ter Instanz ein ürdentliches Rechtsmittel ein
räumt; die diesbezügliche Einschränkung kann 
daher entfallen. 

Zu Z. 103 (§ 165): 

Die für eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
maßgeblichen Gründe sollen in Anlehnung an 
die einschlägigen Vorschriften des Abgabenver
fahrens (§ 303 BAO), jedüch unter Bedachtnahme 
auf die besonderen Erfürdernisse des Finanzstraf
verfahrens (so soll insbesondere der Wiederauf
nahmsgrund der Knderung der Abgabenfestset
zung - in sprachlich vereinfachter Fürm 
beibehalten werden) neu gefaßt werden. 

Durch die Neufassung des Abs. 2 über die 
Wiederaufnahme von Amts wegen süll deutlich 
hervorgehoben werden, daß eine solche - abge
sehen von den Fällen, in welchen die frühere 
Entscheidung durch Urkundenfälschung, falsche 
Zeugenaussage usw. herbeigeführt wurde - nur 
dann zulässig ist, wenn das wiederaufzunehmende 
Verfahren eingestellt worden ist. Im übrigen 
sollen die Voraussetzungen für eine Wiederauf
nahme von Amts wegen dieselben sein wie für 
die Wiederaufnahme auf Parteiantrag. 

Ausdrücklich süll weiters gesagt werden, daß 
die Stellung eines Antrages auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens keine aufschiebende Wirkung hat. 
Die Behörde soll aber im Interesse des Antrag
stellers verpflichtet sein, über Verlangen üder 
von Amts wegen die aufschiebende Wirkung zu
zuerkennen, wenn die im § 152 für die aufschie
bende Wirkung von Beschwerden genannten Um
stände vorliegen (Abs. 5). 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen im wesentlichen 
den bisherigen Abs. 2 und 3. 

Die neuen Verjährungs bestimmungen des § 31 
sehen keine Unterbrechung der Verjährung, son
dern lediglich deren Hemmung während der 
Zeit, in der wegen der Tat ein Verfahren an
hängig ist, vor. Bei den verhältnismäßig kurzen 
Verjährungsfristen des FinStrG wird somit häufig 
der Fall eintreten, daß beim Hervorkommen 
eines Wiederaufnahmsgrundes zufolge Ablaufes 
der Verjährungsfrist bereits Verjährung einge
treten ist, was zur Folge hätte, daß das wieder
aufgenommene Verfahren - weil die Strafbar
keit der Tat ,erloschen ist - einzustellen wäre. 
Es soll daher einerseits die Wiederaufnahme des 
Verfahrens von Amts ~egen sowie die Stellung 
eines Wiederaufnahmsantrages nur zeitlich be
grenzt möglich sein, wobei zwar die Verjährungs
fristen des § 31 Abs. 2 übernommen werden sol
len, ihr Lauf aber - unabhängig von der Ver-
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jährung - mit der Rechtskraft der Entscheidung 
im abgeschlossenen Verfahren beginnen soll; 
anderseits soll ausdrücklich gesagt werden, daß 
der Umstand, daß inzwischen nach den Gesichts
punkten des § 31 Verjährung eingetreten ist, 
eine allfällige neuerliche Bestrafung im wieder
aufgenommenen Verfahren nicht hindert 
(Abs.6). 

Zu Z. 104 (§ 166): 

Bei den Knderungen in den Abs. 1 und 4 
handelt es sich um textliche Anpassungen an den 
neuen Wortlaut des § 165. 

Entsprechend den in § 165 Abs. 5 aufgenom
menen Bestimmungen betreffend die aufschie
bende Wirkung von Wiederaufnahmsanträgen 
soll auch in Zusammenhang mit der Entschei
dung über die Wiederaufnahme bei Vorliegen 
der im Abs. 2 angeführten Voraussetzungen auf
schiebende Wirkung zuerkannt werden können. 

So wie es § 161 Abs. 2 für die Rechtsmittel
entscheidung vorsieht, soll durch den neuen 
Abs. 5 auch für den Fall der Wiederaufnahme 
die Möglichkeit geschaffen werden, bei Aufhe
bung des Verfallsausspruches oder Anerkennung 
eines Pfand- oder Zurückbehaltungsrechtes auf 
Wertersatz zu erkennen. Einer ausdrücklichen 
Klars teIlung bezüglich der Rechtsstellung der von 
der Auferlegung des Wertersatzes im wiederauf
genommenen Verfahren betroffenen Personen des 
abgeschlossenen Verfahrens bedarf es hier nicht, 
weil ihnen schon durch Abs. 3 die gleiche Rechts
steIlung wie im abgeschlossenen Verfahren ein
geräumt ist. 

Der Abs. 6 übernimmt den Inhalt des gelten
den Abs. 5. 

Zu Z. 105 (§ 167): 

Die Frist zur Stellung des Wiedereinsetzungs
antrages soll im Sinne der Vereinheitlichung der 
Fristen im Finanzstrafgesetz und in Angleichung 
an die Regelung im § 308 Abs. 3 BAO auf einen 
Monat verlängert werden. 

Zu Z. 106 (§ 169): 

Die Knderung im § 66 Abs. 2, daß nur mehr 
Richter des Die n s t standes als Senatsvorsitzende 
in Betracht kommen, bewirkt im Zusammenhalt 
mit der Weisungsfreiheit der Senatsmitglieder 
(§ 66 Abs. 1) und der Unaufhebbarkeit der Ent
scheidungen der Berufungssenate im Verwaltungs
weg (§ 170), daß es sich bei den vom Berufungs
senat zu fällenden Entscheidungen um Angelegen
heiten' der im Art. 133 Z. 4 B-VG angeführten 
Art handelt, die auf Grund dieser Bestimmung 
von der Zuständigkeit des' Verwaltungsgerichts
hofes ausgeschlossen sind; Das bisher gegen solche 
Entscheidungen vorgesehene Beschwerderecht an 

den Verwaltungsgerichtshof soll jedoch beibehal
ten werden und muß daher nunmehr ausdrück
lich für zulässig erklärt werden (Abs. 1). 

Im übrigen soll dem Präsidenten der Finanz
landesdirektion die Beschwerde gegen alle Ent
scheidungen der Berufungssenate (also nicht nur 
gegen Rechtsmittelentscheidungen) eingeräumt 
werden; auch soll die Präsidentenbeschwerde 
wegen Rechtswidrigkeit infolge Unzuständigkeit 
der belangten Behörde möglich sein. Entspre
chend der Regelung im § 292 BAO soll schließ
lich eine Bestimmung über den Beginn des Laufes 
der Beschwerdefrist aufgenommen werden 
(Abs.2). 

Zu Z. 107 (§ 170): 

Die bisher im § 141 enthaltene, nur für erst
instanzliche Erkenntnisse vorgesehene Berichti
gungsmöglichkeit von Schreib-, Rechen- und ähn
lichen Fehlern soll in den § 170 aufgenommen 
werden und für alle nach diesem Gesetz zu tref
fenden behördlichen Entscheidungen gelten. 

Der bisherige Inhalt des § 170 betreffend die 
Aufhebung von Entscheidungen im Aufsichtsweg 
soll im neuen Abs. 2 im wesentlichen unverändert 
beibehalten werden. 

Zu Z. 108 (§ 171): 

Durch die Knderung des Abs. 1 soll der der
zeitige unbefriedigende Zustand,· daß im Falle 
des Rechtsmittelverzichtes oder Einspruchsver
zichtes die Geldstrafen und Wertersätze sofort 
fällig werden, beseitigt werden, wobei die Zah
lungsfrist einheitlich mit. einem Monat nach 
Rechtskraft bestimmt werden soll. Durch 
die Neufassung wird zugleich erreicht, daß 
die Vorschriften über die Fälligkeit, die 
bisher nur für Erkenntnisse, Strafver
fügungen und Rechtsmittelentscheidungen be
stehen, unmittelbar auch auf Besche1de, mit 
welchen sonst Wertersätzefestgesetzt werden 
(§ 149 Abs. 4 neu; Abs. 3 und 4 dieses Paragra
phen), angewendet werden können. Die bisher 
im Abs. 5 enthaltene Regelung über den Eintritt 
der Fälligkeit' an Sonntagen und gesetzlichen 
Feiertagen wurde an die einschlägige Regelung im 
§ 210 Abs. 2 BAO angepaßt und aus systemati
schen Gründen in den Abs. 1 übernommen. 

Abs. 2 ist unverändert. 

Die bezüglich der. Abs. 3 und 4 vorgenom
menen Knderungen erfolgen in Anpassung an 
den neuen Wortlaut des § 19 und aus systemati
schen Gründen und bewirken grundsätzlich keine 
Knderung des derzeitigen Rechtszustandes. Der 
geltende Abs. 4 enthält die Bestimmung, daß 
gegen die Erlösverteilungweder ein Rechtsmittel 
noch der Rechtsweg zulässig ist; diese Bestim
mung ist mit dem Rechtsschutzgedanken schwer 
vereinbar und soll daher entfallen. Zufolge der 
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Verweisung irp. § 174 auf die Abgabenexekutions
ordnung hat die Erlösverteilung im Sinne des 
§ 51 Abs. 2 AbgEO bescheidmäßig zu erfolgen 
(womit auch ein Rechtsmittel eröffnet ist). über
dies soll im Abs. 4 auch klargestellt werden, daß 
die Einforderung des Wertersatzes (wie in den 
Fällen des Abs. 3) durch Bescheid zu erfolgen 
hat. 

Zu Z. 109 (§ 172): 

Die Neufassung folgt im wesentlichen dem 
bisherigen Wortlaut des § 172. Die für die Geld
strafen und Wertersätze anwendbar erklärten, 
für Abgaben geltenden bezüglichen Bestimmun
gen sollen jedoch näher bezeichnet werden. Diese 
"Bestimmungen sollen - wie schon bisher -
nur insoweit gelten, als das Finanzstrafgesetz nicht 
anderes (z. B. im § 187) bestimmt. 

Den Bedürfnissen der Praxis entsprechend sol
len die im § 58 Abs. 1 lit. g genannten Zollämter 
auch hinsichtlich solcher Finanzvergehen, deren 
Verfolgung nicht in ihre Zuständigkeit fällt, 
Sicherstellungsaufträge erlassen können. Dadurch 
soll es insbesondere bei Beanstandungen im Aus
länderreiseverkehr ermöglicht werden, schwer
wiegendere behördliche Maßnahmen zu vermei
,den. 

Zu Z. 110 (§ 174): 

§ 174 regelte bisher nur die Vorgangsweise 
bei der Verwertung verfallener Gegenstände. 
Offen blieb, was mit solchen Gegenständen zu 
'geschehen hat, die auch für Verwaltungszwecke 
verwendbar sind. § 174 soll daher in Anlehnung 
an die Bestimmullgen des § 408 Abs. 2 StPO 
dahin erweitert werden, daß verfallene Gegen
stände nicht nur für eine Verwertung in Betracht 
kommen, sondern auch zur Deckung des Sach
.aufwandes des Bundes herangezogen werden kön
nen, und, wenn beide ,Möglichkeiten nicht in 
Frage kommen, zu vernichten sind. 

Zu Z. 111 (§§ 175 bis 179): 

Das den Vollzug der Freiheitsstrafen regelnde 
IX. Hauptstück wurde aus Anlaß der Einführung 
eines Strafvollzugsgesetzes (StVG) durch Arti
kd V Z. 2 lit. a und b des Bundesgesetzes vom 
26. 3. 1969, BGBl. Nr. 145/1969, abgeändert. 
Diese Abänderung mußte sich jedoch auf einige 
wesentliche Punkte beschränken; eine weit
gehende Anpassung der einschlägigen Vorschrif
ten des Finanzstrafgesetzes an die entsprechenden 
Vorschriften des StVG soll unter Bedachtnahme 
auf die in Aussicht genommenen Xnderungen 
des StVG (Hinweis auf die RV eines Strafvoll
zugsanpassungsgesetzes) nunmehr nachgeholt 
werden. Dabei sollen grundsätzlich alle Vor
'Schriften, die von den Finanzstrafbehörden un
mittelbar angewendet werden (wie z. B. die 

Vorschriften über die Anor~nung des Strafvoll
zuges, übet die Aufforderung zum Strafantritt, 
über den Aufschub des Strafvollzuges und dessen 
Widerruf) im Finanzstrafgesetz selbst und aus
schließlich geregelt werden; hingegen sollen die
jenigen Vorschriften, deren Anwendung vor
nehmlich den Strafvollzugsbehörden (den Voll
zugsgerichten und den gerichtlichen Gefangenen
häusern) obliegt, durch den allgemeinen Hin
weis auf die Geltung der Bestimmungen des 
StVG über den Vollzug von Freiheitsstrafen, 
deren Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt, - mit 
den unten ausführlich erörterten Ergänzungen -
übernommen werden. 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist festzu-
halten: ' 

Zu § 175: Abs. 1 ordnet die sinngemäße An
wendung derjenigen Bestimmungen des StVG an, 
die den Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Straf
zeit ein Jahr nicht übersteigt, betreffen. Es sind 
dies neben den allgemeinen Bestimmungen des 
ersten und des zweiten Teiles und des ersten 
Abschnittes des dritten Teiles der zweite Ab
schnitt des dritten Teiles (§§ 20 ff., Grundsätze 
des Strafvollzuges) und der dritte Abschnitt des 
dritten Teiles (§§ 131 ff., Vollzug von Freiheits
strafen, deren Strafzeit ein Jahr übersteigt) mit 
den Modifikationen des vierten Abschnittes 
(§§ 153 ff., Vollzug von Freiheitsstrafen, deren 
Strafzeit ein Jahr nicht übersteigt). Der vierte 
Abschnitt schließt insbesondere die Anwendung 
der §§ 134 bis 147 aus. Den solcherart für den 
Vollzug von in verwaltungsbehördlichen Finanz
strafverfahren verhängten Freiheitsstrafen (Er
satzfreiheitsstrafen) geltenden Bestimmungen des 
StVG gehen aber immer die einschlägigen Be
stimmungen des Finanzstrafgesetzes vor; so wird 
z. B. § 3 StVG über die Anordnung des Voll
zuges durch den Abs. 2 des § 175 FinStrG und 
werden die §§ 5 und 6 StVG über den Aufschub 
des Strafvollzuges durdl die §§ 176 und 177 
FinStrG verdrängt. 

Von denjenigen Bestimmungen des StVG, die 
demnach für den Strafvollzug in Geltung bleiben, 
sollen durch den Schlußteil des § 175 Abs. 1 über
dies folgende ausdrückliche Ausnahmen gemacht 
werden: 

Lit. a dient der einfacheren Wahrnehmung der 
Zuständigkeit des Vollzugsgerichtes; es soll stets 
ein Einzelrichter für Entscheidungen nach § 16 
StVG berufen sein. 

Gegenüber Strafgefangenen, die eine im ver
waltungsbehördlichen 'Finanzstrafverfahren ver
hängte Freiheitsstrafe verbüßen, kommen keines
wegs alle im § 16 Abs. 2 StVG unter Z. 1 bis 12 
aufgezählten Zuständigkeiten des Vollzugsgerich
tes in Betracht. Es bedarf aber nicht deren be
sonderer Anführung im Gesetz, weil die Rezep-
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tion der Zuständigkeitsregelungen vpn der Re
zeption der materiellen Regelungen abhängt und 
bestimmt wird. Wenn man berücksichtigt, welche 

. materiellen Bestimmungen des StVG nach der 
obenstehenden Darlegung auch für Verwaltungs
strafen Geltung haben sollen, bleiben folgende 
Zuständigkeitsregelungen zur Rezeption übrig: 
§ 16 Abs. 2 Z. 2 (betreffend den Verfall von 
Geld oder Gegenständen, die dem Strafgefange
nen nicht ordnungsgemäß überlassen worden 
sind, gemäß § 37 StVG); Z. 3 (betreffend die 
Unterbrechung einer Freiheitsstrafe gemäß § 99 
StVG; diesbezüglich auch Hinweis auf die zu 
§ 177 gegebenen Erläuterungen); Z. 4 und Z. 5 
(betreffend die Aufrechterhaltung bestimmter 
Sicherheitsmaßnahmen gemäß § 103 Abs. 2 Z. 4 
und 5 StVG); Z. 7 (betreffend die Anhaltung 
eines Strafgefangenen in Einzelhaft gegen seinen 
Willen, wenn diese mehr als vier Wochen dauert, 
gemäß § 125 StVG) und Z. 8 (betreffend die 
Anhaltung im Strafvollzug in gelockerter Form, 
gemäß § 126 Abs. 4 StVG). Aus dieser Auf
zählung ergibt sich, daß in der Praxis außer der 
Unterbrechung des Strafvollzuges und der An
haltung im Strafvollzug in gelockerter Form 
kaum eine andere Angelegenheit vom Vollzugs
gericht im Bezug auf Verwaltungsstrafgefangene 
zu entscheiden sein wird. 

Lit. b zählt jene Bestimmungen des StVG auf, 
die nicht anzuwenden sind: 

§ 31 Abs. 2 StVG: Die gerichtlichen Straf
gefangenen sind bei zusätzlichen Anschaffungen 
(z. B. von zusätzlichen Nahrungsmitteln und 
Genußmitteln nach § 34 StVG) grundsätzlich 
auf das einen Teil der Arbeitsvergütung bildende 
sogenannte Hausgeld beschränkt. Da Verwal
tungshäftlinge keine Arbeitspflicht trifft, ist diese 
Beschränkung hier nicht angebracht. Die Ver
waltungshäftlinge können daher dafür alle Mittel 
verwenden, die ihnen zur Verfügung stehen oder 
von dritter Seite zur Verfügung gestellt werden 
(§ 41 Abs. 2 und 3 StVG). 

§ 45 Abs. 1 StVG: Eine Verpflichtung zur 
Vorsorge dafür, daß alle Häftlinge nützliche 
Arbeit leisten können, kann für den Vollzug von 
Verwaltungsstrafen nicht eingegangen werden. 
Diese Verpflichtung hängt eng mit der im § 44 
StVG normierten Arbeitspflicht, die ja Hir Ver
waltungshäftlinge nicht gilt, zusammen. Solche 
Häftlinge haben gemäß § 175 Abs. 2 FinStrG 
(§ 175 Abs. 4 des Entwurfes) das Recht, sich an
gemessen zu beschäftigen, sie müssen dafür aber 
auch selbst sorgen. 

§ 99 a StVG: Da das Höchstmaß der von 
Finanzstrafbehörden verhängten Freiheitsstrafen 
nur drei Monate beträgt, besteht für § 99 a 
StVG, der einen Urlaub erst bei mindestens 
zweijährigen Freiheitsstrafen vorsieht, kein An
wendungsbereich. 

§ 115 StVG: Diese Bestimmung über die Nicht
einrechnung von Zeiten in die Strafzeit bezieht 
sich nur auf den Fall, daß sich ein Strafgefangener 
vorsätzlich der Arbeitspflicht entzogen hat; für 
Verwaltungsstrafhäftlinge besteht jedoch keine 
Arbeitspflicht. 

§ 132 Abs. 4 StVG: Von gerichtlichen Straf
gefangenen dürfen bei ihrer Aufnahme in den 
Strafvollzug auch gegen ihren Willen Lichtbilder 
und Fingerabdrücke aufgenommen und an ihnen 
Messungen vorgenommen werden. Eine ähnliche 
Regelung ist für Verwaltungsstrafhäftlinge nicht 
erforderlich, weshalb schon im geltenden § 175 
Abs. 2 letzter Satz ausdrücklich angeordnet ist, 
daß gegen den Willen von solchen Personen 
weder Lichtbilder noch Fingerabdrücke aufge
nommen noch Messungen an ihnen vorgenom
menwerden dürfen. Dasselbe wird durch die 
Aufnahme des § 132 Abs. 4 StVG in den § 175 
Abs. 1 lit. b des Entwurfes erreicht. 

§ 149 Abs. 1 und 4 StVG: Da mit einer Be
strafung wegen eines Finanzvergehens grundsätz
lich keine Rechtsnachteile verbunden sind, bedarf 
es nicht der im § 149 Abs. 1 vorgesehenen über
gabe eines Merkblattes. Auch das über die Ent- . 
lassung belehrende Gespräch mit dem Anstalts
leiter und die Verständigung der Sicherheitsbe
hörde des zukünftigen Aufenthaltsortes können 
entfallen. 

Lit c: Werden Verwaltungsstrafhäftlinge mit 
ihrer Zustimmung zu einer ihren Fähigkeiten 
und Kenntnissen entsprechenden Tätigkeit heran
gezogen (§ 175 Abs. 5; bisher § 175 Abs. 2), 
so haben sie dafür ebenso wie andere Gefangene 
eine Arbeitsvergütung zu erhalten (§ 51 StVG). 
Im Hinblick auf die Eigenart der Verwaltungs
strafen erscheint es aber nicht angemessen, von 
dieser Arbeitsvergütung wie im Vollzug gericht
licher Strafen die Hälfte als sogenannte Rücklage 
bis zur Entlassung zu sperren; vielmehr sollen 
Verwaltungsstrafhäftlinge über solche Einkünfte 
bereits während des Vollzuges frei verfügen 
können. 

Abs.2 folgt im wesentlichen den einschlägigen 
Bestimmungen des § 3 Abs. 2 StVG über die 
Aufforderung zum Strafantritt. Der wesentliche 
Unterschied gegeniiber der bisherigen Regelung 
im § 175 Abs. 3 besteht darin, daß nach gelten
dem Recht der Bestrafte die Freiheitsstrafe nach 
Erhalt der Aufforderung s 0 f 0 r t anzutreten hat, 
während ihm der Entwurf - dem StVG fol
gend - eine Frist .von einem Monat zur Ord
nung seiner Angelegenheiten einräumt. Neu ist 
auch das Erfordernis der ausdrücklichen An
drohung der zwangs weisen Vorführung für den 
Fall der Nichtbefolgung der Aufforderung zum 
Strafantritt. Die Unterstützung durch Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes ist derzeit im 
§ 179 geregelt. 
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Es entspricht einem Wunsch der Anstalten für 
den Vollzug gerichtlimer Freiheitsstrafen,. daß die 
Anordnung de~ Strafvollzuges durch das Gericht 
erfolgen soll. Diese Anordnung rimtet sim in 
diesen Fällen nicht an den Bestraften, sondern 
ist lediglich eine Anordnung innerhalb der Justiz
verwaltung. Zur Anordnung eines solchen Voll
zuges soll immer der Einzelrichter zuständig sein 
(Abs.3). 

Für die Anrechnung der verwaltungsbehörd
lichen oder gerichtlichen Verwahrung und der 
verwaltungsbehördlimen oder gerichtlimen 
Untersuchungshaft (Vorhaft) auf die erkannten 
Strafen enthält der § 23 Abs. 4 des Entwurfes 
(§ 87 Abs. 6 des geltenden Rechtes) einschlägige 
Vorschriften; die Anrechnung dieser Vorhaft 
erfolgt gemäß § 138 Abs. 2 lit. d im Spruch der 
Entscheidung. Hinsichtlich der sogenannten Zwi
schenhaft des § 142 Abs. 1 fehlte bisher eine 
ausdrückliche Anremnungsvorschrift. Da die 
Zwischenhaft zeitlim nach Fällung der Entschei
dung verhängt wird, kann ihre Anrechnung auf 
den Strafvollzug nimt in der Entscheidung selbst 
erfolgen; der neue § 175 Abs. 4 bestimmt daher, 
daß eine solche Haft beim Strafvollzug zu be-

. rücksichtigen ist. 

Die Abs. 5 lind 6 entspremen den geltfmden 
Abs. 2 und 6 mit der Maßgabe, daß auch die 
Beschwerde an den Verfassungsgerimtshof den 
Strafvollzug hemmen soll. 

Zu § 176: Abs. 1 und 2 übernehmen den 
wesentlichen Inhalt des § 5 Abs. 1 und 2 StVG 
und ersetzen damit den geltenden § 178. 

Abs. 3 bestimmt in Anlehnung an § 133 StVG, 
daß dann, wenn Umstände, welche den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe nicht zulassen, namträglim 
hervorkommen, der Vollzug der Strafe nam-
träglich aufzusmieben ist. . 

Schließlich bestimmt der Abs. 4, daß an Per
semen, die einen Präsenzdienst nach dem Wehr
gesetz leisten und im Falle eines Einsatzes des 
Bundesheeres aum an Soldaten, die dem Bundes
heer auf Grund eines Dienstve"rhältnisses ange
hören, auf" Antrag des Standeskörpers eine Frei
heitsstrafe nicht vollzogen werden darf. Diese 
Regelung erfolgt in Anlehnung an § 6 Abs. 1 
Z. 2lit. b StVG. 

Zu § 177: Dieser enthält die Vorschriften über 
den Strafaufschub. Im geltenden § 175 Abs. 5 
ist die Aufzählung der Gründe für einen solchen 
Aufschub erschöpfend; demgegenüber schlägt der 
Entwurf vor, daß die Finanzstrafbehörde den 
Strafvollzug stets dann aufschieben kann, wenn 
triftige Gründe hiefür vorliegen, und beschränkt 
sich auf eine beispielsweise Aufzählung dieser 
Gründe. Die Bestimmungen über die Sicherheits
leistung wurden an die geänderten Vorschriften 
des § 88 angepaßt. 

Neu ist der vorgeschlagene Abs. 2, welcher in 
Anlehnung an den Wortlaut des § 152 Abs. 2 
FinStrG in grundsätzlicher übereinstimmung mit 
§ 7 Abs. 3 StVG vorsieht, daß die Finanzstraf
behörde auf Antrag des Bestraften Anträgen auf 
Aufschub des Vollzuges aufschiebende Wirkung 
zuzuerkennen hat, wenn durch den sofortigen 
Vollzug ein nicht wieder gutzumachender Scha
den eintreten würde und nicht öffentliche Rück
sichten den Vollzug gebieten. 

Abs. 3 entspricht dem geltenden § 177 Abs. 1. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzu
weisen, daß die bisher im § 176 FinStrG behan
delte Unterbrechung des Strafvollzuges nicht 
mehr im Finanzstrafgesetz geregelt sein soll. Dies 
bedeutet zufolge der allgemeinen Vorschrift des 
§175 Abs. 1 des Entwurfes, daß sich die Unter
brechung des Strafvollzuges künftig nach § 99 
StVG richten wird; zuständig für die Entschei
dung über die Unterbrechung ist gemäß § 16 
Abs. 2 Z. 3 StVG das Vollzugsgericht (welches 
gemäß § 175 Abs. 1 lit. a des EntWurfes durch 
einen Einzelrichter entscheidet). Es liegt in der 
Natur der Sache, daß bei Vorliegen der im § 99 
Abs. 1 Z. 1 lit. abis c StVG genannten Gründe 
die Entscheidung über die Strafunterbrechung 
zeitnah getroffen werden muß; eine solche Ent
scheidung wäre aber nicht gewährleistet, wenn 
durch die Strafvollzugsanstalt erst die zuständige 
Finanzstrafbehörde verständigt werden müßte, 
zum al der Finanzstrafbehörde vielfach geeignete 
Einrichtungen (wie Journaldienst usw.) fehlen, 
um eine möglimst sofortige Entscheidung zu 
gewährleisten. 

Zu § 178: Dieser entspricht inhaltlich dem 
geltenden § 177 Abs. 2 mit der notwendigen 
(bisher fehlenden) Ergänzung, daß der Aufschub 
,auch zu widerrufen ist, wenn der. Bestrafte ver
sucht, sich dem Strafvollzug durch Flucht zu 
entziehen oder dies zu besorgen ist. Auch in .den 
Fällen des Widerrufes soll der Bestrafte aufge
fordert werden, die Strafe unverzüglich anzu
treten, wobei die einschlägigen Vorschriften des 
§ 175 des Entwurfes sinngemäß anzuwenden sind. 

Zu § 179: Der Inhalt des geltenden § 179 wird 
in den § 175 Abs. 2 des Entwurfes übernommen; 
in den hiedurch freiwerdenden Raum sollen die 
Bestimmungen über den Vollzug von Ersatzfrei
heitsstrafen aufgenommen werden. Ausdrücklich 
wird bestiinmt, daß für den Vollzug von Ersatz
freiheitsstrafen die Bestimmungen für den Voll
zug von Freiheitsstrafen gelten (Abs. 1). Die 
ersten beiden Sätze. des Abs. 2 entsprechen dem 
geltenden § 175 Abs. 4. Der letzte Satz des 
§ 175 Abs. 4 soll entfallen, weil auch im StVG 
eine entsprechende Bestimmung nicht enthalten 
ist. Er wurde im übrigen vielfach dahin miß
verstanden,' daß für den Vollzug der Ersatz-
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freiheitsstrafe bei offenkundiger Uneinbringlich~ 
keit die Fälligkeit der· Strafbeträge nicht abge~ 
wartet werden müsse. 

Zu Z. 112 (§ 180): 

. Das Klammerzitat soll auf das JugendgerichtS
gesetz 1961 abgestellt werden. 

ZuZ. 113 (§182): 

Um Verfahrensverzögerungen zu vermeiden, 
soll im Abs. 1 in Anlehnung an § 39 Abs. 2 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961 vorgesehen werden, 
daß die Person und der Aufenthalt des gesetz
lichen Vertreters bekannt und der Aufenthalt im 
Inland gelegen sein muß. 

. Im neuen Abs. 3 soll in Anlehnung an § 41 
Abs. 2 des Jugendgerichtsgesetzes 1961 vorge
sehen 'werden, daß die besonders genannten Per
sonen im Interesse des Jugendlichen auch dann an 
der mündlichen Verhandlung teilnehmen können, 
wenn diese nicht öffentlich is·t. 

Im neuen Abs. 4, der im wesentlichen den 
Inhalt des geltenden Abs. 3 übernimmt, soll 
klargestellt werden, daß dem gesetzlichen Ver
treter auch das Recht zusteht, gegen eine gegen 
den jugendlichen Beschuldigten ergangene Straf
verfügung einen Einspruch zu erheben. 

Zu Z. 114 (§ 183): 

§ 25, der unter im wesentlichen. gleichartigen 
Voraussetzungen wie der bisherige § 183 Abs. 1 
für Jugendliche ein Absehen von der D.urch
führung eines Strafverfahrens vorsieht, macht 
die Sonderregelung für· Jugendliche entbehrlich; 
Abs. 1 kann daher entfallen. 

Zu Z. 115 (§ 184): 

Der Grundsatz, daß die in verwaltungsbehörd
lichen Finanzstrafverfahren verhängten Freiheits
strafen in den gerichtlichen Gefangenenhäusern 
zu vollziehen sind, gilt auch für Jugendliche. 
Es sollen daher entsprechend der grundsätzlichen 
Verweisung auf die Bestimmungen des Strafvoll
zugsgesetzes im § 175 Abs. 1 auf den Vollzug von 
Freiheitsstrafen an Jugendlichen die Bestimmun
gen des Jugendgerichtsgesetzes üper den Jugend
strafvollzug sinngemäß anzuwenden sein. 

Zu Z. 116 (§ 185): 

Die geltenden Bestimmungen betreffend den 
Kostenersatz sehen nur eine. Erfassung der ein
zelnen angefallenen Kosten der taxativ aufge
zählten Kostenarten vor. In Anlehnung an die 
Kostenregelung in der, StPO und im VStG soll 
nun ein vom Ausmaß der verhängten Geldstrafe 
abzuleitender pauschalierter begrenzter Kosten~ 
ersatz vorgesehen werden. Nur in den Fällen, 
in denen die Kosten der einzelnen angeführten 
Kostenarten den Pauschalbetrag übersteigen, soll 

~ie der bisherigen Regelung . entsprechende 
Kostenfestsetzung beibehalten werden. Apwei
chend yon § 64 Abs. 2 VStG soll der PausChal
betrag nicht für jede in Anspruch genommene 
Instanz, sondern nur einmal festgesetzt werden. 
- Die Beiziehung eines Dolmetschers, welche 
deshalb erfolgt, weil der Beschuldigte die Ver
handlungssprache nicht versteht oder sich· nicht 
darin ausdrücken kann (Hinweis auf die §§ 84 
Abs. 3 und i27 Abs. 1), soll im Sinne des Art. 6 
Abs. 1 lit. e. der Menschenrechtskonvention für 
den Beschuldigten unentgeltlich sein (Abs. 1). 

Die den Nebenbeteiligten aufzuerlegenden 
Kosten sollen erttsprechend der Regelung für die 
Bestraften durch Anführung der einzelnen 
Kostenarten geg~nüber der bisherigen Bestim
mung genauer. bezeichnet werden (Abs. 2). 

Die bisher im § 138 Abs. 2 lit. e enthaltene 
Bestimmung betreffend die Möglichkeit. der ge~ 
sonderten Kostenvorschreibung soll in den neuen 
Abs. 3 aufgenommen werden. 

Die Fälligkeit der Kosten soll in Angleichung 
an den neuen § 171 im Abs. 4 geregelt werden. 

Hinsichtlich der Einhebung, Sicherung und Ein
bringung der Kosten folgt der neue Abs. 5 der 
Neufassung des§ 172. 

Der die Kosten des Vollzuges einer Freiheits
strafe (Ersatzfreiheitsstrafe) regelnde neue Abs. 6 
trägt den Bestimmungen des Strafvollzugsgeset
zes und dem neugefaßten § 175 ReChnung. 

Im neuen Abs. 7 soll eine dem Jugendgerichts
gesetz 1961 entsprechende Regelung getroffen 
werden. 

Die im neuen Abs; 8 enthaltene Bestimmung 
betreffend Kosten des Wiederaufnahmsverfahrens 
folgt dem § 64 Abs. 6 VStG; eine solche Be
stimmung fehlte bisher. Hingegen erübrigt sich 
eine gesonderte Kostenregelung für das wieder
aufgenommene Verfahren, weil im Falle der 
ersatzlosen Aufhebung des früherenStrafaus
spruches eine Kostenersatzverpflichtung entfällt 
und die Rückzahlung b~ereits entrichteter Kosten 
(ebenso wie die Rückzahlung bereits entrichteter 
Strafbeträge) .nach den Bestimnmngen des 6. Ab
schnittes der BAO zuerfqlgen hat, im Falle eines 
neuerlichen Strafausspruches aber die Kosten
regelung der Abs. 1 bis 7 zum Zuge kommt. 

Zu Z. 117 (§ 186): 

Die bisherigen Bestimmungen des XII. Haupt~ 
stückes über Fristen, Zustellungen und Zwangs
und Ordnungsstrafen wurden in den § 56 Abs. 2 
und 3 aufgenommen. Der dadurch frei werdende 
Raum soll Bestimmungen über die Tilgung von 
Bestrafungen durch· Finanzstrafbehörden. auf~ 
nehmen. 
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Bestrafungen wegen Finanzvergehen unter
liegen nach geltendem Recht der Tilgung nur im 
Rahmen des Tilgungsgesetzes, also nur dann, 
wenn die Bestrafung durch ein Gericht erfolgt. 
Durch den neuen § 186 sollen auch Bestrafungen 
durch die Finanzstrafbehörden der Tilgung unter
liegen. 

Die Tilgung soll in übereinstimmung mit den 
Vorschriften des Tilgungsgesetzes 1972, BGBl. 
Nr. 68, kraft Gesetzes eintreten, ohne daß es 
hiezu eines besonderen Antrages bedürfte; der 
Bestrafte erlangt hiedurch die rechtliche Stellung 
eines nicht Bestraften und die mit der Bestrafung 
kraft Gesetzes verbundenen Folgen erlöschen. 
Folgen einer Bestrafung sind zum Teil im Finanz
strafgesetz selbst enthalten, wie z. B. die Bestim
mungen der §§ 41 und 47 über die Strafschärfung 
bei Rückfall, zum Teil aber auch in Gesetzen 
außerstrafrechtlicher Art, wie im § 13 Abs. 2 der 
Gewerbeordnung 1973 über den Ausschluß vorn 
Antritt eines Gewerbes, im § 155 Abs. 1 lit. b 
BAO über die Anordnung besonderer über
wachungsmaßnahmen, im§ 264 Abs. 2 BAO 
über den Ausschluß von der Entsendung in die 
Berufungskommission oder im § 14 des Mineral
ölsteuergesetzes 1959 über den Ausschluß von 
der Erteilung einer Freilagerbewilligung. Sieht 
jedoch eine gesetzliche Bestimmung (z. B. § 264 
Abs. 2 BAO) eine hinsichtlich der Folgen der 
Bestrafung abweichende Regelung vor, so gilt 
zufolge der im Abs. 1 enthaltenen Subsidiaritäts
klausel die abweichende Regelung. 

Der Entwurf sieht im Abs. 2 vor; daß getilgte 
Strafen bei der Strafbemessung nicht berück
sichtigt, und weiters, daß sie in Auskünfte an 
Gerichte und andere Behörden nicht aufgenom
men werden dürfen; er folgt diesbezüglich im 
Ergebnis dem § 1 Abs. 5 des Tilgungsgesetzes 
1972, BGBl. Nr. 68, nach welchem eine getilgte 
Verurteilung nicht in Strafregisterauskünfte und 
-bescheinigungen aufgenommen werden darf. Es 
ist jedoch zu bemerken, daß gegen ein solches 
- im übrigen über die einschlägige Regelung im 
§ 55 Abs. 2 VStG, die ein Auskunftsverbot nur 
für Zwecke eines Strafverfahrens vorsieht, hin
ausgehendes - generelles Auskunftsverbot an 
Gerichte und andere Behörden im Hinblick auf 
Art. 22 B-VG (Verpflichtung zur Amtshilfe) 
Einwendungen mögliCh sind. Es wird nämlich die 
Meinung vertreten, daß Art. 22 B-VG unmittel
bar anwendbar und Gesetz im Sinne des Art. 20 
Abs. 2 B-VG über die Amtsverschwiegenheit sei 
(vgl. Wal t e r, österreichisches Bundesverfas
sungsrecht, 1972, S. 403; gegenteilig K lee a t
s k y, Das österreichische Bundesverfassungsrecht, 
1973, Anm. 1, 2 zu Art. 22 B-VG). Auch hat es 
der Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis 
vorn 11. Oktober 1970, G 5/70, für unzulässig 

erklärt, den Bereich der Amtsverschwiegenheit 
einfachgesetzlich auszudehnen. Demnach könnte 
jede einfachgezesetzliche, das Amtsgeheimnis 
gegenüber Art. 20 Abs. 2 B-VG· ausdehnende 
- und damit die Amtshilfeverpflichtung des 
Art. 22 B-VG einschränkende - Regelung (und 
daher auch das die Amtshilfe einschränkende 
Verbot der Ausk~nft über getilgte Straf~n an 
Gerichte und sonstige Behörden) als bedenklich 
angesehen werden. Es läßt sich aber auch die 
Ansicht vertreten, daß es sich bei einer solchen 
Regelung. um eine bloß d e k la rat 0 r i s ehe 
Umschreibung des schon unmittelbar aus Art. 20 
Abs. 2 B-VG abzuleitenden Gebotes der Amts
verschwiegenheit im I n t e res s e der P a r
te i e n handelt. Der Entwurf erachtet daher die 
vorgeschlagene Regelung als gerechtfertigt, zumal 
sich andernfalls die Situation ergäbe, daß für 
Personen, die vom Gericht für Finanzvergehen 
bestraft wurden, die Tilgungsregelung bezüglich 
der Auskunftserteilung günstiger wäre als für 
verwaltungsbehördlich Bestrafte. 

Die Tilgung soll nach Ablauf der im Abs. 3 
vorgesehenen Tilgungsfristen eintreten. Die fünf
jährige Frist für schwerwiegendere Finanzver
gehen entspricht der Frist für vergleichbare Tat
bestände im § 3 Abs. 1 des Tilgungsgesetzes 1972, 
für die Finanzordnungswidrigkeiten erscheint 
eine dreijährige Frist angemessen. Der Fristenlauf 
soll in der Regel mit der gänzlichen Verbüßung 
(Bezahlung) der verhängten Strafen, worunter 
alle in den §§ 15 bis 20 vorgesehenen Strafarten 
fallen, beginnen. Wurde die Strafe nachgesehen 
(§ 187), so beginnt die Frist von der Nachsicht an 
zu laufen, ist die Vollstreckbarkeit der Strafe 
verjährt, beginnt der Fristenlauf ab Eintritt der 
Verjährung. 

Der Abs. 4 übernimmt in vereinfachter Form 
die einschlägige Regelung im § 4 Abs. 1 Tilgungs
gesetz 1972. 

Zu Z. 118 (§§ 188 bis 194): 

Die geltenden Bestimmungen des XIV. Haupt
stückes (§§ 188 bis 194) sind dem Gesetz vom 
18. August 1918, RGBl. Nr. 318, über die Ent
schädigung für Untersuchungshaft nachgebildet. 
Dieses Gesetz ist mit Wirkung vom 1. Oktober 
1969 durch das Bundesgesetz vom 8. Juli 1969, 
BGBl. Nr. 270, über die Entschädigung für straf
gerichtliche Anhaltung und Verurteilung (Straf
rechtliches Entschädigungsgesetz - StEG) ersetzt 
worden und mit diesem Tag außer Kraft getreten. 
Es erscheint demnach erforderlich, die Entschädi
gung für vermögensrechtliche Nachteile, die 
durch ein. verwaltungsbehördliches Finanzstraf
verfahren entstanden sind, in enger Anlehnung 
an die einschlägigen Vorschriften des StEG im 
Rahmen des XIV. Hauptstückes zu regeln. 
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Zu d~neinzelnen Bestimmungen ist zu be
merken: 

Zu § 188: Der Abs. 1 entspricht im wesent
lichen dem § 1 StEG mit der Maßgabe, daß seine 
Geltung sich auf vermögens rechtliche Nachteile, 
die durch ein verwaltungsbehördliches Finanz
strafverfahren entstanden sind, bezieht; für 
Nachteile aus einem gerichtlichen Verfahren 
wegen Finanzvergehen gilt das StEG. 

Auch Abs. 2 ist den einschlägigen Vorschriften 
des StEG (§ 2 Abs. 1 lit. abis c) unter Bedacht
nahme auf die besonderen Erfordernisse des 
verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfahrens 
nachgebildet. Der abweichende Wortlaut ist bei 
den lit. a und b im wesentlichen durch die 
Weglassung von Entschädigungsgründen, die im 
Finanzstrafverfahren nicht in Betracht kommen 
(wie etwa wegen gesetzwidrigen Auslieferungs
ersuchens oder wegen ungerechtfertigter Aus
lieferungshaft), bedingt. Die lit. c beschränkt sich 
abweichend vom StEG auf die Normierung einer 
Entschädigungspflicht für den Fall, daß an dem 
Geschädigten eine Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheits
strafe) vollzogen worden ist; hinsichtlich des Voll
zuges von Geldstrafen und Wertersätzen bedarf 
es keiner einschlägigen Regelung im Rahmen der 
Entschädigungsbestimmungen, da gemäß § 172 
für die Einhebung der Geldstrafen und Wert
ersätze der 6. Abschnitt der Bundesabgaben
ordnung und damit auch deren §§ 215 und 239 
gelten, wonach Guthaben, die sich aus der Ge
barung ergeben, zurückzuzahlen sind. Wird dem
nach z. B. im wiederaufgenommenen Verfahren 
auf Einstellung erkannt oder eine mildere Geld
strafe (ein niedrigerer Wertersatz) festgesetzt, so 
ergibt sich für den durch die frühere Entschei
dung Geschädigten ein Guthaben, das nach dem 
Gesagten zurückzuzahlen ist, ohne daß es einer 
Entschädigungsbestimmung bedürfte. 

Einer besonderen Regelung im Rahmen des 
Entschädigungsrechtes bedarf allerdings der Fall, 
daß in der Entscheidung auf Verfall erkannt wor
den ist und etwa nach Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens nicht mehr auf Verfall erkannt 
wurde. Ist eine Rückgabe des Verfallsgegenstan
des möglich, so ist dieser iri natura zurückzu
stellen; in den übrigen Fällen besteht ein Ent
schädigungsanspruch in Geld (Abs. 2 lit. d). 

Der Abs. 3 entspricht im wesentlichen dem 
§ 3 StEG mit der Maßgabe, daß in den lit. a und d 
auf die Sonderregelung im Abs. 2 lit. d hinsicht
lich des Verfalles Bedacht genommen wird. 

Zu § 189: Der § 189 entspricht wörtlich dem 
§ 4 Abs. 1 StEG. 

Zu § 190: Der § 190 entspricht wörtlich dem 
§ 7 StEG. 

Zu § 191: Der § 191 entspricht inhaltlich dem 
§ 5 Abs. 1 StEG mit der Maßgabe, daß der Lauf 
der Verjährungsfrist mit Ablauf des Jahres, in 
dem sämtliche den Entschädigungsanspruch be
gründenden Voraussetzungen vorliegen, beginnen 
soll. Die bezügliche Regelung . im § 5 Abs. 1 
Satz 2 StEG knüpft die Verjährungsfrist an den 
nach § 6 des genannten Gesetzes gefaßten Be
schluß des Gerichtes, mit welchem festgestellt 
wird, ob die Anspruchsvoraussetzungen gegeben 
sind. Eine solche Beschlußfassung durch die 
Finanzstrafbehörde soll nicht vorgesehen sein, 
weshalb es naheliegt, hinsichtlich des Beginnes 
der Verjährungsfrist an das Vorliegen der den 
Entschädigungsanspruch begründenden Voraus
setzungen selbst anzuknüpfen. 

Zu § 192: Abs. 1 entspricht dem § 8 Abs. 1 
StEG, wobei darauf Bedacht genommen wird, 
daß § 188 Abs. 2 lit. d auch einen Entschädigungs
anspruch für verfallene Gegenstände vorsieht. 

Abs. 2 entspricht dem § 8 Abs. 2 erster Satz 
StEG, wobei auf eine übernahme der im § 8 
Abs. 2 weiters vorgesehenen Regelung hinsicht
lich der Vereinbarung, daß die Sache von einem 
Einzelrichter entschieden werde, mit Rücksicht 
auf die einschlägige Regelung in der Jurisdiktions
norm und auf die geringe Bedeutung solcher 
Vereinbarungen im Finanzstrafverfahren verzich
tet werden soll. 

Zu § 193: Abs. 1 entspricht dem § 4 Abs. 2 
StEG, Abs. 2 dem § 10 StEG und Abs. 3 dem 
§ 11 Abs. 1 StEG. 

Zu § 194: Abs. 1 übernimmt den Inhalt des 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 bis 3 StEG. Abs. 2 soll in 
Anlehnung an § 9 Abs. 1 letzter Satz StEG 
bestimmen, daß nach Rechtskraft der Entschei
dung im wiederaufgenommenen Strafverfahren 
das gemäß Abs. 1 letzter Satz unterbrochene 
Gerichtsverfahren aufzunehmen ist, und weiters 
- hier in Anlehnung an § 9 Abs. 2 StEG -, 
daß und unter welchen Umständen bereits ge
leistete Entschädigungsbeträge zurückzufordern 
sind, und schließlich, daß die nach Abs. 1 aufge
schobenen Rechtshandlungen nachzuholen sind. 

Zu Z. 119 (§ 196): 

Als· Finanzstrafbehörden im Sinne des § 196 
kommen nur solche der ersten Instanz in Be
tracht; die Einfügung der Worte "erster Instanz" 
dient daher der KlarsteIlung dieser Bestimmung. 

Zu Z. 120 (§ 196 a): 

Die Änderungen der §§ 9 und 10 StPO be
treffend die Zuständigkeit der Bezirksgerichte 
und Gerichtshöfe erster Instanz durch das Straf
prozeßanpassungsgesetz erfordern besondere An
passungsbestimmungen für das gerichtliche Ver
fahren wegen Finanzvergehen, um die bisherige 
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Regelung, wonach nur die Gerichtshöfe erster 
Instanz als Untersuchungsgerichte und nur als 
Schöffengerichte für Finanzvergehen zuständig 
sind, beizubehalten. Dieser Zweck wird weiters 
dadurch erreicht, daß die Anwendung des durch 
das Strafprozeßanpassungsgesetz geänderten 
XXVII. Hauptstückes der StPO über das Ver
fahren vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes 
erster Instanz auf Finanzvergehen durch den 
neuen § 246 ausgeschlossen wird. 

Zu Z. 121 (§ 197): 

Die §§ 197 und 198 sind Zusatzbestimmungen 
nicht nur zu § 24, sondern auch zu§ 26 StPO; 
die überschrift zu diesen Paragraphen soll daher 
richtiggestellt werden. 

Der Inhalt des geltenden § 197 soll in seinen 
wesentlichen Anordnungen unverändert, jedoch 
besser gegliedert und klarer gefaßt, in die Neu:" 
fassung übernommen werden. 

Der vorgeschlagene Abs. 1 entspricht dem gel
tenden Abs. 1 Satz 1 sowie dem Abs. 3. 

Im Abs. 2 soll - nunmehr mit Wirkung für 
die gesamte Tätigkeit der Behörden und Organe 
der. BundesfinanzverwaItung im Dienst der ge
richtlichen Finanzstrafrechtspflege (Hinweis auf 
den neuen § 54 Abs. 3) - der schon in den gel
tenden §§ 203 und 209 Abs. 2 enthaltene Grund
satz übernommen werden, daß diese Behörden 
und Organe nach Kenntnisnahme von der Ver
folgung des Finanzvergehens durch ein Gericht 
nur in dem Umfang tätig werden sollen, als das 
Gericht darum ersucht; dies jedoch mit der er
forderlichen und auch vertretbaren Ausnahme, 
daß die im Abs. 3 bezeichneten, unaufschiebbaren 
Amtshandlungen von der Finanzstrafbehörde 
dann vorgenommen werden können, wenn das 
Einschreiten des Gerichtes (des Untersuchungs
richters) nicht rechtzeitig erreicht werden kann. 
Diese Handlungen der Finanzstrafbehörde sind 
dem Staatsanwalt oder dem Untersuchungsrichter 
sogleich mitzuteilen, sodaß diese in der Lage sind, 
die ihnen notwendig erscheinenden Verfügungen 
zu treffen. Der vorgeschlagene Abs. 4 enthält 
weitere Bestimmungen, die gewährleisten, daß 
die maßgeblichen Entscheidungen dem Gericht 
vorbehalten bleiben. 

Die in den drei letzten Sätzen des geltenden 
Abs. 1 enthaltenen Bestimmungen über die V or
nahme von Hausdurchsuchungen und über die 
Weitergeltung der den Organen der Zollämter 
und der Zollwache in den Zollvorschriften ein
geräumten Befugnisse sollen im Abs. 3 unver
ändert übernommen werden; hingegen ist die 
Anordnung im geltenden Abs. 1 Satz 3, daß den 
Finanzstrafbehörden und ihren Organen im 
Dienst der gerichtlichen Strafrechtspflege die 
Stellung der Sicherheitsbehörden und ihrer Or-

gane zukommt, im Hinblick auf die ausführliche 
Regelung in den vorgeschlagenen Abs. 2 bis 5 
entbehrlich und könnte daher entfallen. 

Abs. 5 übernimmt schließlich den Inhalt des 
geltenden Abs. 2; die unbestimmte Einschrän
kung "Sofern sich aus den. allgemeinen "Vor
schriften über das strafgerichtliche Verfahren 
nichts anderes ergibt" ist entbehrlich und soll 
daher entfallen. 

Zu Z. 122 (§ 200): 

. Das Finanzstrafgesetz räumt der Finanzstraf
behörde im gerichtlichen Finanzstrafverfahren 
nicht nur ex lege die Stellung eines Privatbeteilig
ten ein, sondern weist ihr im § 200 und in ande
ren Bestimmungen des Dritten Unterabschnittes 
besondere Befugnisse zu. Dementsprechend soll 
die Neufassung des § 200 Abs. 2 lit. c und d die 
Finanzstrafbehörde in die Lage versetzen, die im 
§ 200 eingeräumten Befugnisse auch bei den 
Haftprüfungsverhandlungen (§§ 194 und 195 
StPO) wahrnehmen zu können. 

Zu Z. 123 (§ 203): 

Das Verfahren bei den Finanzstrafbehörden 
im Dienst der Straf justiz soll im § 197 um
fassend. geregelt werden, wobei die bisher in den 
§§ 203' und 209 Abs. 2 getroffene Anordnung, 
daß die Finanzstrafbehörden und ihre Organe 
eine weitere Tätigkeit zur Aufklärung des Finanz
vergehens nur so weit zu entfalten haben, als 
das Gericht darum ersucht, an systematisch 
passender Stelle (§ 197 Abs. 2 und auch § 54 
Abs. 3 und 4) in ausgestalteter Form übernom- . 
men werden soll. 

Zu Z. 124 (§ 206): 

Die Neutassung folgt dem geänderten Abs. 3 
des § 89, der die entsprechende Regelung für 
das verwaltungs behördliche Finanzstrafverfahren 
enthält. 

Zu Z. 125 (§ 207): 

Durch die Neufassung soll für das gerichtliche 
Finanzstrafverfahren die bereits für das verwal
tungsbehördliche Verfahren geltende Bestim
mung, daß eine vorzeitige Verwertung wegen 
unverhältnismäßiger Aufbewahrungskosten zu 
unterbleiben hat, wenn ein entsprechender Dek
kungsbetrag erlegt wird, übernommen werden. 
Es soll auch klargestellt werden, daß - wie im 
§ 90 Abs. 2 vorgesehen - vor der Verwertung 
der Beschuldigte und der Eigentümer tunlichst zu 
verständigen sind. 

Zu Z~ 126 (§ 207 a): 

Bisher sind im Finanzstrafgesetz Sicherstel
lungsmaßnahmen nur 1m verwaltungsbehärd
lichen Finanzstrafverfahren unter sinngemäßer 
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Anwendung der Bestimmungen der BAO (§ 172 
FinStrG) und im gerichtlichen Verfahren gegen 
Flüchtige unter Anwendung von Bestimmungen 
der Exekutionsordnung (§ 233 FinStrG) vorge
sehen. Die Strafrechtsreform wird die Bedeutung 
von Geldstrafen auch im Finanzstrafrechtsbereich 
in den Vordergrund rücken; es sollen daher 
Sicherstellungsmaßnahmen generell im gericht
lichen Verfahren wegen Finanzvergehen möglich 
sein. Die bisher nur im Verfahren gegen Flüch
tige geltende Regelung des § 233 soll mit Wir
kung für alle Verfahren in den neuen § 207 a 
aufgenommen werden, wobei die nach der Exe
kutionsordnung zulässigen Sicherheitsmittel aus
drücklich genannt werden sollen (Hinweis auf die 
neu eingefügten Abs. 3 und 4). 

Zu Z. 127 (§ 208): 

gesehen .sein. Im übrigen ist die Knderung der 
lit. bsowie des Abs. 2 durch die Neufassung 
des § 251 bedingt. 

ZuZ. 13i (§ 215): 

.Die Zitatänderungen sind durch· Knderungen 
in den zitierten Gesetzesstellen bedingt. 

Zu Z. 133 (§ 216): 

Der geltende §265 StPO soll durch das Straf
prozeßanpassungsgesetz aufgehoben werden, weil 
sein Inhalt im neuen StGB geregelt ist. 
Der aufrecht zu erhaltende Inhalt des § 216 soll 
daher nicht in die Sonderbestimmungen für 
das gerichtliche Verfahren wegen Finanzver
gehen, sondern in den peuen § 21 Abs. 3 und 4 
übernommen werden. 

Der Hinweis "ohne daß es einer Entbindung Zu Z. 134 (§ 218): 
von dieser Pflicht bedarf" ist unzutreffend, da Die Zitatänderung ist durch, die Neufassung 
eine Entbindung von der Geheimhaltungspflicht des Inhaltes des bisherigen § 32 im § 22 bedingt. 
nicht vorgesehen ist, und soll daher entfallen. 

Zu Z. 128 (§ 209): 

Bezüglich der Erläuterungen zu der vorge
schlagenen Knderung Hinweis auf die Erläute
rungen zu § 203. Außerdem soll hinsichtlich der 
Verständigungspflicht auf die Zustellung der 
Anklageschrift abgestellt werden. 

Zu Z. 129 (§ 210): 

Die textlichen Knderungen in den Abs. 1 und 2 
dienen der Klarstellung und damit dem besseren 
Verständnis dieser Bestimmungen. Die derzeitige 
Fassung des Abs. 2 könnte bei wörtlicher Aus
legung zu dem irrigen Ergebnis führen, daß auch 
dann eine Unzuständigkeitsentscheidung zu fällen 
wäre, wenn das Gericht zwar zuständig ist, aber 
die Gründe des § 213 Abs. 1 Z. 2 bis 4 StPO 
vorliegen. Dieser Mangel soll insbesondere durch 
Einfügen des Wortes "auch" im letzten Satzteil 
des Abs. 2 beseitigt werden. 

Zu Z. 130 (§ 212): 

Die Knderung des Zitates soll einen seinerzeit 
unterlaufenen Zitierfehler beseitigen. 

Zu Z. 135 (§ 219): 

Einer Anregung des OG:tr im Begutachtungs
verfahren folgend, soll im neuen Abs. 2 klar
gestellt werden, daß der Finanzstrafbehörde auch 
die dort näher bezeichneten Schriftsätze zu über
mitteln sind. 

Zu Z. 136 (§ 227): 

Die in dieser Vorschrift zitierten Bestimmun
gen über die Kosten des Strafverfahrens sind 
durch die Strafprozeßnovelle 1968, BGBL 
Nr. 267, sowie durch das Einführungsgesetz zum 
Strafvollzugsgesetz, BGBL Nr. 145/1969, geändert 
worden. Das Zitat ist daher entsprechend anzu
passen. 

Zu Z. 137 und 138 (§§ 229 und 230): 

Der Inhalt der bisherigen Abs. 3 bis 5 des 
§ 230, die sich auf Verfall und Wertersatz be
ziehen, steht in einem engeren Zusammenhang 
mit· § 408 StPO als mit den §§ 409 und 409a 
StPO. Diese Absätze sollen daher mit dem § 171 
entspreChenden Ergänzungen in den § 229 über
nommen werden. 

Der bisher im letzten Satz des § 230 Abs. 5 
Zu Z. 131 (§ i13): (neu § 229 Abs. 4) enthaltene Ausschluß des 

Die Neufassung des Abs. 1 soll in Anpassung an Rechtsweges gegen· die Verteilung des Verwer
die entsprechende Bestimmung des § 127 Abs. 2 tungserlöses soll aus Gründen des Rechtsschutzes 
des verwaltungsbehördlichen Finanzstrafverfah- entfallen; betroffenen Gläubigern soll der Rechts
rens erfolgen. Es soll demnach in den Antrags- mittelweg oder - wenn sie nicht am Verfahren 
fällen der lit. a einerseits die Zustimmung des . beteiligt· waren - der Zivilrechtsweg eröffnet 
Anklägers zum Ausschluß der öffentlichkeit ent- werden. 
fallen, anderseits sollen auch die Nebenbeteilig- . Zu Z. 139: 
ten übereinstimmend mit dem Angeklagten den 
Ausschluß ,der ·öffentlichkeit verlangen können. Bei den Sonderbestimmungen für Flüchtige 
Auch in der lit. b soll der Ausschluß der öffent- (§§ 231 bis 235) handelt es sich nicht bloß um 
lichkeit im Interess·e von Nebenbeteiligten vor- Ergänzungsbestimmungen zu den Abschnitten II 
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und III des XXIV. Hauptstück.es der StPO, in 
welchen das Verfahren nach dem Schluß der V or
untersuchung geregelt ist, sondern zu dem ge
samten XXIV. Hauptstück., somit auch für das 
Stadium der Voruntersuchung. Die überschrift 
zu den §§231 bis 235 soll daher entsprechend 
geändert werden. 

Zu Z. 140 (§ 233): 

Die übernahme der bisher im § 233 Abs. 2 
bis 7 enthaltenen Bestimmungen über einst
weilige Verfügungen als Sicherstellungsmaßnahme 
gegen Flüchtige in den neuen § 207 a mit deren 
allgemeiner Geltung im gerichtlichen Verfahren 
wegen Finanzvergehen macht diese Bestimmun
gen im § 233 entbehrlich; es genügt ein Hinweis 
auf die sinngemäße Anwendung dieser nunmehr 
im § 207 a Abs. 2 bis 9 enthaltenen Regelungen. 

Zu Z. 141 (§ 234): 

Den im Begutachtungsverfahren wiederholt 
gegen diese Sonderregelung unter Berufung auf 
die Menschenrechtskonvention geäußerten Be
denken Rechnung tragend, soll § 234 ersatzlos 
entfallen. Damit gilt § 427 StPO uneingeschränkt 
auch für gerichtliche Verfahren wegen Finanz
vergehen. 

Zu Z. 142 (§§ 236 bis 247): 

Die Bestimmungen über die Rechtsstellung des 
Nebenbeteiligten und die selbständige Entschei
dung über den Verfall hatten bisher kein Gegen
stück. in der StPO; sie sind daher als §§ 240 bis 
247 bzw. 237 bis 239 nach der auf das 
XXVII. Hauptstück. der StPO Bezug nehmenden 
Vorschrift des bisherigen § 236 eingereiht. Die 
R V eines Strafprozeßanpassungsgesetzes sieht 
jedoch nunmehr die Aufnahme einschlägiger Be
stimmungen in das XXV. Hauptstück. der StPO 
vor (§§ 444 bzw. 445 f.), während das XXVII. 
Hauptstück. diese Bezeichnung beibehält. Dem
entsprechend ist es erforderlich, die Reihenfolge 
der das gerichtliche Finanzstrafverfahren betref
fenden Zusatzbestimmungen hier umzukehren; 
abgesehen davon bedarf es einer Anpassung an 
die neu vorgesehenen Bestimmungen der StPO. 

Von einer amtswegigen Zuziehung der Neben
beteiligten vor der Hauptverhandlung kann ab
gesehen werden. Soweit sich Nebenbeteiligte 
durch Verfligungen des Untersuchungsrichters' 
beschwert erachten, steht ihnen dagegen ohnehin 
die Beschwerde an die Ratskammer nach § 113 
StPO offen. Ob es sich empfiehlt, den Neben
beteiligten - etwa zugleich mit der Ladung zur 
Hauptverhandlung - die Anklageschrift zuzu
stellen, wird noch im Zuge der parlamentarischen 
Beratungen über das Strafprozeßanpassungsgesetz 
allgemein zu überlegen sein. 

Auf § 444 Abs. 1 letzter Satz StPO neu (Folgen 
des Nichterscheinens Zur Hauptverhandlung) 
werden die Nebenbeteiligten in der Ladung zur 
Hauptverhandlung hinzuweisen sein. Eine ge
sonderte diesbezügliche Anordnung dürfte aber 
entbehrlich sein. 

Im neuen § 240 (bisher § 245) ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß das bisher zitierte 
Bundesgesetz über die Entschädigung ungerecht
fertigt verurteilter Personen durch das Straf
rechtliche Entschädigungsgesetz, BGBl. Nr. 270/ 
1969, ersetzt worden ist. 

Im neuen § 242 (bisher § 247) soll, wie vom 
OGH vorgeschlagen, eine dem geltenden § 247 
Abs. 1 entsprechende Bestimmung aus Gründen 
der Rechtssicherheit nicht mehr enthalten sein. 
Eine Antragsberechtigung aus dem Titel der 
unterbliebenen Belehrung über die Ausbleibens
folgen soll nicht mehr vorgesehen werden (vgl. 
oben). Im übrigen soll dem Nebenbeteiligten, 
soweit sich aus der vorliegenden Bestimmung nicht 
anderes ergibt, gemäß der allgemeinen Vorschrift 
des § 236 neu im Sinne des § 444 Abs. 2 StPO 
die Möglichkeit offenstehen, sein besseres Recht 
auf dem Zivilrechtsweg zu verfolgen. 

Im neuen § 243 wird unter lit. a auch für das 
selbständige Verfallsverfahren der für das allge
meine Verfahren im § 246 (neu) ausgesprochene 
Grundsatz verwirklicht, wonach in Finanzstraf
sachen stets die Zuständigkeit des Schöffenge
richts gegeben sein soll. In lit. b und im § 244 
neu werden Bestimmungen übernommen, die 
bisher im § 237 Abs. 2 und im § 238 Abs. 1 
letzter Satz enthalten waren. 

Die Notwendigkeit der im § 245 neu gegen
über dem bisherigen § 239 vorgenommenen 
Änderung ergibt sich aus demselben Grund, wie 
er bereits zu § 240 neu ausgesprochen worden ist. 

Zu Z. 143 (§ 248): 

Der Tatbestand der Begünstigung ist bisher 
als Finanzvergehen im § 51 geregelt. Die Neu
fassung der Begünstigung im § 299 StGB sowie 
die Neufassung der Hehlereitatbestände im § 164 
StGB und in Anlehnung daran in den §§ 37 und 
46 FinStrG machen auch einen neuen Begünsti
gungstatbestand im FinStrG erforderlich. 

Entsprechend der Regelung im StGB soll nur 
mehr die bisher im § 51 Abs. 1 lit. a enthaltene 
sogenannte persönliche Begünstigung den Tat
bestand der Begünstigung bilden, die sogenannte 
sachliche Begünstigung (bisher § 51 Abs. 1 lit. b) 
wird von den neuen Hehlereitatbeständen erfaßt. 
Da es sich bei der persönlichen Begünstigung 
nach der Systematik des StGB um eine strafbar~ 
Handlung gegen die Rechtspflege handelt und in 
diesen StGB-Abschnitt auch andere Handlungen, 
die gegen Verwaltungsbehörden gerichtet sind, 
aufgenommen wurden (so die falsche Zeugen-
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aussage vor einer Verwaltungsbehörde und die kungspflicht, deren schuldhafte Verletzung straf
Fälschung eines Beweismittels gegenüber Ver- bar sein kann. Es ist daher geboten, deutlicher 
waltungsbehörden), soll auch die Begünstigung als dies im Art. 20 Abs. 2 B-VG und im § 310 
nicht mehr als Finanzvergehen geahndet werden, StGB geschieht - jedoch im Rahmen dieser 
sondern unabhängig von der Zuständigkeit zur Bestimmungen bleibend - herauszustellen, wann 
Verfolgung der Haupttat vom Gericht zu ahnden eine Offenbarung oder Verwertung von grund
sein. Der Tatbestand soll daher in enger An- sätzlich geheimzuhaltenden Verhältnissen oder 
lehnimg an den Wortlaut des § 299 StGB bzw. Umständen wegen überwiegenden öffentlichen 
unter Hinweis auf diese Bestimmung im Arti- I Interesses oder wegen fehlenden privaten Inter
kel II - gerichtlich strafbare Handlungen, die esses befugt sein soll. 
keine Finanzverge~en sind - im § .248 neu Der Geltungsbereich des § 251 soll sich - ab
gefaßt werden. Dle Strafdrohungen smd dem weichend vom geltenden Recht - ausschließlich 
neuen Strafensystem des StGB angepaßt: auf die Verletzung der Geheimhaltungspflicht 

Der bisher im § 248 enthaltene Tatbestand durch Beamte im Sinne des § 74 Z. 4 StGB 
der falschen Aussage von Zeugen und Sachver- beziehen, wobei die Strafe nach der einschlägigen 
ständigen ist im § 289 StGB enthalten und kann strengen Strafbestimmung des § 310 StGB zu 
daher entfallen. verhängen ist. Diese strenge Strafdrohung macht 

Zu Z. 144 (§ 249): 

Der besondere Straf tatbestand des § 249 soll 
entfallen. Soweit falsche Parteiangaben unter 
Benützung betrügerischer Mittel erfolgen, erfüllt 
dies den· Tatbestand des Betruges nach § 146 
StGB; für die verbleibenden Fälle besteht kein 
Bedürfnis für eine Strafsanktion. 

Zu Z. 145 (§ 250): 

Die falsche Verdächtigung wegen eines vom 
Gericht zu ahndenden Finanzvergehens ist vom 
Tatbestand des § 297 StGB erfaßt. Es bedarf 
daher nur mehr einer entsprechenden Regelung 
für Verdächtigungen wegen verwaltungsbehörd
lich zu verfolgender Finanzvergehen. Der vor
geschlagene Tatbestand lehnt sich eng an § 297 
StGB an; die Strafdrohung sieht aber abweichend 
die Möglichkeit der Verhängung einer Geldstrafe 
vor. 

Zu den Z. 146 und 147 (§§ 251 und 252): 

Der § 310 StGB stellt die Verletzung des 
Amtsgeheimnisses unter Strafsanktion. 

Die Amtsverschwiegenheit ist zunächst ver
fassungsgesetzlich im Art. 20 Abs. 2 B-VG ge
regelt; sie umfaßt ausschließlich aus der amtlichen 
Tätigkeit bekanntgewordene Tatsachen, deren 
Geheimhaltu,ng entweder im Interesse einer Ge
bietskörperschaft oder im Interesse einer Partei 
gelegen ist. Die Preisgabe solcher Tatsachen, 
deren Offenbarung oder Verwertung geeignet ist, 
ein ö f f e n t I ich e s I n t e res s e zu verletzen, 
durch Beamte erfüllt ohne weiteres den Tatbe
stand des § 310 StGB und bedarf keiner näheren 
Regelung im FinStrG. 

Einer ausführlicheren Regelung bedarf jedoch 
die Verletzung der Geheimhaltungspflicht, soweit 
durch siep r i v a tel n t e res s eo verletzt 
werden~ Die Parteien des Abgabenverfahrens 
(Monopolverfahrens) trifft nach den einschlägigen 
Verfahrensgesetzen eine weitgehende Mitwir-

die bisher im § 252 vorgesehene strengere Be
urteilung der Tat bei Vorliegen von Eigennutz 
oder in Schadensabsicht und bei der Ver w e r
tun g geheimzuhaltender Verhältnisse für die 
Fälle des § 251 entbehrlich. 

Verletzungen der abgaben- oder monopol
rechtlichen Geheimhaltungspflicht durch andere 
Personen als Beamte sollen aus dem Tatbestand 
des§ 251 herausgenommen und im neuen § 252 
unter die mildere Strafsanktion des vergleich
baren § 121 StGB gestellt werden; auch sollen 
solche Taten nur auf Antrag des Verletzten ver
folgt werden. 

- Im einzelnen ist zu bemerken: 

Der Tatbestand des § 251 Abs. 1 stimmt hin
sichtlich' des Tatsubjekts ("als Beamter oder als 
ehemaliger Beamter") und hinsichtlich der Tat
handlung ("offenbart oder verwertet"; bisher 
"preisgibt") mit dem § 310 StGB überein. In der 
lit. a soll zur Klarstellung, daß sämtliche der 
öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse oder Um
stände geschützt sind, auf deren nähere Bezeich
nung verzicht.et werden. Die Verletzung der 
Geheimhaltungspflicht durch beamtete .Sachver
ständige fällt unter diesen Tatbestand, ohne daß 
es eines besonderen Hinweises bedürfte. Wird die 
Geheimhaltungspflicht aber durch andere Sachver
ständige verletzt, soll sie künftig entsprechend der 
einschlägigen Regelung im StGB unter den eine 
geringere Strafdrohung aufweisenden Tatbestand 
des § 252 fallen; als minder strafwürdig 5011 auch 
die Verletzung der Geheimhaltungspflicht im 
Zusammenhang mit der Personenstands- und 
Betriebsaufnahme (bisher lit. b) in den § 252 
einbezogen werden. 

Weiters soll der bisherige Wortlaut der lit. a 
("nur durch seine amtliche Stellung ... bekannt 
sind") der Diktion des § 310 StGB ("ausschließ
lich kraft seines Amtes ... anvertraut oder zu
gänglich geworden sind") angeglichen werden, 
ohne daß dies eine inhaltliche Änderung bedeutet. 
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Abs. 2 übernimmt den wesentlichen Inhalt des 
geltenden Abs. 3. An der Spitze der Gründe, die 
eine Preisgabe rechtfertigen, soll ausdrücklich 
ihre Zulässigkeit für "steuerliche" Zwecke der 
Finanzverwaltung klargestellt werden; daß solche 
Offenbarungen zulässig sind, ist im Hinblick 
darauf, daß insbesondere gemäß § 114 BAO die 
Abgabenbehörden darauf zu achten haben, daß 
alle Abgabepflichtigen nach den Abgabenvor
schriften erfaßt und gleichmäßig behandelt wer
den, sowie darüber zu wachen haben, daß Ab
gabeneinnahmen nicht zu Unrecht verkürzt wer
den, unbestritten, soll aber ausdrücklich gesagt 
werden (lit. a). 

In der lit. c soll der Umstand, daß ein schutz
würdiges Interesse an der Geheimhaltung offen
sichtlich nicht vorliegt, der Zustimmung der 
Partei zur Preisgabe gleichgestellt werden, was 
auch dem Art. 20 Abs. 2 B-VG (der die Amts
verschwiegenheit nur für solche Tatsachen, deren 
Geheimhaltung im Interesse der Partei geboten 
ist, vorsieht) und dem Tatbestand des § 310 StGB 
(der nur die Verletzung eines berechtigten priva
ten Interesses mit Strafe bedroht) entspricht. 

Der geltende Abs. 2 ergänzt den im § 2 nor
mierten Abgabenbegriff durch taxative Aufzäh
lung weiterer Abgaben; da jedoch § 2 den Ab
gabenbegriff nur bezüglich des Art. I umschreibt, 
soll der neue Abs. 3 den Abgabenbegriff der BAO 
(mit Geltung für die Abs. 1 und 2) übernehmen 
und auch festlegen, für welche Monopolverfahren 
die Geheimhaltungspflicht gelten soll. 

. Der geltende § 252 sieht eine strengere Straf
drohung für Verletzungen der Geheimhaltungs
pflicht vor, wenn diese aus Eigennutz oder in 
Schadensabsicht erfolgen oder wenn die betrieb
lichen oder geschäftlichen Verhältnisse .unbefugt 
ver wer t e t werden. 

Wie bereits zu §. 251 ausgeführt, bedarf es 
einer solchen qualifizierten Strafdrohung mit 
Rücksicht auf die strenge Strafsanktion des § 310 
StGB nicht mehr. § 252 soll daher Verletzungen 
der Geheimhaltungspflicht durch andere Personen 
als durch Beamte im Sinne des § 74 Z. 4 StGB 
unter die geringere Strafsanktion des vergleich
baren § 121 StGB stellen (Abs. 1) .. 

Wie im § 121 Abs. 2 StGB soll die Verwirk
lichung dieses Tatbestandes in der Absicht, sich 
oder einem anderen einen Vermögensvorteil 
·zuzuwenden oder einem anderen einen Nachteil 
zuzufügen, unter strengere Strafdrohung fallen 
(Abs.2). 

Durch den Hinweis im Abs. 3 auf § 251 Abs. 2 
wird. die dort getroffene Regelung über die Zu
lässigkeit einer Preisgabe und durch den Hinweis 
auf § 252 Abs. 3 die Definition des Abgaben- oder 
Monopolverfahrens auch für den Geltungsbereich 
des § 252 übernommen. 

Die Verletzup.g der Geheimhaltungspflicht nach 
§ 252 sol1- wie im vergleichbaren § 121 StGB -
nur auf Verlangen des in seinem Interesse an der 
Geheimhaltung Ver letzten verfolgt werden. 

Zu Z. 148 (§253): 

Der Tatbestand der Vorschubleistung zur.Ent
weichung ist im § 300 StGB enthalten und kann 
daher im FinStrG entfallen. 

Zu Z. 149 (§ 265): 

Die Änderung der Vollzugsklausel trägt einer
seits dem Umstand, daß der geltende § 68 Abs. 1 
in den § 67 Abs. 1 übernommen wurde, ander
seits der durch das Bundesministeriengesetz 1973 
bedingten geänderten Gesetzestechnik bei Voll
zugsklauseln Rechnung. 

Zu Art. 11: 

Im geltenden § 14 MinStG 1959 sind die 
Gründe aufgezählt, bei deren Vorliegen eine 
Freilagerbewilligung (Bewilligung zur Lagerung 
von unversteuertem Mineralöl) nicht erteilt wer
den darf (Ausschließungsgründe). Nach geltendem 
Recht stellt jede Bestrafung wegen eines Ver
brechens, wegen eines aus Gewinnsucht began
genen Vergehens oder einer solchen übertretung 
oder wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme 
der Finanzordnungswidrigkeiten einen Ausschlie
ßungsgrund dar, und zwar bei gerichtlichen Ver
urteilungen bis zu deren Tilgung, bei Verhängung 
der Strafe durch die Finanzstrafbehörde auf die 
Dauer von drei Jahren oder, wenn eine Freiheits
strafe verhängt wurde, auf die Dauer. von fünf 
Jahren. Diese persönlichen 'Ausschließungsgründe 
gelten gemäß§ 20 Abs. 2 lit. b MinStG 1959 in 
gleicher Weise für die Ausstellung von Frei
scheinen, auf Grund derer Mineralöl zu einer 
nach § 6 Z. 2 des Gesetzes begünstigten Ver
wendung steuerfrei bezogen oder eingeführt wer
den darf. 

Nach der vorgesehenen Neufassung des § 14 
(neue Abs. 1 und 2) und des § 20 Abs. 2 lit. b 
MinStG 1959 soll nicht bereits die Tatsache der 
Bestrafung den Ausschließungsgrund bilden, son
dern es muß die in Betrachtkommencle Person 
von den Begünstigungen, eine Freilagerbewilli
gung auszuüben und Mineralöl auf Grund eines 
Freischeines zu beziehen und einzuführen, aus
drücklich (durch einen finanzamtlichen B~scheid) 
ausgeschlossen worden sein. Die im neuen § 14 
Abs. 1 und 2 und im neuen § 20 Abs. 2 lit. b 
erwähnten neuen Bestimmungen des § 17 Abs. 3 
und des § 28 Abs. 3 sehen vor, daß ein Aus
schluß nur mehr bei einer Bestrafung wegen eines 
Finanzvergehens mit Ausnahme der Finanzord
nungswidrigkeiten in Betracht kOl?mt (es muß 
außerdem eine Geldstrafe von mindestens 
50.000 S oder neben einer Geldstrafe eine Frei
heitsstrafe verhängt worden sein), wenn zu be-
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fürchten ist, daß der Bestrafte im Zusammenhang 
mit der Ausübung einer Freilagerbewilligung 
oder des durch einen Freischein eingeräumten 
Rechtes ein Finanzvergehen (ausgenommen 
Finanzordnungswidrigkeiten) begeht. Es müssen 
also zur Tatsache der Bestrafung noch die er
wähnten qualifizierten Umstände hinzutreten 
(eine ähnliche Vorgangsweise wurde im § 13 der 
Gewerbeordnung 1973 gewählt). Der Ausschluß 
soll längstens bis zur Tilgung der Bestrafung 
möglich sein; ein kürzerer Ausschluß ist aber 
zulässig. 

Durch diese vorgesehene Neuregelung werden 
verschiedene Härten vermieden, die sich bei der 
Anwendung der geltenden Bestimmungen vor 
allem für Betriebe ergeben haben, in denen auf 
Freischeine bezogenes oder eingeführtes Mineral
öl verwendet wird. Die nachteiligen wirtschaft
lichen Auswirkungen eines beim Betriebsinhaber 
gelegenen persönlichen Ausschließungsgrundes 
gingen in einer Reihe von Fällen über den Un
rechtsgehalt der strafbaren Handlung weit hinaus, 
sodaß häufig erst durch Gnadenakte Abhilfe ge
schaffen werden konnte. 

Zu den im Art. 11 vorgesehenen Bestimmungen 
des MinStG 1959 wird noch ergänzend bemerkt: 

Der § 14 weist statt bisher vier nur mehr drei 
Absätze auf. Der bisherige Abs. 2 entfällt, da 

Im § 20 Abs. 2 ist die lit. b, welche bisher 
lediglich auf § 14 Abs. 1 bis 3 verwies, geändert 
(lit. ableibt gleim); sie führt nunmehr den per
sönlichen Ausschließungsgrund an. 

Im § 28 Abs. 1 lit. e wird analog zu § 17 
Abs. 1 lit. e der Ausschluß von der Begünstigung 
aufgezählt (lit. abis d und f bleiben unverändert). 
Der Abs. 2 lautet wie bisher. Der bisherige Abs. 3, 
der mit dem nicht mehr übernommenen, der
zeitigen § 26 FinStrG zusammenhängt, entfällt. 
Der neue Abs. 3 regelt analog zu § 17 Abs. 3 den 
Ausschluß von den Begünstigungen, Mineralöl 
auf Grund von Freischeinen zu beziehen 
und einzuführen und eine Freilagerbe
willigung auszuüben. Als weiterer neuer 
Absatz wird Abs. 4 angefügt, der für den 
Fall Vorsorge trifft, daß der Freischein auf Grund 
anderer Abgabenvorscliriften zurückgenominen 
oder aufgehoben wird (z. B. gemäß §§ 294 oder 
299 BAO). Eine solche Regelung, die derzeit 
nicht besteht, ist vor allem wegen des bereits 
erwähnten Wegfalles des bisherigen § 26 FinStrG 
notwendig. 

Im § 29 Abs. 1 wird die lit. c geändert (die 
übrigen lit. bleiben gleich). Es wird so wie im 
neuen § 28 Abs. 1 lit. e der Ausschluß von der 
Begünstigung aufgezählt. 

nicht mehr zwischen den vom Gericht und den Zu Art. IU: 
von der Finanzstrafbehörde geahndeten Finanz-
vergehen unterschieden werden soll. Der bis- Im § 6 Abs. 2 Gasöl-StBG wird lediglich das 
herige Abs. 4 wird mit unverändertem Inhalt Wort "vorsätzlich" eingefügt. Im Abs. 3 wird 
zum Abs. 3. nach' dem bisherigen zweiten Satz (nunmehr 

Dem § ,17 Abs. 1 wird eine lit. e angefügt Halbsatz) der Halbsatz ,,§ 25 des Finanzstraf
(lit abis d bleiben unverändert), die das Er- gesetzes ist nicht anzuwenden" angefügt. Am 
löschen der Freilagerbewilligung im Falle des Ende des dritten Satzes wird als sinngemäß anzu
Ausschlusses von der Begünstigung vorsieht (bis- wendende Bestiffimung nur mehr der § 17 
her: Widerruf bei Eintritt eines persönlichen FinStrG genannt, da die im bisher zitierten § 17 
Ausschließungsgrundes). Dem Abs. 2 werden die Abs. 5 enthaltenen Bestimmungen auf mehrere 
lit. c und dangefügt (lit. a und b bleiben unver- Stellen des neuen § 17 verteilt sind und der bisher 
ändert), die wörtlich aus den neueren Freilager- außerdem zitierte, nur sinngemäß anzuwenden 
vorschriften des Tabaksteuergesetzes 1962 (dort gewesene § 19 FinStrG jetzt als solcher anwend
§ 16 Abs. 2 lit. c und d, siehe auch Art. IV Z. 2) bar ist. Am Ende des Abs. 3 wird schließlich noch 
übernommen sind. Die Abs. 3 und 4 kommen neu ein Satz angefügt, der klarstellt, nach welcher 
hinzu. Abs. 3 beinhaltet die bereits eingangs er- Bestimmung des FinStrG die Finanzordnungs
wähnten Voraussetzungen für den Ausschluß von widrigkeiten der im Abs. 2 bezeichneten Art zu 

bestrafen sind. den Begünstigungen, eine Freilagerbewilligung 
auszuüben und Mineralöl auf Grund eines Frei- Die eingefügte Bestimmung, daß § 25 FinSttG 
scheines zu beziehen und einzuführen. Die neuen nicht anzuwenden ist, hat sich als notwendig er
Bestimmungen des Abs. 4 treffen eine bisher wiesen um auszuschließen, daß es in Fällen, für 
fehlende Regelung für den Fall, daß die Frei- die der Gesetzgeber hohe Mindeststrafen ange
lagerbewilligung auf Grund anderer Abgabenvor- droht hat, bloß zu einer Verwarnung des Täters 
schriften zurückgenommen oder aufgehoben wer- kommt. Diese Mindeststrafen wurden mit fixen 
den sollte (insbesondere Zurücknahme nach § 294 Beträgen festgelegt und stellen bewußt nicht auf 
BAO oder Aufhebung im Aufsichtswege nach den verkürzten ,Abgabenbetrag ab. Dies deshalb, 
§ 299 BAO). Eine Zurücknahme mit Rüekwir- weil in den am häufigsten vorkommenden Fällen 
kung soll ausgeschlossen bleiben, damit die Be- einer verbotswidrigen Verwendung von steuer
steuerung der über das Freilager bereits in den begünstigtem Gasöl zum Betrieb von Fahrzeugen 
Verkehr gebrachten Mineralölmengen nicht neu (verboten ist jede andere Verwendung als zum 
aufgerollt werden muß. Verheizen, also auch für nichtmotorisme Zwecke!) 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 95 von 207

www.parlament.gv.at



96 1130 der Beilagen 

nur sehr selten nachweisbar ist, daß eine größere 
als jene Gasölmenge verbotswidrig verwendet 
wurde, die dem Fassungsvermögen des Treibstoff
behälters entspricht oder die sich darin tatsächlich 
befindet. Die auf solche Mengen entfallende ver
kürzte Bundesmineralölsteuerdifferenz von S 1'56 
je Kilogramm, das sind ungefähr S 1'33 je Liter, 
macht daher meistens nur einen so niedrigen 
Betrag aus, daß bei einer Abhängigkeit der Höhe 
der Geldstrafe vom Verkürzungsbetrag auf kei
nen Fall eine abschreckende Wirkung zu erzielen 
wäre. Das würde insbesondere für jene Fälle gel
ten, in denen kein Verfall angedroht ist. Wenn 
daher der Gesetzgeber nicht auf den Verkürzungs
betrag abgestellt hat, da dieser in der Mehrzahl 
der Fälle nur einen Bruchteil der Mindeststrafe 
ausmachen würde, wären Verwarnungen nicht 
sinnvoll. Die bisher gemachten Erfahrungen 
haben gezeigt, daß immer· wieder versucht wird, 
unter Hinweis auf die relative Geringfügigkeit 
des verkürzten Abgabenbetrages mit einer Ver
warnung davonzukommen. Die Sicherung des 
Aufkommens an Bundesmineralölsteuer für Gas
öle steht und fällt aber mit der Androhung und 
Verhängung strenger Strafen für die verbots
widrige Verwendung von steuerbegünstigtem 
Gasöl, zumal sich der Anreiz zu einer solchen 
Verwendung durch das Ansteigen der Treibstoff
preise noch beträchtlich erhöht hat und sich die 
behördlichen Kontrollrnaßnahmen nur auf Stich
proben beschränken können. 

Zu Art. IV: 

Die Vorschriften des Tabaksteuergesetzes 1962 
über die Freilager für Tabakwaren (§§ 12 bis 17) 
sind den im Mineralölsteuergesetz 1959 enthal
tenen Freilagervorschriften (siehe dort §§ 13 bis 
18) nachgebildet und stimmen mit denselben zum 
Großteil wörtlich überein. Die §§ 14 und 17 
MinStG 1959 werden durch Art. II Z. 1 und 2 
geändert. Art. IV sieht deshalb analoge Änderun
gen der §§ 13 und 16 TabStG 1962 vor. 

Der § 13 (vgl. § 14 MinStG 1959) weist statt 
bisher vier nur mehr drei Absätze auf, der bis
herige Abs. 2 entfällt, der bisherige Abs. 4 wird 
mit unverändertem Inhalt zum Abs. 3. 

Dem § 16 (vgl. § 17 MinStG 1959) Abs. 1 wird 
eine lit. e angefügt, lit. abis d sowie Abs. 2 
bleiben unverändert; die Abs. 3 und 4 kommen 
neu hinzu. 

Was den Inhalt der vorgesehenen Änderungen 
und die Gründe hiefür anbelangt, wird auf die 
Erläuterungen zu Art. 11, soweit sich dieselben 
auf Freilager beziehen, hingewiesen. 

Zu Art. V: 

Im § 24 Abs. 1 TabMG 1968 werden die lit. c 
und d geändert, die übrigen lit. bleiben bis 
auf sprachliche Verbesserungen inhaltlich gleich. 
Zunächst werden die bisher aufgezählten straf-

baren Handlungen, soweit sie nicht Finanzver
gehen sind, der Terminologie des Strafgesetz
buches angepaßt und es werden einige Paragra
phenzitate geändert. 

Nach geltendem Recht stellt bereits die Tat
sache der Bestrafung wegen einer der aufgezähl
ten Handlungen einen Ausschließungsgrund dar; 
dies gilt bei den von der Finanzstrafbehörde ver
hängten Strafen mit der Einschränkung, daß eine 
Geldstrafe von mehr als 10.000 S oder neben einer 
Geldstrafe eine Freiheitsstrafe verhängt worden 
sein muß. Nunmehr soll analog der Regelung im 
§ 13 der Gewerbeordnung 1973 noch hinzukom
men, daß die Begehung der gleichen oder einer 
ähnlichen Straftat bei der Ausübung des Tabak
verschleißes zu befürchten sein muß. Diese An
lehnung an die Gewerbeordnung erscheint ge
boten, da ungefähr zwei Drittel der Tabakver
schleißer auch eine Gewerbeberechtigung ausüben. 
Die in lit. d genannte Mindestgeldstrafe von 
10.000 S ist auch nach § 13 Abs. 2 GewO 1973 
maßgebend. 

Die Besümmung in der bisherigen lit. c, daß 
auch ein anhängiges Gerichtsverfahren wegen 
einer der angeführten strafbaren Handlungen 
einen Ausschließungsgrund darstellt, entfällt (wie 
nach der GewO 1973). 

Im § 38 entfällt der Abs. 2 im Hinblick auf den 
durch Art. I Z. 2 und 12 geänderten Wortlaut des 
§ 17 Abs. 4 und des § 44 Abs. 2 lit. c FinStrG. 
Der verbleibende Wortlaut des § 38 TabMG 1968 
(bisher Abs. 1) wird den durch Art. I Z. 16 bis 18 
vorgenommenen Änderungen bei den Finanz
ordnungswidrigkeiten angepaßt. 

Zu Art. VI: 

Zufolge der übernahme des bisher im § 119 
EStG 1972 enthaltenen Sondertatbestandes einer 
Abgabenverkürzung in den § 33 FinStrG wird 
§ 119 EStG 1972 gegenstandslos und soll ent
fallen. 

Zu Art. VII: 

Art. VII soll die Schluß- und übergangsbe
stimmungen aufnehmen. 

§ 1 setzt den Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Bundesgesetzes mit 1. Jänner 1975 fest, 
also zugleich mit dem Inkrafttreten des neuen 
StGB und der von diesem abhängigen Begleit
gesetze (Strafprozeß-, Strafvollzugs- und Jugend
strafrech tsanpassungsgesetz). 

§ 2 enthält die übergangsregelung für die 
Anwendung der materiellen Bestimmungen dieses 
Gesetzes. Danach sollen die neuen materiellrecht
lichen Bestimmungen grundsätzlich auf alle nach 
ihrem Inkrafttreten begangenen Taten anzuwen
den sein, auf früher begangene Taten nur dann, 
wenn der Täter dadurch nicht ungünstiger ge
stellt wird als nach der Rechtslage zur Tatzeit. 

.. 
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Abs. 1 stellt darüber hinaus klar, daß es für die 
Frage, welches Recht für den Täter günstiger ist, 
auf die jeweils vorgesehenen und in Betracht 
kommenden Sanktionen als Ganzes ankommt. 
Der Täter ist entweder nach dem alten oder nach 
dem neuen Recht zu behandeln. Unzulässig wäre 
es, aus der alten und der neuen Regelung das für 
den Täter Günstigere zu entnehmen und so eine 
Strafe zu bilden, die weder der Strafdrohung der 
alten noch der der neuen Bestimmungen ent
spräche. Abs. 2 regelt, bis zu welchem Zeitpunkt 
in einem bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
anhängigen (oder infolge einer Wiederaufnahme 
später wieder anhängig werdenden) Strafverfah
ren die neue Rechtslage zu berücksichtigen sein 
wird. 

§ 3 enthält die Ob.ergangsregelung für die An
wendung der Verfahrensbestimmungen dieses 
Gesetzes. Diese sollen grundsätzlich bereits auch 
auf alle zum Zeitpunkt des Inkrafttretens an
hängigen Strafverfahren anzuwenden sein. Davon 
abweichende Sonderregelungen sind in den Abs. 2 
bis 5 hinsichtlich der Änderungen in der sach
lichen Zuständigkeit der Gerichte und der Finanz
strafbehörden bzw. Spruchsenate und hinsichtlich 
der Bestellung von Senatsmitgliedernund von 
Amtsbeauftragten enthalten. 

§4 soll klarstellen, daß die neugefaßten Be
stimmungen dieses Gesetzes auch .überall dort 
anzuwenden sind, wo in anderen Bundesgesetzen 
auf· die durch dieses Gesetz geänderten oder auf-

gehobenen Bestimmungen hingewiesen wird. An 
die Stelle der in solchen Verweisungen angeführ
ten aufgehobenen oder abgeänderten Bestimmun
gen treten somit die neuen Bestimmungen. 

Zu Art. VIII: 

Art. VIII enthält die Vollziehungsklausel, bei 
deren Abfassung auf das Bundesministeriengesetz 
1973 Bedacht zu nehmen war. 

Zu d~n finanziellen Auswirkungen: 

Aus der Neufassung der materiellen Bestim
mungen des FinStrG werden sich mit Ausnahme 
eines durch den Wegfall der fahrlässigen Finanz
ordnungswidrigkeiten bedingten Rückganges des 
Strafaufkommens keine nennenswerten finan-
ziellen Auswirkungen ergeben. . 

Durch die vorgesehenen Änderungen im Ver
fahrensteil kann an sich kaum ein finanzieller 
Mehraufwand entstehen. Eine Ausnahme könnte 
sich durch die Erweiterung der Zuständigkeit der 
Spruch- und Berufungssenate des verwaltungs
behördlichen Finanzstrafverfahrens ergeben; ein 
allfälliger Mehraufwand wird jedoch von den 
aufwandsparenden Verfahrensvereinfachungen 
zumindest aufgewogen werden. 

Aus den durch die Art. 11 bis. VI vorgenom
menen Änderungen von Abgaben- und Monopol
vorschriften ergeben sich keine finanziellen Aus
wirkungen. 

Textgegenüberstellung 
Zum Art. I (Xnderung des Finanzstrafgesetzes) 

FinStrG-N oVielle 

Allgemeine Bestimmungen. 

§ 1. Finanzvergehen sind die in den §§ 33 bis 
52 mit Strafe bedrohten Taten (Handlungen oder 
Unterlassungen) natürlicher Personen. Finanz
vergehen sind auch andere ausdrücklich mit 
Strafe bedrohte Taten, wenn sie in einem 
Bundesgesetz als Finanzvergehen oder als Finanz
ordnungswidrigkeiten bezeichnet sind. 

§ 2. (1) Unverändert. 

Geltendes FinStrG 

A ll gern ein e Beg r i f f s b e s t i m
mungen. 

§ 1. Finanzvergehen sind die im 11. Haupt
stück des zweiten Abschnittes als strafbar erklär
ten Handlungen oder Unterlassungen natür
licher Personen. 

§ 2. (1) Abgaben im Sinne dieses Artikels 
sind: 

a) die bundesrechtlich geregeltJen öffentlichen 
Abga:ben sowie die' bundesrechtlich geregel
ten Beiträge an öffentliche Fonds und an 
Körperschaften des öffentlichen Rechtes, 
die nicht Gebietskörperschaften sind, so
weit diese Abgaben und Beiträge von· Ab
gabenbehörden ·des Bundes zu erheben 

, sind; 
b) die Grundsteuer un!ddie Lohnsummen

steuer. 

7 
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FinStrG-N oVlelle 

(2) Nicht unter Abgaben im Sinne des Abs. 1 
fallen: 

a) die Gebühren für Schriften und Rechts
geschäfte, die Konsulargebühren und die 
Kraftfahrzeugsteuer; 

b) die Importausgleiche nach dem Markt
ordnungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/1968, 
und nach dem Bundesgesetz vom 27. März 
1969, BGBl. Nr. 135. . 

(3) Unverändert. 

§ 3. Die Bestimmungen dieses Hauptstückes 
sind, soweit sich aus ihnen nicht anderes ergibt, 
unabhängig davon anzuwenden, ob das Finanz
vergehen vom Gericht oder von der Finanzstraf
behörde zu ahnden ist. 

Allgemeine Voraus'setzungen der 
S t r a f bar k ei t. 

§ 4. (1) Eine Strafe wegen eines' Finanzver
gehens darf nur verhängt werden, wenn die Tat 
schon zur Zeit ihrer Begehung mit Strafe bedroht 
war. 

(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit 
der Tat geltenden Recht, es sei denn, daß das 
zur Zeit der Entscheidung erster Instanz gel
tende Recht in seiner Gesamtauswirkung für den 
Täter günstiger wäre. 

§ 5. (1) Ein Finanzvergehen ist nur strafbar, 
wenn es im Inland begangen worden ist. 

(2) Ein Finanzvergehen ist im Inland begangen, 
wenn der Täter im Inland gehandelt hat oder 
hätte handeln sollen oder wenn der dem Tatbild 
entsprechende Erfolg im Inland eingetreten ist 
oder nach' der Vorstellung des Täters hätte ein
treten sollen. Wird das Finanzvergehen bei einem 
vorgeschobenen Zollamt (§ 21 Abs. 3 Zollgesetz 
1955) begangen, so gilt es als im Inland begangen. 

(3) Niemand darf wegen eines Finanzvergehens 
an einen fremden Staat ausgeliefert werden,und 
eine von einer ausländischen Behörde wegen eines 
solchen Vergehens verhängte Strafe darf im In
land nicht vollstreckt werden, es sei denn, daß 
in zwischenstaatlichen Verträgen ausdrücklich· an
deres vorgesehen ist. 

K eine S t ra f e 0 h n e Sc h u I d. 
§ 6. Strafbar ist nur, wer schuldhaft handelt. 

Zur e c h n u. n g s u n f ä h i g k ei t. 

§ 7. (1) Wer zur Zeit der Tat wegen einer 
Geisteskrankheit, wegen Schwachsinns, wegen 
einer tiefgreifenden Bewußtseinsstörung oder 
wegen einer anderen schweren, einem dieser Zu
stände gleichwertigen seelischen Störung unfähig 

Gel~endes FinStrG 

(2) Nicht unter Abgaben im Sinne des Abs. 1 
fallen: 

a) die Stempel- und Rechtsgebühren, die Kon-. 
sulargebühren und die Kraftfahrzeugsteuer; 

b) der Importausgleich nach dem Marktord
nungsgesetz 1967, BGBl. Nr. 36/1968. 

(3) Monopole im Sinne dieses Artikels sind 
das Branntweinmonopol, das Salzmonopol und 
das Tabakmonopol. 

Kein Gegenstück. 

Allgemeine Voraussetzungen 
der S t r a f ob a r k e i t. 

§ 3. (1) Als Finanzvergehen kann eine Tat 
(Handlung oder Unterlassung) nur bestraft wer
den, wenn sie vor ihrer Begehung mit Strafe 
bedroht war. 

(2) Die Strafe richtet sich nach dem zur Zeit 
der Tat geltenden Recht; es sei denn, daß das 
zur Zeit der Entscheidung erster Instanz geltende 
Recht für den Tätier günstiger wäre. 

§ 4. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
Abweichendes bestimmt wird, sind nur im Inland 
begangene Finanzvergehenstrafbar. 

(2) Ein Finanzvergehen ist im Inland began
gen, wenn der Täter' im Inland gehandelt hat 
oder hätte handeln sollen oder wenn der zum 
Tat!bestand gehörige Erfolg im Inland eingetreten 
ist oder hätte eintreten sollen. 

(3) Finanzvergehen riach § 35 A:bs. 1, § 36 
Abs. 1, § 39 oder § 48 Abs. 1 sind auch strafbar, 
wenn sie im Ausland begangen worden sind. 

§5. N~emand darf wegen eines Finanzver
gehens an einen fremden Staat ausgeliefert wer
den; eine von einer ausländischen Behörde wegen 
eines solchen Vergehens verhängte Strafe darf 
im Inland nicht vollstreckt werden. 

Kein Gegenstück. 

Zur 'e eh nun g s f ä h i g k e i t. 

§ 6. (1) Wegen eines Finanzvergehens ist unbe
schadet der Bestimmung des §52 nicht strafbar, 
wer zur Zeit der Tat wegen Bewußtseinsstörung, 
wegen krankhafter Störung 'der Geistestätigkeit 
oder wegen Geistesschwäche unfähig war, das 
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FinStrG-Novdle 

ist, das Unrecht seiner Tat 'einzusehen oder nach, 
dieser Einsicht zu handeln, handelt nicht schuld
haft. 

(2) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

(3) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 
14, aber noch nicht 18 Jahre alt, so ist er nicht 
strafbar, wenn er aus besonderen Gründen noch 
nicht reif genug war, das Unrecht der Tat ein
zusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

Vor s atz, F a h r I ä s s i g k e i .1. 

§ 8. (1) Vorsätzlich handelt, wer einen Sach
verhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen 
Tatbild entspricht; dazu genügt es, daß der Täter 
diese Verwirklichung ernstlich für möglich hält 
und sich mit ihr abfindet. 

(2) Fahrlässig handelt, wer die Sorgfalt außer 
acht läßt, zu der er nach den Umständen ver
pflichtet und nach sei~en geistigen und körper
lichen Verhältnissen befähigt ist und die ihm 
zuzumuten ist, und deshalb nicht erkennt, daß 
er einen Sachverhalt verwirklichen könne, der 
einem gesetzlichen Tatbild entspricht. Fahrlässig 
handelt auch, wer es für möglich hält, ,daß er 
einen solchen Sachverhalt verwirkliche, ,ihn aber 
nicht herbeiführen will. 

Geltendes FinStrG 

Unerlaubte der Tat einzusehen oder sich dieser 
Einsicht gemäß zu verhalten. 

(2) War die Fähigkeit, das Unerlaubte der Tat 
einzusehen oder siCh dieser Einsich t gemäß zu 
verhalten, zur Zeit der Tat aus einem der vor
erwähnten Gründe iri. hohem Grad vermindert. 
so ist das als mildernder Umstand bei B,emessung 
der Strafe zu berücksichtigen. Das gilt aber nicht 
für Bewußtseinsstörungen, die auf selbstverschul
deter Berauschung beruhen. 

§ 7. (1) Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Tat 
das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat (Un
mündiger). 

(2) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 14, 
aber noch nicht 18 Jahre alt (Jugendlicher), so 
wird sie ihl11 nicht zugerechnet, wenn er aus 
besonderen Gründen noch nicht reif genug war, 
das Unerlaubte der Tat einzusehen oder sich 
dieser Einsicht gemäß zu verhalten. 

Schuld. 
§ 8. Wenn das Gesetz über das Verschulden 

nichts bestimmt, genügt für ,die Strafbarkeit eines 
Finanzvergehens Fahrlässigkeit. 

5chuldausschließungsgründe und Schuldausschließungsgründe und 
R e c h tf e r t i gun g s g r ü n d e. R e c h t f e r t i gun g s g r ü n deo 

§ 9. Dem Täter wird weder Vorsatz noch 
Fahrlässigkeit zugerechnet, wenn ihm bei einer 
Tat ein entschuldbarer Irrtum unterlief, der ihn 
das Vergehen oder das darin liegende Unrecht 
nicht erkennen ließ; ist der Irrtum unentschuld
bar, so ist dem Täter Fahrlässigkeit zuzurechnen, 
wenn die fahrlässige Beg"hung -mit Strafe be
droht ist. 

§ 10. Unverändert. 

B e h a n d I u n g a 11 erB e teil i g t e n als 
T ä t e r. 

§ 11. Nicht nur der unmittelbare Täter begeht 
das Finanzvergehen, sondern auch jeder, der 
einen anderen dazu bestimmt, es auszuführen, 
,oder der, sonst zu seiner Ausführung beiträgt. 

§ 9. Dem Täter wird weder Vorsatz noch 
Fahrlässigkeit zugerechnet. wenn ihm bei einer 
Tat ein entschuldbarer Irrtum unterlief, der ihn 
das Vergehen oder das darin liegende UnI1echt 
nicht erkennen ließ;, ist der Irrtum unentschuld
bar, so ist dem Täter Fahrlässigkeit zuzurechnen. 

§ 10. Eine Tat ist nicht strafbar, wenn sie 
durch Notstand entschuldigt oder, obgleich sie 
dem Tatbestand eines Finanzverg,ehens ent
spricht, vom Gesetz geboren oder erlaubt ist. 

Mit s c h u I d, T ,e i I nah m e. ' 

§ 11. Wer vorsätzlichveranlaßt, daß ein an
derer ein Finanzvergehen begeht (Anstiftung), 
oder wer vorsätzlich einem anderen die Begehung 
eines Finanzvergehens erleichtert (Beihilfe), ist 
als MitschuMiger dem Täner gleichzuhalten. 
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Kein Gegenstück. 

Geltendes FinStrG 

§ 12. Wer vor oder bei einem Finanzvergehen 
dem Täter oder dem Mitschuldigen vorsätzlich 
verspricht, daß er ihm nach der Tat beistehen 
werde, um ihn der Strafverfolgung zu entziehen, 
ihm die Vorteile aus der Tat zu sichern oder zur 
Verdunklung des Sachverhaltes beizutragen, 
ferner, wer sich vor oder bei einem Finanzver
gehen vorsätzlich mit dem Täter oder Mitschul
digen über einen Vorteil aus der Tat einver
standen hat, ist als Teilnehmer dem Täter gleich
zuhalten. 

§ 12. Waren an der Tat mehrere beteiligt, so § 13. Mitschuldige und Teilnehmer sind auch 
ist jeder von ihnen nach seiner Schuld zu be- dann strafbar, wenn der Tätler selbst nicht be-
strafen. straft werden kann. 

S t r a f b 'a r k e i t des Ver s u ehe s. 

§ 13. (1) Die Strafdrohungen für vorsätzliche 
Finanzvergehen gelten nicht nur für die voll
endete Tat, sondern auch für den Versuch und 
für jede Beteiligung an einem Versuch. 

(2)- Die Tat ist versucht, sobald der Täter 
seinen Entschluß, sie auszuführen oder einen 
anderen dazu zu bestimmen (§ 11), durch eine 
der Ausführung unmittelbar vorangehende 
Handlung betätigt. 

(3) Der Versuch und die Beteiligung daran 
sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat 
nach der Art der Handlung' oder des Gegen-
stands, an dem die Tat begangen wurde, unter 
keinen Umständen möglich war. 

R ü c k tri t t vom Ver s u c h. 

§ 14. (I) Der Täter wird wegen des Versuches 
oder der Beteiligung daran nicht bestraft, wenn 
er die Ausführung aufgibt oder, falls mehrere 
daran beteiligt sind, verhindert oder wenn er 
den Erfolg abwe~det. Ein Rücktritt vom Versuch 
ist bei Betretung auf frischer Tat ausgeschlossen. 

(2) Straffreiheit tritt nicht ein, wenn zum Zeit
punkt des Rücktritts vom Versuch Verfolgungs
handlungen (Abs. 3) gesetzt waren und dies dem 
Täter, einem anderen an der Tat Beteiligten 
oder einem Hehler bekannt war. 

(3) Verfolgungshandlung ist jede nach außen 
erkennbare Amtshandlung eines Gerichtes, einer 
Finanzstrafbehörde oder eines im § 89 Abs. 2 
genannten Organs, die sich gegen eine bestimmte 
Person als den eines Finanzvergehens Verdäch
tigen, Beschuldigten oder Angeklagten richtet, 
und zwar auch dann, wenn das Gericht, die 
Finanzstrafbehörde oder das Organ zu dieser 
Amtshandlung nicht zuständig war, die Amts
handlung ihr Ziel nicht erreicht oder die Person, 
gegen die sie gerichtet war, davon keine Kenntnis 
erlangt hat. 

Ver s u c h. 

§ 14. (1) Wer vorsätzlich eine zur wirklichen 
Ausübung eines Finanzvergehens führende 
Handlung unternimmt, wird wegen Versuches 
bestraft. Der Versuch ist dem vollendeten Finanz
vergehen gleichzuhalten, doch ist der Umstand, 
daß die Vollendung unterblieben ist, bei Bemes
sung der Strafe als mildernd zu berücksichtigen. 

§ 14. 

(2) Wegen Versuches wird nicht bestraft, wer 
aus freien Stücken die Ausführung 'aufgibt, ver
hindert oder den Erfolg abwendet. 

§ 55. 

(4) ~erfolgungshandlung ist jede aktenkundig 
gemachte Amtshandlung eines Gerichtes, einer 
Finanzstrafbehörde oder eines im § 89 Abs. 2 
genannten Organes, wenn sie sich gegen eine be
stimmte Person als den eines Finanzvergehens 
Verdächtigtlen, als Beschuldigten oder Angeklag
ten richtet. Auch eine Verfolgungshandlung, die 
ihr Ziel nicht erreicht hat, unterbricht die Ver
folgungsverjährung. Verfolgungshandlungen sind 
unter anderen: die Vorlaidung, der Vorführungs
und der Haftbefehl, die Anhaltung, Verhaftung, 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)100 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 101 

FinStrG-N ov;elle 

F r e i h e i t s s t r a f e n. 

§ 15. (1) Die Freiheitsstrafe beträgt mindestens 
einen Tag. Bei Jugendlichen (§ 7 Abs. 3) darf das 
Höchstmaß der Freiheitsstrafe die Hälfte der in 
diesem Bundesgesetz vorgesehenen Strafsätze 
nicht überschreiten. 

Geltendes FinStrG 

Hausdurchsuchung, Beschlagnahme, Aufnahme 
der Tatbeschreibung, Vernehmung, das Ersuchen 
um Vernehmung, der Ausforschungsauftrag, die 
Einleitung des Strafverfahrens, Pcüfungsmaß
nahmen nach § 99 Abs. 2. 

Fr e i h ei t s s t r a f e n. 

§ 15. (1) Freiheitsstrafen sind strenger Arrest, 
und Arrest. Die Mindestdauer der Freiheitsstrafen 
beträgt 24 Stunden. Bei Ju~endlichen (§ 7 Abs. 2) 
darf das Höchstausmaß der Freiheitsstrafe die 
Hälfte der in diesem Bundesgesetz vorgesehenen 

, Strafsätze nicht überschreiten. 

(2) Auf eine Freiheitsstrafe ist nur zu erkennen, 
wenn es ihrer bedarf, um den Täter von weiteren 
Finanzvergehen abzuhalten oder der Begehung 
von Finanzvergehen durch andere entgegenzu
wirken. 

(3) Bei Finanzvergehen, deren Ahndung nicht 
dem Gericht vorbehalten ist, darf die Freiheits
strafe das Höchstmaß von drei Monaten nicht 
übersteigen. 

Geldstrafen. 

(2) Bei Freiheitsstrafen wird der Tag zu 
24 Stunden, die Woche zu sieben Tagen und der 
Monat nach der Kalenderzeit berechnet. 

Geldstrafen. 

§ 16. Die Mindestgeldstrafe beträgt 40 S. 
Geldstrafen fließen dem Bund zu. 

Die ' § 16. Die Mindestgeldstrafe beträgt 10 Schil
ling. Die Geldstrafen fließen dem Bund zu. 

S t ra f e 'd es Ver f.a II s. 
§ 17. (1) Auf die Strafe des Verfalls darf nur 

in den im 11. Hauptstück dieses Abschnittes 
vorgesehenen Fällen erkannt werden. 

(2) Dem Verfall unterliegen: 

a) die Sachen, hinsichtlich derer das Finanz
vergehen begangen wurde, samt Umschlie-' 
ßungen; 

b) die zur Begehung des Finanzvergehens be- , 
nützten Beförderungsmittel und Behältn~sse, 
wie Koffer, Taschen u. dgl., wenn diese 
Gegenstände mit besonderen Vorrichtungen 
versehen waren, welche die Begehung des 
Finanzvergehens erleichtert haben; 

c) soweit dies im II. Hauptstück dieses Ab
schnittes besonders vorgesehen ist, 
1. die Geräte und Vorrichtungen, die zur 

Erzeugung der in lit. a erwähnten Sachen 
bestimmt gewesen oder benützt worden 
sind, 

2. die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halb
fabrikate, die zur Erzeugung der in lit. a 
erwähnten Sachen bestimmt gewesen 
sind, samt Umschließungen, 

3. die im Inland hergestellten Erzeugnisse 
aus Branntwein (Branntweinerzeugnisse), 
hinsichtlich dessen das Finanzvergehen 
begangen wurde, samt Umschließungen, 

Ve rf a H. 

§ 17. (1) Auf V'erfall darf nur 1D den im 
II. Hauptstück vorgesehenen Fällen,erkannt 
werden. 

(2) Dem Verfall unterliegen 

a) die Sachen, hinsichtlich deren das Finanz
vergehen begangen wurde, samt deren Um
schließ ungen, 

b) soweit dies im II. Hauptstück dieses Ab
schnittes vorgesehen ist, 
aa) die Geräte und Vorrichtungen, die zur 

Erzeugung der in lit. a erwähnten 
Sachen bestimmt sind oder benützt 
worden sind, 

bb) die Rohstoffe, Hilfsstoffe und Halb
fabrikate samt :,Umschließungen, die 
zur Erz'eugung der in lit. a erwähnten 
Sach,en bestimmt sind, 

ce) die im Inland hergestellten Erzeug
nisse aus ,Branntwein (Branntwein
erzeugnisse), hinsichtlich dessen das 
Finanzvergehen begangen wurde, samt 
Umschließungen; 
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4. die z~r Begehung des FiIianzvergehens 
benützten Beförderungsmittel, wenn in 
ihnen Gegenstände des Finanzvergehens 
an Stellen verborgen waren, die für die 
Verwahrung ,üb1icherweise nicht be
stimmt sind, oder wenn das betreffende 
Finanzvergehen wegen der Beschaffenheit 
der beförderten Sachen ohne Benützung 
von Beförderungsmitteln nicht hätte be
gangen werden können. 

Beförderungsmittel, die dem allgemeinen Verkehr 
dienen und unabhängig von den Weisungen des 
Fahrgastes oder Benützers verkehren, unterliegen 
nicht dem Verfall. 

(3) Die im Abs: 2 genannten Gegenstände sind 
für verfallen zu erklären, wenn sie zur Zeit der 
Entscheidung im Eigentum oder Miteigentum des 
Täters oder eines anderen an der Tat Beteiligten 
stehen. Weisen andere Personen ihr Eigentum 
an den Gegenständen nach, so ist auf Verfall 
nur dann zu erkennen, wenn diesen Personen 
vorzuwerfen ist, daß sie 

a) zumindest in auffallender Sorglosigkeit 
dazu beigetragen haben, daß mit diesen 
Gegenständen das Finanzvergehen began
gen wurde, oder 

b) beim Erwerb der Gegenstände die deren 
Verfall begründenden Umstände kannten 
oder aus auffallender Sorglosigkeit nicht 
kannten. 

Hiebei genügt es, wenn der Vorwurf zwar nicht 
den Eigentümer des Gegenstands, aber eine Per
son trifft, die für den Eigentümer über den 
Gegenstand verfügen kann. 

(4) Monopolgegenstände (Branntwein, Salz, 
Gegenstände des TabakmonopQ1s) und die zur 
Wiederverwendung bestimmten Wertzeichen 
(§ 39 Abs. 2) unterliegen dem Verfall ohne 
Rücksicht darauf, wem sie gehören. Dies gilt auch 
für Behältnisse und Beförderungsmittel der im 
Abs. 2 1it. b bezeichneten Art, es sei denn, daß 
deren Eigentümer nicht an der Tat beteiligt 
war, ihn auch sonst kein Vorwurf im Sinne 
des Abs. 3 trifft und die besonderen Vorrich
tungen vor der Entscheidung entfernt werden 
können; die Kosten haben der Täter und die 
anderen an der Tat Beteiligten zu ersetzen. 

"(5) Wird auf Verfall erkannt, so sind nach
gewiesene Pfandrechte oder Zurückbeha1tungs
rechte dritter Personen an den für verfallen er-

Geltendes FinStrG 

c) Behältnisse, wie Koffer, Taschen u. dgl., 
die mit besonderen Vorrichtungen versehen 
sind, welche die Begehung des Finanzver
gehens erleichtert halben, 

d) ein zur Begehung ,des Finanzvergehens be
nütztes Beförderungsmittel, wenn es mit 
besonderen Vorrichtungen versehen ist, 
welche ,die Begehung des Fin:anzver~ehens 
erleichtert haben, oder wenn in ihm der 
Gegenstand des Finanzvergehens an Stel
len verborgen war, die für die Verwahrung 
üblicher Weise nicht bestimmt sind, oder 
wenn das betreffende FinanzV'ergehen 
wegen der Beschaffenheit der beförderten 
Sachen ohne Benützung eines Beförderungs
mittels nicht hätte begangen werden kön-

. nen. 

(3) Die in Ahs. 21it. a und b genannten Gegen
stände sind für verfallen zu erklären, 

a) wenn sie dem' Täter, Mitschuldigen oder 
Teilnehmer gepören, 

b) wenn sie einer anderen Person gehören, es 
sei denn, daß diese ein schon vor der Tat 
bestandenes oder nach der Tat gutgläubig 
'erworbell'es und nach § 367 ABGB. ge
schütztes Eigentum nachweist und sie an 
der Verwendung der Gegenstände zu dem 
Finanzvergehen kein Verschulden trifft. 

(4) Behältnisse der in Abs. 2 1it. c bezeichneten 
Art, weiters Branntwein, Salz, Tabak und Tabak
waren (Monopolgegenstände) und die im § 39 
Abs. 3 genannten Gegenstände unterliegen dem 
Verfall ohne Rücksicht darauf, wem ,sie gehören. 

(5) Ein Beförderungsmittel (Abs. 2 1it. d), das 
weder dem Täter noch einem Mitschuldigen oder 
Teilnehmer gehört, unterliegt dem Verfall nur 
dann, wenn es der Eigentümer dem Täter, Mit
schuldigen oder Teilnehmer überlassen hat und 
den Eigentümer ein Verschulden an der Verwen
dungdes Beförderungsmittels zur Begehung des 
Finanzvergehens trifft. Beförderungsmittel, die 
dem allgemeinen Verkehr dienen und unabhän
gig von den Weisungen des Fahrgastes oder Be
nützers verkehren, unterliegen nicht dem Veda11. 

(6) Wird auf Verfall. erkannt, so sind Pfand
und Zuruckbeha1tungsrechte dritter Personen an, 
den für verfallen erklärten Gegenständen an zu-
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'klärten Gegenständen anzuerkennen, wenn diese 
Personen kein Vorwurf im Sinne des Abs. 3 
trifft. 

(6) Das Eigentum an den für verfallen er
klärten Gegenständen geht mit der Rechtskraft 
der Entscheidung auf den Bund über; Rechte 
dritter Personen erlöschen, sofern sie nicht gemäß 
Abs. 5 anerkary.nt wurden. 

§ 18. Ist der Verfall angedroht, ~o ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 17 im selb
ständigen Verfahren (§§ 148, 243) auf Verfall 
zu erkennen, 

a) wenn sowohl der Täter als auch andere 
an der Tat Beteiligte unbekap.nt sind, 

b) wenn der Täter oder andere an der Tat 
Beteiligte zwar bekannt, aber unbekannten 
Aufenthalts ,sind und im übrigen die Vor
aussetzungen des § 147 für die Durchfüh
rung einer mündlichen Verhandlung oder 
des § 427 StPO für die Durchführung 
einer Hauptverhandlung nicht gegeben 
sind. 

S t r a f e des Wer t e r s atz e s. 

§ 19. (1) Statt auf Verfall ist auf die Strafe 
des Wertersatzes zu erkennen, wenn 

a) im Zeitpunkt der Entscheidung feststeht, 
daß der Verfall unvollziehbar wäre, 

b) auf Verfall nur deshalb nicht erkannt wird, 
weil das Eigel.1tumsrecht einer anderen 
Person berücksichtigt wird. 

(2) Neben dem Verfall ist auf Wertersatz zu 
erkennen, wenn im Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht feststeht, ob der Verfall vollziehbar 
sein wird, oder wenn Rechte dritter Personen 
(§ 17 Abs. 5) anerkannt werden. 

(3) Die Höhe des Wertersatzes entspricht dem 
gemeinen Wert, den die dem Verfall unterliegen
den Gegenstände im Zeitpunkt der Begehung 
des Finanzvergehens hatten; ist dieser 'Zeitpunkt 
nicht feststellbar, ·so ist der Zeitpunkt der Auf
deckung des Finanzvergehens maßgebend. Soweit 
der Wert nicht ermittelt werden kann, ist auf 
Zahlung eines dem vermutlichen Wert entspre
chenden Wertersatzes zu erkennen. Werden 
Rech!:e dritter Personen im Sinne des § 17 Abs. 5 
anerkannt, so ist der Wertersatz in der Höhe 

Geitendes FinStrG 

erkennen, sofern diese Personen nachgewiesen 
haben, daß sie kein Verschulden 'an der Verwen
dung der Gegenstände zu dem Finanzvergehen 
trifft. 

(7) Das Eig~ntum an den für verfallen erklär~ 
ten Gegenständen geht mit Rechtskraft des 
Strafausspruches auf den Bund über; Rechte 
dritter Personen erlöschen, sofern sie nicht gemäß 
Abs. 6 anerkannt wurden. 

§ 18. Ist der Verfall angedroht, so ist nach 
Maßgabe der Bestimmungen des § 17 im selb
ständigen Verfahren 'auf den Verfall zu erken
nen, wenn der Täter (Mitschuldige, Teilnehmer) 
unbekannt ist und im übrigen ,die Voraussetzun
gen für einen Verfallsausspruch vorliegen. 

Wer t e r s atz. 

§ 19. (1) Für Sachen (§ 17 Ahs. 2 lit. a), hin
sichtlich deren Verbrauchsteuern (Branntwein
aufschlag), Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder 
Monopoleinnahmen hinterzogen wurden, oder 
ein Schmuggel, ein vorsä'tzlicherEingriff in 
sta:atliche Monopolrechte, eine Abgabenhehlerei 
oder eine Monopolhehlerei begangen wurden, ist 

a) an Stelle des Verfalles auf Bezahlung eines 
Gddbetrages (Wer~ersatz) zu erkennen, 
wenn im Zeitpunkt ,des Strafausspruches 
feststeht, daß der V;erfall unvollziehbar 
wäre oder wenn auf Verfall nur deshalb 
nicht erkannt wird, weil das Eigentums
recht einer dritten Person berücksichtigt 
wird, 

b). neben dem V'erfall auf Wertersatz Zu er"' 
kennen, wenn im Zeitpunkt des Strafaus
spruches noch nicht feststeht, ob der Ver
fall vollziehbar sein wird, oder wenn 
Rechte dritter Personen im Sinne des § 17 
Abi>. 6 anerkannt werden. 

(2) Die Höhe des Wer~ersatzes entspricht dem 
gemeinen Wert, den die ,dem Verfall unterliegen
den Sachen im· Zeitpunkt ,der Begehung des 
Finanzvergehens hatten; ist dieser Zeitpunkt 
nicht fests~ellbar, so ist der der Aufdeckung des 
Finanzvergehens maßgebend. Soweit der Wert 
nicht ermittelt werden kann, ist auf Zahlung 
eines dem vermutlichen Wert entsprechenden 
Wertersatzes zu erkennen. Wenn Rechte dritter 
Personen im Sinne des § 17 Abs. 6 anerkannt 
wurden, ist der Wertersatz in der Höhe der 
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der' anerkannten Forderung auszusprechen; er 
darf aber nur mit dem Betrag eingefordert wer
den, der zur Befriedigung der anerkannten For
derung aus dem Verwertungserlös aufgewendet 
wird. 

(4) Der Wertersatz ist allen Personen, die als 
Täter, andere an der Tat Beteiligte oder Hehler 
(S 37 Abs. 1 und § 46 Abs. 1) Finanzvergehen 
hinsichtlich der dem Verfall unterliegenden 
Gegenstände begangen haben, unter Bedacht
nahme auf die Grundsätze der Strafbemessung 
(§ 23) anteilsmäßig aufzuerlegen. 

(5) Entspricht dem geltenden Abs. 4. 

E r s atz f r ,e i h e i t s s t r a f e n. 

§ 20. (1) Unverändert. 

(2)" Die gemäß Abs. 1 an Stelle einer Geld
strafe und eines Wertersatzes festzusetzenden 
Ersatzfreiheitsstrafen dürfen das Höchstmaß von 
je einem Jahr nicht übersteigen. Bei' Finanz
vergehen, deren Ahndung nicht dem Gericht vor
behalten ist, dürfen die Ersatzfreiheitsstrafen das 
Höchstmaß von je drei Monaten nicht über
steigen. 

Z usa mm e n t r e f f e n s t r a f bar e r 
H a n d I u n gen. 

§ 21. (1) Hat jemand durch eine Tat oder 
durch' mehrere selbständige Taten mehrere 

! Finanzvergehen derselben oder verschiedener Art 
begangen und wird über diese Finanzvergehen 
gleichzeitig erkannt, so ist auf eine einzige Geld
strafe zu erkennen. Sehen die zusammentreffen
den Strafdrohungen auch Freiheitsstrafen vor 
und wird auf diese erkannt (§ 15 Abs. 2), so ist 
auch eine einzige Freiheitsstrafe zu verhängen. 
N~ben der Geldstrafe oder Freiheitsstrafe ist auf 
Verfall oder Wertersatz zu erkennen, wenn eine 
solche Strafe auch nur für eines der zusammen
treffenden Finanzvergehen angedroht ist. 

(2) Die einheitliche Geldstrafe oder Freiheits
strafe ist jeweils nach der Strafdrohung zu be
stimmen, welche die höchste Strafe androht. 
Hängen die zusammentreffenden Strafdrohungen 
von Wertbeträgen ab, so ist für die einheitliche 
Geldstrafe die Summe dieser Strafdrohungen 
maßgebend. 

Geltel1ldes FinStrG 

anerkannten Forderung auszusprechen, darf aber 
nur mit dem Betrag eingefordert werden, der 
zur Befriedigung der anerkannten Forderung aus 
dem Verwertungserlös aufgewendet wird. 

(3) Der Wertersatz ist allen Personen, die an 
dem FinanzV'ergehen beteiligt waren, und zwar 
nach dem Verhältnis der über sie verhängten 
Freiheits- und Gddstrafen aufzuerlegen. 

(4) Der Wertersatz fließt dem Bund zu. 

Er s atz f r e i h e i t s s t ra f e n. 

§ 20. (1) Wird auf eine Geldstrafe oder auf 
Wertersatz erkannt, so ist zugleich die für den 
Fall der Uneil1lbringlichkeit an deren Stelle tre
tende Ersatzfreiheitsstrafe festzusetzen. 

(2) Die gemäß Abs. 1 an Stelle einer Geldstrafe 
und eines Wertersatzes festzusetzenden Ersatz
freiheitsstrafen dürfen ,das Höchstmaß von je 
einem Jahr Arrest nicht übersteigen. Bei Finanz
vergehen, deren Ahndung ni~t dem Gericht 
vorbehalten ist, ,dürfen sie je 'drei Monate Arrest 
nicht übersteigen. 

Zusammentreffen strafbarer 
H a n d I u n gen. 

§ 31. (1) Wird über mehrere Fil1lanzvergehen 
gleicher oder verschiedener Art, deren sich je
mand ,durch eine oder durch mehrere Taten 
schuldig gemacht hat, in derselben Entscheidung 
erkannt, so darf nicht für jedes Vergehen eine 
besondere, sondern für aUe zusammen nur eine 
einheitliche Geldstrafe verhängt werden; diese 
darf die Summe der Höchststrafen nicht über
steigen, unter die die Vergehen fielen, wenn sie 
jedes für sich allein zu ahnden wären. Die Be
stimmung des § 20 Abs. 2 über das Höchstmaß 
der Ersatzfreiheitsstrafe bleibt unberührt. 

(2) Sind von den mehreren FinanFergehen alle 
oder auch nur einige mit Freiheitsstrafe be
droht, so darf diese ebenfalls nur als einheitliche 
Strafe verhängt werden. Die Freiheitsstrafe ist 
nach der strengsten der zusammentreffenden 
Freiheitsstrafdrohungen zu bemessen und darf 
deren höchstes Maß nicht übersteigen; für Finanz
vergehen, deren Strafdrohungen von Wertbe
trägen abhängen, richtet sich das Höchstmaß der 
Freiheitsstrafe nach der Summe ,der Wertbeträge, 
von denen ,die Strafdrohung für jedes einzelne 
Vergehen abhinge, wenn jedes für sich allein zu 
ahnden wäre. 
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(3) Wird jemand, der bereits wegen eines 
Finanzvergehens bestraft worden ist, wegen eines 
anderen Finanzvergehens bestraft, für das er nach 
der Zeit der Begehung ~chon in dem früheren 
Verfahren hätte bestraft werden können, so ist 
eine Zusatzstrafe zu verhängen. Diese darf das 
Höchstmaß der Strafe nicht übersteigen, die für 
die nun zu bestrafende Tat angedroht ist. Die 
Summe der Strafen 'darf jeweils die Strafen nicht 
übersteigen, die nach den Abs. 1 und 2 zulässig 
und bei gemeinsamer Bestrafung zu verhängen 
wären. 

(4) Ist die Zusatzstrafe (Abs. 3) im verwal
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahren zu ver
hängen, so ist es ohne Einfluß, ob die voran
gegangene Bestrafung durch eine Finanzstraf
behörde anderer sachlicher oder örtlicher Zu-

. ständigkeit oder durch das Gericht erfolgt ist. 
Wird die Zusatzstrafe durch ein Gericht verhängt, 
so hat dieses auch die vorangegangene Bestrafung 
durch eine Finanzstrafbehörde zu berücksichtigen. 

§ 22. (1) Hat jemand durch eine Tat oder 
durch mehrere selbständige Taten Finanzver
gehen und strafbare Handlungen anderer Art 
begangen und wird über diese vom Gerieht 
gleichzeitig erkannt, so sind die Strafen für die 
Finanzvergehen nach Maßgabe des § 21 gesondert 
und unabhängig VOn den Strafen für die anderen 
strafbaren Handlungen zu verhängen. 

(2) Ist ein Finanzvergehen auf betrügerische 
Weise oder durch Täuschung begangen worden, 
so ist die Tat ausschließlich als Finanzvergehen 
zu ahnden. 

Geltendes FinStrG 

(3) Neben der Geld- oder Freiheitsstrafe ist 
auch auf Verfall, Wertersatz, Verweisung aus 
dem Bundesgebiet oder Veröffentlichung der 
Entscheidung zu erkennen, wenn eine solche 
Unrechtsfolge auch nur für eines der zusammen
treffenden Finanzvergehen zwingend angedroht 
ist; ist eine solche Unrechtsfolge in keiner der 
zusammentreffenden Strafdrohungen zwingend 
angedroht, aber wenigstens nach einer zulässig, 
so kann darauf erkannt werden. 

§ 57. ' 
(3) Wird jemand wegen eines Finanzvergehens 

bestraft, das er begangen hat, bevor in einem 
anderen bereits rechtskräftig beendeten verwal
tungsbehör-dlichen Finanzstrafverfahren das Er
kenntnis (Strafverfügung) ergangen ist, so darf 
die Freiheitsstrafe, -die in dem beendeten Ver
fahren wegen eines Finanzvergehens verhängt 
worden ist, zusammen mit der neuen Strafe das 
Höchstausmaß des § 31 Abs. 2 nicht übersteigen. 
Ohne Einfluß hierauf ist, es daß das voran
gegangene Erkenntnis (Strafverfügung) von einer 
Finanzstrafbehörde anderer sachlicher oder ört
licher Zuständigkeit gefällt worden ist. 

§ 57. 
(4) Ebenso sind Freiheitsstraf'en wegen Finanz

vergehen aus rechtskräftigen Urteilen der Ge
richte zu berücksichtigen, wenn die Finanzstraf
behörde ein Finanzvergehen zu ahnden hat, das 
vor der Fällung der Urteile in erster Instanz 
begangen worden ist . 

§ 32. (1) Erkennt das Gericht über Finanz
vergehen und strafbare Handlungen anderer 
Art, deren sich jemand durch mehrere Taten 
schuldig gemacht hat, in demselben Urteil, so 
hat es dennoch die Strafen für' die Finanzver
gehen gesondert und unabhängig-von den Stra
fen für die anderen strafharen Handlung'en zu 
verhängen. Ebendies gilt, wenn das Gericht eine 
und dieselbe Tat als Finanzvergehen und straf
bare Handlung· anderer' Art zu ahnden hat, 
es sei denn, daß die Doppelbestrafung durch das 
Gesetz ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

(2) Ist ein Finanzvergehen auf betrügerische 
Weise begangen worden und nach § 199 lit. a, 
b oder d oder nach §§ 200 und 201 lit. a StG. 
beschwert, so ist die Tat zwar als Verbrechen 
des Betruges und als Finanzvergehen zu ahnden; 
doch ist für das ~inanzvergehen keine geson': 
derte Freiheitsstrafe zu v,erhängen. 

(3) Ist ein Finanzvergehen zwar auf betrüge
rische Weise begangen worden, aber nicht nach 
§ 199 lit. a, b oder d oder nach §§ 200 und 
201 lit. a StG. beschwert, so ist die Tat aus
schließlich als Finanzvergehen zu ahnden. 
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Strafbemessung; Anrechnu·ng der Strafbem~ssungj be'dingter Straf-
Vor h a f t. n ach laß. . 

§ 23. (1) Grundlage für die Bemessung der 
Strafe ist die Schuld des Täters. 

(2) Bei Bemessung der Strafe sind die Erschwe
rungs- und die Milderungsgründe, soweit sie nicht 
schon dieStrafdrohung bestimmen, gegenein
ander abzuwägen. Im übrigen gelten die §§ 32 
bis \35 StGB sinngemäß. 

(3) Bei Bemessung der Geldstrafe sind auch 
die persönlichen Verhältnisse und die wirtschaft
liche Leistungsfähigkeit des Täters zu berück
sichtigen. 

(4) Die verwaltungsbehördliche und die ge
richtliche Verwahrung sowie die verwaltungs
behördliche und die gerichtliche Untersuchungs
haft sind auf die Strafe anzurechnen, wenn -der 
Tätet;. die Haft 

a) in dem Verfahren, wegen des Finanzver
gehens" für das er bestraft wird, oder 

b) sonst nach der Begehung dieser Tat wegen 
des Verdachts eines Finanzvergehens oder, 
bei Anrechnung durch das Gericht, wegen 
des Verdachts einer anderen mit Strafe 
bedrohten Handlung 

erlitten hat, jedoch in beiden Fällen nur, soweit 
die Haft nicht bereits auf eine andere Strafe 
angerechnet oder der Verhaftete dafür entschä
digt worden ist. Wird auf mehrere Strafen er
kannt, so hat die Anrechnung zunächst auf die
jenigen Strafen zu erfolgen, die nicht bedingt 
nachgesehen werden, im übrigen zunächst auf die 
Freiheitsstrafe, sodann auf die Geldstrafe und 
schließlich auf den Wertersatz. 

(5) Für die Anrechnung der Vorhaft auf die 
Geldstrafe und den Wertersatz sind die an deren 
Stelle tretenden Ersatzfreiheitsstrafen maß
gebend. 

S 0 n der b e s tim m u n gen für J u gen d
s t r a f tat e n. 

§ 24. (1) Ist anzunehmen, daß der Ausspruch 
und die Vollstreckung der wegen einer Jugend
straftat (§ 1 Z. 3 des Jugendgerichtsgesetzes 1961) 
von einem Gericht oder von einer Finanzstraf
behörde zu verhängenden Geldstrafe (Wertersatz) 
oder Freiheit~strafe ohne Naditeil für die Rechts
ordnung und für ihn selbst unterbleiben können, 
so ist der Ausspruch über die Geldstrafe (Wert
ersatz) oder Freiheitsstrafe vorläufig für eine 
Probezeit von einem bis tu drei Jahren aufzu
schieben: Die Probezeit ~eginnt mit der Rechts
kraft der Entscheidung. 

§ 23. (1) Die Strafe ist innerhalb der Grenzen 
deS gesetzlichen Strafrahmens zu bemessen. Dabei 
sind außer den mildernden und erschwerenden 
Umständen auch die Einkommens-, Vermögens
und Fami1ien~erhältnisse des Beschuldigten zu 
berücksich tigen. ' . 

§ 87. 

(6) Die in Unnersuchungshaft verbrachte Zeit 
ist auf die Freiheitsstrafe und auf die Geldstrafe 
anzurechnen. . 

Sond,erbestimmungelf für 
J u gen d I ich e. 

§ 24. (1) Wenn anzunehmen ist, daß der Aus~ 
spruch und die Vollstreckung der über ,einen 
Jugendlichen zu verhängenden Geldstrafe (Wert
ersatz) oder Freiheitsstraf,e ohne Nachteil für 
die Rechtsordnung und für ihn selbst unter
bleiben kann, ist der Ausspruch über die Geld
strafe (Wertersatz) oder Freiheitsstrafe vorläufig 
für eine Probezeit von einem Jahr bis zu fünf 
Jahren aufzuschieben. Die Probezeit beginnt mit 
der Rechtskraft der Entscheidung. 

(2) Dem. schuldig erkannten Jugendlichen kön
nenfür die Probezeit Weisungen erteilt werden, 
die geeignet sind, ihn vor dem Rückfall zu be-
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(2) Zeigt sich innerhalb der Probezeit, daß die 
Besserung sonst nicht erzielt werden kann, so 
ist die Strafe auszusprechen und zu vollziehen. 
Wird die Strafe nicht spätestens sechs Monate 
nach Ablauf der Probezeit oder mich rechts
kräftiger Beendigung eines bei Ablauf d~r Probe
zeit gegen den schuldig Erkannten anhängigen 
Strafverfahrens wegen eines Finanzvergehens aus
gesprochen, so darf sie nicht mehr ve~hängt wer-
dffi. . 

(3) Oie §§ 14 und 15, die Bestimmungen des 
IV. Hauptstückes und § 46 des Jugendgerichts
gesetzes 1961 sind sinnge!lläß anzuwenden. 

Geltendes FinStrG 

wahren. Diese Weisungen können später abge
änd.ert weroen,~ie Probezeit kann, solang'e das 
Höchstausmaß nicht erschöpft ist, nachträglich 
verlängert werden. 

(3) Zeigt sich innerhalb der Probezeit, daß die 
Besserung durch andere Maßregeln nicht erzielt 
werden kann, so ist die Strafe auszusprechen und 
zu vollziehen. 

(4) Wird die Strafe nicht spätestens drei Mo
nate nach Ablauf der Probezeit oder nach rechts
kräftiger Beendigung eines bei Ahlaufder Probe
zeit gegen ,den schuldig Erkannten anhängigen 
Strafverfahrens wegen eines Finanzvergehens 
oder, wenn der schuldig Erkannte binnen dieser 
Frist nicht vor ,die Finanzstrafbehörde (das Ge
richt) gestellt werden kann, spätestens drei Mo
nate nachdem das Hindernis weggefallen ist 
ausgesprochen, so ist der Schuldspruch erloschen. 

(5) Statt eine geringe Geldstrafe (Wertersatz) 
oder Freiheitsstrafe über einen Jugendlichen zu 
verhängen, kann ihn ,die F,inanzstra~behörde (das 
Gericht) der Zucht ,der erziehungsberechtigten 
Person oder der Schule überweisen, wenn zu 
erwarten ist, daß die Zuchtberechtigten von 
ihrem Recht auf verständige und wirksame Art 
Gebrauch machen werden. 

Ab s ehe n von der ,S t r a f e; Ve r- Ab s ehe n von der St r a f e; Ver w a r- . 
war nun g; 

man gel n deS t r a f w ü r'd i g k e i t der 
Ta t. 

§ 25. (1) Die Finanzstrafbehörde hat von der 
Einleitung oder von der weiteren Durchführu~g 
eines Finanzstrafverfahrens und von der Ver
hängung einer Strafe abzusehen, wenn das Ver
schulden des Täters geringfügig ist und die Tat 
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich 
gezogen hat. Sie hat jedoch dem Täter mit 
Bescheid eine. Verwarnung zu erteilen, wenn dies 
geboten ist, um ihn von weiteren Finanzver
gehen abzuhalten. 

(2) Unverändert. 

(3) Für Finanzvergehen, die vom G.ericht zu 
ah~den ,sind, ,~ilt § 42 StGB. 

Be d i n g t e S t r a f na c h sie h t; be d i n g t e 
E n t 1 ass u n g. 

§ 26. (1) Für die bedingte Nachsicht der durch 
die Gerichte für Finanzvergehen verhängten 
Geldstrafen und Freiheitsstrafen sowie für die 
bedingte Entlassung aus einer solchen Freiheits
strafe gelten die §§ 43, 44 Abs. 1, 46, 48 bis 53, 
55 und 56 StGB dem Sinne nach. Die· Strafen 
des Verfalls· und des Wertersatzes dü~fen nicht 
bedingt nachgesehen werden; 

nung. 

§ 25. (1) Die Finanzstrafbehörde kann von der 
Durchführung eines Finanzstrafverfahrens und 
von der Verhängung einer Strafe absehen, wenn 
das Verschulden des Täters geringfügig ist und 
die Tat keine oder nur unbedeutende Folgen 
nach sich gezogen hat. Sie kann jedoch dem Täter 
mit Bescheid eine' Verwarnung erteilen, wenn 
dies geboten ist, um ihn von weiteren Finanz
vergehen abzuhalten. 

(2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraus
setzungen können die Behörden und Km~er der 
Bundesfinanzverwaltung von der Erstattung einer 
Anzeige (§ 80) absehen. 

Kein Gegenstück. 

§ 23. 

(2) Das Gesetz über die bedingte Verurteilung 
1949, BGBl. Nr. 277, in der Fassung des Ar
tikels IIder StrafprozeßnoveIle 1952, BGB!. 
Nr. 161, gilt auch für Finanzvergehen, soweit 
diese von den Gerichten zu ahnden sind. Der 
bedingte Nachlaß des Verfalles, des Wertersatzes 
und der an dessen Stelle tretenden Ersatzfrei
heitsstrafe ist jedoch ausgesch'lossen. 

/ 
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(2) War mit dem Finanzvergehen eine 
Abgabenverkürzung oder ein sonstiger, Ein
nahmenausfall verbunden, so hat das Gericht dem 
Verurteilten die Weisung zu erteilen, den Betrag, 
den er schuldet oder für den er zur Haftung 
herangezogen werden kann, zu entrichten. Wäre 
die unverzügliche Entrichtung für den Verur
teilten unmöglich oder mit besonderen Härten 
verbunden, so ist ihm hiefür eine angemessene 
Frist zu setzen, die sechs Monate nicht über
steigen darf. 

E n tz u g von B e r e c h t i gun gen. 

§ 27. Wird wegen eines Finanzvergehens eine 
Freiheitsstrafe verhängt, so kann dem Bestraften 
eine auf Grund eines Bundesgesetzes erlangte 
Berechtigung zur Ausübung einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit von der auch sonst für die Entziehung 
einer solchen Berechtigung zuständigen Behörde 
für eine bestimmte Zeit oder' auf Dauer entzogen 
werden, wenn die Berechtigung zur Begehung 
der Tat mißbraucht worden ist. 

Haftung. 

§ 28. (1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 
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Entzug von Be r e eh ti gun gen. 

§ 27. Im Falle der Bestrafung wegen eines 
Finanzvergehens, das zwingend mit Freiheits
strafe bedroht ist, kann aem Bestraften eine auf 
Grund eines Bundesgesetzes erlangte Berechti
gung zur Ausübung einer wirtschaftlichen Tätig
keit von der auch sonst für die Entziehung einer 
solchen Berechtigung zuständigen Behörde für 
eine hestimmteZeit oder auf Dauer entzogen 
werden, wenn die Berechtigung zur Begehung der 
Tat mißbraucht worden ist. ' 

Haftung. 

§ 28. (1) Juris.tische Personen und Vermögens
massen, die keine eigene Rechtspersönlichkeit 
besitzen, aber 'abgabepflichtig sind, haften für 
Geldstrafen und Wertersätze, die über Mitglieder 
ihrer Organe wegen eines Enanzvergehens ver~ 
hängt worden sin-d, zur ungeteilten Hand mit 
dem Bestraften, wenn dieser das Vergehen in 
Ausübung seiner Organfunktion hinsichtlich der 
Abgabepflicht, Abgabenabfuhrpflicht oder mono
polrechtlichen Verpflichtungen der vorgenannten 
Rechtsgebilde begangen hat. Das gleiche gilt für 
Personehvereinigungen, die keine Rechtspersön
lichkeit besitzen, aber abgabepflichtig sind, wenn 
ein zur Geschäftsführung berufenes Mitglied der 
Personen vereinigung in Ausübung der Geschäfts
führungsbefugnis ein Finanzvergehen begangen 
hat. 

(2) Wurde in Vertretungsfällen von einem ge~ 
setzlichen oder von einem behördlich oder rechts~ 
geschäftlich bestellten Vertreter im Rahmen sei-' 
ner Tätigkeit für ,den Vertretenen ein Finanz
vergehen begangen, so haftet der Vertretene für 
die über den Vertreter verhängte Geldstrafe und 
den ihm auferlegten Wertersatz nur dann, wenn 
ihn ein Verschulden im Simie des Abs. 4 trifft. 

(3) Dienstgeber haften für' Geldstrafen und 
Wertersätze, die einem ihrer Dienstnehmer 
wegen eines Finanzvergehens auferlegt werden, 
wenn der Dienstnehmer ,das Vergehen im Rah
men seiner dienstlichen Obliegenheiten began
gen hat und den Dienstgeber hieran ein Ver
schulden (Abs. 4) trifft. 
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(4) Ein Verschulden nach Abs. 2 un<;l 3 liegt 
vor, wenn der Vertretene oder der Dienstgeber 

a) sich bei der Auswahl oder Beaufsichtigung 
des Vertreters oder Dienstnehmers auffal
lender Sorglosigkeit schuldig machte, 

b) vom Finanzvergehen des Vertreters oder 
Dienstnehmers wußte und es nicht ver
hinderte, obwohl ihm die Verhinderung 
zuzumuten war, oder 

c) vom Finanzvergehen, dessen Verhinderung 
ihm zuzumuten gewesen wäre, aus auf
fallender Sorglosigkeit nicht wußte. 

(5) Unverändert. 

(6) Unverändert. 

Kein Gegenstück. 

(7) Die Haftung nach den Abs. 2 und 3 darf 
nur in Anspruch genommen werden, wenn die 
Geldstrafen oder Wertersätze aus dem beweg
lichen Vermögen des Bestraften nicht eingebracht 
werden können. Der Einbringungsversuch kann 
unterbleiben, wenn Einbringungsmaßnahmen 
offenkundig aussichtlos sind. Insoweit Einbrin
gungsmaßnahmen beim Haftenden erfolglos blie
ben, sind die entsprechenden Ersatzfreiheits
strafen am Bestraften zu vollziehen. 

SeI b s t a n z e i g e. 

§ 29. (1) Wer sich eines Finanzvergehens schul
dig gemacht hat, _wird insoweit straffrei, als er 
seine Verfehlung der Finanzstrafbehörde, der die 
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(4) Ein Verschulden nach Abs. 2 und 3 liegt 
vor, wenn der Vertretene oder der Dienstgeber 

a) sich bei der Auswahl oder Beaufsichtigung 
des Vertreters oder Dienstnehmers auf
fallender Sorglosigkeit schuldig machte; 

b) vom Finanzvergehen -des Vertreters oder 
Dienstnehmers wußte und es nicht ver
hinderte, obwohl ihm die Verhinderung 
zuzumuten war; 

c) vom Finanzvergehen, dessen Verhinderung 
ihm zuzumuten gewesen wäre, grob fahr
lässig nicht wußte. 

(5) Die Haftung gemäß Abs. 2 und 3 wird 
bei juristischen Personen und Vermögensmassen 
durch das Verschulden (Abs. 4) auch nur einer 
Person begründet, die einem mit der Geschäfts
führung oder mit der überwachung der Ge
schäftsführung betrauten Organ ,angehört; qei 
Personenvereinigungen genügt das Verschulden 
eines Mitgliedes der Vereinigung, das durch 
Gesetz oder. Vertrag zur Führung der Geschäfte 
beruf~n ,ist. Die Haftung tritt auch dann ein, 
wenn das Verschulden jemanden trifft, der nicht 
dem vorgenannten Personenkreis angehört, dem 
aber für den Gesamtbetrieb oder für das be
treffende Sachgebiet ,die Verantwortung über
tragen worden ist. 

(6) Die Personenvereinigung haftet gemäß 
Abs. 1 bis 3 mit ihrem Vermögen. Soweit Wert
ersätze in diegem Vermögen nicht Deckung fin
den, haftet darüber hinaus jedes Mitgijed der 
Personenvereinigung mit seinem privaten Ver
mögen für den Teil des Wertersatzes, der seiner 
Beteiligung an der Personenvereinigung anteils
mäßig entspricht. 

(7) Hausha-ltsvorstän'de haften für Geldstrafen 
und Wertersätze, -die einem ihrer Aufsicht unter
stehenden Haushaltsangehörigen wegen' eines 
Finanzvergehens auferlegt werden, es sei denn, 
daß der Haushaltsvorstand von dem Finanz
vergehen nicht wußte oder' dessen Verhinderung 
ihm nicht zugemutet werden konnte. 

(9) Die Haftung nach den Abs. 2, 3 und 7 
darf nur in Anspruch genommen werden, wenn 
die Geldstrafen oder Wertersätze aus dem be
weglichen Vermögen des Bestraften nicht ein~e
bracht wer,den können. Der Einbringungsversuch 
kann unterbleiben, wenn Einbringungsmaßnah
men offenkundig aussichtslos sind. Insoweit Ein
bringungsmaßnahmen beim Haftenden erfolglos 
blieben, sind die entsprechenden Ersatzfreiheits
strafen am Bestraften zu vollziehen. 

Sei b s t a n z e i g e. 

§ 29. (1) Wer sich eines Finanzvergehens, mit 
Ausnahme des Finanzvergehens nach § 39 Abs. 1 
lit. a und b, schuldig gemacht -hat, wird inso-
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Durchführung des Finanzstrafverfahrens obliegen 
würde, oder' der zur Handhabung der verletzten 
Abgaben- oder Monopolvorschriften zuständi
gen Behörde darlegt (Selbstanzeige). Eine Selbst
anzeige ist bei Betretung auf frischer Tat aus
geschlossen. 

(2) War mit der Verfehlung eine Abgaben
verkürzung oder ein sonstiger Einnahmenausfall 
verbunden, so tritt die Straffreiheit nur insoweit 
ein, als der Behörde ohne Verzug die für die 
Feststellung der Verkürzung oder des Ausfalls 
bedeutsamen Umstände offengelegt und die sich 
daraus ergebenden Beträge, die der Anzeiger 
schuldet oder für die er zur Haftung herangezo
gen werden kann, den Abgaben- oder Monopol
vorschriften entsprechend entrichtet werden. 
Werden für die Entrichtung Zahlungserleichte
rungen gewährt, so darf der Zahlungsaufschub 
sechs Monate nicht überschreiten; diese Frist 
beginnt bei selbst zu berechnenden Abgaben 
(§§ 201 und 202 BAO) mit der Selbstanzeige, in 
allen übrigen Fällen mit der Bekanntgabe des 
Betrages an den Anzeiger zu laufen. 

(3) Straffreiheit tritt nicht ein, 
a) wenn zum Zeitpunkt der Selbstanzeige 

Verfolgungshandlungen (§ 14 Abs. 3) gegen 
den Anzeiger, gegen andere an der Tat 
Beteiligte oder gegen Hehler gesetzt waren, 

b) wenn zum Zeitpunkt der Selbstanzeige die 
Tat bereits ganz oder zum Teil entdeckt 
und dies dem Anzeiger bekannt oder doch 
für ihn leicht erkennbar war, oder 

c) wenn die Selbstanzeige anläßlich einer 
finanzbehördlichen Nachschau, Beschau, Ab
fertigung oder Prüfung von Büchern oder 
Aufzeichnungen nicht schon bei Beginn der 
Amtshandlung erstattet wird. 

(4) Ungeachtet der Straffreiheit ist auf Verfall 
von Monopolgegenständen (Branntwein, Salz, 
Gegenständen des Tabakmonopols) und der im 
§ 39 Abs. 2 genannten Gegenstände zu erkennen. 
Dies gilt auch für Behältnisse und Beförderungs
mittel der im § 17 Abs. 2 lit. b bezeichneten 
Art, es sei denn, daß die besonderen Vo~richtun
gen entfernt werden können; die Kosten hat 
der Anzeiger zu ersetzen. Ein Wertersatz ist nicht 
aufzuerlegen. 

(5) Die Selbstanzeige wirkt nur für die Perso
nen, für die sie erstattet wird. 
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weit straffrei, als er ,seine Verfehlung rechtzei
tiganzeigt und da1bei unterlassene Angaben nach
holt, unrichtige Angaben berichtigt oder un
vollständig,e Angaben ergänzt (Selbstanzeige). 
Eine Selbstanzeige ist ausgeschlossen bei Betre
tung auf frischer Tat. 

(2) Eine Selbstanzeige gilt als rechtzeitig er
stattet, wenn sie der Behötide spätestens am 
Vortag jenes Tages vorliegt, 

a) an dem die Verständigung von der Ein
leitung des Strafverfahl1ens an den An
zeiger nachweislich zur Post gegeben, ihm 
durch ein behördliches Organ zugestellt 
oder ihm ,die Einleitung des Strafverfahrens 
mündlich eröffnet wird, 

b) an dem eine gegen den Anzeiger gerichtete 
Beschlagnahme oder Hausdurchsuchung 
oder eine andere ihm erkennbare Straf
verfolgungshandlung (§ 55 Abs. 4) gegen 
ihn vorgenommen wir.d, 

c) an dem gegen einen sonst an der Tat Be
teiligten eine diesem erkennbare Straf
verfolgungshandlung gesetzt wird. 

Als rechtzeitig erstattete Selbstanzeige gilt es 
auch, wenn in ,den Fällen der ",ersuchten Ab
gabenhinterziehung gemäß § 33 Abs. 1 lit. ader 
Abgabepflichtige den Erfolg anläßlich der Durch
führung ,der erstinstanzlichen Ermittlungen im 
Abgabenverfahren abgewendet hat und die 
Selbstanzeige nicht nach lit. a, bund c verspätet 
ist. Als rechtzeitig erstattete Selbstanzeig,e gilt es 
ferner, wenn die nicht zeitgerecht geleisteten" 
im § 48 Abs. 1 lit. a genannten Schuldigkeiten 
an A:bgaben, Abgabenabfuhren, Vorauszahlungen 
und Abschlagszahlungen noch vor Beginn der 
abgabenbehördlichen Prüfung entrichtet werden. 

(3) VerspätJet ist jedoch die Selbstanzeige jeden
falls, wenn sie anläßlich einer finanzbehördlichen 
Nachschau, Beschau oder Prüfung von Büchern, 
Aufzeichnungen oder Aufschreibungen nicht 
schon bei Beginn 'der Amtshandlung dem Be
hördenorgan erstattet wurde. Unter Behörde ist 
die für die Verwaltung der Abgabe oder zur 
Handhabung der Monopolvorschriften zustän
dige Finanzbehörde zu verstehen. 

(4) Straffreiheit tritt nur ein, wenn derjenige, 
der die Selbstanzeige erstattet, die Beträge, die 
er schuldet oder für die er nach den Abgaben
und Monopolvorschriften zur Haftung heran
gezogen wird, innerhalb der von der zuständigen 
Finanzbehörde angemessen festzusetzenden Frist 
entrichtet. ' 

'(5) Ungeachtet der Straffreiheit ist bei Finanz
vergehen, bei denen ein Verfall von Monopol
gegenständen (§ 17 Abs. 4) vorgesehen ist, auf 
deren Verfall zu erkennen. Ein Wertersatz ist 
jedoch nicht aufzuerJ.egen. 
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(6) Die Selbstanzeige wirkt nur für die Person, 
die die Selbstanzeige erstattet, doch können zu
sammen veranlagte Personen mit strafbefreien
der Wirkung auch für ,die anderen Personen die 
Selbstanzeige erstatten. 

§ 30. (1) Zeigen vom Täter oder von anderen Kein Gegenstück. 
an der Tat Beteiligten verschiedene Personen, 
denen das Eigentumsrecht oder ein Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht an einem verfalls bedroh-
ten Gegenstand zusteht, die Straftat spätestens 
zu dem Zeitpunkt, bis zu dem auch noch eine 
Selbstanzeige mit strafbefreiender Wirkung mög-
lich wäre, bei der zuständigen Behörde an (§ 29), 
so ist ungeachtet des Umstandes, daß diese Per-
sonen ein Vorwurf im Sinne des § 17 Abs. 3 
trifft, ihr Eigentumsrecht zu berücksichtigen oder 
ihr Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht anzuer-
kennen. § 29 Abs. 4 gilt sinngemäß. 

(2) Eine Haftung nach § 28 tritt dann nicht 
ein, wenn die Straftat spätestens zu dem Zeit
punkt, bis zu dem auch noch eine Selbstanzeige 
mit strafbefreiender Wirkung möglich wäre (§ 29), 
vom Vertretenen oder Dienstgeber bei der zu
ständigen Behörde (§ 29 Abs. 1) a~gezeigt wird. 
Bei Personenvereinigungen genügt es, wenn diese 
Anzeige von einem Mitglied der Personenvereini
gung erstattet wird. 

(3) Wird die i~ § 15 BAO vorgeschriebene 
Anzeige innerhalb der dort vorgeschriebenen 
Frist ordnungsgemäß erstattet, so ist sie einer 
Selbstanzeige derjenigen, welche die im § 15 BAO 
bezeichnete Erklärung abzugeben unterlassen 
oder unrichtig oder unvollständig abgegeben 
haben, gleichzuhalten; die Bestimmungen des 
§ 29 gelten sinngemäß. 

Verjährung der Strafbarkeit. 

§ 31. (1) Die Strafbarkeit eines Finanzverge
hens erlischt durch Verjährung. Die Verjährungs
frist beginnt, sobald die mit Strafe bedrohte 
Tätigkeit abgeschlossen ist oder das mit Strafe 

. bedrohte Verhalten 'aufhört. Gehört zum 
Tatbestand ein Erfolg, ·so beginnt die Verjäh
rungsfrist erst mit dessen Eintritt zu laufen. Sie 
beginnt aber nie früher zu laufen als die Verjäh
rungsfrist für die Festsetzung der Abgabe, gegen 
die sich die Straftat richtet. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt für Finanz
ordnungswidrigkeiten nach § 49 drei Jahre, für 
andere Finanzordnungswidrigkeiten ein Jahr, für 
die übrigen Finanzvergehen fünf Jahre. 

§ 28. 

(8) Die Haftung tritt dann nicht ein, wenn die 
Straftat spätestens zu dem Zeitpunkt, bis zu dem 
auch noch eine Selbstanzeige mit strafbefl'eiender 
Wirkung möglich wäre (§ 29), vom Vertretenen, 
D'ienstgeber oder Haushaltsvorstand bei der für 
die Verwaltung der Abgabe oder zur Hand
habung der Monopolvorschriften zuständigen 
Finanzbehörde angezeigt wil'ld. Bei Personenver
einigungen genügt es, wenn diese Anzeige von 
einem Angehörigen der Personenvereinigung er
stattet wird. 

§ 30. Wird die im § 117 .&bgabenordnung vor
geschriebene Anzeige innerhalb ·der dort vor
gesehenen Frist ordnungsgemäß erstattet, so ist 
sie einer Selbstanzeige derjenigen, welche die im 
§ 117 Abgabenordnung bezeichneten Erklärun
gen abzugeben unterlassen oder unrichtig oder 
unvollständig abgegeben haben, gleichzuhalten; 
die Bestimmungen des § 29 gelten sinngemäß. 

Verjährung .. 

. § 55. (1) Ein Strafverfahren wegen eines Fi
nanzvergehens ist unzulässig, wenn während der 
Verfolgungsverjährungsfrist keine Verfolgungs
handlung vorgenommen wor,den ist, die die Ver
jähr1,lng unterbricht . 

(2) Die Verfolgungsverjährungsfrist beträgt für 
Finanzordnungswidtigkeiten nach § 48 Abs. 1 
lit. a und b drei Jahre, für andere Finanzord
nungswidrigkeiten ein Jahr, für die übrigen Fi
nanzvergehen fünf Jahre. 

(3) Die Verfolgungsverjährungsfrist beginnt, 
sobald die Straftat abgeschlossen ist oder das 
strafbare V;erhalten aufgehört hat, zu laufen; 
gehört zum Tatbestand ein Erfolg, so beginnt die 
Verfolgungsverjährungsfrist erst mit dessen Ein-
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(3) Begeht der Täter während der Verjährungs
frist neuerlich ein Finanzvergehen, so tritt die 
Verjährung nicht ein, bevor auch für diese Tat 
die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Dies gilt nicht 
für Finanzvergehen, auf die § 25 anzuwenden 
ist. 

(4) In die Verjährungsfrist werden nicht ein
gerechn,et: 

a) die Zeit, während der nach einer gesetz
lichen Vorschrift die Verfolgung nicht ein
geleitet oder fortgesetzt werden kann; 

b) die Zeit, während der wegen der Tat gegen 
den Täter ein Strafverfahren bei Gericht 
oder bei einer Finanzstrafbehörde anhängig 
ist; 

c) die Zeit, während der bezüglich des Finanz
strafverfahrens oder der mit diesem im 
Zusam~enhang stehenden, Abgaben- oder 
Monopolverfahren ein Verfahren beim Ver
fassungsgerichtshof oder beim Verwaltungs
gerichtshof anhängig ist. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
dem Sinne nach auch für die Nebenbeteiligten 
(§ 76) und für das selbständige Verfahren (§§ 148 
und 243). 

Verjährung der Voll s t r eck b a r
k e i t. 

§ 32. (1) Die Vollstreckbarkeit von Strafen 
wegen Finanzvergehen erlischt durch Verjährung. 
Die Frist für die Verjährung beginnt mit der 
Rechtskraft der Entscheidung, in der auf die zu 
vollstreckende Strafe erkannt worden ist. Sie 
beträgt fünf Jahre. 

(2) Wird gegen den Bestraften in der Verjäh
rungsfrist . auf eine neue Strafe wegen eines 
Finanzvergehens erkannt, so tritt die Verjährung 
der Vollstreckbarkeit nicht ein, bevor nicht auch 
die Vollstreckbarkeit dieser Strafe erloschen ist. 

(3) In die Verjährungsfrist werden nicht ein
gerechnet: 

a) die Probezeit im Fall einer bedingten Nach
sicht der Strafe oder im Fall einer beding
ten Entlassung; 

b) Zeiten, für die dem Bestraften ein Auf
schub des Vollzuges einer Freiheitsstrafe, 
es sei denn wegen Vollzugsuntauglichkeit, 
oder der Zahlung einer Geldstrafe oder 
eines' Wertersatzes gewährt worden ist; 

c) Zeiten, in denen der Bestrafte auf behörd
liche Anordnung angehalten worden ist; 

d) Zeiten, in denen sich der Bestrafte im Aus-
land aufgehalten hat. . 

(4) Der Vollzug der Freiheitsstrafe unterbricht 
die Verjährung. Hört die Unterbrechung auf, 
ohne daß der Bestrafte endgültig entlassen wird, 

Geltendes FinStrG 

tritt zu laufen. Sie beginnt aber nie früher zu 
laufen als die Verjälirung für ,die Festsetzung 
der Abgabe, gegen die sich die Straftat richtet. 

(5) Die bereits unterlbrochen gewesene Ver
folgungsverjährung wird nur durch die münd
liche Verkündung der Entscheidung erster In
stanz unterbrochen; wenn es. nicht Zur Verkün
dung kommt, tritt die Unterbrechung ein, sobald 
die Zustellung oder Ersatzzustellung der Ent
scheidung verfügt worden ist. 

(6) Eine Verfolgungshandlung im verwaltungs
behöl"dlichen Finanzstrafverfahren unterbricht 
auch die V,erjährung der gerichtlichen Verfolg
barkeit eines Finanzvergehens; eine Verfolgungs
handlung wegen eines gerichtlich zu verfolgen
den Finanzvergehens unterbricht auch-die Ver
jährung der Verfolgbarkeit durch die Finanz
strafbehörde. 

(7) Die unterbrochene Verfolgungsverjährungs
frist beginnt mit Ende des Jahres neu zu laufen, 
in dem die Unterbrechung eingetreten ist. 

(8) Sind seit dem erstmaligen Beginn der Ver
folgungsverjährungsfrist mehr als zehn Jahre 
verstrichen, so kann das Finanzvergehen nicht 
mehr geahndet wer,den. 

§ 55. , 
(9) Die Vollstreckbarkeit einer Strafe verjährt 

binnen fünf Jahren (Vollstreckungsverjährung). 
Die Vollstreckungsverjährun~frist beginnt mit 
dem rechtskräftigen Abschluß des Strafverfah
rens. Die Vollstreckungsverjährung wird durch 
jede Amtshandlung unterbrochen, die auf die 
Vollstreckung der Strafe gerichtet ist (Voll
streckungshandlung). Vollstreckungshandlungen 
sind unter anderem: ,der Ausforschungsauftrag, 
die Aufforderung zum Strafantritt und Beitrei
bungsmaßnahmen. Die Vollstreckungsverjäh
rungsfrist beginnt mit Ende des' Jahres neu zu 
laufen, in dem die Unterbrechung eingetreten ist. ,. 

(10) Die Bestimmungen der vorhergehenden 
Absätze gelten dem Sinne nach auch für die 
Nebenbeteiligten (§ 76) und für das selbständige 
Verfahren (§§ 148,237 und 238). 
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so beginnt die Verjährungsfrist unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 von !neuem zu laufen. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3 gelten 
dem Sinne nach auch für den Haftungsbeteiligten 
(§ 76 lit. b). 

§ 33. (1) Der Abgahenhinterziehung macht 
sich. schuldig, wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer abgabenrechtlichen Anzeige-, Offenlegungs~ 
oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkürzung 
bewirkt. 

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sich auch 
schuldig, wer vorsätzlich 

a) unter Verletzung der Verpflichtung zur 
Abgabe von dem§ 21 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 entsprechenden Voranmel
dungen eine Verkürzung von Vorauszah
lungen an Umsatzsteuer oder 

b) unter Verletzung der VerpfliChtung zur 
Führung von dem § 76 des Einkommen
steuergesetzes 1972 entSprechenden Lohn
konten eine Verkürzung von Lohnsteuer 
oder Dienstgeberbeiträgen zum Ausgleichs
fonds für Familienheihilfen 

bewirkt und dies nicht nur für möglich, sondern 
für gewiß hält. 

(3) Eine Abgabenverkürzung ist bewirkt, 
a) wenn Abgaben, die bescheidmäßig festzu

setzen sind, nicht oder zu niedrig festgesetzt 
wurden, 

b) wenn Abgaben, die selbst zu berechnen sind, 
ganz oder teilweise nicht entrichtet (abge
führt) wurden, 

c) wenn eine Abgabe zu Unrecht erstattet 
oder vergütet oder eine außergewöhnliche 
Belastung zu Unrecht abgegolten wurde, 
oder 

d) wenn auf einen Abgabenanspruch zu Un
recht ganz oder teilweise verzic.htet oder 
eine Abgabensc.huldigkeit zu Unrecht ganz 
oder teilweise nachgesehen wurde. 

(4) Das Bewirken einer ungerechtfertigten Ab
gabengutschrift ist dem Bewirken einer Abgaben
verkürzung gleichzuhalten. Eine ungerec.htfertigte 
Abgabengutschrift ist bewirkt, 

a) wenn Gutschriften, die bescheidmäßig fest
zusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoc.h 
festgesetzt wurden, 

b) wenn Gutsc.hriften, die nicht besc.heidmäßig 
festzusetzen sind, zu Unrecht oder zu hoc.h 
geltend gemacht wurden. 

(5) Der Abgabenhinterziehung macht sic.h fer
ner schuldig, wer vorsätzlic.h eine Abgabenver
kürzung dadurch bewirkt, daß er Sac.hen, für die 

Geltendes FinStrG 

§ 33. (1) Der Abgabenhinterziehung mac.ht sic.h 
sc.huldig, wer zu seinem oder eines anderen Vor
teil 'als Abgahepflidttiger oder Zum Steuerabzug 
Verpflic.hteter oder bei Wahrnehmung der An
gelegenheiten solcher Personen vorsätzlic.h eine 
Abgabenverkürzung dadurc.h bewirkt, daß er 
eine abgabenrechtlic.he Anzeige-, Offenlegungs
oder Wahrheitspflicht verletzt. Eine Abgaben
verkürzung ist bewirkt, 

a) wenn Abgaben, die bescheidmäßig festzu
setzen sind, nicht oder verkürzt festgesetzt 
wurden; 

b) wenn Abgaben, ·die nic.ht besc.heidmäßig 
festzusetzen sind, den Abgabenvorschriften 
zuwider, ganz oder teilweise nic.ht ent
ric.htet (abgeführt) wurden, oder 

c) wenn auf einen Abgabenanspruc.h ganz 
oder teilweise verzic.htet oder eine Ab
gabensc.hu1digkeit ganz oder teilweise nac.h
gesehen wurde. 

Das Bewirken einer ungerechtfertigten Ab
gabengutsc.hrift ist dem Bewirken einer Abgaben
ver kürzung gleichzuhalten. 

(2) Der Abgabenhinterziehung macht sic.h fer
ner sc.huldig, wer vorsätzlic.h eine Abgabenver
kürzung dadurc.h bewirkt, daß er Sachen, für 

8 
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eine Abgabenbegünstigung gewährt wurde, zu 
einem anderen als jenem Zweck verwendet, der 
für die Abgabenbegünstigung zur Bedingung ge
macht war, und es unterläßt, dies dem Finanzamt 
vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(6) Die Abgabenhinterziehung wird mit einer 
Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungs
b'etrages (der ungerechtfertigten Abgabengut
schrift) geahndet. Neben der Geldstrafe ist nach 
Maßgabe des § 15 auf Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu erkennen. 

(7) Entspricht dem geltenden Abs. 4. 

/ 

§ 34. (1) Der fahrlässigen Abgabenverkür
zung macht sich schuldig, wer die im § 33 Abs. 1 
bezeichnete Tat fahrlässig begeht; die Abs. 3 
und 4 d,es § 33 gelten entsprechend. , 

(2) Der fahrlässigen Abgabenverkürzung macht 
sich auch schuldig, wer die im § 33 Abs. 5 be
zeichnete Tat fahrlässig begeht. 

(3) Die fahrlässige Abgabenverkürzung wird 
mit einer Geldstrafe bis zum Einfachen des Ver
kürzungsbetrages (der ungerechtfertigten Abga
bengutschrift) geahndet. 

Geltendes FinStrG 

di~ eine Abgabenbegünstigung gewährt wurae, 
zu einem anderen als jenem Zweck verwendet, 
der für die A!bgabenhegünstigung zur Bedingung 
gemacht war, und es zum ei~enen Vorteil oder 
zum Vorteil eines anderen unterläßt, dies aem 
Finanzamt vor der anderweitigen Verwendung 
anzuzeigen. 

(3) Die Abga:benhinterziehung wird mit einer 
Geldstrafe bis zum Zweifachen des Verkürzungs
betrages geahndet; Neben ,der Geldstrafe 'kann 
auf Freiheitsstrafe erkannt werden, und zwar 

a) wenn der Verkürzungsbetrag mehr als 
10.000 S beträgt, aber 50.000 S nicht über
steigt, auf Arrest bis zu drei Wochen; 

b) wenn er mehr als 50.000 S beträgt, aber 
100.000 S nicht übersteigt, auf Arrest bis 
zu sechs Wochen; 

c) wenn er mehr als 100.000 S beträgt, aber 
200.000 S nicht übersteigt, auf Arrest bis 
zu 'drei Monaten; 

a) wenn er 200.000 S Ü'bersteigt, auf strengen 
Arrest bis zu einem Jahr. 

(4) Betrifft ,die Abgalbenhinterziehung eine 
Verbrauchsteuer (Branntweinaufschlag), so ist 
auf Verfall nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. 
Der Verfall umfaßt auch die Rohstoffe, Hilfs
stoffe, Halbfabrikate, Geräte und Vorr.ichtungen, 
bei Hinterziehung des Branntweinaufschlages 
auch ,die Branntweinerzeugnisse. 

(5) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 gelten 
nicht für die Eingangs- oder Ausgangsabga,ben, 
(§ 35). 

§ 33 a. (1) Der Abgabenhinterziehung macht 
sich auch schuldig, wer zu seinem oder eines 
anderen Vorteil als Abgabepflichtiger oder bei 
Wahrnehmung der Angelegenheiten eines Ab
gabepflichtigen wider besseres Wissen eine Ab
gabenverkürzung (§ 33 Abs. 1 lit. b) dadurch 
bewirkt, daß er die Verpflichtung zur Abgabe 
von Voranmeldungen (§ 21 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972) verletzt. § 33 Abi;. 1 letzter Satz 
gilt entsprechen!d. 

(2) Die Abga:benhinterziehung wird nach den 
Bestimmungen ,des § 33 Abs. 3 geahndet. 

§ 34. (1) Der fahrlässigen kbgabenverkürzung 
macht sich schuldig 

'a) wer zu seinem ~der eines anderen Vorteil 
als Abgabepflichtiger oder zum Steuerabzug 
Verpflichteter oder bei Wahrnehmung der 
Angelegenheiten solcher Personen fahrläs
sig eine .A!bg3!benverkürzung der im § 33 
Abs. 1 bezeichneten Art dadurch bewirkt, , 
daß er eine abgabenrechtliche Anzeige-, 
Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht ver
letzt; 

b) wer fahrlässig eine Abgabenverkürzung 
dadurch bewirkt, daß er Sachen, für die 
eine' Abgabenbegünstigung gewährt wurde, 
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§ 35. (1) Des Schmuggels macht sich schuldig, 
wer eingangs- oder ausgangsabgabepflichtige 
Waren vorsätzlich unter Verletzung einer zoll
rechtlichen Stellungspflicht . dem Zollverfahren 
entzieht. 

(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer auf 
andere Weise als durch Schmuggel vorsätzlich 
unter Verletzung einer abgabenr~chtlichen An
zeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine 
Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangsabga
ben bewirkt; die Abs. 3 und 4 des § 33 gelten 
entsprechend. 

(3) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich ferner schuldig,· wer 
vorsätzlich eine Verkürzung einer solchen Abgabe 
dadurch bewirkt, daß er Waren, für die eine 
Abgabenbegünstigung g~währt wurde, zu einem 
anderen als jenem Zweck verwendet, der für die 
Abgabenbegünstigung zur Bedingung gemacht 
war, und es unterläßt,~ dies dem Zollamt vor 
der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(4) Der Schmuggel wird mit einer Geldstrafe 
bis zum Zweifachen des auf die Ware entfallenden 
Abgabenbetrages, die Hinterziehung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben mit einer Geld
strafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbe
trages geahndet. Der Geldstrafe ist an Stelle 
des allgemeinen Zollsatzes der auf zwischenstaat
liche Vereinbarungen sich gründende Vertrags
zollsatz oder der auf Gesetz beruhende Vorzugs
zollsatz zugrunde zu legen, wenn der Beschuldigte 
nachweist, daß die Voraussetzungen für dessen 
Inanspruchnahme gegeben waren. Neben der 
Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 auf Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen. Auf 
Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. 

Geltendes FinStrG 

zu einem anderen als jenem Zweck ver
wendet, der für die Abgahenbegünstigung 
zur Bedingung gemacht war, und es zum 
eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines 
anderen unterläßt, dies dem Finanzamt vor 
der anderweitigen Verwendung anzuzei
gen. 

(2) Die fahrlässige Abgahenverkürzung wird 
mit einer GeIdstrafe bis zum Einfachen des Ver
kürzungsbetrages geahndet. 

§ 35. (1) Des SchmUggels macht ·sich schuldig, 
wer eingangs- oder' ausgangsabgabepflichtige 
Wa~en der Verzollung 'dadurch entzieht, daß 
er SIe 

a) vorsätzlich dem Zollamt nicht stellt oder 
b) dem Zollamt verheimlicht. 

(2) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer zu 
seinem oder eines anderen Vorteil vorsätzlich 
unter Verletzung ·der abgabenrechtlichen An
zeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine 
Verkürzung der Eingangs- oder Ausgangsabgaben 
für eine Ware auf andere Weise als durch 
Schmuggel bewirkt; eine solche Verkürzung ist 
auch bewirkt, w.enn eine Abgabenschuldigkeit 
ganz oder teilweise nachgesehen wurde. 

(3) Der Hinterziehung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgaben macht sich ferner schuldig, wer 
vorsätzlich eine Verkürzung ·dieser Abgaben 
dadurch <bewirkt, daß er Waren, für die eine 
Abgabenbegünstigung gewährt wurde, zu einem 
anderen als j,enem Zweck verwendet, der für die 
Abgabenbegünstigung zur Bedingung gemacht 
war, und es zum eigenen Vorteil oder Zum Vor
teil'eines anderen unterläßt, dies dem Zollamt 
vor der anderweitigen Verwendung anzuzeigen. 

(4) Der Schmuggel wird mit einer Geldstrafe 
bis zum Zw.eifachen des auf ·die Ware entfallen
den Abgabenbetrages geahndet. Neben der Geld
strafe kann auf Freiheitsstrafe erkannt werden, 
und zwar 

a) wenn der Abgabenbetrag 50.000 S nicht 
übersteigt, auf" Arrest bis zu drei WoChen; 

b) wenn er mehr als 50.000 S heträgt, aber 
100.000 S nicht übersteigt, auf Arrest bis 
zu sechs Wochen; 

c) wenn er mehr als 100.000 S beträgt, aber 
200.000 S nicht übersteigt, auf· Arrest bis 
zu drei Monaten; 

d) wenn er 200.000 S übersteigt, :J.uf strengen 
Arrest bis zu einem Jahr. 

Der Strafe ist hinsichtlich ,des auf die Ware ent
fallenden Zollbetrages, wenn . der Beschuldigte 

, nachweist, daß die Wal'ie ein Erzeugnis aus einem 
Vertragss'taat ist, der vertragsinäßige, sonst der 
allgemeine Zolls atz zugrunde zu legen. Auf Ver
fall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen. 
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(5) Wird im Reiseverkehr eine für nicht zum 
Handel bestimmte Waren bestehende zollrecht
liche Stellungspflicht anläßli(h der Durchfuhr von 
Waren vorsätzlich verletzt und dies beim Grenz-
austrittszollamt festgestellt, so ist der Täter nicht 
wegen Schmuggels strafbar; die. Strafbarkeit 
wegen Verletzung der zollrechtlichen Stellurtgs-
pflicht nach § 51 Abs. 11it. f wird hiedurch nicht 
berührt. 

F a h r 1 ä s s ig e Ver 1 e t z u ng der S t e l
I u n g s p f 1 ich t; f a h r1 ä s s i g e . Ver k ü r
z u n g von Ein g a n g s- 0 der A u s-

g a n g s a b gab e n . 
. § 36. (1) Der fahrlässigen Verletzung der zol1-

rechtlichen Stellungs pflicht macht sich schuldig, 
wer die im § 35 Abs. 1 bezeichnete Tat fahrlässig 
begeht. 

(2) Der fahrlässigen Verkürzung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer 
die im § 35 Abs. 2 und 3 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht. . 

(3) Die fahrlässige Verletzung der Stellungs
pflicht wird mit einer Geldstrafe bis zum Ein
fachen des auf die Ware entfallenden Abgaben
betrages, die fahrlässige Verkürzung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben mit einer Geld
strafe bis zum Einfachen des Verkürzungsbetrages 
geahndet. § 35 Abs. 4 zweiter Satz ist anzuwen
den . 

Geltendes FinStrG 

(5) Die Hinterziehung von Eingangs- oder Aus
gangsabgaben w~rd unter Zugrundelegung des 
Verkürzungsbetrages nach den Bestimmungen 
des Abs. 4 geahndet. 

Kein Gegenstück. 

Ver zoll u n g s u m geh u n gun ,d f a h r-
1 ä s s i g e Ver kür z u n g von Ein g a n g s

o ·de rAu s g a n g s a b g a h e n. 

§ 36. (1) Der Verzollungsumgehung macht sich 
schuldig, wer es fahrlässig unterläßt, eingaqgs
oder ausgangsabgabepflichtige Waren 'eiern Zoll:' 
amt zu stellen. 

(2) Der fahrlässigen V.erkürzung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben macht sich schuldig, wer 
die im § 35 Abs. 2 und 3 bezeichneten Hand
lungen oder Unterlassungen fahrlässig begeht. 

(3) Die Verzollungsumgehung wird mit einer 
Geldstrafe bis zum Einfach.en ,des auf die Ware 
entfallenden Abgabenbetrages, 'd~e fahrlässige 
Verkürzun~ von Eingangs~ oder Ausgangs
abgaben mit einer Geldstrafe bis zum Einfachen 
,des Verkürzungsbetrages geahndet. § 35 Abs. 4 
vorletzter Satz findet sinngemäße Anwendung. 

. . (4) § 35 Abs. 5 gilt entsprechend. Kein Gegenstück. 

§ 37. (1) Der Abgabenhehlerei macht skh § 37. (1) Der Abgabenhehlerei macht sich 
schuldig, wer vorsätzlich schuldig, wer seines Vorteiles wegen Sachen, hin-

a) eine Sache, hinsichtlich welcher ein Schmug- sichtlich deren ein Schmuggel, eine Verzollungs-
. gel, eine fahrlässige Verletzung der Stel- umgehung, eine Verkürzung von Verbrauch

lungspflicht, eine Verkürzung von Ver- steuern (Branntweinaufschlag) oder von Ein
brauchsteuern (Branntweinaufschlag) oder gangs- oder Ausgangsabgaben begangen wurde, 
von Eingangs- oder Ausgangsabgaben be- oder Erzeugnisse aus Branntwein, hinsichtlich 
gangert wurde, oder Erzeugnisse aus Brannt- dessen ein solches Finanzvergehen begangen wor
wein, hinsichtlich dessen ein solches Finanz- den ist, verheimlicht, an sich bringt, zum Pfand 
vergehen begangen worden ist, kauft" zum nimmt, verwahrt oder verhandelt, 
Pfand nimmt oder sonst an sich bringt, ver- a) obwohl er weiß oder wenn er es nicht 
heimlicht oder verhandelt; weiß, doch in Kauf nimmt, daß diese 

b) den Täter eines in lit. a bezeichneten Finanz- Sachen oder der in·den Erzeugnissen ent-
vergehens nach der Tat dabei unterstützt, haltene Branntwein 'Gegenstand solcher 
eine Sache, hinsichtlich welcher das Finanz- Finanzvergehen waren, 
vergehen begangen wurde, oder Erzeug- b) obwohl er dies zwar nicht weiß, aber doch 
nisse aus Branntwein, hinsichtlich dessen den Umständen nach annehmen müßte. 
das Finanzvergehen begangen worden ist, (2) Die Abgabenhehlerei wird im Falle des 
zu verheimlichen oder zu verhandeln. ' Abs. 1 lit. a mit einer Geldstrafe bis zum Zwei-

(2) Die Abgabenhehlerei wird mit einer Geld- fachen ,des VerkürzungS'betrages an Verbrauch
strafe bis zum Zweifachen des Verkürzungsbe- steuern (Branntweinaufschlag) oder Eingangs
trages an Verbrauchsteuern (Branntweinaufschlag) oder Ausgangsabgaben geahndet, die auf die ver-

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)116 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 117 

FinStrG-Novelle 

oder an Eingangs- oder Ausgangsabgaben geahn
det, die·aufdie verhehlten Sachen oder den 
Branntwein, der in den verhehlten inländischen 
Branntweinerzeugnissen enthalten ist, entfallen. 
Neben der Geldstrafe ist nach Maßgabe des § 15 
auf Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu erkennen: 
Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu er
kennen; er umfaßt auch die Branntweinerzeug
fllsse; 

(3) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht, ist llur mit Geldstrafe bis zum 
Einfachen. des Verkürzungsbetrages (Abs. 2) zu 
bestrafen. 

(4) Auf die Geldstrafen nach den Abs. 2 und 
3 ist § 35 Abs. 4 zweiter Satz.anzuw:enden. 

(5) Die Abgabenhehlerei ist auch dann strafbar, 
wenn die Person, die den Schmuggel, die fahr
lässige Verletzung der Stellungspflicht oder die 
Verkürzung von, Verbrauchsteuern (Branntwein
aufsChlag) oder von Eingangs~ oder Ausgangs
abgaben begangen hat, nicht bestraft werden 
kann." 

§ 38. (1) Mit Geldstrafe bis zumVierfachen 
des Betrages, nach dem sich sonst die Strafdro
hung richtet, ist zu bestrafen, 

a) wer einen' Schmuggel, eine Hinterziehung 
von Verbrauchsteuern (Branntweinauf
schlag) oder von Eingangs- oder Ausgangs
abgaben oder eine Abgabenhehlerei nach 
§ 37 Abs. 1 begeht, wobei es ihmda~auf 
ankommt, sich durch die wiederkehrende 
Begehung eine fortlaufende Einnahme zu 
verschaffen (gewerbsmäßige Begehung); 

b) wer den Schmuggel als Mi~glied einer Bande 
von mindestens drei Personen, die sich 
zum Schmuggeln verbunden haben, unter 
Mitwirkung (§ 11) eines anderen Banden
mitgliedsbegeht; 

c)wer einen Schmuggel begeht, bei dem er 
oder mit 'seinem Wissen ein anderer an der 
Tat Beteiligter eine Waffe oder ein anderes 
Mittel bei sich führt, wobei es ihm darauf 
ankommt, damit den Widerstand einer 
Person zu überwinden oder zu verhindern. 
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hehlten Sachen oder den Branntwein, der in 
den verhehlten inländischen Branntweinerzeug
nissen enthalten ist,. entfallen. Neben der Geld
strafe kann auf Fr.eiheitsstrafe erkannt werden, 
und zwar 

a) wenn der Verkürzungsbetrag 50.000 S 
nicht übersteigt; auf Arrest bis zu drei 
Wochen; 

I 
b) wenn er mehr als 50.000 S beträgt, aber 

100.000 S nicht übersteigt, auf Arrest bis 
zu sechs Wochen; 

c) wen'n er mehr als 100.000 S beträgt, aber 
200~000 S nicht übersteigt, auf Arrest bis 
zu drei Monaten; 

d) wenn er 200.000 Sübersteigt, auf strengen 
Arrest bis zu einem Jahr. 

Auf Verfall ist nach Maßgabe ,des § 17 zu er
k!ennen; er umfaßt auch ,die Branntweinerzeug
fllsse. 

(3) Im Falle des A:bs.·l lit. b ist lediglich auf 
Geld~trafe bis zum Zweifachen des Verkürzungs
betrages zu erkennen. 

(4) Auf die Strafen nach Abs. 2 und. 3 findet 
§ 35 Abs. 4 vorletzter Satz sinngemäße An
wendung. 

(5) Die 1\Ibgabenhehlerei ist auch dann straf
bar, wenn die Person, die den Schmuggel, die 
Verzollungsumgehung oder die Verkürzung von 
Verbrauchsteuern (Branntweinaufschlag) oder 
von Eingangs- oder Ausgangsabgaben begangen 
hat, nicht bestraft werden kann. 

§ 38. Mit strengem Arrest bis zu zwei Jahren 
ist zu bestrafen, 

a) wer den Schmuggel, die Hinterziehung von 
V erbra uchsteuern (Brann tweinauf schlag) 
oder von Eingangs- oder Ausgangsabgaben 
oder ,die Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 
lit. a gewerbsmäßig oder gewohnheitsmäßig 
begeht; 

b) wer ,den Schmuggel als Mitglied einer 
Bande von mindestens drei Personen be
geht, die sich zum Schmuggeln verbunden 
haben; 

c) wer . beim Schmuggel von einer Waffe 
oder einem anderen zur Leistung eines per
sÖnlichen W:iderstandes geeigneten Gegen
. stand Gebrauch macht oder Gebrauch zu 
machen versucht. 
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Daneben ist nach Maßgabe des § 15 auf Freiheits
strafe bis zu zwei Jahren zu erkennen. Außerdem 
sind die Bestimmungen der §§ 33, 35 und 37 über 
den Verfall anzuwenden; der Verfall umfaßt aum 
die Beförderungsmittel im Sinne des § 17 Abs. 2 
lit. c Z. 4. 

(2) Die Strafdrohung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, deren Vorsatz die im Abs. 1" bezeich
neten erschwerenden Umstände umfaßt. 

§ 39. (1) Des Wertzeichenvergehens macht sich 
schuldig, wer verwendete inländische Stempel
wertzeichen vorsätzlich wiederverwendet oder 
mit dem Vorsatz, daß sie wiederverwendet wer
den, sich verschafft, feilhält oder einem anderen 
überläßt. 

(2) Das Wertzeichenvergehen wird mit einer 
Geldstrafe bis zu 200.000 S geahndet. Auf Ver
fall der zur Wiederverwendung bestimmten Wert
zeichen ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; 
ein Wertersatz ist jedoch nicht aufzuerlegen. 

Strafschärfung bei Rückfall. 

§ 41. (1) Ist der Täter schon zweimal wegen 
eines der in den §§ 33, 35 oder 37 Abs. 1 be
zeichneten Finanzvergehen bestraft worden und 
wurden die Strafen wenigstens zum Teil, wenn 
auch nur durch Anrechnung einer Vorhaft, voll
zogen, so kann, wenn er nach Vollendung des 

Geltendes FinStrG 

Dan~ben sind auch die Strafbestimmungen d~r 
§§ 33, 35 und 37, soweit sie nicht Freiheitsstrafen 
betreffen,' anzuwenden. ' 

§ 39. (1) Des Wertzeichenver~ehens macht sich 
schuldig, 

a) wer inländische Stempelwertzeichen fälscht 
oder verfälsmt, damit sie als echt ver
wendet werden, oder sich in dieser Absicht 
falsche oder verfälschte inländische Stem
pelwertzeichen verschaft, sie ~eilhält oder 
einem anderen überläßt, oder falsche oder 
verfälschte inländische Stempelwertzeichen 
vorsätzlich als echt verwendet; 

b) wer zum Zweck der Fälschung von inlän
dischen Stempelwertzeichen Formen oder 
andere Gerätschaften, ,die zu einer Fäl
schung dienen können, oder Papier, das 
einer Zur Herstellung von Stempelwert.:. 
zeichen bestimmten Papierart gleich oder 
zum Verwechseln ähnlich ist, anfertigt, sich 
verschafft, feilhält' oder einem anderen 
überläßt; 

c} wer verwendete inländische Stempelwert
zeichen vorsätzlich wiederverwendet oder 
in der Ahsicht, daß sie wiederverwendet 
werden, sich verschafft, feilhält oder einem 
anderen überläßt. 

(2) Die im Abs. 1 lit. a und b bezeichneten 
Finanzvergehen werden mit einer Geldstrafe bis 
zu 200.000 S geahndet, daneben ist strenger 
Arrest bis zu, zwei Jahren zu verhängen. Die 
im Abs. ,1 lit. c bezeichneten Finanzvergehen 
woCl"den mit einer Geldstrafe bis zu 200.000 S 
geahndet. 

(3) Auf Verfall ,der falschen, verfälschtim oder 
zur Wiederverwendung bestimmten Wertzeichen 
(Abs. 1 lit. a und c) und Abdrucke ist nach Maß
gabe des § 17 zu erkennen. Desgleimen ist auf 
Verfall von Formen, Gerätschaften und des 
Papieres (Abs. 1 lit. b) zu erkennen, wenn diese 
Gegenstände ausschließlich für die Begehung 
eines solchen Finanzvergehens verwendbar sind .. 

Strafe bei RückfaU. 

§ 41. Mit strengem Arrest bis zu drei Jahren 
ist 'zu bestraren, wer eine der in den §§ 33 
und 35, § 37 Abs. 1 lit. a, § 3,8 oder im § 39 
Abs. 1 lit. a oder b bezeichneten Handlungen 
oder Unterlassungen begeht, nachdem er bereits 
zweimal wegen solcher Finanzvergehen gestraft 
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achtzehnten Lebensjahres neuerlich ein solches 
Finanzvergehen begeht, das Höchstmaß der an
gedrohten Freiheitsstrafe oder Geldstrafe um die 
Hälfte überschritten werden. 

(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, 
wenn seit ihrem Vollzug bis zur folgenden Tat 
mehr als fünf Jahre vergangen: sind. In diese 
Frist werden Zeiten, in denen der Bestrafte auf 
behördliche Anordnung angehalten worden ist, 
nicht eingerechnet. Ist die Strafe nur durch An
rechnung einer Vorhaft vollzogen worden, so 
beginnt die Frist erst mit Rechtskraft der Ent-
scheidung. . 

(3) Die'Strafschärfung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, bei denen die Voraussetzungen des 
Abs. 1 vorliegen. ' 

§ 42. (1) Unverändert. 

(2) ..... erwachsen ist. Daneben ist nach Maß
gabe des § 15 auf Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr zu erkennen. Auf Verfall ist ..... 

§ 44. (1) Des vorsätzlichen Eingriffes in Mono
pol rechte macht sich schuldig, wer zu seinem 
oder eines anderen Vorteil vorsätzlich 

a) unverändert -
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worden ist und seit Eintritt der Rechtskraft der 
letzten Bestrafung fünf Jahre noch nicht ver
gangen sind. Daneben sind auch ,die Strafbestim
mungen der §§ 33, 35, 37 und 39, soweit sIe 
nicht Freiheitsstrafen betreffen, anzuwenden. 

§ 42. (1) Der HintJerziehung von Monopolein. 
nahmen macht sich schuldig, wer vorsätzlich zu 
6einem oder eines anderen Vorteil 

a) bewirkt, daß Branntwein oder Salz zu 
einem ermäßigten Verkaufspreis abgegeben 
oder, daß eine Erstattung von Kaufgeld 
anerkannt wird, obwohl ,die Voraus
setzungen hiefür nicht vorliegen; 

b) zu einem ermäßigten Verkaufspreis über
lassenen Branntwein oder überlassenes Salz 
zu Zwecken verwendet, für die nach den 
Monopolvorschriften ein höherer als dieser 
ermäßigte Verkaufspreis vorgesehen ist; 

c) vergälltJen Branntwein oder vergälltes Salz 
verbotswidrig einem Verfahren unterzieht, 
durch welches die Wirksamkeit des Vergäl
lungsmittels beseitigt oder in einem 
solchen Maß gemindert wird, 'daß dadurch 
die gewährte Preisermäßigung ihre Berech
tigung verliert. 

(2) Die Hinterziehung yon Monopoleinnahmen 
wird mit einer Geldstrafe bis zum Zweifachen 
des Einnahmenausfalles geahndet, welcher der 
Monopolverwaltung durch die strafbare Hand
lung erwachsen ist.. Daneben kann im ver
waltungsbehördlichen Finanzstrafverfahren auf 
Arrest bis zu drei Monaren, im gerichtlichen 
Verfahren wegen Finanzvergehen 'auf strengen 
Arrest bis zu einem Jahr erkannt werden. Auf 
Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu erkennen; 
er umfaßt auch Branntweinerzeugnisse. 

§ 44. (1) Des vorsätzlichen Eingriffes in 
Monopolrechte macht sich schuldig, wer zu 
seinem oder eines anderen Vorteil vorsätzIich 

a) die in 'den Vorschriften über ,das Brannt
weinmonopol der Monopolverwaltung vor
behaltenen Rechte 'dadurch verletzt, 
aa)daß er aus den den Monopol

brennereien vorbehaltenen Stoffen 
Branntwein herstJellt, 
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b) die in den Vorschriften über das Salz
monopol oder das Tabakmonopol enthal
tenen Verbote der Erzeugung, Herstellung, 
Gewinnung, Bearbeitung, Verwendung, 
Verpfändung oder Veräußerung von Mono
polgegenständen oder des Handels mit 

. Monopolgegenständen verletzt; hievon aus
genommen ist der Handel mit den von 
der Monopolverwaltung in den Verkehr 
gebrachten Tabakerzeugnissen; 

e) Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4) einem 
monopolrechtlichen Einfuhr-, Ausfuhr
oder Durchfuhrvetbot zuwider ein-, aus
oder durchführt. 

(2) Der vorsätzliche Eingriff in staatliche 
Monopolrechte wird mit einer Gddstrafe bis 
zum Einfachen der Bemessungsgrundlage . geahn
det: Die Bemessungsgrundlage ist zu errechnen: 

a) unverändert 

b) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Salz
monopol nach dem höchsten Inlandver
schleißpreis für' Speisesalz, 

e) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Tabak
monopol für Monopolgegenstände, für die 
ein Inlandverschleißpreis festgesetzt ist, 
nach diesem, für andere Monopolgegen
stände nach dem Inlandverschleißpreis der 
nach Beschaffenheit und Qualität am näch
sten kommenden Monopolgegenstände und, 

,wenn ein solcher Vergleich nicht möglich 
ist, nach dem Norrnalpreis (§ 2 des Wert
zoll gesetzes 1955, BGBl. Nr. 60). 

(3) Unverändert. 

~eltendes FinStrG 

bb) daß erBranntwein reiqigt, 

ee) daß er bewirkt, daß ablieferung~pflich
tiger Branntwein nicht oder nicht zur 
Gänze oder nicht rechtzeitig ab
genommen wird, 

,dd) daß er mit Branntwein hllndelt 
oder zum Schutze der Rechte ·des Brannt':' 
weinmonopols nach den einschlägigen Vor
schriften bestehende Gebo~e und Verbote 
verletzt; 

b) die inden Vorschriften über das Salz
monopol oder das Tabakmonopol ent
haltenen Verbote der Erzeugung (Ge
winnung), Bearbeitung, Herstellung, Ver
wendung, Verpfändung oder Veräußerung 
von Monopolgegenständen 'verletzt; hie
von ausgenommen ist der Verkauf der von 
der Tabakmonopolverwaltung vertriebe
nen Erzeugnisse durch andere als befugte 
Verschleißer; 

e) Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4) einem 
Einfuhr-, Ausfuhr- oder Durchfuhrverbot 
zuwiderein-, aus- oder durchführt. 

(2) Der vorsätzliche Eingriff in staatliche 
Monopolrech~e wird mit einer Geldstrafe bis 
zum Einfachen der Bemessungsgrufidlage ge
ahndet. Die Bemessungsgrundlage ist zu. er
rechnen: 

a) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Brannt
weinmonopol nach dem höchsten Ver
kaufspreis für unverarbeiteten Branntwein, 
bereChnet nach der im Branntwein oder 
im Branntweinerzeugnis enthal~enen Wein-
geistmenge, . 

h) bei vorsätzlichen Eingriffen in das Salz
monopol nach dem 'f.arifpreis für Speise
salz, 

e) bei vors~tzlidten Eingriffen in das Tabak
monopol für Rohta:bak nach dem Normal
preis (§ 2 des Wertzollgesetze$ 1955, 
BGBl. Nr. 60), für Tabakwaren nach dem 
Verkaufspreis der nach Beschaffenheit und 
Qualität am nächsten kommenden, von 
der Monopolverwaltung in' V;ertrieb ge
setzten Tabakwaren. 

(3) Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu 
erkennen; er umfaßt auch die Rohstoffe, Hilfs
stoffe, Halbfabrikate, Geräte, Vorrichtungen und 
Branntweinerzeugnisse. ' 
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§ 46. (1) Der Monopolhehlerei .macht sich 
schuldig, wer vorsätzlich 

a)Monopolgegenstände (§ 17 Abs. 4), hin
sichtlich welcher Monopoleinnahmen ver
kürzt wurden oder in Monopolrechte ein
gegriffen wurde, oder Erzeugnisse aus 
Branntwein, der Gegenstand einer Verkür
zung von Monopoleinnahmen oder eines 
Monopoleingriffes war" kauft, zum Pfand 
nimmt oder sonst an sidl bringt,verheim
licht oder verhandelt, 

b) den Täter eines in Ht. a bezeichneten Finanz
vergehens nach der Tat dabei unterstützt, 
eine Sache, hinsichtlich welcher das Finanz
vergehen begangen wurde, oder Erzeug
nisse aus Branntwein, hinsichtlich dessen das 
Finanzvergehen begangen worden ist, zu 
verheimlichen oder zu verhandeln. 

(2) Die Monopolhehlerei wird mit einer Geld
strafe geahndet, und zwar 

a) bei Verkürzung von Monopoleinnahmen 
bis zum Zweifachen des Einnahmenausfalles 
(§ 42 Abs.2), 

b) bei einem Monopoleingriff bis zum Ein
fachen der Bemessungsgrundlage (§ 44 
Abs.2). 

Auf Verfall ist nach Maßgabe des § 17 zu er
k~nnenj er umfaßt auch die Branntweinerzeug
nIsse. 

(3) Wer eine der im Abs. 1 bezeichneten Taten 
fahrlässig begeht, ist mit einer Geldstrafe bis 
zum Einfachen des Einnahmenausfalles (§ 42 
Abs. 2) oder bis zur Hälfte der Bemessungsgrund
lage (§ 44 Abs. 2) zu bestrafen. . 

(4) Entspricht 'dem geltenden Abs. 5. 

Strafschärfung bei Rückfall. 

§ 47. (1) Ist der Täter schon zweimal wegen 
eines der in den §§ 42, 44 oder 46 Abs. 1 be
zeichneten Finanzvergehen bestraft worden und 
wurden die Strafen 'wenigstens zum Teil, wenn 
auch nur durch Anrechnung einer Vorhaft, voll
zogen, so kann, wenn er nach Vollendung des 
achtzehnten Lebensjahres neuerlich ein solches 
Finahzvergehen begeht, das Höchstmaß der an
gedrohten Freiheitsstrafe, oder Geldstrafe um die 
Hälfte überschrittenwerdeh. 

(2) Eine frühere Strafe bleibt außer Betracht, 
wenn seit ihrem Vollzug bis zur folgenden Tat 
mehr als, fünf Jahre vergangen sind. In diese 
Frist werden Zeiten, in denen der Bestrafte auf 
behördliche Anordnung angehalten worden ist, 
nicht eingerechnet. Ist die Strafe nur durch An-

Geltendes FinStrG 

§ 46: (1) Der Monopolhehlerei macht sich 
schuldig, wer seines Vorteiles wegen Monopol
gegenstände (§ 17 Abs. 4) Vlerheimlicht, an' sich 
bringt, zum Pfand nimmt, verwahrt oder ver
handelt, 

a) obwohl er weiß, od~r wenn· er es nicht 
weiß, doch in Kauf nimmt, daß Monopol
einnahmen aus diesen Gegenständen ver
kürzt wurden oder daß ,damit in Monopol
rechte eingegriffen wurde, 

b) obwohl er dies zwar nicht weiß, aber doch 
den. Umständen nach annehmen müßte. 

(2) Monopolhehlerei kann auch mit. Erzeug
nissen aus Branntwein hegangen werden, der 
Gegenstand einer Verkürzung, von . Monopol
einn'ahmen o,der -eines Monopolein,griffes war. 

(3) Die Monopolhehlerei wird mit einer Geld-
strafe geahndet, und zwar . , , 

a) bei Verkürzung von Monopoleinnahmen 
bis zum Zweifachen des Einnahmenausfalles 
(§ 42 Abs. 2); , 

b) bei einem Monopoleingriff bis zum Ein
fachen der Bemessungsgrundlage (§ 44 
Abs.2). 

(4) Bei Monopolhehlerei nach Abs. 1lit. a ist 
auch auf Verfall, na,ch MaßgIlbe des § 17 zu er
kennen; de-r Verfall um faßt auch die Brannt
weinerzeugnisse (Abs. 2). 

(5) Die Monopolhehlerei ist ohne Rücksicht 
darauf strafbar, ob die Verkürzung von 
Monopoleinnahmen oder der Eingriff In 

Monopolrechte geahndet wel1deil kann. 

Strafe bei Rückfall. 

§ 47. Mit strengem Arrest bis zu zwei Jahren 
ist zu bestrafen, wer eine der in den§§ 42 
und 44 oder im § 46 Abs. 1 .lit. a bezeichneten 
Handlungen oder Unterlassungen begeht, nach
dem er berdts zweimal wegen solcher Finanz
vergehen gestraft worden ist und seit Eintritt 
der Rechtskraft' der' letzten' Bestrafung fünf 
Jahre noch nichtvergarigen sind. Daneben sind 
auch die Strafbestimmungen der §§ 42, 44 und 46 
anzuwenden, soweit sie nicht Freiheitsstrafen be
treffen. 
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rechnung einer Vorhaft vollzogen worden, so 
beginnt die Frist erst mit Rechtskraft der Ent
scheidung. 

(3) Die Strafschärfung gilt nur für diejenigen 
Beteiligten, bei denen die .voraussetzungen des 
Abs. 1 vorliegen. 

Verletzung der Verschlußsicherheit. 

§ 48. (1) Der Verletzung der Verschlußsicher
heit macht sich schuldig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig 

. \ 

a) Verschlußmittel oder Nämlichkeitszeichen, 
. die in einem Abgaben- oder Monopolver
fahren oder in einem verwaltungsbehörd
lichen Finanzstrafverfahren angelegt oder 
anerkannt wurden, beschädigt, ablöst oder 
unwirksam macht; 

b) Räume, Anlagen, Umschließungen oder 
Vorrichtungen, die durch Verschlußmittel 
gesichert sind, die in einem Abgaben- oder 
Monopolverfahren oder in einem verwal
tungsbehördlichen Finanzstrafverfahren an
gelegt oder anerkannt wurden, so verän
dert, daß die Verschlußsicherheit nicht mehr 
gegeben ist; 

c) Beförderungsmittel, die nach den zollrecht
lichen Vorschriften zur Beförderung von 
Waren unter Zollverschluß zugelassen wUr
den, so verändert, daß die Voraussetzungen 
für eine solche Zulassung nicht mehr gege
ben sind; 

d) Beförderungsmittel, die mit geheimen oder 
schwer zu entdeckenden, zur Aufnahme 
von Waren geeigneten Räumen oder mit 
geheimen oder schwer zu entdeckenden Zu
gängen versehen sind, entgegen deh ioll
rechtlichen Vorschriften verwendet. 

(2) Die Tat wird mit einer Geldstrafe geahndet, 
deren Höchstmaß bei vorsätzlicher Begehung 
200.000 S, bei fahrlässiger Begehung 50.000 S be
trägt. Die Tat unterliegt nicht der gesonderten 
Verfolgung nach § 272 StGB. 

Finanzordnungswildrigkeiten. 

§ 49. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit macht 
sich schuldig, wer vorsätzlich 

a) Abgaben, die selbst zu berechnen sind, Vor
auszahlungen an Umsatzsteuer oder Vor
auszahlungen an Abgabe von alkoholischen 
Getränken nicht spätestens am fünften Tag 
nach Fälligkeit entrichtet oder abführt, es 
sei denn, daß der zuständigen Abgaben
behörde bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe 
des geschuldeten Betrages bekanntgegeben 
wird; im übrigen ist die Versäumung eines 
Zahlungstermines für sich allein nicht straf
bar; 

Geltendes FinStrG 

§ 48. (1) 

,d) wer einen im Abgaben- oder Monopo~ver
\ fahren oder in einem verwaltungsbehörd-

lichen Finanzstrafverfahren angelegten 
amtlichen Verschluß verletzt oder durch 
solche Verschlüsse gesicherte Räume, Ge
fäße oder Teile von Vorrichtungen, in 
denen sich verbrauchsteuerpflichtige oder 
eingangs- oder ausgangsabgabepflichtige Ge
genst~nde oder Monopolgegenstände (§ 17 
Abs. 4) befinden, oder die für solche Gegen
stände bestimmt sind, beschädigt; . 

(3) Verletzungen amtlicher Verschlüsse der 
im Abs. 1 lit. cl genannten Art unterliegen 
nicht der gesonderten Verfolgung nach § 316 
StG. 

FinanzoI'dnungswidrigkeiten. 

§ 49. (1) Der Finanzordimngswidrigkeit macht 
sich schuldig: 

a) wer Abgaben, die ~icht bescheidmäßig fest
zusetzen sind, oder wer, ohne hiedurch den 
Tatbestand des § 33 a .zu erfüllen, Voraus
zahlungen an Umsatzsteuer nicht spätestens 
am fünften Tag nach Fälligkeit entrichtet 
oder abführt, es sei' ,denn, daß der Zah
lungs(Abfuhr)pflichtige bis zu diesem Zeit
punkt die Höhe des geschuldeten Betrages 
bekanntgibt; im übrigen ist die Versäu
mung eines Zahlungstermines für sich allein 
nicht strafbar; 
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b) durch Abgabe unrichtiger Voranmeldungen 
(§ 21 des Umsatzsteuergesetzes 1972) un
gerechtfertigte A~gabengutschriften geltend 
macht. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit 
einer Geldstrafe geahndet, deren Höchstmaß die 
Hälfte des nicht oder verspätet entrichteten oder 
abgeführten Abgabenbetrages oder der geltend 
gemachten Abgabengutschrift beträgt. 

§ 50. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit 
macht sich schuldig, wer vorsätzlich unter Ver
letzung der abgabenrechtlichen Offenlegungs-· 
oder Wahrheitspflicht für die Entrichtung von 
Abgabenschuldigkeiten ungerechtfertigt Zah
lungserleichterungen erwirkt. 

(2) Die Finahzordnungswidrigkeit. wird mit 
einer Geldstrafe bis zu 50.000 S geahndet. 

§. 51. (1) Einer Finanzordnungswidrigkeit 
macht sich schuldig, wer, ohne hiedurch den 
Tatbestand eines anderen Finanzvergehens zu er
füllen, vorsätzlich 

a) eine abgaben- oder monopolrechtliche An
zeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht 
verletzt, 

b) eine abgaben- oder monopolrechtliche Ver
wendungspflicht verletzt, 

c) eine abgaben- oder monopolrechtliche 
Pflicht zur Führung oder Aufbewahrung 
von Büchern oder sonstigen Aufzeichnun

. gen verletzt, 
d) eine abgaben- oder monopolrechtliche 
. . Pflicht zur Ausstellung oder Aufbewahrung 
- v~>n Belegen verletzt, 

e) MaßI\ahmen der in den Abgaben- oder 
Monopolvorschriften vorgesehenen amt
lichen Aufsicht erschwert oder verhindert 
oder die Pflicht, an solchen Maßnahmen 
mitzuwirken, verletzt, 

f) eine zollrechtliche Stellungspflicht, eine zoll
rechtliche Beschränkung für den Zollgrenz
bezirk oder eine zollrechtliche Verkehrs
beschränkung verIetzt. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird mit 
einer Geldstrafe bis zu 50.000 S geahndet. 

Geltendes FinStrG 

b) wer, ohne hiedurch den Tatbestand des 
§ 33 a zu erfüllen, 'durch Abgabe unrich
tiger Voranmeldungen (§ 21 des Umsatz
steuergesetzes 1972) ungerechtfertigte Ab
gabengutschriften geltend macht; 

§ 48. 

(2) Die Finanzordnungswidrigkeit wird in den 
Fällen des Abs. 1 lit. cund ,e mit einer Geld
!Strafe bis zu 20.000 S, in Iden Fällen des Ahs. 1 
lit. a, bund d mit einer Geldstrafe bis zu 
50.000 S geahndet. In den Fällen des .A:bs. 1 lit. a 
und b beträgt das Höchstausmaßder Geldstrafe 
ein Viertel des nicht oder verspätet entrichteten 
oder abgeführnen Abgabenbetrages oder der gel
tel1!d gemachten Abgabengutschrift, wenn diese 
200.000 S übersteigen . 

. § 48. (1) 

c) wer für die Entrichtung von Abgaben
schuldigkei:ten durch unrichtige Angaben 
ungerechtfertigt Zahlungserleichterungen 
erwirkt; 

§ 48. (1) 
e) wer, ohne den Tat:bestand eines anderen 

Finanzver~ehens zu erfüllen, als Abgabe
pflichtiger, zum Steuerabzug Verpflichteter, 
Monopolpflichtiger, abgaben- oder mono
polrechtlich Begünstigter 'beziehungsweise 
in Wahrnehmung ,der Angelegenheiten sol
cher Personen Abgaben- und Monopol
gesetzen sowie hiezu erlassenen Verord
nungen oder den auf Grund solcher Vor
schriften ·ergangenen Verfügungen, die 
einen Hinweis auf die Strafbarkeit ent
halten, zuwiderhandelt . 

§ 52. (1) Der selbstverschuldeten Berauschung § 52. (1) Der selbstverschuldeten Berauschung 
macht sich schuldig, wer sich vorsätzlich oder macht sich schuldig, wer sich vorsätzlich oder 
fahrlässig durch den Genuß von Alkohol oder fahrlässig durch den Genuß eines berauschenden 

. I 
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den Gebrauch eines anderen berauschenden Mit
tels in einen die Zurechnungsfähigkeit ausschlie
ßenden Rausch versetzt· und im Rausch eine 
Handlung begeht, die ihm außer diesem Zustand 
als Finanzvergehen zugerechnet würde. 

(2) Die selbstverschuldete Berauschung wird 
mit einer Geldstrafe bis. Zu 20.000 S geahndet; 
die Geldstrafe darf jedoch nicht höher bemessen 
werden, als sie das Gesetz für das im Rausch 
begangene Finanzvergehen androht. Daneben ist 
nach Maßgabe des § 17 auf Verfall zu erkennen; 
der Umfang des Verfalls richtet sich nach den 
Strafbestimmungen des Finanzvergehens, das dem 
Berauschten nicht zugerechnet werden kann. 

§ 53. (1) Das Gericht ist zur Ahndung von 
Finanzvergehen zuständig, 

a) wenn sich die Strafe wegen erschwerender 
Umstände nach § 38 oder wegen Rückfalls 
nach den §§ 41 oder 47 richtet, 

b) wenn der Wertbetrag, nach dem sich die 
Strafdrohung richtet· (strafbestimmender 
Wertbetrag), 500.000 S übersteigt oder 
wenn die Summe der strafbestimmenden 
Wertbeträge aus mehreren zusammentref
fenden Vergehen 500.000 S übersteigt und 
alle diese Vergehen in die örtliche und 
sachliche Zuständigkeit derselben Finanz
strafbehörde fielen. 

(2) Im Abs. 1 lit. b tr~tt an. die Stelle des 
Wertbetrages von 500.000 Sder Wertbetrag von 
200.000 S in den Fällen 

a) des Schmuggels, der fahrlässigen Verletzung 
der Stellungspflicht, der Hinterziehung 
oder fahrlässigen Verkürzung von Ein
gangs- oder Ausgangsabgaben (§§ 35 und 
36), 

b) der Hinterziehung oder fahrlässigen Ver
kürzung von Monopoleinnahmen (§§ 42 
und 43), 

c) der Abgabenhehlerei mit Sachen, hinsicht
lich derer ein Schmuggel, eine fahrlässige 
Verletzung der Stellungspflicht oder eine 
Verkürzung von Eingangs- oder Ausgangs
abgaben begangen wurde (§37), 

d) der Monopolhehlerei mit Branntwein oder 
. Salz, hinsichtlich derer Monopoleinnahmen 
verkürzt wurden, und der Monopol
hehlerei mit Erzeugnissen aus Branntwein, 
der Gegenstand einer Verkürzung von 
Monopoleinnahmen war (§ 46). 

Geltendes FinStrG 

Mittel~ in den Zustand der Zurechnungsunfähig
keit (§ 6 Abs.1) versetzt und in diesem Zustand 
eine Handlung oder Unterlassung begeht, die 
ihm sonst als Finanzvergehen zuzurechnen wäre. 

(2) Die selbstverschuldete Berauschung wird 
mit einer Geldstrafe bis Zu 10.000 S geahndet. 
Daneben ist auf Verfall zu erkennen; der Um
fang ,des Verfalles richtet sich nach den Straf
bestimmungen des Finanzvergehens, das dem Be
rauschten nicht zugerechnet werden kann. 

§ 53. (1) Das Gericht ist zur Ahndung von 
Finanzvergehen zuständig, 

a) wenn das Vergehen auf betrügerische Weise 
begangen wurde und nach § 199 lit. a, b 
oder <l oder nach den §§ 200 und. 201 
lit. a StG. beschwert ist, 

b) wenn ·das Vergehen wegen .erschwerender 
Umstände (§ 38) oder wegen Rückfalles 
(§§ 41 und 47) zwingend mit Freiheits
strafe bedroht ~st, 

c) im Falle ,des Wertzeichenvergehens nach 
§ 39 Abs. 1 lit. a oder h, 

d) im Falle der Begünstigung nach § 51, 
wenn ,das Finanzvergehen des Begünstigten 
:der Ahndung durch das Gericht zufällt, 

e) wenn .der Wertbetrag, nach dem sich die 
StraMrohung für das Vergehen richtet 
(strafhestimmender Wertbetrag); 200.000 S 
übersteigt oder wenn die Summe der straf
bestimmen'den Wertbeträge aus mehI'cren 
zusammentreffenden Vergehen .200.000 S 
übersteigt und alle diese Vergehen in die 
örtliche und sachliche Zuständigkeit der
selben Finanzstrafbehöl"de fielen. 

(2) Im Abs. 1 lit. e tritt an die Stelle des Wert
betrages von 200.000 S . der Wertbetrag von 
50.000 S in ,den Fällen 

a) <les Schmuggels, ,der Verzollungsumgehung; 
,der Hinterziehung oder fahrlässigen Ver
kürzung von Eingangs- oder Ausgangsab
gaben (§§ 35 und 36), 

b)der Hinterziehung oder fahrlässigen Ver
kürzung von Monopoleinnahmen (§§ 42 
und 43), 

c) der AbgabenhehleI'ei mit Sachen, hinsicht
lichderen ,ein Schmuggel, eine Verzollungs
umgehung oder eine Hinterziehung oder 
fahrlässige Verkürzung von Eingangs- oder 
Ausgangsabgahen begangen wurde(§ 37 
Abs. 1), 

d) der Monopolhehlerei mit Branntwein oder 
Salz, hinsichtlich deren Monopoleinnahmen 
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verkürzt wurden, und 'der Monopolhehlerei 
mit Erzeugnissen aus Branntwein, der Ge
genstand einer Verkürzung von Monopol
einnahmen war (§ 46), 

e) der Finanzvergehen, die die Verkehrsteuern 
betreffen. 

(3) Im Abs. 1 lit. e tritt an die Stelle des 
Wertbetrages von 200.000 S der Wertbetrag von 
150.000 S in den FälLen 'der Hinterziehung (§§ 33 
und 33 a) und der fahrlässigen Verkürzung (§ 34) 
der veranlagten Abgaben vom Einkommen oder 
vom Vermögen, der Gewerbesteuer (mit Aus
nahme der Lohnsummensteuer) oder der Um
satzsteuer. Zur Ahndung solcher Finanzvergehen 
ist ,das Gericht ferner zuständig, wenn der straf
bestimmende Wertbetrag höher als 50.000 S ist 
und 

a)der Täter bereits einmal vom Gericht 
wegen eines vorsätzlich begangenen Finanz
vergehens, das eine der vorgenannten Ab
gaben hetrifft, gestraft worden ist und seit 
dem Eintritt ,der Rechtskraft des Straf
urteiles noch nicht fünf Jahre vergangen 
sind oder 

b) der strafhestimmende Wertbetrag inehr als 
ein Dr,ittel des Abgabenbetrages (Abs. 4 
lit. a) ausmacht, der sich aus der rechts
kräftigen Abgabenfestsetzung ergibt. 

(4) In ,den Fällen des Abs. 3 gelten folgende 
Bestimmungen: 

a) als Abgabenbetrag hat der Betrag zu gel
ten, der sich für' ,das betreffende Veranla
gungsjahr ,durch Zusammenl"echnung der 
nach Aufdeckung des Finanzvergehens end
gültig festgesetzten Schuldigkeiten an den 
im Abs. 3 genannten kbgaben ergiht; 

b) zur Ermittlung '~es strafbestimmenden 
Wertbetrages sind die bezüglich eines Ver
anlagungsj;l!hres hegangenen Verkürzungen 
,der im Abs.3 g,enannten kbgaben zusam
menzurechnen; bei Zusammentreffen meh
rerer Finanzvergehen hat diese Zusammen
rechnung nur insoweit plitz zu greifen, als 
für die Ahndung jedes einzelnen Vergehens 
,dieselbe Finanzstrafbehörde örtlich und 
sachlich zustä~dig wäre; 

c) wird die strafhare Tat durch mehrere Jahre 
fortgesetzt oder wirkt sie 'durch mehrere 
Jahre fort, so ist das Gericht für die Ahn
dung des Finanzvergehens zuständig, wenn 
die Voraussetzungen für seine Zuständig
keit mindestens hinsichtlich eines Veran-
lagungsjahres gegeben sind. . 

(5) Im Abs. 1 lit. e tritt an die Stelle des Wert
betrages von 200.000 S der Wertbetrag von 
150.000 S inden Fällen der Hinterziehung (§ 33) 
uridder fahrlässigen Verkürzung (§ 34) der im 
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Abzugsweg zu erhebenden Abgaben vom Ein
kommen, <ler Lohnsummensteuer oder des Bei
trages der Dienstgeber zum Ausgleichsfonds für 
Kinderbeihilfe. Zur Ahndung solcher Finanzver
gehen ist das 'Gericht ferner zuständig, wenn der 
strafbestimmende Wertbetrag höher als 50.000 S 
ist und die Abgabe in dem Zeitraum, für den 
die strafbare Tat festgestellt ist, um' mehr als 
ein Drittel verkürzt wurde. Die Bestimmungen 

~ des Abs. 4 lit. c sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Entspricht dem geltenden Abs. 6. 

(4) Das Strafverfahren gegen den Täter, gegen 
andere an der Tat Beteiligte und gegen Hehler 
ist bei Gerimt durmzuführen, wenn auch nur 
bei einer dieser Personen simdie gerimtlime 
Zuständigkeit aus den Abs. 1 und 2 ergibt. 

(5) Hat sim jemand durch dieselbe Tat eines 
Eingriffs in ein Monopolrecht (§§ 44 und 45) 
oder einer Monopolhehlerei (§ 46) und eines 
anderen Finanzvergehens schuldig gemacht, so 
obliegt die' Ahndung beider Vergehen dem Ge
richt, wenn die Ahndung auch nur eines dieser 
Vergehen nach den vorstehenden Bestimmungen 
in die Zuständigkeit des Gerichtes fällt. 

(6) Entspricht dem geltenden Abs. 9. 

(7) Entsprimt dem geltenden Abs. 10. 

(8) tIat sim jemand durch dieselbe Tat einer 
strafbaren Handlung schuldig gemacht, die dem 
Gericht, und eines Finanzvergehens, das der 
Finanzstrafbehörde zufällt, so hat das Gericht die 
gerichtlim strafbare Handlung, die Finanzstraf
behörde das Finanzvergehen gesondert zu ahnden; 
die Bestimmungen des Abs. 5 und des § 22 
Abs. 2 werden hievon nicht berührt. 

§ 54. (1) Findet die Finanzstrafbehörde nach 
Einleitung des Strafverfahrens, daß für dessen 
Durchführung das Gericht zuständig ist, so hat 
sie in jeder Lage des Verfahrens ohne unnötigen 
Aufschub die Anzeige an die Staatsanwaltschaft 
zu erstatten und hievon den Besmuldigten und 
die gemäß § 122 dem Verfahren zugezogenen 

(6) Kann eine Prüfung, ob ,das Gericht nam 
den vorstehenden Absätzen zur Ahndung des 
Finanzvergehens zuständig sei, noch nicht vor
genommen werden, so hat die Finanzstrafbe
hörde alle zur Sicherung der Beweise erforder
limen Maßnahmen zu treffen. Solche Maßnah
men -d~r Finanzstrafbehörde sind wegen Un
zuständigkeit nicht -anfemtbar, wenn sich später 
die gerichtliche Zuständigkeit herausstellt. 

(7) Das Strafverfahren gegen Täter, Mitschul
dige, Teilnehmer sowie gegen diejenigen, welche 
sim einer Begünstigung mit Beziehung auf das 
Finanzvergehen schuldig gemacht oder an dieser 
mitgewirkt haben, ist bei Gericht durchzuführen, 
wenn aum nur bei einer dieser Personen die ge
rimtliche Zuständigkeit sich aus den vorher
gehenden Absätzen ergibt. 

(8) Hat sich jemand ,durch: dieselbe Tat eines , 
Eingriffes in ein Monopolrecht (§§ 44 und 45) 
und eines anderen Finanzvergehens schuldig ge
macht, so obliegt die Ahndung beider Vergehen 
dem Gericht, wenn die Ahndung aum nur eines 
-dieser Vergehen nach den vorstehenden Bestim
mungen in die Zustäl1!digkeitdes Gerichtes fällt. 

(9) Finanzordnungswidrigkeiten und die sel\>st
verschuldete Berauschung (§ 52) hat das Gericht 
niemals zu ahnden. 

(10) Finanzvergehen, deren Ahndung nich't dem 
Gericht zukommt, sind von den Finanzstraf
behörden zu ahnden. 

(11) Hat sich j,emand durch dieselbe Tat einer 
strafbaren Handlung schuldig gemacht, die dem 
Gerimt, und eines Finanzvergehens, das der Fi
nanzstrafbehöl'de zufällt, so hat das Gericht die 
gerichtlich strafhare Handlung, die Finanzstraf
behörde das Finanzvergehen gesondert zu ahn
den; die Beßtimmungen des Abs. 8 und des § 32 
Abs. 3 werden hievon nicht berührt. 

Kein Gegenstück. , 
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Nebenbeteiligten zu verständigen; Personen, die 
sich in vorläufiger Verwahrung oder in Unter
suchungshaft der Finanzstrafbehörde befinden, 
sind dem Gericht zu übergeben. . 

(2) über die Beschlagnahme von Gegenständen 
und über Sicherstellungsmaßnahmen ist in der 
Anzeige Mitteilung Zu machen. Soweit nicht 
binnen sechs Wochen nach 4er Anzeige der 
Untersuchungsrichter die Beschlagnahme seiner
seits anordnet oder die Ratskammer eine einst
weilige Verfügung. erläßt (§ 207 a), hat die 
Finanzstrafbehörde die Beschlagnahme oder 
Sicherstellung unverzüglich aufzuheben. 

(3) Nach Erstattung der Anzeige hat die 
Finanzstrafbehörde eine weitere Tätigkeit nur 
so weit zu entfalten, als dies § 197 vorsieht. 

(4) Wird der Finanzstrafbehörde gemäß § 203 
die Einleitung ,der Voruntersuchung oder gemäß 
§ 209 Abs. 2 die Einleitung des Strafverfahrens 
wegen eines Finanzvergehens mitgeteilt, so hat sie 
ein wegen desselben Finanzvergehens anhängiges 
verwaltungsbehördliches Finanzstrafverfahren 
vorläufig einzustellen; ist bereits der Strafvollzug 
eingeleitet, so ist er zu unterbrechen. 

. (5) Wird das gerichtliche Verfahren rechts
kräftig durch eine Entscheidung, die auf der 
Ablehnung der Zuständigkeit beruht (Unzustän
digkeitsentscheidung), beendet, so hat die Finanz
strafbehörde das Finanzstrafverfahren fortzu
setzen; einer Bestrafung darf aber kein höherer 
strafbestimmender Wertbetrag zugrunde gelegt 
werden, als er der finanzstrafbehördlichen Zu
ständigkeit entspricht. Der unterbrochene Straf
vollzug ist fortzusetzen. 

(6) Wird das gerichtliche Verfahren anders als 
durch Unzuständigkeitsentscheidung rechtskräftig 
beendet, so hat die Finanzstrafbehörde ihr Ver
fahren und den Strafvollzug endgültig einzu
stellen und eine bereits ergangene Entscheidung 
außer Kraft zu setzen. Eine bereits vollstreckte 
Strafe hat das Gericht auf die gerichtliche Strafe 
wegen des Finanzvergehens anzurechnen. 

/ 

Kein Gegenstück. 

Geltendes FinStrG 

§ 53. 

(12) Wird jemand wegen eines Finanzvergehens' . 
vom Gericht verfolgt, so ist ein verwaltungs
behördliches Finanzstrafverfahren und die Voll
ziehung der Strafe wegen dieses Vergehens bis 
zur rechtskräftigen Beendigung des gerichtlichen 
Verfahrens vorläufig einzustellen. Das verwal
tungsbehördliche Finanzstrafverfahren und die 
Vollz1ehungder Strafe ist endgültig einzustellen, 
wenn das gerichtliche Verfahren, ohne daß eine 
Unzuständigkeitsentscheidung ergangen wäre, 
rechtskräftig beendet worden ist; nach Rechts
kraft einer gerichtlichen Unzuständigkeitsent
scheidung kann es ohne die Förmlichkeiten einer 
Wiederaufnahme fort~esetzt werden. 

(13) Hat sich das Gericht zur Verfolgung eines 
Finanzvergehens für unzuständig e.rklärt, so hat 
die Finanzstrafbehörde das Strafverfahren durch
zuführen. Der Bestrafung darf aber kein höherer 
strafbestimmender Wertbetrag zugrunde gelegt 
werden, als er der finanzstrafbehördlichen. Zu
ständigkeit entspricht. 

Vor aus set z u n g für die Dur c h
führung der mUndlichenVerhand
I u n gun ,d der Hau p t ver h a n,cl I u n g. 

§ 54. Im Strafverfahren wegen Finanzver
gehen, die Abgaben der im §53 Abs. 3 bezeich
neten Art betreffen, darf, soweit es sich um ein 
verwaltungsbehördliches Finanzstrafverf'ahren 
handelt, die münd1iche Verhandlung, soweit es 
sich um ein gerichtliches Finanzstrafverfahren 
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§ 55. War mit dem Finanzvergehen eine 
Abgabenverkürzung oder ein sonstiger Einnah
menausfall verbunden, so sind, soweit die be
troffenen Abgaben oder sonstigen Einnahmen im 
Abgaben- oder Monopolverfahren rechtskräftig 
endgültig festgesetzt sind, die Finanzstrafbehörde 
und das Gericht daran gebunden. 

§ 56. (1) Entspricht dem geltenden § 56. 

(2) Für Anbringen, Niederschriften, Akten
vermerke, Vorladungen, Erledigungen, Zustellun
gen, Fristen sowie Zwangs- und Ordnungsstrafen 
gelten, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, . die Bestimmungen. des 3. Abschnittes 
der Bundesabgabenordnung sinngemäß. -

(3) Zwangs- und Ordnungsstrafen fließen dem 
Bund zu. 

§ 57. (1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

(3) Die Fi~anzstrafbehörde hat Beschuldigten 
und Nebenbeteiligten, die rechtsunkundig und 
nicht durch berufsmäßige Parteienvertreter ver
treten sind, auf Verlangen mündlich die zur 
Vornahme ihrer Verfahrenshandlungen nötigen 
Anleitungen zu geben und sie über die mit ihren 
Handlungen oder U1'lterlassungen unmittelbar 
verbundenen Rechtsfolgen zu belehren. 

§ 58. (1) Zur Durchführung des Finanzstraf
verfahrens sind als Finanzstrafbehörden erster 
Instanz zuständig: 

a) für Finanzvergehen, die bei oder im Zu
sammenhang mit' der Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr von Waren begangen werden, 
und für Finanzvergehen, durch welche sonst 
Abgaben- oder Monopolvorschriften, deren 
Handhabung der . Zollverwaltung oder 
ihren Organen obliegt, verletzt ~erden, 
die ZollämterWieIi, Linz, Salzburg, Graz, 
Klagenfurt, Innsbruck und Feldkirch, wenn 

Geltendes FinStrG 

handelt, die Hauptverhandlung erst durchgeführt 
werden, wenn das Ergebnis der rechtskräftigen 
endgültigen Abgabenfestsetzung (§ 53 Abs. 4 
lit. a) für den Zeitraum vorliegt, den die straf
bare Tat betrifft. 

Kein Gegenstück. 

§ 56. Eine Bestrafung wegen eines Finanz
vergehens, ein Yerfall im selbständigen Ver
fahren (§ 1'8) und eine Inanspruchnahme aus der 
Haftung gemäß § 28 dürfen nur auf Grund eines 
nach den folgenden Vorschriften durchgeführten 
Verfahrens erfolg,en. 

§ 186. (1) Für die Berechnung der Fristen und 
für die Zustellungen gelten sinngemäß die Be
stimmungen der Bundesabgabenordnung. 

(2) Die Bestimmungen . der Bundesabgaben
ordnung über Zwangs- und Ordnungsstrafen gel
ten sinngemäß auch für -das Finanzstrafverfahren, 
soweit -dieses Bundesj?iesetz keine hesonderen Vor
schriften enthält. Zwangs- und Ordnungsstrafen 
fließen dem Bund zu. 

§ 57. (1) Fi~anzvergehensind von Amts wegen 
zu verfolgen. 

(2) Die der Entlastung des Beschuldigten dien
lichen Umstämle sind in gleicher Weise zu er
forschen und zu berücksichtigen wie die be
lastenden. 

§ 84. 

(3) Ein Beschuldigter, dem kein Verteidiger 
zur. Seite steht, ist über seine Rechte zu belehren. 

§ 58. (1) Zur Durchführung des Finanzstraf
verfahrens sind als Finanzstrafbehörden erster 
Instanz zuständig: 

a) für Finanzvergehen, die bei oder im Zu
sammenhang mit -der Ein-, Aus- oder 
Durchfuhr von Waren begangen werden, 
und für Finanzvergehen, durch welche sonst 
Abgabenvorschriften, deren Handhabung 
der Zollverwaltung oder ihren Organen 
'Oder der Zollwache obliegt, verletzt wer-· 
den, die im § 11 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
vom 6. Juli 1954, BGBl. Nr. 149, über den 
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diese Finanzvergehen im Bereich der diesen 
. ,Zollämtern übergeordneten Finanzlandes

direktionen begangen oder entdeckt wor
den sind; 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) in den Fällen der §§ 39 und 40 die Finanz
ämter für Gebühren und Verkehrsteuern 
in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt 
und Innsbruck sowie das Finanzamt Feld
kirch, wenn diese Finanzvergehen im Be
reich der diesen Finanzämtern übergeord
neten Finanzlandesdirektionen 'begangen 
oder entdeckt worden sind; 

f) bei allen übrigen Finanzvergehen die zur 
Erhebung der beeinträchtigten Abgaben 
oder zur Handhabung der verletzten Ab
gaben- oder Monopolvorschriften zuständi
gen Finanzämter; eine Änderung der Zu
ständigkeit des Finanzamtes zur Erhebung 
der Abgaben bewirkt keine Änderung der 
Zuständigkeit zur Weiterführung des an
hängigen Finanzstrafverfahrens ; 

g) für die unter lit. a und bangeführten 
Finanzvergehen im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 146 außer den unter lit. a be
zeichneten Zollämtern auch alle anderen 
Zollämter, wenn sie solche Finanzvergehen 
entdecken oder auf andere W.eise von ihnen 
zuerst Kenntnis erlangen. 

(2) Die Durchführung der mündlichen Ver
handlung und die Fällung des Erkenntnisses ob
liegt, soweit nicht gerichtliche Zuständigkeit ge-
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Aufhau -der Abgabenverwaltungdes Bun
,des, genannten Zollämter, wenn diese 
Finanzvergehen im Bereich der diesen Zoll
ämtern übergeordneten Finanzlandesdirek
tionen begangen oder ,entdeckt worden 
sind; . 

b) fürAbgabenhehl~rei und Monopolhehlerei 
mit Waren oder Monopolgegenständen, 
mit denen ein Finanzvergehen bei der Ein
fuhr begangen wurde, oder mit Erzeug
nissen aus Branntwein, -der Gegenstand 
einc:!s bei der Einfuhr begangenen Finanz
vergehens war, ,die unter lit. a beZieichneten 
Zollämter, wenn die Abgabenhehlerei oder 
Monopolhehlerei im Bereich der diesen 
Zollämtern übergeordneten Finanzlandes
direktionen begangen oder entdeckt wor
den ist; 

c) in allen übrigen Fällen der Abgabenhehlerei 
oder Monopolhehlerei die zur Erhebung 
der beeinträchtigten Abga:ben oder zur 
Handhabung der Monopolvorschriften zu
ständigen Finanzämter, in deren Bereich 
die Tat begangen oder entdeckt worden ist; 

d) in den Fällen des § 52 jenes Finanzamt 
oder Zollamt, das für ,die Verfolgung des 
dem Bemuschten nicht zurechenbaren 
Finanzvergehens zustän'dig wäre; 

e) in den Fällen des§ 39 Abs. 1 lit. c und des 
§ 40 ,die Finanzämter, die im § 7 Abs. 1 
und 2 des in lh. a genannten Bundes
gesetzes angeführt sind, für die in ihrem 
Bereich begangenen oder entdeckten 
Finanzvergehen; 

f) bei allen übrigen Finanzvergehen die zur 
Verwaltung der beeinträchtigten _ Abgaben 
oder zur Handhabung der Monopolvor
schriften zuständigen Fin'anzäm ter; 

g) für die unter lit. a und bangeführten 
Finanzvergehen im vereinfachten Verfah
ren gemäß § 146 außer den unter lit. a be
zeichneten auch die sonstigen in den An
lagen 2 und 3 des Bundesgesetzes vom 
6. Juli 1954, BGBL Nr. 149, genannten 
Zollämter, wenn diese solche Finanz
vergehen entldecken oder auf andere Weise 
von ihnen zuerst Kenntnis erlangen. 

(2) Im Verfahren über Finanzvergehen, bei 
denen für die Strafandrohung ein Wertbetrag 
maßgebend ist, obliegt, soweit nicht gerichtliche 

9 
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mäß § 53 gegeben ist, einem Spruchsenat (§ 65) 
als Organ der Finanzstrafbehörde erster Instanz, 

a)wenn der strafbestimmende Wertbetrag bei 
den im § 53 Abs. 2 bezeichneten Finanz
vergehen 100.000 S, bei allen übrigen Fi
nanzvergehen 200.000 S übersteigt, 

b) wenn der Beschuldigte oder ein Neben
beteiligter die Fällung des Erkenntnisses 
durch e~nen Spruchsenat beantragt. Im Fall 
eines vorausgegangenen vereinfachten Ver
fahrens (§ 143) ist ein solcher Antrag im 
Einspruch gegen die Strafverfügung, in den 
übrigen Fällen bis zum Beginn der münd
lichen Verhandlung oder, wenn eine solche 
gemäß § 125 Abs. 3 nicht stattfindet, bis 
zur Abgabe der Verzichtserklärung zu 
stellen. 

§ 59. (1) Entspricht dem geltenden § 59 
Abs.2. 

(2) Die Zuständigkeit einer Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zur Durchführung des Finanzstraf
verfahrens gegen einen Täter begründet auch 
ihre Zuständigkeit gegenüber anderen an der Tat 
Beteiligten sowie gegenüber jenen Personen, 
welche sich einer Hehlerei mit Beziehung auf das 
Finanzvergehen schuldig gemacht haben. Zur 
Durchführung der mündlichen Verhandlung und 
zur Fällung des Erkenntnisses ist hinsichtlich 
aller dieser Personen, mit Ausnahme jener, die 
keinen Einspruch gegen die Strafverfügung er
hoben haben, ein Spruchsenat berufen, wenn die 
Voraussetzungen des § 58 Abs. 2 auch nur hin
sichtlich einer dieser Personen zutreffen. Die 
gemeinsame Oberbehörde kann jedoch, wenn 
dies zur Vermeidung von Verzögerungen oder 
Erschwerungen des Verfahrens oder zur Ver
kürzung der Verwahrung oder der Unter
suchungshaft eines Beschuldigten dienlich scheint, 

Geltendes FinStrG 

Zuständigkeit gemäß § 53gegeben ist, die Durch
führung ,der mündlichen Vrerhandlung und die 
Fällung des Erkenntnisses einem Spruchsenat 
(§ 65) als Organ der Finanzstrafbehörde erster 
Instanz, wenn ,die Untersuchung ergeben hat, daß 
der Wertbetrag 50.000 S übersteigt. Gleiches gilt 
in jenen Fällen, bei ,denen der Wertbetrag 
10.000 S übersteigt und der Beschuldigte die 
Durchführung der mündlichen Verhandlung und 
die Fällung des Erkenntnisses durch einen Spruch
senat begehrt; im Fall eines vorangegangenen 
vereinfachten VerfahI1ens (§ 143) ist ein solches 
Begehren im Einspruch gegen die Strafverfügung 
zu stellen. 

§ 59. (1) Liegen jemandem mehrere durch die
selbe Tat o'der ,durch mehrere Taten begangene 
Finanzv,ergehen zur Last, hinsichtlich deren die 
Durchführung des Strafverfahrens verschiedenen 
Finanzstrafbehörden gleicher sachlicher Zustän
digkeit obliegen würde, so hat die gemeinsame 
Oberbehörde, wenn dies im Interesse einer ein
facheren oder rascheren Durchführung des Ver
fahrens geboten erscheint, ,die Durchführung des 
Strafverfahrens der in Betracht kommenden Fi
nanzstrafhehörde zu übertragen. 

(2) Hat jemand durch dieselbe Tat eine Zu
widerhandlung gegen Abgabenvorschriften und 
eine Zuwide1"handlung geg,en Monopolvorschrif
ten oder eine Abgabenhehlerei und eine 
Monopolhehlerei begangen, so ist das Straf
verfahren gemeinsam bei der nach § 58 für die 
Verfolgung der Zuwiderhandlung gegen die 
Abgabenvorschriften oder für die Verfolgung 
der Abgabenhehlerei zuständigen Finanzstraf
behörde ,durchzuführen. 

(3) Die Zuständigkeit einer Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zur Durchführung des Straf
verfahrens gegen einen Täter hegründet auch 
ihre Zuständigkeit gegenüber Mittätern, Mit
schuldigen und Teilnehmern sowie gegenüber 
jenen, welche eine Begünstigung solcher Per
sonen begangen oder an dieser mitgewirkt 
haben. Zur Durchführung ,der mündlichen Ver
handlung und zur Fällung ,des Erkenntnisses ist 
hinsichtlich aller dieser Personen, mit Ausnahme 
jener, -die keinen Einspruch geg,en ,die Strafver
fügung erhoben haben, ein Spruchsenat berufen, 
wenn die Voraussetzungen des § 58 Abs. 2 auch 
nur hinsichtlich einer dieser Personen zu
treffen. Die gemeinsame Oberbehö1"de hat je
doch, wenn dies im Interesse einer einfacheren 
oder rascheren Durchführung ,des Strafverfahrens 
geboten erscheint, die getrennte Durchführung 
des Strafverfahrens gegen reine oder mehrere der 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)130 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 131 

FinStrG-Novelle 

die getrennte Durchführung des Strafverfahrens 
gegen eine oder mehrere der oben genannten 
Personen anordnen und eine Verfügung nach 
§ 60 treffen. 

(3) Entspricht dem geltenden § 60. 

§ 60. (1) An Stelle der gemäß § 58 zuständigen 
Finanzstrafbehörde erster Instanz kann aus Grün
den der Zweckmäßigkeit, insbesondere zur Ver
meidung von Verzögerungen oder Erschwerun
gen des Verfahrens oder zur Verkürzung der 
Verwahrung oder der Untersuchungshaft eines 
Beschuldigten, für die Durchführung des Finanz
strafverfahrens eine andere sachlich zuständige 
Finanzstrafbehörde bestimmt werden. 

(2) Die Verfügung gemäß Abs. 1 trifft die den 
beteiligten Finanzstrafbehörden gemeinsame 
Oberbehörde. 

§ 61. (1) Liegen einem Täter mehrere Taten 
zur Last oder haben sich an derselben Tat meh
rere Personen beteiligt oder stehen die Taten 
mehrerer Personen sonst in einem engen Zu
sammenhang und ist in allen diesen Fällen die
selbe Finanzstrafbehörde erster Instanz zur 
Durchführung des Strafverfahrens zuständig, so 
hat die Finanzstrafbehörde die Strafverfahren 
wegen aller Taten zu verbinden. 

(2) Von einer Verbindung nach Abs. 1 kann 
abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung 
von Verzögerungen oder Erschwerungen des Ver
fahrens oder zur Verkürzung der Verwahrung 
oder der Untersuchungshaft eines BJschuldigten 
dienlich scheint. 

§ 62. (1) Unverändert. 

(2) Die Durchführung der mündlichen Ver
handlung und die Entscheidung über das Rechts
mittel obliegt einem Berufungssenat als Organ 
der Finanzstrafbehörde zweiter Instanz, 

a) wenn das Rechtsmittel sich gegen ein Er
kenntnis oder einen sonstigen Bescheid 
eines Spruchsenates richtet, 

b) wenn die Berufung ein Erkenntnis betrifft, 
in dem eine Freiheitsstrafe verhängt wor
den ist. 
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oben genannten Personen anzuordnen und jener 
Finanzstrafbehöroe gleicher sachlicher Zuständig
keit zu übertragen, in ,deren Bereich diese Person 
ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hat. 

§ 60. Eine Finanzstrafbehörde erster Instanz, 
die von einer strafbaren Tat Kenntnis erlangt, 
ist im Rahmen der Bestimmungen über die 
sachliche Zuständigkeit der Finanzstrafbehörden 
zur Durchführung ,des Finanzstrafverfahrens 
zuständig, solange nicht ein Umstand hervor
gekommen ist, der die ausschließliche Zuständig
keit einer anderen Finanzstrafbehörde ,erster In
stanz begründet. 

§ 59. 

(4) Wenn hiedurch das Verfahren wesentlich 
vereinfacht oder beschleunigt wird, hat dessen 
Durchführung ,die gemeinsame Oberbehörde von 
der zuständigen Finanzstrafbehörde erster In-, 
stanz auf jene Finanzstrafbehörde erster Instanz 
gleicher sachlicher Zuständigkeit zu übertragen, 
in deren Bereich der Täter seinen Wohnsitz oder 
Aufenthalt hat. 

§ 61. Liegen einem Täter mehrere strafbare 
Taten zur Last, hinsichtlich deren dieselbe 
Finanzstrafbehörde erster Instanz zur Durch
führung des Strafverfahrens zuständig ist, so 
hat die Finanzstrafbehöl'de die Strafverfahren 
wegen aller Taten zu verbinden. Von einer 
solchen Verbindung kann aus Zweckmäßigkeits
gründen abgesehen werden. 

§ 62. (1) über Rechtsmittel entscheidet die 
Finanzlandesdirektion als Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz. 

(2) Wenn das Rechtmittel sich gegen ein Er
kenntnis oder gegen einen sonstigen Bescheid 
eines Spruchsenates richtet oder ein ErkeIJntnis 
betrifft, in dem eine Freiheitsstrafe oder eine 
Geldstrafe von mehr als 50.000 S verhängt 
worden ist, obliegt die Durchführung der münd
lichen Verhandlung (§ 125) und die Entscheidung 
über das Rechtsmittel einem Berufungssenat als 
Organ der Finanzstrafbehörde zweiter Instanz. 
Dieser ist auch zuständig, wenn eine Geldstrafe 
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§ 64. (1) Die Finanzstrafbehörden haben ihre 
Zuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen. 
Sind zwei oder mehrere Finanzstrafbehörden zur 
Durchführung des Strafverfahrens zuständig, so 
hat jene Behörde das Verfahren durchzuführen, 
die zuerst vom Finanzvergehen Kenntnis erlangt 
hat. Untersuchungshandlungen sind nicht des
wegen anfechtbar, weil sie von einer unzuständi
gen Behörde vorgenommen wurden. 

§ 65. (1) Spruchsenate haben bei folgenden 
Finanzämtern und Zollämtern zu bestehen: 

'a) unverändert 
b) bei den im § 58 Abs. 1 lit. a genannten 

Zollämtern als deren Organe. 

§ 66. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Mit
glieder der Senate sind in Ausübung ihres Amtes 
an keine Weisungen gebunden. 

(2) Die Senate bestehen aus vier Mitgliedern. 
Den Vorsitz führt ein Richter des Dienststandes, 
die weiteren Mitglieder sind ein Beamter des 
höheren Finanzdienstes und zwei Laienbeisitzer. 

§ 67. (1) Die Personen, die als Senatsmitglie
der herangezogen werden können, sind vom 
Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundes
regierung zu bestellen; hiebei sind jene Finanz
strafbehörden zu bezeichnen, für deren Senate 
sie in Betracht kommen. 

(2) Die Personen, die gemäß Abs. 1 zur Be
stellung als Laienbeisitzer vorgeschlagen werden, 
sind den für das Rechtsmittelverfahren in Ab
gabensachen gebildeten Berufungskommissionen 
zu entnehmen. Sie dürfen nur den Listen der von 
den Berufsvertretungen in die Berufungskommis
sion entsendeten Mitglieder und Stellvertreter 
entnommen werden. 

(3) Die Bestellung gemäß Abs. 1 gilt jeweils 
für die Dauer von sechs Jahren. Eine Wieder
bestellung ist zulässig. Die' infolge Ablaufes der 
Amtsdauer ausscheidenden Senatsmitglieder ha
ben bis zur Wiederbesetzung der Stellen im Amt 
zu bleiben. ' 

§ 68. (1) Vor Ablauf jedes Jahres haben die 
Finanzlandesdirektionen für die Dauer des näch
sten Jahres unter Berücksichtigung des voraus-
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von mehr als 10.000 S verhängt wOl"den ist und 
der BeschuMigte die Entscheidung über das 
Rechtsmittel durch einen Berufungssenat begehrt. 

§ 64. (1) Die Finanzstrafbehörden haben ihre 
Zuständigkeit von Amts wegen wahrzunehmen. 
Untersuchungshandlungen sind nicht deswegen 
anfechtbar, weil sie von einer unzuständigen Be
hörde vorgenommen wurden. 

§ 65. (1) Spruchsenate haben bei folgenden 
Finanzämtern und Zollämtern zu bestehen: 

a) , ................... . 

b) bei den im § 11 des Bundesgesetzes vom 
6 .. Juli 1954, BGBl. Nr. 149, genannten 
Zollämtern als deren Organ für die dort 
genannten Bereiche. 

§ 66. (Verfassungsbestimmung.) (1) Die Mit
glieder der Spruchsenate und der Berufungssenate 
sind in Ausübung ihres Amtes an keine Weisun
gen gebunden. 

(2) Die Spruchsenate bestehen aus drei, die 
Berufungssenate aus vier Mitgliedern. Den Vor
sitz führt ein Richter des Dienst- oder Ruhe
standes, die weiteren Mitglieder sind ein Beam
ter des höheren Finanz dienstes und bei den 
Spruchsenaten' ein Laienbeisitzer, bei den Beru
fungssenaten zwei Laienbeisitzer. 

§ 68. (1) Die Personen, die als Senatsmitglieder 
gemäß § 69 Abs. 1 herangezogen werden kön
nen, sind vom Bundespräsidenten auf Vorschlag 
der Bundesregierung zu bestellen; hiebei sind 
jene Finanzstrafhehörden zu bezeichnen, für 
deren Senate sie in Betracht kommen. 

(2) Die Personen, die gemäß Abs. 1 zur Be
stellung als Laienbeisitzer voq:~eschlagen werden, 
sind den für den Bereich jedes Bundeslandes für 
das Rechtsmittelverfahren in Abgabensachen ge
bildeten Berufungskommissionen zu entnehmen. 
Sie dürfen nur den Listen der von den Berufs
vertretungen des Landes in die Berufungskom
mission entsendeten Mitglieder 'und Stellver
treter entnommen werden. 

(3) Die Bestellungen gemäß Abs. 1 gelten je
weils für die Dauer von zwei Jahren. Eine 
Wiederbestellung ist zulässig. Die infolge Äb
laufes der Amtsdauer ausscheidenden Mitglieder 
der Spruch- und Berufungssenate haben bis zur 
Wiederbesetzung der Stellen im Amt zu bleiben. 

§ 67. Die Finanzlandesdirektionen haben unter 
Berücksichtigung des voraussichtlichen Bedarfes 
für jedes Jahr die Anzahl der Spruchsenate und 
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sichtlichen Bedarfes die Anzahl der Spruchsenate 
und der Berufungssenate, deren Vorsitzende und 
die übrigen Mitglieder sowie die Reihenfolge, in 
der diese im Falle der Verhinderung des zu
nächst berufenen Senatsmitgliedes einzutreten 
haben, zu bestimmen. Sie haben für jedes Jahr im 
voraus die Geschäfte unter die Senate zu ver
teilen. Jedes Mitglied kann auch mehreren Sena
ten angehören. 

(2) Die Finanzlandesdirektionen können für 
den Rest des Jahres, soweit dies für den ordent
lichen Geschäftsgang erforderlich ist, die Zusam
mensetzung der Senate und d~ren Geschäftsver
teilung ändern, wenn Veränderungen im Stand 
der Senatsmitglieder eingetreten sind oder dies 
wegen überlastung eines Senates oder einzelner 
Mitglieder notwendig ist. ' 

(3) Die Zusammensetzung der Senate und deren 
Geschäftsverteilung sind durch Anschlag an der 
Amtstafel der Behörde, bei der der Senat einge
richtet ist (§ 65), zu veröffentlichen. 

§ 69. Bei der Einrichtung der Senate (§ 68 
Abs. 1) ist ein Laienbeisitzer einer gesetzlichen 
Berufsvertretung selbständiger Berufe und ein 
Laienbeisitzer einer gesetzlichen Berufsv'ertretung 
unselbständiger Berufe zu entnehmen. 

§ 70. (1) üb und inwieweit Richtern für ihre 
Tätigkeit als Senatsmitglieder eine Vergütung 
gebührt, ........... . 

(2) Entspricht ,dem geltenden Abs. 3. 
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Berufungssenate und die für ,die Besetzung dieser 
Senate notwendige Anzahl von Personen zu be
stimmen. Sie haben für jedes Jahr im voraus 
die Geschäftsberichte abzugl'enzen, wenn bei 
einer Behörde mehrere Spruchsenate oder Be
rufungssenate eingerichtet werden. 

§ 69. (1) Die Mitglieder der im § 66 genannten 
Senate werden von den Finanzlandesdil1ektionen 
für die mündliche Verhandlung und Fällung des 
Erkenntnisses in jedem einzelnen Straffall be
stimmt. 

§ 69. 

(2) Bei der Auswahl der Mitglieder ,der Senate 
sind die Laienbeisitzer aus der Berufsgruppe zu 
entnehmen, der der Beschuldigte angehört. Wird 
im selben Verfahren gegen einen oder mehrere 
Beschuldigte verschiedener Berufsgruppen ver
handelt, so entscheidet über die Frage, welcher 
Berufsgruppe 'jeder Laienbeisitzer zu entnehmen 
ist, das Los. Desgleichen entscheidet das Los, 
wenn der Beschuldigte keiner ·der genannten 
Berufsgruppen angehört. 

§ 70. (1) üb und inwieweit Richt,ern des 
Dienststandes für ihre Tätigkeit als Mitglieder 
der Spruchsenate und der Berufungssenate eine 
Vergütung gebührt, richtet sich nach den dienst
rechtlichen Vorschriften über die Zuerkennung 
von Entschädigungen für Nebentätigkeit. Die 
Höhe der Vergütung ist vom Bundesministerium 
für Finanzen im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für Ju.stiz festzusetzen. 

(2) Die Richter des Ruhestandes erhalten für 
ihre Tätigkeit als Mitglieder der Spruchsenate 
und der Berufungssenate entspl1echend dem 
Zeit- und Arbeitsaufwand eine Entschädigung, 
deren Höhe vom Bundesministerium für Finan
zen im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für Justiz festgesetztwi.rd. Außerdem ge
bührt ihnen der Ersatz der ihnen' aus dieser 
Tätigkeit erwachsenden Barauslagen. 

(3) Die Laienbeisitzer haben Anspruch auf Ver
gütung der Reise(Fahrt)auslagen und der Auf
enthaltskosten, , die ihnen durch ihre Tätigkeit 
in den Spruchsenaten und in den Berufungs
senaten erwachsen. Sie haben ferner Anspruch 
auf Entschädigung für die durch die~e Tätigkeit 
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§ 72. (1) Die Organe der Finanzstrafbehörden 
haben sich der Ausübung ihres Amtes zu ent
halten und ihre Vertretung zu veranlassen: 

a) wenn es sich um ihre eigene Finanzstraf
sache oder um jene eines ihrer Angehörigen 
(§ 25 BAO), ihres Mündels oder Pflege
befohlenen handelt; 

b) wenn sie als Vertreter des Beschuldigten 
oder eines Nebenbeteiligten bestellt sind 
oder innerhalb der letzten fünf Jahre be
stellt waten, als Zeugen oder Sachverstän
dige vernommen wurden oder vernommen 
werden sollen oder als Anzeiger aufgetreten 
sind; 

c) als Mitglieder eines Spruchsenates in jenen 
Strafsachen, in denen sie im Untersuchungs
verfahren oder in dem damit im Zusam
menhang stehenden Abgabenverfahren 
tätig waren; 

d) bei der Entscheidung über Rechtsmittel in 
jenen Strafsachen, in denen sie im Unter
suchungsverfahren oder in dem damit im 
Zusammenhang stehenden Abgabenverfah
ren tätig waren oder an der Erlassung des 
angefochtenen Erkenntnisses (Bescheides) 
mitgewirkt haben; 

e) wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen, 
die geeignet sind, ihre volle Unbefangen
heit in Zweifel zu ziehen. 

(2) Bei Gefahr im Verzug hat, wenn die Ver
tretung durch ein anderes Organ nicht sogleich 
bewirkt werden kann, auch das befangene Organ 
die unaufschiebbaren Amtshandlungen vorzu
nehmen; dies gilt nicht in· den im Abs. 1 lit. a 
bezeichneten Fällen. 

§ 73. Dem Beschuldigten, den Nebenbeteilig
ten und dem Amtsbeauftragten steht in jeder 
Lage des Verfahrens das Recht zu, am Verfahren 
beteiligte Organe der Finanzstrafbehörde mit 
der Begründung abzulehnen, daß Umstände der 
im § 72 bezeichneten Art vorliegen. 

§ 75. Beschuldigter ist die im Verdacht eines 
Finanzvergehens stehende Person (Verdächtiger) 
vom Zeitpunkt der Verständigung über die Ein
leitung des Strafverfahrens (§ 83 Abs. 2) oder 
der ersten Vernehmung gemäß § 83 Abs. 3 bis 
zum rechtskräftigen Abschluß des Strafverfah-
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verursachte Zeitversäumnis. Hinsichtlich der 
Höhe der Vergütungen und Entschädigungen 
und hinsichtlich der Voraussetzungen, unter 
denen sie zu leisten sind, sind die für Schöffen 
im gerichtlichen Strafverfahren geltenden Be
stimmungen anzuwenden. 

§ 72. Die Organe der Finanzstrafbehörden 
haben sich ,der Ausübung ihres Amtes zu ent
halten urrd ihre Vertretung zu veranlassen: 

a) in Sachen, in denen sie selbst, der andere 
Eheteil, ein Verwandter oder Verschwä
gerter in auf- oder absteigender Linie, ein 
Geschwisterkind oder eine Person, die noch 
näher verwarrdt oder im gleichen Grad 
verschwägert ist, beteiligt sind, 

b) in Sachen ihrer Wahl- oder Pflegeeltern, 
Wahl- oder Pflegekinder, ihres Vormun
des, Mündels, Kurators oder Pflegebefoh
lenen, ihrer Gesellschafter, ihrer Dienst
geber oder Dienstnehmer, 

c) in Sachen, in denen sie als Bevollmächtigte 
des Beschuldigten oder eines Nebenbetei
ligten bestellt waren oder noch bestellt 
sind, als Zeugen oder, Sachverständige ver-. 
nommen wurden oder vernommen werden 
sollen oder als Anzeiger aufgetreten sind, 

d) wenn sonstige wichtige Grunde vorliegen, 
die geeignet sind, ihre volle Unbefangen
heit in Zweifel zu ziehen, 

e) als Mitglieder eines Spruchsenates in jenen 
Strafsachen, in ·denen sie 1m Unter
suchungsverfahren tätig waren, 

f) im Rechtsmittelverfahren, wenn sie im 
Untersuchungsverfahren tätig waren oder 
an der Erlassung ,des angefochtenen Er
kenntnisses bzw. des angefochtenen Be
scheides sonstiger Art mitgewirkt haben. 

Kein Gegenstück. 

§ 73. Dem Beschuldigten und den Nebenbe
teiligten steht im Verfahren erster Instanz und 
im Rechtsmittelverfahrendas Recht zu, am Ver
fahren beteiligte Organe ,der Finanzstrafbehörde 
abzulehnen, wenn wichtige Grunde vorliegen, 
die geeignet sind, die Unbefangenheit dieser 
Personen in Zweifel zu ziehen. 

§ 75. BeschuMigter ist die im Verdacht eines 
Finanzvergehens stehende Person vom Zeitpunkt 
der Verständigung über ,die Einleitung des 
Strafverfahrens oder ·der ersten Vernehmung 
gemäß § 83 Abs. 3 bis zum Abschluß der Straf
sache. 
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rens. Die für den Beschuldigten geltenden Be
stimmungen sind auch auf den Verdächtigen an
zuwenden, wenn gegen ihn schon vor -der Ein
leitung des Strafverfahrens eine Verfolgungs
handlung (§ 14 Abs. 3) gerichtet wurde. 

§ 77. (1) Soweit nicht ihr persönliches Er
scheinen ausdrücklich gefordert wird, können sich 
Beschuldigte durch Verteidiger, Nebenbeteiligte 
durch eigenberechtigte Personen (Bevollmäch
tigte) vertreten lassen. Als Verteidiger sind die 
gemäß § 39 StPO in die Verteidigerliste . einge
tragenen Personen sowie die Wirtschaftstreu
händer zugelassen. 

(2) Die Vorschriften der Bundesabgabenord
nung über die Bevollmächtigung gelten mit Aus
nahme von § 83 Abs. 4 sinngemäß. 

§ 78. (1) Unverändert. 

(2) Im Untersuchungsverfahren darf die Fi
nanzstrafbehörde den Verteidiger von der Teil
nahme an Beweisaufnahmen, die eine spätere 
Wiederholung nicht zulassen, nicht, von der Teil
nahme an anderen Beweisaufnahmen nur dann 
ausschließen, wenn besondere Umstände befürch
ten lassen, daß durch die' Beteiligung die weitere 
Untersuchung erschwert werden könnte. Gegen 
den Ausschluß des Verteidigers ist ein abgeson
dertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Der verhaftete Beschuldigte darf sich mit 
seinem Verteidiger ohne Beisein einer Amts
person besprechen; ist der Besmuldigte aber auch 
oder ausschließlich wegen Verdunkelungsgefahr 
in Haft, so hat bis zum Abschluß des Unter
suchungsverfahrens der Besprechung eine Amts
person beizuwohnen. Der Briefverkehr des ver
hafteten Beschuldigten mit seinem Verteidiger 
unterliegt nur bis zum Abschluß des Unter-
suchungsverfahrens und nur dann der über-
wachung durm die Finanzstrafbehörde, wenn 
der Beschuldigte auch oder ausschließlich wegen 
Verdunkelungsgefahr in Haft ist. 

Geltendes FinStrG 

§ 77. (1) Der Beschuldigte hat das Recht, sich 
im Finanzstrafverfahren Zur Geltendmachung 
seiner Rechte eines mit schriftlicher Vollmamt 
versehenen Verteidigers zu bedienen. Als Ver
teidiger sind ,die gemäß § 39 StPO. in die Ver
teidigerliste ein~etragenen Personen sowie die 
Wirtschafts treuhänder zugelassen. 

(2) Nebenbeteiligte können sich im Finanz
strafverfahren durch Bevollmächtigte vertreten 
lassen. Die Vorschriften der Bundesabgabenord
nung über die Bevollmächtigung gelten sinn
gemäß; § 83 Abs. 4 findet keine Anwendung. 

§ 78. (1) In der mündlichen Verhandlung sind 
Personen, ,die als Zeugen für ·diese Verhandlung, 
geladen sind, als Verteidiger nicht zugelassen. 
Im Untersuchungsverfahren kann die Finanz
strafbehöt·de Personen, die als Zeugen vernom
men wurden, sow1e Personen, die 'als Zeugen 
geladen sind oder deren Vernehmung als Zeugen 
beantragt ist, als Verteidiger ausschließen, wenn 
dies zur Ermittlung des Sachverhaltes geboten 
ist. Gegen einen solchen Bescheid ist die Be
schwerde (§ 152) zulässig. 

(2) Die Finanzstrafbehörde kann bis zum Ab
schluß der Untersuchung den Verteidiger von 
der Anwesenheit und Mitwirkung bei der Ver
nehmung des Beschuldigten, ,der Zeugen und 
der Sachverständigen ausschließen; gegen solche 
Anordnungen ~st ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. Bei j,enen Untersuchungshandlun
gen, die unmittelbar ,die Feststellung des Tatbe
standes betreffen und die eine spätere Wieder
holung nicht zulassen, 'darf der Verteidiger 
nicht ausgeschlossen werden. 

(3) Befindet sich der Beschuldigte in Verwah
rung oder in Untersuchungshaft, so ist eine 
Besprechung mit dem Verteidiger ,bis zum Ab
schluß der Untersumung nur in Gegenwart 
einer Amtsperson, nach diesem Zeitpunkt aber 
ohne derartige Beschränkung zulässig. 

§ 79. (1) Die Finanzstrafbehörde hat dem § 79. (1) Dem Beschuldigten und seinem Ver-
Beschuldigten und den Nebenbeteiligten in jeder teidiger, ,den Nebenbeteiligten und ihren Bevoll
Lage des Verfahrens und auch nach dessen Ab- mächtigten kann während der Untersuchung 
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schluß die Einsicht und Abschriftnahme der 
Akten oder Aktenteile zu gestatten, deren Kennt
nis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer 
finanzstrafrechtlichen oder abgabenrechtlichen 
Interessen oder zur Erfüllung solcher pflichten 
erforderlich ist; sie kann ihnen statt dessen auch 
Abschriften (Ablichtungen) ausfolgen. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind 
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungs
entwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilun
gen anderer Behörden, Meldungen, Berichte und 
dergleichen), deren Einsichtnahme eine Schädi
gung berechtigter Interessen dritter Personen 
herbeiführen würde. 

(3) Im Untersuchungsverfahren können Akten
stücke vorläufig von der Einsichtnahme ausge
nommen werden, wenn besondere Umstände be
fürchten lassen, daß durch eine sofortige Kennt
nisnahme die Untersuchung erschwert werden 
könnte; die Einsichtnahme ist jedoch noch vor 
Abschluß des Untersuchungsverfahrens zu ge
statten. 

(4) Entspricht dem geltenden Abs. 3. 

§ 82. (1) Unverändert. 

(2) ................... . der Staatsanwalt-
schaft anzuzeigen und eine weitere Tätigkeit nur 
so weit zu entfallen, als dies § 197 vorsieht. 

(3) Ergibt 'die Prüfung 

mit Begründung aufzunehmen, 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) . wenn der Verdächtige. die ihm zur. Last 
. gelegte Tat nicht begangen hat oder Um-

Geltendes FinStrG 

und muß nach Abschluß derselben Einsicht und 
Abschriftnahme der Akten und Aktenteile ge~ 
stattet werden. 

(2) Von der Akteneinsicbt ausgenommen sind 
Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, Erledigungs
entwürfe und sonstige Schriftstücke, der Ein
sichtnahme eine Sch~digung berechtigter Inter
essen von Personen herbeiführen würde. 

(3) Gegen ,die Verweigerung der Akteneinsicht 
ist kein abgesondertes Rechtsmittel zulässig. 

§ 82. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
hat die ihr gemäß §§ 80 und 81 zukommenden 
Verständigungen und Mitteilungen darauf zu 
prüfen, ob genügende Verdachtsgründe für die 
Einleitung eines Finan,zstrafverfahJ;'ens gegeben 
sind. Das gleiche gilt, wenn sie in anderer 
Weise, insbesondere aus eigener Wahrnehmung 
vom Verdacht eines Finanzvergehens Kenntnis 
erlangt. 

(2) Ergibt diese Prüfung, daß für die Durch
führung ·des Strafverfahrens ·das Gericht zu
ständig ist, so hat ,die Finanzstrafbehörde das 
Finanzvergehen ungesäumt der Staats'anwalt
schaft anzuzeigen. 

(3) Ergibt die Prüfung gemäß Abs. 1, daß die 
Durchführung des Strafverfahrens nicht in die 
Zuständigkeit IdesGerichtes fällt, so hat die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz das Strafver
fahren einzuleiten. Von der Einleitung eines 
Strafverfahrens hat sie nur dann abzusehen und 
d~rübereinen Aktenvermerk mit Begründung 
aufzunehmen, . 

a) wenn die Tat mangels ausreichender An
haltspunkte voraussichtlich nicht erwiesen 
werden kann, 

b) wenn die Tat k,ein Finanzvergehen bildet, 

c) wenn der Verdächtige die ihm zur Last 
gelegte Tat nicht begangen hat oder Um-
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stände vorliegen, welche die Tat recht
fertigen, die Schuld des Täters ausschließen, 
die Strafbarkeit ausschließen oder aufheben, 
oder 

d) wenn Umstände vorliegen, welche die Ver
folgimg des Täters hindern. 

§ 83.(1) Unv,erändert. 

(2) Von der Einleitung des Strafverfahrens 
ist der Verdächtige unter Bekanntgabe der zur 
Last gelegten Tat sowie der in Betrachtkommen
den Strafbestimmung unverzüglich zu verständi
gen. In den Fällen der §§ 85 und 93 kann die 
Verständigung auch anläßlich der ersten Ver
nehmung durch die Finanzstrafbehörde erster 

, Instanz erfolgen. 

(3) Unverändert. 

§ 84. (1) Beschuldigte und Nebenbeteiligte 
sind bei Beginn ihrer ersten Vernehmung über 
Vor- und Zunamen, Tag und Ort der Geburt, 
Staatsbürgerschaft, Familienstand, Beschäftigung 
und Wohnort, die Beschuldigten überdies über 
Vermögens-, Einkommens- und Familienver
hältnisse sowie über allfällige Vorstrafen wegen 
Finanzvergehen zu befragen. Sind die Angaben 
hierüber schon in den Akten enthalten, so sind 
sie zur Anerkennung oder Richtigstellung vorzu
halten. 

(2) Beschuldigte und Nebenbeteiligte dürfen 
zur Beantwortung der an sie gestellten Fragen 
nicht gezwungen werden. Die Stellung von Fra
gen, in welchen eine nicht zugestandene Tatsache 
als bereits zugestanden angenommen wird, ist zu 
vermeiden. Fragen, wodurch Umstände vorge
halten werden, die erst durch die Antwort fest
gestellt werden sollen, dürfen erst dann gestellt 
werden, wenn die Befragten nicht in anderer 
Weise zu einer Erklärung über dieselben geführt 
werden konnten; die Fragen sind in solchen 
Fällen wörtlich in die Niederschrift über die Ver
nehmung aufzunehmen. Beschuldigte und Neben
beteiligtedürfen nicht durch Zwangsstrafen zur 
Herausgabe von Tatgegenständen und Beweis
mitteln verhalten werden. 

(3) Der Vernehmung ist ein Dolmetscher bei
zuziehen, wenn der Beschuldigte oder der Neben
beteiligte der Verhandlungssprache nicht hin
reichend kundig ist. Für die Ansprüche des Dol
metschers gilt § 112 sinngemäß. 

Geltendes FinStrG 

stände vorliegen, die die Strafbarkeit auf~ 
heben oder ausschließen, oder 

d) wenn Umstände vorliegen, die die Durch
führung eines Strafverfahrens ausschließen. 

§ 83. (1) Die Einleitung des Srafverfahrens ist 
aktenkundig zu machen. 

(2) Von der Einleitung des Strafv·erfahrens ist 
der Verdächtige unverzügli~ Zu verständigen. 
In den Fällen der §§ 85 und 93 kann die Ver
ständigung auch anläßlich ,der ersten Verneh
mung ·durch die Finanzstrafbehörde erster In
stanz erfolg,en. 

(3) Der Einleitung eines Strafverfahrens ist 
die erste Vernehmung einer Person als Beschul
digter durch eine andere Dienststelle der Finanz
verwaltung als durch ·die Finanzstrafbehörde 
erster Instanz gleichzuhalten. 

. § 84. (1) Jeder Beschuldigte ist bei Beginn 
seiner ersten Vernehmung über Vor- und Zu
namen, Tag und Ort der Geburt, Staatsbürger
schaft, Familienstand, Beschäftigung und Wohn
ort, Vermögens-, Einkommens- und Familien
verhältnisse sowie über allfäHige Vorstrafen 
wegen Finanzvergehen zu befragen. Sind die 
Angaben ·darüber schon in den Akten enthalten, 
so sind sie dem Beschuldigten zur Anerkennung 
oder Richtigstellung vorzuhalten. 

(2) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung 
der an ihn gestellten Fragen nicht gezwungen 
werden. Die Stellung von Fragen, in welchen 
eine vom Beschuldigten nicht zugestandene Tat
sache als bereits zugestanden angenommen wird, 
ist zu vermeiden. Fragen, wodurch dem Be
schuldigten Tatumstände vo·rgehalten werden, 
die erst durch seine Antwort festgestellt werden 
sollen, dürfen erst dann gestellt werden, wenn 
der Beschuldigte nicht in ander·er Weise zu einer 
Erklärung über dieselben geführt werden konnte. 
Der Beschuldigte darf nicht durch Zwangsstrafen 
zur Herausgabe von Tatgegenständen und Be
weismitteln verhalten werden. 

Kein Gegenstück. 
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B. Fes t nah m e, Vor f ü h run g, v 0 r- B.· Ver h a f tun g, Ver w a h run gun d 
I ä u f i g e Ver w a h run gun dUn t e r- U n t e r s u c h u n g s h 'a f t. 

s u c h u n g s h a f t. 

§ 85. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
kann zum Zweck der Vorführung und vor
läufigen Verwahrung die Festnahme des eines 
vorsätzlichen Finanzvergehens, mit Ausnahme 
einer Finanzordnungswidrigkeit, Verdächtigen 
anordnen: 

a) wenn der Verdächtige auf frischer Tat be
treten oder unmittelbar nach Begehung 
eines Finanzvergehens mit Gegenständen 
betreten wird, die vom Finanzvergehen 
herrühren oder sonst auf seine Beteiligung 
an dem Finanzvergehen hinweisen; 

b) wenn er flüchtig ist oder sich verborgen 
hält oder wenn auf Grund bestimmter Tat
sachen die Gefahr besteht, er werde wegen 
der Größe der ihm mutmaßlich bevor
stehenden Strafe oder aus anderen Gründen 
flüchten oder sich verborgen halten; 

c) wenn er andere an der Tat Beteiligte, 
Hehler, Zeugen oder Sachverständige zu 
beeinflussen, die Spuren der Tat zu be
seitigen öder sonst die Ermittlung der 
Wahrheit zu erschweren versucht hat oder 
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen die 
Gefahr besteht, er werde dies versuchen; 
oder 

d) wenn auf Grund bestimmter Tatsachen 
anzunehmen ist, er werde die Tat wieder
holen oder die versuchte oder angedrohte 
Tat ausführen. 

,(2) Die Anordnung der Festnahme obliegt dem 
Vorstand der Finanzstrafbehörde oder im Falle 
dessen Verhinderung einem ihr zugewiesenen 
rechtskundigen Beamten. Sie ist mit Gründen zu 
versehen und schriftlich auszufertigen. Auf Grund 
dieser Anordnung sind die hiefür vom Präsiden
ten der Finanzlandesdirektion bestellten Organe 
der Finanzämter sowie die Organe der Zollämter, 
der Zollwache und des öffentlichen Sicherheits
diensteszur Festnahme der verdächtigen Person 
befugt. Die Anordnung muß sogleich bei der 
Festnahme oder doch innerhalb der nächsten 
24 Stunden dem Festgenommenen zugestellt 
werden. 

(3) Ausnahmsweise kann die Festnahme durch 
die im Abs. 2 genannten Organe auch ohne 
schriftliche Anordnung vorgenommen werden 

a) in den Fällen des Abs . .1 lit. asowie 

b) in den Fällen des Abs. 1 lit. b bis d, wenn 
, die Einholung der schriftlichen Anordnung 

wegen ,Gefahr im Verzug nicht tunlich ist. 

§ 85. (1) Wenn dieselben Voraussetzungen 
vorliegen, wie sie im § 175 StPO. für einen 
richterlichen Hafcbefehl gefordert werden, sind 
bei der Verfolgung von Finanzvergehen, mit 
Ausnahme von Finanzol"dnungswidrigkeiten, die 
hiefür vom Präsidenten Ider Finanzlandesdirek
tion bestellten Organe der Finanzämter sowie 
die Organe der Zollämter, ,der Zollwache und 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes kraft eines 
mit Gründen versehenen Befehles des Vorstandes 
der Finanzstrafbehöl"de erster Instanz oder im 
Falle dessen Verhinderung eines ihr zugewiesenen 
rechtskundigen Beamten zur Verhaftung der 
verdächtigen Personen befugt. Dieser Haftbefehl 
muß sogleich bei der Verhaftung oder doch 
innerhalb der nächsten 24 Stunden dem Ver
hafteten zugestdlt werden. 

(2) Eines solchen Befehles bedarf es nicht, w,enn 
Gefahr im Verzug ist und dieselben Voraus
setzungen vorliegen, wie sie im § 175 StPO. 
für einen richterlichen Haftbefehl gefordert 
werden. Bei der Verhaftung und anschließenden 
Vorführung ist mit möglichst:er Schonung der 
Person und der Ehre des Festgenommenen vor
zugehen. 

(3) § 4 des Gesetzes vom 27. Oktober 1962, 
RGBI. Nr. 87, Zum Schutze der persönlichen 
Freiheit bleibt unberührt. 

, . 

" 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)138 von 207

www.parlament.gv.at



1130 der Beilagen 139 

FinStrG-Novelle . 

(4) Jeder Festgenommene ist unverzüglich der 
zuständigen Finanzstrafbehörde erster Instanz 
vorzuführen und von dieser sofort, spätestens 
aber binnen 24 Stunden nach der übergabe, zur 
Sache und zu den Voraussetzungen der Verwah
rung zu vernehmen. Ergibt sich, daß kein Grund 
zu seiner weiteren Verwahrung vorhanden ist, 
oder ist der Zweck der Verwahrung durch 
die Anwendung eines oder mehrerer gelinderer 
Mittel (§ 88 Abs. 1) oder durch eine Sicherheits
leistung (§ 88 Abs. 2) erreicht, so ist er sogleich 
freizulassen; sonst aber hat die Finanzstrafbe
hörde spätestens vor Ablauf von 48 Stunden 
nach der Festnahme zu veranlassen, daß die 
Untersuchungshaft (§ 86) verhängt wird. 

(5) Bei der Festnahme, Vorführung und vor
läufigen Verwahrung ist mit möglichster Scho
nung der Person und der Ehre des Festgenomme
nen vorzugehen. 

§ 86. (1) Die Untersuchungshaft ist vom Vor
sitzenden des Spruchsenates zu verhängen, dem 
gemäß § 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen 
Voraussetzungen die Durchführung der münd
lichen Verhandlung und die Fällung des Erkennt
nisses obliegen würde. Sie darf nur verhängt 
werden, wenn der Verwahrte auch nach seiner 
Vernehmung dringend eines vorsätzlichen Finanz
vergehens, mit Ausnahme einer Finanzordnungs
widrigkeit, verdächtig bleibt und auf Grund be
stimmter Tatsachen die Gefahr besteht, er werde 
auf freiem Fuße 

a) wegen der Größe der ihm mutmaßlich be
vorstehenden Strafe oder aus anderen 
Gründen flüchten oder sich verborgen 
halten (Fluchtgefahr), 

b) andere an der Tat Beteiligte, Hehler, Zeu
gen oder Sachverständige zu beeinflussen, 
die Spur der Tat zu beseitigen oder sonst 
die Ermittlung der Wahrheit zu erschweren 
versuchen (Verdunkelungsgefahr) oder 

c) die Tat wiederholen (Wiederholungsgefahr) 
oder die versuchte oder angedrohte Tat 
ausführen (Ausführungsgefahr). 

(2) Fluchtgefahr ist jedenfalls. nicht anzuneh
men, wenn der Beschuldigte sich in geordneten 
Lebensverhältnissen befindet und einen festen 
Wohnsitz im Inland hat, es sei denn, daß er be
reits Anstalten zur Flucht getroffen hat. 

Geltendes FinStrG 

§ 86. (1) Jeder der Finanzstrafbehörde erster 
Instanz Abgelieferte ist von ·dieser binnen 
24 Stunden zu vernehmen. Nach der V,erneh
mung, jedoch spätestens vor Ablauf von 48 Stun
den nach ·der Verhaftung, hat 'die Finanzstraf
behörde die in Verwahrung befindliche Person 
entweder freizulassen oder ,die Verhängung der 
Untersuchungshaft zu veranlassen. 

§ 86. 

(2) Die Untersuchungshaft ist vom Vorsitzen
den des Spruchsenates zu verhängen, dem gemäß 
§ 58 Abs. 2 unter den dort vorgesehenen Vor
aussetzungen ,die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
obliegen würde. Sie darf nur verhängt werden, 
wenn der ~erwahrte auch nach seiner Verneh
mung eines Finanzvergehens mit Ausschluß der 
Finanzordnungswidrigkeiten verdächtig bleibt 
und 

a) begründeter Verdacht besteht, daß der 
Verwahrte sich dem Strafverfahren durch 
Flucht zu entziehen suchen wel'de oder 

b) der Verwahrte auf eine ,die Ermittlung der 
Wahrheit hindernde Art auf Zeugen, Sach
verständige oder Mitbeschuldigte einzu
wirken oder sonst durch Vernichtung der 
Spuren der Tat die Untersuchung zu er
schweren versucht hat oder wenn begrün
dete Besorgnis vorhanden ist, daß dies ge
schehen könne oder 

c) besondere Umstände die Befürchtung recht
fertigen, daß der Verwahrte die Tat wie
derholen oder eine versuchte Tat ausfüh
ren werde. 

Kein Ge~enstück. 

§ 87. (1) Die Verhängung der Untersuchungs- § 87. (1) Die Verhängung einer Untersuchungs-
haft bedarf eines Bescheides. In der Begründung haft bedarf eines Bescheides. Eine mündliche Er
sind insbesondere auch die Tatsachen anzugeben, öffnung des Bescheides ist protokollarisch fest-
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auf Grund derer die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz das Vorliegen einer oder mehrerer der im 
§ 86 Abs. 1 angeführten Haftgründe' angenom
men . hat. Dieser Bescheid samt Begründung ist 
dem' Beschuldigten sofort bekanntzugeben und 
binnen 24 Sunden auch schriftlich zuzustellen. Die 
mündliche Bekanntgabe ist in einer Niederschrift 
festzuhalten. 

(2) über Beschwerden gegen Bescheide nach 
Abs. 1 entscheidet der Vorsitzende des Beru
fungssenates, der über Rechtsmittel gegen Er
kenntnisse des im § 86 Abs. 1 genannten Spruch
senates zu entscheiden hätte. 

(3) Alle am Finanzstrafverfahren in amtlicher 
Eigenschaft teilnehmenden Personen sind ver
pflichtet, auf die möglichste Abkürzung der Haft 
hinzuwirken. -

(4) Die Untersuchungshaft ist aufzuheben, so
bald ihre Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. 
Die Untersuchungshaft ist auch aufzuheben, so
bald ihre Dauer im Verhältnis zu den zu er
wartenden Strafen offenbar unangemessen ist. 
Sie darf einen Monat, bei Fluchtgefahr zwei 
Monate nicht übersteigen. 

(5) über Enthaftungsanträge hat der Vor
sitzende des Spruchsenates (§ 86 Abs. 1) unver
züglich zu eritscheiden. über die Beschwerde 
gegen den abweisenden Bescheid entscheidet der 
Vorsitzende des im Abs. 2 bezeichneten Beru
fungssenates. Erachtet die Finanzstrafbehörde, 
daß dem Enthaftungsantrag zu entsprechen ist, 
so hat sie auch ohne Befassung des Vorsitzenden 
des Spruchsenatesdie . Untersuchungshaft aufzu
heben, 

(6) Gegen die gemäß Abs. 2 und Abs. 5 er
gangenen Entscheidungen des Vorsitzenden des 
Berufungssenates ist ein weiteres ordentliches 
Rechtsmittel nicht gegeben. 

(7) Die vorläufige Verwahrung und die Unter
suchungshaft sind in dem der zuständigen Finanz
strafbehörde erster Instanz nächstgelegenen Haft
lokal der Sicherheitsbehörden oder im nächst
gelegenen gerichtlichen Gefangenenhaus, jedoch 
möglichst abgesondert von Häftlingen der polizei
lichen und gerichtlichen Strafrechtspflege, zu voll
ziehen. Für die Behandlung der verwahrten oder 
verhafteten Personen in gerichtlichen Gefange
nenhäusern gelten die §§ 183, 184 und 186 bis 
189 StPO sinngemäß mit der Maßgabe, daß die 
dem Untersuchungsrichter übertragenen Auf
gaben der zuständigen Finanzstrafbehörde erster 
Instanz zukommen. Entscheidungen nach § 16 
Abs: 2 Z. 2, 4 und 5 des Strafvollzugsgesetzes 
(§ 188 Abs~ 2 StPO) stehen dem im § 86 Abs. i 
bezeichneten Spruchsenat zu.' . 

Geltendes FinStrG 

zuhalten. Auf Verlangen ist -dem' Beschuldigten 
dieset Bescheid samt Begründung binnen 24 Stun
den auch schriftlich zuzustellen. über die Be
schwerde gegen diesen Bescheid entscheidet der 
Vorsitzende des Berufungssenates, -der über 
Rechtsmittel gegen Erkenntnisse des im § 86 
Abs. 2 genannten Spruchsenates -zu entschei'den 
hätte. 

(2) Die Untersuchungshaft darf nicht länger 
dauern, als dies der Zweck des Finanzstrafver
fahrens unbedingt erfordert, und darf nur bei 
Fluchtgefahr einen Monat übersteigen. Alle am 
Finanzstrafverfahren in amtlicher Eigenschaft 
teilnehmenden Personen sind verpflichtet, auf 
die möglichste Abkürzung der Haft hinzu
wirken. 

(3) über Enthaftungsanträge hat der Vor
sitzende des Spruchsenates unverzüglich zu ent
scheiden. über die Beschwerde gegen den ab
lehnenden Bescheid entscheidet der Vorsitzende 
des im Abs. 1 bezeichneten Berufungssenates. 

(4) Gegen die gemäß Abs. 1 und Abs. 3 er
gangenen Entscheidungen des Vorsitzenden des 
Berufungssenates ist ein weiteres 'ordentliches 
Rechtsmittel nicht gegeben. 

(5) Die Verwahrung und die Untersuchungs
haft sind in den Haftlokalen der Sicherheits be
hörden oder der Gerichte, jedoch möglichst ab
gesondert von Häftlingen der polizeilichen und 
gerichtlichen Srafl"techtspflege zu vollziehen. 

.. 
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§ 88. (1) Die Untersuchungshaft darf nicht 
verhängt O'der aufrechterhalten werden, wenn die 
Haftzwecke auch durch Anwendung eines O'der 
mehrerer gelinderer Mittel erreicht werden kön
nen. Als gelindere Mittel sind anwendbar: 

a) das Gelöbnis des Beschuldigten, bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des Finanzstraf
verfahrens weder zu flüchten nO'ch sich ver
bO'rgen zu halten nO'ch sich O'hne Genehmi
gung der Finanzstrafbehörde erster Instanz 
vO'n seinem Aufenthaltsort zu entfernen; 

b) das Gelöbnis, keinen Versuch zu unter
nehmen, die Untersuchung zu vereite1n~ 

c) die Weisung, jeden Wechsel des Aufenthalts
O'rtes anzuzeigen O'der sich in bestimmten 
Zeitabständen bei der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz oder bei einer anderen Stelle 
zu melden; 

d) die vorübergehende Abnahme der Reise
papiere; 

e) die vorübergehende Abnahme der zur 
Führung eines Fahrzeuges nötigen Papiere. 

Die Anwendung gelinderer Mittel ist aufzuheben, 
sO'bald ihre VO'raussetzungen nicht mehr vO'r
liegen. 

(2) Eine vorläufige Verwahrung O'der Unter
suchungshaft wegen Fluchtverdachtes (§ 85 Abs. 1 
lit. bund § 86 Abs. 1 lit. a) muß gegen Sicher
heitsleistung und gegen Ablegung der im Abs. 1 
lit. a und b erwähnten Gelöbnisse auf Verlangen 
unterbleiben O'der aufgehO'ben werden. Die 
Sicherheitssumme ist mit Rücksicht auf die FO'I
gen des Finanzvergehens, die Verhältnisse des 
Beschuldigten und das Vermögen des die Sicher
heitLeistenden festzusetzen. 

(3) Die Sicherheitssumme ist entweder in 
barem Geld O'derin sO'lchen Wertpapieren, die 
nach den bestehenden Gesetzen zur Anlage der 
Gelder vO'n Minderjährigen O'der PflegebefO'hle
nen verwe~det werden dürfen, nach dem Börsen
kurs des Erlagstages berechnet, bei der Finanz
strafbehörde erster Instanz zu hinterlegen oder 
durch Pfandbestellung auf unbewegliche Güter 
O'der durch taugliche Bürgen (§ 1374 ABGB), die 
sich zugleich als Zahler verpflichten (§ 1357 
ABGB), sicherzustellen. Kann eine solche Sicher
heit nicht O'der nur schwer beschafft werden, sO' 
kann auch eine andere im § 222 BAO im Ab
gabenverfahren vO'rgesehene Sicherheitsleistung 
zugelassen werden. 

(4) Wird die geleistete Sicherheit unzureichend, 
sO' ist sie zu ergänzen oder es ist eine ander
weitige Sicherheit zu leisten; die Abs. 2 und 3 
gelten sinngemäß. 

Geltendes FinStrG 

§ 88. (1) Eine Untersuchungshaft wegen Flucht
verdachtes muß gegen Sicherheitsleistung unter
bleiben O'der aufgehO'ben werden. Das Ausmaß 
der Sicherheitsleistung ist vO'n· der Finanzstraf
behörde mit Rücksicht auf die Folgen der straf
baren Tat, die Verhältnisse der PersO'n und das 
Vermögen des BeschuLdigten zu bestimmen. 

(2) Die Sicherheitsleistung hat durch Erlag 
eines Ge1dbetrages, durch PfandbestellungO'der 
durch taugliche Bürgen, die sich als Zahler ver
pflichten (§ 1374 ABGB.), zu geschehen. 

(3) Der erlegte Betrag oder das bestellte Pfand 
sind für verfallen zu erklären O'der es 1st der 
Bürgre Zur Zahlung heranzUziehen, wenn sich 
der Beschuldigte der Durruführung des Straf
verfahrens O'der dem VO'llzug 'der Strafe durch 
Flucht entzieht oder einet den Verfall der 
Sicherheit androhenden Vorladung unentschul
digt keine FO'lge leistet; dIe eingehenden Beträge 
fließen dem Bund zu. 

(~) Die Sicherheit kann nicht mehr für ver
fallen erklärt werden, wenn das Verfahren ein
gestellt wurde oder wenn der VO'llzug der gegen 
den Beschuldigten verhängten Freiheitsstrafe be
gO'nnen hat. Die Sicherheit verfällt terner nicht, 
wenn keine Freiheitsstrafe verhängt wO'rden ist. 
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(5) Die Sicherheitssumme ist von der Finanz
strafbehörde erster Instanz mit Bescheid für 
verfallen zu erklären, wenn der Beschuldigte 
flüchtet oder sich verbirgt oder wenn er einer 
den Verfall der Sicherheit androhenden Vor
ladung unentschuldigt keine Folge leistet. Die 
verfallene Sicherheitssumme ist nach den für 
Abgaben geltenden Vorschriften einzubringen; 
sie fließt dem Bund zu. 

(6) Wenn der Beschuldigte Anstalten zur Flucht 
trifft oder wenn neue Umstände hervorkommen, 
die seine Festnahme erfordern, so ist ungeachtet 
der Sicherheitsleistung die gemäß Abs. 2 unter
bliebene vorläufige Verwahrung anzuordnen oder 
die Untersuchungshaft zu verhängen; eine auf
gehobene Verwahrung oder Untersuchungshaft 
ist fortzusetzen. 

(7) Die Sicherheits'summe wird, sofern sie nicht 
bereits nach Abs. 5 für verfallen erklärt wurde, 
frei, 

a) wenn die Voraussetzungen für die vor
läufige Verwahrung oder für die Unter
suchungshaft nicht mehr vorliegen, 

b) wenn der Beschuldigte gemäß Abs. 6 fest
genommen wurde, 

c) wenn das Finanzstrafverfahren ohne Ver
hängung einer Freiheitsstrafe rechtskräftig 
beendet wurde oder 

d) wenn der Vollzug einer verhängten Frei
heitsstrafe begonnen hat. 

§ 89. (1) Die Finanzstrafbehörde hat die 
Beschlagnahme von verfallsbedrohten Gegenstän
den und von Gegenständen, die als Beweismittel 
in Betracht kommen können, anzuordnen, wenn 
dies zur Sicherung des Verfalls oder zur Beweis
sicherung geboten ist. Diese Anordnung ist bei 
Durchführung der Beschlagnahme vorzuweisen. 

(2) Bei Gefahr im Verzug sind die Organe der 
Ahgahenbehörden, der Zollwache und des öffent
lichen Sicherheitsdienstes berechtigt, die im Abs. 1 
bezeichneten Gegenstände auch dann in Beschlag 
zu nehmen, wenn eine Anordnung der Finanz
strafbehörde nicht vorliegt. Die beschlagnahmten 
Gegenstände sind, falls nicht nach § 90 Ahs. 1 
zweiter Satz vorgegangen wird, der Finanzstraf
behörde abzuführen. 

(3) Von der Beschlagnahme verfallsbedrohter 
Gegenstände kann abgesehen und eine bereits 
erfolgte Beschlagnahme solcher Gegenstände kann 
aufgehoben werden, wenn ein Geldbetrag erlegt 
wird, der dem Wert dieser Gegenständeent
spricht (Freigabe). Der Geldbetrag tritt an die 
Stelle dieser Gegenstände und unterliegt nach 
Maßgabe des § 17 dem Verfall. Eine Freigabe hat 
insbesondere zu unterbleiben, 

Geltendes FinStrG 

§ 89. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
kann bei Verdacht eines Finanzvergehens, für 
das der Verfall angedroht ist, zur Sicherung 
des Verfalles auf Grund eines von ihr erteilten 
schriftlichen Auftrages durch ihre Organe die 
Beschlagnahme von Gegenständen vornehmen 
lassen. Dieser Auftrag ist bei Durchführung der 
Beschlagnahme vorzuweisen. 

(2) Bei Gefahr im Verzug können die Organe 
der Finanzämter sowie der Zollämter, der 2011-
wache und des öffentlichen Sicherheitsdienstes 
eine Beschlagnahme auch dann vornehmen, wenn 
ein Auftrag der Finanzstrafbehörde erster In
stanz nicht vorliegt. Die beschlagnahmten Ge
genstände sind an ,die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz abzuführen. 

(3) Soweit es sich nicht um Monopolgegen
stände (§ 17 Abs. 4) handelt, kann von der 
Beschlagnahme abgesehen und eine verfügte Be
schlagnahme aufgehoben werden, wenn ein Geld
betrag erlegt wird, der dem Wert der ,der 
Beschlagnahme unterliegenden Gegenstände ent
spricht. Der Geldbetrag tritt an die Stelle der 
beschlagnahmten Ge~enstände und unterliegt 
nach Maßgabe des § 17 dem Verfall. Die Frei-
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a) solange die Gegenstände auch für Beweis
zwecke benötigt werden, 

b) wenn es sich um Monopolgegenstände oder 
andere Gegenstände handelt, die gesetz
lichen Verkehrsbeschränkungen unterliegen, 

c) wenn eine gesetzwidrige Verwendung der 
Gegenstände zu besorgen ist, 

d) wenn die Gegenstände auch in einem ande
ren Verfahren beschlagnahmt sind oder 
wenn die ihnen in einem anderen Ver
fahren drohende Beschlagnahme akten
kundig ist. 

(4) Verschlossene Briefe oder andere ver
schlossene Schriftstücke dürfen nur in den Fällen 
einer Hausdurchsuchung oder Festnahme be
schlagnahmt und eröffnet werden. 

(5) Postsendungen, die im Gewahrsam der Post 
sind, dürfen nur beschlagnahmt werden 

a) in den Fällen einer Hausdurchsuchung oder 
Festnahme, wenn es sich um Sendungen 
handelt, die der Beschuldigte abschickt oder 
die an ihn gerichtet werden, oder 

b) wenn bezüglich des Inhalts der Send~ngen 
der Verdacht eines Schmuggels oder einer 
Hinterziehung von Eingangs- oder Aus
gangsabgaben besteht. 

§ 90. (1) Die beschlagnahmten Gegenstände sind 
amtlich zu verwahren. Bereitet die amtliche Ver
wahrung Schwierigkeiten, so sind die Gegen
stände einer dritten Person in Verwahrung zu 
geben; sie können aber auch dem bisherigen 
Inhaber belassen werden, wenn hiedurch der 
Zweck der Beschlagnahme nicht gefährdet wird. 
In sol~en Fällen ist ein Verbot zu erlassen, über 
die Gegenstände zu verfügen, wobei hinsichtlich 
der Benützung, Pflege und Wertsicherung der 
Gegenstände die erforderlichen Bedingungen und 
Auflagen festzulegen sind. Die Gegenstände kön
nen auch durch amtliche Verschlüsse gesichert 
werden. 

(2) .................... oder lassen sie sich 
nur mit unverhältnismäßi~en Kosten aufbewah-
ren, so können sie ................... . 

Geltendes FinStrG 

gabe hat jedoch solange zu unterbleiben, als die 
verfalls bedrohten Gegenstände für Beweiszwecke 
benötigt werden. 

(4) Eine Beschlagnahme ist auch bei Gegen
ständen zulässig, die für die Untersuchung als 
Beweismittel in Betracht kommen können. 
Wenn Organe einer Finanzlandesdirektion, eines 
Finanzamtes oder eines Zollamtes bei einer 
Prüfung von Büchern, Aufschreibungen und 
Aufzeichnungen Beweismittel auffinden, welche 
auf die Begehung eines Finanzvergehens schlie
ßen lassen, für -dessen Verfolgung di,e Behörde, 
der die Organe angehören, nicht zuständig ist, 
so können die aufgefundenen Beweismittel bei 
Gefahr im Verzug von 'diesen Organen beschlag
nahmt werden; sie sind ungesäumt der zustän
digen Finanzstrafhehöl'de abzuführen. 

(5) Auf die Beschlagnahme und Eröffnung von 
Briefen und von anderen unter Siegel gehaltenen 
Schriften im Sinne des Gesetzes vom 6. April 
1870, RGBl. Nr. 42, zum Schutze des Brief- und 
Schriftengeheimnisses finden die Bestimmungen 
des § 2 des genannten Gesetzes Anwendung. 

(6) Postsendungen, die im Gewahrsam der Post 
sind, können, sofern es sich nicht um Briefe 
und Schriften im Sinne ,des Abs. 5 handelt, be
schlagnahmt wel'den, wenn bezüglich ihres 
Inhaltes der Verdacht eines Schmuggels oder 
einer Hinterziehung von Eingangs- oder Aus
gangsabgaben besteht. 

§ 90. (1) Die beschlagnahmten Gegenstände 
sind amtlich zu verwahren. Bereitet die amt
liche Verwahrung Schwierigkeiten, so können 
die Gegenstände dem bisherigen Inhaber belas
sen oder einer anderen Person zur Aufbewah
rung gegeben wel'den; in solchen Fällen ist, 
soweit nicht nach Abs. 2 vorgegangen wird, ein 
Verbot zu erlassen, über ,die Gegenstände zu ver
füg-en. 

(2) Unterliegen -die beschlagnahmten Gegen
stände raschem Verderben oder einer erheb
lichen Wertminderung oder lassen sie sich nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten aufbewahren 
und ist ihre Aufbewahrung nicht Zur Sicherung 
des Beweises erforderlich, so können sie von der 
Finanzstrafbehörde ,erster Instanz wie finanz be
hördlich gepfändete Gegenstände verwertet wer
den; im Zollgrenzbezirk beschlagnahmte Gegen
stände, die raschem Verderben unterliegen, kön
nen auch von Organen -der Zollgrenzdienst
stelLen im kurzen Weg bestmöglich verwertet 
werden. Der Beschuldigte und der Eigentümer 
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(3) Unverändert. 

. § 91. (1) In allen Fällen, in denen beschlag
nahmte Gegenstände abgenommen werden, ist 
dem bisherigen Inhaber eine Bestätigung auszu
stellen, in der die Gegenstände nach ihren wesent
lichen Merkmalen, wie Stückzahl, Gewicht, Maß 
und Gattung, genau zu verzeichnen sind. 

(2) Unverändert. 

§ 99. (1) Die Finanzstrafbehörde ist berechtigt, 
von jedermann Auskunft für Zwecke des Finanz
strafverfahrens zu verlangen. Die Auskunft ist 
wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Ge
wissen zu erteilen. Die Verpflichtung zur Aus
kunftserteilung schließt die Verbindlichkeit in 
sich, Urkunden und andere Unterlagen, die für 
das Finanzstrafverfahren von Bedeutung sind, 
vorzulegen oder die Einsichtnahme in diese zu 
gestatten. Im übrigen gelten die §§ 102 bis 106 
und § 108 sinngemäß. 

(2) Die Finanzstrafbehörde ist auch befugt, zur 
Klärung des Sachverhaltes Nachschauen und Prü
fungen im Sinne der Abgaben- oder Monopol
vorschriften vornehmen Zu lassen. Die einschrän
kenden Bestimmungen des § 148 Abs. 3 und 5 
BAO gelten für solche Prüfungen nicht. 

§ 102. (1) Soweit sich aus diesem Bundes
gesetz nicht anderes ergibt, ist jedermann ver
pflichtet, als Zeuge über alle ihm bekannten, für 
ein Finanzstrafverfahren maßgebenden Tatsachen 
auszusagen. 

(2) Wenn die Finanzstrafbehörde das persön
liche Erscheinen des Zeugen für erforderlich er
achtet, hat sie ihn vorzuladen. In der Vorladung 
ist anzugeben, was den Gegenstand der Ver
nehmung bildet und welche Beweismittel und 

Geltendes FinStrG 

sind tunlichst vor der Verwertung zu verstän
digen. Der Erlös tritt an die Stelle der veräußer
ten Gegenstände und. unterliegt nach Maßgabe 
des § 17 dem Verfall. Die Verwertung wegen 
unvlerhältnismäßiger Aufbewahrungskosten un
terbleibt, wenn rechtzeitig ein zur Deckung 
dieser Kosten ausreichender Betrag erlegt wird. 

(3) Die Verwertung nach Abs. 2 hat jedoch 
solange zu unterbleiben, als die verfallsbedrohten 
Gegenstände für Beweiszweck.e benötigt werden . 

§ 91. (1) In allen Fällen, in denen beschlag
nahmte Gegenstände in amtliche Verwahrung 
genommen werden, ist hierüber eine Bestätigung 
auszustellen, in der die beschlagnahmten Gegen
stände nach ihren wesentlichen Merkmalen, wie 
Stückzahl, Gewicht, Maß und Gattung, genau 
zu verzeichnen sind. Die Bestätigung ist dem
jenigen auszufolgen, dein die beschlagnahmten 
Gegenstände abgenommen werden. 

(2) Beschlagnahmte Gegenstände sind unver
züglich zurückzugeben, wenn die Aufrechter
haltung der Beschlagnahme nicht g.erechtfertigt 
ist. 

§ 99. (1) Jedermann kann von·der Finanzstraf
behörde verhalten werden, für Zwecke des Fi
nanzstrafverfahrens wahrheitsgemäß Auskünfte 
zu erteilen, Schriftstücke, Urkunden und die 
Stellen seiner Geschäftsbüch·er vorzulegen; die 
sich ·auf bestimmtle, von der Finanzstrafbehörde 
zu bezeichnende Tatsachen beziehen; er hat unter 
den gleichen Voraussetzungen Gegenstände, die 
er für den Beschuldigten verwahrt, vorzulegen 
und Einsicht in verschlossene Behältnisse zu ge
währen, die ,er dem Beschuldigten überlassen· 
hat. Er kann die Auskunft, ,die Vorlage oder die 
Gewährung der Einsicht insoweit verweigern, 
als er die Zeugenaussag,e verweigern könnte. 

(2) Soweit erforderlich, kann die Finanzstraf
behörde zur Klärung des Sachverhaltes eine Prü
fung von Büchern, Aufschneibungen und Auf
zeichnungen anordnen. Für die Durchführung 
gelten die Abgabenverfahrensvorschriften. Ein
schränkungen, denen die Durchführung der Prü
fung nach den Abgabenvorschriften unterliegt, 
gelten für strafbehördliche Prüfungen nicht. 

§ 102. Soweit sithausden §§ 103 und 104 
nichts anderes ergibt, ist im Finanzstrafverfahren 
jedermann, der als Zeuge vot'geladen oder zu 
einer schrifdichen Zeugenaussage verhalten wird, 
verpflichtet, über alle ihm bekannten, für Zwecke 
der Untersuchung dienlichen Umstände Zeugnis 
abzuleg,en. 
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Gegenstände (Abs. 4) mitzubringen sind. Die 
Bekanntgabe desGegenstand~~ der Vernehmung 
hat insoweit zu unterbleiben, als besondere Um
stände die Befürchtung rechtfertigen, daß hie
durch die Untersuchung erschwert werden 
könnte. 

(3) Wenn die Finanzstrafbehörde das persön
liche Erscheinen des Zeugen nicht für erforderlich 
erachtet, kann die Aussage des Zeugen auch 
schriftlich eingeholt und abgegeben werden~ 

(4) Soweit jemand als Zeuge zur Aussage ver
pflichtet ist, hat er auf Verlangen der Finanz
strafbehörde auch Schriftstücke, Urkunden und 
die einschlägigen Stellen seiner Geschäftsbücher 
zur Einsicht vorzulegen, die sich auf bestimmt zu 
bezeichnende Tatsachen beziehen; ,er hat Gegen
stände, die er für den Beschuldigten verwahrt, 
vorzulegen und Einsicht in verschlossene Behält
nisse zu gewähren, die er dem Beschuldigten 
überlassen hat,' . 

§ 103. Als Zeugen dürfen nicht vernommen 
werden: 

a) unverändert 

b) Geistliche darüber, was ihnen in der Beichte 
oder sonst unter dem Siegel geistlicher 
Amtsverschwiegenheit zur Kenntnis gelangt 
ist; 

c) Organe des Bundes' und der übrigen 
Gebietskörperschaften, wenn sie durch ihre 
Aussage· das ihnen obliegende Amtsgeheim
nis verletzen würden, insofern sie der 
Pflicht ~ur Geheimhaltung nicht entbunden 
sind; 

d) unverändert 

§ 104. (1) Die Aussage darf von einem Zeugen 
ver'Yeigert werden: . 

a) wenn er ein Angehöriger (§ 25 BAO) des 
BeSchuldigten oder eines Nebenbeteiligten 
des Finanzstrafverfahrens ist; 

b) über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen oder seinen Angehörigen, seinem. 
Vormund, Mündel oder Pflegebefohlenen 

Geltendes FinStrG 

§ 103. Zur Zeugenaussage dürfen nicht ver
halten wel'den: 

. a) Personen, die zur MittJeilung ihrer' Wahr..: 
nehmung unfähig sind oder ,die zur Zeit, 
auf die sich ihre Aussage beziehen soll, zur 
Wahrnehmung der zu heweisenden Tat
sache unfähig waren; 

b) Geistliche <darüber, was ihnen in der Beichte 
oder sonst unter dem Siegel geistlicher 
Amtsv1erschwiegenheit anvertraut wurde; 

c) Organe 'des Bundes, -der Länder, Gemeinde
verbände und Gemeinden, wenn sie durch 
ihre Aussage das ihnen obliegende Amts
geheimnis verletzen wUrden, insofern sie 
der Pflicht zur. Geheimhaltung nicht ent
bunden sind; 

d) in jedem Finanzstrafverfahren die Neben
beteiligten des V erf ahrens. 

§ 104. (1) Die Zeugenaussage darf verweigert 
werden 

a) über Fragen, ,deren Beantwortung den 
Zeugen, seinen Ehegatten, seine Verwand
ten oder Verschwägerten in auf- oder ab
steigender Linie, seine Geschwisterkinder 
oder eine Person, d~e mIt ihm noch näher 
verwandt oder im gleichen Grad verschwä
gert ist, ferner seine Wahl- oder Pflege
eltern,· W3ihl~ oder Pflegekinder, seinen 
Vormund oder Pflegebefohleniender Ge
fahr einer. strafgerichdichen Verfolgung 
oder der Verfolgung wegen eines Finanz
vergehens 'aussetzen wÜr'de; . 

b) über Fragen, die er nicht -beantworten 
könnte,ohne eine ihm obliegende, durch 
Gesetz oder Verordnung begründete oder 

10 
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die Gefahr einer strafgerichtlichen oder 
finanzstrafbehördlichen Verfolgung ZUZle-, 
hen würde; 

c) über Fragen, deren Beantwortung dem 
Zeugen oder einer der in lit. b genannten 
Personen unmittelbar einen bedeutenden 
Vermögensnachteil bringen oder zur 
Schande gereichen würde, es sei denn, daß 
der Auskunft voraussichtlich für das Ver
fahren entscheidende Bedeutung zukommt 
und die Finanzstrafbehörde unter Hinweis 
darauf vom Zeugen die Auskunft verlangt; 

I 

d) über Fragen, die der Zeuge nicht beant-
worten könnte, ohne eine ihm obliegende 
gesetzlich anerkannte Pflicht zur Verschwie
genheit, von der er nicht gültig entbunden 
wurde, zu verletzen oder ein Kunst- oder 
technisches Betriebsgeheimnis zu offenbaren. 

(2) Die zur berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugten Personen und ihre Angestellten können 
die Zeugenaussage ,auch darüber verweigern, was 
ihnen in ihrer Eigenschaft als Vertreter der Partei 
über diese zur Kenntnis gelangt ist. 

(3) Will ein Zeuge die Aussage verweigern, 
so hat er die Gründe seiner Weigerung glaub
haft zu machen. 

§ 105. Einem Zeugen, der einer Vorladung, 
ohne durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder ein 
sonstiges begründetes Hindernis entschuldigt zu 
sein, nicht Folge leistet oder die Auskunft ohne 
zutreffende Berufung auf einen gesetzlichen 
Weigerungs grund verweigert oder seinen Ver
pflichtungen gemäß § 102 Abs. 4 nicht nach
kom~t, kann die Finanzstrafbehörde, abgesehen 
von Zwangsstrafen, den Ersatz aller durch seine 
Säumnis oder Weigerung verursachten Baraus
lagen durch Bescheid auferl~gen. Das gleiche gilt 
in den Fällen des § 104 Abs. 1 lit. c, wenn die 
Finanzstrafbehörde vom Zeugen die Auskunft 
verlangt, dieser sie aber verweigert. Wenn es die 
Finanzstrafbehörde zur Feststellung des maßgeb
lichen Sachverhaltes (§ 115) für geboten hält, 
kann der Zeuge auf Grund einer schriftlichen 
A.nordnung der FinanzstI'afbehörde ,durch die im 
§ 89 Abs. 2 genannten Organe zwangsweise vor
gefüprt werden, wenn dies in der Vorladung, 
angedroht war. Die Sicherheitsdienststellen haben 
den Vorführungsersuchen de'r Finanzstrafbehör
den zuen tsprechen. 

Geltendes FinStrG 

anerkannte Pflicht zur Verschwiegenheit, 
von ,der er nicht gültig entbunden wurde, 
zu verletzen oder einKunstgeheimnis oder 
technisches BetI'iebsgeheimnis zu offen
baren; 

c) über Fragen, deren Beantwortung ihm oder 
einer ,der in lit. a genannten Personen un
mittelbar einen bedeutlenden Vermögens
nachteil bringen oder zur Schande gereichen 
würoe, es sei denn, daß der Auskunft vor
aussichtlich für das Verfahl1en entschei
dende Bedeutung zukommt und die Fi
nanzstrafbehöl'lde unter Hinweis darauf vom 
Zeugen die Auskunft verlangt. 

(2) Die zur -berufsmäßigen Parteienve~tretung 
befugten Personen können die Auskunft auch 
darüber vIerweigern, was ihnen in ihrer Eigen
schaft 'als Vertrerer der Partei über diese zur 
Kenntnis gelangt ist. Das gleiche gilt für Organe 
der gesetzlichen Berufs- und Interessenvertretun-, 
gen, insoweit ,diese im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Aufgaben in Abgabensachen tätig geworden sind. 

(3) Personen, 'die zum BeschuLdigten oder zu 
einem Nebenbeteiligten ''in ,einer der in Abs. 1 
Ht. a bezeichneten Beziehungen stehen, sind von 
der Verbindlichkeit zur Ablegung eines Zeug
nisses auch dann befl1eit, wenn Idie in Abs. 1 Ht. a 
vorgesehenen Voraussetzungen nicht vorliegen. 

§ 105. Einen Zeugen, der einer Vorladung 
ohne genügende Entschuldigung nicht' Folge lei
stet oder die Auskunft ohne zutreffende Beru
fung auf einen im § 104 angeführten Weigerungs
grund verweigert, kann die Finanzstrafbehörde 
neben der Auferlegung einer Zwangsstrafe (§ 186 
lit. c) zum Ersatz aller durch seine Säumnis oder 
Weigerung verursachten Barauslagen durch Be
scheid VIerpflichten. Das gleiche gilt in den Fällen 
des § 104 Abs. 1 lit. c, wenn die Finallzstraf
behörde vom Zeugen die Auskunft verlangt, die-, 
seI" sie aber verweigert. Erforderlichenfalls kann 
der Zeuge, wenn dies in der Vorladung ange
droht war, auf Grund eines schriftlichen Befehles 
der FinanzstrafbehöI'dedurch die im § 89 Abs. 2 
genanntlen Organe zwangsweise vorgeführt wer
den. 
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§ 106. (1) Jeder Zeuge ist Zu Beginn seiner 
-Vernehmung über die für die Vernehmung maß
gebenden persönlichen Verhältnisse zu befragen, 
erforderlichenfalls über die gesetzlichen Weige
rungsgründe zu beLehren und zu ermahnen, daß 
er -die Wahrheit anzugeben habe und nichts ver
schweigen dürfe; er ist auch auf die strafrecht
lichen Folgen einer falschen Aussage aufmerk
sam zu machen. Entsprechendes gi li bei Ein
holung emer Zeugenauskunft auf schriftlichem 
Weg. 

(2) ................... sind möglichst zu 
vermeiden und, WIe1ll1 sie gestellt wel"den müssen, 
in der Niederschrift über die Vernehmung er
sichtlich zu machen. 

Kein Gegenstück. 

§ 107. (1) Hält die Finanzstrafbehörde die 
eidliche Einvernahme eines Zeugen über be
stimmte Tatsachen von besonderer Tragweite für 
unbedingt erforderlich, so kann der Zeuge unter 
Beiziehung eines Schriftführers außerhalb der 
mündlichen Verhandlung durch den Leiter der 
Finanzstrafbehörde oder durch einen ihr zuge
wiesenen rechtskundigen Bediensteten, in der 
mündlichen Verhandlung durch den Verhand
lungsleiter eidlich vernommen werden. Die Be
stimmungen des Gesetzes vom 3. Mai 1868, 
RGBl. Nr. 33, zur Regelung des Verfahrens bei 
den Eidesablegungen vor Gericht finden sinn
gemäß Anwendung: 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

Geltendes FinStrG 

§ 106. (1) Jeder Zeuge ist zu Beginn der Ver
nehmung über die für die Vernehmung maß
gebenden persönlichen Verhältnisse, falls diese 
nicht bereits amtlich bekannt sind, zu befragen, 
über das gesetzliche Weigerungsrecht des § 104 
Abs. 3 zu belehren und zu ermahnen, daß er die 
Wahrheit anzugeben habe und nichts verschwei
gen dürfe. Er ist auch auf die strafrechtlichen 
Folgen einer falschen Aussage aufmerksam zu 
machen. Das gleiche gilt bei ,der Einholung einer 
Zeugenauskunft auf schriftlichem Weg. 

(2) Fragen, durch welche dem Zeugen Tatum
stände vorgehalten werden, welche erst durch 
seine Antwort festgestellt wel"den sollen, sind 
möglichst zu VJermeiden. 

(3) öffentliche Organe, die einen Diensteid 
oder eine Angelobung geleistet haben, sind als 
Zeugen über ihre dienstlichen Wahrnehmun,gen 
unrer Erinnerung 'an ihren Diensteid oder ihre 
Angelobung zu vernehmen. 

§ 107. (1) Zeugen können im Untersuchungs
verfahren durch den Vorstand der Finartzstraf
behörde oder durch einen ihr zugewiesenen 
rechtskundigen Beamten, in der mündlichen Ver
handlung durehden Verhandlungsleiter eidlich 
vernommen werden. Die Bestirtlmungen des Ge
setzes vom 3. Mai 1868, RGBl. Nr. 33, zur Rege
lung des Verfahrens bei den Eidesablegungen vor
Gericht, finden sinn~emäß Anwendung. 

(2) Zeug'en, ,die im Untersuchungsverfahren 
vereidigt worden sind, sind bei ihrer Verneh
mung in einer mündlichen Verhandlung an den 
abgelegten Eid zu..erinnern. 

(3) Nicht vereidigt werden dürfen Personen, 

a) die selbst überwiesen sind oder im Verdacht 
stehen, daß sie die strafbae Handlung, 
wegen der sie vernommen werden, be
gangen oder daran teilgenommen haben 
oder an ihr mitschuldig sind, 

b) die sich wegen ,eines Verbrechens in Unter
suchung befinden oder we~en eines solchen 
zu einer Freiheitsstrafe verurteilt sind, die 
sie noch zu vel"büßen haben, 

c) die schon einmal wegen falschen Zeugnisses 
oder falschen Eides verurteilt worden sin,d, 

d) die zur Zeit ihrer Vernehmung das 14. Le
bensjahr noch nicht vollendet haben, 

e) die _ an' einer erheblichen Schwäche des 
Wahrnehmungs- oder Erinnerungsvermö
gens leiden, 
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§ 108. (1) Zeugen haben Anspruch auf Ersatz 
von Reise- und Aufenthaltskosten und auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis unter den gleichen 
Voraussetzungen und im gleichen Ausmaß wie 
Zeugen im gerichtlichen Verfahren. Der Ersatz
anspruch ist bei sonstigem Verlust binnen zwei 
Wochen nach der Vernehmung bei der Behörde 
geltend zu machen, welche die Einvernahme 
durchgeführt hat. Hierüber ,ist der Zeuge zu 
belehren. 

(2) Entspricht dem geltenden Abs. 3. 

§ 109. (1) Wird die Aufnahme eines :Beweises 
durch Sachverständige notwendig, so sind die 
für Gutachten der erforderlichen Art öffentlich 
bestellten Sachverständigen beizuziehen. 

\. 

(2) Die Finanzstrafbehörde kann aber aus
nahmsweise auch andere geeignete Personen als 
Sachverständige heranziehen, wenn es mit Rück
sicht auf die Besonderheit. des Falles geboten 
erscheint. 

(3) Der Bestellung zum Sachverständigen hat 
Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gut
achten der erforderliChen Art öffentlich bestellt 
ist oder wer die Wissenschaft,' die Kunst oder die 
Tätigkeit, deren Kenntnis die Voraussetzung der 
Begutachtung ist, öffentlich als Erwerb ausübt 
oder zu deren Ausübung öffentlich angestellt oder 
ermächtigt ist. 

(4) Entspricht dem geltenden Abs. 3. 

Geltendes FinStrG 

f) die mit dem Beschuldigten oder den Ne
benbeteiligten in einer Feindschaft leben, 
die mit Rücksicht auf die Persönlichkeit der 
Beteiligten und die sonstigen Begleitum~ 
stände der Feindschaft geeignet ist, die volle 
Glaubwürdigkeit auszuschließen, 

g) die bei ihrer Auskunftserteilung wesent
liche Umstände angegeben haben, deren 
Unwahrheit bewiesen ist und ,worüber sie 
nicht einen bloßen Irrtum nachweisen kön
nen. 

§ 108. (1) Zeugen haben Anspruch auf Ersatz 
von Reise- und Aufenthaltskosten und auf Ent
schädigung für Zeitversäumnis. Hinsichtlich der 
Voraussetzungen und der Höhe ,der Vergütung 
finden die für Zeugen im gerichtlichen Straf
verfahren geltenden Vorschriften sinngemäße 
Anwendung. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei sonsti
gem Verlust innerhalb von 24 Stunden, vom 
Ende der Vernehmung an gerechnet, bei der Be
hörde geltend zu machen, die die Einvernahme 
durchgeführt hat. Hievon ist der Zeuge spätestens 
bei Beendigung der Vernehmung in Kenntnis zu 
setzen. 

(3) über den Anspruch entscheidet die ver
nehmende Behörde, bei Einvernahmen durch 
einen Senat die Finanzstrafbehörde, bei der der 
Senat gebildet ist. 

, § 109. (1) Wird. die Aufnahme eines Beweises 
durch Sachverständige notwendig, so sind die 
den Verwaltungsbehörden des Bundes oder den 
Gerichten beigegebenen oder zur Verfügung ste
henden amtlichen Sachverständigen (Amtssach
verständige) beizuziehen. 

(2) Die Finanzstrafbehörde kann aber auch 
andere geeignete Personen als Sachverständige 
heranziehen, wenn Amtssachverständige nicht 
zur Verfügung stehen oder es mit Rück
sicht auf die Besonderheit des Falles geboten 
erscheint. Der Bestellung zum Sachverständigen 
hat Folge zu leisten, wer zur Erstattung von Gut
achten der erforderlichen Art öffentlich bestellt 
ist oder wer die Wissenschaft, die Kunst oder das 
Gewerbe, deren Kenntnis die Voraussetzung der 
geforderten Begutachtung ist, öffentlich als Er
werb ausübt oder zu deren Ausübung öffentlich 
angestellt oder ermächtigt ist. . 

(3) Auf Antrag des Beschuldigten oder eines 
Nebenbeteiligten ist, aus zutreffenden Wiichtigen 
Gründen ein weiterer Sachverständiger beizu
ziehen. 

.' 
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§ 110. (1) Aus den Gründen,. welche einen Zeu
gen zur Verweigerung der Aussage berechti
gen (§ 104), kann die Enthebung von der Bestel
lung als Sam.verständiger begehrt werden. 

(2) öffentlim Bedienstete sind überdies auch 
dap.n als Samverständige zu entheben oder nimt 
beizuziehen, wenn ihnen die Tätigkeit als Sadl
verständige von ihren Vorgesetzten aus dienst
limen Gründen untersagt wird oder wenn· sie 
durch besondere Anordnungen der Pflimt, sim 
als Sam verständige verwenden zu lassen, ent
hoben sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 72 bis 74 'gelten 
sinngemäß; Beschuldigte und Nebenbeteiligte 
können Sachverstä~dige auch ablehnen, wenn sie 
Umstände glaubhaft machen, die die Fachkunde 
des Samverständigen in Zweifel stellen. 

§ 111. Ist der Sachverständige für die Er
stattung von Gutamten der erforderlichen Art 
im allgemeinen vereidigt, so genügt die Erinne
rung an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht 
vereidigt, so hat er, falIses die Finanzstraf
behörde wegen der besonderen Tragweite des 
Falles für erforderlich hält, vor Beginn der 
Beweisaufnahme den Sachverständigeneid zu lei
sten. Bei der Vereidigung sind die Bestimmungen 
des § 107 Abs. ,1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

§ 112.(1) Sachverständige. haben Anspruch auf 
Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten sowie 
der notwendigen Baraushgen, auf Entschädigung 
für Zeitversäumnis und auf Entlohnung ihrer 
Mühewaltung unter den gleimen Voraussetzun
gen und im· gleichen Ausmaß wie Sachverständige 
im gerichtlimen Verfahren. 

(2) Der Ersatzanspruch ist bei sonstigem Ver
lust binnen zwei Women ab Erstattung des Gut
achtens oder, wenn dieses entfällt, nam Entlas
s~ng des Samverständigen mündlich oder schrift
lich bei der Behörde geltend zu mamen, bei der 
der Sachverständige vernommen worden ist. 
Hierüber ist der SachverstäJ?dige zu beleh.ren. 

(3) § 108 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

§ 114. (1) .......... für erforderlim hält. 
. Erforderlimenfalls ist der Beweisaufnahme ein 
Dolmetscher beizuziehen. 

(2). UriYerändert. 

Geltendes FinStrG 

§ 110. (1) Aus den Gründen, welme einen Zeu
gen zur Verweigerung der Aussage beremtigen, 
kann der Sachverständige seine Enthebung be
antragen. 

(2) Bedienstete der Gebietskörperschaften sind 
überdies auch dann nimt beizuziehen oder sind 
zu entheben, wenn ihnen die Betätigung als 
Sachverst~ndige von ihren Vorgesetzten aus 
dienstlimen Gründen untersagt wird oder wenn 
sie durch Gesetz von der Pflicht, sim als Sam ver
ständige verwenden zu lassen, enthoben sind. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 72 bis 74 sind 
. sinngemäß anzuwenden. 

§ 111. Ist der Sachverständige für die Erstat
tungvon Gutachten der erforderlichen Art im 
allgemeinen vereidigt, so genügt die Erinnerung 
an den geleisteten Eid. Ist er noch nicht ver
eidigt, so hat er vor Beginn der Beweisaufnahme 
den Samverständigeneid zu leisten. Bei der Ver
eidigung sind die Bestimmungen des § 107 
Abs. 1 und 2 sinngemäß anzuwenden. 

§ 112. (1) Sachverständige, soweit sie nicht 
Verwaltungsbehörden des Bundes . beigegeben 
sind oder zur Verfügung stehen, haben Ansprum 
auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten so
wie der notwendigen Barauslagen, auf Entsmädi
gung für Zeitversäumnis und auf Entlohnung 
ihrer Mühewaltung. Hinsichtlich der Vorausset
zungen und der Höhe der Vergütung finden die 
für Samverständige im gerichtlichen Strafverfah
ren geltenden Vorschriften sinngemäße Anwen-

. dung. 

(2) Der Anspruch gemäß Abs. 1 ist bei sonsti
gem Verlust binnen zwei Wochen nach Abgabe 
des Gutachtens oder, wenn dieses entfällt, nam 
der .Entlassung mündlich oder schriftlich bei der 
Behörde geltend ,zu machen, bei der der Sachver
ständige vernommen worden ist. Hievon ist der 
Samverständige bei der Bestellung in Kenntnis 
zu setzen. 

(3) § 108 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

§ 114. (1) Im Finanzstrafverfahren sind alle 
Beweise aufzunehmen, die die Finanzstrafbehörde 
zur Erforschllng der Wahrheit fur erforderlim 
hält. 
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(3) Der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten (2) Der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten 
dürfen von der Anwesenheit und Mitwirkung können die Durchführung bestimmter Beweise 
bei Beweisaufnahmen, die eine spätere Wieder- ,und die Vereidigung vorgeladener Zeugen bean
holung nicht zulassen, nicht ausgeschlossen wer- tragen. Diesen Anträgen ist stattzugeben, falls 
den. Von anderen Beweisaufnahmen dürfen sie dies im Interesse der Wahrheitsfindung notwen
nur dann ausgeschlossen werden, wenn besondere dig erscheint. Findet die Finanzstrafbehörde, daß 
Umstände gegen ihre Beteiligung sprechen. Dem dem gestellten Antrag nicht stattzugeben sei, so 
Beschuldigten und den Nebenbeteiligten ist je- hat sie die Ablehnung samt Gründen zu verkün
doch auch in diesem Fall noch vor Abschluß den und protokollarisch festzuhalten. Gegen die 
des Untersuchungsverfahrens Gelegenheit zu Ablehnung ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
geben, von den durchgeführten Beweisen und nicht zulässig. 
vom Ergebnis der Beweisaufnahme Kenntnis zu 
nehmen und sich dazu zu äußern. Gegen den 
Ausschluß des Beschuldigten oder der Neben-
beteiligten ist ein abgesondertes Rechtsmittel 
nicht zulässig. 

(4) Das Ergebnis der Beweisaufnahmen (Abs. 1 
und 2) ist in einer Niederschrift festzuhalten, 
in der auch durchgeführte Vereidigungen ersicht
lich zu machen sind; für diese Niederschrift 
gelten § 87 Abs. 3 bis 6 und § 88 BAO sinn
gemäß. Der vernommenen Person ist auf ihr 
spätestens unmittelbar nach Beginn der Beweis-
aufnahme gestelltes Verlangen eine Ausfertigung 
der Niederschrift auszufolgen, wenn nicht beson-
dere Umstände befürchten lassen, daß durch die 
Ausfolgung die l.!ntersuchung erschwert werden 
könnte. ' 

§ 116. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
hat den Beschuldigten zur' Vernehmung vorzu':' 
laden oder ihn aufzufor'dern, sich bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt schriftlich zu rechtfertigen. 
Dies kann gelegentlich der Verständigung von der 
Einleitung des Strafverfahrens geschehen. 

(2) Unverändert. 

§ 117. (1) In der Vorladung des Beschuldigten 
und in der Aufforderung zur schriftlichen Recht
fertigung sind die zur Last gelegte Tat sowie die 
in Betracht kommende Strafbestimmung zu be
zeichnen. Der Beschuldigte ist auch aufzufordern, 
die seiner Verteidigung dienlichen Beweismittel 
mitzubringen. od,er der Behörde so rechtzeitig 
anzuzeigen, daß sie zur Vernehmung noch her
beigeschafft werden können. 

(2) Ein Beschuldigter, der einer Vorladung, 
mit der sein persönliches Erscheinen ausdrücklich 
gefordert wurde, nicht entsprochen hat, ohne 

(3) Das Ergebnis der Beweisaufnahmen (Abs. 1 
und 2) ist in einer Niederschrift festzuhalten, in 
der auch durchgeführte Vereidigungen ersichtlich 
zu machen sind. 

§ 116. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz hat den Beschuldigten zur Vernehmung 
vorzuladen oder ihn aufzufordern, sich bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt schriftlich zu recht
fertigen. Dies kann gelegentlich der Verständi
gung von der Einleitung des Strafverfahrens ge
schehen. Hält sich der Beschuldigte nicht in der 
Gemeinde auf, in der die F:inanzstrafbehörde 
erster Instanz ihren Sitz hat, so' kann diese die 
Vernehmung des Beschuldigten durch das von 
seinem Wohnsitz oder gew<Jhnlichen Aufenthalt 
nächsterreichbare Finanzamt oder die nächst
erreichbare Zolldienststelle veranlassen. 

(2) Ist ~ereits eine Beschuldigtenvernehmung 
gemäß § 83 Abs. 3 erfolgt, so kann eine Vor
ladung oder Aufforderung zur schriftlichen 
Rechtfertigung unterbleiben. 

§ 117. (1) In der Vorladung des Beschuldigten 
und in der Aufforderung zur schriftlichen Recht
fertigung sind die zur Last gelegte Tat sowie die 
in Betracht kommende Strafbestimmung zu be
zeichnen. 

(2) Die Nichtbefolgung der Vorladung 
oder der Aufforderung zur Rechtfertigung, für 
die der Beschuldigte keine triftigen Gründe vor'" 
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durch Krankheit, Gebrechlichkeit oder ein .son
stiges begründetes Hindernis vom Erscheinen, ab
. gehalten zu sein, kann, wenn dies zur Fest
stellung des maßgebenden Sachverhaltes (§ 115) 
geboten ist, auf Grund einer schriftlichen Anord
nung der Finanzstrafbehörde erster Instanz durch 
die im § 89 Abs. 2 genannten Organe zwangs
weise vorgeführt werden, wenn dies in der Vor
ladung angedroht war. Die Sicherheitsdienst
stellen haben den Vorführungsersuchen der 
Finanzstrafbehörde zu entsprechen." 

§ 118 •.......... die Finanzstrafbehörde er-
ster Instanz ......... . 

§ 121. Kommt der Beschuldigte im Verlauf 
des Untersuchungsverfahrens einer Vorladung 
oder sonstigen amtlichen Aufforderung nicht 
nach, so hindert dies nicht den weiteren Ablauf 
des Untersuchungsverfahrens; § 115 wird hie-
durch nicht berührt. ' 

§ 122. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz hat Verfallsbeteiligte sowie Haftungsbetei
ligte, deren Haftung in Anspruch genommen 
werden soll, dem Verfahren zuzuziehen, wenn 
ihr Aufenthalt bekannt ist. Ist ihr Aufenthalt 
unbekannt, so ist, wenn die Wichtigkeit der 
Sache. es erfordert, für sie ein Kurator zu be
stellen; für die Bestellung gilt § 147 sinngemäß. 
Den zugezogenen Nebenbeteiligten ist die Person 
des Beschuldigten und die diesem zur Last ge
legte Tat bekanntzugeben; Verfallsbeteiligten 
auch der verfallsbedrohte Gegenstand. 

(2) Von der Zuziehung nach Abs. 1 kann 
abgesehen werden, wenn dies zur Vermeidung 
von Verzögerungen oder Erschwerungen des Ver
fahrens oder zur Verkürzung der Verwahrung 
oder der Untersuchungshaft des Beschuldigten 
dienlich scheint. In solchen Fällen ist die Ent
scheidung über den Verfall oder Wertersatz 
sowie über die Rechte des Verfallsbeteiligten 
oder über die Inanspruchnahme des Haftungs
beteiligten einem abgesonderten Verfahren (§ 149) 
vorzubehalten. 

(3) § 121 gilt sinngemäß auch für Neben
beteiligte. 

Geltendes FinStrG 

gebracht hat, hindert nicht den weiteren Ablauf 
des Verfahrens. ' 

§ 121. (2) Ein Beschuldigter, der einer Vorla
dung ohne zwingenden Grund nicht entsprochen 
hat, kann, wenn dies in der Vorladung ange
droht war, auf Grund eines schriftlichen Befehles 
der Finanzstrafbehörde erster Instanz durch die 
im § 89 Abs. 2 bezeichneten Organe zwangsweise 
vorgeführt werden. Die Sicherheitsbehörden 
haben den Vorführungsersuchen der Finanzstraf
behörde zu entsprechen. 

§ 118. Ist eine Vorladung zur Beschuldigten· 
vernehmung oder eine Aufforderung zur schrift
lichen Rechtfertigung im Sinne des § 116 Abs. 1 
im Interesse der Wahrheitsfindung untunlich, so 
kann die Finanzstrafbehörde hievon Abstand 
nehmen j es muß jedoch auch in diesem Fall dem 
Beschuldigten Gelegenheit zur Rechtfertigung 
gegeben werden. 

§ 121. (1) Kommt der Beschuldigte im Verlaufe 
des Untersuchungsverfahrens einer Vorladung 
oder sonstigen amtlichen Aufforderung nicht 
nach, so hindert dies nicht den weiteren Ablauf 
des Verfahrens, wenn der Beschuldigte keine trif
tigen Gründe für die Nichtbefolgung vorgebracht 
hat. 

§ 122. (1) Personen, die als Verfallsbeteiligte in 
Betracht kommen, ist, sofern ihr inländischer 
Aufenthalt bekannt ist, anheimzustellen, ihre 
Rechte geltend zu machen. Verfallsbeteiligten, die 
auf Grund dieser Aufforderung oder aus eigenem 
Antrieb bis zum Beginn der mündlichen Ver
handlung oder wenn eine solche nicht stattfindet 
bis zur' Erlassung des Erkenntnisses (der St~af~ 
verfügung) ihre Rechte geltend machen, ist die 
dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat mitzu
teilen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
geben. Im selbständigen Verfahren (§ 148) hat 
die Mitteilung die Bezeichnung der aufgedeckten 
Tat allein zu enthalten. 

(2) Den Haftungsbeteiligten, deren Haftung 
im Verfahren gegen den Beschuldigten geltend 
gemacht werden soll, ist die Person des Beschul
digten und die diesem zur Last gelegte Tat mit
zuteilen und ihnen Gelegenheit zur Stellung
nahme zu geben. 

(3) Nebenbeteiligte, die im Ausland ihren 
Wohnsitz haben oder· sich nicht nur vorüber
gehend im Ausland aufhalten, haben über Auf
forderung einen inländischen Bevollmächtigten 
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§ 123. (1) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
ist bereciltigt, Vorfragen, die als Hauptfragen von 
anderen Verwaltungsbehörden oder von den Ge
richten zu entscheiden wären; nach der über die 
maßgebenden Verhältnisse gewonnenen eigenen 
Anschauung zu beurteilen und diese Beurteilung 
ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. 

(2) Unverändert. 

§ 124. (1) Wenn im Zuge des Untersuchungs
verfahrens festgestellt wird, daß die dem Be
,schuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 
werden kann oder daß einer der im § 82 Abs. 3 
lit. b bis d genannten Gründe vorliegt, so hat 
die Finanzstrafbehörde erster Instanz das Straf
verfahren mit Bescheid einzustellen. Ausfertigun
gen des Bescheides sind dem Beschuldigten und 
den gemäß § 122 dem Verfahren zugezogenen 
Nebenbeteiligten zuzustellen. Gegen diesen Be
scheid ist ein Rechtsmittel unzulässig. 

(2) Ergibt' das Untersuchungsverfahren, daß 
die DUrchführung der mündlichen Verhandlung 
und die Fällung des Erkenntnisses einem Spruch
senat obliegt (§ 58 Abs. 2), so' hat der Vorstand 
der Finanzstrafbehörde . erster Instanz einen 
Amtsbeauftragten zu bestellen. Dieser hat die 
Akten dem Spruchsenat mit seiner scilrifHichen 
Stellungnahme. zu den Ergebnissen des Unter
suchungsverfahrens zuzuleiten. Die Stellung
nahme hat insbesondere die deutliche Bescilrei
bung der dem Beschuldigten zur Last gelegten 
Tat unter Angabe der anzuwendenden Strafvor
schrift und des strafbestimmenden Wertbetrages 
zu enthali:en und die Beweismittel zu bezeichnen. 
Ausfertigungen der Stellungnahme sind dem Be-

Geltendes FinStrG 

namhaft zu machen. In dieser Aufforderung sind 
die, Nebenbeteiligten zu belehren, daß nur dieser 
Bevollmächtigte, und zwar von seiner Nennung 
an, 'am weiteren Verfahren beteiligt werde, daß 
es dem NebenbeteiIigten jedocil unbenommen 
sei, vor der Finanzstrafbehörde seine Rechte per
sönlich zu vertreten. Durch diese Aufforderung 
wird der Fortgang des Verfahrens nicht behin
dert. § 121 gilt sinngemäß aucil für Neben
beteiligte. 

I 

§ 123. (1) Sofern die Abgabenvorschriften nicilt 
anderes bestimmen, ist die Finanzstrafbehörde 
berechtigt, im Untersuchungsverfahren auftau
chende Vorfragen, die als Hauptfragen von an
deren Verwaltungsbehörden oder von den Ge
richten zu entscheiden wären, soweit es sich um 
die Beurteilung ,der Strafbarkeit des Beschuldig
ten oder um Aussprüche gegenüber Neben
beteiligten handelt, nach. der über die maßgeben
den Verhältnisse gewonnenen eigenen Anscilau
ung zu beurteilen und diese Beurteilung ihrer 
Entscheidung zugrundezulegen. 

(2) An Entscheidungen der Gerichte, mit denen 
im Finanzstrafverfahren auftauchende privat
rechtliche Vorfragen als Hauptfragen entschieden 
worden sind, sind die Finanzstrafbehörden nicht 

. gebunden, es sei denn, daß in dem Verfahren, 
in dem die Entscheidung ergangen ist, bei der 
Ermittlung des Sachverhaltes von Amts wegen 
vorzugehen war. 

§ 124. (1) Wenn im Zuge des Untersuchungs
verfahrens festgestellt wird, daß die dem Be
schuldigten zur Last gelegte Tat nicht erwiesen 
werden kann oder daß einer der im § 82 Abs. 3 
lit. b bisd genannten. Gründe vorliegt, hat. die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz das Strafver
fahren einzustellen. Der Bescheid über die Ein
stellung ist dem Beschuldigten zuzustellen, Gegen 
diesen Bescheid ist ein Rechtsmittel unzulässig: 

(2) FiJ1det die Finanzstrafbehörde im Zuge des 
Untersuchungsverfahrens, daß die Durchführung 
des Strafverfahrens in die Zuständigkeit des Ge
richtes fällt, so hat sie die Anzeige an die Staats
anwaltschaft zu erstatten und hievon unter einem 
den Beschuldigten zu verständigen. Für das wei
tere Verfahren bei ·der Finanzstrafbehörde gilt 
§ 203. 
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schuldigten und den gemäß§ 122 dem Ver
fahren zugezogenen NebenbeteiIlgten zuzustel
len. 

Geltendes FinStrG 

B. M ü n d 1 ich e Ver h a n d 1 u n g ; B. M ü n d 1 ich e Ver h a n d I u n g. 
BeschlußfassungderSpruchsenat~ BeschJußfassungderSpruchsenat~ 

§ 125. (1) Stellt der Spruchsenat, dem gemäß 
§ 124 Abs. 2 die Akten zugeleitet wurden, fest, 
daß die Voraussetzungen für sein Tätigwerden 
nicht gegeben sind, so hat er dies mit· Bescheid 
auszusprechen; dieser Bescheid ist dem Beschul
digten, den gemäß § 122 dem Verfahren zuge
zogenen Nebenbeteiligten und dem Amtsbeauf
tragten zuzustellen und kann von diesen mit 
Beschwerde angefochten werden.' Andernfalls hat 
der Vorsitzende des Spruchsenates die mündliche 
Verhandlung so anzuberaumen, daß in der Regel 
zwischen der Zustellung der Vorladungen und 
dem Tag der mündlichen Verhandlung ein Zeit
raum von wenigstens zwei Wochen liegt. Zur 
mündlichen Verhandlung sind unter Bekannt
gabe der Namen der Senatsmitglieder, des 
Schriftführers und des Amtsbeauftragten der Be
schuldigte und die gemäß § 122 dem Verfahren 
zugezogenen Nebenbeteiligten vorzuladen. Ist der 
Besch.uldigte durch einen Verteidiger vertreten, 
so ist diesem die Anberaumung der mündlichen 
Verhandlung bekanntzugeben. 

(2) Obliegt die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
nicht einem Spruchsenat, so hat die Finanzstraf
behörde erster Instanz die mündliche Verhand
lung nach Maßgabe des Abs. 1 anzuberaumen. 
Das gleiche gilt; wenn der Spruchsenat festge
stellt hat, daß die Voraussetzungen für sein 
Tätigwerden nicht gegeben sind; in diesem Fall 
darf' der Bestrafung bei den im § 53 Abs. 2 
bezeichneten Finanzvergehen kein 100.000 S, bei 
allen übrigen Finanzvergehen kein 200.000 S 
übersteigender strafbestimmender Wertbetrag 
(§ 58 Abs. 2 lit. a) zugrunde gelegt werden .. 

(3) Die mündliche Verhandlung unterbleibt, 
wenn der Beschuldigte und die gemäß § 122 
dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteiligten auf 
die Durchführung emer solchen verzichtet 
haben. 

§ 126. Kommt der Beschuldigte oder ein 
Nebenbeteiligter einer Vorladung .zu einer gemäß 
§ 125 anberaumten mündlichen Verhandlung 
oder einer sonstigen. amtlichen Aufforderung 
nicht nach, ohne durch Krankheit, Gebrechlich
keit oder ein sonstiges begründetes Hindernis 
abgehalten zu sein, so hindert dies nicht die 

§ 125~ (1) Wenn das Untersuchungsver
fahren ergeben hat, daß die Durchführung 
der mündlichen Verhandlung und die Fäl
lung des Erkenntnisses einem Spruchsenat ob
Liegt (§ 58 Abs. 2), sind die Akten dem Spruch
senat zuzuleiten. Ist der Spruchsenat der Ansicht, 
daß die Voraussetzungen für sein Tätigwerden 
nicht gegeben sind, so sind die Akten zurückzu
leiten. Andernfalls hat der Vorsitzende des 
Spruchsenates die mündliche Verhandlung anzu
beraumen und zu dieser unter Angabe des we
sentlichen Inhaltes der Anschuldigungspunkte 
und unter Bekanntgabe der voraussichtlichen Zu
sammensetzungdes Senates' den Beschuldigten 
und d,ie gemäß § 122 dem Verfahren zugezo
genen Nebenbeteiligten oder deren Bevollmäch
tigte vorzuladen. Wurde der Aufforderung ge
mäß § 122 Abs.3 nicht entsprochen oder wurde 
einer solchen erst nach Abschluß der Unter
suchung ergangenen Aufforderung zur Namhaft
machung eines· inländischen' Bevollmächtigten 
nicht nachgekommen, so unterbleibt eine Vor
ladung . 

(2) Obliegt die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkenntnisses 
nicht einem Spruchsenatoder hat der Spruch
senat gemäß Abs. 1 die Akten zurückgeleitet, so 
hat 'die Finanzstrafbehöl'de erster Instanz 
die mündliche Verhandlung anzuberaumen und 
den Beschuldigten hiezu vorzuladen.. Für die 
Vorladung der Nebenbeteiligten gilt Abs. 1 ent
sprechend. Eine mündliche Verhandlung unter
bleibt jedoch, wenn der Beschuldigte a,uf die 
Durchführung einer solchen verzichtet hat; ent
gegen diesem Verzicht kann der Nebenbeteiligte 
auf Durchführung der mündlichen Verhandlung 
nicht bestehen. 

(3) Bei Finanzordnungswidrigkeiten ist das Er
kenntnis ohne Durchführung einer mündlichen 
Verhandlung zu fällen. 

§ 126. Fernbleiben des Beschuldigten oder eines 
Nebenbeteiligten von einer gemäß § 125 an
beraumten mündlichen Verhandlung öhne trif
tige Gründe hindert nicht deren Durchführung 
und die Fällung des Erkenntnisses auf Grund der 
Verhandlungsergebnisse . .Der Beschuldigte kann 
jedoch gemäß § 121 Abs. 2 vorgeführt werden. 
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Durchführung der mündlichen Verhandlung und 
die Fällung des Erkenntnisses auf Grund der 
Verfahrensergebnisse. Der Beschuldigte kann 
jedoch unter den Voraussetzungen des § 117 
Abs .. 2 vorgeführt werden, wobei die Unter
stützung durch die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes in Anspruch genommen wer
den kann. 

§ 127. (1) Die mündliche Verh~ndlung wird 
vom Vorsitzenden des Spruchsenates, in den 
Fällen des § 125 Abs. 2 von einem Einzel
beamten der Finanzstrafbehörde erster Instanz 
geleitet (Verhandlungsleiter). Der mündlichen 
Verhandlun,g ist ein Schriftführer und, wenn der 
Beschuldigte oder ein Nebenbeteiligter der Ver
handlungssprache nicht hinreichend kundig ist, 

. ein Dolmetscher beizuziehen. Der Verhandlungs
leiter kann, wenn er es für notwendig erachtet, 
die mündliche Verhandlung vertagen. 

(2) . Die mündliche Verhandlung vor dem 
Spruchsenat ist öffentlich. Die öffentlichkeit ist 
auszuschließen: 

a) wenn der Beschuldigte und die gemäß § 122 
dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteilig
ten es übereinstimmend verlangen; 

b) von Amts wegen oder auf Antrag des 
Amtsbeauftragten, des Beschuldigten, eines 
Nebenbeteiligten oder eines. Zeugen, wenn 
und solange zur Aufklärung des Finanz
vergehens Verhältnisse oder Umstände des 
Beschuldigten, des Nebenbeteiligten oder 
des Zeugen erörtert werden müssen, die 
unter ,die Geheimhaltungspflicht nach § 251 
fallen. 

(3) Obliegt die .Durchführung der mündlichen 
Verhandlung einem Einzelbeamten, so ist sie 
nicht öffentlich. 

(4) Ist die mündliche Verhandlung nicht öffent
lich oder ist die öffentlichkeit ausgeschlossen, so 
haben der Beschuldigte und die Nebenbeteiligten 
das Recht, zur Verhandlung zwei an der Sache 
nicht beteiligte Personen ihres Vertrauens bei
zuziehen. Personen, die im Verfahren als Zeugen 
oder Sachverständige in Betracht kommen, dür
fen als Vertrauenspersonen nicht beigezogen 
werden. 

(5) Sachverständige können, wenn es zur Er
forschung der Wahrheit zweckdienlich erscheint, 
der. Verhandlung schon vor Erstattung ihres 
Gutachtens zugezogen werden. 

(6) Entspricht dem geltenden Abs. 3. 

Geltendes FinStrG 

§ 129. Kommt der Nebenbeteiligte einer Vor
ladung oder einer sonstigen amtlichen Auffor
derung, insbesondere einer solchen nach § 122 
Abs. 3, nicht nach, hindert dies nicht den wei
teren Ablauf der mündlichen Verhandlung. 

§ 127. (1) rlie mündliche Verhandlung ist nicht 
öffentlich. Die Verhandlung wird vom Vor
sitzenden des Spruchsenates, in den Fällen des 
§ 125 Abs. 2 von ein~m Einzelbeamten der Fi
nanzstrafbehörde erster Instanz geleitet (Ver
handlungsleiter). Der mündlichen Verhandlung 
ist ein Schriftführer beizuziehen. Der Verhand
lungsleiter kann, wenn er es für notwendig er
achtet, die mündliche Verhandlung vertagen; für 
die vertagte mündliche Verhandlung' gilt § 125 
Abs. 1 letzter Satz sinngemäß. 

(2) Der Beschuldigte kann zur mündlichen Ver
handlung zwei an der Sache nicht beteiligte Per
sonen seines Vertrauens beiziehen. Personen, die 
im Verfahren als Zeugen oder Sachverständige 
in Betracht kommen, dürfen als Vertrauensper
sonen nicht beigezogen werden. Sachverständige 
können, wenn es zur Erforschung der Wahrheit 
zweckdienlich erscheint, der Verhandlung' schon 
vor Erstattung ihres Gutachtens zugezogen 
werden. 

(3) Der Verhandlungsleiter hat dafür zu sor
gen, daß Erörterungen, die das Verfahren' ohne 
Nutzen für die Aufklärung der Sache verzögern 
würden, unterbleiben. Er erteilt das Wort und 

. kann es b~i Mißbrauch entziehen; ihm obliegt 
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(7) Personen, die die mündliche Verhandlung 
stören oder durch ungeziemendes Benehmen den 
Anstand verletzen, sind vom Verhandlungsleiter 
zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, 
so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung 
das Wort entzogen, ihre Entfernung aus dem 
Verhandlungsraum verfügt und über sie eine 
Ordnungsstrafe bis zu 500 S verhängt werden. 
Gegen die Ordnungsstrafe ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. Die Ordnungsstrafe ist sofort 
fällig. Bei Entfernung eines Beschuldigten kann 
die Verhandlung in seiner Abwesenheit fortge
setzt werden. Bei Entfernung eines Verteidigers 
oder Bevollmächtigten ist dem Beschuldigten 
oder den Nebenbeteiligten auf Antrag eine an
gemessene Frist zur Bestellung eines anderen Ver
teidigers oder Bevollmächtigten einzuräumen. 

(8) Macht sich ein Parteienvertreter, der der 
Disziplinargewalt einer Standesbehörde unter
liegt, des im Abs. 7 umschriebenen Verhaltens 
schuldig, so ist keine Ordnungsstrafe zu ver
hängen, sondern die Anzeige an die zuständige 
Standesbehörde zu erstatten. Die sonstigen im 
Abs. 7 vorgesehenen Maßnahmen können auch 
in diesen Fällen vom Verhandlungsleiter getrof
fen werden. 

§ 128. (1) Unverändert. 

Geltendes FinStrG 

die Erhaltung der Ruhe und Ordnung im Ver
handlungsraum. Dabei ist er befugt, den Be
schuldigten ausnahmsweise während der Verneh
mung eines Zeugen oder eines Mitschuldigen aus 
dem Verhandlungssaal zu entfernen. Er muß 
ihn aber, sobald er ihn nach seiner Wiederzu
lassung über den in seiner Abwesenheit verhan
delten Gegenstand vernommen hat, von allem 
in Kenntnis setzen, was in seiner Abwesenheit 
vorgebracht wurde, insbesondere von den Aus
sagen, die inzwischen gemacht worden sind. Der 
Verhandlungsleiter kann die vorübergehende 
oder endgültige Entfernung eines Zeugen gestat
ten oder anordnen. 

(4) Person~n, die die mündliche Verhandlung 
stören oder durch ungeziemendes Benehmen den 
Anstand verletzen, sind vom Verhandlungsleiter 
zu ermahnen; bleibt die Ermahnung erfolglos, 
so kann ihnen nach vorausgegangener Androhung 
das Wort entzogen, ihre Entfernung aus dem 
Verhandlungsraum verfügt und über sie eine 
Ordnungsstrafe bis zu 200 S verhängt werden. 
Gegen die Ordnungsstrafe ist ein Rechtsmittel 
nicht zulässig. Die Ordnungsstrafe'ist sofort fällig. 
Bei Entfernung eines Beschuldigten kann die Ver
handlung in seiner Abwesenheit fortgesetzt. wer
den, bei Entfernung eines Verteidigers oder Be
vollmächtigtenkann dem Beschuldigten oder 
den Nebenbeteiligten eine angemessene Frist zur 
Bestellung eines anderen Verteidigers oder Be
vollmächtigten eingeräumt werde~. 

Kein Gegenstück. 

§ 128. (1) Der Verhandlungsleiter hat den Sach
verhalt und die Ergebnisse des. Untersuchungs
verfahrens vorzutragen, falls nicht die mündliche 
Verhandlung sofort nach Abschluß des Unter
suchungsverfahrens stattfindet. Er hat hiezu den 
Beschuldigten zu vernehmen und von diesem 
beantragte ergänzende Beweisaufnahmen unter 
Bedachtnahme auf die Bestimmungen des § 114 
Abs. 2 sowie jene weiteren Beweisaufnahmen 
durchzuführen, die er für die Klärung des Sach
verhaltes für erforderlich erachtet, wobei auch 
die §§ 119, 120 und 123 anzuwenden sind. Der 
Verhandlungsleiter kann jedoch zu diesem Zweck 
auch die Ergänzung des Untersuchungsverfahrens 
anordnen. 
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(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

(4) Wird in einer gemäß § 125 Abs. 2 durch
geführten mündlichen Verhandlung befunden, 
daß die Durchführung der Verhandlung und die 
Fällung des Erkenntnisses einem Spruchsenat ob
liege, so ist die Verhandlung abzubrechen; für 
das weitere Verfahren gilt § 124 Abs. 2 sinn
gemäß. 

§ 129. Der mündlichen Verhandlung vor dem 
Spruchsenat haben alle Mitglieder des Senates 
und der Amtsbeauftragte (§ 124 Abs. 2) bei
zuwohnen. Der Amtsbeauftragte niJ:Ilmt an den 
Beratungen des Senates nicht teil. 

§ 130. (1) Für den Ablauf der mündlichen 
Verhandlung vor dem Spruchsenat gelten die Be
stimmungen ,des § 128 mit der Maßgabe, daß 

a) entspricht dem geltenden Abs. 2 lit. a 

b) entspricht dem geltendEm Abs. 2 lit. b 

c) entspr,icht dem geltenden Abs. 2lit. c 

(2) Entspricht dem.geltendenAbs. 3. 

Geltendes FinStrG 

(2) Bei der Durchführung von Beweisaufnah
men steht dem Beschuldigten und den Neben
beteiligten ein Fragerecht zu, doch kann der Ver
handlungsleiter Fragen zurückweisen, die ihm 
unangemessen erscheinen. 

(3) Auf Antrag des Beschuldigten sind bei der 
mündlichen Verhandlung jene im Untersuchungs
verfahren aufgenommenen Beweise, bei deren 
Aufnahme er nicht zugegen war, in seiner An
wesenheit zu wiederholen, wenn er für die Wie
derholung wichtige Gründe glaubhaft macht. 
Gegen die Ablehnung des Antlrages ist ein abge
sondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(4) Wird inder mündlichen Verhandlung be
funden, daß die Bestrafung .der dem Beschul
digten zur Last gelegten Tat nicht der Finanz
strafbehörde, sondern dem Gericht zustünde, so 
hat aus ,diesem Grund die Finanzstrafbehörde 
das Verfahren einzustellen und die Anzeigle an 
·die Staatsanwaltschaft zu erstatten. 

§ 130. (1) D\!r mündlichen Verhandlung vor 
dem Spruchsenat haben alle Mitglieder des Sena
tes und ein vom Vorstand der Finanzstraf
behörde erster Instanz, bei der der Spruchsenat 
gebildet ist, beauftragter Beamter des höheren 
Finanzdienstes (Amtsbeauftragter) beizuwohnen. 
Dieser ist nicht Mitglied des Spruchsenates und 
nimmt an dessen Beratungen nicht teil. 

§ 130. 

(2) Für den Ablauf der mündlichen Verhand
lung vor dem Spruchsenat gelten die Bestim
mungender §§ 128 und 129, mit der Maß
gabe, daß 

a) d1e Darstellung des Sachverhaltes und der 
Ergebnisse - des Untersuchungsverfahrens 
dem Beamten des höheren Finanzdienstes 
obliegt, der dem Senat angehört; 

b) der Amtsbeauftragte Beweisanträge stellen 
kann; 

c) das Recht der Fragestellung auch den Mit
gliedern ,des Spruchsenaues und dem Amts- ' 
beauftragten zusteht. 

(3) Nach Beendigung ,der Beweisaufnahmen er
hält zuerst der, Amtsbeauftragte ,das' Wort, um 
die Ergebnisse der Beweisführung zusammen
zufassen und hinsichtlich der Schuld des Be
schuldigten sowie wegen der gegen ihn anzu
wendenden Strafbestimmungen Anträge zu &tel
len und zu begründen. Einen bestimmten Antrag 
über Art und Höhe ,der Strafe hat ,der Amts
beauftragte nicht zu stellen. 

. 
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(3) (Entspricht dem geltenden Abs. 4). So dann 
hat der Verhandlungsleiter den Schluß der münd
lichen Verhandlung bekanntzugeben. 

§ 131. (1) Unverändert. 

Geltendes FinStrG 

(4) Dem Beschuldigten und den Nebenbeteilig
ten steht das' Recht zu, auf die Ausführungen des 
Amtsbeauftragten zu antworten. Findet dieser 
hierauf etwas zu erwidern, so gebührt dem Be-
schuldigten jedenfa:lls ,das Schlußwort. 

§ 131. (1) Jeder Abstimmung eines Senates hat 
eine Beratung voranzugehen, an der alle Mit
glieder des Senates teilzunehmen haben. Der 
Schriftführer ist beizuziehen. . 

(2) Die Laienbeisitzer . geben ihre Stimme in (2) Der Laienbeisitzer gibt seine Stimme als 
alphabetischer Reihenfolge zuerst ab; ihnen folgt erster ab; ihm folgt der Beamte des höheren 
der Beamte des höheren Finanzdienstes. Der Vor- Finanzdienstes. Der Vorsitzende stimmt zuletzt. 
sitzende stimmt zuletzt. 

(3) Der Senat faßt seine Beschlüsse mit ein
facher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit 
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Unverändert. 

(5) Unverändert. 

§ 134. Im Verfahren vor dem Spruchsenat 
hat der Vorsitzende nach Schluß der mündlichen 
Verhandlung auf Grund der Ergebnisse der Be-, 
ratung und Abstimmung das Erkenntnis öffent
lich zu verkünden und hiebei die wesentlichen 
Entscheidungsgründe bekanntzugeben. War die 
öffentlichkeit der mündlichen Verhandlung aus
geschlossen, so ist sie auch bei der Bekannt
gabe der Entscheidungsgründe des Erkenntnisses 
auszuschließen, soweit' dabei Verhältnisse oder 

. Umstände zur Sprache kommen, die unter die 
Geheimhaltungspflicht nach § 251 fallen. Im Ver
fahren vor dem Einzelbeamten ist die Verkün
dung des Erkenntnisses nicht öffentlich; das Er
kenntnis kann auch der schriftlichen Ausfertigung 
vorbehalten werden. 

§ 135. (1) .......... Die Niederschrift hat zu 
enthalten 

(3) Zu jedem Beschluß eines Senates ist mehr 
als die Hälfte der Stimmen erforderlich. 

(4) Teilen sich die Stimmen in mehr als zwei 
verschiedene Meinungen, sodaß keine dieser 
Meinungen ·die erforderliche Mehrheit für sich 
hat, hat der Vorsitzende ·di,e Erreichung eines 
Beschlusses dadurch zu versuchen, daß er die 
Frage teilt und über die Teilfragen abstimmen 
läßt. Bleibt ·dieser Versuch erfolglos, so wird 
die dem Beschuldigten nachteiligste Stimme der 
zunächst minder nachteiligen zugezählt. 

(5), Gehen die Ansichten darüber auseinander, 
welche von zwei Meinungen für den Beschul
digten minder nachteilig is~, so ist ,darüber be
sonders abzustimmen. 

§ 134. (1) Nach Schluß der mündlichen Ver
handlung hat der Verhandlungsleiter, im Vler
fahren vor den Spruchsenaten auf Grund der 
Ergebnisse der Beratung. und Abstimmung, das 
Erkenntnis, wenn möglich, zu v,erkünden und 
hiebei die wesentlichen Entscheidungsgründe be~ 
kanntzugeben. Das Erkenntnis. kann aber auch 
der schriftlichen Ausfertigung vorbehalten wer
den. 

(2) Wird nach Schluß der mündlichen Ver~ 
handlung befunden, daß die Bestrafung der dem 
BeschuMigten zur Last gelegten Tat nicht der 
Finanzstrafbehörde, sondern ,dem Gericht zu
stünde, so ist das Verfahren . einzustellen und 
die Anzeige an die Staatsanwaltschaft zu er
statten und hierüber neben dem Beschuldigten 
auch den gemäß § 122 dem Verfahren zuge
zogenen Nehe'nbeteiligten Mitteilung zu machen. 
Hinsichtlich der Verständigung ,der Nebenbe
teiligten gilt § 137 Abs. 1 Satz 3 sinngemäß. 

§ 135. (1) Der Ablauf der mündlichen Ver
handlung ist durch den Schriftführer, erforder
lichenfalls nach den .Angaben des Verhandlungs
leiters, festzuhalten. Die Niederschrift hat zu 
enthalten 

----- -'-------
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a) die Bezeidmung d~ Finanzstrafbehörde 
erster Instanz, den Namen des Verhand
lungsleiters, im Verfahren vor einem Sprum
senat die Namen der Mitglieder des 
Sprumsenates und des Amtsbeauftragten; 
den Namen des Smriftführers; 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) unverändert 

f) unverändert 

g) unverändert 

(2) Unverändert. 

(3) .......... zu unterfertigen. D~m Besmul-
digten und den Nebenbeteiligten ist auf ihr 
spätestens unmittelbar nam Beginn der münd
limen Verhandlung gestelltes Verlangen eine Aus
fertigung -dieser Niedersmrift auszufolgen. 

§ 137. Das Erkenntnis hat zu enthalten: 

a) Die, Bezeimnung der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz; wenn eine mündlime Ver
handlung stattgefunden hat, die Namen des 
Verhandlurigsleiters und des Smriftführers; 
bei Erkenntnissen eines Sprumsenates aum 
die Namen der Senatsmitglieder und des 
Amtsbeauftragten ; 

b) Vor- und Zunamen, Tag und Ort der 
Geburt sowie Besmäftigung und Wohnort 
des Besmuldigten; Vor- und Zunamen 
sowie Wohnort der Nebenbeteiligten; die 
Namen des Verteidigers und der Bevoll
mämtigten; 

c) den Sprum; 

Geltendes FinStrG 

a) die Bezeimnung - der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz, den Namen des Verhand
lungsleiters, im Vedaht1en vor einem 
Sprumsenat die Namen der Mitglieder des 
Sprumsenates und des Amtsbeauftragten 
(§ 130 Abs. 1); 

b) Vor- und Zunamen, Tag und Ort der Ge
burt, Staa:tsbürgerschaft, Familienstand, Be
smäftigung und Wohnort des Besmuldig
ten und, soweit solche am Strafverfahren 
beteiligt sind, aum Vor- und Zunamen, Be
schäftigung und Wohnort der Nebenbe
teiligtlen; -

c) die Namen der als Verteidiger und Bevoll
mächtigte aufltretlenden Personen; 

d) die deutliche Bezeichnung ·der dem Besmul
digten zur Last gelegten Tat; 

e) die Rechtfertigung oder -das 'Geständnis des 
Besmuldigten; 

, f) die wesentlichen Aussagen ,der Zeugen und 
Sam verständigen und die sonstigeh Beweis
aufnahmen; 

g) wenn das Erkenntnis nach_ Schluß der 
mündlichen Verhandlung verkündet wor
,den iS>t,o dessen Inhalt und die wesentlimen 
Gründe, sonst den Vorbehalt der smrift
limen Ausfertigung. 

(2) AUe Angaben in der Niedersmrift sind mit 
möglichster Kürze abzufassen. Soweit die in 
Abs. 1 lit. b bis f be:Deidmeten Angaben bereits 
smriftlich im Akt niedergelegt sind, genügt in, 
der Niederschrift ein kurzer Hinweis auf die be-' 
züglimen Aktenstücke. 

(3) Die Verhandlungsniedersmrift ist vom Ver
handlungsleiter und vom Schriftführer zu unter
fertigen. 

§ 137. 

(2) Die smriftlime Ausfertigung des Erkennt
nisses hat zu enthaltlen: 

a) dre Bezeimnung der _ Finanzstrafbehörde 
erster Instanz, bei Erkenntnissen eines 
Spruch&ena:tes ·aum die Namen der Mit
glieder des Senates; 

b) Vor- und Zunamen, Besmäftigung und 
Wohnort des Besmuldigtenund allfälliger 
N ebenbeteiligtler; 

c) den Sprum; 
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d) die Begründung; 
e) die Rechtsmittelbelehrung und die Zah

lungsaufforderung; 
f) im Verfahren vor einem Spruchsenat die 

Unterschrift des Vorsitzenden; in den 
übrigen Fällen, wenn eine mündliche Ver
handlung stattgefunden hat, die Unter-

, schrift des Verhandlungsleiters, sonst die 
Unterschrift des Vorstandes der Finanz
strafbehörde oder des Amtsorgans, das 
durch diesen mit der Befugnis, Strafer
kenntnisse zu erlassen, betraut wurde; an 
die Stelle der Unterschrift kann die Be
glaubigung der Kanzlei treten, daß die Aus
fertigung mit der Erledigung des betref
fenden Geschäftsstückes übereinstimmt und 
das Geschäftsstück die eigenhändig. beige
setzte Unterschrift aufweist; 

g) das Datum der' mündlichen Verkündung, 
sonst das Datum der Unterfertigung. 

§ 138. (1) Unverändert. 

(2) Der Spruch hat, soweit er nicht auf Ein
stellung lautet, zu enthalten: 

a) Die Bezeichnung der Tat, die ~ls erWIesen 
angenommen wird; 

b) die angewendete Strafvorschrift; 
c) den Ausspruch über die Strafe; in den 

Fällen des § 24 Abs. 1 den Ausspruch 
über den Aufschub der Strafe; 

d) die Anrechnung ein~r' allfälligen vorläufi
gen Verwahrung oder Untersuchungshaft' 
(§ 23 Abs. 4); 

e) den Ausspruch über den Kostenersatz 
(§ 185); 

f)' die allfällige Feststellung, daß bestimmte 
Personen den Verfall gegen .. sich gelten zu 
lassen haben; 

g) die allfällige Entscheidung darüber, welche 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte Drit
ter an für verfallen. erklärten Gegenständen 
anerkannt' oder nicht anerkannt werden, 
in welcher Höhe die gesicherten Forderun
gen anerkannt werden und welcher Rang 
ihnen zukommt; werden sie anerkannt, so 
ist auCh auszusprechen, daß der festgesetzte 
Wertersatz (§ 19 Abs. 3) nur mit dem 
Betrag einzufordern ist, d,er zur Befriedi
gung der anerkannten Forderungen aus 
dem Verwertungs erlös aufgewendet wird; 

h) die allfällige Feststellung, daß eine Haf
tungspfliCht für die verhängte Geldstrafe 
und den auferlegten Wertersatz gemäß § 28 
gegeben ist, und die Nennung der Haf
tungsbeteiligten; , 

Geltendes FinStrG 

d) die Begrün:dung; 
e) die Rechtsmittelbelehrung; 

f) die UntersChrift des Verhandlungsleiters, 
wenn eine mündliChe Verhandlung niCht 
stattgefunden hat, die Unterschrift des 
Vorstandes der Finanzstrafbehörde; an die 
Srelle der Unterschrift kann die Beglau
bigung der Kanzlei treten, daß die Aus
fertigung mit der Erledigung des betreffen
den Geschäftsstückes übereinstimmt und 
das Geschäftsstück die eigenhändig bei
gesetzte Unterschrift aufweist; 

g)' das Datum der mündliChen Verkündung, 
sonst ,das Datum der Unterfertigung. 

§ 138. (1) Der SpruCh hat, soweit er auf Ein
stellung lautet, die dem Beschuldigten zur Last 
gelegte Tat zu bezeichnen und die Einstellung 
des Strafverfahrens ,anzuordnen. 

(2) Ein SpruCh hat, soweit er nicht auf Ein
stellung lautet, zu enthalten: 

a) die BezeiChnung der Tat, die als erwiesen 
angenommen wird; 

b) die ,angewendete Strafvorschrift; 
c) die verhängte Geldstrafe und Freiheits

strafe, den AusspruCh über Verfall und 
Wertersatz; 

d) die AnreChnung einer allfälligen Unter
suchungshaft; 

e) den AusspruCh über die Verpflichtung zum 
Kostenersatz (§ 185); wenn ,die ziffern- ~ 
mäßige Höhe der Kosten im Zeitpunkt 
der Entscheidung noCh nicht feststeht, kann 
die Höhe der Kosten in einem gesonderten 
BesCheid vorgesChrieben werden. In einer 
BesChw,erde gegen diesen BesCheid kann nur 
die zifEernmäßige Höhe des auferlegten 
Kostenersatzes angefochten werden. 

(3) Soweit erforderlich, hat der Spruch auch 
noCh zu enthalten: 

a) die Feststellung, daß bestimmte Personen 
den Verfall g,eg,en sich gelten zu lassen 
haben; 

b)' die Ent~cheidung darüber, welche Pfand
und ZurückbehaltungsreChte Dritter an für 
verfalLen erklärten Gegenständen anerkannt 
oder abgelehnt werden, in welCher Höhe 
die gesicherten Forderungen anerkannt 
werden und welCher Rang ihnen zukommt; 
werden sie anerkannt, so ist auChauszu
spreChen, daß der festgesetzte Wertersatz 
(§ 19 Abs. 2) nur mit dem Betrag ein
zufordern sei, der zur Befriedigung der an-
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i) in den Fällen des § 122 Abs. 2 den Vor
behalt der Entscheidung. 

§ 139. Die Begründung hat sich auf alle Teile 
des Spruches (§ 138) zu erstrecken; sie hat in 
gedrängter Darstellung, aber mit voller Be
stimmtheit anzugeben, welche Tatsachen die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz als erwiesen 
oder als nicht erwiesen angenommen hat und 
aus welchen Gründen dies geschehen ist, ,ferner, 
von welc4en Erwägungen sie bei der Würdigung 
der vorgebrachten Einwendungen und bei der 
Entscheidung von Rechtsfragen geleistet wurde. 

§ 140. (1) Unverändert. 

'(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

(4) Unverändert. 

(5) In der Zahlungsaufforderung ist der Be
sdlUldigte aufzufordern, die Geldstrafe, den 
Wertersatz und die .Kosten bei Fälligkeit zu 
bezahlen; die Aufforderung hat den Hinweis 
zu enthalten, daß bei Nichtzahlung die Zwangs
vollstreckung durchgeführt und bei Uneinbring
lichkeit der Geldstrafe und des Wertersatzes die 
Ersatzfreiheitsstrafe .vollzogen werden muß. 

Geltendes FinStrG 

erkannten Forderungen aus dem Verwer
tungserlös aufgewendet wird; 

<:) die Feststellung, daß eine Haftungspflicht 
für die verhängte Geldstrafe und den auf
erlegten Wertersatz gemäß § 28 gegeben ist, 
und die Nennung der Haftung,sbeteiligten. 

§ 139. (1) Die Begründung hat, wenn das Er
kenntnis auf Einstellung lautet, kurz anzugeben, -
welcher Einstellungsgrund festg,estellt worden ist 
(§ 136) und welche Erwägungen zu 'dieser Fest
stellung geführt haben. 

(2) In allen anderen Fällen hat die Begrün
dung in gedrängter Darstellung, aber mit voller 
Bestimmtheit anzugeben, welche Tatsachen die 
Finanzstrafbehöl"de erster Instanz als erwiesen 
angenommen hat und aus welchen Gründen dies 
geschehen ist, ferner, von welchen Erwägungen 
sie bei der Würdigung der vorgebrachten Ein
wendungen und 'bei der Entscheidung der Rechts
frage geleitlet wurde und welche Erschwerungs
und Milderungsumstärrde bei der Strafbemessung 
berücksichtigt worden sind. Der Ausspruch über 
die Verpflichtung zum Kostenersatz und die 
Feststelfungen hinsichtlich des Verfalls und über 
die Haftung gem~ß § 138 Abs. 3 sind gleichfalls 
zu begründen. 

§ 140. (1) Die Rechtsmittelbelehrung hat an
zugeben, ob das Erk,enntnis noch einem weiteren 
Rechtszug unterliegt oder nicht und bejahenden
falls, innerhalb welcher Frjst und bei welcher 
Behörde das· Rechtsmittel einzubringen ist. Die 
Rechtsmittelbelehrung hat, wenn ein Rechtsmit
tel zulässig ist, 'darauf hinzuweisen, daß dieses 
begründet werden muß. 

(2) E~thält das Erkenntnis keine Rechtsmittel
belehrung oder keine Angaben über die Rechts
mittelfrist oder erklärt es zu Unrecht ein Rechts
mittel für unzulässig, so wird die Rechtsmittel-
frist nicht in Lauf gesetzt. ' 

(3) Ist in dem Erkenntnis eine längere als die 
gesetzliche Frist 'ang,egeben, so ist das innerhalb 
der angegebenen Frist eingebrachte Rechtsmittel 
rechtzeitig. 

(4) Enthält das Erkenntnis keine oder eine un
richtige Angabe über die Behörde, bei welcher 
das Rechtsmittel einzubringen ist, so ist das 
Rechtsmittel richtig eingebracht, wenn es bei der 
Behörde, die das Erkenntnis ausgefertigt hat, oder 
bei der angegebenen Behörde eingebracht wurde. 

Kein Gegenstück. 
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§ 141. (1) Das Erkenntnis ist schriftlich aus
zufertigen. Ausfertigungen des Erkenntnisses 
sind dem Beschuldigten, den gemäß § 122 dem 
Verfahren zugezogenen Nebenbeteiligten und 
dem Amtsbeauftragten zuztistellen. 

(2) Ist in einem Gesetz vorgesehen, daß die 
Bestrafung wegen eines ,Finanzvergehens den 
Verlust eines Rechtes nach sich zieht oder nach 
sich ziehen könnte, so hat die Finanzstrafbehörde 
erster Instanz die rechtskräftige Bestrafung der 
in Betracht kommenden Stelle bekanntzugeben. 
Sofern dieser Stelle nicht schon nach anderen 
gesetzlichen Bestimmungen eine Ausfertigung des 
Erkenntnisses zugestellt werden muß, ist ihr auf 
ihr Ersuchen eine Ausfertigung zu übersenden. 

§ 142. (1) .......... § 86 Abs. 1 ......... . 

. (2) Unverändert. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 87 und 88 
gelten sinngemäß. 

§ 143. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz kann ein Strafverfahren ohne mündliche 
Verhandlung und ohne Fällung eines Erkennt
nisses durch Strafverfügung beenden, wenn der 
Sachverhalt nach Ansicht der Finanzstrafbehörde 
durch die Angaben des Beschuldigten oder durch 
das Untersuchungsergebnis, zu dem der Beschul
digte Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, aus
reichend geklärt ist; ist, der Sachverhalt schon 
durch das Ermittlungsergebnis des Abgabenver
fahrens, zu welchem der Täter Stellung zu neh
men Gelegenheit hatte, ausreichend geklärt, so 
kann das Finanzvergehen auch ohne Durchfüh
rung eines Untersuchungsverfahrens durch Straf
verfügung geahndet werden (vereinfachtes Ver
fahren). 

(2) Für die Zuziehung von Nebenbeteiligten 
gilt § 122. 

Geltendes FinStrG 

§ 137. (1) Das Erkenntnis ist schriftlich aus
zufertigen. Ausfertigungen des Erkenntnisses 
sind an den Beschuldigten, den Amtsbeauftragten 
und an die gemäß § 122 dem Verfahren zu
gezogenen Nebenbeteiligten zuzustlellen. Neben
beteiligten, die trotz Aufforderung einen inlän
dischen Bevollmächtigten nicht namhaft machen, 
kann das Erkenntnis durch Hinterlegung bei der 
Finanzstrafbehörde zugestellt werden, wenn auf 
diese Rechtsfolgre hingewiesen wurde. 

Kein Gegenstück. 

§ 142. (1) Wurde im Erkenntnis eine Freiheits
strafe verhängt und besteht Fluchtgefahr, so kann 
der Verhandlungsleiter über den Beschuldigten 
bis zur Rechtshaftdes Erkenntnisses, jedoch 
längstens auf die Dauer ,der im Erkenntnis an
geordneten FI1eiheitsstrafe, die Haft verhängen. 
Wenn das Erkenntnis nicht von einem Spruch
senat gefällt wurde, bedarf d~e Haftverhängung 
binnen 48 Stunden der Bestätigung ,durch den im 
§ 86 Abs. 2 bezeichneten Vorsitzenden des 
Spruchsenates. 

(2) über ,die Beschwel"de gegen die gemäß 
Abs. 1 verhängte Haft entscheidet der Vor
sitzende ,des Berufungssenates, der gemäß § 62 
Abs. 2 Zur Rechtsmittelentscheidung berufen ist. 

(3) Die Bestimmungen des § 87 Abs. 2 bis 5 
und des § 88 gelren sinngemäß. 

§ 143. (1) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz kann ein Strafverfahren ohne mündliche 
Verhandlung und ohne Fällung eines Erkennt
nisses ,durch Strafverfügung beenden, wenn der 
Sachv,erhalt nach Ansicht der Finanzstrafbehörde 
durch die Angaben des Beschuldigten oder durch 
das Untlersuchungsergebnis, zu dem der Beschul
digte Stellung zu nehmen Gelegenheit hatte, 
ausreichend geklärt ist (vereinfachtes V:erfahren). 

(2) Werdender Finanzstrafbehörde vor Er
lassung der Strafverfügung im Inland befindlidte 
Verfallsbeteiligt'e bekannt oder machen Verfalls-

11 
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(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen, 

a) wenn die Durchführung der mündlichen 
Verhandlung und die Fällung des Erkennt
nisses gemäß § 58 Abs. 2 einem Spruch
senat obliegt, 

b) wenn die Voraussetzungen für ein Ver
fahren gegen Personen unbekannten Auf
enthaltes (§ 147) oder für ein selbständiges 
Verfahren (§ 148) gegeben sind. 

Geltendes FinStrG 

beteiligte vor Erlassung der Strafverfügung ihre 
Rechte geltend, so sind sie zu hören. Desgleichen' 
sind Haftungsbeteiligte zu hören, die in der 
Strafverfügung zur Haftung herangezogen wer
den sollen. 

(3) Eine Strafverfügung ist ausgeschlossen, wenll 
die Voraussetzungen für ein Verfahren gegen 
Täter unbekannten Aufenthaltes (§ 147) oder für 
ein selbständiges Verfahren (§ 148) gegeben sind. 

§ 144. Für die Strafverfügung und deren Zu- § 144. Für diJe Strafverfügung und deren Zu-
stellung gelten die Bestimmungen sinngemäß, die stellung gelten die Bestimmungen sinngemäß, die 
für die nicht auf Einstellung lautende Erkennt-' für die nicht auf Einstellung lautenden Erkennt
nisse gelten (§§ 137, 138 kbs. 2, 140 kbs. 2 bis 5 nisse gelten (§ 137 und § 138 Abs. 2 und 3). 
und 141). Statt der Rechtsmittelbelehrung ist die Statt der Rechtsmittelbelehrung ist ·die Beleh
Belehrung über das Einspruchsrecht zu geben. rung über ·das Einspruchsrecht zu geben. An 

Stelle der Unterschrift des Vorstandes kann auch 
dDe Unterschrift des Amtsorganes treten, das 
durch den Vorstand ,der Finanzstrafbehörde mit 
der Befugnis, eine Strafv,erfügung zu erlassen, 
betraut wurde. 

§ 145. (1) Der Beschuldigte und die Neben-
. beteiligten können gegen die Strafverfügung 

binnen einem Monat nach der Zustellung bei 
der Finanzstrafbehörde erster Instanz, die die 
Strafverfügung erlassen hat, Einspruch erheben; 
sie können zugleich die der Verteidigung und 
der Wahrung ihrer Rechte dienlichen Beweis
mittel vorbringen. 

(2) Durch die rechtzeitig~ Einbringung eines 
Einspruches tritt die Strafverfügung außer Kraft. 
Das Verfahren ist nach den Bestimmungen der 
§§ 115 bis 142 durchzuführ~n. In diesem Ver
fahren hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
auf den Inhalt der außer Kraft getretenen Straf
verfügung keine Rücksicht zu nehmen und kann 
auch eine andere Entscheidung fällen. Erheben 
nur Nebenbeteiligte rechtzeitig Einspruch, so ist 
in einem abgesonderten Verfahren (§ 149) über 
ihre Rechte zu entscheiden. 

(3) Auf die Erhebung eines Einspruches kann 
schriftlich oder zur Niederschrift verzichtet wer
den. Vor Erlassung der Strafverfügung kann ein 
Verzicht rechtswirksam nur abgegeben werden, 
wenn aus der Verzichtserklärung hervorgeht, daß 
dem Verzichtenden im Zeitpunkt ihrer Abgabe 
der Inhalt der zu erwartenden Strafverfügung 
bekannt war. 

§ 145. (1) Der Beschuldigte und die Neben
beteiligten können gegen die Strafverfügung' 
binnen zwei Wochen nach der Zustellung bei 
der Finanzstrafbehöl"de erster Instanz, die die 
Strafverfügung erlassen hat, Einspruch erheben. 

(2) Durch die rechtzeitige Einbringung des 
Einspruches tritt die StrafV'erfügung außer Kraft; 
das Verfahren ist, sofern nicht· noch eine Er
gänzung der Untersuchung notwendig erscheint,' 
nach den Bestimmungen der §§ 125 bis 142 fort
zusetzen. In diesem Verfahl1en hat die Finanz
strafbehöl"de 'erster Instanz auf den Inhalt der 
außer Kraft getretenen Strafverfügung keine 
Rücksicht zu nehmen und kann auch eine an
dere Strafe ausspr;echen. Erheben nur Neben
beteiligte l'1echtzeitig Einspruch, so ist in einem 
abgesonderten Verfahren (§ 149) über ihre 
Rechte zu entscheiden. 

(3) Wird auf Erhebung eines Einspruches 
schriftlich oder zu Protokoll verzichtet oder ein 
Einspruch nicht rechtzeitig erhoben, so hat die 
Strafverfügung die Wirkung eines rechtskräf
tigen Erkienntnisses. 

• 
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(4) Die Finanzstrafbehörde erster Instanz hat 
den Einspruch durch Bescheid zurückzuweisen, 
wenn, er unzulässig ist oder nicht fristgerecht 
eingebracht wurde. ' 

(5) Mit Abgabe eines Einspruchsverzichtes oder 
ungenutztem Ablauf der Einspruchsfrist erlangt 
die Strafverfügung die Wirkung eines rechts
kräftigen Erkenntnisses. 

§ 146. (1) Unter ,der Voraussetzung des § 58 
Abs. 1 lrt. g können aie Zollämter bei ......... . 
der Strafsätze der §§ 33 bis 37, 44 bis 46 und 51, 
jedoch nur .......... Strafverfügung einver-
standen erklärt. Kosten des Strafverfahrens sind 
nicht zu ersetzen. 

(2) Als geringfügige Finanzvergehen gelten: 
a) unverändert 

b) die Finanzvergehen ......•... oder die 
Summe 'der st,rafbestimmenden Wert
beträge (§ 53 Abs. 1 lit. b) 2000 S !licht 
übersteigt. 

§ 147. Ist der Aufenthalt einer Person, die 
eines Finanzvergehens verdächtig" ist, unbekannt, 
so hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz den
noch den für die Erledigung der Strafsache maß
geblichen Sachverhalt von Amts wegen festzu
stellen und den Verdächtigen auszuforschen. Eine 
mündliche Verhandlung darf aber nux durchge
führt werden, wenn feststeht, .ldaß der Verdäch
tige von. der Einleitung des Strafverfahrens oder 
einer anderen gegen ihn gerichteten Verfolgllngs
handlung (§ 14 Abs. 3) persönlich Kenntnis er
langt hat. Wenn die Wichtigkeit der Sache es 
erfordert, so hat die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz aurch ein in ihrem Amtsbereich gelegenes 
Bezirksgericht einen Kurator bestellen zu lassen. 
Dieser Kurator hat im Verfahren die Rechte und 
rechtlichen Interessen des Beschuldigten wahrzu
nehmen. Seine Kosten sind vom Beschuldigten 
zu tragen. In diesem Verfahren sind im übrigen 
die Bestimmungen dieses Unterabschnittes anzu
wenden. 

Geltendes FinStrG 

§ 146. (1) Unter der Voraussetzung des § 58 
Abs. 1 lit. gkönn,endie aort genannten Zoll
ämter bei geringfügigen Finanzvergehen, auf 
Grund eines Geständnisses durch Strafverfügung 
Geldstrafen nach Maßgabe der Strafsätze der 
§§ 33 bis 37, 44 bis 46 und 48, jedoch nur bis 
zu einem Höchstausmaß von 4000 S verhängen 
und, soweit dies in ,den §§ 35, 37, 44 und 46 
vorgesehen ist, ,den Verfall aussprechen (verein
fachte Strafverfügung). Gegen diese Strafver
fügung ist ein Einspruch unzulässig. Eine solche 
Strafverfügung darf nur erlassen werden, wenn 
sich der BeschuIdigte, nach Bekanntgabe der in 
Aussicht genommenen Strafe und nach Beleh
rung, daß ein Einspruch unzulässig sei, mit der 
Erlassung der vereinfachten Strafverfügung ein
verstanden erklärt. 

(2) Als geringfügige Finanzvergehen gelten: 
a) Finanzordnungswidrigkeiten, ausgenommen 

solche im Zusammenhang mit der Ein-, 
Aus- oder Durchfuhr von Waren, wenn der 
Wert dieser Waren 10.000 S übersteigt, 

b) ,die Finanzvergehen nach den §§ 33 bis 37, 
§ 44 Abs. 1 lit. c, §§ 45 und 46, wenn der 
strafbestimmende Wlertbetrag oder die 
Summe der strafbestimmenden Wert
beträge (§ 53 Abs. 1 lit. e) . 2000 S nicht 
übersteigt. ' 

§ 147. Soll gegen eine Person, deren Aufent
halt unbekannt ist, ein Enanzstrafverfahren 
durchgeführt werden, so kann die Finanzstraf~ 
behörde ersuer Instanz, wenn die Wichtigkeit 
der Sache es erfordert, ,durch ein in ihrem Amts
bereich gelegenes Hezirksgerich·t einen Kurator 
bestellen lassen. Dieser Kurator hat im Verfah
.ren die Rechte und r,echtlichen Interessen des 
Beschuldigten wahrzunehmen. Seine Kosten sind 
vom Beschuldigten zu tragen. Gegen Personen 
unbekannten Aufenthaltes sind im übrigen die 
Bestimmungen dieses Unterabschnittes anzuwen
den. 
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H. A b g ~ sonde r t e s Ver f a h ren. 

§ 149. (1) Ein abgesondertes Verfahren ist 
durchzuführen 

a) von Amts wegen oder auf Antrag eines 
Nebenbeteiligten, wenn dessen Zuziehung 
gemäß § 122 Abs. 2 unterblieben ist, 

b) auf Antrag eines Verfallsbeteiligten, wenn 
dieser dem Verfahren, in welchem auf Ver
fall erkannt wurde, ohne sein Versdmlden 
nicht zugezogen war, 

c) von Amts wegen in den Fällen des § 145 
Abs. 2 letzter Satz. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. a ist die gemäß 
§ 122 Abs. 2 vorbehaltene Entscheidung zu fällen. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. bund eist 
über die Rechte des Verfalls beteiligten und über 
die Inanspruchnahme des Haftungsbeteiligten zu 
entscheiden. Wird der Verfall aufgehoben oder 
ein Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht aner
kannt, so ist auf den vom Bestraften zu leisten
den Wertersatz zu erkennen. Andernfalls ist aus
zusprechen, daß der verfallsbeteiligte Eigentümer 
den Verfall gegen sich gelten zu lassen habe oder 
daß die Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte 
nicht anerkannt werden. 

(4) Für das abgesonderte Verfahren gelten die 
Bestimmungen dieses Unterabschnittes mit der 
Maßgabe, daß die Entscheidung mit Bescheid zu 
ergehen hat. Der Bestrafte des vorangegangenen 
Verfahrens hat die 'Stellung eines Beschuldigten. 

(5) Nach Ablauf von drei Jahren, von der 
Rechtskraft der Entscheidung im vorangegange
nen Verfahren an gerechnet, ist ein Antrag auf 
Durchführung des abgesonderten Verfahrens 
nicht mehr zulässig. 

§ 150. (1) Unverändert. 

(2) Die Rechtsmittelfrist beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit der Zustellung des angefochtenen 
Erkenntnisses oder sonstigen Bescheides. 

(3) Das Rechtsmittel ist bei der Behörde ein
zubringen, die das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) erlassen hat. Die Einbringung bei einer 
anderen Stelle gilt, sofern nicht § 140 Abs. 4 
anzuwenden ist, nur dann als rechtzeitig, wenn 
das Rechtsmittel noch vor A:blauf der Rechts
mittelfrist der Behörde, welche die angefochtene 
Entscheidung erlassen hat, zukommt. 

Geltendes FinStrG 

H. A b g e s 0 nd e r t e s V'e r f a h r ,e n g e gen 
N e ben b e t eil i g t e. 

§ 149. (1) In einem abgesonderten Verfahren 
kann über Rechte' von Verfallsbeteiligten ent
schieden werden, 

a) wenn ,die Zuziehung eines Verfallsbetei
ligten entgegen den Bestimmungen, des 
§ 122 Abs. 1 nicht erfolgte, 

b) wenn im Erkenntnis leine nach § 138 
Abs. 3 lit. a oder b erforderliche Fest
stellung oder Entscheidung unterblieben 
ist. 

(2) In einem 'abgesonderten Verfahren kann 
über die Inanspruchnahme von Haftungsbetei
ligten entschieden wel'den, wenn im Erkenntnis 
eine Festsvellung nach § 138 Abs. 3 lit. c unter
blieben ist. 

(3) Wird in einem abgesonderten Verfahren 
der Verfall aufgehoben oder ein Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrecht eines Drivten anerkannt, 
so ist mit Bescheid auf den vom Bestraften zu 
leistenden Wertersatz zu erkennen. 

(4) Für das abgJesonderte Verfahren gelten die 
Bestimmungen -dieses Unterabschnittes sinngemäß 
mit der Maßgabe, daß die Entscheidung durch 
Bescheid zu erfolgen hat. 

(5) Wird in -diesem Verfahren der im früheren 
Verfahren Bestrafte vernommen, so hat er die 
Stellung eines Beschuldigten. 

§ 150. (1) Rechtsmittel im Finanzstrafverfahren 
sind die Berufung und ,die Beschwerde. 

(2) Die Rechtsmittelfrist beträgt 'einen Monat. 
Sie beginnt mit der Zustellung des angefoch
tenen Erkenntnisses oder son&tigen Bescheides, 
in den Fällen der mündlichen Verkündung mit 
der Vierkündung zu laufen. 

(3) Das Rechtsmittel ist bei ,der Stelle einzu
bringen, die das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) erlassen hat. 
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§ 151. (1) Das Rechtsmittel der Berufung steht 
gegen Erkenntnisse zu. Zur Erhebung der Be
rufung sind herechtigt: 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) wenn der Spruch Feststellungen oder Ent
scheidungen ,der im § 138 Abs. 2 lit. f 
bis i bezeichneten Art enthält, auch die hie
von betroffenen Nebenbeteiligten. 

(2) Entspricht dem geltenden Abs. 3. 

§ 152. (1) Unverändert. 

(2) Der Beschwerde .......... , angefochten 
wird, hat' jedoch auf Antrag des Beschwerde
führers die aufschiebende Wirkung zuzuerken-
nen, wenn ......... . 

§ 153. (1) Das Rechtsmittel muß enthalten: 
a) die Bezeichnung des Erkenntnisses (Beschei

des), gegen das es sich richtet; 
b) die Erklärung, in welchen Punkten das 

Erkenntnis (der Bescheid) angefochten wird; 
c) die Erklärung, welche Änderungen bean

tragt werden; 
d) eine Begründung; 

Geltendes FinStrG 

§ 151. (1) Das Rechtsmittel der Berufung steht 
gegen Erkenntnisse zu. Zur Erhebung der Be
rufung sind berechtigt: 

a) der Beschuldigte, soweit das Erkenntnis 
nicht auf Einstellung lautet; 

b) wenn das Erkenntnis von einem Spruch
senat gefällt worden ist, auch der Amts
beauftragte; 

c) wenn der Spruch Feststellungen oder Aus
sprüche der im § 138 Abs. 3 bezeichneten 
Art enthält, auch die hievon betroffenen 
Nebenbeteiligten. . , 

(2) Berufung kann erhoben werden wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes des Erkenntnisses, 
wegen Unzuständigkeit der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz, wegen Verletzung von Verfah-

,rensvorschriften, ferner gegen das Strafausmaß 
und gegen den Kostenausspruch, von den Ne
benbeteiligtien wegen ·der im § 138 Abs. 3 be
zeichnet'en Feststellungen. Bei Erkenntnissen, die 
im selbständigen Verfahl'1en gefällt werden, ist 
Gegenstand der Berufung des Verfallsbeteiligten 
der Ausspruch über den Verfall. 

(3) Die Berufung hat aufschiebende Wirkung, 
ausgenommen in den Fällen der gemäß § 142 
Abs. 1 wegen Fluchtgevahr verhängten Haft. 

S 152. (1) Gegen alle sonstigen im Finanzstraf
verfahren ergeheniden Bescheide ist, soweit nicht 
ein Rechtsmittel für unzulässig erklärt ist, als 
Rechtsmittel ,die Beschwerde zulässig. Gegen ver
fahrensregelnde AnordnungJen list ein abgeson
dertes Rechtsmittel versagt; sie können erst mit 
einem Rechtsmilltel gegen das 'das Verfahren ab
schließende Erkenntnis (Bescheid) angefochten 
werden. Zur Erhebung der Beschwerde ist der
jenige berechtigt, an den der angefochtene Be
scheid ergangen ist. 

(2) Der Beschwerde kommt eine aufschiebende 
Wirkung kraft Gesetzes n!icht zu. Die Behörde, 
deren Bescheid angefochten wird, kann jedoch auf 
Antrag des Beschwerdeführers die aufschiebende 
Wirkung zuerkennen, wenn durch die Voll
ziehung des Bescheiides ein nicht wiedergutzu
machender Schaden eintreten würde und nicht 
öffentliche Rücksichten die ,sofol'tige Vollziehung 
gebieten. Gegen die VerweigJerung der aufschie
benden Wirkung ist ein abgesondertes Rechts
mittel nicht zulässig. 

§ 153. Das Rechtsmittel ist schriftlich einzu
bringen; es hat das Erkenntnis ~den Bescheid) 
zu bezeichnen, gegen das es sich richtet und 
einen begründeten Rechtsmittelantrag zu ent
halten. 
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e) wenn neue Tatsachen' oder neue Beweis
mittel vorg~bracht ,werden, deren Be~eich~ 
nung. 

(2) Berufungen d~s, Ariitsb~auftragteri~ind in 
so vielen Ausfertigungen einzubringen, daß a11ch 
jedem Beschuldigten und Neberibeteiligten des 
Verfahrens eine Ausfertigung zugestellt weroen 
kann. 

§ 156. (1 ) Die Finanzstrafbehörde erster In
stanz hat ein Rechtsmittel, da:; gegen ein von 
ihr erlassenes Erkenntnis (einen Bescheid) ein
gebracht worden ist, durch Bescheid zurückzu
weisen, wenn das Rechtsmittel nimt zulässig ist 
oder nimt fristgeremt eingebramt wurde. 

(2) Wenn ein Remtsmittel nimt denim § 153 
umsmriebenen Erfordernissen entsprimt oder 
wenn es ein Formgebrechen aufweist, so hat die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz dem Remts
mittelwerber die Behebung der Mängel mit dem 
Hinweis aufzutragen, daß das Remtsmittel nam 
frumtlosem Ablauf einer gleichzeitig zu bestim
menden angemessenen Frist als zurückgenommen 
gilt. ' 

(3) Liegt ein Anlaß zur Zurückweisung nam 
Abs. 1 oder zur Erteilung eines Auftrages nam 
Abs. 2 nicht vor oder sind etwaige Formgebre
ehen oder inhaltliche Mängel behoben, so ist 
das Rechtsmittel ungesäumt der Finanzstrafbe
hörde zweiter Instanz vorzulegen. Ausfertigun
gen der Berufung des Amtsbeauftragten (§ 153 
Abs. 2) sind dem Besmuldigten und den gemäß 
:§ 122 dem Verfahren zugezogenen Nebenbeteilig
ten zuzustellen. 

(4) Die Finanzstrafbehörde zweiter Instanz hat 
-zunämst zu prüfen, ob ein von der Finanzstraf
behörde erster Instanz nicht aufgegriffener Grund 
zur Zurückweisung oder für einen Auftrag zur 
Mängelbehebung vorliegt, und hat erforder
lichenfalls selbst nam den Abi>. 1 und 2 vorzu
gehen. 

§ 157. Auf das Rechtsmittelverfahren sind die 
Bestimmungen der §§ 115, 117 Abs.' 2, 119 bis 
123, 125 Abs. 1 und 2 und 126 bis 136 sinnge
mäß anzuwenden. 

Geltendes FiriStrG 

Kein Gegenstück. 

§. 156. (1) Die Behörde,' <kren Erkenntnis 
(Besmeid) ,angefomten ist, hat ;eiri Remts
mittel durch Besmeid zurückzuweisen, 'wenn es 
nimt zulässig oder nimt fristgeremi eingebramt 
ist. 

Kein Gegenstück. 

(2) Ist ein Anlaß zu einer Zurückweisung nicht 
gegeben, so ist das Rechtsmittel ungesäumt der 
Finanzstrafbehörde zweiter Instanz vorzulegen. 

(3) Diese hat zunämst zu untersuchen, ob ein 
vOn der Finanzstrafbehörde erster Instanz nicht 
aufgegriffener Anlaß zur Zurückweisung gegeben 
ist, 'und hat erforderlichenfalls selbst nam Abs. 1 
vorzugehen. Trifft dies nimt zu, so ist das 
Rechtsmittelverfahren nam Maßgabe der fol
genden Bestimmungen durchzuführen. 

§ 157. Auf das Remtsmittelverfahren finden 
die Bestimmungen der §§ 78, 79, 84 Abs. 2, 85 
bis 114, 115, 119 bis 121, 122 Abs. 3, 123, 124 
Abs. 2, 125 bis 130 und 132 bis 136 sinngemäß 
Anwendung. Die Bestimmung des § 131 ist mit 
der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, daß die 
L;1ienbeisitzer ihre, StiJ:l1men in alphabetischer 
Reihenfolge abg;eben uoo·daß bei Stimmengleim
heit die Stimme 'des Vorsitzenden entscheidet. In 
den Verhandlungen' vor·den Berufungssenaten 
hat ein Amtsbe<l.uftragterdieim § 130 umschrie
benen Rechte und' Pflichten sinngemäß wahrzu'
nehmen. Er wird von der Finanzlandesdirektion 
bestimmt, bei der der Berufungssenat gebildetist. 
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§ 159. Der Amtsbeauftragte ist von der 
Finanzlandesdirektion, bei der der Berufungs~ 
senat gebildet ist, zu bestellen. Ein nach § 124 
Abs. 2 bereits bestellter Amtsbeauftragter kann 
auch für das Verfahren vor dem Berufungs
senat herangezogen werden. 

Geltendes FinStrG 

§ 160. (1) über eine Berufung ist nach vor- § 159. (1) über eine Berufung ist nach voran-
angegangener mündlicher Verhandlung zu ent- gegangener mündlicher Verhandlung zu ent-
scheiden . smeiden 

a) im Verfahren vor dem Berufungssenat, 

b) in sonstigen Berufungsverfahren, wenn 
dies der Berufungswerber in der Berufung 
beantragt hat oder wenn es die Finanz
strafhehörde zweiter Instanz für erforder
lich hält, 

c) im Verfahren gegen Jugendliche. 

(2) über Beschwerden ist ohne mündliche Ver
handlung zu entscheiden. 

§ 161. (1) Die Finanzstrafbehörde zweiter 
Instanz hat, sofern das Rechtsmittel nicht gemäß 
§ 156 zurückzuweisen oder das angefochtene Er
kenntnis wegen Unzuständigkeit der Finanz
strafbehörde erster Instanz aufzuheben ist, 
grundsätzlich in der Sache selbst zu entscheiden. 
Sie ist berechtigt, sowohl im Spruch als auch 
hinsichtlich der Begründung der Rechtsmittel
entscheidung ihre Anschauung an die Stelle jener 
der Finanzstrafhehörde erster Instanz zu setzen 
und demgemäß das angefochtene Erkenntnis (den 
Bescheid) abzuändern oder das Rechtsmittel als 
unbegründet abzuweisen. 

(2) Anerkennt die Finanzstrafbehörde zweiter 
Instanz das Eigentumsrecht eines Verfallsbetei
ligten, so ist der Verfall aufzuheben und auf 
den vom Täter, von den anderen an der Tat 
Beteiligten und vom Hehler zu leistenden Wert
ersatz zu erkennen, wobei diesen Personen die 
Stellung eines Beschuldigten zukommt, auch 
wenn sie selbst kein Rechtsmittel erhoben haben; 
werden Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte an
erkannt, so ist gleichfalls auf Wertersatz zu er
kennen. 

a) bei Erkenntnissen, ,die von einem Spruch
senat gefällt worden sind, 

b) bei sonstigen Erkenntnissen, wenn dies der 
Berufungswerber in. d:er Berufungsschrift 
beantragt hat, . 

c) im Verfahren gegen Jugendliche. 

.' (2) über eine Berufung ist jedoch in den Fällen 
des Abs. 1 ohne mündliche Verhandlung zu ent-

, scheiden, wenn sie sich nur gegen das Strafaus
maß oder gegen den Kostenausspruch richtet, 
oder w;enn sie nur die überprüfung von Rechts
fragen zum Gegenstand hat, zu -deren Klärung 
keine weiteren B'eweisanträge gestellt wurden; 
hiebei ist es ohne Belang, wenn mehrere diese-r 
Berufungsbegehren gleichzeitig erhoben werden. 

§ 160. über Berufungen gegen Erkenntnisse 
wegen F,inanzordnungswidrigkeiten und, über 
alle Beschwerden ist ausnahmslos ohne mündliche 
Verhandlung zu entsmei'den. 

§ 162. (1) Der Spruch der Rechtsmittelentschei- . 
dung hat die Entscheidung in der Sache und die 
Entschei'dung über die Kosten oder die Auf
hebung des angefochtenen Erkenntnisses (des 
Bescheides) unter Zurückverweisung der Sache an 
die erste Instanz zu :enthalten. Eine solche Auf
hebung kann auch verfügt werden, wenn die 
Finanzstrafbehörde zweiter Instanz umfangreiche 
Ergänzungen des Untersuchungsverfahrens für 
erforderlich hält. Die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz ist im weiteren Verfahren an die im Auf
hebungsbescheid niedergelegte Rechtsanschauung 
~ebunden. . 

(2) Im übrigen' finden auf den Spruch und die 
Begründung der Rechtsmittelentscheidung die 
§§ 138 und 139 sinngemäß Anwendung. Die 
Rechtsmittelbelehrung hat dahin zu lauten, daß 
ein weiteres ordentliches Rechtsmittel nicht ge
geben ist. 
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(3) Eine Änderung des Erkenntnisses zum 
Nachteil des Beschuldigten oder der Neben
beteiligten ist nur bei Anfechtung durch den 
Amtsbeauftragten zulässig. überzeugt sich die 
Finanzstrafbehörde zweiter Instanz aus Anlaß 
des Rechtsmittels, daß zum Nachteil eines ande
ren Beschuldigten oder Nebenbeteiligten, welcher 
kein Rechtsmittel eingebracht hat, das Gesetz 
unrichtig angewendet wurde, so hat sie so vor
zugehen, als wäre auch von diesen Personen ein 
Rechtsmittel· eingebracht worden. 

(4) . Die Finanzstrafhehörae zweiter Instanz 
kann auch die Aufhebung des angefochtenen Er
kenntnisses (Bescheides) unter Zurückverweisung 
der Sache an die Finanzstrafbehörde erster In
stanz verfügen, wenn sie umfangreiche Ergän
zungen des Untersuchungsverfahrens für erfor
derlich hält; die Finanzstrafbehörde erster In
stanz ist im. wei~eren Verfahren an die im Auf
hebungsbescheid niedergelegte Rechtsanschauung 
gebunden. Für das neue erstinstanzliche Erkennt
nis gelten die Abs. 2 und 3 sinngemäß. 

§ 162. (1) Die Rechtsmittelentscheidung hat 
zu enthalten: 

a) die Bezeichnung der Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz; wenn eine mündliche Ver
handlung stattgefunden hat, die Namen des 
Verhandlungsleiters und des Schriftführers; 
bei Entscheidungen eines Berufungssenates 
auch die Namen der Senatsmitglieder und 
des Amtsbeauftragten; 

b) Vor- und Zunamen des Rechtsmittelwer
bers; den Namen seines Verteidigers (Be
vollmächtigten) ; 

c) die Bezeichnung der angefochtenen Ent-
scheidung; 

d) den Spruch; 
e) die Begründung; 
f) die Rechtsmittelbelehrung und die Zah

lungsaufforderung; 
g) im Verfahren vor einem Berufungssenat 

die Unterschrift des Vorsitzenden; in den 
übrigen Fällen, wenn eine mündliche· Ver
handlung stattgefunden hat, die Unter
schrift des Verhandlungsleiters, sonst die 
Unterschrift des Präsidenten der Finanz
strafbehörde zweiter Instanz oder des 
Amtsorgans, das durch diesen mit der Be
fugnis, Rechtsmittelentscheidungen . zu er
lassen, betraut wurde; an die Stelle der 
Unterschrift k~nn die Beglaubigung der 
Kanzlei treten, daß die Ausfertigung mit 
der Erledigung des petreffenden Geschäfts
stückes übereinstimmt und das Geschäfts
stück die eigenhändig beigesetzte Unter
schrift aufweist; 

Geltendes FinStrG 

§ 163. Eine Änderung des Erkenntn,isses zum 
Nachteil -des Beschuldigten oder der Nebenbetei
li~ten ist nur bei Anfechtung durch den Amts
beauftragten zulässig. 

§ 161. 

(3) § 137 Abs. 2 und § 141 finden auf Rechts
mittelentscheidungen sinngemäß Anwendung. 
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h) das Datum der mÜndlichen Verkündung, 
sonst das Datum der Unterfertigung. 

(2) Der Spruch der Rechtsmittelentscheidun~ 
hat die Entscheidung in der Sache und die Ent
scheidung über die Kosten oder die Aufhebung 
des angefochtenen Erkenntnisses (Bescheides) 
unter Zurückverweisung der Sache an die erste 

,Instanz oder die Aufhebung der Entscheidung 
wegen Unzuständigkeit der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz zu enthalten. Im übrigen gelten 
für den Spruch, die Begründung und die Zah
lungsaufforderung die §§ 138 und 139 sowie 
§ 140 Abs. 5 sinngemäß. Die Rechtsmittelbeleh
rung hat dahin zu lauten, daß ein weiteres 
ordentliches Rechtsmittel nicht gegeben ist; auf 
die Möglichkeit der Erhebung einer Beschwerde 
an den Verwaltungsgerichtshof und an den Ver
fassungsgerichtshof ist hinzuweisen. 

§ 163. (1) Die Rechtsmittelentscheidung ist 
schriftlich auszufertigen. Ausfertigungen sind 
dem Amtsbeauftragten des Rechtsmittelverfah
rens, ferner im Wege der Finanzstrafbehörde 
erster Instanz dem Beschuldigten und den gemäß 
§ 122 dem Verfahren zugezogenen Nebenbetei
ligten zuzustellen. 

(2) § 141 Abs. 2 gilt entsprechend. 

§ 164. Gegen Rechtsmittelentscheidungen und 
sonstige Bescheide der Finanzstrafbehörden zwei
ter Instanz ist ein weiteres ordentliches Rechts
mittel nicht gegeben. 

§ 165. (1) Die Wiederaufnahme eines durch 
Erkenntnis (Bescheid, Rechtsmittelentscheidung) 
abgeschlossenen Finanzstrafverfahrens ist auf An
trag oder von Amts wegen zu verfügen, wenn 
ein ordentliches Rechtsmittel gegen die Entschei
dung nicht oder nicht mehr zulässig ist und 

a) die Entscheidung durch Fälschung einer 
Urkunde, falsches Zeugnis oder eine andere 
gerichtlich strafbare Tat herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist oder 

b) Tatsachen oder Beweismittel neu hervor
kommen, die im abgeschlossenen Verfah
ren nicht geltend gemacht werden konnten, 
oder 
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§ 161. (1) Die Rechtsmittelentscheidung ist 
schriftlich auszufertigen. Ausfertigungen sind dem 
am Rechtsmittelverfahren beteiligt gewesenen 
Amtsbeauftragten, ferner im Wege der Finanz
strafbehörde erster Instanz dem Beschuldigten 
und den gemäß § 122 dem Verfahren zug,ezoge-
nen Nebenbeteitigllen zuzustellen. ' 

(2) Nebenbeteiligten, die trotz Aufforderung die 
Namhaftmachung eines inländischen Bevollmäch
tigten unterlassen haben, kann die Rechtsmittel
entscheidung ,durch Hinterlegung bei der Finanz
strafbehöroe erster Instanz zugestellt werden, 
wenn in ,der Aufforderung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wur<de. 

Kein Gegenstück. 

S 164. Gegen Rechtsmittelentscheidungen und 
sonstige Bescheide ,der Finanzstrafbehörden zwei
ter Instanz ist, soweit nicht anderes ausdrücklich 
bestimmt ist, ein weiteres ordentliches, Rechts
mittel nicht gegeben: 

§ 165. (1) Einem Antrag auf Wiederaufnahme 
des Finanzstrafverfahrens ist stattzugeben, wenn 
ein ordentliches Rechtsmittel nicht mehr zulässig 
ist und 

a) das Erkenntnis (die Rechtsmitte1entschei
dung) durch Fälschung einer Vrkunde, fal
sches Zeugnis oder eine andere gerichtlich 
strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen worden ist, oder 

b) neue Tatsachen oder Beweismittel hervor
kommen, die im Verfahlien, das mit eiriem 
Erkenntnis (mit ,einer Re'chtsmittelentschei
dung) abgeschlossen wurde, nicht geltend 
gemacht werden konnten und allein oder 
in Verbindung mit den sonstigen Ergeb-
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c) die Entscheidung von Vorfragen abhängig 
war und nachträglich über eine solche Vor
frage von der hiefür zuständigen Behörde 
(Gericht) in wesentlichen Punkten anders 
entschieden wurde oder 

d) der Abgabenbetrag, der der Ermittlung des 
strafbestimmenden Wertbetrages zugrunde 
gelegt wurde, nachträglich nach den Be
stimmungen des· Abgabenverfahrens ge
ändert wurde 

und die Kenntnis dieser Umstände allein oder 
in Verbindung mit dem sonstigen Ergebnis des 
Verfa~rens votaussichtlicheine im Spruch anders 
lautende Entscheidung herbeigeführt hätte. 

(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. b bis d darf 
die Wiederaufnahme des Verfahrens von Amts 
wegen nur verfügt werden, wenn das abgeschlos
sene Verfahren durch Einstellung heendet wor
den ist. 

(3) Antragsberechtigt sind die Beschuldigten 
und die Nebenbeteiligten des abgeschlossenen 
Finanzstrafverfahrens, die letzteren jedoch nur, 
wenn der Spruch' der Entscheidung Feststellun
gen der im § 138 Abs. 2 lit. f bis h bezeichneten 
Art enthält. Einen Antrag auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens können auch Erben des Beschul
digten stellen, wenn die Verbindlichkeit zur Ent
richtung der dem Beschuldigten aufet:legten 
Geldstrafe oder des Wertersatzes auL sie über
gegangen ist (§ 173). 

(4) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist bin
nen Monatsfrist von dem Zeitpunkt an, in dem 
der Antragsteller 'nachweislich von dem Wieder
aufnahmsgrund Kenntnis erlangt hat, bei der 
Finanzstrafbehörde einzubringen, die im abge
schlossenen Verfahren die Entscheidung in erster 
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nissen des Verfahrens voraussichtlich die 
Einstellung des Verfahrens oder die An
wendung einer milderen. Strafbestimmung 
herbeigeführt hätten, oder . 

c) das Erkenntnis (die Rechtsmittelentschei
dung) von Vorfragen abhängig war, über 
-die nachträglich von der hiefür zuständigen 
Verwaltungsbehörde oder vom Gericht in 
wesentlichen Punkten anders entschieden 
wurde und die Entscheidung über diese Vor
fragen für sich allein oder in Verbindung 
mit den sonstig·enErgebnissen des Ver;. 
fahrens voraussichtlich die Einstellung des 
Verfahrens oder die Anwendung einer mil~ 
deren Strafbestimmung herbeigeführt hätte, 
oder 

d) der Abgabenbetrag, der ·der Ermittlung des 
str·afbestimmenden W:ertbetrages zugrunde 
gelegt wurde, ,nachträglich infolge einer 
RechtsmittelentscheidtliIlg, einer Wiederauf-. 
nahme ,des Verfahrens oder einer sonstigen 
Berichtigung nach ,den Bestimmungen des 
Abgabenverfahrens herabgesetzt wird und 
die nachträgliche Herabsetzung des Ab
gabenbetrages auch eine Herabsetzung der 
Höhe 'des dem Straferkenntnis zugrunde 
gelegten strafbestimmenden Wertbetrages 
nach sich zieht. 

(2) Antragsherechtigt sind der Beschuldigte und 
die Nebenbeteiligten ,des abgeschlossenen Finanz
strafverfahrens, die letzteren j'edoch nur inso
weit, als sie im Erkenntnis (in der Rechtsmittel
entscheidung) durch Feststellungen gemäß § 138 
Abs. 3 betroffen wurden. Einen Antrag auf Wie
deraufnahme des Verfahrens können auch Erben 
des Beschuldigten stelLen, wenn die Verbindlich
keit Zur Entrichtung der ,dem Beschuldigten auf
erlegten Geldstrafe oder des Wel"tersatzes auf sie 
übergegangen ist. 

(3) Der Antrag auf Wiederaufnahme ist binnen 
einem Monat von dem Zeitpunkt an, in dem der 
Antragsteller von dem Wiederaufnahmsgrund 
Kenntnis erlangt hat, -bei der Behörde einzubrin
gen, bei der das Finanzstrafverfahren seinen Ab
schluß gefunden hat; für Erben beginnt diese 
Frist frühestens mit dem Zeitpunkt, in dem die 
Verbindlichkeit des Abs. 2 auf sie übergegangen 
ist. Der Zeitpunkt der Kenntnisnahme ist vom 
Antragsteller nachzuweisen. 

(4) Finanzstrafverfahren können von Amts 
wegen wiederaufgenommen werden, 

a) wenn die Einstellung der Untersuchung 
oder das Erkenntnis (die Rechtsmittelent
scheidung) durch Fälschung einer Urkunde, 
fals~es Zeugnis oder eine andere gericht-
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Instanz erlassen hat; für Erben beginnt diese 
Frist frühestens mit dem Zeitpunkt, in dem die 
Verbindlichkeit des Abs. 3 . auf sie übergegangen 
ist. 

(5) Dem Antrag auf Wiederaufnahme kommt 
eine aufschiebende Wirkung kraft Gesetzes nicht 
zu. Die Behörde, c(ie über den Antrag zu ent
scheiden hat, hat di~sem jedoch dieaufschie
bende Wirkung zuzuerkennen, wenn durch die 
Vollziehung der im abgeschlossenen Verfahren 
ergangenen Entscheidung ein· nicht wiedergutzu
machender Schaden eintreten würde und nicht 
öffentliche Rücksichten die sofortige Vollziehung 
gebieten. Gegen die Verweigerung der aufschie
benden Wirkung ist ein Rechtsmittel nicht zu
lässig. 

(6) Sind seit der Rechtskraft der Entscheidung 
im abgeschlossenen Verfahren die im § 31 Abs. 2 
genannten Fristen verstrichen; so ist die Ein
bringung eines Antrages auf Wiederaufnahme 
oder die Wiederaufnahme des Verfahrens von 
Amts wegen ausgeschlossen. Im übrigen steht 
ein Ablauf der Verjährungsfrist nach Rechtskraft 
der Entscheidung im abgeschlossenen Verfahren 
einer Bestrafung im wiederaufgenommenen Ver
fahren nicht entgegen. 

§ 166. (1) Die Entscheidung über die Wieder
aufnahme steht 'der Finanzstrafbehörde zu, die 
in letzter Instanz die Entscheidung im abge-
schlossenen Verfahren gefällt hat. .. 

(2) In dem die Wiederaufnahme bewilligen
den oder anordnenden Bescheid ist auszuspre
chen, inwieweit das Verfahren wiederaufzuneh
men ist. Durch diesen Bescheid wird der weitere 
Rechtsbestand der Entscheidung des abgeschlos
senen Verfahrens nicht berührt. Die Behörde, die 
die Wiederaufnahme verfügt, hat jedoch die Voll
ziehung der im abgeschlossenen Verfahren er
gangenen Entscheidung auszusetzen, wenn durch 
sie ein nicht wiedergutzumachender Schaden 
eintreten würde und nicht öffentliche Rücksich
ten die sofortige Vollziehung gebieten. Gegen 
die Verfügung der Wiederaufnahme ist ein abge
sondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 

(3) Unverändert. 
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lich strafbare Handlung herbeigeführt oder 
sonstwie erschlichen wor,den ,ist; 

b) wenn das Finanzstrafverfahren eingestellt 
worden ist und neue Tatsachen oder Be": 
weismittel hervorkommen, die allein oder 
in Vierbindung mit dem sonstigen Ergebnis 
des Verfahrens voraussichtlich geeignet sind, 
die Verhängung einer Strafe herbeizu
führ$!n; 

c) wenn die Einstellung des Finanzstrafver
fahrens von Vorfragen abhängig war, über 
die nachträglich von der hiefür zuständigen 
Verwaltungsbehö.t'de oder vom Gericht in 
wesentlichen Punkten anders ,entschieden 
wurde und die Entscheidung über diese 
Vorfragen für sich allein oder in Verbin
dung mit den sonstigen Ergebnissen des 
Verfahrens voraussichtlich die Verhängung 
einer Strafe herbeigeführt hätte. 

Eine Wiederaufnahme des Strafverfahrens von 
Amts Wiegen ist nur bis zum Ablauf der Frist für 
die Verfolgungsverjährung zulässig. 

§ 166. (1) Die Entscheidung über die Wiederauf
nahme steht der Finanzstrafbehörde zu, die das 
Erkenntnis (die Rechtsmittelentscheidung) gefällt 
oder die Einstellung im Zuge des Untersuchungs
verfahrens verfügt hat. 

(2) In dem die Wiederaufnahme bewilligenden 
oder anordnenden Bescheid ist auszusprechen, in
wieweit das Verfahren wieder aufzunehmen ist. 
Durch diesen Bescheid wird der weioore Rechts
bestanddes Erkenntnisses (der Rechtsmittelent.,. 
scheidung) nicht beruhrt. . 

(3) Durch ,die Wiederaufnahme tritt die Straf.;. 
sache, wenn über sie bereits durch eine Finanz
strafbehörde zweiter Instanz abgesprochen Wurde, 
in den Stand des Rechtsmittlelverfahrens, in allen 
übrigen Fällen m den Stand des Untersuchungs
verfahrens zurück. Frühere Erhebungen und Be
weisaufnahmen, die durch die Wiederaufnahms
gründe nicht betroffen werden, sind nicht zu 
wiederholen. 
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(4) Im wiederaufgenommenen Verfahren ist 
unter gänzlicher oder teilweiser Aufhebung der 
früheren Entscheidung insoweit in der Sache 

(5) Wird im wiederaufgenommenen Verfah
ren das Eigentumsrecht eines Verfallsbeteiligten 
anerkannt, so ist der Verfall aufzuheben und 
auf den vom Täter, von den anderen an der 
Tat Beteiligten und vom Hehler zu leistenden 
Wertersatz zu erkennen; werden Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrechte anerkannt, so ist gleich
falls auf Wertersatz zu erkennen. 

(6) Ist die Wiederaufnahme des Verfahrens 
über Antrag bewilligt worden, so darf die Ent
scheidung im wiederaufgenommenen Verfahren 
nicht ungÜnstiger lauten als die Entscheidung 
des früheren Verfahrens. 

§ 167. 

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß 
binnen Monatsfrist nach Aufhören ......... . 

§ 169. (1) Gegen die Entscheidung eines Be
rufungssenates wird gemäß Artikel 133 Z. 4 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes die Anrufung des 
Verwaltungsgerichtshofes für zulässig erklärt. 

(2) Auch dem Präsidenten der Finanzlandes
direktion wird das Recht eingeräumt, gegen 
eine Entscheidung eines Berufungssenates wegen 
Rechtswidrigkeit die Beschwerde gemäß Arti
kel 131 Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Dies 
kann sowohl zugunsten als auch zum Nachteil 
der durch die Entscheidung Betroffenen gesche
hen. Die Beschwerdefrist beginnt mit der Zu
stellung der Entscheidung an den Rechtsmittel
werber zu laufen. 

§ 170. (1) Die Behörde, welche die Entschei
dung erlassen hat, kann bis zum Eintritt der 
Verjährung der Straf.barkeit in der Entscheidung 
unterlaufene Schreib- und Rechenfehler oder 
andere offenbar auf einem ähnlichen Versehen 
beruhende tatsächliche· Unrichtigkeiten berichti
gen. 

(2) Für die Aufhebung von Entscheidungen 
in Ausübung des Aufsic:htsrechtes durch die 
Oberbehörde gelten: die Bestimmungen der Bun
desabgabenordnung sinngemäß; jedoch dürfen 
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(4) Im wiederaufgenommeDien Verfahren ist 
unter gänzlicher oder teilweiser Aufhebung des 
früheren Erkenntnisses oder der früheren Rechts
mittelentschrcidung insoweit in der Sache selbst 
zu entscheiden, als die frühere Entscheidung 
nicht mehr für zutreffend befunden wird. Kommt 
eine Entsdieidung in der Sache selbst nicht in 
Betracht, ist das wiederaufgenommene Verfah
ren durch Bescheid einzustellen. 

Kein Gegenstück. 

(5) Ist d~e Wiederaufnahme des Verfahrens 
über Antrag des Bestraften oder eines Neben
beteiligten bewilligt worden, so darf die Ent
scheidung im wiederaufgenommenen Verfahren 
nicht ungünstiger lauten als ,die Entscheidung des 
früheren Verfahrens. 

§ 167. 

(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß 
binnen zwei Wochen nach Aufhören <cl'es Hinder
nisses bei der Behörde gestellt werden, bei der 
die Prist wahrzunehmen war oder ,die Verhand
lung stattfinden sollte. Diese ist auch Zur Ent
scheidung üher ,den Antrag berufen. 

§ 169. Gegen Rechtsmittelentscheidungen der 
Berufungssenate über angefochtene Erkenntnisse 
wird auch den Präsidenten ,der Finanzlandesdirek
~ionen gemäß Artikel 131 Abs. 2 des Bundes
Verfassungsgesetzes ,das Riecht eingeräumt, die 
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof wegen 
Rechtswidrigkeit des Inhaltes oder wegen Rechts
widrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvor
smriften zu ergreifen. Dies kann sowohl zugun
sten als auch zum Nachteil der durch die Rechts
mittJelentsche~dung Betroff·enen geschehen. 

§ 141. Die Zurücknahme oder 1\.nderung eines 
Erkenntnisses durch die erkennende Behörde ist 
unzulässig. Die Berichtigung von Schreib- und 
Rechenfehlern oder anderen offenbar auf einem 
Versehen beruhenden tatsächlichen Unrichtig
keiten ist auch nachher gestattet. 

§ 170. Für ,die Aufhebung von Erkenntnissen 
(Bescheiden) in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
durch die Oberbehörde gelten die Bestimmungen 
der Abgabenordnung. Jaloch können Erkennt-

• 
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Entscheidungen der Spruchsenate und der Be
rufungssenate in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
nicht aufgehoben werden. 

§ 171. (1) Geldstrafen und Wertersätze wer
den mit Ablauf eines Monats nach Rechtskraft 
der Entscheidung fällig. Tritt die Fälligkeit an 
einem Samstag, Sonntag, gesetzlichen Feiertag 
oder an einem Karfreitag ein, so gilt- als Fällig
keitstag der nächste Werktag. 

(2) Die Fina~zstrafbehörde erster Instanz hat 
verfallene Gegenstände, die sich nicht in ihrer 
Verwahrung befinden, dem, der sie in seinem 
Gewahrsam hat, erforderlichenfalls auch zwangs
weise abzunehmen. Die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes haben hiebei über Ersuchen 
Unterstützung zu gewähren. 

(3) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil im Zeitpunkt der Entscheidung 
noch nicht feststand, ob der Verfall vollziehbar 
sein wird (§ 19 Abs. 2 erster Fall), so wird der 
Wertersatz fällig, wenn die verfallenen Gegen
stände nicht in den Gewahrsam der Finanzstraf
behörde gebracht werden können. Kann nur ein 
Teil der verfallenen Gegenstände in den Ge
wahrsam der Finanzstrafbehörde gebracht wer
den, so hat diese 'durch Bescheid den Betrag zu 
bestimmen, der als Wertersatz für die nicht 
zustande gebrachten Gegenstände vom Bestraf
ten einzuheben ist; für die Fälligkeit dieses Wert
ersatzes gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Wurde, neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil Pfand- oder Zurüdtbehaltungs
rechte dritter Personen anerkannt worden sind 
(§ 19 Abs. 2 zweiter Fall), so hat die Finanz
strafbehörde die verfallenen Gegenstände zu ver
werten und die gesicherten Forderungen aus dem 
Erlös zu befriedigen. Sind hiebei die Forderungen 

. mehrerer Gläubiger zu befriedigen, so ist hei 
unzureichendem Verwertungs erlös der Rang der 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte zu berück
sichtigen. Forderungen mit gleichem Rang, die im 
Erlös keine Deckung finden, sind im Verhältnis 
ihrer Höhe zu befriedigen. Der Betrag, der zur 
Befriedigung der gesicherten Forderungen auf
gewendet worden ist, ist mit Bescheid vom 
Bestraften als Wertersatz einzufordern; für die 
Fälligkeit dieses Wertersatzes gilt Abs. 1 sinn
gemäß. 
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nisse (Bescheide) ·der Spruchsenate sowie Rechts
mittelentscheidungen und sonstige Bescheide der 
Berufungssenate in Ausübung des Aufsichtsrechtes 
nicht aufgehoben oder geändert we1"den. 

§ 171. (1) Geldstrafen und Wertersätze werden 
fällig 

a) mit der Rechtskraft des Erkel1i11tnisses der 
Finanzstrafbehörde erster Instanz oder mit 
der Rechtskraft der Strafverfügung, 

b) zwei Wochen nach Zustellung der Rechts
mittelentscheidung über ein Erkenntnis. 

(2) Die Finanzstrafbehö1"de erster Instanz hat 
v,erfallene Gegenstände, die sich nicht in ihrer 
Verwahrung befinden, dem, der sie in seiner Ge
wahrsame hat, erforoerlichenfalls auch zwangs
weise abzunehmen. Die Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes haben hiebei über Ersuchen 
Unterstützung zu gewähren. 

(3) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil im Zeitpunkt des Strafausspruches 
noch nicht feststand, ob der Verfall vollziehbar 
sein wird, so wird der Wertersatz fällig, wenn 
die v.erfallenen Gegenstände nicht in die Ge
wahrsame der Finanzstrafbehörde gebracht wer
den können. Kal1i11 nur ein Teil ·der verfallenen 
Gegenstände in die Gewahrsame der Finanzstraf
behörde gebracht weI"den, so hat ,diese ·durch Be
scheid den Betrag zu bes~immen, der als Wert
,ersatz für die nicht zustande gebrachten Gegen
stände einzuheben ist; für ,die Fälligkeit dieses 
Wertersatzbetrages gilt Abs. 1 sinngemäß. 

(4) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil Pfand- oder Zurüdtbehaltungs
rechte dritter Personen im Sinne ,des § 17 Abs. 6 
anerkal1i11t wor:den sind, so hat die Finanzstraf
behörde die verf'allenen Gegenstände zu ver
werllen, die gesicherten Forderungen aus dem 
Erlös zu befriedigen und den Betrag, der hiezu 
aufgewendet worden ist, als Wertersatz einzufor
dern. Dieser Wertersatzbetrag wiro zwei Wochen 
nach Bekanntgabe seiner Höhe an den Bestraften 
fällig. Sind die Forderungen mehrerer Gläubiger 
zu befriedigen, so ist bei unzureichendem Ver
wertungserlös ·der Rang ,der Pfand- und Zurüdt
behaltungsrechte zu berücksichtigen. Forderungen 
mit gleichem Rang, die im Erlös keine Deckung 
finden, sind im Verhältnis ihrer Höhe zu be
friedigen. Gegen die Verteilung des Erlöses steht 
weder ein Rechtsmittel nom 'der Rechtsweg offen. 

(5) Tritt die Fälligkeit gemäß Abs. 1, 3 und 4 
an einem Sonntag oder einem gesetzlichen Feier
tag ein, so gilt als Fälligkeitstag der nächste 
Werktag. 
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§ 172. (1) Die Einhebung, Sicherung und Ein
bringung der Geldstrafen und Wertersätze und 
die Geltendmachung der Haftung obliegt den 
Finanzstrafbehörden erster Instanz. Hiebei gel
ten, soweit dieses Bundesgesetz nicht anderes 
bestimmt, der 6. Abschnitt der Bundesabgaben
ordnung und die Abgabenexekutionsordnung 
sinngemäß. 

(2) Ein Sicherstellungsauftrag darf erst nach 
Einleitung des. Finanzstrafverfahrens (§ 82 Abs. 3 
und § 83 Abs. 3) erlassen werden. Die im § 58 
Abs. 1 lit. g genannten Zollämter dürfen Sicher
stellungsaufträge auch dann erlassen, wenn sie 
nicht selbst als Finanzstrafbehörden erster In
stanz zuständig sind. 

§ 174. (1) Verfallene Gegenstände sind unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
Abgabenexekutionsordnung über die Verwer
tung gepfändeter beweglicher Sachen zu verwer
ten. Sie können aber auch, wenn sie nicht nach 
§ 171 Abs. 4 zu verwerten sind, für die Deckung 
desSachaufwandes des Bundes verwendet wer
den. Gegenstände, die weder verwertet noch ver
wendet werden können; sind zu vernichten. 

(2) Im Zollgrenz1>ezirk für verfallen erklärte 
Sachen, die raschem Verderben unter1i~gen, sind 

, von Organen der Zollgrenzdienststellen auf kur
zem Weg bestmöglich zu verwerten. 

ix. Hauptstück. 

Vollzug der Freiheitsstrafen (Ersatzfreiheits
strafen). 

§ 175. (1) Die Freiheitsstrafen sind in den ge
richtlichen Gefangenenhäusern zu vollziehen. So
weit dieses Bundesgesetz nicht besondere Be
stimmungenenthält,sind für den. Vollzug die 
Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes über den 
Vollzug von Freiheitsstrafen, deren Strafzeit ein 
Jahr nicht übersteigt, mit folgender Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden: 

a) Die dem Vollzugsgericht (§ 16 des Straf
vollzugsgesetzes) übertragenen Aufgaben 
stehen \!inem Einzelrichter zu; 

b) § 31 Abs. 2, § 45 Abs. 1, § 99 a, § 115, 
§ 132 Abs. 4 und § 149 Abs. 1 und 4 des 
Strafvollzugsgesetzes sind nicht anzuwen
den; 

c) soweit Häftlinge eine Arbeitsvergütung zu 
erhalten haben, ist sie ihnen zur Gänze 
als Hausgeld (§ 54 Abs. 2 des Strafvollzugs
gesetzes) gutzuschreiben. 

(2) Ist eine Freiheitsstrafe zu vollziehen, so 
hat die Finanzstrafbehörde erster Instanz den 
rechtskräftig Bestraften schriftlich aufzufordern, 
die Strafe binnen einem Monat nach der Zustel-

Geltendes FitiStrG 

§ 172. Die Einhebung, Sicherung und Einbrin
gung der Geldstrafen und Wertersätze und die 
Geltendmachung der Haftung obliegt den Finanz
strafbehördenerster Instanz. Hiebei gelten die 
gleichen Bestimmungen wie für die Abgaben 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß ein Sicher
srellungsauftrag nach Einleitung des Strafver
fahrens erlassen werden darf und 'auch Zur Siche
rung des Werters3'tzes ergehen kann. 

§ 174. Bei der Verwertung verfallener Gegen
stände ist unter sinngemäßer Anwendung der 
Bestimmungen ·der Abgabenexekutionsordnung, 
BGBl. Nr. 104/1949, über ,die Verwertung ge
pfändeter beweglicher Sachen vorzugehen. Im 
Zollgren2lbezirk für verfallen erklärte Sachen, 
die raschem Verderben unterliegen, können von 
Organen der Zollgrenzdienststellen auf kurzem 
Weg bestmögLich V1erwertet werden. 

IX. Hauptstück. 

Vollzug der Freiheitsstrafen. 

§ 175. (1) Die Freiheitsstrafen sind in den ge
richdichen Gefangenenhäusern zu vollziehen. So
weit dieses Bundesgesetz nicht besondere Bestim
mungen enthält, gelten für den Vollzug sinn
gemäß ,die Bestimmungen des Strafvollzugs
gesetzes über den Vollzug ,der von den Bezirks
gerichten verhängten Arl1eststrafen, deren Straf
zeit drei Monate nicht übersteigt. 

(2) Personen, die eine Freiheitsstrafe verbüßen, 
dürfen sich angemessen beschäftigen. Mit ihrer 
Zustimmung können sie zu einer ihren Fähig
keiten und Kenntnissen entsprechenden Arbeit 
herangezogen werden. Gegen ihren Willen dür
fen von diesen Personen weder Lichtbilder noch 
Fingerabdrucke aufgenommen, noch dürfen Mes
sungen an ihnen vorgenommen werden. 

(3) Die Finanzstrafbehörde ,erster Instanz hat 
den mit einer Freiheitsstrafe Bestraften, sofern 
nicht über ihn gemäß § 142 Ahs. 1 die Haft 
verhängt wurde, nach Eintritt ,der Rechtskraft 
der Entscheidung unverzügIichaufzufordern, die 
Freiheitsstrafe sofort anzutreten. Eine gemäß 
§ 142 Abs. 1 verhängte Haft ist beim Straf
vollzug zu berücksichtJigen. 
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lung der Aufforderung anzutreten. Die Aufforde
rung hat die Bezeichnung des zuständigen ge
richtlichen Gefangenenhauses (§ 9 des Strafvoll
zugsgesetzes) und die Androhung zu enthalten, 
daß der Bestrafte im Falle seines Ausbleibens 
vorgeführt wird. Kommt der Bestrafte dieser 
Aufforderung nicht nach, so hat ihn die Finanz
strafbehörde durch Anwendung unmittelbaren 
Zwanges zum Strafantritt vorführen zu lassen; 
sie ist berechtigt, hiebei die Unterstützung der 
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes in 
Anspruch zu nehmen. An Stelle der Aufforderung 
zum Strafantrittist die sofortige Vorführung 
zu veranlassen, wenn Fluchtgefahr (§ 86 Abs. 1 
lit. a und Abs. 2) besteht. 

(3) Die ·Finanzstrafhehörde hat zugleich das 
Gericht, bei dem das für den Strafvollzug zu
ständige Gefangenenhaus eingerichtet ist, um den 
Vollzug der Freiheitsstrafe zu ersuchen. Das Ge-

, richt hat den Vollzug anzuordnen und das Ge
fangenenhaus hievon zu verständigen. Die An
ordnung des Strafvollzuges steht einem Einzel
richter zu. 

, (4) Eine gemäß § 142 Abs. 1 verhängte Haft 
ist beim Strafvollzug zu berücksichtigen. 

(5) Personen, die eine Freiheitsstrafe verbüßen, 
dürfen sich angemessen beschäftigen. Mit ihrer 
Zustimmung dürfen sie zu einer ihren Fähigkei
ten und Kenntnissen entsprechenden Tätigkeit 
herangezogen werden. 

(6) Wird gegen die Verhängung einer Freiheits
strafe Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof 
oder an den Verwaltungsgerichtshof eingebracht, 
so ist mit dem Vollzug dieser Strafe bis zur 
Entscheidung des Gerichtshofes zuzuwarten, es 
sei denn, daß Fluchtgefahr (§ 86 Abs. 1 lit. a und 
Abs. 2) besteht. 

§ 176. (1) Ist ein dem Wesen der Freiheitsstrafe 
entsprechender Strafvollzug wegen einer Krank
heit oder Verletzung, wegen Invalidität oder 
eines sonstigen körperlichen oder geIstIgen 
SchwächezuStandes des Bestraften nicht durch
führbar, so hat die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz den Strafvollzug so lange aufzuschieben, 
bis dieser Zustand aufgehört hat. 

(2) Ist die bestrafte Person schwanger oder 
hat sie entbunden, so hat die Finanzstrafbehörde 
den Strafvollzug bis zum Ablauf der sechsten 
Woche nach der Entbindung und darüber hinaus 
so lange aufzuschieben, als sich das Kind in der 
Pflege der Bestraften befindet, höchstens aber 
bis zum Ablauf eines Jahres nach der Entbin
dung. pie Strafe ist jedoch zu vollziehen,sobald 
es die Bestrafte selbst verlangt, vom Strafvoll
zug keine Gefährdung. ihrer Gesundheit oder 

Geltendes FinStrG 

§ 179. Die Finanzstrafbehörde erster Instanz 
kann den Bestraften durch Anwendung un
mittelbaren Zwanges zum Antritt oder Wieder
antritt 'der Freiheitsstrafe verhalten und ist be- . 
rechtigt, hiehei die Unterstützung der Organe 
des öffentlichen Sicherheitsdienstes in Anspruch 
zu nehmen. 

§ 175. 

(6) Hat der Bestrafte gegen die Verhängung 
einer Freiheitsstraf,e Beschwerde an den Verwal
tungsgerichtshof eingebracht, so ist mit dem Voll
zug dieser Strafe bis zur Entscheidung des Ver
waltungsgerichtshofes zuzuwarten, es sei denn, 
daß Fluchtgefahr besteht. 

§ 178. An Personen, die geisteskrank oder 
körperlich schwer krank oder schwanger sind, 
darf währell!d ,der Dauer dieses Zustandes eine 
Freiheitsstrafe nicht vollstreckt werden. Das 
gleiche gilt für Wöchnerinnen durch acht Wochen 
nach der Entbindung. 
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des Kindes zu besorgen und ein dem Wesen der 
Freiheitsstrafe entsprechender Vollzug durchführ
bar ist, 

(3) Stellt sich nachträglich heraus, daß der 
Strafvollzug wegen eines der in den Abs. 1 und 2 
bezeichneten Umstände aufzuschieben gewesen 
wäre und bestehen die den Aufschub begründen
den Umstände fort, so sind die Ahs. 1 und 2 dem 
Sinne nach anzuwenden. 

(4) Auf Antrag des Standeskörpers darf aus 
militärdienstlichen Gründen eine Freiheitsstrafe 
nicht vollzogen werden 

a) an Wehrpflichtigen, die einen Präsenzdienst 
gemäß § 28 des Wehrgesetzes leisten, 

b) an Soldaten, die dem Bundesheer auf Grund 
eines Dienstverhältnisses angehören, im 
Falle eines Einsatzes des Bundesheeres nach 
§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes oder im Falle 
der unmittelbaren Vorbereitung dieses Ein
satzes. 

§ 177, (1) Auf Antrag des Bestraften kann die 
Finanzstrafbehörde erster Instanz bei Vorliegen 
triftiger Gründe den Strafvollzug aufschieben. 
Triftige Gründe liegen insbesondere dann vor, 
wenn durch den unverzüglichen Strafantritt der 
Erwerb des Bestraften oder der Unterhalt sei
ner schuldlosen Familie gefährdet würde oder 
wenn der Aufschub zur Ordnung von Familien
angelegenheiten dringend geboten ist. Der Auf
schub darf das unbedingt notwendige Maß nicht 
überschreiten; er soll in der Regel nicht mehr als 
sechs Monate betragen. Die Bewilligung kann 
an die Leistung, einer Sicherheit geknüpft wer
den; § 88 Abs. 3 bis 5 und Abs. 7 lit. d gilt 
sinngemäß mit der Maßgabe, daß die Sicherheit 
auch für verfallen zu erklären ist, wenn der 
Bestrafte die Strafe aus seinem Verschulden nicht 
rechtzeitig antritt. 

(2) Anträgen auf Aufschub des Vollzuges 
kommt eine aufschiebende Wirkung kraft Ge
setzes nicht zu. Die Finanzstrafbehörde hat 
jedoch auf Antrag des Bestraften die aufschie
bende Wirkung zuzuerkennen, wenn durch den 
sofortigen Vollzug ein nicht wiedergutzumachen
der Schaden eintreten würde und nicht öffent
liche Rücksichten den Vollzug gebieten. 

(3) Gegen Bescheide, mit denen ein Antrag 
auf Aufschub des Strafvollzuges abgewiesen wird, 
ist die Beschwerde an die Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz zulässig. 

Geltendes FinStrG 

Kein Gegenstück. 

§ 175. 

(5) Auf Antrag des Bestraften kann die Fi
nanzstrafbehörde erster Instanz die Vollziehung 
einer Freiheitsstrafe aufschieben, wenn durch den 
unverzüglichen Strafantritt der Erwerb des Be
straften oder der Unterhalt seiner schuldlosen 
Familie gefährdet würde oder ein Aufschub zur 
Ordnung von Familienangelegenheiten dringend 
geboten ist. Der Aufschub darf das unbedingt 
notwendig,e Maß nicht überschreiten, er soll in 
der Regel nicht mehr als sechs Monate betragen. 
Die Bewilligung kann an die Leistung einer 
Sicherheit in der im § 88 Abs. 2 vorgesehenen 
Art geknüpft werden. 

Kein Gegenstück. 

§ 177. (1) Gegen Bescheide, mit denen ein 
Antrag auf Aufschiebung oder Unterbrechung des 
Vollzuges einer Freiheitsstrafe abgewiesen wird, 
ist die Beschwerde an die Finanzstrafbehörde 
zweiter Instanz zulässig. 

§ 177. 

§ 178. Der Aufschub des Strafvollzuges ist (2) Der Aufschub oder die Unterbrechung des 
durch die Finanzstrafbehörde erster Instanz zu Vollzuges ist durch die Finanzstrafbehörde erster 
widerrufen, wenn sich herausstellt, daß die Vor- Instanz zu widerrufen, wenn sich herausstellt, daß 

, 
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aussetzungen für seine BewilIigung nicht zuge- die Voraussetzungen für die Bewilligung nicht 
troffen haben. Der Bestrafte ist aufzufordern, zu~etroffen haben. War eine Sicherheit gemäß 
die Strafe unverzüglich anzutreten; im übrigen § 175 Abs. 5 oder gemäß § 176 geleistlet, so ist 
gilt § 175 Abs. 2 zweiter und dritter Satz sinn- sie für verfallen zu erklären oder der Bürge zur 
gemäß. Der Aufschub ist auch zu widerrufen, Zahlung heranzuziehen, wenn der Bestrafte die 
wenn der Bestrafte versucht, sich dem Straf- Strafe aus seinem Verschulden nicht rechtzeitig 
vollzug durch Flucht zu entziehen, oder wenn antritt oder nicht wiederantl"itt. 
begründete Besorgnis besteht, daß er dies ver-
suchen werde; in diesen Fällen gilt § 175 Abs. 2 
letzter Satz sinngemäß. -

§ 179. (1) Die Bestimmungen für den Vollzug 
von Freiheitsstrafen gelten auch für den Voll
zug von Ersatzfreiheitsstrafen. 

. (2) Die Ersatzfreiheitsstrafe darf nur in dem 
Umfang vollzogen werden, der dem nicht be
zahlten oder nicht eingebrachten Teil der Geld
strafe oder des Werters;ltzes entspridtt. Das 
gleiche gilt audt dann, wenn' die Bezahlung oder 
Einbringung der Geldstrafe oder des Wertersat
zes erst nach Strafantritt erfolgt. . 

§ 180. (1) ........ ; . 
........ " (§ 1 des Jugendgerichtsgesetzes 

1961) ......... . 

§ 182. (1) .......... zu verständigen, wenn 
die P'erson des gesetzlidten Vertl1eters und ihr 
Aufenthalt bekannt ist und ;dieser im Inland 
gelegen ist. . 

(2) Unverändert. 

§ 175. 

(4) Die Ersatzfl1eiheitsstrafe ,darf nur in dem 
Umfang vollzogen werden, der ,dem nicht be
zahlten oder nicht eingebrachten Teil der 
GeLdstrafe oder des Wertersatzes entspricht. 
Das gleiche gilt auch dann, wenn die Bezahlung 
oder Einbringung der Geldstrafe oder des Wert
ersatzes erst nach Straf antritt erfolgt. Die Er
satzfreiheitsstrafe kann bei offenkundiger Un
einbringlichkeit der Geldstrafe oder des Wert
ersatzes unter Abstandnahme von Einbringungs
maßnahmen sofort vollzogen werden. 

§ 180. (1) Die Finanzstrafbehörden sollen sich 
in Strafverfahren gegen Jugendliche (§ 1 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1949 ,BGBL N r. 272) nach 
Möglichkeit der Mithilfe -der öffentlichen Unter-' 
ridtts(Erziehungs)anstahen und der mit der 
Ju~endfürsorge betrauten Behörden sowie sol
cher Personen und Körperschaften bedienen, die 
in der Jugendfürsorge tätig sind und sich den 
Behörden zur Verfügung stellen (Jugendgerichts
hilfe). Die Mithilfe kann insbesondere in der 
Erhebung der persönlichen Verhältnisse des 
Jugendlichen, in der Fürsorge für seine Person 
und in dem Beislland bestehen, dessen er im 
Verfahren bedarf. 

§ 182. (1) Die Finanzstrafbehörde hat den ge 
setzlidten Vertreter eines jugendlichen Beschul
digten von ,der Einleitung des Strafverfahrens 
und vom Erkenntnis (von' der Strafverfügung) 
zu verständigen. 

(2) In der mündlichen Verhandlung kann der 
Verhandlungsleiter unbesch3!detder Bestimmun
gen des § 127 den jugendlichen Beschuldigten 
während einZJelner Erörterungen, von denen ein 
nachteiliger Einfluß auf ,ihn zu befürchten ist, 
aus dem Verhandlungsraum entf,ernen. Haben 
sich während seiner A:bwesenheit neue Verdachts
gründe wider ihn ergeben, so ist er darüber 
nach seinem Wiedererscheinen zu vernehmen. Die 
in seiner Abwesenheit gepflogenen Erörllerungen 
sind ihm mitzuteilen,' wenn es zur Wahrung 
seiner Interessen erforderlich ist. 

12 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 177 von 207

www.parlament.gv.at



178 1130 der Beilagen 

Fin6trG-Novelle 

(3) Ist die mündliche. Verhandlung ni mt 
öffentlim oder ist die öffentlimkeit .ausgeschlos
sen, so können der Verhandlung auch der gesetz
liche Vertreter, die Erziehungsberechtigten, Ver
treter der Bezirksverwaltungsbehörde (Jugend-

, amt) und der Jugendgerimtshilfe sowie ein allen
falls bestellter Bewährungshelfer beiwohnen. 

(4) Der gesetzliche Vertreter eines jugend
limen Beschuldigten hat das Recht, auch gegen 
den Willen des Beschuldigten zu dessen Gunsten 
Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem 
Beschuldigten offenstehenden Frist Einspruch 
gegen eine Strafverfügung zu erheben, Rechts
mittel einzulegen und Anträge auf Wiederein
setzung in den vorigen Stand oder auf Wieder
aufnahme des Verfahrens zu stellen. Ein Rechts
mittelverzicht oder ein Einspruchsverzicht des 
jugendlichen Beschuldigten bedarf der Mitunter
fertigung des gesetzlichen Vertreters oder des 
gemäß§ 180 bestellten Verteidigers. 

§ 183. Entspricht dem geltenden Abs. 2. 

§ 1,84. Für Personen, ,die zum Zeitpunkt des 
Antrittes einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheits
strafe) das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, gelten die Bestimmungen über den 
Jugendstrafvollzug im IX. Hauptstü~ . des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961 sinngemäß: 

, , 

§ 185. (1) Die vom Bestraften zu ersetzenden 
Kosten umfassen: 

a) einen Pauschalbetrag als Beitrag zu de~ 
Kosten des Finanzstrafverfahrens (Pau
schalkostenbeitrag); dieser Beitrag ist mit 
10 v. H. der verhängten Geldstrafe zu 
bemessen; bei Freiheitsstrafen ist der Bei
trag für einen Tag Freiheitsstrafe mit 50 S 
zu bemessen; der Pauschalbetrag darf 
5000 S nicht übersteigen; 

b) die der Finanzstrafbehörde erwachsenen 
Barauslagen für Beweisaufnahmen und 
andere Verfahrensmaßnahmen, soweit sie 
nicht gemäß § 105 einem säumigen Zeugen 
aufzuerlegen sind; bei einer Mehrheit von 
Bestraften sind diese . Barauslagen nam dem 
Verhältnis der verhängten Geldstrafen auf
zuteilen; 
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(3) Dergesetzlime Vertreter leines jugendlichen 
Beschuldigten hat ,das Recht, auch gegen den 
Willen des Beschuldigten zu ,dessen Gunsten 
Beweisanträge zu stellen und innerhalb der dem 
Beschuldigten offenstehenden Frist Rechtsmittel 
einzuIegen und Anträge auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand oder auf Wiederaufnahme 
des Verfahrens zu stellen. Ein Rechtsmittelver
zicht oder ein Einspruchsverzicht bedarf der Mit
unterfertigung des gesetzlichen Vertreters öder 
des gemäß § 180 bestellten Verteidigers. 

§ 183. (1) Von der Verfolgung eines Jugend
lichen, der nur ein geringfügiges Finanzvergehen 
begangen hat, kann abgesehen werden, wenn die 
etwa erforderlichen vormundschaftsbehördlichen 
Verfügungen schon getroff~n und weitere Maß
nahmen nicht nötig sind. 

(2) Die Flinanzstra~behöl'de hat dem Pflegschafts
gericht eine Abschrift des Erkenntnisses (der 
Strafverfügung) zu übersenden un,d Umstände 
mitzuteilen, die eine pflegsch'aftsbehördliche Maß
nahme erfordern. 

§ 184. Jugendliche, die auf Grund dieses Bun
desgesetzes verhängte Freiheitsstrafen v:erbüßen, 
sind von Erwachsenen gesondert und in den Ge
fangenhäusern oder Anstalten unterzubringen, 
die zum Vollzug von Verwaltungsstrafen an 
J ugendl,jchen geeignet sind. 

§ 185. (1) Folgende Kosten ~ind zu ersetzen: 

a) Vom Bestraften die 'der Finanzstrafbehörde 
erwachsenen Barauslagen . für Beweisauf
nahmen und andere Verfahrensmaßnah-. 
men, soweit sie nicht gemäß § 105 einem 
säumigen Zeugen ,aufzuerlegen sind, bei 
einer Mehrheit von Bestraften nach dem 
Verhältnis der verhängten Strafen; ferner 
Barauslagen für die Beföl'derung und Auf
bewahrung von beschlagnahmten Gegen
ständen und für die Beförderung von Per
sonen sowie die Kosten der Verwahrung, 
der Untersuchungshaft und des Strafvoll
zuges; 

I 
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c) die ~arauslagen für die Beförderung und 
Aufbewahrung von beschlagnahmten 
Gegenständen, für die Beförderung und Be
wachung von Personen sowie die Kosten 
der vorläufigen Verwahrung und der 
Untersuchungshaft; 

d) die Kosten des Strafvollzuges. 

Die in lit. bund c bezeichneten Kosten sind 
nur insoweit zu ersetzen, als sie den Pauschal
kostenbeitrag übersteigen. Die Kosten für die 
Beiziehung eines Dolmetschers sind nicht zu be
rücksichtigen, wenn die Beiziehung notwendig 
war, weil der Beschuldigte ·der Verhandlungs
sprache nicht hinreichend kundig war. 

(2) Nebenbeteiligte, die von Feststellungen der 
im § 138 Abs. 2 lit. f bis h bezeichneten Art 
betroffen werden, haben folgende durch sie ver
anlaßte Kosten zu ersetzen: 

a) die der Finanzstrafbehörde erwachsenen 
Barauslagen für Beweisaufnahmen und 
andere Verfahrensmaßnahmen, soweit sie 
nicht gemäß § 105 einem säumigen Zeugen 
aufzuerlegen sind; 

b) Barauslagen für die Beförderung und Auf
bewahrung von beschlagnahmten· Gegen
ständen. 

(3) Die im Abs. 1 lit. abis c und im Abs. 2 
bezeichneten Kosten .sind, wenn möglich, in der 
Strafentscheidung festzusetzen. Stehen Kosten 
nach Abs. 1 lit. bund c ~nd nach Abs. 2 im 
Zeitpunkt dieser Entscheidung noch nicht fest, 
so sind sie in einem gesonderten Bescheid vor
zuschreiben; in einer Beschwerde gegen diesen 
Bescheid kann nur die ziffernmäßige Höhe des 
auferlegten Kostenersatzes angefochten werden. 

(4) Die in den Abs. 1 und 2 bezeidmeten 
Kosten, ausgenommen die Kos·ten des Vollzuges 
einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheitsst;-afe), wer
den mit Ablauf eines Monats nach Rechtskraft 
der Entscheidung, mit der die Kosten festgesetzt 
wurden, fällig; § 171 Acbs. 1 Satz 2 gilt entspre~ 
Chend. 
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b) VOn Nebenbeteiligten, sofern sie durCh 
Feststellungen der im § 138 Abs. 3 be
zeiChneten Art betroffen werden, der 
Finanzstrafbehörde erwachsene Barauslagen, 
die durch den Nebenbeteiligten veranlaßt 

. wurden. 

(2) Die in Abs. 1 bezeiChneten Kosten wer
den fällig, 

a) we~ .ihr ~iffernmäßiges Ausmaß im Er~ 
kenntnis (Strafverfügung) oder in der 
ReChtsmittelentscheidung über ein Er
kenntnis bestimmt ist, nach der Vorschrift 
·des § 171 Abs. 1, 

b) wenn die ziffernmäßige Festsetzung in 
einem besonderen ,Bescheid vorgenommen 
wird, mit der Rechtskraft dieses BesChei-
des. . 

(5) Die Einhebung, Sicherung und Einbringung. (3) Die Einhebung, Sicherung und Einbringung 
der Kosten, ausgenommen jener für den Vollzug der Kosten, ausgenommen jener für den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheitsstrafe), ob- der Freiheitsstrafen, obliegt 'den Finanzstrafbe
liegt den Finanzstrafbehörden erster Instanz. hörden erster Instanz. Hiebei gelten sinngemäß 
Hiebei gelten, soweit ,dieses Bundesgesetz nicht die gleichen Bestimmungen wie für die Abgaben. 
anderes bestimmt, der 6. AbsChnitt der Bundes- Die Einbringung der Kosten 'des Vollzuges von 
abgabenordnung und die Abgabenexekutionsord- Freiheitsstrafen richtet sich nach den Bestimmun
nung sinngemäß. § 172 Abs. 2 gilt entsprechend. gen, die für ,die Kosten des Vollzuges gericht-

liCh verhängter Freiheitsstrafen gelten. 
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(6) Personen, an denen eine Freiheitsstrafe (Er
satzfreiheitsstrafe) vollzogen wird, haben für 
jeden Tag einen Beitrag zu den Kosten des Voll
zuges in der im § 32 Abs. 5 des Strafvollzugs
gesetzesbestimmten Höhe zu leisten, für Stun
den den entsprechenden Teil. Die Verpflichtung 
Zur Leistung eines Kostenbeitrages entfällt, so
weit diese Personen im Rahmen ihrer Heranzie
hung zu einer Tätigkeit (§ 175 Abs. 5) eine zu
friedenstellende Arbeitsleistung erbrach·t haben. 
Den Kostenbeitrag hat das Vollzugsgericht (§ 175 
Abs. 1 lit. a) nach Beendigung des Strafvollzuges 
zu bestimmen und seine Eintreibung nach den 
für die Einbringung der Kosten des Vollzuges 
gerichtlicher Strafen geltenden gesetzlichen Vor
schriften zu veranlassen; hievon. ist abzusehen, 
wenn die um den Vollzug ersuchende Finanz
strafbehörde mitteilt, daß der Bestrafte offenbar 
nicht inder Lage ist, einen Kostenbeitrag zu 
leisten, oder wenn das Gericht auf Grund der 
ihm bek;ann ten Ver hältnisse des Bestraften den 
Kostenbeitrag in sinngemäßer Anwendung des 
§ 391 StPO für uneinbringlich erklärt. 

(7) Für die Kosten des Strafverfahrens und 
des Strafvollzuges wegen einer Jugendstraftat 
(§ 1 Z. 3 des Jugendgerichtsgesetzes 1961) gelten 
die §§ 44 und 62 des Jugendgerichtsgesetzes 1961. 

(8) Wird einem Antrag auf Wiederaufnahme 
des Finanzstrafverfahrens nicht stattgegeben, so 
gelten' hinsichtlich des Kostenersatzes die Abs. 1 
bis 5 und 7 sinngemäß. 

XII. Hauptstück. 

Tilgung. 

§ 186. (1) Bestrafungen durch Fiilanzstraf
behörden gelten mit Ablauf Ider im Abs. 3 ge
nannten Fristen als getilgt. Mit der Tilgung er
löschen, sofern 'gesetzlich nicht anderes bestimmt 
ist, die kraft Gesetzes mit der Bestrafung ver-
bundenen Folgen. I 

(2) Getilgte Bestrafungen dürfen bei der Straf
bemessung nicht berücksichtigt .und in Auskünfte 
an Gerichte oder andere Behörden nicht aufge
nommen werden. Der Bestrafte ist nicht ver
. pflichtet, getilgte Bestrafungen auf Befragen vor 
Gericht oder einer anderen Behörde anzugeben. 

(3) Die Tilgungsfrist beginnt, sobald die Stra
fen vollzogen oder nachgesehen worden sind oder 
die Vollstreckbarkeit verjährt ist. Sie beträgt 
drei Jahre bei Bestrafungen wegen. Finanzord
nungswidrigkeiten und fünf Jahre bei Bestra
fungen wegen aller übrigen Finanzvergehen. 

Geltendes FinStrG 

Kein Gegenstück. 

Kein Gegenstück. 

(4) Für wiederaufgenommene Verfahren gelten 
die Abs. 1 bis 3 sinngemäß. Wird im wiederauf
genommenen Verfahren der Strafausspruch zur 
Gänze beseitigt, so sinld bereits entrichtete Kosten 
des früheren Strafverfahrens ohne Verzug zu
rückzuzahlen. 

Kein Gegenstück. 
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(4) Wird jemand redltskräftig wegen eines 
Finanzvergehens bestraft, bevor eine oder meh
rere frühere Bestrafungen wegen Finanzvergehen 
getilgt sind, so tritt die Tilgung aller Bestrafun
gen nur gemeinsam und zwar erst mit dem 
Ablauf der Tilgungsfrist ein, die am spätesten 
endet. 

XIV. Hauptstück. 

Entschädigung für vermögensrechtliche Nachteile. 

§ 188. (1) Der Bund hat für vermögensrecht
liche Nachteile, die durch ein verwaltungs'behärd
lidles Finanzstrafverfahren entstanden sind, dem 
Geschädigten auf dessen Verlangen nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen Entschädigung 
in Geld zu leisten. 

(2) Der Entschädigungsanspruch besteht, 

a) wenn der Geschädigte gesetzwidrig in vor
läufige Verwahrung oder in U ntersuchungs
haft genommen oder in einer solchen Haft 
gehalten worden ist; 

b) wenn der Gesdlädigte in vorläufige Ver
w,ahrung oder in Untersudlungshaft ge
nommen worden ist und in der Folge das 
Strafverfahren eingestellt wurde und . der 
Verdacht, daß der Geschädigte das Finanz
vergehen begangen habe, entkräftet ist; 

c) wenn an dem Geschädigten eine Freiheits
strafe oder eine Ersatzfreiheitsstrafe voll
zogen worden ist und nach Wiederauf
nahme des Strafverfahrens oder sonst nach 
Aufhebung der Entsdleidung das Verfah
ren eingestellt oder über den Geschädigten 
eine kürzere Freiheitsstrafe (Ersatzfreiheits
strafe) als die bereits verbüßte verhängt 
wurde; 

d) wenn in der. Entscheidung auf Verfall er
kannt worden ist und im abgesonderten 
Verfahren (§ 149) oder nach Wiederauf
nahme des Strafverfahrens oder sonst nach 
Aufhebung der Entscheidung nicht mehr 
auf Verfall erkannt wurde und eine Rück
gabe des Verfallsgegenstandes nicht mehr 
möglich ist. 

(3) Der Entschädigungsanspruch ist ausgeschlos
sen, 

a) wenn der Geschädigte den Verdacht, der 
den Freiheitsentzug oder den Verfall be
gründete, vorsätzlidl herbeigeführt hat; 

b) in den Fällen des Abs. 2 lit. a und b, so
weit eine Anrechnung der Vorhaft (§. 23 
Abs. 4) auf eine Strafe erfolgt ist; 

c)in den Fällen des Abs. 2 lit. bund c, wenn 
die Verfolgung lediglich deshalb ausge-

Geltendes FinStrG 

XIV. Hauptstück. 

Entschädigung für Untersuchungshaft. 

§ 188. (1) Wer wegen Verdachtes eines Finanz
vergehens von' einer Finanzstrafbehärde in Haft 
genommen wurde, kann, wenn in der Folge das 
Strafverfahren in Ansehung. dieses Finanzver
gehens eingestellt' wurde, für die durch die Haft 
erlittenen vermögensrechtlidlen Nachteile vom 
Bund eine angemessene Entschädigung verlangen. 
Ist der Untersuchungshaft eine Verwahrung vor
ausgegangen oder ist die Verwahrung über die 
gesetzlich. zulässige Dauer ausgedehnt worden, 
so ist sie in Beziehung auf den Entschädigungs
anspruch wie eine Untersuchungshaft zu be
handeln. 

(2) Kein Ansprudl besteht, wenn ein die Ver
folgung und die Haft genügend begründeter 
Verdacht gegenden Verhafteten vorlag, der 
in der Folge nicht entkräftet worden ist. 
Ferner besteht kein Anspruch, wenn ,der Ver
haftete die Haft absichtlich herbeigeführt oder 
durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet hat; auch 
in diesen Fällen gebührt jedoch Entschädigung, 
soweit die Haft gesetzwidrig verlängert worden 
ist. Das Versäumen eines Rechtsmittels gilt nicht 
als Fahrlässigkeit. 

(3) Der Anspruch kann ganz oder teilweise 
abgewi:esen werden, wenn die Tat des Ver
hafteten ledig1idl deshalb straflos geblieben ist, 
weil sie im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit 
(§ 6) begangen wurde, wenn sie eine grobe Un
redlichkeiterithielt oder wenn gegenden Ver
hafteten während der Haft wegen :einer anderen 
strafharen Handlung ein Verfahren auf Grund 
eines Verdachtes eingeleitet wUl"de, der die Haft 
genügend begründet hätte und in der. Folge nicht 
entkräftet worden ist. 

(4) Der' Anspruch kann auch abgewiesen 
werden, wenn der Verhaftete zur Zeit der Ver
haftung unter Pol,izeiaufsidlt stand. 
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schlossen war, weil der Geschädigte die 
Tat im Zustand der Zurechnungsunfähig
keit begangen hat; 

d) in den Fällen des Abs. 2 lit. c und d, wenn 
an die Stelle der aufgehobenen 'Entschei
dung lediglich deshalb eine für den Ge
schädigten günstigere getreten ist, weil in
zwischen das Gesetz geändert worden ist. 

§ 189. Der Entschädigungsanspruch kann durch 
Exekutioris- oder Sicherungsmaßnahmen nicht 
getroffen werden, außer zugunsten einer Forde
rung auf Leistung des gesetzlichen Unterhaltes 
oder auf Ersatz von' Unterhaltsaufwendungen, 
die der Geschädigte nach dem Gesetz zu machen 
gehabt hätte (§ 1042 ABGB). Soweit Exekutions
und Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen sind, 
ist auch jede Verpflichtung und Verfügung des 
Geschädigten durch ,Abtretung, Anweisung, Ver
pfändung oderdur~ ein anderes Rechtsgeschäft 
unter Lebenden ohne rechtliche Wirkung. 

§ 190. (1) Der Geschädigte hat zunächst den 
Bund zur Anerkennung der von ihm begehrten 
Entschädigung schriftlich aufzufordern. Die Auf
forderung ist an die Finanzprokuratur zu richten. 

(2) Kommt dem Geschädigten die Erklärung 
der Finanzprokuratur nicht binnen sechs Mona
ten zu, nach,dem diese die Aufforderung er
halten hat, ,oder wird innerhalb dieser Frist die 
Entschädigung zur Gänze oder zum Teil verwei
gert, so kann der Geschädigte den Entschädi
gungsanspruch durch Klage gegen den Bund gel
tend machen. 

§ 191. Der Entschädigungsanspruch verjährt 
in drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt nach 
Ablauf des Jahres, in dem sämtliche den Ent
schädigungsanspruch begründenden Vorausset
zungen (§ 188 Abs. 2) vorlagen. 

§ 192. (1) Zur Entscheidung über Rechtsstrei
tigkeiten, die einen Entschädigungsanspruch be
treffen, ist ,das mit der Ausübung der Gerichts
barkeit in bürgerlichen Rechtssachen betraute 
Landesgericht jenes Bundeslandes ausschließlich 

Geltendes FinStrG 

§ 189. (1) Der Entschädigungsanspruch kann 
durch Exekutions- oder Sicherstellungsmaßregeln 
nicht getroffen werden, außer zugunsten einer 
Forderung auf Leistung ,des gesetzlichen Unter
haltes. Soweit Exekutions- und Sicher~ngsmaß
regeln ausgeschlossen sind, ist auch jede Ver" 
fügung -des Anspruchsberechtigten selbst durch 
Zession, Anweisung, Verpfändung oder durch 
ein anderes Rechtsgeschäft ohne remtliChe Wir
kung. 

(2) Ein Entschädigungsanspruch geht auf die 
Erben' über, sobald das Bundesministerium für 
Finanzen vom Anspruchsberechtigten aufgefor
dert worden ist (§ 190 Abs. 1), den begehrten 
Entsmädigungsbetrag anzuerkennen. 

(3) Außerdi:esem Fall können nach ,dem Tode 
des Verhafteten dessen Ehegatte, Kinder und 
Eltern den Anspruch nur soweit geltend mamen, 
als ihnen 'durm die ungerechtfertigte Verhaftung 
der Unterhalt entgangen ist, den ihnen der Ver
haftete schuldete. 

§ 190. Cl) Die Partei hat den Bund zunächst 
zur freiwilligen Anerkennung -des von ihr be
gehrten Entsmädigungsbetrages aufzufordern. Die 
Aufforderung ist bei sonstigem Verlust des An
spruches hinnen drei Monaten vom Zeitpunkt, 
in dem ,das Verfah.ren eingestellt wurde, an das 
Bundesministerium für Finan:~en zu richten. 

(2) Kom,mt der Partei die Erklärung des Bun
desministeriums für Finanzen nicht binnen 
6 Monaten zu oder wird der angesprochene Ent
schä'digungsbetrag der Partei ganz oder teilweise 
verweigert, so kann er mittels Klage gegen den 
Bund gefoT'dert werden. 

§ 191. Der Anspruch 'auf Entsmädigung ver
jährt 'in drei Monaten von dem Tag an, an dem 
der Partei die ablehnende Erklärung des Bundes
ministeriums für Finanzen zu eigenen Handen 
zugesteHt wird oder die sechsmonatige Erklä
rungsfrist abläuft. 

§ 192. Zur Entsmeidung über die Klage ist 
ohne Rücksicht auf die Höhe des Anspruches der 
Gerichtshof erster Instanz 'zuständig. Die ört
time Zuständigkeit rimtet sim nam ,dem Wohn
sitz oder ständigen Aufenthalt des Klägers zur 

" 

I 

t 

\. 
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zuständig, in dem der einen . Eiltschädigungs
anspruch bewirkende Freiheitsentzug oder Ver
fallsausspruch erfolgt ist; ist der· Freiheitsentzug 
oder Verfallsausspruch in Niederösterreich er
folgt, so ist das Landesgericht für Zivilrechts
sachen Wien zuständig. Ist die örtliche Zustän
digkeit im Inland nicht begründet, so ist gleich
falls das Landesgericht für Zivilrechtssachen 
Wien zuständig. 

(2) Die Gerichtsbarkeit wird unbeschadet des 
§ 7 ader Jurisdiktionsnorm ohne Rücksicht auf 
den Wert des Streitgegenstandes durch Senate 
~usgeübt. 

§ 193. (1) Entschädigungen nach diesem Haupt
stück unterliegen' keiner bundesgesetzlich gere
gelten Abgabe; 

(2) Vergleiche, die zwischen dem Bund und 
dem Geschädigten über einen Entschädigungs
anspruch abgeschlossen werden, unterliegen kei
ner Stempel- und Rechtsgebühr .. 

(3) über den Entschädigungsanspruch nach die
sem Hauptstück hinausgehende Ansprüche auf 
Grund des Amtshaftungsgesetzes, BGBL Nr. 201 
1949, bleiben unberührt. 

§ 194. (1) Wird zum Nachteil des Geschädigten 
das Finanzstrafverfahren wiederaufgenommen, 
so ist die Erklärung nach § 190 Abs. 2 oder die 
Zahlung der anerkannten Entschädigung bis zur 
rechtskräftigen Beendigung des wiederaufgenom
menen Strafverfahrens aufzuschieben. Hievonhat 
die Finanzprokuratur den Geschädigten in 
Kenntnis zu setzen. Vor Eintritt'der Rechtskraft 
der Entscheidung im wiederaufgenommenen 
Strafverfahren kann der Entschädigungsanspruch 
nicht durch Klage geltend gemacht werden. Ist 
ein solcher Rechtsstreit bereits anhängig, so hat 
das Gericht (§ 192) das Verfahren zu unterbre
chen. 

(2) Nach Rechtskraft der Entscheidung im wie
deraufgenommenen Strafverfahren sind die nach 
Abs. 1 aufgeschobenen Rechtshandlungen nash
zuholen, das unterbrochene Gerichtsverfahren 
aufzunehmen oder bereits gelei~tete Ents<;hädi
gungsbeträge zurückzufordern, es sei denn, daß 
der Geschädigte diese Beträge gutgläubig ver~ 
braucht hat. 

§ 196. ......... . genannt wird, ist darunter 
die Behörde erster Instanz zu verstehen, .... 

Geltendes FinStrG 

Zeit der Klage; hat der Kläger im Inland keinen 
Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt, so ist das 
Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien zu
ständig. Wird die Klage bei einem nichtzuständi
gen Gericht überreicht, so ,ist sie von . Amts 
we'gen an das zuständige Gericht abzutreten .. Die 
Verjährung wil'ld in diesem Fall mit dem Tag 
der Einbl'lingung der Klage bei dem unzustän~ 
digen Gericht unterbrochen. 

§ 193. Die Verhandlungen in den durch dies~s 
Hauptstück geregelten AngeLegenheiten und alle 
auf eine solche Angelegenheit bezüglichen Ein
gaben und Encsche~dungen sind gebührenfrei. 

§ 194. (1) Wird zuungunsten desjenigen, hin
sichtlich ,dessen das Verfahren eingestellt wurde, 
die Wiederaufnahme beantragt, so kann das Bun
desministerium für Finanzen die Erklärung bis 
zur rechtskräftigen. Entscheidung ,des Verfahrens 
aufschieben oder die Aussetzung der Zahlung 
bis zur recht'skräftigen \ Entscheidung verfügen. 
Vor dieser Entscheidung kann ,der Anspruch 
nicht durch Klage geltend gemacht werden. Er 
verjährt nicht vor. Ablauf von ,drei Monaten seit 
dem Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung, 
Von der Aufschiebung oder Aussetzung ist der 
Antragsteller in Kenntnis zu setzen. 

(2) Wird die Wiederaufnahme bewilligt, so 
tritt die Erklärung des Bundesministeriums für 
Finanzen über die Zuerkennung der Entschädi
gung außer Kraft. Ist die Entschädigung schon 
gezahlt worden, so kann ,der Betrag nur zurück
gefordert werden, wenn die Entschädigungspflicht 
des Bundes nicht wieder ausgesprochen wird. 

§ 196. ,Wo in den folgenden Besllimmungen, 
außer im § 197, die Finanzstrafhehörde genannt 
wird, ist darunter die Behörde zu verstehen, der 
das verwaltungsbehördliche Finanzstrafverfah
ren wegen eines Finanzvergehens zustünde, wenn 
dieses nicht von den Gerichten zu ahnden wäre. 
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Zu den §§ 9 und 10. 

§ 196 a. Die Führung von Vorerhebungen und 
Voruntersuchungen wegen Finanzvergehen, 
deren Ahndung dem Gericht zusteht, obliegt 
den Gerichtshöfen erster Instanz. Die Haupt
verhandlung und Urteilsfällung obliegt dem 
Schöffengericht. 

Zu den §§ 24 und 26. 

§ 197. (1) Die Gerichte und die Staatsanwalt-
schaften können bei der Verfolgung der Finanz

. vergehen die Hilfe der Finanzstrafbehörden, der 
Zollämter, der Zoll wache und ihrer Organe in 
Anspruch nehmen. Der Hilfe der Sicherheits
behörden und ihrer Organe dürfen sich die 
Gerichte und Staatsanwaltschaften nur bedienen, 
wenn die Finanzstrafbehörden, die Zollämter, 
die Zollwache oder ihre Organe nicht rechtzeitig 
zu erreichen sind; sie können sich aber der 
Sicherheitsbehörden und. ihrer Organe stets be
dienen, wenn das aufzuklärende Finanzvergehen 
zugleich auch den Tatbestand einer gerichtlich 
strafbaren Handlung erfüllt, die kein Finanz
vergehen ist. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Behörden und 
Organe der Bundesfinanzverwaltung haben, 
soweit im Abs. 3 nicht anderes bestimmt ist, eine 
Tätigkeit zur Aufklärung des Vergehens nur so 
weit zu entfalten, als das Gericht oder die Staats-
anwaltschaft darum ersucht. . 

(3) Unter den Voraussetzungen der §§ 85, 89, 
93, 99. Abs. 2 und 172 können die dort genann
ten Behörden und Organe Festnahmen, Beschlag
nahmen, Personen durchsuchungen, Prüfungen 
(Nachschauen) und Sicherstellungen vornehmen 
urid auch sonstige Amtshandlungen setzen, wenn 
diese Maßnahmen keinen Aufschub gestatten und 
das unverzügliche 'f.inschreiten des Unter
suchungsrichters nicht erwirkt werden kann; sie 
haben aber von ihrem Einschreiten und dessen 
Ergebnis dem zuständigen Staatsanwalt oder 
Untersuchungsrichter sogleich Mitteilung zu 
tnach,en. Hausdurchsuchungen dürfen Organe der 
Finanzstrafbehörden nur auf richterlichen Befehl 
vornehmen. Wenn die Einholung des richter
lichen Befehles wegen Gefahr im Verzug untun
lich ist, so haben sie die Sicherheitsbehörden oder 
deren Organe um die Vornahme der Hausdurch
suchung zu ersuchen. Die den Organen der Zoll
ämter und der Zollwache in den Zollvorschriften 
eingeräumten Befugnisse bleiben unberührt. 

. (4) Personen, die nach Abs. 3 festgenommen 
wurden, sind durch die Finanzstrafbehörde erster 
Instanz ungesäumt zu vernehmen und, wenn 
sich dabei ergibt, daß kein Grund zu ihrer wei
teren Verwahrung vorhanden sei, sogleich frei
zulassen, sonst. aber binnen 48 Stunden dem 

Geltendes FinStrG 

Kein Gegenstück. 

" 

Zu § 24. 

§ 197, (1) Die Gerichte und die Staatsariwalt
schaftenkönnen bei der Verfolgung der Finanz
vergehen die Hilfe der Finanzstrafbehörden, der 
Zollämter, der Zollwache und ihrer Organe in 
Anspruch nehmen: Im Dienste der gerichtlichen 
Strafrechtspflege haben diese Behörden, Organe 
und die Zoll wache ,die gleichen Pflichten und 
gleichen Befugnisse, wie sie ihnen nach den §§ 84; 
89 bis 91 Abs. 1, § 93 Abs. 3 bis 6, §§ 94 bis 96, 
§ 99 Abs. 2 und § 100 zur Aufdeckung der Finanz
vergehen zukommen. Im übrigen kommt ihnen 
die Stellung der Sicherheitsbehörden und ihrer 
Organe im Dienste der gerichtlichen Strafrechts
pflege zu. Die Organe der Finanzstrafbehörden 
dürfen jedoch im Dienste der gerichtlichen Straf
rechtspflege ohne richterlichen Befehl keine 
Hausdurchsuchungen vornehmen. Wenn die 
Einholung des richterlichen Befehls wegen Ge
fahr im Verzug untunlich ist, haben sie die 
Sicherheitsbehörde oder deren Organe um die 
Vornahme der Hausdurchsuchung zu ersuchen, 
Die den Organen der Zollämter und der Zoll
wache in den Zollvorschriften .eingeräumten Be
fugnisse bleiben unberührt. 

(2) Sofern sich aus den allgemeinen Vorschrif
ten über das straf gerichtliche Verfahren nichts 
anderes ergibt, gelten die Bestimmungen über 
das verwaltungsbehördliche Finanzstrafverfah
ren sinngem:äß auch für die Amtshandlungen 
der Finanzstrafbehörden, der Zollämter, ihrer 
Organe und der Zollwache im Dienste der ge
richtlichen Strafrechtspflege. 

(3) Der Hilfe der Sicherheitsbehörden und 
ihrer Organe dürfen. sich die, Gerichte und 
Staatsanwaltschaften bei der Verfolgung von 
Finanzvergehen nur. bedienen, wenn die Finanz
strafbehörden, die Zollämter, deren Organe oder 
die Zollwache nicht rechtzeitig zu erreichen sind; 
sie können sich aber der Sicherheitsbehörden und 
ihrer Organe stets bedienen, wenn das aufzuklä
rende Finanzvergehen zugleich auch den Tat
bestand einer gerichtlich strafbaren Handlung 
erfüllt, die kein Finanzvergehen ist. , . 
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Untersuchungsrichter .zu überantworten. Für die 
nach Abs.3 erfolgten Beschlagnahmen und Sicher
stellungen gilt § 54 Abs. 2 sinngemäß mit der 
Maßgabe, daß die Frist von sechs Wochen vom 
Zeitpunkt der Beschlagnahme oder der Sicher
stellung an zu rechnen ist. 

(5) Für das Verfahren bei den Amtshandlun
gen der Finanzstrafbehörden, der Zollämter, der 
Zollwache und ihrer Organe gelten· im übrigen 
die Bestimmungen über das verwaltungsbehörd
liche Finanzs.trafverfahren. 

§ 200. (1) Unverändert. 

(2) Als Ankläger .......... noch folgende 
Rechte: 

a) unverändert 

b) unverändert· 

c) Die Anordnung von Haftprüfungsverhand
lungen (§ 195 StPO) und von mündlichen 
Verhandlungen im Rechtsmittelverfahren 
ist ihr mitzuteilen. 

d) Ihre Vertreter können bei den Haftprü
fungsverhandlungen und bei den münd
lichen Verhandlungen im Rechtsmittelver
fahren das Wort ergreifen und Anträge 
stellen. 

(3) Unverändert. 

(4) Unverändert. 

§ 203. Die Einleitung 'der Voruntersuchung 
wegen eines Finanzvergehens ist der Finanzstraf
behörde mitzuteilen. 

Geltendes FinStrG 

§ 200. (1) Der Finanzstrafbehörde kommt im 
Strafverfahren wegen Finanzvergehen kraft Ge
setzes die Stellung eines Privatbeteiligten zu. 

(2) Als Ankläger an Stelle des Staatsanwaltes 
und in der Stellung als Privatbeteiligter hat die 
Finanzstrafbehörde außer den Rechten, die dem 
Verletzten in diesen Stellungen sonst zukommen, 
noch folgende Rechte: 

a) Sie kann im gleichen Umfang wie der 
Staatsanwalt· gerichtliche Entscheidungen 
hekämpfen und die Wiederaufnahme des 
Strafverfahrens verlangen; die Beschwerde 
gegen die Enthaftung des Beschuldigten hat 
aber nie aufschiebende Wirkung. 

b) Ihre Nichtigkeitsbesdrwerdebedarf nicht 
der Unterschrift eines Verteidigers . 

c) Die Anordnung mündlicher Verhandlun
gen im Rechtsmittelverfahren ist ihr mit
zuteilen. 

d) Ihre Vertreter können bei den mündlichen 
Verhandlungen im Rechtsmittelverfahren 
das Wort ergreifen und Anträge stellen. 

(3) Die Vermutung des Rücktrittes von der 
Verfolgung (§ 46 Abs. 3 StPO) ist gegenüber der 
Finanzstrafbehörde als Ankläger ausgeschlossen. 

(4) Die besonderen Rechte der Finanzstraf
behörde erstrecken sich auch auf gerichtlich straf
bare Handlungen, die. keine Finanzvergehen 
sind, aber mit solchen in derselben Tat zusam
mentreffen. 

§ 203. Die Einleitung der Voruntersuchung 
wegen eines Finanzvergehens ist der Finanzstraf
behörde mitzuteilen. Sobald die Mitteilung bei 
der Finanzstrafbehörde eingelangt ist, haben die 
Finanzstrafbehörden, Zollämter, ihre Organe 
und die Zollwache eine weitere Tätigkeit zur 
Aufklärung des Vergehens nur so weit zu ent
falten, als das Gericht darum ersucht. 
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§ 2,06. (1) Der Untersuchungsrich~er kann von 
der Beschlagnahme verfallsbedrohter Gegen
stände absehen und eine bereits erfolgte Beschlag
nahme solcher Gegenstände aufheben, wenn ein 
Geldbetrag erlegt wird, der dem Wert dieser 
Gegenstände entspricht (Freigabe). Der Geld
betrag tritt an die Stelle dieser Gegenstände und 
unterliegt nach Maßgabe des § 17 dem Verfall. 

(2) Eine Freigabe gemäß Abs. 1 hat insbeson
dere zu unterbleiben, 

a) solange die Gegenstände auch Hir Beweis
zwecke benötigt werden, 

b) wenn es sich um Monopolgegenstände oder 
andere Gegenstände handelt, die gesetz
lichen V erkehrsbeschränkungen unter~iegen, 

c) wenn eine gesetzwidrige Yerwendung der 
Gegenstände zu besorgen ist, 

d) wenn die Gegenstände auch in einem ande
ren Verfahren beschlagnahmt sind oder 
wenn die ihnen in einem anderen Verfah
ren drohende Besch~agnahme aktenkundig 
ist. 

§ 207. (1) V:erfallsbedrohte Gegenstände, die von 
raschem Verderb oder erheblicher Wertminde
rung bedroht sind oder sich nur mit unverhält
nis~äßigen Kosten aufbewahre~ lassen, kann der 
Untersuchungsrichter durch die Finanzstraf
behörde erster Instanz verwerten lassen. Die Ver
wertung wegen unverhältnisinäßiger Aufbewah
rtingskosten, unterbleibt, wenn rechtzeitig ein zur 
Deckung dieser Kosten ausreichender Betrag er
legt wird. Für die Verwertung der Gegenstände 
durch, die Finanzstrafbehörde erster Instanz gilt 
§ 90 Abs. 2 sinngemäß. 

(2) Unverändert. 

(3) Unverändert. 

§ 207 a. (1) Besteht hinreichend Verdacht, daß 
sich der Beschuldigte eines Finanzvergehens 
schuldig gemacht habe, so hat die Ratskammer 
auf Antrag des Staatsanwalts zur Sicherung der 
Geldstrafe, des Verfalls und desWertersatzes eine 
einstweilige Verfügung zu erlassen, wenn zu be-

'fürchten ist, daß andernfalls die Einbringung 
gefährdet oder wesentlich erschwert würde. 

(2) Entspricht dem geltenden § 233 Abs. 2. 

Geltendes FinStrG 

§ 206. (1) Der Untersuchungsrichter kann von 
der Beschlagnahme verfallsbedrohter Gegen
stände absehen oder deren Beschlagnahme auf
heben, wenn ein Geldbetrag erlegt wird, der 
dem Wert der verfallsbedrohten Gegenstände 
entspricht. 

(2) Elri Verfallsausspruch erfaßt anstatt der 
freigegebenen Gegenstände den Geldbetrag. 

. (3) Die Freigabe hat jedoch so lange zu unter
bleiben, als die verfallsbedrohten Gegenstände 
für Beweiszwecke benötigt werden. 

§ 207. (1) Verfallsbedrohte Gegenstände, die.' 
von raschem Verderb oder erheblicher Wert
minderung bedroht sind oder sich nur mit un
verhältnismäßigen Kosten aufbewahren lassen, 
kann der Untersuchungsrichter durch die Finanz
strafbehörde erster Instanz verwerten lassen.' 
Die Finanzstrafbehörde hat hiebei wie bei der 
Verwertung von finanzbehördlich gepfändeten 
S~chen vorzugehen. 

(2) Ein Verfalls ausspruch erfaßt an Stelle der 
verwerteten Gegenstände deren Erlös. 

(3) Die Verwertung nach dem ersten Absatz 
hat jedoch so lange zu unterbleiben, als die ver
fallsbedrohten Gegenstände für Beweiszwecke be
nötigt werden. 

Kein Gegenstück. 

§ 233. 

(2) Die einstweilige Verfügung kann zur Siche
rung der Geldstrafe und des Wertersatzes auch 
gegen den Haftungspflichtigen nach § 28, zur 
Sicherung des Verfalles auch gegen den Eigen
tümer der verfallsbedrohten Gegenstände erlassen 
werden. 
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(3) Fiir die von der Ratskammer zu erlassende 
einstweilige Verfiigung gelten, sofern im folgen
den nicht anderes bestimmt ist, die Bestimmun
gen der. Exekutionsordnung iiber einstweilige 
Verfiigungen. sinngemäß. 

(4) Sicherungsmittel, die die Ratskammer je 
nach Beschaffenheit des im einzelnen Fall zu 
erreichenden Zweckes anordnen kinn, sind' 

. a) die Verwahrung und Verwaltung von 
bev.eglich,en körperlichen Sachen (§§ 259 ff. 
der Exekutionsordnung) desjenigen, gegen 
den' eine einstweilige Verfügung erlassen 
wird, einschließlich der Hinterlegung von 
Geld (§ 379 Abs. 3 Z .. 1 der Exekutions
ordnung), 

b) das. gerichtliche Verbot der Veräußerung 
oder Verpfändung beweglicher körperlicher 
Sachen "(§ 379 Abs. 3 Z. 2 der Exekutions
ordnung), 

c) das gerichtliche Drittverbot, wenn der
jenige, gegen den die einstweilige Verfii
gung erlassen wird, an eine dritte Person 
eine Geldforderung oder einen Anspruch 
auf Leistung oder Herausgabe von anderen 
SachenZ'U stellen hat (§ 379Abs~ 3 Z. 3 und 
§ 382 Z. 7 der Exekutionsordnung), 

d) das gerichtliche Verbot der Veräußerung, 
Belastung oder Verpfändung von Liegen
schaften oder Rechten, die in einem öffent~ 
lichen Buch eingetragen' sind (§ 382 Z. 6 
der Exekutionsordnung). 

Geltendes FinStrG 

§ 233. 

(5) Entspricht dem geltenden .§ 233 Abs~ 3. (3) Die einstweilige Verfiigung kann auch er-

(6) Entspricht dem geltenden § 233 Abs. 4. 

(7) Entspricht dem geltenden § 233 Abs. 5. 

lassen werden, wenn die Höhe der zu sichernden 
Forderungen nicht feststeht. 

§ 233. 

(4) In der einstweiligen Verfiigung ist ein Geld
betrag zu bestimmen, durch dessen Erlag die 
Vollziehung der Verfiigung gehemmt wird. Nach 
dem Erlag ist die Verfiigung auf Antrag des Be
troffenen aufzuheben. Der Geldbetrag ist so zu 
bestimmen, daß darin die voraussichtliche Geld
strafe, der voraussichtliche Wertersatz oder der 
Wert eines verfallsbedrohten Gegenstandes Dek
kung find~n. 

§ 233. 

(5) Gegen den Beschluß, mit dem die einst
weilige Verfiigung bewilligt oder abgelehnt wird, 
steht dem Staatsanwalt, der Finanzstrafbehörde 
und dem Betroffenen die Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz nach § 114 StPO zu. 

§ 233. 

(8) Entspricht dem geltenden § 233 Abs .. 6. (6) Die einstweilige Verfiigung ist auch aufzu-
heben, wenn der Verdacht nicht mehr hinreicht, 
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(9) Entspricht dem geltenden § 233 Abs. 7. 

§ 208. Im Strafverfahren wegen eines Finanz
vergehens haben Zeugen und Sachverständige 
auch über Verhältnisse und Umstände auszusagen, 
die unter die Geheimhaltungspflicht nach § 251 
fallen. 

§ 209. (1) Unverändert. 

(2) Das Gericht hat 'di~ Finanzstrafbehörde 
von der Einleitung des Strafverfahrens zu ver
ständigen, sobald es eine Anklageschrift wegen 
Finanzvergehens, die ohne vorangegangene V or
untersuchung eingebracht worden ist, dem Be
schuldigten mitgeteilt oder zugestellt hat. 

§ 210. (1) Erachtet der Gerichtshof zweiter In
stanz bei der Entscheidung über den Einspruch ge
gen eine Anklag,e wegen Finanzvergehens, daß die 
Gerichte zur Ahndung nicht zuständig seien, so 
hat er der Anklage keine Folge zu geben und das 
Verfahren wegen Unzuständi&keit einzustellen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ist 
eine Unzuständigkeitsentscheidung ohne Rück
sicht. darauf zu fällen, ob der Anklage auch aus 
anderen Gründen nicht Folge gegeben werden 
könnte. 

. (3) Unverändert. 

(4) Unverändert. 

Geltendes FinStrG 

daß der FlüChtige ein Finanzvergehen begangen 
habe. 

§-233. 
(7) Im Verfahren wegen der' einstweiligen Ver

fügung und ihrer Vollziehung vertritt der Staats
anwalt den Bund. 

§ 208. Im Strafverfahren wegen eines Finanz
vergehens haben Zeugen und Sachverständige 
auch über Umstände auszusagen, die unter die 
Geheimhaltungspflicht nach § 251 fallen, ohne 
daß es einer Entbindung von dieser Pflicht be
darf. 

§ 209. (1) Jede Anklageschrift wegen eines 
Finanzvergehens ist auch der Finanzstrafbehörde 
zuzustellen; der Staatsanwalt hat hierauf Bedacht 
zu nehmen und dem Gerichte auch eine Ausferti
gung der Anklageschrift für die Finanzstraf
behörde zu überreichen. 

(2) Das Gericht hat die Finanzstrafbehörqe von 
der Einleitung des Strafverfahrens zu verstän
digen, sobald es eine Anklageschrift wegen 
Finanzver,gehens, die ohne vorangegangene Vor
untersuchung eingebracht worden -ist, dem Be
schuldigten mitgeteilt oder ihre Zustellung ver
fügt hat. Nach dem Einlangen der Verständigung 
haben die Finanzstrafbehörden, die Zollämter, 
die Zollwache und ihre Organe eine weitere 
Tätigkeit zur Aufklärung des Vergehens nur so 
weit zu entfallen, als das Gericht darum ersucht. 

\ 

§ 210. (1) Erachtet der Gerichtshof zweiter In
stanz bei der Entscheidung über den Einspruch 
gegen eine Anklage wegen Finanzvergehens, daß 
die Gerichte zur Ahn·dung nicht zuständig seien, 
so hat er der Anklage keine Folge zu geben und 
das Verfahren einzustellen. 

(2) Die Unzuständigkeitsentscheidung, ist auch 
zu fällen, wenn der Anklage wegen des Finanz
vergehens aus anderen Gründen nicht Folge ge
geben werden könnte. 

(3) Erfüllt die Anklagetat auch den Tatbestand 
'einer gerichtlich strafbaren Handlung, die kein 
Finanzvergehen ist, so hat die Einstellung des 
Strafverfahrens wegen des Finanzvergehens 
keinen Einfluß auf die Zulässigkeit der Anklage 
im übrigen. 

(4) Der Gerichtshof zweiter Instanz hat in der 
Einspruchsentscheidung darzulegen, aus welchen 
Gründen er die gerichtliche Zuständigkeit zur 
Ahndung des Finanzvergehens ablehne. Ist diese 
Zuständigkeit im Anklageeinspruch ausdrücklich 
angefochten, so hat er auch darzulegen, aus 
welchen Gründen er sie annehme. 
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(5) Unverändert. 

(6) Unverändert. 

(7) Unverändert. 

§ 212. (1) ........... § 202 

(2) Unverändert. 

1130 der Beilagen 189 
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(5) Eine Einspruchsentscheidung, in der die ge
richtliche Zuständigkeit zur Ahndung des Finanz
vergehens abgelehnt wird, ist der Finanzstraf
behörde auch zuzustellen, wenn' sie nicht als An
kläger statt des Staatsanwaltes einschreitet. 

(6) Eine Einspruchsentscheidung, die die ge
richtliche Zuständigkeit zur Ahndung des Finanz
vergehens ausspricht, bindet das Gericht im 
weiteren Verfahren nicht. 

(7) Nach der Einstellung des Strafverfahrens 
wegen eines Finanzvergehens durch den Gerichts~ 
hof zweiter Instanz kann das gerichtliche Ver
fahren wegen dieses Vergehens nur fortgesetzt 
werden, wenn die Wiederaufnahme nach § 220 
bewilligt worden ist. 

§ 212. (1) Außerhalb der Hauptverhandlung 
hat der Staatsanwalt, statt die Anklage wegen 
Unzuständigkeit des Gerichtes .zur Ahndung 
eines Finanzvergehens zurückzuziehen, die Zu
ständigkeitsentscheidung der Ratskammer ein
zuholen. Die Bestimmungen des § 201 sind an
zuwenden. 

(2) Auch wenn der Staatsanwalt in der Haupt
verhandlung zur überzeugung kommt, daß die 
Gerichte zur Ahndung eines Finanzvergehens 
nicht zuständig seien, darf er der gerichtlichen 
Zuständigkeitsentscheidung nicht, durch den 
Rücktritt von der Anklage vorgreifen. 

§ 213. (1) Die öffentlichkeit der Hauptver~ § 213. (1) Die öffentlichkeit der Hauptver-
handlung über die Anklage wegen eines Finanz-. handlung über die Anklage wegen eines Finanz-
vergehens ist auch auszuschließen, vergehens ist auch auszuschließen: 

a) wenn der Angeklagte und die Nebenbetei- a) wenn :der Ankläger und der Angeklagte 
ligten es übereinstimmend verlangen, es übereinstimmend verlangen; 

b) von Amts wegen oder auf Antrag des b) von Amts wegen oder auf Antrag des 
Staatsanwalts, der Finanzstrafbehörde, des Staatsanwalts, der Finanzstrafbehörde, des 
Angeklagten, eines Nebenbeteiligten oder Angeklagten oder eines Zeugen, wenn und 
eines Zeugen, wenn und solange zur Auf- so lange zur Aufklärung des Finanzver:" 
klärung des Finanzvergehens Verhältnisse gehens geschäftliche oder betriebliche Ver-
oder Umstände des Angeklagten, eines hältnisse . oder steuerliche Umstände des 
Nebenbeteiligten oder eines Zeugen, die Angeklagten oder eines Zeugen erörtert 
unter die Geheimhaltungspflicht nach § 251 werden müssen, die unter die GeheimhaI-
fallen, erörtert werden müssen. tungspflicht nach § 251 .fallen. 

(2) War die öffentlichkeit der Hauptverhand- (2) War die öffentlichkeit der Hauptverhand-
lung nach Abs. 1 ausgeschlossen, so ist sie auch lung nach dem ersten Absatz ausgeschlossen, so 
bei der Verkündung der Urteilsentscheidungs- ist sie auch bei der Verkündung der Urteils
gründe auszuschließen, soweit dabei Verhältnisse entscheidungsgründe auszuschließen, soweit dabei 
oder Umstände im Sinne des Abs. 1 zur Sprache die geschäftlichen oder betrieblichen Verhältnisse 
kommen. oder die steuerlichen Umstände zur Sprache kom-

§ 215. 

(2) .......... (§ 19 Abs. 3) ........ . 
Abs.3). 

men. 

§ 215. 

(§ 229 (2) Werden Pfand- oder Zurückbehaltungs-
rechte Dritter an verfallenen Gegenständen an
erkannt, so ist im Urteil auch auszusprechen, daß 
der festgesetzte Wertersatz (§ 19 Abs. 2) nur mit 
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Entfällt. 

§ 218. '" ....... (§ 22) ........ .. 

§ 219. (1) Entspricht dem geltenden § 219. 

(2) Die Beschwel"deschrift (§ 285 Abs. 1 StPO), 
die Anmeldung der Berufung, die die Berufungs
gründe enthält, und die rechtzeitig eingebrachte 
Ausführung (§ 294 Abs. 2 StPO) sind auch der 
Finanzstrafbehörde mitzuteilen; dieser steht das 
Recht zu, binnen vierzehn Tagen ihre Gegenaus
führungen zu überreichen. 

§ 227. 

(2) .......... zu -berücksichtigen, soweit sie 
nichtnach§ 381 Abs. 1 Z. 3, 4 oder 5 StPO be
sonders zu ersetzen sind. 

§ 229. (1) Das Gericht hat ve'rfallene Gegen
'stände, die sich nicht in amtlicher Verwahrung 
befinden, dem, der sie in seinem Gewahrsam hat, 
erforderlichenfalls auch zwangsweise abzunehmen. 
Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz er
kannt, weil im Zeitpunkt der Entscheidung noch 
nicht feststand, ob der Verfall vollziehbar sein 
wird (§ 19 Abs. 2 erster Fall), und können die 

Geltendes FinStrG 

dem Betrag einzufordern sei, der zur Befriedi
gung der anerkannten Forderungen aus dem Ver
wertungserlös aufgewendet wird (§ 230 Abs. 4). 

Zu § 265. 

§ 216. (1) Ist jemand wegen eines Finanzver
gehens zu bestrafen, das er begangen. hat, bevor 
in einem anderen bereits rechtskräftig beendeten 
gerichtlichen Verfahren das Urteil erster Instanz 
gefällt worden ist, so dürfen die Freiheitsstrafen, 
die in dem beendeten Verfahren wegen eines 
Finanzvergehens verhägnt worden sind, zusam
men mit der neuen Strafe das Höchstausmaß des 
§ 31 Abs. 2 nicht übersteigen. 

(2) Ebenso sind Freiheitsstrafen wegen Finanz
vergehen aus rechtskräftigen Entscheidungen der 
Finanzstrafbehörde zu berücksichtigen, wenn das 
Gericht ein Finanzvergehen zu ahnden hat, das 
vor der Fällung dieser Entscheidungen erster In
stanz begangen worden ist. 

§ 218. Enthält ein Urteil gesonderte Strafen 
für Finanzvergehen und strafbare Handlungen 
anderer Art (§ 32), so ist die Zulässigkeit der 
Rechtsmittel gegenden Strafausspruch auch ge
sondert zu beurteilen. 

§ 219. War die Finanzstrafbehörde bei der 
Urteilsverkündung nicht vertreten, so ist ihr eine 
Urteils ausfertigung zuzustellen. Die Frist· zur 
Anmeldung von Rechtsmittel läuft dann von 
der Urteilszustellung, die Frist zur Ausführung. 
des Rechtsmittels von dessen Anmeldung' an. . 

Kein Gegenstück. 

§ 227. 

(2) Die Kosten, die den Finanzstrafbehörden, 
den Zollämtern, ihren Organen und der Zoll
wache im Dienste der Straf justiz erwachsen, sind 
bei der Bestimmung des Pauschalkostenbeitrages 
zu berücksichtigen, soweit sie nicht nach § 381 
Abs. 1; Z. 3, 5, 6 oder 7 StPO besonders zu er
setzen sind. 

§ 230. 

(3) Das Gericht hat verfallene Gegenstände, 
die sich nicht in amtlicher Verwahrung befinden, 
dem, der 'Sie in seiner Gewahrsame hat, erforder
lichenfalls auch zwangsweise, abzunehmen. Kön
nen die verfallenen Gegenstände nicht in amt
liche 'Gewahrsame gebracht werden, so ist vom 
Verurteilten der Wertersatz einzufordern. Kann 
nur ein Teil der verfallenen Gegenstände in amt-
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verfallenen Gegenstände nicht in amtlichen Ge
wahrsam gebracht werden, so ist vom Verurteil
tenWertersatz einzufordern. Kann nur ein Teil 
der 'verfallenen Gegenstände in amtlichen Ge
wahrsam gebracht werden, so hat das Gericht 
mit Beschluß den Betrag zu bestimmen, der als 
Wertersatz für c;lienicht zustande gebrachten 
Gegenstände einzuheben ist .. Gegen diesen Be
schluß steht dem Staatsanwalt, der Finanzstraf
behörde und dem Verurteilten die Beschwerde 
an den Gerichtshof zweiter Instanz zu; die Be
schwerde ist binnen vierzehn Tagen einzubringen. 
Nach Rechtskraft des Beschlusses ist der festge
setzte Betrag ,als Wertersatz einzufordern .. 

(2) Die Verwertung verfallener Gegenstände 
ist der Finanzstrafbehörde erster Instanz zu über
lassen. 

(3) Wurde neben dem Verfall auf Wertersatz 
erkannt, weil Pfand- oder Zurückbehaltungs
rechte Dritter an iden verfallenen Gegenständen 
anerkannt worden sind (§ 19 Abs. 2 zweiter Fall), 
so hat das Gericht ,die verfallenen Gegenstände 
zu verwerten, die gesicherten Forderungen aus 
dem Erlös zu befriedigen und den Betrag, der zur 
Befriedigung der Forderungen aufgewendet wor
den ist, als Wertersatz einzufordern. 

Geltendes' FinStrG 

liehe Gewahrsame gebracht werde,n, so, hat das 
Gericht mit Beschluß den Betrag zu bestimmen, 
der als Wertersatz für die nicht zustandegebrach
ten Gegenstände einzuheben ist. Gegen ,diesen 
Beschluß steht dem Staatsanwalt, der Finanz
strafbehörde und dem Verurteilten die Be
schwerde zu. Nach Rechtskraft des Beschlusses ist 
der festgesetzte Betrag _als Wertersatzeinzufor
dern. 

§ 229. Die Verwertung verfallener Gegen
stände ist der Finanzstrafbehörde erster Instanz 
zu überlassen. Der Erlös fließt, soweit daraus 
nicht Forderungen dritter Personen zu befriedi
gen sind (§ 230 Abs. 4), der Finanzverwaltung zu. 

§ 230. 

, (4) Ist neben dem Verfall auf Wertersatz er
kannt, weil Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte 
Dritter an den verfallenen Gegenständen aner
kannt worden sind, so hat das Gericht die ver
fallenen Gegenstände zu verwerten, diegesicher
ten Forderungen aus dem Erlös zu befriedigen 
und den Betrag, der zur Befriedigung der Forde
rungen aufgewendet worden ist, als Wertersatz 
einzufordern. 

§ 230. 

(4) Sind nach dem Abs. 3 die Forderungen (5) Sind nachdem Aps. 4 die Forderungen 
mehrerer Gläubiger zu befriedigen, so ist bei mehrerer Gläubiger zu befriedigen, so ist bei 
unzureichendem Verwertungserlösder Rang der' unzureichendem Verwertungserlösder Rang 'der 
Pfand- und Zurückbehaltungsrechte zu berück- Pfand- und Zurückbehaltungsrechte zu berück
sichtigen (§ 215 Abs. 1 lit. b). Forderungen mit sichtigen (§ 215 Abs. 1 lit. b). Forderungen mit 
gleichem Rang, die im Erlös keine Deckung fin- gleichem Rang, die ,im Erlös keine Deckung 
den, sind im Verhältnis ihrer Höhe zu befrie- finden, sind im Verhältnis ihrer Höhe zu be
digen.' Gegen den Verteilungsbeschluß steht dem friedigen. Gegen die Verteilung des Erlöses steht 
Betroffenen die Beschwerde an den Gerichts- weder ein Rechtsmittel noch der Rechtsweg 
hof zweiter Instanz offen; die Beschwerde ist offen. 
binnen .vierzehn Tagen einzubringen. Personen, 
die am Verfahren nicht beteiligt waren, steht es 
frei, ihr besseres Recht im Zivilrechtsweg geltend 
zu machen. 

§ 230. (1) Unverändert. 

(2) Unverändert. 

§ 230. (1) Die Geldstrafe kann auch nach dem 
Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe bezahlt werden. 
Sie verringert sich im Verhälfnis zu dem ver
büßten Teil der Ersatzfreiheitsstrafe. Wird nicht 
die ganze hiernach ·aushaftende Geldstrafe be
zahlt, so ist die Ersatzfreiheitsstrafe im Verhält
nis des geschuldeten Restes weiter zu vollziehen. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 409 und 409 a 
StPO, des § 12 des Gerichtlichen Einbrigungs
gesetzes 1962, i~ der jeweils geltenden Fassung, 
und des, ersten Absatzes gelten auch für den 
Wertersatz. 
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§ 233. (1) Besteht hinreichend Verdacht, daß 
sich ein Flüchtiger eines Finanzvergehens schuldig 
gemacht habe, so hat die Ratskammer auf Antrag 
des Staatsanwalts zur Sicherung der Geldstrafe, 
des Verfalls und des Wertersatzes eine einstwei
lige Verfügung zu erlassen, wenn zu befürchten 
ist, daß andernfalls die Einbringung gefährdet 
oder wesentlich erschwert würde. 

(2) § 207 a Abs. 2 his 9 gilt dem Sinne nach. 

Entfällt. 

Zu § 444. 

§ 236. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, gilt § 444 StPO ,dem Sinne 
nach auch für die Nebenbeteiligten (§ 76). 

Geltendes FinStrG 

§ 233. (1) Besteht hinreichend Verdacht, daß 
sich ein Flüchtiger eines Finanzvergehens schul
dig gemacht habe, so kann die Ratskammer auf 
Antrag des Staatsanwaltes zur Sicherung der 
Geldstrafe, des Verfalles und des .Wertersatzes 
eine einstweilige Verfügling nach § 379 Abs. 3 
oder § 382 Z: 6 der Exekutionsordnung erlassen; 
einer Bescheinigung der Gefährdung nach § 379 
Abs. 2 oder nach § 381 der Exekutionsordnung 
bedarf es nicht. 

§ 234. (1) Auf Antrag der Finanzstrafbehörde 
ist die Hauptverhandlung gegen einen flüchtigen 
Angeklagten in ,dessen Abwesenheit a:uch durch
zuführen, wenn keine Voruntersuchung stattg.e
funden hat oder ·der Flüchtige in der Vorunter
suchung nicht vernommen worden 1st. Die per
sönliche Vorladung zur Hauptverhandlung wird 
in diesem Fall durch eine öffentliche Vorladung 
ersetzt. 

(2) Die öffentliche Vorladung hat anzugeben: 

a) den Namen und, soweit 'er bekannt ist, den 
Rufnamen, den Geburtsort, den früheren 
Wohnort oder Aufenthaltsort und den Be
ruf des Flüchtigen; 

b) die Straftat, der er verdächtig ist, mit 
ihren gesetzlichen Merkmalen, Tatort und 
Tatzeit; 

c) die Strafbestimmungen, die auf die Straf
tat anzuwenden wären; 

d) Ort und Zeit ,der Hauptverhandlung; 

e) den Namen des von Amts wegen bestell
ten Vierteidigers. 

(3) Der Flüch,tige ist inder Vorladung zu be
lehren, daß die Hauptverhandlung auch in seiner 
Abwesenheit stattfinden werde' und daß ein 
Urteil vollstreckbar sei. 

(4) Die Vorla:dung ist wenigstens in zwel 
öffentLichen Blättern bekanntzumachen; diese 
Blätter hat der Staatsanwalt auszuwählen. Eine 
Ausfertigung ·der Vorladung ist an der Amtstafel 
des Gerichtes durch zwei Wochen anzuschlagen . 

. (5) Die Vorladu~g gilt als bewirkt, wenn zwei 
Wochen seit dem Erscheinendes Blattes ver
strichen sind, in dem sie zuletzt bekanntgemacht 
worden ist. 

4. N e ben b e t le i I ig t e. 

§ 240. Soweit in diesem Bundesgesetz nichts 
anderes bestimmt ist, kommt den Nebenbetei
ligten (§ 76), wenn sie dem Verfahren zugezogen 
werden, ,die Stellung ,eines Beschuldigten zu. 

" 
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§ 237. Hat eine Person, die als Nebenbeteiligter 
in Betracht kommt, ihren Wohnsitz im Ausland 
oder hält sie sich nicht nur vorübergehend im 
Ausland auf, so hat ihr das Gericht, ohne daß 
dadurch der Fortgang des Verfahrens gehindert 
würde, anheimzustellen, einen im Inland wohn
haften Bevollmächtigten zu nennen. Zugleich hat 
das Gericht sie zu belehren, daß in diesem Fall von 
der Nennung des Bevollmächtigten an nur dieser 
am Verfahren beteiligt werde, daß es dem 
Nebenbeteiligten jedoch unbenommen sei, selbst 
bei Gericht zu erscheinen und seine Rechte zu 
vertreten. 

§ 238. Entspricht dem geltenden § 243. 

§ 239. Soweit dem Staatsanwalt, der Finanz
strafbehörde, den betroffenen Nebenbeteiligten 
und dem' Angeklagten die Berufung 'nach § 238 
zusteht, können sie auch die Wiederaufnahme des 
Verfahrens begehren. 

§ 240. (1) Entspricht dem geltenden § 245 
Abs.1. 

(2) Für die Auseinandersetzung zwischen dem 
Entschädigungswerber und dem Bund sind die 
Vorschriften der §§ 7 und 8 des Strafrechtlichen 
Entschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 270/1969, dem 
Sinne nach anzuwenden. 

§ 241. Entspricht dem geltenden § 246. 

Geltendes FinStrG 

§ 241. 

(3) Hat eine Person, die als Nebenbeteiligter 
in Betracht kommt, ihren Wohnsitz im Ausland 
oder. hält sie sich nicht nur vorübergehend im 
Ausland auf, so hat ihr das GeriCht, ohne daß 
dadurch der Fortgang ·des Verfahrens gehindert 
würde, auch anheimzustel1en, einen im. Inland 
wohnhaften Bevollmächtigten zu nennen. Zu~ 
gleich hat das Gericht sie zu belehren, daß nur 
dieser . Bevollmächtigte, und zwar von seiner 
Nennung an, am Verfahren beteiligt werde, daß 
es dem Nebenbeteiligten jedoch unbenommen sei, 
selbst bei Ger,icht zu erscheinen und seine Rechte 
zu vertreten. 

§ 243. Dem Staatsanwalt und allen anderen 
Verfahrensbeteiligten steht die Berufung zu: 

a) gegendieau9drückliche oderstillschwei
gende Entscheidung darüber, ob'ein Neben
beteiligter das Eigentum an den verfalls
bedrohten Gegenständen verliere, ob ein 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht eines 
Nebenbeteiltigten an einem verfallsbedroh
ten Gegenstande anerkannt we1"de oder ob 
ein Nebenbeteiligter für die Geldstrafe oder 
den Wertersatz hafte; 

b) gegenden Ausspruch über den Rang und 
die Höhe der gesicherten Forderung. 

§ 244. Soweit dem Sta-atsanwalt, der Finanz
strafbehörde, den betroffenen Nebenbeteiligten 
und dem Angeklagten die Berufung nach § 243 
zusteht, können sie auch ,die Wiede1"aufnahme 
des Verfahrens begehren. " 

§ 245. (1) Hat die Wiederaufnahme Erfolg zu
gunsten eines Nebenbeteiligten, . so ist er vom 
Bund für vermögensrechtliche Nachteile zu ent
schädigen, die ihm durch das vorangegang,ene 
Verfahren und Urteil entstanden sind. Sein An
spruch gegen den Bund geht auf den Verurteil
ten, der ihm den Schaden ersetzt hat, oder dessen 
Rechtsnachfolger über. 

(2) Für die Auseinandersetzung zwischen dem 
Entschädigungswerber und dem Bund sind die 
Vorschriften der §§ 4 bis 6 des Bundesgesetzes 
vom 2. August 1932, BGBl. Nr. 242, über die 
Entschädigung ungerechtfertigt verurteilter Per
sonen dem Sinn nach anzuwenden. 

§ 246. Nebenbeteiligte können nur zum Er
satz der Strafverfahrenskosten v:erurteilt wer
den, die ohne ihr Einschreiten nicht entstanden 
wären. 

13 
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§ 242. (1) Hat das Gericht nlit Urteil ausge
sprochen,' daß eine vom Angeklagten verschie
dene Person durch den Verfall ihr Eigentum ver
liere, ist in dem Urteil die Anerkennung eines 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrechtes unterblie
ben oder die Haftung für die Gelclstrafe oder 
den Wertersatz ausgesprochen worden, so ist auf 
Antrag des Betroffenen über den Verfall, das 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht oder die Haf
tung gleichfalls in mündlicher Verhandlung mit 
1;rgänzungsurteil zum Haupturteil zu entschei
den. Antragsberechtigt ist der Betroffene, wenn 
er ohne seine oder seines Bevollmächtigten 
Schuld durch einen unabwendbaren Umstand 
daran gehindert war, am Verfahren teilzunehmen. 
Der Antrag kann nUr binnen sechs Wochen nach 
WegfaU des Hindernisses und niemals später als 
drei Jahre nach Rechtskraft des Urteils gestellt 
werden. 

(2) Entspricht ,dem geltenden § 247 Abs. 3. 

(3) Wenn in dem nachträglichen Verfahren zu 
entscheiden ist, ob ein Nebenbeteiligter sein 

, Eigentum an dem verfallen erklärten Gegenstand 
verloren habe, sind auch die Personen der Ver
handlung zuzuziehen, die im Haupturteil sChul
dig gesprochen worden sind; sie haben auch in 
dem nachträglichen Verfahren die Stellung eines 
Beschuldigten (Angeklagten). 

(4) Entspricht ,dem geltenden §247 Abs. 5~ 

Geltendes FinStrG 

§ 247. 

(2) Hat das Gericht mit Urteil ausgesprochen, 
daß eine vom Angeklagten verschiedene Person 
durch den Verfall ihr Eigentum verliere, ist in 
dem Urteil die An:erkennung eines Pfand- oder 
Zurückbehaltungsrechtes unterblieben oder die 
Haftung für ,die Geldstrafe oder ,den Wertersatz 
ausgesprochen worden, so ist auf Antrag des Be
troffenen über ,den Verfall, das Pfand- oder Zu
rückbehaltungsrecht oder ,die Haftung gleichfalls 
in mündlicher Verhandlung mit Ergänzungsurteil 
zum Haupturteil zu entscheiden~ Antragsberech
tigt ist der Betroffene, wenn das Gericht ihn' 
entgegen den Bescimmungen des § 241 Abs. 1 
und 2 nicht belehrt hatte oder wenn es ihn nicht 
belehren konnte oder wenn er zwar belehrt 
worden ist, aber ohne seine oder seines Bevoll
mächtigten Schuld ,durch einen unabwendbaren 
Umstand daran gehindert war, am Verfahren 
teilzunehmen. Der Antrag kann nur binnen sechs 
Wochen nach Wegfall des Hindernisses und nie
mals später als 'drei Jahre nach Rechtskraft des 
Urteils gestellt werden., Unterbliebene Belehrun
gen sind nachzuholen. , 

(3) Wird in dem Ergänzungsurteil der Verfall 
aufgehoben oder ein Pfand- oder Zurückbehal
tungsrecht eines Dritten anerkannt, so hat das Ge
richt zugleich auf den vom Verurteilten zu lei
stenden entsprechenden Wertersa-ez zu erkennen. 

(4) Wenn -in dem nachträglichen Verfahren zu 
entscheiden ist; ob ein Nebenbeteiligter sein 
Eigentum 'an dem verfallen erklärten Gegenstand 
verloren habe, sind, wenn tunlich, auch die Per~ 
sonender Verhandlung zuzuziehen, die im 
Haupturteil schuLdig gesprochen worden sind; 
sie haben auch in dem nach,träglichen Verfahren 
die Stellung eines Beschuldigten (Angeklagten). 

(5) Weist das Gericht den Antrag zurück, das 
nachträgliche Verfahren einzuleiten, so kann der 
betroffene Nebenbeteiligte ,die Beschwerde an den 
Gerichtshof zweiter Instanz erheben; hiefür steht 
eine Frist von vierzehn Tagen seit Zustellung des 
ablehnenden Beschlusses offen. ' 

(5) Die Zulässigkeit des nachträglichen Ver- (6) Die Zuständigkeit des nachträglichen Ver-
fahrens kann nur mit Berufung gegen das Er- fahrens kann nur mit Berufung gegen das Er-
gänzungsurteil angefochten werden. gänzungsurteil angefochten werden. 

(6) Entspridttdem geltenden § 247 Abs. 7. (7) Für das nadtträglidte Verfahren gelten die 
Vorschriften über die Hauptverhandlung, das 
Urteil, dessen Anfedttung und Vollziehung, die 
Wiederaufnahme des Verfahrens und die Ent
sdtädigpng für vermögensrechdiche Nachteile. 

- . 
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Zu den §§ 445 und 446. 

§ 243. Die §§ 445 und 446 StPO gelten dem 
Sinne nach auch für den Verfall nach § 18 mit 
folgender Maßgabe: 

a) Im Falle des § 445 Abs. 2 StPO steht die 
Entscheidung dem Schöffengericht zu, des
sen Urteil in sinngemäßer Anwendung der 
§§ 280 bis 296 StPO zugunsten und zum 
Nachteil des Betroffenen mit Nichtigkeits
beschwerde und Berufung angefochten wer
den kann. 

. b) Bei einem Freispruch wegen gerichtlicher 
Unzuständigkeit zur Ahndung des Finanz
vergehens ist eine Entscheidung des Ge
. richtes über den Verfall nicht zulässig. 

§ 244. Die Bestimmungen fiber die Wieder
aufnahme des Strafverfahrens gelt~n dem Sinne 
nach auch für das selbständige Verfahren. 

§ 245. (1) Werden die Täter oder andere an 
der Tat Beteiligte später entdeckt, aber des 
Finanzvergehens nicht schuldig erkannt, so hat 
das Gericht über die Pflicht ,des Bundes zur Ent~ 
schädigung der Personen zu entscheiden, die durch 
den Verfall vermögensrechtliche Nachteile erlit
ten haben (Abs. 3). Die Vorschriften des Straf
rechtlichen Entschädigungsgesetzes, BGBL 
Nr. 270/1969, sind dem Sinne nach aazuwen
den. 

(2) Wird ein gerichtliches Verfahren gegen die 
Täter oder andere an der Tat Beteiligte nicht 
eingeleitet, so hat das Gericht über die Entschä
c!~gimgspflicht des Bundes nur auf Antrag zu 
entscheiden. Zuständig für die Entscheidung ist 
das Gericht, dem das Verfahren wegen des 
Firianzvergehens zukäme. 

(3) Entspricht dem geltenden § 239 Abs. 3. 

Zum XXVII. Hauptstück. 

§ 246. Die Vorschriften über das Verfahren 
vor dem Einzelrichter des Gerichtshofes erster 
Instanz sind auf Finanzvergehen nicht anzuwen
den. 

Begünstigung. 

§ 248. (1) Wer einen anderen, der ein finanz
vergehen begangen hat, das von der Finanzstraf
behörde zu ahnden ist, der Verfolgung oder der 

Geltendes FinStrG 

3. Se I h s t ä n cl li g e E n t sc h eid u n g 
über den Verfall. 

§ 237. (1) Wenn die Täter, Mitschuldigen und 
Teilnehmer eines Finanzvergehens unbekannt 
sind, entscheidet das Gericht auf Antrag des 
Staatsanwaltes oder der Finanzstrafbehörde über 
den Verfall nach mündlicher Verhandlung durch 
Urteil. 

(2).Die Bestimmungen über die Hauptverhand
lung, das Urteil, seine Anfechtung und Voll
ziehung und über die Wiederaufnahme des Ver
fahrens sind anzuwenden. 

§ 238. 

(2) Die selbständige Entscheidung über ~en 
Verfall ,darf nicht in das Urteil aufgenommen 
werden, mit ·demdie Angeklagten überhaupt 
freigespr<?chen oder nur anderer strafbarer Hand
lungen als des Finanzvergehens schuldig erkannt 
we1"den, das den Verfall nach sich zieht. 

§ 239. (1) Werden ,die Täter, Mitschuldigen 
oder Teilnehmer später entdeckt, aber des Finanz
vergehens nicht ·schuldig erkannt, so hat das Ge
richt über ·die Pflicht des Bundes Zur Entsch~di
gung der Personen zu entscheiden, die durch den 
Verfall vermögensrechtliche Nachteile erlitten 
haben (Abs. 3). Die Vorschriften des Bundes
gesetzes' vom 2. August 1932, BGBL Nr. 242. 
über die Entschädigung ungerechtfertigt ver
urteilter Personen sind ·dem Sinne nach anzu
wenden. 

(2) Wird ein gerichtlich·es Verfahren gegen die 
Täter, Mitschuldigen oder Teilnehmer des 
Finanzvergehens nicht eingeleitet, so hat das 
Gericht über 'die Entschädigungspflicht des Bun
des nur auf Antrag zu entscheiden. Zuständig 
für die Entscheidung ist ·das Gericht, ·dem .das 
Verfahren W1eigen des Finanzvergehens zukäme. 

(3) Ant~agsberechtigt sind die früheren Eigen
tümer der verfallenen Gegenstände und Per
sonen, deren Pfand- oder Zurückbehaltungsrechte 
an den verfallenen Gegenständen nicht anerkannt 
worden sind. 

Zum· XXVII. Hauptstück. 

§ 236. Die Vorschriften iiber das vereinfachte 
Verfahren in Ve1"brechens- und Vergehensfällen 
sind auf Finanzvergehen nichtan!lJuwenden. 

Beg ü ri s t i gun g. 

§ 51. (1) Der Begünstigung macht sich schuldig, 
wer vorsätzlich dem Täter eines Finanz
vergehens, dem Mitschuldigen oder Teilnehmer 
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Vollstreckung der Strafe absichtlich ganz oder 
zum Teil entzieht, ist vom Gericht mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

, 
(2) § 299 Abs., 2 bis 4 StGB gilt dem Sinne 

nach'.' 

EntfäiIt. 

Falsche Verdächtigung. 

§ 250. (1) Wer einen anderen dadurch der 
Gefahr einer behördlichen Verfolgung aussetzt, 
daß er ihn eines von der Finanzstrafbehörde zu 
verfolgenden Finanzvergehens mit Ausnahme der 
Finanzordnungswidrigkeiten falsch verdächtigt, 
ist, wenn er weiß (§ 5 Abs. 3 StGB), daß die 
Verdächtigung falsch ist, vom Gericht mit Frei
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bi~ zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. 

(2) § 297 Abs. 2 StGB gilt dem Sinne nach. 

Geltendes FinStrG 

(§§ 11 und 12) nach dessen ~at ohne vorheriges 
Einverstän'dnis Beistand leistet, 

a) um ihn der Strafverfolgung zu entziehen 
oder diese zu erschweren; 

b) um ihm den Vorteil aus der Tat zu sichern. 

(2) Verwandte und Verschwägerte des Be
günstigten in auf- oder absteigender Linie, seine 
Geschwister und Geschwisterkinder, Personen, 
die mit ih;m noch näher verwandt sind, sein Ehe
gatte und 'dessen Geschwister und ,die Ehegatten 
seiner Geschwister können wegen Begünstigung, 
n~r bestraft wer:den, wenn sie dem Begünstigten 
Beistand leisten, um ihm den Vorteil aus der 
Tat zu sichern. 

(3) Die Tat wird mit Geldstrafe bis zu 
100.000 S geahndet, wenn sie nicht den Tat
bestand einer strafbaren Handlung erfüllt, die 
mit strengerer Strafe bedroht ist. 

(4) Die Begünstigung ist ohne Rücksicht dar
auf strafbar, ob ·das FinanzVIergehen des Be
günstigten geahndet werden kann. 

, Fälschliche Behauptung dinglicher Rechte. 

§ 249. (1) Werdern Strafgericht oder der 
Finanzstrafbehörde gegenüber Eigentum oder ein 
Pfand- oder Zurückbehaltungsrecht an einem ver
fallenen oder verfallsbedrohtJen Gegenstand wider 
besseres' Wissen fälschlich behauptet und geltend 
macht, macht sich einer übertretung schuldig und 
wird mit einfachem oder strengem Arrest bis zu 
sechs Monaten bestraft. Neben ·der Freiheitsstrafe 
kann auch auf Ge1dstrafe bis zu 50.000 S erkannt 
w,erden. 

"(2) übersteigt im Falle des behaupteten Eigen
tums der Wert des Gegenstandes oder im Falle des 
behaupteten Pfand- oder Zurückbehaltungs
rechtes der Betrag, um ·den ·der Verfallserlös 
durch die Tat einer Minderung ausgesetzt wird, 
10.000 S, so wird die Tat als Verbrechen mit 
Kerker von sechs Monaten bis zu ·drei Jahren be
straft. Neben der Freiheitsstrafe kann auf Geld
strafe bis zu 200.000 S erkannt werden. 

Falsche Verdächtigung. 

§ 250. Wer einen anderen wider besseres Wis
sen eines Finanzvergehens vorsätzlich auf solche 
Art fälschlich beschuldigt, daß dies die behörd
liche Untersuchung gegen~en fälschlich Beschul
digten nach sich ziehen könnte, macht sich des 
Vergehens der falschen Vel'dächtigung schuldig 
und ist nach §321 Abs. 2 StG. zu bestrafen. 
Die falsche Beschuldigung wegen Einanzordnungs
widrigkeiten fällt nicht unter diese Bestim
mungen. 

'~ 
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§ 251. (1) Wer als Beamter (§ 74 Z. 4 StGB) 
oder als ehemaliger Beamter 

a) der öffentlichkeit unbekannte Verhältnisse 
oder Umstände eines anderen, die ihm aus
schließlich kraft seines Amtes in einem Ab
gaben- oder Monopolverfahren oder in 
einem Finanzstrafverfahren anvertraut oder 
zugänglich geworden sind, 

b) den Inhalt von Akten eines Abgaben- oder 
Monopolverfahrens oder eines Finanzstraf
verfahrens oder 

c) das Beratungs- und Abstimmungsgeheimnis 
der Senate im Abgabenverfahren oder im 
Finanzstrafverfahren 

unbefugt offenbart oder verwertet, ist, wenn die 
Tat nicht nach einer anderen Bestimmung mit 
strengerer Strafe bedroht ist, vom Gericht nach 
§ 310 StGB zu bestrafen. 

(2) Die Offenbarung oder Verwertung von 
Verhältnissen oder Umständen ist befugt, 

a) wenn sie der Durchführung von Abgaben
oder Monopolverfahren oder v()n Finanz
strafverfahren dient, 

. b) wenn sie auf Grund einer gesetzlichen Ver
pflichtung erfolgt oder wenn sie im zwin
genden öffentlichen Interesse gelegen ist 
oder 

c) wenn ein 'schutzwürdiges Interesse offen
sichtlich nicht vorliegt oder wenn der zu
stimmt, dessen Interesse an der Geheim
haltung verletzt werden könnte. 

Vor der Entscheidung, ob die Offenbarung oder 
Verwertung im zwingenden öffentlichen Interesse 
gelegen war, hat das Gericht das Bundesmini
sterium für Finanzen zu hören. 

(3) Abgabenverfahren sind alle Verfahren, die 
Abgaben im Sinne des § 3 Abs. 1 BAO betreffen; 
Monopolverfa:hren sind alle Verfahren, die das 
Branntweinmonopol, das Salzmonopol oder das 
Tabakmonopol betreffen. 

§ 252. (1) Wer, ohne Beamter oder ehemaliger 
Beamter ~u sein, die. im § 251 .A:bs. 1 lit. a 
bezeichneten Verhältnisse qder Umstände, die 
ihm ausschließlich 

a) durch seine Tätigkeit als Sachverständiger 
. oder als dessen Hilfskraft in einem Abga

ben- oder Monopolverfahren oder in einem 
Finanzstrafverfahren, . 

Geltendes FinStrG 

§ 251. (1) Einer übertretung macht sich schul
dig: 

a) wer persönliche, betriebliche oder geschäft
liche, der öffentlichkeit unbekannte Ver
hältnisse oder der öffentlichkeit unbekannte 
steuerliche Umstände eines anderen un
befugt preisgibt, obgleich sie ihm: nur durch 
seine amtliche Stellung oder durch seine 
Tätigkeit als Sachverständiger in einem Ab
gaben- oder Monopolverfahren oder in 
einem Finanzstrafverfahren bekannt sind; 

b) wer solche Verhältnisse oder Umstände un
befugt preisgibt, obgleich sie ihm nur durch 
seine Mitwirkung bei der Personenstands
und Betriebsaufnahme bekannt sind; 

c) . wer den Inhalt von Akten eines Abgaben
oder Monopolverfahrens oder eines Finanz
strafverfahrens unbefugt preisgibt; 

d) wer das Beratungs- und Abstimmungs
geheimnis ·der Berufungskommissionen im 
Abgabenverfahren oder der Senate im Fi
nanzstmfverf.ahren unbefugt preisgibt. 

(2) Zu den Abgabenverfahren im Sinne des 
ersten Absatzes zählen auch Verfahren wegen 
Stempel- und Rechtsgebühren, Konsulargebüh
ren, Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer und Lohn
summensteuer; Verfahren wegen anderer öffent
licher Abgaben, die nicht bundesrechtlich geregelt 
sind oder durch andere als Abgabenbehörden 
des Bundes erhoben werden, zählen jedoch nicht 
dazu. 

(3) Die Preisgabe von Verhältnissen oder Um
ständen ist befugt, wenn ihr der zustimmt, des
sen Interessen geschützt werden sollen, wenn eine 
gesetzliche Verpflichtung zur Preisgabe besteht, 
oder wenn 'sie im zwingenden öffentlichen Inter
esse gelegen ist. Vor der Entscheidung, ob die 
Preisgabe im zwingenden öffentlichen Interesse 
gel:egen war, hat das Gericht das Bundesministe
rium für Finanzen zuhören. 

(4) Die Tat wird, wenn sie nicht einen mit 
strengerer Strafe bedrohten Tatbestand erfüllt, 
mit Arrest bis zu drei Monaten geahndet. Statt 
der Arreststrafe oder neben ·dieser kann auf eine 
Geldstrafe bis zu 50.000 S erkannt werden. 

(5) Die Tat wird vom öffentlichen Ankläger 
n:ur auf Antrag verfolgt; antragsberechtigt ist, 
wessen Interessen durch die Geheimhaltung ge
schützt werden sollen. 

§ 252. (1) Eines Vergehens macht sich schuldig: 
a) wer die Geheimhaltungspflicht aus Eigen

nutz oder in Schadensabsicht verletzt; 
ob) wer die betrieblichen oder geschäftlichen 

Verhältnisse unbef'ugt verwertet, die ihm 
nur ,durch seine amtliche Stellung oder 
durch seine Tätigkeit als Sachverständiger 
in einem Abga:ben- oder Monopolverfahren 
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FinStrG-Novelle 

b) aus Akten eines Abgaben- oder- Monopol
verfahrens oder eines Finanzstrafverfahrens 
oder 

c) durch seine Mitwirkung bei der Personen-
stands- und Betriebsaufnahme 

anvertraut oder zugänglich geworden sind, unbe
fugt offenbart oder verwertet, ist vom Gericht 
nach § Ü 1 Abs. 1 StGB zu bestrafen. 

(2) Wer die Tat begeht, um sich oder einem 
anderen einen Vermögensvorteil zuzuwenden 
oder einem anderen einen Nachteil zuzufügen, 
ist vom ,Gericht nach § 121 Abs. 2 StGB zu be-' 
strafen. 

(3) § 251 Abs. 2 und 3 ist anzuwend.en. 

(4) Der Täter ist nur auf Verlangen des in 
seinem Interesse an der Geheimhaltupg Verletz
ten zu verfolgen. 

Entfällt. 

§ 265. 

(5) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
zes sind betraut: 

a) Hinsichtlich des § 67 Abs. 1 die Bundes
regierung; 

b) hinsichtlich der übrigen Bestimmungen mit 
Ausnahme des Abs. 3 des vorliegenden 
Paragraphen nach Maßgabe des Bundes
ministeriengesetzes 1973, BGBl. Nr. 389, 
alle Bundesminister. 

Geltendes FinStrG 

oder in einem Finanzstrafverfahren bekannt 
sind. 

(2) Die Tat wird, ·wenn sie nicht. einen mit 
strengerer Strafe bedrohten Tatbestand erfüllt, 
mit strengem Arrest von drei' Monaten bis zu 
zwei Jahren geahndet. Neben -der Freiheitsstrafe 
kann auch auf Geldstrafe bis zu 200.000 S er
kannt W1erden. 

Vorschubleistung zur Entwei4tung. 

§ .253. (1) Einer übertretung macht sich schul
dig, wer jemandem vorsätzlich das Entweichen 
aus der Strafhaft oder anderer Haft wegen eines 
Finanzvergehens erleichtert oder ·die neuerliche 
Verhaftung des Entwichenen vorsätzlich er
schWlert. 

(2) Die übertretung wird mit Arrest bis zu 
zwei Wochen geahndet, wenn die }Iaft wegen 
einer Finanzordnungswidrigkeit verhängt war; 
in allen anderen Fällen ist auf Arrest von acht 
Tagen bis zu drei Monaten zu erkennen. 

§ 265. 

(5) Mit derVollziehung dieses Bundesgesetzes 
sind betraut: 

a) Hinsichtlich der §§ 3 bis 55 je nach ihrem 
Wirkungsbereich 'das Bundesministerium 
für Justiz und das Bundesministerium für 
Finanzen; 

b) hinsichtlich ,des § 27 das nach der Art der 
Berechtigung in Betracht kommende Bun
desministerium ; 

c) hinsichtlich des § 68 Abs. 1 die Bundesregie
rung; 

d) hin9ichtlich der §§ 195 bis 253 das Bundes
ministerium für Justiz; 

e) hinsichtlich der §§ 254 und 255, insoweit 
die Vollziehung Bundessache ist, das Bun
desministerium für F-inanzen; 

f) hinsichtlich ·der übrigen Bestimmungen mit 
Ausnahme des Abs. 3 des vorliegenden 
:paragraphen das Bundesministerium . für Fi
nanzen, das hinsichtlich jen,erBestimmun
gen, -die den Wirkungsbereich des Bundes
ministeriums für Inneres oder des Bundes- ; 
ministeriums für Justiz berühren, das Ein
vernehmen mit diesen Bundesministerien 
zu pflegen hat. 

t 

\" 
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Textgegenüberstellung 
Zum Art. 11 ,<1\nderung des Mineralölsteuergesetzes 1959) 

Neue Fassung 

§ 14. (1) Personen, die von der Begünstigung, 
- eine Freilagerbewilligung auszuüben, ausgesmlos

sen sind (§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3), darf eine 
solche Bewilligung nicht erteilt werden. 

(2) Juristischen Personen oder Personenvereini
gungen ohne eigene Remtspersönlichkeit darf 
eine Freilagerbewilligung nicht erteilt werden, 
wenn eine zu ihrer Vertretung bestellte oder 
ermächtigte Person von der Begünstigung; eine 
solche Bewilligung auszuüben, ausgeschlossen ist 
(§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3). 

(3) .Betriebe oder Teile von Betrieben dürfen 
nimt, zum Freilager/ erklärt werden, 

a) soweit sie sim nicht. in der Gewahrsame 
des Antragstellers befinden, oder 

b) wenn Einrichtungen, die für die 'Ausübung 
der .amtlichen Aufsicht notwendig sind, im 
Betrieb nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn im Betrieb Einrichtungen vorhanden 
sind, die die amtliche Aufsicht erschweren 
'oder verhindern. 

§ 17. (1) Das Recht Zur Führung eines Frei
lagers erlischt 

a) unverändert 
b) unverändert 

c) unverändert 
d) unverändert 

e) durch den Ausschluß· des Freilagerinhabers 
oder einer zu seiner Vertretung' bestellten 
oder ermächtigten Person von der Be
günstigung, eine Freilagerbewilligung aus
zuüben (Abs. 3 und § 28 Abs. 3). 

Geltende Fassung 

§ 14. (1) Personen, die· wegen eines Verbrechens, 
wegen eines aus Gewinnsucht begangenen Ver
gehens oder einer solchen übertretung oder 
wegen 'eines Finanzvergeh,ens gerichtlich bestraft 
wurden, ,darf eine freilagerbewilligung nicht vor 
Tilgung der Verurteilung erteilt werden. 

(2) Personen, ,die wegen eines Finanzvergehens 
mit Ausnahme ,der FinanzoI'dnungsw~drigkeiten 
von der Finanzstrafbehörde bestraft wurden, 
darf eine Freilagerbewilligung erst nach Ablauf 
einer Frist von drei Jahren, wenn eine Freiheits
strafe verhängt wurde, erst nach Ablauf einer 
Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die Frist 
beginnt, . sobald die Strafe vollzogen oder nach-
gesehen worden ist. . 

(3) Juristischen Personen o'der Personenvereini
gungen ohne eigene Rechtspersönlichkeitdarf 
eine Freilagerbewilligung nicht erteilt werden, 
wenn bei einer zu· ihrer Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person ein Ausschließungs
grund nach Abs. 1 oder 2 vorliegt. 

(4) Betriebe oder Teile von Betrieben dürfen 
nichtzuin Freilager erklärt werden, 

a) soweit;. sie sich nicht in der Gewahrsame des 
Antragstellers befinden, oder 

b) wenn EinrichtUngen, die für die Ausübung 
der amtlichen Aufsicht notwendig sind, im 
Betri~b nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn im Betrieb Einrichtungen vorhanden 
sind, die '<iie amtliche Aufsicht erschweren 
oder verhindern; . . 

§ 17. (1) Das Recht zur Führung eines Frei
lagers erlischt 

a) durch Widerruf der Freilagerbewilligung; 
b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlim oder 

zu amtlicher Niedersmrift erklärt wird; 
c) durm. Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
d) bei einem übergang c;les Betriebes im Erb

weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Remtskraft des Einantwortungsbesmlusses 
oder mit der tatsächlimen übernahme des 

. Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Besmlusses. über die Be
sorgung und Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen übergang des Betrie
bes mit dessen tatsächlicher übernahme 
durch eine andere Person oder Personen
vereinigung. 

Kein Gegenstück. 

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 199 von 207

www.parlament.gv.at



200 1130 der Beilagen 

Neue Fassung 

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen, 
a) unverändert 

b) unverändert 

c) wenn eine vom Freilagerinhaber bestellte 
Sicherheit (§ 13 Abs. 2), die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom 
Fi-?anzamt gesetzten Frist ergänzt oder 
durch. eine anderweitige Sicherheit ersetzt 
wurde; 

d) wenn Gründe vorliegen, aus denen der Ein
gang der Mineralölsteuer für das gelagerte 
Mineralöl gefährdet erscheint. 

(3) Wenn nach der Erteilung der Freilager
bewilligung über den Freilagerinhaber, bei 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu 
ihrer Vertretung bestellte oder ermächtigte Per-
son, wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme 
der Finanzordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe 
von mehr als 50.000 S oder neben einer Geld-
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die 
Bestrafung nicht getilgt ist und nach der Eigen-
art der strafbaren Handlung und der Persön-
lichkeit des Bestraften zu befürchten ist, daß er 
im Zusammenhang mit der Ausübung einer Frei-
lagerbewilligung oder des durch einen Freischein 
eingeräumten Rechtes ein Finanzvergehen mit 
Ausnahme der Finanzordnungswidrigkeiten be-
geht, ist die bestrafte Person vom Finanzamt 
(§ 15 Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte 
Zeit, längstens jedoch bis zur Tilgung der Be-
strafung, von den Begünstigungen, eine Frei-· 
lagerbewilligung auszuüben und Mineralöl auf 
Grund . eines Freischeines zu beziehen und ein-
zuführen, auszuschließen. 

(4) Wenn eine Freilagerbewilligung auf Grund 
anderer Abgabenvorschriften zurückgenommen 
oder aufgehoben wird, sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über den Widerruf der 
Freilagerbewilligung ~inngemäß anzuwenden. Die 
Zurücknahme oder Aufhebung einer Freilager-
bewilligung darf niCht mit rückwirkend~r Kraft 
ausgesprochen werden. 

Geltende Fassung 

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen, 
a) wenn namträglim Tatsachen eingetreten 

. sind, bei deren Vorliegen im Zeitpunkt der 
Erteilung der Freilagerbewilligung der 
gemäß § 15 Abs. 1 gestellte Antrag abzu
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des Freilagers nicht bereits kraft 
Gesetzes erloschen ist, oder 

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer einge
stellt wird, aber während eines Zeitraumes 
von mehr als sems Monaten kein Mineralöl 
gelagert wurde. 

Kein Gegenstück. 

Kein Gegenstück. 

Kein Gegenstück. 

Kein Gegenstück. 

§ 20. (1) .. .. .. .... § .20. (1) .......... , 

(2) Freischeine dürfen nicht ausgestellt werden, (2) Freis'meine dürfen nicht ausgestellt wer-
den, 

a) unverändert a) wenn die bestimmungsmäßige Verwendung 
des Mineralölsdurm· überwamungsmaß-

1130 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)200 von 207

www.parlament.gv.at



• 

1130 der Beilagen 201 

Neue Fassung 

b) wenn der Betriebsinhaber, bei juristischen 
Personen oder Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit eine zu ihrer 
Vertretung bestellte oder ermäChtigte Per
son, von der Begünstigung, Mineralöl auf 
Grund eines Freischeines zu beziehen und 
einzuführen, ausgeschlossen ist (§ 17 Abs. 3 
und § 28 Abs. 3). 

§ 28. (1) Soweit das Recht, Mineralöl auf 
Grund eines Freischeines zu beziehen und einzu
führen, nicht ausgeübt wurde, erlischt es 

a) unverändert 
b) unverändert 

c) unverändert 
d) unverändert 

e) durch den Ausschluß des Freischeininhabers 
oder einer zu seiner Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person von der Begün
stigung, Mineralöl auf Grund eines Frei
scheines zu beziehen und· einzuführen 
(Abs. 3 und § 17 Abs. 3); 

f) unverändert 

(2) Unverändert. 
, 

(3) Wenn nach der Ausstellung eines Frei
scheines über den Freischeininhaber, bei juristi
schen Personen oder Personenvereinigungen ohne 
eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu ihrer 
Vertretung bestellte oder ermächtigte Person, 
wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme der 
Finanzordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe von 
mehr als 50.000 S oder neben einer Geldstrafe 
eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die Bestra
f\lng nicht getilgt ist und nach der Eigenart der 
strafbaren Handlung und der Persönlichkeit des 

Geltende Fassung 

nahmen des Finanzamtes'nicht gesichert 
werden kann oder nur durch umfangreiche 
oder zeitraubende Maßnahmen gesichert 
werden könnte, oder 

b) wenn beim Betriebsinhaber ein Ausschlie
ßungsgrund im Sinne des § 14 Abs. 1 bis 3 
vorliegt. 

§ 28. (1) Soweit das Recht, Mineralöl auf 
Grund eines Freischeines zu beziehen und einzu
führen, nicht ausgeübt wurde, erlischt es 

a) durch Zeitablauf (§ 22 Abs. 1 lit. e); 
b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 

zu amtlicher Niederschrift erklärt wird; 
c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 
d) bei einem übergang des Betriebes im Erb

weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses 
oder mit der tatsächlichen übernahme des 
Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Beschlusses über die Be
sorgung und Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen übergang des Betriebes 
mit dessen tatsächlicher übernahme durch 
eine andere Person oder Personenvereini
gung; 

e) durch Eintritt eines im § 20 Abs. 2 lit. b 
bezeichneten Ausschließungsgrundes ;. 

f) durch Widerruf des Freischeines. 

(2) Ein Freischein ist zu widerrufen,' wenn 
nachträglich Tatsachen eingetreten sind, bei deren 
Vorliegen im Zeitpunkt der Ausstellung der 
gemäß § 21 Abs. 1 gestellte Antrag abzuweisen 
gewesen wäre, und das Recht, Mineralöl auf 
Grund dieses Freischeines zu beziehen und ein
zuführen, nicht bereits kraft Gesetzes erloschen 
ist. 

(3} Die im Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/ 
1958, enthaltenen Bestimmungen über die gesetz
lichen Wirkungen der Bestrafung bleiben un
berührt. Soweit nach diesen Bestimmungen die 
durch den Freischein eingeräumte Begünstigung 
als nicht erteilt gilt, sind alle Bestimmungen 
dieses Bun4esgesetzes, welche die bestimmungs
widrige Verwendung von Mineralöl betreffen, 
sinngemäß anzuwenden. 
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Neue Fassung 

Bestraften zu befürchten ist, daß er, im Zusam
menhang mit der Ausübung des durch einen 
Freischein eingeräumten Rechtes oder einer Frei
lagerbewilligung ein Finanzvergehen mit Aus
nahme der Finanzordnungswidrigkeiten begeht, 
ist die bestrafte Person vom Finanzamt (§ 21 

, Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte Zeit, 
längstens jedoch bis zur Tilgung der Bestrafung, 
von den Begünstigungen, Mineralöl auf Grund 
eines Freischeines zu beziehen und einzuführen 
und eine Freilagerbewilligung auszuüben, auszu-
schließen. ' 

(4) Wenn ein Freischein auf Grund anderer 
Abgabenvorschriften zurückgenommen oder auf~ 
gehoben wird, sind die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes über den Widerruf des Freischei
nes sinngemäß anzuwenden. Wird die Zurück
nahme oder Aufhebung mit rückwirkender Kraft 
ausgesprochen, dann gilt das Mineralöl, welches 
ab dem Zeitpunkt der Rückwirkung auf Grund 
dieses Freischeines bezogen oder eingeführt 
wurde, als im Zeitpunkt des Bezuges oder der 
Einfuhr bestiJhmungswidrig verwendet. 

§ 29. (1) Auf Grund eines Freischeines bezogenes 
.......... weggebracht (§ 27), 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) in dem der Freischeininhaber oder eine zu 
seiner Vertretung bestellte' oder ermäch~ 
tigte Person von der Begünstigung, Mine
ralöl auf Grund eines Freischeines zu be
ziehen und einzuführen, ausgeschlossen 
wird (§ 17 Abs. 3 und § 28 Abs. 3); 

d) unverändert 

e) unverändert 

Geltende Fassung 

§ 29. (1) ~uf Grund eines Freischeines bezo
genes oder eingeführtes Mineralöl, das sich im 
Verwendungsbetrieb befindet oder noch nicht in 
diesen aufgenommen wurJe, gilt, soweit es nicht 
bestimmungswidrig verwendet oder zum Bestand
teil einer Ware wurde, die kein Mineralöl ist, 
als in dem Zeitpunkt aus dem Verwendungs
betrieb weggebracht (§ 27), 

a) in dem der Freischein widerrufen wird; 

b) in dem durch Bescheid festgestellt wird, daß 
ein im § 20 Abs. 2 lit. a bezeichneter Aus
schließungsgrund eingetreten ist; 

c) in dem beim Betriebsinhaber ein im § 20 
Abs. 2 lit. b bezeichneter Ausschließungs
grund eintritt; 

d) in dem der Betrieb auf Dauer eingestellt 
wird; 

e) in dem bei einem übergang des. Betriebes 
im Erbwegauf den Erben die, Rechtskraft 
des Einantwortungsbeschlusses eintritt oder 
der Erbe den :Betrieb auf Grund eines vor
hergehenden :Beschlusses über die Besorgung 
und Benützung der Verlassenschaft tatsäch
lich übernimmt oder in dem bei einem 
sonstigen übergang des Betriebes dessen 
tatsächliche übernahme durch eine andere 
Person oder Personenvereinigung stattfin
det.' 

, 

• 
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Textgegenüberstellung 
203 

Zum Art. III (itnderung des Gasöl-Ste~erbegünstigungsgesetzes) 

Neue Fassung 

§ 6. (1) Un~erändert. 

Geltende Fassung 

§ 6. (1) Wer steuerbegünstigtes Gasöl ve!:"-
botswidrig verwendet (§ 2) oder behandelt (§. 3 
Abs. 4), macht·sich, wenn er vorsätzlich han
delt, einer Abgabenhinterziehung und; wenn er 
fahrlässig handelt, einer fahrlässigen Abgaben
verkürzung schuldig. Der Verkürzungsbetrag ist 
der Unterschiedsbetrag zwischen der nicht er
maßigten und der nach § 1 ermäßigten Bundes
mineralälsteuer für die verbotswidrig verwen
deten oder behandelten Gasälmengen. 

(2) Wer vorsätzlich den Bestimmungen des § 3 (2) Wler den Bestimmungen des § 3 Abs. 2 
Abs. 2 oder 3 zuwiderhandelt, macht sich einer oder 3 zuwiderhandelt, macht sich einer Finanz-
Finanzordnungswidrigkeit schuldig. ordnungswidrigkeit schuldig. 

(3) Abgabenhinterziehungen, fahrlässige Ab- (3) Abgabenhinterziehungen, fahrlässige Ab-
gaben ver kürzungen und Finanzordnungswidrig- gabenverkürzungen und Finanzordnungswidrig
keiten der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten keiten der in den Abs. 1 und 2 bezeichneten Art 
Art sind Finanzvergehen im Sinne des Finanz- sind Finanzvergehen im Sinne des Finanzstra:f
strafgesetzes, BGBl. Nr. 129/1958, und nach die- gesetzes, BGBl. Nr.129/1958, urid nach diesem 
sem zu ahnden. Eine Geldstrafe hat jedoch im zu ahnden. Eine Geldstrafe hat jedoch im FalLe 
Falle einer Abgabenhinterziehung mindestens einer Abgabenhinterziehung mindestens 10.000 S 
10.000 S und im Falle einer fahrlässigen Abga- und im Falle einer fahrlässjgen Abgahenverkür
benverkürzung mindestens 5000 S zu betragen; zung mindestens 5000 S ru betragen. Wenn 
§ 25 des Finanzstrafgesetzes ist nicht anzuwen- steuerbegünstigtes Gasöl in einen Behälter einge
den. Wenn steuerbegünstigtes Gasöl in einen Be- füllt wurde, der mit ,der Antriebsmaschine eines 
hälter eingefüllt wurde, der mit der Antri,ebs- Fahrzeuges, mit einer Maschine oder mit einem 
maschine eines Fahrzeuges, mit einer Maschine Motor in Verbindung steht, unterliegt· dieses 
oder mit einem Motor in Verbindung steht, Fahrzeug, diese Maschine oder dieser Motor dem 
unterliegt auch dieses Fahrzeug, diese Maschine Verfall; für solche Fahrzeuge, Maschinen und 
oder dieser Motor dem Verfall; für solche Fahr- Motoren gelten § 17 Abs. 5 und § 19 des Finanz
zeuge, Maschinen und Motoren gilt § 17 des strafgesetzes sinngemäß. § 41 des Finanzstraf
Finanzstrafgesetzes sinngemäß. § 41 des Finanz- 'gesetzes gilt auch für Abgabenhinterziehungen 
strafgesetzes gilt auch für Abgabenhinterziehun- nach Abs. 1. 
gen nach Abs. 1. Finarizordnungswidrigkeiten der 
im Abs. 2 bezeichneten Art sind nach, § 51 Abs. 2 
des Finanzstrafgesetzes zu bestrafen. 

I , 
Textgegenüberstellung 

Zum Art. IV (Xnderung des Tabaksteuergesetzes 1962) 

Neue Fassung 

§ 13. (1) Personen, die von der Begünstigung, 
eine Freilagerbewilligung auszuüben, ausgeschlos
sen sind (§ 16 Abs. 3), darf eine solche Bewilli
gung nicht erteilt werden. 

Geltende Fassung 

§ 13. (1) Personen, die wegen eines Verbre
chens, wegen eines aus Gewinn9Ucht begangenen 
Vergehens oder einer solchen übertretung oder 
wegen eines Finanzvergehens gerichtlich bestraft 
wurden, darf eine Freilagerbewilligung nicht vor 
Tilgung der Verurteilung erteilt werden. 

(2) Personen, die wegen eines Finanzvergehens 
mit Ausnahme der Finanzordnungswidrigkeiten 
von der Finanzstrafbehörde bestraft wurden, 
dad eine Freilagerbewilligung erst nach Ablauf 
einer Frist von drei Jahren, wenn eine Freiheits
strafe verhängt wurde, erst; nach Ablauf einer 
Frist von fünf Jahren erteilt werden. Die Frist 
beginnt, sobald die Strafe vollzogen oder nach
gesehen worden ist. 
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Neue Fassung" 

(2) Juristischen Personen oder Personenver
eInIgungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit 
darf eine Freilagerbewilligung nicht erteilt wer
den, wenn eine zu ihrer" Vertretung bestellte 
oder ermächtigte Person von der Begünstigung, 
eine solche Bewilligung auszuüben, ausgeschlossen 
ist (§ 16 Abs. 3). 

(3) Ein Raum darf nicht zum Freilager erklärt 
werden, 

a) wenn er sich nicht in der Gewahrsame des 
. Antragstellers befindet, oder 

b) wenn Einrichtungen, die für die Ausübung 
"der amtlichen Aufsicht notwendig sind, 
nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn Einrichtungen vorhanden sind, die 
die amtliche Aufsicht erschweren oder ver
hindern. 

§" 16. (1) Das Recht zur Führung eInes Frei
lagers erlischt 

a) unverändert 

b) unverändert 

c) unverändert 

d) unverändert 

e) durch den Ausschluß des FreiIagerinhabers 
oder einer zu seiner Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person von der Begün
stigung, eine Freilagerbewilligung auszu
üben (Abs.3). 

(2) Unverändert. 

Geltende Fassung 

(3) Juristischen Personen oder Personenver
einigungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit darf 
eine Freilagerbewilligung nicht erteilt werden, 
wenn bei einer zu ihrer Vertretung bestellten 
oder ermächtigten Person ein Ausschließungs
grund nach Abs. 1 oder 2 vorliegt. 

(4) Ein Raum darf nicht zum Freilager erklärt 
weI'den, 

~) wenn er sich nicht ,in der Gewahrsame des 
Antragstellers befindet, oder 

b) wenn Einrichltungen, die für ,die Ausübung 
der amtlichen Aufsicht notwendig sind, 
nicht vorhanden sind, oder 

c) wenn Einrichtungen vorhanden sind, die 
die amtliche Aufsicht erschweren oder ver
hindern. 

§ 16. (1) Das Recht zur Führung emes Frei
lagers erlischt 

a) durch Widerruf der Freilagerbewilligung; 

b) durch Verzicht, wenn dieser schriftlich oder 
zu amtlicher Niederschrift erklärt wird; 

c) durch Einstellung des Betriebes auf Dauer; 

d) bei einem übergang des Betriebes im Erb
weg auf den Erben mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Einantwortungsbeschlusses 
oder mit der tatsächlichen übernahme des 
Betriebes durch den Erben auf Grund eines 
vorhergehenden Beschlusses über die Be
sorgung und Benützung der Verlassenschaft, 
bei einem sonstigen übergang des Betriebes 
mit dessen tatsächlicher übernahme durch 
eine andere Person oder Personenvereini
gung. 

Kein Gegenstück. 

(2) Die Freilagerbewilligung ist zu widerrufen, 

a) wenn nachträglich Tatsachen eingetreten 
sind, bei deren Vorliegen im Zei,tpunkt der 
Erteilung der Freilagerbewilligung der 
gemäß § 14 Abs. 1 gestellte Antrag abzu
weisen gewesen wäre, und das Recht zur 
Führung des Freilagers nicht bereits kraft 
Gesetzes erloschen ist; 

b) wenn der Betrieb nicht auf Dauer einge
stellt wird, aber während eines Zeitraumes 
von mehr als sechs Monaten keine Tabak
waren gelagert wurden;' 

c) wenn eine vom Freilagerinhaber bestellte 
Sicherheit (§ 12 Abs. 1), die unzureichend 
geworden ist, nicht binnen einer vom 
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(3) Wenn nach der Erteilung der Freilager
. bewilligung über den Freilagerinhaber, bei juri
stischen Personen oder Personenvereinigungen 
ohne eigene Rechtspersönlichkeit über eine zu 
ihrer Vertretung bestellte oder ermächtigte Per
son, wegen eines Finanzvergehens mit Ausnahme 
der Finanzordnungswidrigkeiten eine Geldstrafe 
von mehr als 50.000 S oder neben einet Geld
strafe eine Freiheitsstrafe verhängt wurde, die 
Bestrafung nicht getilgt ist und nach der Eigen
art der strafbaren Handlung und der r>ersönlich
keit des Bestraften zu befürchten ist, daß er im 
Zusammenhang mit der Ausübung einer Frei
lagerbewilligung ein Finanzvergehen mit Aus
nahme der Finanzordnungswidrigkeitenbegeht, 
ist die bestrafte Person vom Finanzamt (§ 14 
Abs. 1) durch einen Bescheid auf bestimmte Zeit, 
längstens jedoch his zur Tilgung der Bestrafung, 
von der Begünstigung, eine Freilagerbewilligung 
auszuüben, auszuschließen. 

(4) Wenn eine Freilagerbewilligung auf Grund 
anderer Abgabenvorschriften zurüc.Xgenommen 
oder aufgehoben wird, sind die Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes' über den Widerruf der 
Freilagerbewilligung sinngemäß anzuwenden. Die 
Zurüc.Xnahme oder Aufhebung einer Freilager
bewilligung darf nicht mit rÜc.Xwirkender Kraft 
ausgesprochen werden. 

Geltende Fassung 

Finanzamt gesetzten Frist ergänzt oder 
durch eine anderweitige Sicherheit ersetzt 
wurde; 

d) wenn Gründe vorliegen, aus denen der Ein
gang der Tabaksteuer für die gelagerten 
Tabakwaren gefährdet erscheint. 

Kein Gegenstück . 

Kein Gegenstück. 

Textgegenüberstellung 
Zum Art. V (1\nderung des Tabakmonopolgesetzes 1968) 

Neue Fassung 

§ 24. (1) Das Anbot eines Bewerbers um ein 
Tabakverschleißgeschäft ist nimt zu berüc.Xsim-
tigen, , 

a) wenn der Bewerber die österreimische 
Staatsbürgerschaft nimt besitzt und sich 
ein österreimischer Staatsbürger bewirbt, 
bei dem kein Aussdlließungsgrund nam 
lit. b bis g vorliegt, oder 

b) wenn der Bewerber nicht voll geschäfts
fähig ist, oder, 

c) wenn der Bewerber wegen einer vorsätz
lichen, mit mehr als einjähriger Freiheits
strafe bedrohten Handlung, wegen einer 
aus Gewinnsucht begangenen sonstigen 
strafbaren Handlung, wegen einer straf
baren Handlung nam den §§ 158 bis 161 
des Strafgesetzbuches, BGBl. Nr. 60/1974, 

Geltende Fassung 

§ 24. (1) Das Anbot eines Bewer,bers um ein 
Tabakverschleißgesmäft ist nimt Zu berüc.Xsim
tigen, wenn ,der Bewerber 

a) die österreichische Staatsbürgersmaft nimt 
besitzt und sich ein österreichismer Staats
bürger bewirbt, bei dem kein Aus
smließungsgrund nam lit. b bis g vorliegt, 
oder 

b) nicht voll geschäftsfähig ist, oder 

c) wegen eines Verbremens, wegen eines aus 
oGewinnsucht begangenen Vergehens oder 
einer solche'n übertretung, wegen eines 
Vergehens nam den §§ 485 bis 486 c des 
Strafgesetzes oder wegen eines Finanzver
gehens gerichtlim -bestraft wurde und die I 

VerurtJeilung noch nicht getilgt ist oder 
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oder wegen eines Finanzvergehens vom Ge
richt verurteilt wurde, die Verurteilung 
nicht getilgt ist und nach der Eigenart der 
strafbaren Handluzig und nach der Per
sönlichkeit des Verurteilten die Begehung 
der gleichen oder einer ähnlichen Straftat 
bei der Ausübung des Verschleißes von 
Tabakerzeugnissen zu befürchten ist, oder 

d) wenn der Bewerber von der Finanzstraf
behörde wegen Abgabenhinterziehung, 
Schmuggels, Hinterziehung von Eingangs
oder Ausgangsabgaben, Abgabenhehlerei 
nach § 37 Abs. 1 des Finanzstrafgesetzes, 
BGBl. Nr. 129/1958, Hinterziehung von 
Monopoleinnahmen, vorsätzlichen Eingriffs 
in ein staatliches Monopolreeht oder Mono
polhehlerei nach § 46 Abs. 1 des Finanz
strafgesetzes bestraft wurde, über ihn 
wegen eines solchen Finanzvergehens eine 
Geldstrafe von mehr als 10.000 S oder 
neben einer Geldstrafe eine Freiheitsstrafe 
verhängt wurde, die Bestrafung nicht getilgt 
ist und nach der Eigenart der strafbaren 
Handlung und nach der Persönlichkeit des 
Bestraften die Begehung der gleichen oder 
einer ähnlichen Straftat bei der Ausübung 
des Verschleißes von Tabakerzeugnissen zu 
befürchten ist, oder 

e) wenn der Bewerber ein Tabakverschleißer 
oder eine Person ist, die mit einem Tabak
verschleißer im gemeinsamen Haushalt lebt, 
und nicht die Erklärung vorliegt, daß im 
Falle der Annahme des gestellten Anbotes 
der mit dem Tabakverschleißer abgeschlos
sene Bestellungsvertrag als gekündigt an
zusehen ist, oder 

f) wenn der Bewerber kein zum Betrieb des 
Tabakverlages oder der Tabilktrafik geeig

. netes Lokal zur Verfügung hat, öder 

. g) wenn der Bewerber eine befriedigende Be-. 
sorgung des Tabakverschleißes nicht erwar
ten läßt. 

§ 38. Vorsätzliche Zuwide~handlungen gegen 
die Bestimmungen des § 8, soweit sie nicht 
Finanzvergehen nach §§ 44 oder 46 des Finanz
strafgesetzes darstellen, und vorsätzlime Zuwider
handlungen gegen die Bestimmungen der §§ 19, 
20 und 37 Abs. 2 sind Finanzordnungswidrig
keiten und nach § 51 Abs. 2 des Finanzstraf
gesetzes zu bestrafen. 

Geltende Fassung 

wenn gegen ,ihn wegen des Verdachtes einer 
der bezeichneten strafbaren Handlungen 
ein gerichtliches Strafverfahren anhängig 
ist, oder 

d) von ,der Finanzstrafbehörde we~en Abga
benhinterziehung, Schmuggels, Hinterzie
hung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben, 
Abgabenhehlerei nach § 37 Abs. 1 lit. a 
des Finanzstrafgesetzes, BGBl. Nr. 129/ 
1958, Hinterziehung von Monopoleinnah
men, vorsätzlichen Eingriffs in ein staat
liches Monopolrecht oder Monopolhehlerei 
nach § 46 Abs. 1 lit. ades Finanzstraf
gesetzes betraft wu1"de, über ihn wegen 
eines solchen Finanzvergehens eine Geld
strafe von mehr als 10.000 S oder neben 
einer Gddstl'afe eine Freiheitsstrafe ver
hängt wUl'de und seit der Rechtskraft der 
Bestrafung fünf Jahre noch nicht vergangen 
sind, oder 

e) ein Tabakverschleißer oder eine Person ist, 
die mit einem Tabakverschleißer im ge
meinsamen Haushalt lebt, und nicht die Er
klärung vorliegt, daß im Falle der An
nahme des gestellten Anbotes der mit dem 
Tabakverschleißer abgJeschlossene Bestel
lungsvertrag rals gekündigt anzusehen ist, 
oder 

f) kein zum Betrieb des Tabakverlages oder 
der Tabaktrafik geeignetes Lokal zur Ver-
fügung hat, oder . 

g) eine befriedigende Besorgung des Tabak
verschleißes nicht erwarten läßt. 

§ 38. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Be
stimmungen des§ 8, soweit sie nicht Finanzver
gehen nach den §§ 44 bis 46 des Finanzstraf
gesetzes darstellen, und Zuwiderhandlungen 
gegen die Bestimmungen ,der §§ 19, 20 und 37 
Abs. 2 sind Finanzvergehen im Sinne des Finanz
strafgesetzes und als Finanzordnungswidrigkeiten 
mit einer GeMstrafe bis zu 20.000 S zu ahnden. 

(2) Die.im § 1 Abs. 1 lit. a und c angeführten 
Monopolgegenstände sind Tabak und die im § 1 
Abs. 1 lit. bund d angefiihrten Monopolgegen
stände Tabakwaren im Sinne des § 17 Abs. 4 
und des § 44 Abs. 2 lit. c des Finanzstrafgesetzes. 

, 
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Textgegenüberstellung 
Zum Art. VI (Xnderung des Einkommensteuergesetzes 1972) 

Neue Fassung Geltende Fassung 

§ 119. Wer durch unl'ichtige oder unvollstän
dige Angaben bewirkt, daß außergewöhnliche 
Belastungen zu Unrecht abgegolten wel'den oder 
Einkommensteuer (Lohnsteuer) zu Unrecht er-

\ stattet wil'd, macht sich, wenn er vorsätzlich han
delt, einer Abgabenhinterziehung, wenn er fahr
lässig handelt, einer fahrlässigen Abgabenverkür
zung schuldig. Die Abgabenhinterziehung und die 
fahrlässige Abgabenverkürzung sind Finanz
vergehen im Sinne des Finanzstrafgesetzes, BGBl. 
Nr. 129/1958, und nach diesem zu ahnden. Ver
kürzungsbetrng ist der zu Unrecht erwirkte Ab
geltungsbetrag oder Erstattungsbetrag. 
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